
631 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

20, Okt. 1961 

Tätigkeitshericht des Rechnungshofes 
Verwaltungsjahr 1966 

(1. Teil) 

I, 1. Der Rechnungshof hat gemäß Art. 126d 
des Bundes-Verfassungsges'3tzes in der gegen­
wärtigen Fassung dem Nationalrat über seine 
Tätigkeit jährlich spätestens bis zUr ersten 
Sitzung der Herbsttagung Btricht zu erstatten. 
Der hiemit vorgelegte Bericht (1. Teil) schließt 
unmittelbar an den Tätigkeitsbericht des 
Rechnungshofes über das Verwaltungsjahr 
1965 an, der am 6. Juni 1966 unter Zl. 502-
Pr/66 (1. Teil) (63 der Beilagen) und am 
12. Dezember 1966 unter Zl. 1150-Pr/66 
(2. Teil) (300 der Beilagen) erstattet wurde. 
Der Nationalrat hat diesen Tätigkeitsbericht 
in den Sitzungen vom 18. Jänner 1967 (1. Teil) 
und 8. März 1967 (2. Teil) in Verhandlung 
genommen und auf Antrag des Rechnungs­
hofausschusses (283 und 399 der Beilagen) 
den Beschluß gefaßt, den Tätigkeitsbericht 
dei> Rechnungbhofeb über das Verwaltungsjahr 
1965 zur Kenntnis zu nehmen. 

I, 2. In den folgenden Bericht (1. Teil) 
sind die im Jahre 1966 auf dem Gebiete der 
Hoheitsverwaltung, der Bundesbetriebe und 
der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften 
durchgeführten Prüfungen aufgenommen wor­
den, deren Ergebnisbe am 2. Oktober 1967 
vorlagen. Die weiteren Prüfungsergebnisse 
aus dem Jahre 1966, insbesondere jene über 
die im Bereiche der ver:,taatlichten Unter­
nehmungen durchgeführten Prüfungen, deren 
AU8weItung erfahrungsgemäß längere ZEit 
in Anspruch. nimm t, werden in einem zweiten 
Teil dieses Berichtes behandelt und dem 
Nationalrat vorgelegt werden. 

11. Inhaltsübersicht 

I. Abschnitt 

Hoheitsverwaltung 

Gruppe 1 ~ Innenverwaltung 

11, 1. Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Inneres: 

Absatz 

a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 

Landeggendarmeriekommando für 
Tirol ......................... 1 

Unterstützungsinbtitut der Bunde8-
sicherheitswache Wien. . . . . . . . . . 2 

Bundespolizeidirektion Wien (Nach-
trag) ......................... 3 

Bundesministerium für Inneres 
(Nachtrag) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1966: 

Polizei-Massafonds . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Gendarmerie-Massafonds . . . . . . . . . . 6 
Österreichisches Polizeikontingent 

auf Cypern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Landesgendarmeriekommando für 

Oberösterreich ................ 8 

11, 2. Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Unterricht: 

Bundesinbtitut für Heimerziehung in 
Baden ....................... . 

Technische Hochschule in Graz .. . 
Landesschulrat für Tiro!. ........ . 
Bundesministerium für Unterricht; 

Förderungszuwendungen ...... . 
Bundesstaatliche Hauptstelle für 

Lichtbild und Bildungsfilm ..... 

9 
10 
11 

12 

13 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 156

www.parlament.gv.at



2 

Absatz Gruppe 3 - Justizwesen 
Planung eines Zentralinternates für 

die berufsbildenden mittleren und 
höheren Bundeslehranstalten '" 

11, 6. Verwaltungsbereich des Bundes-
14 ministeriums für Justiz: 

11, 3. Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung: 

a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 
Bundesaufsicht über die Träger der 

Sozialversicherung (Nachtrag) . . . 15 
Landesarbeit6amt Wien (Nachtrag) 16 
Landesinvalidenamt für Kärnten 

(Nachtrag) .................... 17 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
Berufsbildende und Schulungsmaß­

nahmen (Kap. 15 Tit. 2 § 1 UT 2) 
im Bereich des Landesarbeits­
amtes für Steiermark; Verein 
"Jugend am Werk" für Körper-
behinderte ................... . 

Bundesanstalt für Lebensmittel­
untersuchung in Innsbruck ..... 

Landesinvalidenamt für Vorarlberg 
Reservefonds nach dem' Arbeits­

losenversicherungsgee.etz (Finan­
zielles Ergebnil:l und Maß­
nahmen zu Lasten der Fonds-
mittel) ....... ' ........ '" .... . 

1966: 

18 

19 
20 

21 

11, J. Träger der Sozialversicherung: 

Überblick über die allgemeine Ent­
wicklung der österreichischen So-
zialversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . 22 

a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 
Betriebskrankenkasse der Wiener 

Verkehrsbetriebe. . . . . . . . . . .. . . . 23 

Absatz 

Bezirksgerichte Stockerau und 
Pur kersdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Landesgericht, Bezirksgericht, Ar­
beitsgericht und Gefangenhaus 
Feldkirch .................... . 30 

Oberlandee.gericht. Wien ......... . 31 

Gruppe 4 - Landesverteidigung 

11, 7. Verwaltungsbereich des Bundee.­
ministeriums für Landesverteidi­
gung: 

a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 

Bundesministerium für Landesver­
teidigung (Übernahmestelle für 
US-Lieferungen) und Heeresfeld­
zeuglager Hörsching (Übernahme-
kommando in Wels) ........... 32 

Kommando der Heeresfeldzeug-
truppen und unterstellte Dienst· 
stellen. . . . . . . ... ... . . . . . . . . ... 33 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1966: 

Kosten des österreichischen Feld· 
lazaretts auf Cypern (Einsatz-
periode l. Juli bis 3l. Dezember 
1965) ....................... . 

Waffenzeuganstalten Klagenfurt, 
Salzburg und Wien .......... .. 

Jägerbataillon 17 und Verwaltungs. 
stelle Straß .................. . 

34 

35 

36 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1966: c) 
Land- und Forstwirtschaftliehe So-

Verscbiedene Angelegenheiten: 

Verwaltung der militärischen Lie-
zialversicherungsane.talt ........ . 

Landwirtschaftliche Zuschußrenten-
versicherungsanstalt ........... . 

Kärntner Gebietskrankenkasse für 

genscbaften .................. . 

Hochschulstudium von Heeresange-
hörigen ....................... . 

24 37 

38 

Arbeiter und Angestellte ...... . 26 
Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger ...... . 

27 Gruppe 5 - Finanzen (mit Gruppe 9 -
Finanzschuld) 

. Gruppe 2 - Auswärtige Angelegenheiten_ 11, 8. Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Finanzen: 

11, 5. Verwaltungsbereich des Bundes-
ministeriums für Auswärtige Ange. a) Prüfungsergebnisse aUE! den Vorjahren: 
legenheiten: NS-Vermögen ................... 39 

Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten ..............• 28 

Gebarungs-, Verrechnungs- und 
Kassenvorschriften ........... . 40 
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Gebarungs-, Kassen- und Verrech­
nungsvorschriften für die Zoll-

Absatz 

3 

Gruppe 6 - Wirtschaft 

ämter ....................... . 
11, 9. VerwaItungsbereich des Bundes-

41 ministeriums für Land- und Forst-
Beihilfen zur Familienförderung .. 
Geschäfts- und Kanzleiordnung für 

die Abgabenbehörden I. und 

42 wirtsch.aft: 

11. rnstanz .................. . 

Absatz 

43 a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1965: 

Stempel- und Rechb:sgebühren .... . 
Finanzamt Deutschlandsberg -

Veranlagung nichtbuchführender 
Gärtner ...................... . 

Finanzamt Freistadt - Pauschal­
sätze für außergewöhnliche Be-
la8tungen : ................... . 

Vereinfachte Besteuerung des Fuhr-
werksgewerbes ................ . 

Finanzlandesdirektion für Tirol .. . 

Finanzamt Baden ............... . 

Finanzamt Wolfsberg ........... . 
Gebarung des Bundesministeriums 

für Finanzen mit den Krediten 
des Kap. 18 ................. . 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 
Zollamt Schärding . . . . . . . . . . . . . . . 52 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1966: 

Finanzamt Tamsweg ............ . 53 

Verwendung der Förderungsmittel 
bei der oberösterreichischen Lan-
desregierung ................. . 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

MiIchwirtschaftsfonds, GeschMts-
jahr 1964 .................... . 

Getreidea usgleichsfonds, Geschäfts-
jahr 1964/1965 ............... . 

Viehverkehrsfonds, Rechnungsab-
schluß 1964 .................. . 

Steiermärkische Kammer für Ar­
beiter und Angestellte in der 
Land- und Forstwirtschaft (Land-
arbeiter-Eigenheimbau) ........ . 

Landeskammer für Land- und Forst­
wirtschaft in Steiermark (Land­
arbeiter-Dienstwohnungsbau) 

69 

1966: 

70 

71 

72 

73 

74 

Bundesministerium für Finanzen .. 
Erhöhung der Quote Österreich8 

beim Internationalen Währungs-
fonds ....................... . 

54 11, 10. Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Handel, Gewerbe 
und Industrie: 

55 
Fonds zur Abgeltung von Ver­

mögen8verlusten politisch Ver-
folgter ...................... . 

Kärntner Heimstätte ........... . 
Gemeinnützige Wohnungsgesell­

schaft für Bundesbedienstete, Ges. 
m. b. H., Wien (BUWOG) ..... 

56 
57 

58 

c) Sonstige Wahrnehmungen auf dem Gebiete 
der Finanzverwaltung: 

Hauptfeststellung der Einheitswerte 
auf den 1. Jänner 1963 . .. . . . . . 59 

Abgabenrückstände ... . . . . . . . . . . . 60 
Abgaben-Abschreibungen (Löschung 

und Nn.chsicht) ............... 61 
Neuordnung der Verrechnung des 

Bundeshaushaltes . . . . . . . . . . . . . . 62 

a) Prüfungsergebnisr:.e aus den Vorjahren 
Gebarung der Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft mit den 
Au ßenhandelsförderungs bei-
trägen ....................... . 

Barockausstellung 1960 in Melk .. . 

75 

76 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1966: 

Verwendung von Normalbenzin für 
Volkswagen .................. . 

Helios Filmgesellschaft, - Unein­
bringlichkeit einer Bundesfor-
derung ........................ . 

Golfclub Innsbruck-Igls - Rückfor-
derung eines Darlehens ....... . 

77 

78 

79 

Reform des Bundeshaushaltsrechtes 

Elektronische Datenverarbeitung .. 
63 11, 11. Verwaltungs bereich des Bund~s-
64 ministeriums für Bauten und TechnIk: 

d) Bundeshaftungen 1966........... 65 

e) Finanzschuld 1966. . . . . . . . . . . . . .. 66-67 

f) Treffer- und Tilgungsziehungen ... 68 

Amt der Burgenländischen Landes­
regierung, Gebarung mit den Kre­
diten des Kap 21 (Bundes"traßen-
verwaltung) .................. . 80 
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11, 12. Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Verkehr und Elek-

. 111, 1. Durch Einschau an Ort und Stelle 
wurde die Gebarung nachstehender Gebiets­
körperschaften geprüft: tri zi tä ts wirtsc haft: 

Post- und Telegraphenanstalt: 

Telegraphenbauamt Feldkirch 

Postzeugverwaltung ............. . 

Österreichische Bundesbahnen : 

Absatz 

81 

82 

a) der Bundesländer Burgenland, Oberöster­
reich, Steiermark und Vor!'1rlberg, 

b) der Städte Leoben, Graz (Vereinigte 
Bühnen Stadt Graz-Land Steiermark) 
und Salz burg (Kurhausbetriebe), 

Hauptwerkstätte Simmering ...... 83 
c) der Bezirksfürsorgeverbände Oberpullen­

dorf, Oberwart, Radkersburg, Ried im 
Innkreis, Schärding und V oits berg. 

Elektrostreckenleitung Innsbruck . . 84 

Sonstige: 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungs-
gesellschaft Villach ............ . 

III, 2. Die Ergebnisse dieser Prüfungen 
finden im folgenden Bericht . keinen Nieder­
schlag, da der RH hierüber den Landtagen 

85 zu berichten hat. 

Für die ständig wiederkehrenden Worte "Tätigkeitsbericht", "Rechnungshof" und "Bundes­
ministerium" werden die Kurzbezeichnungen "TB", "RH" und "BM" verwendet, soweit nicht 
der Zusammenhang die offene Schreibweise verlangt. 
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Tätigkeitsbericht 1966 

I. Abschnitt 

Hoheitsverwaltung 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Inneres 

Prüfungsergebnisse aus den 
Vorj ahren 

Landesgendarmeriekommando 
für Tirol 

1, 1. Anläßlich der Gebarungsprüfungen 
beim Landesgendarmeriekommando für Tirol 
(TB 1963, Abs. 25, 20 und 25, 21) und beim 
Landesgendarmeriekommando für das Burgen­
land (TB 1964, Abs. 27, 7) hat der RH dem 
BM für Inneres empfohlen, sich im Hinblick 
auf die gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmun­
gen und die in den letzten Jahren stark an­
gestiegene Beanspruchung der Bundesgen­
darmerie in allen Zweigen des Sicherheits-

S'. und Verkehrsdienstes dafür einzusetzen, daß 
wenigstens in den größeren Ortsgemeinden 
Gemeindeorgane für den lokalpolizeilichen 
Dienst eingerichtet werden. 

1, 2. Das BM für Inneres sicherte zu, daß 
es diesem Problem ein besonderes Augenmerk 
zuwenden werde. 

1, 3. Anfang 1966 ersuchte der RH· das 
BM für Inneres um Mitteilung, zu welchem 
Ergebnis die Bemühungen in dieser Ange­
legenheit geführt haben bzw. welche Orts­
gemeinden, in denen die in Rede stehenden 
Agenden bisher von der Bundesgendarmerie 
wahrgenommen worden sind, bereits über eine 
eigene Ortspolizei verfügen. 

5 

UI eingehend zu prüfen und zu berichten, 
welche rechtlichen Grundlagen ihr für den 
sicheren Weiterbestand und die Wirksamkeit 
dieser Wohlfahrtseinrichtung am geeignetsten 
erscheinen. Gleichzeitig sei das BM für Finan­
zen um Mitteilung ersucht worden, ob und in 
welcher Höhe eine Subvention des UI frühe­
stens in Betracht käme, falls dieses Institut 
auf die Basis eines Vereines oder Fonds gestellt 
werden würde und die Personallasten -diese 
betrugen im Jahre 1965 rund 1'333 Mill. S -
selbst zu tragen hätte. 

2, 2. Das BM für Finanzen hat seine Stel­
lungnahme zu diesem Antrag nach Vorliegen 
der vom BM für Inneres angeforderten Unter­
lagen über das Vermögen und die Tätigkeit 
des UI zugesagt. 

2, 3. In diesem Zusammenhang hat der RH 
wieder darauf hingewiesen, daß die Aufgaben, 
die das UI in Wien besorgt, in den übrigen 
Bundesländern von Vereinen der Sicherheits­
wachebeamten wahrgenommen werden, die 
ihre Gebarung ohne Subventionen des Bundes 
abwickeln. 

2, 4. Es bestehe daher derzeit eine nicht 
gerechtfertigte Bevorzugung der Sicherheits­
wachebeamten der Bundespolizeidirektion 
Wien, insbesondere gegenüber den Exekutiv­
beamten der übrigen Bundespolizeibehörden. 

Bundespolizeidirektion Wien 
(Nachtrag) 

3, 1. Zu den Feststellungen des RH hin­
sichtlich der Bundespolizeidirektion Wien (TB 
1965, Abs. 4) ist noch folgendes nachzutragen: 

3, 2. Bei der Bundespolizeidirektion Wien 
1, 4. In seinem Antwortschreiben bedauert bestand die Praxis, von Firmen oder Privat­

das BM für Inneres, hiezu mitteilen zu müssen, personen für die Ausforschung von Tätern 
daß seine Bemühungen ohne Erfolg geblieben u. dgl. hinterlegte Geldbeträge an die beteilig­
sind. Es seien seit dem Jahr 1955 zwar vier ten Kriminalbeamten auszuzahlen. Der RH 
Gemeindewachkörper neu errichtet worden, vertrat die Ansicht, dies widerspreche den 
hingegen wurden im gleichen Zeitraum 35 der- einschlägigen Bestimmungen der Dienstprag­
artige Organe aufgelöst. Im Hinblick auf' m:1tik (Geschenkannahme), was auch seitens 
die Unhaltbarkeit der derzeitigen Situation des BM für Finanzen bestätigt wurde. 
habe das BM für Inneres die Empfehlung des 
RH neuerlich zum Anlaß einer Intervention 
bei den Landesregierungen genommen, von 
der auch die Landeshauptleute in Kenntnis 
gesetzt worden seien. 

Unterstützungsinstitut der 
Bundessicherheitswache Wien 

2, 1. Zu den Feststellungen des RH hin­
sichtlich des Unterstützungsinstitutes der Bun­
dessicherheitswache in Wien (kurz UI) im 
TB 1963, Abs. 26, und im TB 1964, Abs. 24, 
hat das BM für Inneres, mitgeteilt, es habe die 
Bundespolizeidirektion Wien beauftragt, alle 
Mögliphkeiten der rechtlichen Fundierung des 

3, 3. Der Herr Bundesminister für Inneres 
hat nun dieser Ansicht Rechnung getragen 
und angeordnet, daß künftighin Beamte der 
Bundespolizei und Bundesgendarmerie von 
Privatpersonen oder Firmen unter keinen wie 
immer gearteten Umständen in Zusammenhang 
mit ihrer Amtstätigkeit Geldbeträge annehmen 
dürfen. Solche Beträge dürfen aber auch von 
den Dienstbehörden nicht übernommen und 
weitergeleitet werden. 

3, 4. Im Hinblick darauf, daß für die Über­
nahme von Kosten der Jugendfürsorge durch 
den Bund keine Rechtsgrundlage gegeben ist, 
verlangte der RH, daß bei Aufnahme von 
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Fürsorgezöglingen in· das Polizeijugendheim 
. die gesamten Selbstkosten von den hiefür 

zuständigen Gebietskörperschaften einzuheben 
sind. 

3, 5. Verhandlungen mit dem Jugendamt 
der Gemeinde Wien führten schließlich zu 
dem Ergebnis, daß ab 1. August 1966 bei 
Fürsorgezöglingen dem Bund die tatsäch­
lichen Selbstkosten, nämlich 129 S pro Tag 
(bisher 40 S pro Tag), ersetzt werden. 

3, 6. Der RH wies aus gegebenem Anlaß 
darauf hin, daß nach dem Wortlaut des § 74 
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54, die 
Wachdienstzulage nur den Beamten gebührt, 
die tatsächlich Wacheexekutivdienst leisten 
oder infolge eines im Wachdienst erlittenen 
Unfalles diesen Dienst nicht mehr· leisten 
können. 

3, 7. Demgegenüber vertrat das BM für 
Inneres die Ansicht, diese Zulage gebühre dem 
Beamten, solange er Sicherheitswachebeamter 
ist, ohne Rücksicht darauf, weichen Dienst er 
tatsächlich versieht. Der Beamte könne nämlich 
beispielsweise auch bei ärztlich festgestellter 
Exekutivdienstuntauglichkeit in einem Krisen­
falle zum inneren Schutz von Kasernen oder 
sonstigen Dienststellen herangezogen werden. 

3, 8. Da der RH sich dieser Rechtsansicht 
nicht anzuschließen vermochte, hat er in der 
Folge diese Frage an das Bundeskanzleramt 
und das BM für Finanzen herangetragen. 

3, 9. Das Bundeskanzleramt hat nunmehr 
hiezu eröffnet, es teile die Ansicht des RH, 
wonach für die Gewährung der Wachdienst­
zulage tatsächlich Exekutivdienst geleistet 
werden müsse. Eine bloße Heranziehungs­
möglichkeit sei für die Gewährung der Wach­
dienstzulage nicht ausreichend. 

3, 10. Das BM für Inneres wurde von 
dieser Rechtsansicht des Bundeskanzleramtes 
in Kenntnis gesetzt und ersucht, die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen zu ziehen. Die 
Stellungnahme dieses Ressorts ist noch aus­
ständig. 

3, 11. In der vom RH aufgeworfenen Frage 
der Pauschalierung des Entgeltes für die täg­
lichen Nachtdienste in der Marokkanerkaserne 
hat das BM für Inneres nunmehr mitgeteilt, 
es beabsichtige, durch eine andersartige Dienst­
einteilung (Freizeitausgleich) jedwede Not­
wendigkeit zur Bezahlung einer Gebühr zu 
beseitigen. Die für die Dienstzeitumstellung 
erforderlichen leitenden Sicherheitswachebeam­
ten werden jedoch erst nach Abschluß des 
im Jahre 1967 beginnenden Gehobenen Fach­
kurses zur Verfügung stehen. Bis dahin solle 
die derzeitige Praxis unverändert bleiben. 
Der RH stimmte dieser übergangslösung zu. 

BM für Inneres (Nachtrag) 

4, 1. Zu den Feststellungen des RH hin­
sichtlich des BM für Inneres (TB 1965, Abs. 8) 
ist noch folgendes nachzutragen: 

4, 2. Der RH hat sich bei der überprüfung 
des BM für ;lnneres u. a. auch eingehend mit 
dem Problem der Treibstoffbeschaffung be­
faßt und im Interesse der Bundesfinanzen 
bzw. gemäß den Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 neuerdings dem genannten Ressort 
empfohlen, die benötigten Treibstoffmengen 
künftig ebenso wie dasBM für Landesverteidi­
gung auszuschreiben bzw. ihm die Gründe 
mitzuteilen, die beim BM für Inneres gegen 
eine Ausschreibung des Treibstoffbedarfes 
sprechen. 

4, 3. Das BM für Inneres stellte nunmehr 
hiezu endgültig fest, daß es nach wie vor der 
Ansicht sei, daß bei der Treibstoffbeschaffung 
außer den wirtschaftlichen auch taktische 
Gründe zu berücksichtigen sind. In Anbe­
tracht dieser taktischen Überlegungen sieht 
es aber keine Möglichkeit, die Treibstoff­
beschaffung für die Exekutive in Form einer 
Ausschreibung zu vergeben. Auf den Hinweis 
des RH, daß derartige taktische Gründe ebenso 
auch beim BM für Landesverteidigung gegen 
eine Ausschreibung sprechen müßten, dieses 
aber seinen Treibstoffbedarf trotzdem aus­
schreibt, geht das BM für Inneres in seiner 
Antwort. nicht ein. 

4,4. Bezüglich der mit einem Kosten­
aufwand von rund einer Million Schilling von 
einer Rationalisierungsfirma durchgeführten 
Untersuchung ersuchte der RH das BM für 
Inneres um Vorlage des Prüfungsberichtes. 

4, 5. Der Abschlußbericht der Rationali­
sierungsfirma wurde nunmehr dem RH über­
mittelt. Das BM für Inneres erklärte hiezu, 
es beabsichtige, mehrere kleine Arbeitsgruppen 
zu errichten, die überprüfen sollen, inwieweit 
die. vorgeschlagenen Rationalisierungsmaß­
nahmen durchgeführt werden können. Vom 
Ergebnis dieser Prüfung wird der RH in 
Kenntnis ge"etzt werden. 

4, 6. Zum Hinweis des RH auf die große 
Zahl der in Verwendung stehenden Typen an 
Personenkraftwagen teilte das BM für Inneres 
nunmehr mit, daß es bestrebt sein werde, 
diese Anzahl auf das unbedingt erforderliche 
Ausmaß zu reduzieren. 

4, 7. Ferner sagte das BM für Inneres zu, 
daß es in Zukunft der Anregung des RH 
nachkommen und keine Kraftfahrzeuge der 
Type Opel Admiral, sondern nur noch der 
Type Opel Kapitän anschaffen werde. 

4, 8. Der RH hat auf die ungünstigen 
finanziellen und personellen AUSwirkungen 
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hingewiesen, die nach seiner Ansicht dadurch Aufgaben klaglos durchgeführt werden konnten, 
hervorgerufen werden, daß die Nachrichten- gehen somit am Wesen der Ausführungen des 
verbindungen nicht entsprechend dem Be- RH vorbei. 
hördenaufbau vom BM für Inneres zu den 4, 13. Zu dem· neuerlichen Ersuchen des 
Sicherheitsdirektionen und von dort zu den RH, der Zusammenarbeit der beiden Wach-
nachgeordneten Diem,tstellen, sondern viel- körper auf technischem Gebiet mehr Beachtung 
mehr von zwei verschiedenen zentralen Nach- zu schenken, teilte das BM für Inneres mit, es 
richtenstellen des BM für Inneres zweigeleisig habe bereits angeordnet, daß bei der Aus-
zu den nachgeordneten Dienststellen führen. schreibung und Vergabe von Lieferungen auf 

4, 9. Die in einer dem RH übermittelten technischem Gebiet das Einvernehmen zwi­
ergänzenden Stellungnahme vorgebrachten Ar- sehen dem Gendarmeriezentralkommando und 
gumente, die nach Ansicht des BM für Inneres der Gruppe Bundespolizei herzustellen sei. Der 
für die Beibehaltung des derzeitigen Auf- RH bedauerte den späten Zeitpunkt der Heraus­
baues des Nachrichtennetzes sprechen, ent- gabe dieser Weisung, weil durch den Mangel 
halten im wesentlichen keine neuen Gesichts- an Koordination bisher zusätzliche und ver­
punkte. Von Bedeutung ist lediglich der meidbare Belastungen des Staatshaushaltes ein­
Hinweis, daß über das endgültige Schicksal getreten sind. 
der Sicherheitsdirektionen noch keine Ent- 4, 14. Zu den Feststellungen des RH hin-
scheidung getroffen worden sei und die Re- sichtlich der Dienstküchen im Bereich des 
gierungsvorlage eines l?undesgesetzes, mit dem BM für Inneres (TB 1965, Abs. 6) wird. er-
die Zuständigkeit des Landeshauptmannes auf I 
dem Gebiet des öffentlichen Sicherheitswesens gänzend mitgeteilt, daß die Po izeiküchen auch 

im Jahre 1966 nicht in der Lage waren, die 
wiederhergestellt wird, sich noch in parla- Bezüge der für den Küchendienst abgestellten 
mentarischer Behandlung befinde. Die Ent- Bediensteten dem Bund zur Gänze zu refun­
scheidung über das Schicksal der Sicherheits- dieren. Der mit 31. Dezember 1965 aufgelaufene 
direktionen ist jedoch Voraussetzung für die Refundierungsrückstand von 2,002.285'24 S 
vom RH empfohlene Rationalisierung der erhöhte sich daher bis 31. Dezember 1966 
Nachrichtenverbindungen. um nicht weniger als 615.317,90 Sauf nunmehr 

4, 10. Dem BM für Inneres ist u. a. auch 2,617.603·14 S. 
empfohlen worden, entsprechend der Regelung 
bei der Bundespolizei auch für die Bundes- 4, 15. Obwohl der RH immer wieder auf 
gendarmerie den Ankauf von Fernmelde- dieses noch immer ungelöste Problem bei den 
apparaten ins Auge zu fassen. Hiezu teilt das Dienstküchen hinweist, ist es bisher noch zu 
BM für Inneres mit, daß ein Ankauf der Fern- keiner konkreten Lösung gekommen. Das 
schreibanlagen für die :J3undesgendarmerie BM für Inneres teilte letztmalig diesbezüglich 
insbesondere deshalb keinen Vorteil mit sich mit, es sei derzeit mit der Prüfung befaßt, 
brächte, weil erst nach rund 20 Jahren mit in welcher Art die finanzielle Sanierung der 
einer Amortisation zu rechnen sei. Das BM Dienstküchen möglich ist, und es werde das 
für Inneres· wurde um Aufklärung ersucht, Ergebnis bekanntgeben. 
wieso sich die gegenständlichen Apparate bei 
der Bundespolizei schon nach zehn Jahren 
amortisieren. 

4, 11. Der RH hat bemängelt, daß bei der 
Bundesgendarmerie im Gegensatz zur Bundes­
polizei, bei der der Funksprechverkehr seit 
dem Jahre 1954 ausschließlich mit Geräten 
einer Firma in zufriedenstelIender Weise durch­
geführt wird, UKW-Geräte von vier ver­
schiedenen Firmen verwendet werden; es 
wurde auf die Nachteile hingewiesen, die sich 
aus einer derartigen Vielfalt von Gerätetypen 
ergeben (ungünstige Kaufbedingungen, Er­
satzteilbeschaffung und Lagerhaltung). 

4, 12. Die Ausführungen des BM für 
Inneres, nämlich daß es funktechnisch be­
langlos sei, welche Gerätetypen bei der Bundes­
gendarmerie bisher in Verwendung genommen 
worden seien, sowie daß trotz Verwendung 
von fünf (!) verschiedenen Gerätetypen die 
an die Bundesgendarmerie herangetretenen 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966: 

Polizei-Massafonds 

5, 1. Der RH mußte beanstanden, daß seit 
dem Jahre 1963 bei den fallweisen Überprü­
fungen der Monturwirtschaft in Wien durch 
die Bundespolizeidirektion \Vien entgegen der 
zwingenden Bestimmung im § 11 der "Vor­
schrift über die Geldgebarung, Verrechnung 
und Rechnungslegung der Monturwirtschaft 
bei Besorgung von Massaangelegenheiten" 
kein Organ des Massafonds beigezogen wor­
den ist.· 

5, 2. Das Kuratorium teilte hiezu mit, daß 
dieser Bemängelung durch eine entsprechende 
Weisung bereits für die Gebarungsprüfung 
1966 Rechnung getragen worden ist. 

5, 3. Ferner konnte festgestellt werden, daß 
einer Reihe von Beamten Massaguthaben 
gemäß § 10 Abs. 1 der Massavorschrift aus-
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gezahlt worden sind, obwohl diese Bedienste­
ten entgegen den einschlägigen Vorschriften 
nicht vollständig mit MassasoI'ten ausgerüstet 
waren. Auch in diesem Fall hat das Kurato­
rium die Abstellung des Mangels zugesagt. 

5, 4. Als Begründung für diese vorschrifts­
widrige Gebarung in den letzten Jahren führt 
das Kuratorium an, daß vom BM für Inneres 
im Rahmen der Reorganisationskommission 
offiziell die Einführung einer neuen Einheits­
uniform für Polizei und Gendarmerie be­
schlossen wurde und dementsprechend zur 
Vermeidung von wiI'tschaftIichen Schäden der 
Massateilnehmer auf den Bezug von Uniform­
sorten, die über kurz oder lang nicht mehr den 
Vorschriften (Einheitsuniform) entsprechcn 
wÜI'den, kein Nachdruck gelegt worden sei. 
Nachdem jedoch nunmehr auf dem Gebiete 
der Uniformierung wieder klare V erhäl tnisse 
hergestellt wurden, könne die vollständige 
Ausrüstung mit vorschriftsmäßigen Massa­
sorten mit Recht wieder verlangt werden. 

5, 5. Der RH hat bemängelt, daß bei 
Auszahlungen von Massaguthaben an Beamte 
des Rechtskundigen Dienstes bei den Bundes­
polizeibehärden entgegen den Bestimmungen 
des § 3 Abs. 1 Ziff. 1 des Einkommensteuer­
gesetzes 1953 in der geltenden Fassung keine 
Lohnsteuer einbehalten wird. 

5, 6. Hiezu teilt das Kuratorium des Polizei­
Massafonds mit, daß nach seiner Auffassung 
der vorgenannten Gruppe von Beamten die 
gleiche steuerliche Begünstigung wie· den 
Wachebeamten zugebilligt werden könne, weil 
auch der Rechtskundige Dienst als "Waeh­
körper" angesehen werden könne. Es habe 
sich jedoch an das Bl\[ für Finanzen mit dem 
Ersuchen um Stellungnahme zur Frage ge­
wendet, ob auch nach Ansicht des für Steuer­
fragen zuständigen Ressorts eine Steuerpflicht 
für die Massaüberschüsse der Beamten des 
Rechtskundigen Dienstes zwingend anzuneh­
men sei. Zutreffendenfalls - so führt das 
Kuratorium in seiner Note an das BM füI' 
Finanzen aus - sei mit· Ver'fassungsgerichts­
hof beschwerden der betroffenen Beamten wegen 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zu rech­
nen; um dies zu vermeiden, werde gegebenen­
falls eine zweckentsprechende Novellierung 
des § 3 EStG. 1953 angeregt. 

5, 7. Diese Novellicrung des § 3 Abs. I 
Ziff. 3 EStG. 1953 ist inzwischen mit BGBL 
NI'. 268/1967 erfolgt. 

5, 8. Die Feststellungen des RH, daß ver­
schiedene Massateilnehmer seit Jahren nur 
weiße Hemden, Lederhandschuhe, Schuhe, 
Sportbekleidung u. dgl., aber keine eigent­
lichen Uniformsorten beziehen, erklärt das 
Kuratorium als zutreffcnd. Es begründet 

diesen Umstand mit der Situation, die als 
Folge der Bestrebungen nach Schaffung einer 
Einheitsuniform eingetreten war und ein Aus­
weichen auf neutrale Uniformstücke, die von 
keiner Anderung betroffen schienen, verur­
sacht hatte. 

5, 9. Das Kuratorium versichert, es werde 
dem aufgezeigten Problem seine Aufmerksam­
keit . widmen und nach der nunmehr erfolgten 
N ormalisierung der Lage dafür Sorge tragen, 
daß die Massateilnehmer mit sämtlichen 
Pflichtuniformsorten vorschriftsmäßig ver­
sehcn werden. 

5, 10. Das BM für Inneres wurde darauf 
hingewiesen, daß es sich bei der sogenannten 
"Massavorschrift" (Beschluß der Bundesregie­
I'Ung vom 6. Dezember 1949 auf Grund des 
§ 23 Abs. 5 und 6 des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes über die Beistellung von Dienst­
kleidern an Wachebeamte, in der Fassung der 
Beschlüsse vom 10. April 1951 und vom 
23. Dezember 1954) schon deshalb um eine 
gesetzwidrige Verordnung handelt, weil sie 
als Rechtsverordnung im Bundesgesetzblatt 
zu verlautbaren gewesen wäre, was jedoch 
nicht geschehen ist. 

5, 11. Abgesehen von der mfmgelnden Kund­
machung - so führte der RH weiter aus _. 
erweist sich die Massavorschrift auch deshalb 
als gesetzwidrig, weil ihr normativer Inhalt 
der zureichenden gesetzlichen Deckung ent­
behrt. Hiezu wurde insbesondere darauf hin: 
ge'wiesen, daß in den grundlegenden Bestim­
mungen über die Beistellung von Dienst­
kleidern an Wachebeamte (§ 23 Abs. 5 Gehalts­
überleitungsgesetz, BGBL Nr. 22/1947,und 
§ 24 Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr. 54/1956) 
eine Berechtigung oder Ermächtigung des 
Bundes zur Leistung einer "Massaeinlage" 
und eines "Massapauschales" an den Massa­
fonds zwecks Erstanschaffung bzw. Nach­
schaffung der vorgeschriebenen Dienstkleidung 
nicht enthalten ist. 

5, 12. Desgleichen mußte der in den §§ 10 
Abs. 1. und 18 Abs. 1 der Massavorschrift 
festgelegte Anspruch des Wachebeamten auf 
Auszahlung eines sogenannten Massaguthabens 
bei Vorliegen gewisser V ara ussetzungen als 
durch die einschlägigen Vorschriften nicht 
gedeckt bezeichnet werden. Die solcherart 
gesetzwidrig ausgezahlten "Massaguthaben" 
ergaben in den Jahren 1962 bis einschließlich 
1965 einen Betrag von rund 6·7 Mill. S. 

5, 13. Schließlich hat der RH in diesem 
Zusammenhang wieder auf die Notwendigkeit 
einer bundesgesetzlichen Regelung des Fands­
wesens als solches hingewiesen und um Mit­
teilung ersucht, wann mit der legistischen 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 156

www.parlament.gv.at



Behandlung des seit dem Jahre 1963 durch 
das BM für Inneres in Bearbeitung befindlichen 
Entwurfes eines Bundesgesetzes über das 
Fondswe"len zu rechnen ist. 

5, 14. Das BM für Inneres hat in seiner 
Stellungnahme dem RH beigepflichtet, daß 
die sogenannte Massavorschrift keine aus­
reichende Grundlage für eine gesetzmäßige 
Führung der Ma&sawirtschaft darstellt; ferner 
teilt das genannte Ressort mit, daß bereits 
im September 1965 im Bundeskanzleramt in 
Anwesenheit von Vertretern aller an der 
Massawirtschaft beteiligten Ressorts (außer 
dem BMfür Inneres auch das BM für Finanzen 
und das BM für Justiz) eine Verwaltungs­
besprechung stattgefunden habe, bei der ein 
Arbeitsausschuß aus Vertretern des Bundes­
kanzleramtes und des BM für Finanzen zur 
Prüfung der Rechtsgrundlagen des Massafonds 
und zur Vorbereitung einer gesetzlich ein· 
wandfreien Fundierung gebildet worden sei. 
Ein Ergebnis dieser Vorbereitungsarbeiten 
sei dem BM für Inneres bisher nicht bekannt. 
geworden. Im übrigen habe das BM für 
Inneres die Prüfungsmitteilungen. des RH 
sogleich zum Anlaß genommen, um sowohl 
das BKA als auch das BM für Finanzen um 
Stelh;mgnahme zu den rechtlichen Ausfüh· 
rungen des RH zu ersuchen. Eine Antwort 
sei jedoch bisher von keiner der beiden Zentral· 
stellen eingelangt; es werde daher die noch 

. ausständigen Stellungnahmen betreiben und 
nach ihrem Einlangen dem RH zur Kenntnis 
bringen. 

5, 15. Obwohl das BM für Inneres den 
Ausführungen des RH 'uber die mangelnden 
gesetzlichen Grundlagen der Massawirtschaft 
grundsätzlich zustimmt, glaubt es, den Fest· 
stellungen des RH, wonach eine Berechtigung 
oder Ermächtigung des Bundes zur Leistung 
einer "Massaeinlage" und eines "Massapau­
schales" in den grundlegenden Bestimmungen 
nicht mthalten ist, nicht ganz beipflichten 
zu können. Es stützt seine Ansicht auf das 
Bundesfinanzgesetz 1966, BGBL Nr. 87/1966, 
das mit dem Bundesvoranschlag die Grundla,ge 
der Gebarung des Bundeshaushaltes bildet 
und unter Kap. 9 'fit. 3 Pkt. 19 d (Massa. 
wirtschaft) einen Betrag von 15·25 Mill. S 
ausweist. 

5, 16: Dem mußte der RH entgegenhalten, 
daß die finanzgesetzlichen Ansätze des Bundes· 
finanzgesetzes lediglich formelle Ermächti­
gungen darstellen, die jedoch stets auch einer 
materiellrechtlichen Grundlage bedürfen. 

5, 17. Die Anfrage des RH, wann mit der 
legistischen Behandlung des im BM für Inneres 
in Bearbeitung befindlichen Entwurfes eines 
Bundesgesetzes über das Fondswesen zu rech-

9 

nen sei, beantwortet das Ressort dahingehend, 
daß die Arbeiten für den Entwurf des in Rede 
stehenden Gesetzes vorangetrieben werden, 
soweit die vordringlichen und umfangreichen 
Arbeiten am Wappen- und Siegelschutzgesetz 
der zuständigen Abteilung die Möglichkeit der 
Bearbeitung anderer Gesetzesmaterien lassen. 

5, 18. Der Personal- und Sachaufwand so­
wohl für den Polizei- als auch für den Gendar­
merie.Massafonds wird fast ausschließlich vom 
Bund getragen. Der RH forderte, daß diese -
wenn auch nicht in formell einwandfreier 
Art ~ mit eigener Rechtspersönlichkeit er­
richteten Fonds auch für ihren Verwaltungs­
aufwand zur Gänze aufzukommen hätten. 
Ferner wurde darauf hingewiesen, daß diese 
Forderung jedoch auch eine unabdingbare Vor· 
aussetzung sei, um die Wirtschaftlichkeit der 
Massafonds beurteilen zu können. Die Ab· 
wicklung der Massawirtschaft, d. h. insbeson­
dere die Erstellung der Preise der Massasorten, 
erfolge ohne Berücksichtigung des für die 
Fonds erforderlichen Personal- und Sachauf­
wandes. Dieser Aufwand werde - wie vor­
stehend schon ausgeführt - fast zur Gänze 
vom Bund getragen. 

5, 19. Um die Wirtschaftlichkeit der lVIassa· 
fonds und damit deren Existenzberechtigung 
überhaupt beurteilen zu können, mußte der 
RH empfehlen, die PI'eiskalkulation der Massa­
sorten unter Berücksichtigung sämtlicher Ko­
stenfaktoren - also insbesondere des gesamten 
Verwaltungsaufwandes - dmchzuführen. An­
schließend - so wurde außerdem empfohlen -
wäre zu untersuchen, ob nicht nach dem SYßtem 
des Dienstkleiderbeitrages (direkter Bezug der 
Uniformsorten bei bestimmten Vertrags. 
firmen) oder mit der N atmalwiI'tschaft ein für 
den Bund günstigeres .E~rgebnis zu erzielen 
wäre. Sollte dieb der Fall sein, so müßte ge· 
prüft werden, ob die Beibehaltung der Massa­
fonds weiterhin wirtschaftlich vertret b'1r ist. 

5, 20. Zu der Forderung, den Verwaltungs­
aufwand aus Fondsmitteln selbst zu. tragen, 
erwiderte das BM für Inneres lediglich, daß die 
beiden lVIassfondb hiezu nicht in der Lage wären. 
Es würden z. B. beim Polizei-lVIassafonds die 
aus einer Wirtschaftstätigkeit von 12 % Jahren 
stammenden nicht zweckgebundenen Mittel, 
die sogenannte "Sondermassa", in der Höhe 
von rund 2·4 Mill. S nur etwa den Personal· 
aufwand der 15 Bediensteten für drei Jahre 
decken. 

5, 21. Den Beweis für die wirtschaftliche 
Berechtigung der Massafonds sieht das BlVI für 
Inneres dadurch erbracht, daß seit dem Jahre 
1954 mit einem gleichbleibenden lVIassapau­
schale von 1293 S das Auslangen gefunden 
worden ist. 
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5, 22. Das BM für Inneres übersieht dabei 
allerdings, daß dies u. a. nur dadurch möglich 
war, weil die Preiskalkulation der Massasorten 
ohne Berücksichtigung des Verwaltungsauf-
wandes erfolgte. . 

5, 23. Im Hinblick darauf, daß Ende 1965 
die Gesamtguthaben der Beamten bedeutend 
höher als die Gesamtschulden waren (den 
Schulden der Massateilnehmer in der Höhe 
von 3·188 Mill. S standen Guthaben von 
5·122 Mill. S gegenüber), mußte sich der RH 
gegen die beabsichtigte Erhöhung de., Massa­
pauschales aussprechen. Hiezu kommt noch, 
daß im Jahre 1965 ein Betrag von rund 
1·68 Mill. S als sogenannte Guthaben ausge­
zahlt wurde. 

5, 24. Die Erhöhung des Massapauschales 
auf 1800 S ist inzwischen mit l. Jänner 1967 
durchgeführt worden. Ab l. Jänner 1968 wird 
dieses Pauschale 2000 S betragen. 

5, 25. Der RH hat seiner Überzeugung Aus­
druck gegeben, daß unter bestimmten Voraus­
setzungen (Vereinheitlichung der Uniform) 
eine gemeinsame Beschaffung der Uniformen 
für Polizei und Gendarmerie wesentlich wirt­
schaftlicher, sparsamer und zweckmäßiger wäre 
als der derzeitige Zustand, bei dem die im 
Bereich des BM für Inneres benötigten Uni­
formen von nicht weniger als vier Stellen be­
schafft werden. Er wies in diesem Zusammen­
hang auch auf die mangelhafte Zusammen­
arbeit der beiden Massafonds hin und belegte 
dies mit verschiedenen BeispiElen. 

, 5, 26. Das BM für Inneres führt hiezu aus, 
daß die Frage einer Uniformvereinheitlichung 
ausreichend geprüft worden sei; es werde bei der 
bisherigen Uniformverschiedenheit zwischen 
Polizei und Gendarmerie bleiben. Eine ge­
meinsame Beschaffung verschiedener Unifor­
men verspreche aber keinen greifbaren Nutzen. 

5, 27. Da sowohl beim Polizei- als auch beim 
Gendarmerie-Massafonds immer noch der 
kamerale Rechnungsstil angewandt wird, hat 
der RH zur Erwägung gestellt, auch bei diesen 
beiden . Fonds die doppische Verrechnung, die 
sich schon seit Jahren beim Zollwache-Massa­
fonds sehr gut bewährt, einzuführen. Ins­
besondere können mit diesem Verrechnungs­
system - so wurde weiter ausgeführt - die 
wirtschaftlichen Vorgänge weit besser erfaßt 
und echte Rückschlüsse auf die Wirtschaft­
lichkeit der Fonds gezogen werden. 

5, 28. Hiezu meint das BM für Inneres, 
daß zur Feststellung der Zweckmäßigkeit der 
angeregten Systemänderung zunächst eine 
eingehende Untersuchung der Buchungsvor­
gänge beim Zollwache-Massafonds einerseits 

und dem Polizei- bzw. Gendarmerie.Massafonds 
andererseits vorzunehmen wäre, die sich aber 
erst dann empfehle, wenn über den Weiter­
bestand der Massawirtschaft und die recht­
liche Konstruktion der Massafonds eine end­
gültige Entscheidung herbeigeführt worden'ist. 

5, 29 .. Der RH hat auf die große Diskre­
panz zwischen einzelnen Gruppen von Massa­
teilnehmern hingewiesen, von denen einige 
Massaguthaben bis zu 3000 Saufweisen. 

5, 30. Hiezu gehören insbesondere jene Be. 
amten, die im inneren Dienst verwendet werden 
und daher ihre Uniform schonen können, und 
solche, die ihren Dienst vorwiegend in Zivil 
versehen (z. B. Beamte des Rechtskundigen 
Dienstes, der Nachrichtenabteilung und der 
Waffenabteilung). 

5, 31. Zu der Beamtengruppe mit erheb· 
lichen Massaschulden zählen vor allem die 
jüngeren Beamten des Exekutivdienstes, die 
Angehörigen der Schule, der Verkehrsabteilung 
und der Funkstreife. Schließlich konnten als 
besonders verschuldet die unteren Dienst. 
ränge der leitenden Sicherheitswachebeamten 
festgestellt werden, denen bei der Überstellung 
in den Offizierstand im Gegensatz zu den 
Beamten des Rechtskundigen Dienstes keine 
zweite Massaeinlage gewährt wird. 

5, 32. Der Empfehlung des RH zur Be. 
seitigung dieser Diskrepanz will das BM für 
Inneres nur insoweit entsprechen, als es für 
Wachebeamte, die in die Verwendungsgruppe 
W 1 überstellt werden, eine zweite Massaein­
lage anstrebt. 

5, 33. Im Hinblick auf die in den letzten 
Jahren mehrmals vorgenommenen Ände­
rungen der Uniformierung der Sicherheits· 
wachebeamten, die für die Wirtschaftsführung 
des Polizei.Massafonds eine schwierige Situa­
tion geschaffen haben, hat der RH empfohlen, 
Änderungen von Uniformen erst nach reif­
licher Überlegung und nur im unbedingt not­
wendigen Ausmaß durchzuführen. 

5, 34. Hiezu gibt das BM für Inneres die 
Versicherung ab, daß es sich mit den Bundes­
polizeibehörden und mit der Personalvertre­
tung der Sicherheitswache diesbezüglich einig 
sei und daß derzeit überhaupt an keine wesent­
lichen Änderungen der Sicherheitswache· 
uniformen gedacht ist. 

5, 35. In einer nachträglich eingelangten 
ergänzenden Stellungnahme zu den grund. 
legenden Problemen führt das BM für Inneres 
aus, es sei bestrebt, so bald als möglich eine 
gesetzlich einwandfreie Fundierung der Massa· 
wirtschaft herbeizuführen; es habe daher u. e. 
das Bundeskanzleramt und das BM für Finan­
zen neuerlich um die Durchführung der schon 
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zweimal angesetzten, jedoch wieder auf unbe­
stimmte Zeit verschobenen interministeriellen 
Besprechungen ersucht. 

5, 36. Das 13M für Inneres pflichtet - so 
wird weiter in der Stellungnahme ausgeführt­
dem RH bei, daß dem Massafonds und der 
Massawirtschaft derzeit eine materiellgesetz­
liche Grundlage fehle. Die Lösung des durch 
den RH aufgeworfenen Problems der Wirt­
schaftlichkeit der Massafonds werde bei der 
bevoTl.;tehenden positivrechtlichen Regelung 
vom Bundesgesetzgeber zu berücksichtigen 
sein. 

5, 37. Desgleichen werde die vergleichende 
Untersuchung über die Art der Buchführung 
beim Zollwache.Massafonds (doppische Ver­
rechnung) und beim Polizei- bzw. Gendar­
merie-Massafonds (kameralistische Verrech­
nung) erst nach endgültiger Entscheidung über 
die Beibehaltung der Massa wirtschaft und 
deren einwandfreie gesetzliche Fundierung er­
folgen. 

Gendarmerie-Massafonds 

6, 1. Gegenüber dem Kuratorium des Gen­
darmerie-Massafonds wies der RH auf die 
Nachteile hin, die sich am, der Haltung über­
großer Bestände ergeben, und empfahl, künftig­
hin den Lagerbestand auf ein vertretbares 
Au,smaß zu reduzieren. 

6, 2. Das Kuratorium vertrat hiezu die Auf­
fassung, Beamte der Sicherheitsexekutive müß­
ten jederzeit ohne Rücksicht auf allfällige 
Schwankungen der allgemeinen Versorgungs­
lage mit Bekleidung und Geräten versorgt 
werden können, weshalb seiner Ansicht nach 
gelegentlich eine größere Lagerhaltung ge­
rechtfertigt sei, auch wenn diese den allgemein­
gültigen kaufmännischen Grundsätzen wider­
spreche. 

6, 3. Im einzelnen wies der RH darauf hin, 
daß auf Grund des Durchscbnittsverbrauches 
der letzten Zeit mit den bereits fertigen bzw. 
noch zu konfektionierenden weißen Hemden 
und blaugrauen Flanellhemden der Bedarf 
von 8 bis 10 bzw. 6 bis 8 Jahren gedeckt werde. 
Wenn jedoch analog dem Polizei-Massafonds 
auch beim Gendarmerie-Massafonds Chemie­
faserhemden eingeführt werden, so werden 
die in Rede stehenden Hemden künftighin aber 
noch weniger gefragt sein. 

6, 4. Das Kuratorium führte hiezu aus, die 
geringen Anforderungen an weißen bzw. blau­
grauen Flanellhemden seien auf das unzu­
reichende Massapauschale zurückzuführen. 
Sollte jedoch der beantragten Erhöhung des 
Massapauschales stattgegeben werden (das 
Massapauschale wurde mit 1. Jänner 1967 
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bereits erhöht und erfährt mit 1. Jänner 1968 
eine weitere Erhöhung), so ist zu erwarten, daß 
diese Sorten in größerem Umfang angefordert 
werden. 

6, 5. Zu dem Hinweis auf die weißen 
Chemiefaserhemden wird erklärt, daß die Ein­
führung derselben erst in Betracht käme, 
wenn der Lagerbestand an weißen Natur­
faserhemden bzw. der lagernde weiße Hemden­
stoff nahezu vollständig verbraucht ist. 

6, 6. Ebenso hielt der RH im Hinblick auf 
die Einführung des Chemiefaserhemdes auch 
den Lagerbestand an blaugrauen Popelin­
hemden als zu hoch. 

6, 7. Hiezu vertrat das Kuratorium die 
Ansicht, daß der Trend zum Chemiefaserhemd 
nicht allzu stark sein werde, weil sich die 
Naturfaserstoffe angenehmer tragen lassen. 

6, 8. Den Vorhalt des RH, daß von einem 
im Jahre 1955 gekauften Tuchblusen-Hosen­
stoff trotz Umadjustierung zum Pelerinenstoff 
noch immer übel' 1700 m vorhanden waren, 
versuchte das Kuratorium mit der Knappheit 
der Massapauschalien zu rechtfertigen. 

6, 9. Schließlich wies der RH bezüglich der 
Lagerbestände darauf hin, daß er anläßlich 
der letzten Prüfung des Gendarmerie-Massa­
fonds den' hohen Bestand an Hosencord als 
unökonomisch bemängelte. Das Kuratorium 
vertrat seinerzeit die Ansicht, die umfang­
reichen Ankäufe seien wegen des besonders 
günstigen Preises erfolgt. Wie bei der nun­
mehrigen Einschau festgestellt wurde, wird 
jetzt der Hosencord billigCl' als seinerzeit er­
worben. Die jahrelange Bindung großer Kapi­
talien (über 2 MilL S) erfüllte also keineswegs 
ihren Zweck. 

6, 10. Das Kuratorium nahm diesen Hin­
weis mit der Einschränkung zur Kenntnis, 
daß jede Einschätzung der künftigen Preis­
entwicklung mit dem Risiko eines Irrtums 
verbunden sei. 

6, 11. Bezüglich der Auftragsvergebung 
wies derRH auf die Außerachtlassung der ein­
schlägigen Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
und der hiezu erlassenen Richtlinien hin und 
führte hiezu einige Beispiele an. 

6, 12. So wurde der Bedarf an Kammgarn­
Winterstoff öffentlich ausgeschrieben. Die 
öffentliche Ausschreibung wurde dann storniert 
und der benötigte Stoff dreiviertel Jahr später 
beschränkt ausgeschrieben. Auch diese Aus­
schreibung wurde storniert. Wieder dreiviertel 
Jahr später wurde der 'Stoff neuerlich be­
schränkt ausgeschrieben. Nach dieser Aus­
schreibung wurde dann der Bestellumfang 
von 5000 auf 6000 m erhöht und die Bestellung 
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auf Grund einer Weisung des damaligen Herrn innerhalb der Gendarmerieverwaltung, weil 
Bundesministers an die beiden Bestbieter je er ihn in keinem Verhältnis zum erzielten 
zur Hälfte vergeben. Erlös fand. 

6, 13. Da die Gesamtbestellung ungefähr 6, 21. Das Kuratorium hat zwecks leichte-
800.000 S betrug, somit die oberste Grenze der ren Abverkaufes beschlosE>en, daß unverwert­
beschränkten Ausschreibung, nämlich bare Restbestände künftighin auch anderen 
300.000 S, weit überschritten wurde, hätte Institutionen zum Kalif angeboten werden. 
gemäß den zitierten Bestimmungen öffentlich 
ausgeschrieben werden müssen. 6, 22. Der RH regte zwecks Kostenerspa-

rung an, die bisher nur in einigen Bundes-
6, 14. Das Kuratorium stellte einleitend ländern praktizierte Auslieferung der Massa­

hiezu fest, daß es um die Einhaltung der ver- sorten durch gendarmerieeigene Kraftfahrzeuge 
bindlich erklärten Bestimmungen der ÖNORM auch auf die anderen Bundesländer ausZli­
A 2050 bemüht sei. Was die Beschaffung des dehnen. 
Kammgarn-Wintermantelstoffes betrifft, so sei 
die zweimalige Stornierung auf die seiner- 6, 23. Das Kuratorium stellt hiezu fest, daß 
zeitigen Informationen, wonach in Kürze die es eine diesbezügliche Ausweitung erst nach 
Polizei- und Gendarmerieuniformen geändert Vorliegen der Erfahrungsberichte vornehmen 

könne. werden sollten, zurückzuführen. Wegen der Un-
terlassung der öffentlichen Ausschreibung führt 6, 24. Der RH fand beim Vergleich der An­
das Kuratorium die durch die Beschaffungs- schreibpreise, daß eine Reihe von vergleich­
stornierungen immer kleiner werdenden Lager- baren Massasorten vom Polizei-Massafonds 
bestände ins Treffen. billiger angeboten werden als vom Gendar-

6, 15. Ferner bemängelte der RH, daß bei merie-Massafonds. Bezüglich der Hemden er­
einer öffeutlichen Au~schreibung von Stadt- gab sich die Frage, ob für den Preisunterschied 
schuhen beim Bestbieter nur zwei Drittel der nicht die unterschiedliche Art der Beschaffung 
angegebenen Menge bestellt wurden und dann ausschlaggebend ist; der Gendarmerie-Massa-

fonds kauft nämlich den Stoff und läßt diesen die beiden folgenden Bieter auch noch je ein 
Sechstel der Bestellmenge zugeschlagen er- dann konfektionieren, während der Polizei­
hielten. Massafonds fertige Hemden kauft. Aber auch 

wenn man lediglich die Konfektionspreise der 
6, 16. Das Kuratorium motivierte dieses beiden Fonds miteinander vergleicht, sieht 

Vorgehen mit der Sicherstellung einer ein- man, daß der Gendarmerie-Massafonds in 
wandfreien und vor allem termingerechten einigen Fällen beträchtlich mehr bezahlt. 
Lieferung sowie der annähernden Gleich-
wertigkeit der Angebote. Hiezu komme noch, 6, 25 .. Wie schon bei der Prüfung des Polizei­
daß sowohl die zweit- als auch die drittplazierte Massafonds vertrat der RH neuerlich die An­
Firma den ausgeschriebenen Artikel schon sicht, daß eine gemeinsame Uniformbeschaf­
bisher in einwandfreier Ausführung geliefert fung für Polizei und Gendarmerie wirtschaft­
haben. lich am günstigsten wäle. Da diese jedoch 

seinerzeit vom BM für Inneres abgelehnt 
6, 17. Weitere Verstöße gegen die Bestim- wurde, empfahl nunmehr dcr RH, wenigE>tens 

mungen der ÖNORM A 2050 mußte der RH eine enge Fühlungnahme zwischen den Fonds 
auch bei Vergabe von Lieferaufträgen be- herzustellen, um durch gegenseitigen Erfah­
treffend Tellerkappen, Hemden' und Hemden- rungsaustausch eine sparsame und einheitliche 
stoff feststellen. Wirtschaftsführung zu erzielen. 

6, 18. Der RH wies auch darauf hin, daß 6, 26. Als Erklärung der Preisunterschiede 
dem Massafonds lediglich die Beistellung von führt das BM für Inneres teils die kleineren 
Massasorten im Rahmen der dienstlichen Not- Aufträge der Gendarmerie, teils den etwas 
wendigkeit und gegen Belastung des jeweiligen größeren Arbeitsaufwand wegen der unter-
Massakontos obliegt. Der Bezahlung von schiedlichen Verarbeitung und schließlich die 
Spezialskischuhen aus Mitteln der Sondermassa im Hinblick auf den Versand bei der Bundes­
fehlt somit die rechtliche Grundlage. gendarmerie aufwendigere Einzelverpackung 

6, 19. Das Kuratorium vertritt hiezu die ins Treffen. 
Auffassung, das vom RH kritisierte Vorgehen 6, 27. Zu den unterschiedlichen Preisen bei 
sei durch die der fortschreitenden Entwick- der Beschaffung von Hemden erklärt das BM 
lung angepaßten extensiveren Auslegung der für lriner,es, daß eine erst vor einiger Zeit durch-
Massavorschrift gedeckt. Dieser Ansicht ver- geführte öffentliche Ausschreibung, in der beide 
mochte sich der RH jedoch nicht anzuschließen, Varianten offen waren, ergeben habe, daß die 

6, 20. Der RH kritisierte den Aufwand Hemdenbeschaffungsart der Bundesgendarme­
bei der Feilbietung aufgelassener Massasorten rie preisgünstiger war. 
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6, 28. Bezüglich der gemeinsamen Uniform-j Das BM für Inneres sagte dazu, daß es eine 
beschaffung wies das BM. für InnereB auf seine Angleichung der Rücklaßbeträge an die der 
diesbezügliche negative Stellungnahme anläß- I Bundespolizei zum Zeitpunkt der Erhöhung 
lich der Einschau beim Polizei-Massafonds hin. des Massapauschales in Erwägung ziehen werde. 

6, . 29. Auf die Empfehlung des RH zu 
einer engen Zusammenarbeit beider Fonds ging 
das BM fü\ Inneres nicht ein. 

6,30. Die vom RH kritisierte Teilung eines 
Auftrages wurde vom BM für Inneres damit 
begrÜndet, daß infolge der lange Zeit offenen 
Frage einer Uniformänderung der Vorrat 
schon so gering war, daß es zur raschen Dek­
kung des Bedarfes zweckmäßig schien, die 
Lieferung geteilt zu vergeben. 

Da mit Wirksamkeit mit 1. Jänner 1967 das 
Massapauschale bereits erhöht wurde, ersuchte 
der RH um Mitteilung, was in dieser Angele­
genheit bisher geschehen ist. 

6, 36. Wegen der Beschränkung der Gesamt­
höhe wurde vom BM für Inneres dem Bundes­
kanzleramt ein entsprechender Antrag über­
mittelt, dessen Erledigung noch aussteht. 

6, 37. Zur Empfehlung des RH, bei jeder 
beabsichtigten Uniformänderung den Massa­
fonds einzuschalten, führt das BM für Inneres 6, 31. Der RH wies darauf hin, daß gemäß . 

d B t · d· B d h h lt aus, daß Anderungen grundsätzlich nur im en es Immungen er un es aus a sver- . . d B d 
d d G · d . M .I' d Emvernetmen mIt em eschaffungsamt un or nung em en armene- assalon s nur so d 

. IM' I d M h lb t" I dem· Massafonds vorgenommen wer en. Vle assaem age un assapausc a e rage 
überwiesen werden dürfen, als ihm auf Grund 
des Ist-Personalstandes an Gendarmeriebeam­
ten gebührt. Da für jede darüber hinausgehende 
Zahlung die rechtliche Deckung fehlt, mußte 
der RH das Bil'!: für Inneres ersuchen, künftig­
hin Kreditausschöpfungen, wie sie bei dieser 
Einschau festgestellt wurden (1.035000 S), zu 
unteIlassen. 

6, 32. Das BM für Inneres 'begründete die 
Kreditausschöpfung mit einer geplanten Ein­
schränkung der Sachausgabcn im Nachjahr. 
Tatsächlich habe dann in diesem Jahr das 
BM für Inneres dem Gendarmerie-Massafonds 
250.000 S schuldig bleiben müssen. 

6, 33. Wachebeamte, denen neben ihren 
Massasorten noch DienBtkleider aus der Natu­
ralwirtschaft (Sonderbekleidung) zugewiesen 
werden, haben gemäß den Bestimmungen der 
Massavorschrift auf die Daucr der Zuweisung 
solcher Dienstkleider von ihrem Massapau­
schale Rücklässe zu leisten. 

6, 34. Die Rücklaßbeträge betragen 
bei der Bundesgendarmerie nur 50% des 
Betrages, den die Angehörigen der Bundes­
polizei für das gleiche Sonderbekleidungs­
stück zu bezahlen haben. Der RH vertrat 
hiezu die Auffassung, daß diese Reduzierung 
eine durch nichts begründete Bevorzugung des 
Gendarmerie-Massafonds bzw. der Gendarme­
rieangehörigen bedeutet und andererseits der 
Bund als Empfänger dieser Beträge einen Ein­
nahmeverlust erleidet. 

6, 35. Neben der Angleichung der Gen­
dalmerie-Rücklaßbeträge an die der Bundes­
polizei empfahl der RH aber zwecks Vermei­
dung einer ungebührlichen finanziellen Bela­
stung der Beamten, die Gesamthöhe des Rück­
laßbetrages jeweils mit dem Selbstkostenpreis 
der Sonderbekleidungssorte zu beschränken. 

6, 38. Der Vorsitzende des Kuratoriums 
ist in den letzten zwei Jahren der Kontroll­
pflicht gemäß der Geschäftsordnung des Kura­
toriums nicht nachgekommen. 

6, 39. Das BM für Inneres erwiderte, daß 
ihm die Gründe für das seinerzeitige Ver­
säumnis nicht mehr bekannt sind. Dem der­
zeitigen Vorsitzenden wurde die Einhaltung 
der KontrolIpfiicht in Erinnerung gebracht. 

6, 40. Zwecks besserer Ausnützung der 
kostspieligen Geräte und zur Einsparung von 
Personal- und Sachkosten empfahl der RH, 
die Prüfstellen des Polizei-Massafonds und 
Gendarmerie-Massafonds zusammenzulegen. 

6, 41. Das BM für Inneres führte hiezu aus, 
daß es eine derartige Zusammenlegung schon 
vor Jahren erwogen habe. Mit Rücksicht auf 
die große räumliche Trennung mußte aber der 
bisherige Zustand aufrecht bleiben. Der Massa­
fonds der Zollwache und der Justizwache 
m'1chen von der Textilprüfstelle der Gen­
darmerie laufend Gebrauch, welche Möglich­
keit auch dem Massafonds der Polizei bekannt 
ist. In der Angelegenheit ist derzeit noch ein 
Schriftwechsel im Gange. 

6, 42. Der RH vertrat die Ansicht, daß der 
Btändige Inspektionsdienst des Gendarmerie­
beschaffungsamtes nicht notwendig sei, da sich 
das Gebäude im abgeschlossenen Kasernen­
gelände des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich befindet, welches über eine 
Wachmannschaft verfügt. 

6, 43. Da im Gebäude des Gendarmerie­
beschaffungsam tes Ausrüstungsgegenstände 
von erheblichem Wert lagern, hält das BM 
für Inneres die Kontrolle durch Bedienstete 
des Landesgendarmeriekommandos für Nie­
derösterreich für unzureichend, weshalb der 
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derzeit bestehende Inspektionsdienst weiter­
hin bestehen müsse. ,Auch in dieser Angele­
genheit ist noch ein Schriftverkehr im Gange. 

Österreichlsches Polizei­
kontingent auf Cypern 

13. April 1964 bis 31. Dezember 1965 den 
Rechnungsprüfern der Vereinten N atiorien 
gegenüber beglaubigt. 

7, 7. Weiters wurde festgestellt, daß eine 
Reihe von Angehörigen des Cypernkontingents 
ihre Kraftfahrzeuge für Fahrten zwischen 

7, 1. In den Verwaltungsjahren 1965 und Wohnung und Arbeitsstätte verwendet und 
1966 legte das BM für Inneres über das BM das Kraftfahrzeugpauschale gemäß § 9 Abs. 1 
für Auswärtige Angelegenheiten den Vereinten Ziff. 4 des Bundesgesetzes vom 3. Dezember 
Nationen die Kostenabrechnungen über die 1953, BGBI. Nr. '1/1954, in Anspruch genommen 
Einsatzperioden vom, 28. Dezember 1964 bis haben. Mit dem Einsatz der Beamten auf 
31. Dezember 1965 vor. Cypern sind die Voraussetzungen für die In-

7, 2. Zur Refundierung wurden anspruchnahme des Kraftfahrzeugpauschales 
4,930.448·91 S angesprochen, wovon im Inland weggefallen. Die Beamten wären 
4,050.281·80 S auf den Personalaufwand llnd gemäß Abschnitt II § 1 Abs. 11 Ziff. 1 des 
880.167·11 S auf den Sachaufwand entfallen. Durchführungserlasses des BM für Finanzen 

vom 11. April 1957, Zl. 50.792-9/57, ver-
7, 3. Die Vereinten Nationen haben laut pflichtet gewesen, dies dem Arbeitgeber 

Mitteilung des BM für Auswärtige Angelegen- schriftlich anzuzeigen. Da die Beamten der 
heiten an das BM für Inneres die Kosten an- Anzeigepflicht nicht nachgekommen sind, 
erkannt und einen Gesamtbetrag von wurde das Kraftfahrzeugpauschale auch für die 
.4,922.213·32 S zum Teil mit den für die 4. und Dauer des Einsatzes auf Cypern weitergewährt. 
5. Dreimonatsperiode von Österreich zuge- Der RH hat darauf aufmerksam gemacht, 
sagten freiwilligen Beiträgen in der Höhe von daß die Beamten die abgabere'chtliche Anzeige­
US- #> 80.000 verrechnet, zum Teil mittels pflicht verletzt und sich gemäß § 24 Abs. 1 
Schecks der österreichischen Vertretung bei des Bundesgesetzes vom 26. Juli 1958, BG BI. 
den Vereinten Nationen übergeben. Die Diffe- Nr. 129 (Finanzstrafgesetz), in der gelten­
renz von 8235·89 S ist auf Kursverluste zurück- den Fassung schuldig gemacht haben. 
zuführen. 

7, 8. In seiner Stellungnahme teilte das 
7, 4. Die Abrechnungen wurden auf Grund BM für Inneres mit, daß sämtliche verrechneten 

des Ersuchens der Rechnungsprüfer der Ver- Steuerfreibeträge gemäß § 9 Abs. 1 Ziff. 4 
einten Nationen vom RH auf ihre Richtigkeit EStG. 1953 mit Wirkung vom 31. Dezember 
überprüft. 1965 eingestellt wurden. Das Ministerium be-

7, 5. Bei der überprüfung der Kostenauf- halte sich jedoch vor, den oben zitierten Steuer­
stellungen und Bezugsunterlagen wurde fest- .freibetrag weiter anzuwenden, falls die Be­
gestellt, daß das BM für Inneres in seinen Re- amten ihre privaten Kraftfahrzeuge nach 
fundierungsersuchen weiterhin die Inlands- Cypern gebracht haben und Wohnort und 
bezüge der Angehörigen der CypernJwntin- Dienstort nicht identisch sind, weil der Ver­
gente nicht zum Ersatz angesprochen hat, waltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 
wodurch zu den bisher nicht refundierten 29. November 1965, Zl. 1281/65, festgestellt 
Kosten der Inlandsbezüge ein weiterer Betrag hat, daß u. a. die Gewährung des Kraftfahr­
von 1,629.362·50 S angewachsen ist. Der RH zeugpauschales nicht nur auf eine im Inland 
hat darauf hingewiesen, daß die Beglaubigung zurückgelegte Fahrtstrecke zwischen Wohnung 
der Richtigkeit der bisherigen Kostenabrech- und Arbeitsstätte abgestellt ist. 
nungen erst nach der Bereinigung der offenen 7, 9. Nach Meldung des Kommandanten 
Frage der Refundierung der Inlandsbezüge vor- des österreichischen Polizeikontingents auf 
genommen werden kann. Cypern wurden von keinem der Angehörigen 

7, 6. Nachdem das BM für Auswärtige private nach Cypern gebrachte Kraftfahrzeuge 
Angelegenheiten dem RH gegenüber zum Aus- für die Fahrten zwischen Wohn- und Dienstort 
druck gebracht hatte, daß das Verlangen der benützt, weil für diese Zwecke ausnahmslos 
Forderung auf Refundierung der Inlandsbezüge Dienstkraftfahrzeuge zur Verfügung stehen. 
der Angehörigen des Polizeikontingents auf Daraufhin wurde das Kommando des öster­
Cypern bei den Vereinten Nationen dem An~ reichischen Polizeikontingents angewiesen, den 
sehen Österreichs in hohem Maße abträglich Beamten nachweislich zur Kenntnis zu bringen, 
wäre und die nachträgliche Geltendmachung daß sie, sofern sie 'vor ihrer Dienstzuteilung 
von den Vereinten Nationen als ungerecht- nach Cypern den Steuerfreibetrag gemäß 
fertigt betrachtet werden würde, hat der RH § 9 Abs. 1 Ziff. 4 EStG. 1953 beanspruchten, 
von seiner Forderung Abstand genommen und ihren Dienststellen im Wege über das BM für 
die Kostenaufstellungen des 1. bis 7. Polizei- Inneres eine entsprechende Abmeldung vorzu-
kontingents auf Cypern über die Zeit vom legen haben. ' 
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7, 10. Die Dauer der Cypernaktion wurde 
vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
weiter verlängert. Aus diesem Grunde hat die 
österreichische Bundesregierung am 30. No­
vember 1965 beschlossen, weitere Kontingente 
zur Mitwirkung an den friedenserhaltenden 
Operationen der Vereinten Nationen nach 
Cypern zu entsenden. Diesem Beschluß der 
Bundesregierung hat der Hauptausschuß des 
Nationalrates am 10. Dezember 1965 im 
Sinne der Bestimmungen des § 1 des Bundes­
verfassungsgesetzes vom 30. Juni 1965 über die 
Entsendung österreichischer Einheiten zur 
Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen,BGBI. Nr. 173/ 
1965, die erforderliche Zustimmung erteilt. 

15 

7, 14. Die Überprüfung hat ergeben, daß 
die vom BM für Inneres für die Zeit vom 
1. Jänner bis 30. Juni 1966 zur Rück­
zahlung angeforderten Kosten im Betrage von 
2,261.520'61 S den erwachsenen Kosten ent­
sprechen. Von dem Ergebnis der Überprüfung 
wurde das BM für Inneres in Kenntnis ge­
setzt bzw. dem BM für Auswärtige Ange­
legenheiten mitgeteilt, daß im Sinne des Ver­
langens der R,echnungsprüfer der Vereinten 
Nationen die Richtigkeit der Abrechnungen 
vom RH beglaubigt wurde. 

Landesgendarmeriekommando 
für Oberösterreich 

8, 1. Die Einführung des Fernsprech-
7, 11. Da zwischen der österreichischen durchwählverkehrs brachte eine nicht unbe­

Bundesregierung und den Vereinten Nationen trächtliche Erhöhung der Telefonspesen, wes­
noch keine schriftlichen Vereinbarungen über halb vom BM für Finanzen die Einrichtung 
die Entsendung österreichischer Kontingente von Mithöranlagen als Mittel zur Einsparung 
bestanden haben, stimmte der Ministerrat dieser Kosten empfohlen wurde. 
in seiner Sitzung vom 22. Feber 1966 *) 
einem vom BM für Auswärtige Angelegen- 8, 2. Zur Anfrage des RH, warum beim 
heiten vorgelegten Entwurf eines Überein- Landesgendarmeriekommando für Oberöster­
kommens zu und ermächtigte den öster- reich diese Anlage bereits nach kurzem Ge­
reichischen Vertreter bei den Vereinten Na- brauch wieder abgestellt wurde, wird vom 
tionen, den Abschluß des Abkommens in Form geprüften Kommando mitgeteilt, die Abstel­
eines Notenwechsels vorzunehmen. Das Ab- lung sei auf Betreiben der provisorischen 
kommen ist am 28. Feber in Kraft getreten Personalvertretung zufolge einer mündlichen 
und wurde mit Bundesgesetz vom 17. Mai Weisung des seinerzeitigen Herrn Bundes-
1966, BGBL NI'. 60, verlautbart. Im Punkt 13 ministers für Inneres erfolgt. 

des Abkommens empfiehlt der Generalsekretär 8, 3. Die Behebung der vom RH aufge­
der Vereinten Nationen, die den Kostenauf- zeigten Mängel in der Führung der Fahrten-
wand betreffenden Fragen in' einem Zusatz- b" h de m L d g d r . ko , uc er wur vo an es en a mene m-
abkommen zu regeln. Das. Zusatzabkommen, mando für Oberösterreich zugesagt. 
das sowohl für die Verwaltung als auch für die 
Prüfungstätigkeit des RH von großer Bedeu- 8, 4. Der RH empfahl, nach Beendigung 
tung ist, war bis zur Beendigung der Über- der Amtsstunden die Daten der aus- und ein­
prüfung des 8. und 9. Polizeikontingents am rückenden Fahrzeuge ausnahmslos durch den 
27. September 1966 noch"nicht abgeschlossen. Torposten festhalten zu lassen und diese Ein-

7, 12. Der Ministerrat hat in seiner Sit- tragungen dann mit den Zeitangaben im 
zung vom 23. Juni 1965 beschlossen, das Stationsdienstbuch, dem Fahrtenbuch bzw. 
österreichische Sanitäts- und Polizeikontingent der Reiserechnung zu vergleichen. 
weitere sechs Monate, d.i. bis26. Dezember 1965, 8, 5. Das Landesgendarmeriekommando 
unter gleichen Bedingungen wie bisher in für Oberösterreich kam dieser Anregung nur 
Cypern zu belassen. Dieser Beschluß wurde insofern nach, als es die Aus- und Einrückungs­
vor dem Inkrafttreten des BVG. NI'. 173/1965 zeiten lediglich stichprobenweise überprüfen 
gefaßt und ist daher mit diesem Gesetz nicht läßt. 
in Widerspruch gestanden. Das obgenannte 
Bundesverfassungsgesetz fand daher erst für 8, 6. Aus gegebenem Anlaß empfahl der 
die Polizeikontingente Anwendung, die nach RH ferner, zwecks Sicherung der gendar­
dem 26. Dezember 1965 nach Cypern abge- merieeigenen Kraftfahrzeuge, Waffen und Aus­
gangen sind. rüstungsgegenstände, das Betreten des Ka-

sernengeländes durch gendarmeriefremde Per-
7, 13. Der RH hat im Juli und im Sep- sonen wirksam zu kontrollieren. 

tember 1966 eine Einschau beim BMfür Inneres 
vorgenommen, um die Kosten des Einsatzes 8, 7. Das Landesgendarmeriekommando 
des 8. und 9. österreichischen Polizeik9ntin- wies darauf hin, daß die Gebäudewachen und 
gents auf Cypern zu überprüfen. die Inspektionsbeamten immer wieder ange­

0) Be.chlußprotokoll Nr. 78 Ab •. 30 Pkt. 19 d der Tages­
ordnung. 

wiesen werden, auf eventuell im Hof befind­
liche gendarmeriefremde Personen zu achten. 
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8, 8, Mit Rücksicht auf die gesetzlichen 
Kompetenzbestimmungen und den Personal­
mangel bei der BundesgendarmeI'ie empfahl 
der RH neuerdings, sich dafür einzusetzen, 
daß die lokalpolizeilichen Agenden von den 
hiefür zuständigen Gemeindeorganen wahrge­
nommen werden. In jenen Fällen aber, in 
denen diese Angelegenheiten von der Bundes~ 
gendarmerie besorgt werden, wären die da­
durch dem Bund entstehenden Kosten zu 
konkretisieren und evident zu halten, damit 
ihre Refundierung angesprochen werden könne. 

straßen, die bisher ausschließlich Bundessache 
war, nunmehr hinsichtlich der Vollziehung 
Landessache. Dies hat u. a. zur Folge, daß 
die verkehrspolizeilichen Vorschriften von der 
Verkehrsabteilung nur dann vollzogen werden 
können, wenn die Landesregierung besondere 
Verkehrsverhältni8se als dauernd oder zeit­
weise gegeben erachtet. 

8, 13. Der RH vertrat die Ansicht, daß der 
auf Grund dieser Gesetzeslage der Verkehrs­
abteilung zustehende sachliche Wirkungs­
bereich in keinem Verhältnis zu dem Aufwand 

8, 9. Das BM für Inneres vertritt hiezu die für diese Einrichtung stehe. 
Auffassung, daß der Versuch ei~er Konkreti- 8, 14. Das BM für Inneres weist in seiner 
sierung und Evidenthaltung von Angelegen- Stellungnahme darauf hin, daß im Gegensatz 
heiten des Vollziehungsbereiches der Länder zur OÖ. Landesregierung die meisten anderen 
sowie des Wirkungsbereiches der Gemeinden Landesregierungen bereits schriftliche Wei­
auf allen Gendarq16riedienststellen eine nicht- I sungen über den Einsatz der Verkehrsabtei­
vertretbare bürokr.atische Mehrbelastung ver- lungen auf Grund des § 94 Abs. 1 lit. c P.kt. 1 
ursachen würde, ohne daß es dabei zu kon- im Zusammenhalt mit § 95 Abs. 1 lit. ader 
kreten Ergebnissen käme. Das BM für Inneres· StVO. 1960 erlassen haben. Auf Grund der 
nehme daher in Aussicht, bei einschlägigen verfassungsrechtlichen Kompetenz bestehe für 
Verhandlungen den derzeitigen Polizeikosten- das BM für Inneres jedoch keine Möglichkeit, 
beitrag als Grundlage für eine Beitragsleistung der OÖ. Landesregierung in dieser Hinsicht 
der Gemeinden vorzuschlagen. Das diesbe- Weisungen zu erteilen. 
zügliche Einvernehmen mit dem BM für 8 5 N h A . ht d BM f" I 
F ' d d RH 'd h d ' 1, ac nslC es ur nneres manzen un em wIr noc geson ert , d' V k h bt'l b t t d 
hergestellt werden. seIen le er e rsa eI ungen a er ,1'0 z er 

gegebenen Rechtslage ausgelastet, da sIe Trans-
8, 10. Da die Zusammenlegung bzw. Auf- portbegleitungen durchführen, Staatsbesuche 

lassung von Gendarmerieposten dem Bund oder Persönlichkeiten begleiten, Verkehrs­
eine Reihe wirtschaftlicher und dienstlicher unterricht erteilen, bei Großveranstaltungen 
Vorteile bringen würde, empfahl der RH dem eingesetzt werden und noch eine Reihe anderer 
Bundesministerium für Inneres, den Antrag Tätigkeiten verrichten, 
des Landesgendarmeriekommandos für Ober- 8, 16. Der RH ersuchte um Mitteilung, 
österreich auf Auflassung von 28 Gendar-I wann mit der Herausgabe einer bundesein-
merieposten zu unterstützen. h ' l' h D' t ' f" Gd' I elt IC en le?s anweIsung ur ~n armerIe-

8, 11. Das BM für Inneres weist in seiner MotorbootstatIOnen zu rechnen SeI, 

Stellungnahme darauf hin, es sei seit 1963 8, 17, Das BM für Inneres sagte zu, daß es die 
auf Grund eines umfassenden Planes bestrebt, Erstellung einer einheitlichen Dienstanwei­
nach und nach insgesamt 270 Gendarmerie- sung für Gendarmerie-Motorbootstationen nach 
posten, die keine befriedigende zeitgemäße Anhören der Sicherheitsdirektionen und Lan­
und sicherheitsdienstliche Betreuung der Be- desgendarmeriekommanden prüfen und, falls 
völkerung gewährleisten, mit anderen Posten notwendig, ausarbeiten werde, 
zusammenzulegen, Bisher konnten davon aber 8 8 I I . .. r h t t' 
erst 107 Gendarmerieposten aU:fgelassen wer- , 1 " m nteresse emes ~og lC s ra .10-

d 'D ß d' BM f" I . neHen Emsatzes der GendarmerIebeamten emp-en. a lese vom ur nneres emge- k' d 
1 't tAkt' , ht . .. ht T' fahl der RH, den Personen reIS, er zum el e e IOn nIC Im gewunsc en empo , k f 'b h' . 

bl " ft l' d d ß b . d Z I Lenken von DIenst ra twagen erec tIgt 1St, a au , lege aran, a el en usammen- , 
legungen großer Wert auf die Herstellung des zu erweItern. . 
Einvernehmens mit dem zuständigen Landes- 8, 19. Das BM für Inneres hat sich dieser 
hauptmann gelegt werde. Außerdem rufen Anregung des RH angeschlossen, jedoch darauf 
derartige Maßnahmen häufig auch Interven- hingewiesen, daß diesbezüglich kein ZWdng 
tionen der betroffenen Gemeinden hervor. auf die' Beamten ausgeübt werden könne. 
In diese~ Angelegenheit ist noch ein Schrift- 8, 20. Beamte, die zum Lenken eines 
wechsel Im Gange. Gendarmerie-Kraftfahrzeuges berechtigt sind, 

8, 12. Gemäß der am 1. Jänner 1961 in verzic:hten häufig darauf, diese Erlaubnis 
Kraft getretenen Novelle zum Bundes-Ver- auszunützen, weil sie nach den derzeitigen 
fassungsgesetz, BGBL NI', 148/1960, wurde die Bestimmungen der Kraftfahrzeugvorschrift für 
Handhabung der Straßenpolizei auf Bundes- die österreichische Bundesgendarmerie ver-
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pfiichtet sind, nach dem Einrücken das Fahr- stattet werden können, dann sollten bei diesen 
zeug zu warten, und dadurch in ihrer eigent- Posten an Stelle der VW Variant zunächst 
lichen Tätigkeit, beispielsweise Verfassung des die billigeren VW 1200 verwendet werden. 
Erhebungsberichtes usw., behindert sind. 

8, 30. Demgegenüber wird vom BM für 
8, 21. Der RH vertrat hiezu die Ansicht, Inneres die Ansicht vertreten, daß die Funk­

daß es wirtschaftlicher wäre, wenn bei Dienst- patrouillenwagen der Type VW Variant auch 
stellen mit einem größeren Wagenpark zum ohne Funk vermöge ihrer sonstigen reichhaIti­
Warten der Fahrzeuge nicht der jeweilige gen Ausstattung, die im VW 1200 nicht 
Fahrer, sondern ein eigens damit befaßter unterwbringen wäre, wertvolle Dienste bei 
Bediensteter verwendet werden würde. Für Unfallerhebungen, Kriminaldienst usw. leisten. 
den Bund am billigsten wäre es dabei, wenn Überdies könnten die Beamten einstweilen 
diese Arbeit ein Zivilbediensteter verrichten auf diesen Fahrzeugen eingeschult werden. 
würde. 

8, 31. Der RH wies schon anläßlich der 
8, 22. Das BM für Inneres teilt die An- ÜberprUfung des BM für Inneres auf die 

sicht des RH, daß die Einstellung von Ver- Nachteile hin, die sich aus der gerade bei der 
tragsbediensteten des Entlohnungsschemas II Gendarmerie festzustellenden Typenvielfalt an 
als Wagenwaseher zweckmäßig und wirt- UKW-Geräten ergeben. Diese Typenvielfalt 
schaftlieh wäre. Dem stünde jedoch entgegen, wurde au('h beim Landesgendarmeriekom­
daß für diese Zwecke keine freien Dienstposten- mando für Oberösterreieh angetroffen, wo bei­
zur Verfügung stehen. spielsweise die auf einem Posten vorhandenen 

8, 23. Auf Grund eines Hinweises des drei mobilen UKW-Geräte von drei Herstellern 
RH ordnete das BM für Inneres an, daß aus drei verschiedenen Ländern Atammten. 
der zentrale Vorrat an Treibstoff nur mehr 
in gendarmerieeigenen Tankanlagen gelagert 
werden darf. 

8, 24. Der RH empfahl, Spezialfahrzeuge 
den Kommanden komplett . ausgestattet zu 
übergeben. 

8, 25. Das BM für Inneres sagte die Zu­
weisung der noch fehlenden Geräte für das 
erste Halbjahr 1967 zu. 

8, 26. Der RH wies auf die Nachteile hin, 
die sich aus der Vielfalt an Kameramodellen 
ergeben, und empfahl zu prüfen, welche 
Kameratypen für den Dienstgebrauch am 
besten geeignet sind, und diese dann einheitlich 
anzuschaffen. 

8, 27. Ferner schien dem RH die Zuwei­
sung von teuren Hochleistungsapparaten an 
einzelne Gendarmerieposten nicht erforderlich; 
hiebei wurde auch bezweifelt, ob diese Appa­
rate von den Beamten überhaupt ausgenützt 
werden können. 

8, 28. Das BM für Inneres führte hiezu 
aus, es habe sich bereits für eine Kamera­
marke entschieden, welche nun nur noch im 
großen beschafft werde. Ferner wies es darauf 
hin, daß infolge Ansteigens der erkennungs­
dienstlichen Fotografie Systemkameras auch 
für einzelne Posten angeschafft werden 
müßten. Die Beamten werden hiefür jedoch 
gesondert ausgebildet. 

8,29. Der RH vertrat die Ansicht, "Funk­
patrouillenwagen" sollten stets nur mit einem 
eingebauten Funkgerät den Posten übergeben 
werden. Wenn infolge Kreditmangels nicht 
alle Funkposten . sofort entsprechend ausge-

8, 32. Ferner ersuchte der RH um Mittei­
lung, ob auch anläßlich der Umstellung auf 
das 2 m-Band wieder verschiedene Fabrikate 
angeschafft werden sollen. 

8, 33. Das BM für Inneres begründet die 
Typenvielfalt mit den unzureiphenden Budget­
mitteln, insbesondere aber mit den langen 
Lieferfristen der Firmen. Infolge der letzt­
genannten Ursache wäre es daher notwendig 
gewesen, mehrere Firmen zur Lieferung heran­
zuziehen. 

8, 34. D~ durch die Umstellung in den 
LGK-Bereichen von Vorarlberg und Tirol 
nunmehr 4 m-Band-Geräte frei werden, sollen 
diese Geräte u. a. auch zur Typenvereinheit­
lichung beim Landesgendarmeriekommando 
für Oberösterreich verwendet werden. 

8, 35. Außerdem teilte das BM für Inneres 
mit, daß in Niederösterreich und· Burgenland 
im Zuge der Umstellung auf das 2 m-Band 
für die Fixstationen ein österreichisches und 
für die mobilen Stationen ein Schweizer 
Fabrikat Verwendung fand. Das österreichi­
sche Erzeugnis wird wegen seines günstigen 
Preises verwendet. Falls in Niederösterreich 
und im Burgenland mit den Fixstationen gute 
Erfahrungen gemacht· werden, soll dieses 
Erzeugnis auch in den übrigen Bundesländern 
verwendet werden. Die diesbezüglich einge­
leiteten Geräteuntersuchungen ·und -erprobun­
gen seien aber noch nicht abgeschlossen. 

8, 36. Um ein gutes Funktionieren und 
eine lange Lebensdauer der Funkgeräte zu 
gewährleisten, empfahl der RH, schon bei 
den Ankaufskonditionen eine periodische War-

2 
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tung durch Fachkräfte der Erzeugerfirmen zu 
vereinbaren. 

Eigenheit des Gendarmeriedienstes so umfang­
reich und vielfältig sind, daß an der Berech-

8, 37. Das BM für Inneres vertritt hiezu tigung, Pauschalgebühr zu beziehen, bisher 
die Auffassung, daß ein derartiger Service- nicht die geringsten Zweifel bestanden haben. 

vertrag infolge der nahezu 800 über das ganze 8, 42. Da sich der RH dieser Auffassung 
Bundesgebiet verteilten Stationen finanziell nicht anzuschließen vermochte, wurde diese 
sehr aufwendig und daher nicht vertretbar sei. Frage nunmehr an das Bundeskanzleramt 
Das BM für Inneres weist jedoch darauf hin, herangetragen. 
daß es am Funkwesen besonders interessierte 
G d . b t 18 t' A 8,43. Der RH ersuchte das RN! für Inneres en armefle eam e zur mo na Igen us-
bildung als Funkmechaniker zum Bundesheer um Auskunft, warum im Jahre 1957, also zu 
abgestellt bzw. in einem dreimonatigen Funk- einer Zeit, als man schon daranging, nahe 

beisammen liegende Posten zu vereinen, neben 
wartungslehrgang selbst geschult habe. Mit dem nur 5 km entfernten Posten Hallstatt der 
dem derart geschulten Personal sei dann die 
Gewähr für eine ständige Wartung der Funk- Posten Obertraun neu errichtet wurde. 

geräte bei tragbarem Kostenaufwand ge- 8, 44. Das BM für Inneres führte hiezu 
geben. . aus, die Errichtung des Postens Obertraun 

8, 38. Gemäß den einschlägigen Bestim- sei nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem 
mungen der Reisegebührenvorschrift (RGV) großen Dachsteinunglück des Jahres 1954 
1955 wird bei Gendarmeriebeamten der An- (Heilbronner Studenten) erfolgt. Für HiIfs­
spruch auf Tagesgebühren für den normalen maßnahmen bei Bergunfällen auf dem Dach­
Sicherheits- und Patrouillendienst im Über-· stein waren ursprünglich die Gendarmen des 
wachungsrayon außerhalb des Dienstortes Postens Hallstatt zuständig. Infolge des An­
durch jenen Teil der Pauschalgebühr abge- marschweges trafen diese Beamten entweder 
golten, der als Aufwandsentschädigung zu verspätet ein oder sie konnten, wenn der 
behandeln ist. Für die Beamten der Erhe- einzige Straßenzugang nach Obertraun durch 
bungs- und Verkehrsabteilung der Landes- Lawinen verlegt war, nicht zum Unfalls ort 
gendarmeriekommanden wurde vom BM für gelangen. Abschließend stellte das BM für 
Inneres der jeweilige Dienstort als Über- Inneres dann noch die Notwendigkeit beider 
wachungsrayon bestimmt. Abgesehen davon, Dienststellen fest. Diesbezüglich ist jedoch 
daß - wie erwähnt _ die 1\ufwandstangente noch ein Schl'iftwechsel im Gange. 

der Pauschalgebühr den Anspruch für Dienst- 8, 45. Aus g~gebenem Anlaß brachte der 
leistungen im Überwachungsrayon außerhalb RH erneut die Bestimmungen der Reisegebüh­
des Dienstortes abgilt, bedeutet die o. a. renvorschrift in Erinnerung, wonach Personen­
Regelung, daß die Aufwandsentschädigung kraftwagen nur dann benützt werden dürfen, 
für die Dienstleistung in einem Gebiet gezahlt wenn der Reisezweck nicht auf andere Weise 
wird, wo - mit Ausnahme von Vorarlberg - erreicht werden kann. 
bei keinem Landesgendarmeriekommando die 
Beamten der Verkehrs- bzw. Erhebungsabtei- 8, 46. Das BM für Inneres sagte zu, der 
lung normalerweise überhaupt tätig werden Ei:p.haltung dieser Bestimmungen ein beson­
können, weil in diesen Orten stets Bundes- deres Augenmerk zuzuwenden. 
polizei vorhanden ist. 8, 47. Der RH gab ferner zu erwägen, ob 

8,39. Diese Regelung bedeutet aber auch, daß nicht zumindest einige der zahlreichen Auf­
die Beamten, falls sie ihren eigentlichen Dienst zeichnungen, die auf den Gendarmerieposten 
als Erhebungs- bzw. Verkehrsüberwachungs- zu führen sind, zusammengelegt oder aufge­
beamte erfüllen und dieser über fünf Stunden lassen werden könnten . 

. dauert, nebeneinander ihr Gehalt, die Pau- 8, 48. Nach Ansicht des BM für Inneres 
schalgebühren und die Reisegebühren be- hat jede dieser Aufzeichnungen eine besondere 
ziehen.· Funktion; es könne daher keine als überfiüssig 

8, 40. Abschließend vertrat der RH die abgeschafft werden. 
Ansicht, daß bei der Festsetzung des Über- 8, 49. Der RH kann sich dieser Auf­
wachungsrayons auch im Interesse der Bundes- fassung nicht ganz anschließen und wird daher 
finanzen auf den Aufgabenbereich der einzelnen dieses Problem weiter verfolgen. 
Dienststellen Bedacht genommen werden 8 5 D RH 11 b I' h d ,0. er ste te ezüg lC . es neuen 
müßte. Landesgendarmeriekommandogebäudes eine 

8, 41. Das BM für Inneres vertritt hiezu Reihe von Mängeln fest, die bei rechtzeitigem 
die Ansicht, daß die dienstlichen Obliegen- Einschreiten des Kommandos bzw. des BM 
heiten der Erhebungs- und Verkehrsüber- für Inneres vermutlich hätten vermieden 
wachungsbeamten im Dienstort infolge der werden können. 
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8, 51. Das BM für Inneres weist darauf: den entstand, geltend. Wegen Beseitigung der 
hin, daß es außer der Planung der notwendigen aufgezeigten gesundheitsgefährdenden Mängel 
Räume keinen Einfluß auf den Bau gehabt wird mit den zuständigen Stellen das Einver­
habe. nehmen gepflogen werden. In Hinkunft werde 

8, 52. So hat das Landesgendarmeriekom­
mando für Oberösterreich bereits nach fünf­
jähriger Benützung des Gebäudes mit Raum­
mangel zu kämpfen. 

8, 53. Nach Ansicht des RH ist dies nicht 
zuletzt auf die ungünstige Einteilung der 
Räumlichkeiten zurückzuführen. So wurde 
insbesondere auf den überdimensionierten 
Festsaal hingewiesen und bemerkt, daß eine 
Kombination von Festsaal und Speisesaal 
zweckmäßig gewesen wäre. 

8, 54. Der Raummangel wird vom BM 
für. Inneres darauf zurückgeführt, daß die 
Planung des Gebäudes bereits zu einer Zeit 
erfolgte, als für das Mühlviertel noch ein 
eigenes Landesgendarmeriekommando be­
stand. Bezüglich des Festsaales wird erklärt, 
daß dieser fast ununterbrochen benützt wird. 

, Deshalb sei aber eine kombinierte Verwendung 
als Fest- und Speisesaal unzweckmäßig, weil 
dann täglich' mehrmals an seiner Einrichtung 
Veränderungen oder Umstellungen vorgenom­
men werden müßten; 

8, 55. Da auch Polizeibehörden mit einem 
kombinierten Fest- und Speisesaal auszu­
kommen vermögen, kann sich der RH der Auf­
fassung des BM für Inneres nicht anschließen. 

8, 56. Sosehr eine moderne Architektur 
auch bei Bundesbauten zu begrüßen ist, 
so soll ein neu zu errichtendes Gebäude nach 
Ansicht des RH in erster Linie zweckmäßig 
sein. Das mit überdimensionalen Glaselemen­
ten versehene Kommandogebäude des Landes­
gendarmeriekommandos für Oberösterreich 
dürfte diesem Erfordernis kaum gerecht wer­
den. 

8, 57. Das BM für Inneres teilte hiezu mit, 
daß beim Bau des Kommandogebäudes die 
Wünsche des Stadthauamtes Linz berücksich­
tigt werden mußten, wobei von der Bundes­
gebäudeverwaltung auf die vorgesehene Wid~ 
mung bedauerlicherweise zuwenig Bedacht 
genommen worden sei. Das BM für Inneres 
werde aber künftighin bei der Projektierung 
von Neubauten seine spezifischen Wünsche 
nachdrücklicher vertreten. 

9, 58. Ferner mußte der RH auch darauf 
hinweisen, daß eine Reihe von Werkstätten 
und Magazinen in feuchten oder sonstigen für 
die Bediensteten gesundheitsschädlichen Räu­
men des Kellergeschosses untergebracht sind. 

8, 59. Auch hiefür macht das BM für 
Inneres die Raumnot, die durch die Zusammen­
legung der beiden Landesgendarmeriekomman-

aber das BM für Inneres bei der Errichtung 
einer neuen Gendarmerieunterkunft stets für 
eine einwandfreie Unterbringung aller Be­
diensteten und Materialien Sorge tragen und 
in die Raumaufteilung entscheidend eingreifen. 

8, 60. Ferner bemängelte der RH, daß ent­
gegen den einschlagigen Bestimmungen der 
ÖNORM A 2050 bei größeren Möbelbestellun­
gen von einer öffentlichen bzw. beschränkten 
Ausschreibung Abstand genommen und dielSe 
freihändig vergeben wurden. 

8, 61. Als Begründung für_die freihändige 
Vergabe führt das BM für Inneres an, daß 
bereits Möbelstücke von der Firma, bei der 
dann freihändig bestellt wurde, im Bereich 
des Landesgendarmeriekommandos für Ober­
österreich vorhanden gewesen seien und die 
Einheitlichkeit der Ausstattung nicht gestört 
werden sollte. Außerdem seien diese Möbel­
stücke handwerklich hergestellt und somit 
von besserer Qualität als fabriksmäßige Er­
zeugnisse. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Unterricht 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966 

Bundesinstitut für 
Heimerziehullg Baden 

9, 1. Dieses bislang in Österreich einzig­
artige Bundesinstitut ist eine Ausbildungs­
stätte für Erzieher in Schülerheimen, Internats­
schulen und Erziehungsanstalten. 

9, 2. Die überprüfung der Gebarung pot 
Anlaß, der Direktion den Abschluß eines Ver­
trages mit der Stadtgemeinde Baden hinsicht­
lich der Benützung eines gemieteten Schulturn­
saales, unter gleichzeitiger Regelung des Ent­
geltes für die Turnsaalwartung durch einen 
Schulbediensteten, zu empfehlen. 

9, 3. Weitere Empfehlungen betrafen die 
Ausschöpfung der Kassaskonti und die Aus­
nützung der Behördenrabatte sowie eine zweck­
mäßigere Vorgangsweise bei Vergabe von 
größeren Aufträgen im Zusammenhang mit 
laufenden Lebensmittellieferungen und umfang­
reichen Instandhaltungsarbeiten. 

9, 4. Die Überprüfung der Verpflegs­
aufschreibungen gab zu einer Reihe von Be­
mängelungen Anlaß. So mußte bei der über­
prüfung des Verpflegungs- und Warenkontroll­
buches festgestellt werden, daß in einigen Fällen 
die als verbraucht nacltgewiesene Lebens-
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mittelmenge im Tagesspeisezettel keinen Nach­
weis findet. Der RH hat daher verlangt, daß 
in Hinkunft die tatsächlich .verbrauchten 
Lebensmittelmengen den Aufschreibungen zu­
grunde gelegt werden, sodaß die gesamte 
Lebensmittelgebarung lückenlos in das Ver­
pflegungs- und Warenkontrollbuch aufge­
nommen wird und überdies diese Aufschrei­
bungen in gebotener Ausführlichkeit geführt 
werden. Auch floUten die Lieferscheine aus­
nahmslos mit den zur Zahlung einlangenden 
Rechnungen abgestimmt und auftretende Dif­
ferenzen noch vor Rechnungsbegleichung mit 
der betreffenden Lieferfirma geklärt werden. 
Ebenso hat der RH darauf hingewiesen, daß 
bei der Lebensmibtelgebarung nennenswerte 
Einsparungen erzielt werden könnten, wenn 
künftig die Lebensmittelbestellungen genauer 
als bisher mit dem jeweiligen Tagesverpflegs­
stand abgestimmt würden, da neben der ratio­
nellen Verwendung von Lebensmitteln und 
Verbrauchsgütern deren ordnungsgemäße Be­
stellung, Anlieferung und Vorratshaltung von 
ausschlaggebender Bedeutung für die Wirt­
schaftlichkeit und Sparsamkeit der Verpflegs­
wirtschaft ist. 

9, 5. Im Zuge der Überprüfung der einge­
hobenen "Rücklässe" für Verpflegung der im 
Bundesinstitut Bediensteten mußten hinsicht­
lich der Rücklaßberechnungen einzelne Un­
richtigkeiten festgestellt werden; sie wurden der 
Direktion im kurzen Wege zur Kenntnis ge­
bracht. 

9, 6. Schließlich hat der RH die Beachtung 
der feuerpolizeilichen Vorschriften in Erinne­
rung gerufen und auf Gefahrenherde, die sich 
durch die vorgenommene Lagerung von Werk­
und anderem leicht brennbarem Material auf 
dem Dachboden ergeben könnten, hingewiesen. 

9, 7. Die Direktion hat die Anregungen des 
RH aufgegriffen und die Abstellung der auf­
gezeigten Mängel bereits in die Wege geleitet. 

9, 8. Dem BM für Unterricht gegenüber 
hat der RH festgestellt, daß die im Lehrplan 
vorgesehenen und beim Bundesinstitut statt­
findenden Pflicht-· und Wahlseminare in der 
Lehrfächerverteilung keinen Niederschlag fin­
den und für die Unterrichtstätigkeit der bei 
diesen Seminaren eingesetzten Fachkräfte eine 
dienst- und besoldungsrechtliche Regelung 
noch aussteht. Der RH empfahl daher dem 
Ministerium eine Ordnung dieser Angelegen­
heit. 

9, 9. Den Überlegungen des RH Rechnung 
tragend, hat dasUnterrichtsministerium bereits 
die notwendigen Veranlassungen in die W· ege 
geleitet. Über deren Auswirkung wird, wie das 
BM mitteilte, der RH noch unterrichtet 
werden. 

9, 10. Eine weitere Empfehlung des RH 
betraf die Einleitung aller notwendigen Maß­
nahmen zur Schaffung der gesetzlichen Grund­
lagen hinsichtlich der Ablegung der Eignungs­
prüfungen sowie der Befähigungsprüfungen 
für Erzieher an Bundesanstalten. 

9, 11. Das BM für Unterricht hat diese 
Empfehlung aufgegriffen und mitgeteilt, daß 
die gesetzliche Regelung der im Schulorgani­
sationsgesetz 1962 vorgesehenen Prüfungen 
im Rahmen des bereits in Vorbereitung 
stehenden Schulunterrichtsgesetzes erfolgen 
soll. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
könne jedoch mit Rücksicht auf den großen 
Umfang der zu regelnden Materien nicht vor 
dem Herbst 1968 gerechnet werden. 

9, 12, Da die beim Bundesinstitut zur 
Einhebung gelangenden Hort- und Werk­
beiträge bisher zweckgebunden verrechnet 
wurden, hat der RH darauf hingewiesen, daß 
bei Beibehaltung der Zweckbindung dieser 
Beiträge hiefür eine materiellrechtliche Grund­
lage geschaffen werden müßte. Das Bundes­
fina.nzgesetz kann als solche nicht angesehen 
werden. Hiezu hat das BM mitgeteilt, daß 
diese zweckgebundene Gebarung ab 1967 weg-
gefallen ist. . 

9, 13. Eine für das Bundesinstitut der 
Höhe und Art nach angemessene Regelung 
hinsichtlich der "Rücklässe" für die Teilnahme 
der Institutsbediensteten an der Verpflegung 
war bisher noch nicht erfolgt. Der RH hat 
daher das BM für Unterricht ersucht, für eine 
ehestmögliche Regelung besorgt zu sein. 

9, 14. In seiner Stellungnahme hat das 
BM dem RH mitgeteilt, daß es die hiezu er­
forderlichen Veranlassungen bereits in die Wege 
geleitet habe. 

9, 15. Bei der Abhaltung von Fortbildungs­
lehrgängen für Erzieher im Bundesinstitut hat 
sich die Übung herausgebildet, den Lehrgangs­
teilnehmern den Aufwand für Fahrt- und Ver­
pflegungskosten teilweise zu ersetzen. Der RH 
hat angeregt, diese vom BM für Unterricht 
bisher gewährten Kostenzuschüsse künftig auf 
besonders berücksichtigungswürdige Einzel­
fälle zu beschränken, da grundsätzlich zur 
Gesamtkostentragung die entsendenden "Heim­
erhalter" verpflichtet sind. 

9, 16. In Verfolg dieser Anregung des 
RH hat das BM für Unterricht zugesagt, 
anläßlich der nächsten im Bundesinstitut statt- . 
findenden Fortbildungswoche für Erzieher das 
Entsprechende zu veranlassen. 

9, 17. Die Anschaffung eines Turngerätes 
(Trampolin) um rund 16.500 S mußte vom RH 
im Hinblick auf den geringen Schülerstand des 
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Bundesinstitutes als den Grundsätzen der 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit nicht ent­
sprechend bezeichnet werden. Die Errichtung 
und Aufrechterhaltung eines eigenen Schi­
ausrüstungslagers am Bundesinstitut, für das 
das BM für Unterricht 55.000 S zur Verfügung 
stellte, wurde als unwirtschaftlich angesehen, 
weil das zentrale Schiausrüstungslager der 
Bundes-Heim- und Sportverwaltung über einen 
umfangreichen Leihbestand an Schiern und 
Schiausrüstungsgegenständen verfügt, wodurch 
das Vorhandensein eines institutseigenen Schi­
magazins - nicht zuletzt in Hinblick auf zu 
besorgende Beispielsfolgerungen - entbehrlich 
ist. Der RH hat dem BM für Unterricht 
nahegelegt, den am Bundesinstitutvorhandenen 
Schiausrüstungsbestand aufzulösen und ihn der 
Bundes-Heim- und Sportverwaltung zu über­
geben, wo er besser ausgenützt würde. 

9, 18. Während das Ministerium in seiner 
Stellungnahme einräumt, daß die volle Aus­
nützung des betreffenden Turngerätes derzeit 
nicht gegeben ist, dies vielmehr erst bei An­
""-achsen der Schülerzahl der Fall sein wird, 
stellt es den Anregungen des RH hinsichtlich 
des institutseigenen Schilagers pädagogische 
Erwägungen entgegen, so vor allem jene, daß 
das Schifahren einen .Bestandteil der Berufs­
ausbildung darstellt und den Erziehern dem­
nach jedwede Möglichkeit zum Training ge­
geben sein müsse; ein Erfordernis, dem nur 
bei Aufrechterhaltuilg des Schilagers Rechnung 
getragen werden könne. 

Technische Hochschule 
Graz 

10, 1. Die bei der Technischen Hochschule 
in Graz vorgenommene Gebarungsprüfung gab 
unter anderem Anlaß, darauf hinzuweisen, daß 
an den Instituten - von Ausnahmen abge­
sehen - keine Institutsordnungen bestehen. 
Unter Hinweis auf das Hochschulorganisations­
gesetz 1955, wonach das Professorenkollegium 
auf Antrag des jeweiligen Institutsvorstandes 
eine Institutsordnung zu beschließen hat, die 
der Genehmigung des Unterrichtsministeriums 
bedarf, hat der RH, da die Institutsordnungen 
wesentliche Voraussetzungen für die Gestion 
der Institute darstellen, der Hochschule 
empfohlen, mit der Ausarbeitung der Ent­
würfe und der. endgültigen Inkraftsetzung 
dieser Institutsordnungen nicht länger zuzu­
warten und dabei gemäß den Bestimmungen 
des Hochschulorganisationsgesetzes vorzu­
gehen. 

10, 2. Hiezu hat die Hochschule dem RH 
in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, daß sie 
bereits Veranlassungen getroffen habe, um an 
allen Instituten entsprechende Institutsord­
nungen in Kraft setzen zu können. 
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10, 3. Weiters war festzustellen, daß die im 
Hochschulorganisationsge'setz vorgesehene Zu­
sammenarbeit der einzelnen Institute mit der 
Hochschulbibliothek unzureichend war. Der 
RH verwies darauf, daß der Leiter einer Hoch­
schulbibliothek unter anderem auch für die 
ordnungsgemäße Katalogisierung der an der 
Hochschule vorhandenen wissenschaftlichen 
Literatur zu sorgen und mit den Leitern der 
einzelnen Institute Vereinbarungen über den 
Ankauf notwendiger Wel'ke zu treffen hat. 
Der RH hat daher der Hochschule empfohlen, 
entsprechende Maßnahmen für eine wirksamere 
Koordinierung zwischen der Hochschulbiblio­
thek und den Instituten zu treffen, was auch des­
halb notwendig erscheint, um zu verhindern, 
daß sich nicht benötigte Werke bzw. Dubletten 
in den einzelnen Instituten ansammeln. 

10, 4. Die Hochschule hat die Anregungen 
des RH aufgegriffen und mitgeteilt, daß bereits 
Schritte unternommen worden seien, die eine 
wirksame Koordinierung auf diesem Gebiete 
erreichen sollen. 

10, 5. Da bei der Einschau in die Gebarung 
einer Reihe von Instituten der Technischen 
Hochschule die Feststellung getroffen wurde, 
daß bei einzelnen Institutsvorständen und 
-angehörigen Unklarheit hinsichtlich der Ver­
rechnung der Einnahmen aus Gutachten und 
Untersuchungen besteht, hat der RH der 
Hochschule empfohlen, allen Institutsvor­
ständen die vom BM für Unterricht erlassenen 
"Vorläufigen Richtlinien" für die Verrechnung 
derartiger Einnahmen nachweislich zur Kennt­
nis zu bringen. 

10, 6. Hiezu hat die Hochschule mitgeteilt, 
daß inzwischen sämtlichen Lehrkanzel­
und InstitutsvoI'ständen der bezügliche 
Erlaß des Unterrichtsministeriums zur Kennt­
nisnahme und Beachtung zugeleitet wurde. 

10, 7. Eine weitere Empfehlung des RH 
betraf die Spendenge barung und deren Ver­
rechnung in den einzelnen Instituten. Der RH 
hat darauf hingewiesen, daß sämtliche Geld­
spenden an ein Institut der Hochschule (die 
nicht ausdrücklich einer bestimmten Person 
gewidmet werden) ausschließlich als Bundes­
einnahme in die betreffende Institutsverrech­
nung . einzubeziehen, widmungsgemäß zu ver­
wenden und zu verrechnen sind. Ebenso war 
darauf hinzuweisen, daß alle einem Institut ge­
widmeten Sachspenden ins BnndeseigentuIll zu 
überführen und als solches in den Inventar­
bzw. Materialaufschreibungen zur Nachweisung 
zu bringen sind. 

10, 8. Das Rektorat hat mitgeteilt, daß 
es bereits sämtlichen Lehrkanzel- und Instituts­
vorständen die bezüglichen Feststellungen des 
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RH vollinhaltlich zwecks Beachtung zur 
Kenntnis geb"acht hat. 

10, 9. Bei zwei Instituten der Hochschule 
war zu bemängeln, daß diese Institute Ge­
barungen mit "Fremden Geldern" vollzogen, 
wobei weder die Einnahmen noch die Ausgaben 
in die Institutsverrechnung aufgenommen wur­
den. Unter Hinweis auf die bestehenden Ver­
rechnungs- und Gebarungsvorschriften hat der 
RH verlangt, daß in Hinkunft derartige 
Beträge und die damit getätigten Ausgaben als 
fremde Gelder durchlaufend nachgewiesen wer­
den. 

10, 10. Wie der Stellungnahme der Hoch­
schule zu entnehmen ist, wurden die bean­
standeten Gebarungen bereits in die jeweilige 
Institutsverrechnung einbezogen. Auch wird 
in Hinkunft den Verrechnungs- und Geba­
rungsvorschriften bezüglich der "Fremden 
Gelder" entsprochen werden. 

10, 11. Bei überprüfung der Kassenge­
barung wurden an drei Instituten außelhalb 
der Buchhaltung bestehende Fonds im Gesamt­
betrage von rund 92.000 S festgestellt. Der RH 
hat 'verlangt, daß aUe diese Fonds, die aus Bun­
deseinnahmen gespeist wurden, in die Bundes­
verrechnung überführt werden. Eine weitere 
Forderung des RH betraf die Auflassung eines 
Kontos, das seit Jahren entgegen den eindeuti­
gen Haushaltsvorschriften neben dem instituts­
eigenen Postscheckkonto von einem Institut 
bei einer österreichischen . Bank unterhalten 
wurde. 

10, 12. Diesem Erfordernis ist - der Stel­
lungnahme zufolge -zwischenzeitig ent­
sprochen worden. 

10, 13. Da der RH feststellen mußte, daß 
auch die Quästur der Hochschule selbst seit 
Jahren einen außerhalb der Verrechnung 
stehenden Fonds in Höhe von rund 100.000 S 
verwaltet, der aus eingezahlten Prüfungs­
taxen von nicht zu Prüfungen angetretenen 
Studierenden stammt, hat er der Hochschule 
nahegelegt, wegen Auflösung dieses Fonds 
ehebaldigst das Einvernehmen mit dem Un­
terrichtsministerium herzustellen. 

10, 14. Die Hochschule hat dem RH mit­
geteilt, daß sie zwecks Auflösung de::; in Rede 
stehenden Fonds mit dem Unterrichtsministe­
rium bereits Fühlung aufgenommen habe. 

1,0, 15. Zu beanstanden war ferner, daß ein 
Institutsvorstand ohne Bewilligung des BM für 
Unterricht und ohne daß Dotationsmittel zur 
Verfügung standen, Anschaffungen für In::;ti­
tutszwecke im Gesamtbetrag von rund 120.000 S 
tätigte. Die Mittel für diese nicht genehmigten 
Anschaffungen wurden vom betreffenden Insti­
tutsvorstand jeweils aus den der Lehrkanzel 

von der Steiermärkischen Landesregierung be­
willigten Lehrlingsentschädigungen genommen 
oder "vorläufig" aus privaten Geldern des 
Institutsvorstandes bezahlt. Der RH hat auf 
Grund dieser Feststellung der Hochschule 
dringend empfohJen, unverzüglich Vorkeh­
rungen zu treffen, die geeignet sind, derartige 
unstatthafte Vorkommnisse wie die vor­
zeitige Beschaffung von Maschinen, Geräten 
u. dgl. ohne Genehmigung des Unterrichts­
ministeriums und ohne daß entsprechende 
Geldmittel zur Verfügung stehen, zu unter­
binden. Der RH hat angeregt, daß - sollte 
sich ein derartiger Fall an der Hochschule 
wiederholen für solche Anschaffungen 
künftig der betreffende Institutsvorstand voll 
haftbar zu machen wäre. 

10, 16. Der Empfehlung des RH, in dieser 
Angelegenheit unverzüglich entsprechende V or­
kehrungen zu treffen, ist die Hochschule bereits 
nachgekommen. Außerdem hat sich die Hoch­
schule, um die Angelegenheit dieser in den 
Jahren" 1958 bis 1965 durch den inzwischen 
verstorbenen Institutsvorstand ohne Bewilli­
gung beschafften Geräte und Einrichtungen zu 
ordnen, an das Unterrichtsministerium um 
nachträgliche Genehmigung und zur Ver­
fügungstellung der entsprechenden Dotationen 
gewandt. Die Austragung der Angelegenheit 
ist zur Zeit noch im Gange. 

10, 17. Bei der überprüfung von Instituts­
kassen mußte der RH wiederholt Differenzen 
zwischen Kassensoll und Kasl;jenist sowie die 
Vermengung von .Bundes- mit Privatgeldern 
bemängeln. Auch die Hinterlegung von Bons 
im Zusammenhang mit Vorschußgewährungen 
an Bedienstete war zu beanstanden, wozu noch 
kam, daß derartige Gebarungsfälle im Ver­
rechnungsjournal nicht zur Darstellung ge­
bracht worden waren. vVeiters war zu be­
mängeln, daß der Bargeldbestand einzelner 
Institutskassen verhäJt.nismäßig hoch war. 
In einem Institut wurde ein Bargeldbestand 
von rund 86.000 S vorgefunden. Der RH hat 
daher verlangt, daß der Bargeldbestand in 
allen Instituten künftig entsprechend niedrig 
gehalten wird, da die Institute in der Regel 
ohnehin über' ein Postscheckkonto verfügen 
und sich in Graz eine Außenzahlstelle des 
Österreichischen Postsparkassenamtes befindet, 
die im Bedarfsfalle· eine Abhebung von Geld­
beträgen auf raschestem Wege ermöglicht. 
Ferner hat der RH der Hochschule empfohlen, 
die einzelnen Institute anzuweisen, den Bar­
zahlungsverkehr weitgehend einzuschränken 
und bei Bezahlung von Rechnungen von der 
Möglichkeit der unbaren überweisung mehr 
als bisher Gebrauch zu machen. Weiters wurde 
das Rektorat ersucht, entsprechende Veran­
lassungen zu treffen, daß künftig die Bestim-
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mungen der Kassensicherungsvorschrift, in;;­
besondere hinsichtlich der Verwahrung der 
Gelder in Kassenbehältern und der Aufgaben 
und Pflichten des Kassenpersonals durch die 
Kassenführer der Institute, lückenlos beachtet 
werden. 

10, 18. Die Hochschule hat diese An­
regungen und Empfehlungen aufgegriffen und 
allen Instituten die einschlägigen Bestim­
mungen und deren Beachtung in Erinnerung 
gerufen. 

10, 19. Bei der Überprüfung der 7wcck­
gebundenen Gebarung war zu beanstanden, daß 
wiederholt die einschlägigen Erlässe des BM 
nicht beachtet worden waren. Im besonderen 
hat der RH der Hochschule nahegelegt, für 
Aufwendungen, die durch zweckgebundene 
Einnahmen bei finanzgesetzlichen Ansätzen 
des Hochs.chulwesens zu bedecken sind, in 
Hinkunft diese Mittel heranzuziehen. 

10, 20. Die Hochschule hat diese Empfeh­
lung aufgegriffen und zugesichert, künftig bei 
der zweckgebundenen Gebarung entsprechend 
den bezüglichen Vorschriften vorzugehen und 
für derartige Aufwendungen die entsprechenden 
Kreditmittel heranzuziehen. . 

10, 21. Die Überprüfung von Personal­
akten gab Anlaß zu einer Reihe von Anregungen 
hinsichtlich der ordnungsgemäßen Führung 
der Personalakten, der Standesausweise und 
der StempelmaJ kengebarung. 

10, 22. Diesen Anregungen ist die Hoch­
schule inzwischen nachgekommen und hat das 
Erforderliche bereits veranlaßt. 

10, 23. Da die Auszahlung der Bezüge bei 
der Technischen Hochschule immer noch ba.r 
in der Quästur erfolgt, hat der RH darauf 
hingewiesen, daß eine Überweisung der Bezüge 
des wissenschaftlichen und nichtwissenschaft­
lichen Personals durch das für die Liquidierung 
zuständige Zentralbesoldungsamt auf Giro­
konti bei Grazer Geldinstituten eine wesent­
liche Verwaltungsvereinfachung mit sich brin­
gen würde. 

10, 24. Die Hochschule gab zu, daß der 
derzeitige Zustand nicht zu befriedigen ver­
möge, glaubt jedoch, daß dem nur durch eine 
zwingende Vorschrift für alle Bundesbedien­
steten, zum Zwecke der bargeldlosen Bezugs­
überweisung Konten bei Geldinstituten zu er­
öffnen, abgeholfen werden könne. 

10, 25. Da der RH feststellen mußte, daß für 
den an der Hochschule bestehenden Repräsen­
tationsfonds noch keIn Statut existiert, hielt 
der RH, schon im Hinblick darauf, daß aus 
diesem Fonds u. a. auch Entschädigungen für 
Hochschulbedienstete geleistet werden, die 
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Schaffung dieser Grundlage für zwingend ge­
boten. 

10, 26. Hiezu wurde dem RH mitgeteilt, daß 
der Akademische Senat der Technischen Hoch­
schule Graz dieser Anregung bereits Rechnung 
getragen und seine Geschäftsordnung durch ein 
Statut des Repräsentationsfonds erweitert hat. 

10, 27. Im Interesse einer Vereinheitlichung 
der Aufschreibungen und einer ordnungs­
gemäßen Buchführung an den Instituten der 
Hochschule hat der RH empfohlen, die durch 
die ÖsterreicbiE;che StaatE;druckerei aufgelegten 
bundeseinheitlichen Drucksorten für die Auf­
zeichnung der Verlags(Dotations)gebarung zu 
verwenden. 

10, 28. Hiezu hat das Rektcrat mitgeteilt, 
daß es in Zusammenarbeit mit der Steier­
märkischen Landesbuchhaltung die Voraus­
setzungen geschaffen habe, um den An­
regungen des RH vollinhaltlich zu entsprechen. 
Außerdem hat das Rektorat sämtliche Be­
dienstete, die an den Instituten mit der Ver­
rechnung und Gebarung befaßt sind, in einem 
Vortrag auf die Notwendigkeit der Beachtung 
der ergangenen Richtlinien für eine ordnungs­
gemäße Buchführung aufmerksam gemacht. 

10, 29. Bei Überprüfung der Reiserech­
nungen war festzustellen, daß verschiedentlich 
bei Dienstreisen der Institutsangehörigen von 
dieE;en die Bestimmungen der Reisegebühren­
vonschrift nicht immer beachtet werden. Da 
ferner festgestellt wurde, daß an einzelnen 
Instituten die Reisekosten fast durchwegs aus 
Institntsmitteln bestritt.en wurden, verwies der 
RH darauf, daß für die Reisegebühren im 
Bundesvoranschla-g- vorgesorgt ist, was auch 
die Verrechnung der Reisegebühren bei der 
entsprechenden Post zur Folge hat. Er stellte 
fest, daß die bei der Hochschule geübte Praxis, 
die Reisegebühren aus Institutsmitteln . zu 
tragen, unstatthaft ist und diese Vorgangs­
weise der Budgetierung und der ordnungs­
gemäßen Verrechnung entgegensteht. 

10, 30. Hiezu hat die Hochschule mitgeteilt, 
daß sämtliche Lehrkanzel- und Instituts­
vorstände, denen ja Kassen- bzw. Rechnungs­
führer zur Seite stehen, ersucht wurden, in 
Hinkunft die Bestimmungen der Reisegebühren­
vorschrift zu beachten. 

10, 31. Auch die Belegsprüfung gab zu einer 
Reihe von Bemerkungen Anlaß. Empfehlungen 
des RH betrafen u. a. die ordnungs­
gemäße Überprüfung der Belege in sachlicher 
und rechnerischer Hinsicht, die Anbringung 
von Prüfungsvermerken, die Beisetzung von 
Stempelaufdrücken u. dgl. Da der 
RH feststellen mußte, daß einzelnen Instituten 
von den Lieferfirmen Fakturenzweitschriften 
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vorgelegt werden, hat der RH auf die Gefahr 
von Doppelanweisungen hingewiesen und er­
sucht, Vorsorge zu treffen, daß im Interesse 

. der Gebarungssicherheit die Duplikate bei 
Einlangen unverzüglich als für die Zahlung 
nicht geeignet oder als Duplikatfakturen ent­
sprechend gekennzeichnet werden. 

10, 32. Diese Anregungen des RH hat die 
Hochschule aufgegriffen und das Entsprechende 
veranlaßt. 

10, 33. Eine Reihe von Bemängelungen 
ergaben sich durch die unterschiedliche Füh­
rung der Kassenbücher und der Journale bei 
den einzelnen Instituten der Hochschule. Der 
RH hat die Hochschule ersucht, die aufge­
zeigten Mängel zu beheben und eine einheitliche 
Verbuchung bei den einzelnen Instituten ein­
zuführen, wobei an die Vorteile der Durch­
schreibebuchführung erinnert wurde. 

10, 34. Zu diesen Feststellungen des RH 
hat das Rektorat mitgeteilt, daß es bestrebt 
sein weI'de, zur Behebung der vom RH auf­
gezeigten Mängel entsprechend beizutragen. 

10, 35. Bei einzelnen Instituten wurden 
Buchungsrückstände bis zu drei Monaten fest­
gestellt. Der RH hat darauf hingewiesen, daß 
es einem ge0fdneten Buchführungswesen ent. 
spricht, die Gebarungsfälle möglichst täglich 
zu buchen. Er hat das Rektorat ersucht, die 
Institute anzuweisen, dies künftig z~ beachten. 

10, 36. Diesem Ersuchen des RH hat die 
Hochschule entsprochen. 

10, 37. Da bei einer Reihe von Instituten 
festgestellt wurde, daß die Scheckzeichnung 
bloß durch eine Person erfolgt, hat der RH das 
Rektorat ersucht zu veranlassen, daß in Hin. 
kunft auch bei den Instituten dieser Hochschule 
der in der öffentlichen Verwaltung geltende 
Grundsatz, wonach die Organe der Anweisung 
und Kassenführung die Schecks gemeinsam 
unterfertigen müssen, beachtet wird. Von den 
Institutsvorständen wurden vielfach bit,her 
auch keine Kassenstandsprüfungen durch. 
geführt, sodaß der RH auf die Notwendigkeit 
von fallweise unvermutet durchzuführenden 
Kassenprüfungen durch die Il1stitutsvorstände 
hinweisen mußte. In Zusammenhang mit der 
Überprüfung des Bestellwesens war zu bean­
standen, daß wiederholt die Bestellungen 
mündiich vorgenommen werden. Der RH sah 
sich daher veranlaßt, der Hochschule den bezüg. 
lichen Erlaß des Unterrichtsministeriums in 
Ednncrung zu rufen, mit dem elie Einführung 
und Verwendung bestimmter Bedtellseheine für 
alle dem l\fiaist.erium unterstehenden Dienst· 
stellen vorgeschrieben wurde. Der RH hat das 
Rektorat ersucht, die Vorstände der einzelnen 
Institute zu verhalten, künftig die ~4nweisungen 

des Unterrichtsministeriums hinsichtlich des 
Bestellwesens zu befolgen. 

10, 38. Den Anregungen und Empfehlungen 
des RH wird - der Stellungnahme zufolge -
künftig entsprochen werden. 

10, 39. Ferner war zu bemängeln, daß bei 
einer Reihe von Instituten die Vorstände zum 
Jahresende Bezahlungen auf Grund von "Pro. 
formarechnungen" vornahmen, obgleich die 
bezahlten Geräte, Einrichtungsgegenstände 
u. dgl. erst im nächsten Rechnungsjahr 
geliefert wurden. Der RH hat das Rektorat 
ersucht, die Institutsvorstände anzuweisen, in 
Hinkunft die Bestimmungen der Bundes· 
haushaltsverordnung, wonach die vorzeitige 
Anweisung von erst im Nachjahrfälligen Aus­
gaben verboten ist, zu beachten. 

10, 40. Die Hochschule hat hiezu mit­
geteilt, daß inzwischen sämtliche LehI'kanzel­
und Institutsvorstände vom Rektorat auf die 
bezüglichen Haushaltsvorschriften aufmerksam 
gemacht wurden. 

10, 41. Gegenstand einer Bemerkung des 
RH war auch die Tatsache, daß bei einigen 
Instituten die von den Firmen gewährten 
Zahlungsbegünstigungen in Form von Kassen. 
skonti nicht ausgenützt wurden oder durch 
verspätete Rechnungsbegleichung verfielen. 
Der RH empfahl daher eine entsprechende An· 
weisung an die Institute, wonach Zahlungs. 
begünstigungen künftig restlos auszunützen 
wären. Ferner fiel bei der Einschau auch die 
überaus schleppende Rechnungsbegleichung 
in einzelnen Instituten auf. So war zu bean­
standen, daß einlangende Rechnungen, wieder. 
holt auch nur auf kleine Beträge lautend, von 
einzelnen Instituten erst nach Mahnung, ja 
selbst Klageandrohung, bezahlt w·urden. Der 
RH mußte darauf hinweisen, daß durch diese 
Vorgangsweise unnötigerwell:;e Verzugszinsen 
und Mahnspesen entstehen, was durch eine 
laufende Bezahlung der Fakturen vermieden 
werden sollte. 

10, 42. In Verfolg der Feststellungen des 
RH hat das Rektorat alle Institute an die 
Pflicht erinnert, Zahlungsbegünstigungen rest­
los auszunützen, und verlangt, daß die laufende 
Bezahlung der Rechnungen von den an den 
Instituten beschäftigten Kassen· bzw. Rech­
nungsführern künftig gewissenhaft überwacht 
werde. 

10, 43. Bei der Inventarüberprüfung war 
festzustellen, daß zahlreiche Institute nur über 
unzulängliche und veraltete Inventaraufschrei. 
bungen verfügen und daß an einer Reihe von 
Instituten die "RichUinien für die Verwaltung 
der beweglichen Sachen bei Bundesdienst­
stellen" (RIM) nicht beachtet wurden. Wei­
ters ist aufgefallen, daß sich in den einzelnen 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 156

www.parlament.gv.at



Instituten vielerlei Geräte, Instrumente und 
andere Gegenstände durch Jahre angesammelt 
haben, für die bei den Instituten kein Bedarf 
mehr besteht. Der RH hat ersucht, die' nicht 
mehr benötigten Inventargegenstände ent­
weder auszuscheiden oder sie in den "Sach­
güteraustausch" einzubeziehen. Ebenso be­
stand Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß 
in die Bestandserfassung künftig auch alle jene 
Gegenstände (Instrumente, Geräte, Maschinen 
u. dgl.) aufzunehmen wären, die aus Eigen­
anfertigungen, aus übernommenen Altbestän­
den oder aus Schenkungen stammen. Dies ist 
bisher nicht immer beachtet worden, da einzelne 
Institute der irrigen Meinung waren, daß nur 
gekaufte Gegenstände zu inventarisieren seien. 

10, 44. Hiezu hat das Rektorat mitgeteilt, 
daß in Hinkunft bei der Neuauflage der 
Inventaraufschreibungen die. bezüglichen Richt­
linien beachtet und auch die Anregungen hin­
sichtlich des Sachgüteraustausches berück­
sichtigt werden sollen. 

10, 45. Da bisher für bewegliche Sachgüter, 
die von einem Institut an ein anderes Institut 
abgegeben oder für im Interes5e eines Institutes 
durchgeführte Arbeiten der Zentralwerkstätte 
wiederholt Vergütungen geleistet wurden, hat 
der RH auf die Bestimmungen der Bundes­
haushaltsverordnung hingewiesen, wonach bei 
Übertragungen zwischen Stellen der Hoheits" 
verwaltung eine Vergütung zu unterbleiben hat. 

10, 46. Diese Feststellung hat das Rektorat 
zur Kenntnis genommen und das Erforderliche 
in die Wege geleitet. 

10, 47. Weitere Empfehlungen betrafen die 
Verwahrm1g der Dienstsiegel, die ordnungs­
gemäße Führung der Fahrtenbücher sowie die 
Belegablage. Schließlich empfahl der RH, 
für Institute mit umfangreichem Postverkehr 
die in der Postordnung vorgesehene Stundung 
der P05tgebühren für amtliche Briefsendungen 
bei der Postverwaltung zu beantragen. 

10, 48. Der Slellungnahme der Hochschule 
zufolge soll diesen Empfehlungen des RH 
Rechnung getragen werden. 

10, 49. Dem BM für Unterricht gegenüber 
wies der RH darauf hin, daß -'. wiewohl er 
bereits im Jahre 1950 auf das Fehlen eines 
Organisationsstatutes für die an der Hoch­
schule bestehenden Versuchs- und Forschungs­
anstalten hingewiesen hatte und das Ministe­
rium auch eine baldige Regelung genereller Ar t 
für diese Versuchsanstalten ankü!ldigte - die 
Verwirklichung dieser Absicht noch immer aus­
steht. 

10, 50. Hiezu teilte das Ministerium mit, 
daß die Arbeiten an einer solchen generellen 
Regelung für sämtliche Versuchsanstalten an 
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den wissenschaftlichen Hochschulen bereits weit· 
gediehen sind, sodaß bereits ein Musterstatut 
ausgear beitet werden konnte. Allerdings seien 
die Schwierigkeiten, die einer Koordinierung 
entgegenstehen, noch immer beträchtlich. 

10, 51. Für Lehr- und Forschungszwecke 
der Technischen Hochschule besteht neben den 
Instituten der "V crein für Förderung der An­
wendung der Kernenergie". Der RH empfahl 
- unabhängig vom bcreits bestehenden Miet­
und Benützungsvertrag - eine vertragliche 
Abgrenzung der Rechte und Pflichten . der 
Institute zwischen diesem Verein und dem 
BM für Unterricht bzw. der Hochschule. 

10, 52. Der Stellungnahme zu folge wird das 
Unterrichtsministerium gemäß der Anregung 
des RH eine beide Vertragsteile zufrieden­
steIlende Klärung der Angelegenheit herbeizu., 
führen trachten. 

10, 53. Da der RH bei seinen Einschauen an 
den Hochschulen immer wieder feststellen 
muß, daß Lehraufträge zumeist semesterweise 
oder für ein Studienjahr erteilt werden, nahm 
er die Einschau bei der Technischen Hochschule 
in Graz zum Anlaß, dem Unterrichtsministe" 
rium eine Verwaltungsvereinfachung auf diesem 
Gebiete vorzuschlagen. Er wies dal'auf hin, 
daß nach der der;oeitigen Übung rund 80% 
der Lehraufträge für jedes Semester beantragt 
werden müssen und stets wiederholt werden. 
Nach Dafürhalten des RH könnte eine wesent­
liche Vereinfachung dadurch erzielt 
werden, daß das BM für Unterricht 
wiederkehrende Anträge der Rektorate auf 
Lehraufträge in Hinkunft "auf unbestimmte 
Zeit" und nicht für ein Semester genehmigt. 
Hiedurch würden sich oftmalige Anträge durch 
die Rektorate einerseits und Genehmigungen 
durch das BM für Unterricht andererseits, 
was neben beachtlicher Verwaltungsarbeit 
auch einen nicht unbeträchtlichen Sachaufwand 
zur Folge· hat, erübrigen. 

10, 54. Das BM für Untenicht hat diese 
Anregung des RH geprüft und mitgeteilt, daß 
sich seiner Meinung nach erst nach Abschluß 
der Hochschulreform, d. h. nach Inkrafttreten 
der besonderen Studiengesetze und Erlassung 
der darauf beruhenden Studienordnungen und 
der Studienpläne, zcigen wird, welche Lehrver­
anstaltungen von längerem Bestand sein 'wer­
den, sodaß für diese Dauerlehraufträge bewilligt 
werden könnten. 

10, 55. Dem Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung gegenüber wies der RH darauf 
hin, daß bei den Instituten der Technischen 
Hochschule in Graz noch immer die der soge­
nannten< amerikanischen Buchhal tungsform 
entlehnten Verrechnungsaufzeichnungen in Ver­
wendung stehen und sohin die bei den Kassen 
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des Bundes übliche Durchschreibebuchhaltung 
bei dieser Hochschule noch nicht eingeführt 
worden war. Der RH verwies in diesem Zu­
sammenhang auf einen Erlaß des BM für 
Finanzen aus dem Jahre 1959, wonach die 
Kassen des Bundes die Durchschreibebuchhal­
tung einzuführen und als Rechnungsvordrucke 
die Kontoblätter, Kassabuchblätter, Abrech­
nungsblätter und Blätter für die Konten­
summenübersicht zu verwenden haben, die 
durch die Österreichische Staatsdruckerei auf­
gelegt werden. Der RH gab seiner Erwartung 
Ausdruck, daß im Interesse einer Verwaltungs­
vereinfachung und Kostenersparnis das Durch­
schreibeverfahren bei den Instituten dieser 
Hochschule zum ehestmöglichen Zeitpunkt 
eingeführt wird. 

10, 56. Das Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung hat hiezu mitgeteilt, daß die 
Landesbuchhaltung im Zusammenwirken mit 
dem Rektor der Technischen Hochschule an 
Hand von Schulungsvorträgen bei sämtlichen 
Instituten dieser Hochschule die gefordert~ 
Durchschreibebuchhaltung ab Jänner 1967 
eingeführt habe und es zu erwarten ist, daß die 
Umstellung auf das neue Buchführungssystem 
klaglos vor sich gehen wird. 

10,57. Ebenso bestand Veranlassung darauf 
hinzuweisen, daß gemäß § g- der Buchhaltungs­
dienstverordnung (BDV) Kassenprüfungen bei 
den unterstehenden Kassen, wozu die Institute 
der Technischen Hochschule zu zählen sind, 
zu den Aufgaben der Buchhaltung gehören. 
Der RH hat daher empfohlen, in Hinkunft nach 
Möglichkeit bei jedem größeren Institut der 
genannten Hochschule wenigstens einmal jähr­
lich eine Kassenrevision durch die Landes­
buchhaltung vornehmen zu lassen, bei welchem 
Anlaß auch eine stichprobenweise Inventar­
und Materialbestandskontrolle durchzuführen 
wäre. 

10, 58. Dem RH wurde hiezu mitgeteilt, 
daß die Landesbuchhaltung bestrebt sein wird, 
nach Beseitigung des derzeitigen Personal­
mangels die Durchführung von Kassen- und 
Inventarprüfungen :ZU intensivieren. 

, 
10, 59. Anläßlich der Einschau mußten wie­

derholt verspätete Dotationszuweisungen sei­
tens des Amtes der Steiermärkischen Landes­
regierung an die Technische Hochschule fest­
gestellt werden, was den Gebarungsablauf nicht 
nur außerordentlich erschwert, sondern auch 
dazu führt, daß notwendige Anschaffungen 
durch die Hochschule entweder nicht rechtzei­
tig, überhaupt nicht durchgeführt oder nicht 
dringende Ausgaben getätigt werden, um zu 
verhindern, daß am Jahresende noch vorhan­
dene Kreditmittel verfallen. Der RH hat das 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

ersucht, da·s Notwendige zu veranlassen, um 
in Hinkunft nach Möglichkeit rechtzeitige 
Dotationszuweisungen zu gewährleisten. 

10, 60. Dal'; Amt der Steiermärkischen Lan­
del';regierung teilte hiezu mit, daß die überwei­
sung der ordentlichen und der außerordentlichen 
Dotationen nunmehr jeweils sofort nach Kredit­
zuweisung bzw. Einlangen der entsprechenden 
Genemigungserlässe des BM für Unterricht 
durchgeführt werde. 

Landesschulrat für Tirol 

11, 1. Auf Grund der Bestimmungen des 
Bundesschulaufsichtsgesetzes hat das Kolle­
gium des Landesschulrates einen Geschäfts­
verteilungsplan zu beschließen, demzufolge 
die Geschäfte des Landesschulrates nach ihrem 
Gegenstand und ihrem sachlichen Zusammen­
hang aufzuteilen sind. Bei der gegenständlichen 
Gebarungsprüfung stellte der RH fest, daß 
diesem Erfordernis bisher nicht Rechnung ge­
tragen wurde. 

11, 2. In seiner Antwortnote sagte der 
Landesschulrat die eheste Verfassung' und In­
kraftsetzung des Geschäftsverteilungsplanes zu. 

11, 3. Eine Reihe von Anregungen des RH 
betrafen das vom Landesschulrat herausge­
gebene Verordnungsblatt ; die hiefür anfallen­
den Kosten wurden bisher "zweckgebunden" 
veranschlagt und verrechnet. Der RH hat u. a. 
empfohlen, die Zweckbindung aufzulösen, da 
im Bundesschulaufsichtsgesetz eine zweck­
gebundene Darstellung bzw. Verrechnung des 
VerOl'dnungsblattes nicht vorgesehen ist. Eben­
so regte der RH im Sinne einer VerwaltungH­
vereinfachung an, in Hinkunft die Schulen 
im Bereich des Landesschulrates für Tirol 
von der Verpflichtung zur Bezahlung des Auf­
wandes für das Verordnungsblatt auszunehmen. 
Ferner wies der RH darauf hin, daß für die im 
Zusammenhang mit der Herausgabe des Ver­
ordnungsblattes bisher an Bedienstete des 
LandesschulrateH bezahlten sogenannten "Re­
gieaufwandsentschädigungen" eine Regelung 
im Sinne der einschlägigen Bestimmungen 
des Gehaltsgesetzes 1956 bzw. des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948 erforderlich sei. 

11, 4. Der Landesschulrat teilte dem RH 
mit, daß die Verrechnung der Einnahmen und 
Ausgaben für das Verordnungsblatt des Lan­
desschulrates für Tirol seit l. Jänner 1967 bei 
den im Bundesvoranschlag 1967 erstmals 
vorgesehenen Ansätzen erfolge. Ebenso werden 
ab l. Jänner 1967 von den Bundes8chulen 
keine Bezugsgebühren für das Verordnungs­
blatt mehr eingehoben. Auch hinsichtlich der 
Entschädigungen an die Mitarbeiter des Ver­
ordnungsblattes werde im Sinne der Empfeh-
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lung des RH an das Unterrichtsministerium Vorgangsweise im Widerspruch zu den Bestim­
herangetreten werden. mungen des Verwaltungsentlastungsgesetzes 

11, 5. Die Schaffung der Pädagogischen 
Bücherei des Seminars für Berufspraxis an 
Höheren Schulen wurde vom Unterrichtsmini­
sterium seit dem Jahre 1958 in großzügiger 
Weise gefördert. Obwohl diese Bücherei durch 
jährliche Neuerwerbungen laufend ergänzt wird 
und nunmehr übel' wertvolle Werke der ver­
schiedensten Fachgebiete verfügt (Stand Jän­
ner 1967: 1850 Bücher und 21 regelmäßige 
Zeitschriften), wird sie nur wenig in Anspruch 
genommen. Der RH hat darauf hing'ewiesen, 
daß aUb dieser Bücherei im Jahre 1964 ins­
gesamt nur 195 Bücher entlehnt wurden. Auf 
Grund der getroffenen Feststellungen hat der 
RH die Notwendigkeit des weiteren Ausbaues 
dieser Bücherei., und die Fortführung der 
Bibliothek im bisherigen Ausmaß bezweifelt. 
Er hat dem Landesschulrat empfohlen zu 
prüfen, ob Teile dieser Bücherei nicht einer 
nutzbringenderen Verwendung zugeführt wer­
den könnten. 

11, 6. Der Landesschulrat bestreitet in 
seiner Stellungnahme keinesfalls die geringe 
Ausnützung dieser Bibliothek, gibt jedoch als 
Hauptgrund räumliche Beengtheit an. Die 
Bibliothek verfüge derzeit über keinen eigenen 
Raum, sondern sei in einem· zu kleinen 
Seminarraum und in der Kanzlei der Leitung 
. des Seminars ungünstig untergebracht. Sollte 
das Seminar für Berufspraxis neue Räume 
erhalten, könnten die Bücher öfter als nur ein­
mal wöchentlich ausgegeben werden, was auch 
zu einer stärkeren Benützung führen würde. 

11, 7. Die Durch8ieht der Personalakten 
veranla,ßte den RH zu eine~: Reihe von Empfeh­
lungen hinsichtlich der Führung der Standes­
ausweise, der Pei'sonalakten und der Ent­
wertung der Stempelmarken. Bei Überprüfung 
der Reiserechnungen mußte der RH beanstan­
den, daß diese verschiedentlich mangelhaft 
waren und ebenso keine einheitlichen Reise­
rechnungsformulare in Verwendung standen. 
Auch waren die Reisekostenvorschüsse nicht 
immer ordnungsgemäß abgerechnet worden. 

11, 8. Der Landesschulrat hat - der Stel­
lungnahme zufolge - das Entsprechende 
veranlaßt, um die vom RH festgesteIJten Mängel 
abzustellen. 

11, 9. Verschiedentlich war festzustellen, 
daß der Landesschulrat nichtverbrauchte Kre­
ditteile der Monate Juli und August 1965 
und 1966 - um sie nicht verfallen zu lassen­
in die durchlaufende Gebarung überstellte und 
diese Kredite den Verlagsstellen in den Folge­
'monaten zusätzlich zur Verfügung stellte. 
Der RH hat darauf hingewiesen, daß diese 

8teht. . 

11, 10. Der Landesschulrat hat h.iezu mit­
geteilt, daß in Hinkunft solche Kreditüber­
tragungen nicht mehr vorgenommen würden. 

11, 11. Die beim· Landesschulrat eingerich­
tete Amtskasse (samt Verlags- und Buch­
führung) mußte der RH im Hinblick auf die 
Bundesbuchhaltung beim Amt der Tiroler, 
Lande;;;regierung als unnötige Doppelgleisig­
keit erklären und daher ihre Auflassung ver­
langen. 

11, 12. Der Landesschulrat hat dem RH 
mitgeteilt, daß die Amtskasse mit 1. Jänner 
1967 aufgelassen wurde. 

11, 13. Zu beanstanden war, daß vom Lan­
desschulrat ohne zwingende Notwendigkeit 
wiederholt an die Buchhaltung Umbuchungs­
aufträge in der Form erlassen wurden, daß 
Kreditbeträge vom zuständigen Konto eines 
finanzge;;;etzlichen Ansatzes auf ein Konto der 
durchlaufenden Gebarung übertragen wurden. 
Der RH hat verlangt, daß künftig alle Anweisun­
gen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Verwaltungsentlastungsgesetzes und den 
Haushaltsvorschriften getätigt werden und 
Umbuchungen der obgeschilderten Art nur in 
jenen Fällen vorgenommen werden, die durch 
die Bestimmungen des Verwaltungsentlastungs­
gesetzes gedeckt sind. 

11, 14. Der Landesschulrat gab in eoeiner 
Stellungnahme zu, daß in einzelnen Fällen die 
vom RH beanstandeten Umbuchungen vermeid­
bar gewesen wären. 

11, 15. Auch die Vorgangsweise, bei einer 
Anweisung mehrereZahlungsaufträge im Durch­
schriftsverfahren herzustellen, mußte vom RH 
beanstandet und dalauf hingewiesen werden, 
daß hiedurch die Gefahr einer mißbräuchlichen 
Verwendung gegeben sei, umsomehr, als auch 
die Durchschriften die Unterschrift des Zeich­
nungsberechtigten aufweisen. Aus Gründen der 
Gebarungssicherheit hat der RH empfohlen, 
die bisher geübte Praxis abzustellen. 

11, 16. Dieser Anregung des RH ist der 
Landesschulrat bereits nachgekommen. 

11, 17. Die Überprüfung der Gebarung im 
Zusammenhang mit der Abhaltung von Wan­
dertagen gab zu einer Reihe von Bemerkungen 
Anlaß, da wiederholt die Wandertage von 
eim.elnen Schulen nicht weisungsgemäß durch­
geführt wurden. So mußte festgestellt werden, 
daß die Wandertage dazu benützt wurden, 
ausgedehnte Bahn- bzw. Autobusfahrten durch­
zuführen, an Festspielen teilzunehmen oder 
mit den Schülern Stadtbesichtigungen u. dgl. 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 27 von 156

www.parlament.gv.at



28 

vorzunehmen. Der RH hat darauf hingewiesen, 
daß die Bezeichnung "Wandertage" den ein­
schlägigen Erlässen des Bundesministel'iums 
zufolge wörtlich zu nehmen ist und. die Be­
deutung der richtig durchgeführten Wander­
tage auf die Gesundheit und die körperliche 
Entwicklung der Schuljugend nicht verkannt 
werden sollte. Der RH hat den Landes­
schulrat daher ersucht, alle ihm unterstehenden 
Schulen aufzufordern, künftig die Wandertage 
entsprechend den ergangenen Weisungen des 
Unterrichtsministeriums durchzuführen. Nur 
dadurch wird gewährleistet, daß die für die 
Wandertage zur Verfügung gestellten Mittel 
auch zweckentsprechend verwendet werden. 

11, 18. Der Stellungnahme zufolge wurde die 
gegenständliche Beanstandung des RH allen 
Landesschulinspektoren mit der Einladung zur 
Kenntnis gebracht, in Hinkunft der genauen 

.. Beachtung der einschlägigen Erlässe besonderes 
Augenmerk zu widmen. Ferner wurde·im Ver­
ordnungsblatt des Landesschulrates für Tirol 
vom April 1967 ein ähnlicher Hinweis für die 
Schulleitungen veröffentlicht. 

11, 19. Bei Durchsicht der Belege war die 
Feststellung zu treffen, daß Schuldircktoren 
verschiedentlich zum Jahresende Zahlungen 
auf Grund von "Proformarechnungen" vor­
genommen haben, obgleich die entsprechenden 
Lieferungen erst im folgenden Rechnungsjahr 
erfolgten. Der RH hat darauf hingewiesen, daß 
diese Vorgangsweise dic Haushaltsvorschriften 
in mehrfacher Hinsicht verletzt. 

11, 20. Der Beanstandung des RH Rech­
nung tragend, hat der Landesschulrat im 
März 1967 die Direktionen der Bundesschulen 
im Erlaßwege aufgefordert, in Hinkunft solche 
Manipulationen unbedingt zu unterlassen. 

11, 21. Der RH hat dem BM für Unterricht 
gegenüber darauf hingewiesen, daß für die 
Anstellung von Schulärzten, aber auch für 
die Ausübung (Durchführung) des beim Landes­
schulrat bestehenden pädagogisch-psycholo­
gischen Dienstes derzeit die gesetzliche Grund­
lage fehle. Er hat deshalb empfohlen, für die 
Schaffung dieser Grundlagen sowie für die 
Herausgabe von Richtlinien für den schul­
ärztlichen und schulhygienischen Dienst der 
Landesschulräte Sorge zu tragen. 

11, 22. Das BM für Unterricht hat in seiner 
Stellungnahme sowohl die Notwendigkeit der 
Schaffung einer bundesgesetzlichen Regelung 
des schulärztlichen Dienstes als auch des päd­
agogischen Dienstes anerkannt, aber gleich­
zeitig darauf hingewiesen, daß zufolge anderer 
notwendiger schulrechtlicher Regelungen im 
Zusammcnhang mit der begonnenen Erneue­
rung des österreichischen Schulrechtes der 
Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden kann, 

zu dem die Ausarbeitung der bezüglichen 
Gesetzentwürfe möglich sein wird. 

11, 23. Die Überprüfung des Landesschul­
rates für Tirol bot Anlaß, dem BM für Unter­
richt gegenüber auf das bestehende System 
der Anweisung und Verrechung von Bildungs­
zulagen hinzuweisen. Der RH stellte fest, 
daß im Jahre 1965 im gesamten Bundesgebiet 
für rund 59.000 Lehrpersonen an Mitteln für 
Bildungszulagen 55,211.000 S veranschlagt und 
52,995.993 S ausgegeben wurden. Die Über­
prüfung, Verrechnung, Weiterleitung und An­
weisung der von den Lehrpersonell vorgelegten 
Belege über die Bildungszulage in Höhe von 
1200 S pro Person und Jahr wird im gesamten 
Bundesgebiet an rund 6000 Schulen und 
Lehranstalten, bei 83 Bezil'ksschulräten, 
9 Landesschulräten und 9 Landesbuch­
haltungen durchgeführt. Dieses System ver­
ursacht eine enorme Verwaltungstätigkeit. 
Der RH hat festgestellt, daß der durch die 
derzeitige Regelung entstellende beträchtliche 
Verwaltungsaufwand (Anfall von Bezügen, 
Mehrleistungsvergütungen, Gebühren für PO&t, 
Telefon usw.) zum erzielten Erfolg in einem 
auffallenden Mißverhältnis steht. Hiezu 
kommt noch, daß die Belegprüfung in der 
Regel mehr formelle als meritorische Mängel 
aufdeckt. Im Sinne einer Verwaltungsver­
einfachung hat der RH das Ministerium er­
sucht, die zurzeit bestehenden Anordnungen 
hinsichtlich der Anweisung und Verrechnung 
der Bildungszulagen einer Überprüfung zu 
unterziehcn und auf eine wesentliche Verein­
fachung bedacht zu sein. 

11, 24. Das Ministerium entgegnete, daß es 
von der Belegbeibringung über die V cl'wendung 
der für Bildungszwecke gewährten M.ittel 
nicht abgehen könne, da die Bildungszulage 
sonst zu einer Dienstzulage würde, was von 
der Unterrichtsverwaltung aber keineswegs 
beabsichtigt ist. Die Austragung dieser An­
gelegenheit ist noch im Gange. 

11, 25. Der RH mußte bei seiner Einschau­
tätigkeit immer wieder feststellen, daß durch 
die Teilnahme von Lehrern aus ganz Österreich 
an den auf Veranlassung des BM für Unterricht 
in seminaristischer vVeise am Petel Roscgger­
Bundesheim in Krieglach durchgeführten Ver­
anstaltungen der Lehrerfortbildung des be­
rufsbildenden Schulwesens hohe Kosten ent­
stehen. Außerdem wird hiedurch eine nicht 
unbedeutende Störung des Unterl'ichtsbetIiebes 
in den 8chulen, in denen die Lehrer für diese 
Veranstaltungen abgezogen werden, verursacht. 
Der RH empfahl deshalb dem BM für Unter­
richt ein Abgehen von der bisherigen Praxis 
und trat für' eine Dezentralisierung der Lehrer­
fortbildung ein. Er legte dem Unterrichts­
ministerium nahe zu prüfen, ob nicht die 
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Durchführung von Fortbildungsseminaren darauf hinzuweisen, daß der Bund - ob­
- nach Schaffung der entsprechenden Vor- wohl es sich bei dem vorliegenden Su bventions­
aussetzungen - den einzelnen Landesschul- fall vorwiegend um die Wahrung von Inter­
behörden im eigenen ~Wirkungsbereich unter essen des Landes gehandelt hat - für diesen 
Aufsicht des Unterrichtsministeriums über- Förderungsfall weit höhere Subventionen als 
lassen werden könnte. Dadurch könnten die' das Land Tirol selbst gewährte. Schließlich 
notwendigen Fortbildungsseminare für Lehrer war zu bemängeln, daß ungeachtet der be­
mit wesentlich geringeren Kosten und ohne deutenden Beträge, die aus öffentlichen 
Beeinträchtigung des Unterrichtes veranstaltet Mitteln für diesen Bau zur Verfügung gestellt 
werden, wozu noch kommt, daß hiebei jeweils wurden, der ursprüngliche Zweck, nämlich 
alle Lehrkräfte der betreffenden Sparte pflicht- die Schaffung einer Schule und eines Internates 
gemäß zu diesen Fortbildungsveranstaltungen für Südtiroler Mädchen, nicht erreicht wurde. 
herangezogen werden könnten. War noch im Jahre 1959 von der Aufnahme 

11, 26. Das BM für Unterricht vermeinte, 
sich zu einer Dezentralisierung der Lehrerfort­
bildung nicht entschließen zu können. Es 
verwies darauf, daß mit dem Verlegen der 
Seminartätigkeit im berufsbildenden Schul­
wesen von der Bundesebene auf die Landes­
ebene das Ziel der Lehrerfortbildung nicht 
erreicht werden könnte. 

11, 27. Da der RH bei seinen Überprüfungen 
immer wieder feststellen muß, daß Dienstsiegel 
nicht unter Verschluß gehalten bzw. daß sie 
Personen zur Verfügung stehen, denen 'kein 
Zeichnungsrecht zukommt, und verschiedent­
lich aufgefallen ist, daß bei einer Reihe von 
Dienststellen über den Gebrauch der Dienst­
siegel bzw. deren Verwahrung Unklarheit be­
steht, hat er die Überprüfung des Landes­
schulrates für Tirol zum Anlaß genommen, 
das BM für Untenichtzu ersuchen, allen nach­
geordneten Dienststellen entsprechende Wei­
sungen hinsichtlich der Anschaffung, des Ge­
brauches sowie der Verwahrung von Dienst­
siegeln zu erteilen. 

11, 28. Das Unterrichtsministerium hat 
<:liese Anregung aufgegriffen und ist noch um 
die Weiterverfolgung dieser Angelegenheit be­
müht. 

11, 29. Eine Subventionierung des BM für 
Unterricht, betreffend die Gewährung von 
Baukostenzuschüssen für die Errichtung eines 
privaten Schul- und Internatsgebäudes in 
Tirol, mußte der RH deshalb bemängeln, weil 
diese Förderung ohne jede Auflage gewährt 
wurde. Auch das verspätete Verlangen des 
BM, die gegebenen Subventionen als Miet­
zinsvorauszahlungen für eine längere Zeit 
für die in diesem Bau mietweise unterzu­
bringende Expositur einer Bundeslehranstalt 
zu betrachten oder sie bei der Festsetzung der 
Höhe mit zu berücksichtigen, wurde vom 
Vermieter abgelehnt, da die Subventions­
gewährung an eine solche Bedingung nicht 
geknüpft worden war. Dies führte lek tlich 
dazu, daß trotz einer Bundessubvention von 
3 Mil!. S keine entsprechende Mietzinsvoraus­
zahlung erzielt werden konnte. Ferner war 

von 70 Südtirolerinnen die Rede, so ergaben 
die Feststellungen des RH, daß im Schul­
jahr 1966/67 von 81 Zöglingen in diesem 
Internat nur 16 aus Südtirol stammten. 

11, 30. Das BM erklärte hiezu, daß die Fest­
stellung des RH, daß es ein Fehler war, die 
seinerzeitige Subventionszusage nicht an Be­
dingungen zu knüpfen, vollkommen richtig sei. 
Das Unterrichtsministerium habe jedoch "in 
den letzten Jahren versucht, derartige Pannen 
zu vermeiden und bei der Gewährung von 
Bausubventionen stets vor der ersten Zahlung 
Vereinbarungen mit den SubventioJ!swerbern 
geschlossen" . 

11, 31. Gegenstand einer Bemerkung des 
RH war auch die Tatsache, daß im Zusammen­
hang mit Anschaffungen im Rahmen von ao. 
Dotationen die Schuldirektionen vielfach von 
den Firmen die Vorlage von Duplikatrech­
nungen verlangen. Der RH hat darauf hin­
gewiesen, daß diese Vorgangsweise aus Gründen 
der Gebarungssicherheit abzulehnen sei. Die 
Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann - wie 
der RH bei E>einer Einschautätigkeit immer 
wieder feststellen muß - zu einer Doppel­
zahlung von Rechnungen führen. Eine solche 
trat auch tatsächlich beim Landesschulrat 
für Tirol ein. 

11,32. Das BM für Unterricht hat in seiner 
Stellungnahme zuin Ausdruck gebracht, daß 
es die Ansicht des RH hinsichtlich der Vor­
lage von Duplikatrechnungen vollinhaltlich 
teile und entsprechende Verfügungen treffen 
werde. 

11, 33. Anläßlich dieser Einschau mußte 
der RH auch auf den besonderen Personal­
rnangel im Schulwesen hinweisen. Er btellte 
fest, daß beim Landesschulrat für Tirol 
auf dem Gebiete der höheren und der mittleren 
technischen Lehranstalten und der gewerb­
lichen Berufsschulen insbesondere Maschinen­
ingenieure, Mathematiker und Physiker, aber 
auch Lehrer der allgemeinbildenden Fächer 
fehlen. Da die Ausschreibungen zum größten 
Teil immer wieder ergebnislos blieben, kann 
der Unterricht teilweise nur durch erhebliche 
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für Finanzen für Förderungen aus Bundes­
mitteln, die unstatthafte Heranziehung von 
Mitteln sowie die Duldung widmungswidriger 
Verwendung der gewährten Subventionen. 

12, 2. Das Unterrichtsministerium hat zu 
den Ausführungen des RH im allgemeinen 
in positiver Weise Stellung genommen und 
die Abstellung der aufgezeigten Mängel in 
Aussicht gestellt. 

Überstunden der Lehrerschaft aufrechterhalten 
werden. Der RH wies damuf hin, daß in der 
Glasfachschule Kramsach seit Jahren kein 
Turnunterricht mehr abgehalten werden kann 
und verschiedentlich auch bereits Schwierig­
keiten auftreten, den Religionsunterricht lehr­
planmäßig durchzuführen. Infolge des herr­
schenden Lehrermangels werden immer mehr 
Personen zum Unterricht herangezogen, die 
die Anstellungserfordernisse nicht erfüllen. 
So werden ungeprüfte Lehrer teils während 12, 3. Im einzelnen ist auszuführen: 
des ganzen Jahres, teils nur vertretungsweise, Im neuen Institutsgebäude der Universität 
teils sogar auch vollbeschäftigt verwendet. Wien wurde eine Mensa mit 350 Essens­
Ferner wurde auch festgestellt, daß die in den einheiten eingerichtet. Sie erwies' sich jedoch 
Schulgesetzen vorgeschriebene Höchstschüler- als Fehlplanung, denn bereits im Jahre 1966 
zahl in den Klassen ebenfalls infolge des wurden durchschnittlich an die 1800 Essens­
Lehrermangels nicht immer eingehalten werden einheiten, also ein Vielfaches ausgegeben, 
kann. So mußten' im Schuljahr 1964/65 sodaß alsbald ein kostspieliger Aus- und Umbau 
im Rahmen des Landesschulrates für Tirol erforderlich wurde. 
143 Klassen während des ganzen Jahres mit· 12,' 4. Das Unterrichtsministerium teilte 
einer Zahl von je über 40 Schülern und Schü- hiezu mit, daß zum Zeitpunkt der Planung 
lerinnen geführt werden. In den meisten der Mensa nicht abzusehen war, daß diese von 
Bezirken mit mehrklassigen Schulen mußten einer so großen' Anzahl von Hörern frequen­
Klassen zusammengelegt oder ein Wechsel- tiert werden wird. Das Unterrichtsministerium 
unterricht, teilweise auch mit vermindertem sei im übrigen bemüht, Fehlplanungen zu ver­
Wochenstundenausmaß, abgehalten werden. meiden; es sei jedoch im Einzelfall trotz 
Einklassige Schulen wurden im Falle von größter Bedachtnahme nicht immer möglich, 
Erkrankungen der Lehrkraft vorübergehend die zukünftige Entwicklung genau abzusehen. 
überhaupt geschlossen. 12, 5. Zu beanstanden war ferner, daß 

n, 34. Das Unterrichtsministerium pflich­
tete den Feststellungen des RH bei und wies 
darauf hin, daß dieser Personalnotstand im 
gesamten Bundesgebiet vorherrsche. Zur Ein­
stellung teilweise geprüfter oder. ungeprüfter 
Lehrkräfte, ebenso zur Zuteilung zahlloser 
Mehrleistungsstunden an Lehrer sieht sich 
die Unterrichtsverwaltung aber genötigt, da 
sonst eine große Anzahl von Schulen aller Art 
gesperrt oder zumindest in ihrer Unterrichts­
tätigkeit wesentlich eingeschränkt werden 
müßte. 

n, 35. Diesen Feststellungen konnte sich 
der RH nicht verschließen. 

BM für Unterricht 
a) Kap. 12 Tit. 1 § 1 "Hoch; 
schulen" 
Förderungszuwendungen 

12, 1. Bei der Einschau im BM für Unter­
richt trat eine Reihe von Mängein grundsätz­
licher Art zutage; sie abzustellen, erschien 
schon deswegen dringend, weil es sich um 
"Förderungsausgaben" handelt. Die Bean­
standungen des RH betrafen vor allem die 
mangelhafte Überprüfung der Subventionen, 
die Stattgebung wenig begründeter Ansuchen, 
die Duldung der Nichteinhaltung der Vorlage­
frist von Abrechnungen, die verfrühte Bei­
stellung von Bundesmitteln, die oftmals zu 
großzügige Gewährung von BundeszuschüB~en, 
Verstöße gegen den Grundsatzerlaß des BM 

Subventionen für Zwecke der Mensen aus 
Förderungszuwendungen, die für die Studen­
tenfürsorge bestimmt sind, flüssiggemacht 
wurden. Der RH hat darauf hingewiesen, 
daß die Verwendung der Mittel für die Studen­
tenfürsorge zur Bezahlung von Baumeister­
rechnungen, Rechnungen für Elektro- und 
Wasserinstallationen, für Inneneinrichtungen 
u. dgl. unzulässig sei, weil es sich dabei nicht 
mehr um den Betrieb von Studentenmensen, 
sondern bereits um eine Investitionsförderung 
handle. Er hat daher das Ministerium ersucht 
vorzusorgen, daß in Hinkunft Ausgaben nur 
zu Lasten der hiefür vorgesehenen Kredite 

I 
getätigt und verrechnet werden. Das Unter­
richtsministerium hat hiezu mitgeteilt, daß es 
der Empfehlung des RH folgen werde. 

12, 6. Gegenstand einer weiteren Beanstan­
dung war die immer wieder festgestellte 
Tatsache säumiger Vorlagen von Subventions­
abrechnungen, insbesondere durch die Öster­
reichische Hochschülerschaft. Der RH hat 
ersucht, die Subventionsempfänger in Hin­
kunft eindringlioh zur Einhaltung der Fristen 
zu verhalten, das Mahnwesen zu intensivieren 
und in Hinkunft die Bewilligung neuer Sub­
ventionen von der rechtzeitigen Abrechnung 
vorhergegangener abhängig zu machen. 

12, 7. Die verspätete Vorlage der Abrech­
nungen der Österreichischen Hochschülerschaft 
begründet das Unterrichtsministerium mit 
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dem häufigen Wechsel der Studentenfunktio­
näre. Im übrigen sagte es zu, die Empfehlung 
des RH in Hinkunft zu beachten. 

12, 8. Wie festgestellt wurde, erhält das 
Mro-Asiatische Institut vom Unterrichtsmini­
sterium seit längerem Zuwendungen von jähr­
lich 500.000 S zur Deckung des ordentlichen 
Betriebsaufwandes. Das Unterrichtsministe­
rium hat aber bei diesem Institut nie örtliche 
Kontrollen vorgenommen. Der RH verwies 
darauf, daß das Fehlen dieser Kontrollen 
mit einer der Gründe sei, die es einem Ange­
stellten dieses Institutes erleichterten, Jahre 
hindurch die nunmehr aufgedeckten Unter-' 
schlagungen öffentlicher Subventionsmittel 
durchzuführen und fortzusetzen. Der RH ist 
daher an das Unterrichtsministerium mit dem 
Ersuchen herangetreten zu prüfen, ob nicht 
Wege gefunden werden könnten, um wenig­
stens fallweise bei Empfängern namhafter 
Subventionen die widmungsgemäße Verwen­
dung der gegebenen Mittel an Ort und Stelle 
überprüfen zu lassen. Außerdem hat der RH 
angeregt, von Subventionsempfängern, die 
jährlich Subventionen in der Größenordnung 
von mehreren 100.000 S erhalten, sich künftig 
laufend entsprechend belegte Berichte über 
die Tätigkeit dieser Institutionen vorlegen zu 
lassen, was bisher nicht der Fall war. 

12,9. Hiezu hat das Unterrichtsministerium 
mitgeteilt, daß es angesichts des Personal­
mangels wohl sein Bewenden dabei wird finden 
müssen, die Subventionsnehmer dazu zu 
verhalten, die die Subventionsmittel betreffen­
den Belege zur Kontrolle dem Ministerium 
vorzulegen. Der Empfehlung des RH, die 
Subventionswerber zur Vorlage entsprechend 
belegter Berichte zu verhalten, beabsichtigt 
das Unterrichtsministerium in Hinkunft zu 
entsprechen. 

12, 10. In Zusammenhang mit einer wid­
mungswidrigen Verwendung von Subventions­
mitteln durch eine Studentenvereinigung hat 
der RH empfohlen, in allen ähnlichen Fällen 
die Vereine, Verbände, Körperschaften u. dgl. 
über die Unzulässigkeit eigenmächtiger Wid­
mungsänderungen zu belehren, im Wieder­
holungsfalle allenfalls weitere Subventionen 
abzulehnen bzw. bereits gegebene rückzu­
fordern. 

12, 11. Wie der Stellungnahme des Unter­
richtsministeriums zu entnehmen ist, soll die 
Empfehlung des RH in künftigen Fällen 
beachtet werden. 

12, 12. Da festgestellt wurde, daß das 
Unterrichtsministerium bei der Überprüfung 
einer Subventionsabrechnung Fakturen, die 
keine Saldierungsvermerke aufwicsen, trotz­
dem anstandslos anerkannte, hat der RH 

31 

aus Gründen der Gebarungssicherheit emp-l'oh­
len, in Hinkunft derartig mangelhaft aus­
gestattete Abrechnungen zurückzuwei~en und 
unter Setzung einer Frist ihre Wiedervorlage 
unter Beischluß ordnungsgemäß saldierter 
Rechnungen bzw. Belege' zu verlangen sowie 
deren fristgemäßen Eingang zu überwachen. 

12, 13. Das Unterrichtsministerium hat 
hiezu mitgeteilt, daß es der, Empfehlung des 
RH künftig entspre.9hen werde. 

b) Kap. 12 Tit, 5 "Jugend. 
förderung" 

Förderungszuwendllugen 

12, 14. Die Überprüfung der Mittel, die 
vom Unterrichtsministerium für Zwecke der 
Jugendförderung (Subventionierung Bundes· 
jugendring - Bundesjugendplan) flüssigge. 
macht wurden, ergab, daß vielfach die Art 
der Verwendung der Mittel mit den Förderungs­
richtlinien des Bundes nicht im Einklang steht. 
Anstatt den Teilnehmern an Tagungen, Kon­
gressen u. dgl. bloß Zuschüsse zu Fahrt- und 
Verpflegskosten zu gewähren, wurden solche 
Auslagen zur Gänze aus den Förderungsmitteln 
bestritten. Anlaß zur Bemängelung bot auch 
die Refundierung der Kosten allzu großzügiger 
Repräsentationsessen und der aus diesen An­
lässen in Rechnung gestellten alkoholischen 
Getränke. Außerdem mußte beanstandet wer­
den, daß zu Lasten der Förderungsmittel 
verschiedentlich auch Gehälter oder anteilige 
Gehaltskosten der bei den Jugendorganisatio­
nen beschäftigten Personen bezahlt wurden 
und das BM dagegen keinen Einwand erhob. 
Häufig wurden auch Zahlungen für Reise­
diäten in unvertretbarer Höhe festgestellt, 
wobei vielfach neben diesen Diäten auch Aus­
gaben für Verpflegung und Unterkunft aus 
Subventionsmitteln zur Bezahlung gelangten. 
Der RH mußte sich ferner gegen· die bisher 
geübte Vorgangsweise einzelner Jugendorgani­
sationen, wahllos Ausgaben dem Bund im 
Wege der Förderung anzulasten, aussprechen 
und diese als zweckwidrige Verwendung von 
Subventionsmitteln beanstanden. Der RH 
hat das Unterrichtsministerium ersucht, dafür 
Sorge zu tragen, daß durch klare und ein­
deutige Weisungen über die Verwendung der 
gewährten Subventionen in Hinkunft zweck­
widrige Aufwendungen hintangehalten werden. 
Ferner wurde dem Ministerium empfohlen, 
sich von den Jugendorganisationen, die Bun­
dessubventionen erhalten, in Verbindung mit 
der Vorlage der Verwendungsnachweise auch 
jeweils einen Finanzierungsplan der beabsich­
tigten Projekte nebst einer Übersicht über die 
Eigenmittel vorlegen zu lassen. 

12, 15. Das Unterrichtsministerium hat alle 
diese Anregungen des RH aufgegriffen und 
das Erforderliche bereits in die Wege geleitet. 
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So hat es auch inzwischen entsprechende 
Richtlinien für die Abrechnung der Mittel des 
Bundesjugendplanes erlassen und diese allen 
Jugendorganisationen zur Beachtung vor­
geschrieben. Diese Sofortmaßnahme wurde 
getroffen, um - in Entsprechung der An­
regung des RH - bereits für die Abrechnung 
des Bundesjugendplanes 1966 klare Grundlagen 
zu schaffen. ' 

12, 16. Obwohl das Unterrichtsministerium 
ein Merkblatt darüber herausgegeben hat, 
für welche Aktionen - gegliedert nach Sach­
gebieten - die im Bundesjugendring zu­
sammengeschlossenen . Jugendorganisationen 
die Subventionen des Bundes verwenden 
können, haben sich einige Jugendorgani­
sationen darüber hinweggesetzt und ent­
weder eigenmächtig eine Ausweitung der zu 
fördernden Sachgebiete bzw. der Zweckbestim­
mungen vorgenommen oder überhaupt ein 
neues Sachgebiet geschaffen. Der RH hat 
darauf verwiesen, daß das Unterrichtsministe­
rium dieser widmungswidrigen Verwendung der 
Subventionsmittel durch die einzelnen Jugend­
organisationen anläßlich der Vorlage der Ver­
wendungsnachweise im Hinblick auf die .von 
ihm festgelegten Sachgebiete hätte entgegen­
treten müssen, dies zumindest so lange und 
insoferne , als nicht eine Änderung der fixierten 
Sachgebiete bzw. der Zweckbestimmungen in 
diesen Belangen erfolgt ist. Auf Grund seiner 
Feststellungen wies der RH dem Unterrichts­
ministerium gegenüber auf die Notwendigkeit 
hin, zu den bisher ergangenen Weisungen er­
gänzende Erläuterungen auszuarbeiten und 
diese den Jugendorganisationen zur Beachtung 
vorzuschreiben. Der RH vertrat die Ansicht, 
daß hiedurch ein ordnungsgemäßes Verfahren 
der Abrechnung der Subventionen geschaffen 
werden könnte, das nicht zuletzt auch den 
Jugendorganisationen zugute käme, die an 
klaren und eindeutigen Verwendungsweisungen 
Interesse haben müßten. 

12, 17. Das Unterrichtsministerium hat die 
Anregung des RH aufgegriffen und das Ent­
sprechendeveranlaßt. 

12, 18. Laut Merkblatt des Unterrichts­
ministeriums, betreffend die Erstellung der 
Berichte über die Verwendung der Mittel des 
Bundesjugendplanes, das allen Jugendorgani­
sationen zuging, sollten die Belege dauernd 
(nicht bloß durch Bleistiftvermerke) so ge­
kennzeichnet werden, daß sie nicht auch als 
Verwendungsnachweise für andere Zuwendun­
gen wieder verwendet werden können. Wie 
der RH jedoch feststellen mußte, war diesem 
Erfordernis von einzelnen Jugendorganisatio­
nen nicht immer entsprochen worden, sodaß 
die Möglichkeit einer mehrmaligen Vorlage 
solcher Belege als Verwendungsnachweis für 

Subventionen von verschiedenen Stellen nicht 
auszuschließen war. Dies wurde vom RH 
bei seiner stichprobenweisen Belegsdurchsicht 
auch in einem Falle festgestellt. Der RH hat 
daher das Unterrichtsministerium ersucht, 
alle ihm geeignet erscheinenden Vorkehrungen 
zu treffen, um eine Doppelverwendung der 
Belege für Zwecke von Subventionsabrechnun­
gen zu erschweren, wenn nicht überhaupt 
unmöglich zu machen. 

12, 19. In Verfolg der Empfehlung des RH 
hat das Unterrichtsministerium allen Jugend­
organisationen die entsprechenden Anregungen 
des RH zwecks Beachtung zur Kenntnis 
gebracht und die Jugendorganisationen aufge­
fordert, für die dem Ministerium vorzulegenden 
Belege in Hinkunft einen geeigneten Stempel­
aufdruck, etwa "Gefördert aus Mitteln des 
Österreichischen Bundesjugendplanes", zu ver­
wenden. 

12, 20. Die Durchsicht der zu den Ver­
wendungsnachweisen gehörigen Originalbelege, 
die das Unterrichtsministerium auf Ersuchen 
des RH von den Jugendorganisationen ein­
holte, ergab eine Reihe von Beanstandungen. 
So waren vielfach den Belegen keine Quit­
tungen bzw. Zahlungsabschnitte beigegeben, 
sodaß es zweifelhaft erscheinen mußte, ob 
überhaupt und wie diese Fakturen von den 
Jugendorganisationen beglichen worden waren, 
ein Umstand, den der RH als bedenklich be­
zeichnen mußte. Weiters war zu beanstanden, 
daß' sich unter den sogenannten "Original­
belegen" eine Vielzahl von Hand- oder Ersatz­
belegen befand, die von den Jugendorgani­
sationen selbst angefertigt worden waren. 
Ebenso war zu bemängeln, daß bei Kassa­
zahlungen vielfach auf den hiefür verwendeten 
Kassablocks nur der Zahlende und nicht. auch 
der Empfänger unterfertigt war. An Hand 
einer Reihe von Beispielen zeigte der RH auf, 
wie notwendig es erscheint, daß sich das Unter­
richtsministerium in Hinkunft neben in jeder . 
Hinsicht aufschlußreichen Verwendungsnach­
weisen auch die dazugehörigen Originalbelege 
von den Jugendorganisationen vorlegen läßt 
und fallweise eine eingehende Überprüfung der 
Verwendung dieser Subventionen an Ort und 
Stelle durchführt. Der RH hat dem Unter­
richtsministerium empfohlen, in Hinkunft die 
Anerkennung mangelhaft belegter Subventions­
beträge sowie die Vorlage von Hand- und 
Ersatzbelegen abzulehnen. 

12, 21. Die Anregungen des RH hat das 
Unterrichtsministerium aufgegriffen und den 
einzelnen Jugendorganisationen detaillierte 
'Veisungen hinsichtlich der Verrechnung der 
Subventionsmittel und der Belegshandhabung 
erteilt. 
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12,22. Zu beanstanden war ferner, daß dem 
Unterrichtsministerium von den Jugendorgani­
sationen über die erhaltenen Förderungsmittel 
vielfach derart mangelhafte Verwendungs­
nachweise vorgelegt worden waren, daß aus 
ihnen jeweils nur der jeweilige Rechnungs­
betrag und die Rechnungsbelegsnummer 
- ohne Angabe des Verwendungszweckes -
ersichtlich wurde. Das Unterrichtsministerium 
hat zwar gemeinsam mit dem B~1 für soziale 
Verwaltung seit dem Jahre 1962 bei drei 
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geschaffen. Die Hauptstelle sollte vor allem 
folgende Aufgaben erfüllen: 

a) Der Unterrichtsfilm sollte nicht in Eigen­
regie, sondern durch Aufträge an das Filmge­
werbe hergestellt werden; 

b) aus wirtschaftlichen Gründen sollte bei 
der Erzeugung neuer Unterrichtsfilme nach 
Möglichkeit der Anschluß an Wochenschau-, 
Kultur- und Werbefilmaufnahmen, an Radio­
reportagen usw. gesucht werden. 

Jugendorganisationen eine überprüfung der 13,2. Nach 1945 war es schwierig, für Unter­
Verwendung von Subventionsmitteln an Ort richtszwecke geeignete visuelle Bildungsmittel 
und Stelle durchgeführt; dem Ergebnis dieser und Apparate zu beschaffen. Einer zentralen 
Prüfungen war jedoch nur ein geringer Aus- Bundesdienststelle war dies damals leichter 
sagewert beizumessen, da bei diesen Prüfungen I möglich als dem jeweiligen durch Gesetz hiezu 
jeweils nur zwei, höchstens drei Belege aus bebtimmten Schulerhalter. So bildete sich die 
jedem der acht Sachgebiete, in denen die Mittel Beschaffung von Geräten und Filmmaterial 
des Bundesjugendplanes nachgewiesen werden, jeder Art und die Produktion von Dias und von 
überprüft wurden. Filmen als hauptsächliche Tätigkeit der Haupt­

12, 23. In seiner Stellungnahme führt das 
Unterrichtsministerium aus, daß Überprüfun­
gen an Ort und Stelle in den vergangenen 
Jahren infolge Personalmangels durch Organe 
des BM für Unterricht nur vereinzelt möglich 
waren. Sie werden aber in Hinkunft in ver­
stärktem Maße bei den Jugendorganisationen 
vorgenommen werden. 

12, 24. Sowohl das Österreichische Jugend­
herbergswerk als auch der Österreichische 
Jugendherbergsverband werden aus den beim 
Ansatz "Bundesjugendplan "veranschlagten 
Mitteln alljährlich in beachtlichem Ausmaß, 
in den Jahren 1964 und 1965 mit je rund 
1·5 Mill. S, gefördert. Der RH hat darauf 
hingewiesen, daß die Kompetenz hinsichtlich 
dieser bei den Vereinigungen den Ländern 
zukommt und sohin diese für derartige 
Förderungen entsprechende Vorsorgen zu tref­
fen haben. 

12, 25. Als Begründung für die Förderung 
der österreichischen Jugendher bergsorganisa­
tionen aus Bundesmitteln führte das Unter­
richtsministerium an, daß vor allem finanz­
schwache Bundesländer und Gemeinden nicht 
in der Lage sind, das Jugendherbergswesen 
ausreichend finanziell zu unterstützen, obwohl 
diese "selbstverständlich" im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Mittel zur Verfügung stellen. 

Prüfungserge bnisse aus dem 
Jahre 1965 

Bundesstaatliche HauptsteIle 
für Lichtbild und Bildungsfllm 

13, 1. Die Bundesstaatliche HauptsteIle 'für 
Lichtbild und Bildungsfilm - im· folgenden 
kurz HauptsteIle genannt - wurde mit Erlaß 
des BM für Unterricht vom 30. Juni 1947 

stelle heraus; sie war solcherart zum Beschaf­
fungsamt geworden. In weiterer Folge be­
schaffte sie auch Schallträger (Schallplatten 
und Tonbänder). Die Verteilung des Materials 
und der Apparate erfolgt über die Landes­
und Bezirksbildstellen. 

13,3. Die Tätigkeit der HauptsteIle erstreckt 
sich überwiegend auf Ptl.ichtschulen. Die Bun­
desschulen werden nicht unmittelbar von der 
HauptsteIle, sondern von den Landes- und 
Be~irksbildstellen betreut. Für die Betreuung 
leistet der Bund den Bundesländern eine Ver­
gütung,· die beispielsweise im Jahre 1964 
S 260.000'- betrug. 

13, 4. Für die Tätigkeit der HauptsteIle 
im derzeitigen Umfang fehlt nach Ansicht des 
RH die gesetzliche Grundlage; der Bund als 
Schulerhalter hat nämlich nur für die Bundes­
schulen audio-visuelle Bildungsmittel bereit­
zustellen (Art. 14 Abs. 6 Bundes-Verfassungs­
gesetz 1929 in der Fassung des Bundes­
verfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBL 
Nr. 215). Für alle anderen Schulen - insbe­
sondere für die große Masse der Ptl.ichtschulen­
stehen dem Bund nur Aufbichtsrechte zu. 
Außerdem wies der RH das BM für Unterricht 
darauf hin; daß audio-visuclle Bildungsmittel 
an alle Schulen - also nicht nur an Bundes­
schulen - oft unter dem sogenannten "Selbst­
kostenpreis", der nicht einmal den Personal­
und Sachaufwand der HauptsteIle berücksich­
tigt, abgegeben werden. Dieses Eingreifen 
in Länderkompetenzen zieht eine unzulässige 
Kostenübernahme durch den Bund nach sich. 
Der RH ersuchte daher das BM für Unterricht, 
Maßnahmen zu ergreifen, daß die Tätigkeit 
der HauptsteIle auf den ihr zustehenden Auf­
gabenbereich zurückgeführt werde. 
~ .. C:;'/ ,; "'I-,,~,., ?;~ -~_~-.i;,:' ".,;: -t< .,--<::--. _.,-~-,- -:::. O:'!<:'-' '~:,~'-., .1';,--,-,.,,]:'1 

13, 5. Das BM für Unterricht teilte hiezu 
mit, daß in Hinkunft die Eigenauslagen der 

3 
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Hauptstelle entsprechend berüchichtigt wer­
den. Ferner ist beabsichtigt, die Tätigkeit der 
Hauptstelle auf den ihr zukommenden Auf­
gabenbereich zurückzuführen, wodurch bei­
spielsweise die Filmproduktion und die Geräte­
beschaffung für Pflichtschulen ab sofort unter­
bleiben wird. Schließlich erwägt das BM für 
Unterricht die Umwandlung der Hauptstelle in 
ein "Bundesin~titut für Bild und Ton in Unter­
richt, Wissenschaft und Kunst", dem aber nicht 
die Aufgabe der Produktion, sondern nur die 
Beschaffung audio-visueller Lehrmittel zufallen 
~oll. 

13, 6. Die Herstellung zur ö:!fentlichen Auf­
führung bestimmter Filme (Filmproduktion) 
ist gemäß den Bestimmungen der Gewerbe­
ordnung an eine Konzession gebunden. Diese 
schließt auch das Recht zum Filmvertrieb und 
Filmverleih hinsichtlich der selbst hergestellten 
Filme in sich ein. Die Hauptstelle verfügt aber 
weder über eine Konzession noch über eine 
sonstige gewerberechtliche Genehmigung. Hie­
zu kommt, daß auch die urheberrechtliehe 
Seite der produzierten Filme nicht geregelt ist. 

13, 7. Nach Ansicht des BM für Unterricht 
"stellt die Vorführung von Filmen im Rahmen 
des Unterrichtes keine öffentliche Aufführung 
dar". Aus diesem Grund hält es die Herstel­
lung von Filmen für Unterrichtszwecke für 
nicht konzessionsp:fl.ichtig. Dje Austragung 

_ der Angelegenheit ist noch im Gange. 

13, 8. Die dezentralisierte Unterbringung 
der Hauptstelle - sie befindet sich in vier 
verschiedenen, voneinander weit entfernten 
Gebäuden - und das Fehlen einer straffen 
Leitung ab März 1965 - seit diesem Zeitpunkt 
ist der Leiterpo"ten unbesetzt - .erschweren 
eine sparsame und zweckmäßige Verwaltung. 
Der RH regte daher an,Abhilfe zu schaffen. 

13, 9. Das BM für Unterricht teilte dem 
RHhiezu mit, daß es schon lange bemüht ist, 
der Hauptstelle eine zentrale Unterkunft zur 
Verfügung zu stellen. Nunmehr konnte es ein 
zentral gelegenes ehemalig~s Schulgebäude, 
das in der nächsten Zeit in Etappen renoviert 
werden wird, für deren Zwecke beschaffen. 
Die I~eiterstelle wird noch im Jahre 1967 be­
setzt werden. 

13,10. Die Aufgaben der Abteilung "Wissen­
schaftlicher Film" der Hauptstellebestehen 
in der Hauptsache in der Förderung der Ver­
wendung von Film, Lichtbild und Tonträgern 
in der Wissenschaft für ZWecke der Forschung 
und der Lehre im Interesse der Allgemein heit. 
Hiezu gehört insbesondere die Erarbeitung 
der filmwissenschaftlichen Grundlagen der wis­
senschaftlichen Filmarbeit sowie Filmherstel­
lung, Erprobung, Auswertung, Verleih, Ver­
kauf und Archivierung von audio-visuellen 

Medien. Da die Abteilung "Wissenschaftlicher 
Film" nach Ansicht des RH nichts mit jenen 
Grundsätzen gemein hat (siehe oben Abs. 13/1), 
die die Grundlage für die Errichtung der Haupt­
steIle bildeten, wurde empfohlen, überpriifen 
zu wollen, ob nicht ein Institut an einer öster­
reichischen Hochschule wirksamer, zweck­
mäßiger und wirtschaftlicher die überwiegend 
wissenschaftlichen Aufgaben erfüllen könnte 
als die Abteilung "Wissenschaftlicher Film". 

13, 11. Das BM für Unterricht teilte hiezu 
mit, es habe im Gegenstande die Rektorenkon­
ferenz befaßt, deren Stellungnahme sei aber 
noch ausständig. 

13, 12. Im Feber 1963 traf die Hauptstelle 
mit der Encyclopaedia Cinematographica eine 
Vereinbarung, betreffend die Zusammenarbeit 
und Führung des schon früher in Wien errich­
teten Archivs. Die Encyclopaedia Cinemato­
graphica ist ein freier Zusammenschluß von 
Instituten und Einzelpersonen verschiedener 
Länder mit dem Ziele, wissenschaftliche Filme 
besonderer Art für Forschung und Hochschul­
unterricht durch eine zentrale Stelle der wissen­
schaftlichen Benützung zugänglich zu machen. 
Sie hat ihren Sitz am Institut für den Wissen­
schaftlichen Film in Göttingen. Solche Leih­
archive bestehen außer in Wien im Inbtitut für 
den Wissenschaftlichen Film in Göttingen, 
in Utrecht und in den USA. Für die Anlegung 
des Leiharchivs in Wien wurden beispielsweise 
im Jahre 1963 14.111·36 S, 1964 275.733·82 S 
und 1965 26.616·82 Saus Förderungsmitteln 
des BM für Unterricht aufgewendet. 

13, 13. Der RH vertritt die Meinung, daß 
keine zwingende Notwendigkeit bestand, in 
Wien ein eigenes Archiv anzulegen, weil· alle 
Mitglieder der EncyclopaediaCinematographica 
auf Grund der Satzungen berechtigt sind, Enzyc 
klopädie-Filme für den eigenen wissenschaft­
lichen Bedarf gegen Erstattung der Versand­
kosten zu entleihen oder Kopien käuflich zu 
erwerben. Das BM für Unterricht erwiderte, 
daß nicht nur Schwierigkeiten im Verwaltungs­
wege, beim Zoll und mit Speditionsfirmen 
die Entlehnung von Filmen aus Göttingen nahe­
zu unmöglich machen, sondern auch vom wissen­
schaftlichen Standpunkt aus die Komplettie_'ung 
des Archivs in Wien "voll gerechtfertigt 
erscheint". Dem BM für Unterricht wurde 
überdies mitgeteilt, daß es sich bei der Bezah­
lung der Anschaffungen für die Encyclopaedia 
Cincmatographica aus seinen Förderungsmitteln 
um eine unzulässige Eigensubvention handelt. 
Hiezu teilte das Ministerium mit, daß ab Juli 
1967 keine unzulässige Eigensubvention mehr 
durchgeführt wird. 

13, 14. Aus der Zeit, als noch der Unterrichts­
filmbeitrag von allen Schülern generell einge-
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hoben wurde, werden bei der HauptsteIle hiefür 
Konten für jedes Bundesland gesondert geführt, 
die die Guthaben bzw. den Schuldenstand aus­
weisen. Der eingehobene Unterrichtsfilmbeitrag 
wurde nämlich zur Gänze der Hauptstelle über­
. wiesen. Hievon verwendete die HauptsteIle 
5% als Abschlagszahlung für ihren Aufwand: 
95% wurden den Konten der einzelnen Bundes­
länder gutgeschrieben. Bei Belieferung der 
einzelnen Landesbildstellen mit Filmen, Dia­
reihen und Apparaturen wurden die ent­
sprechenden Konten mit den Rechnungsbe. 
trägen belastet. Der Unterrichtsfilmbeitrag 
wurde, da hiefür keine gesetzliche Grundlage 
vorhanden war, letztmalig im Sf'huljahr 1962/63 
eingehoben - außer im Land Vorarlberg, 
das ihn schon seit Jahren nicht einhob. Zum 
Stichtag 31. März 1965 wies das Konto des 
Bundeslandes Salzburg einen Schuldenstand 
von 85.587,51 S auf, die Konten aller anderen 
Bundesländer hingegen Guthaben in der Höhe 
von zusammen 316.689'70 S. Der RH ver­
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Ministeriums jedoch Filmkopien, Diareihen und 
Apparate als Bundeseigentum eindeutig gekenn­
zeichnet. Die Austragung dieser Angelegenheit 
ist noch im Gange. 

13, 18. Die Hauptstelle gibt ein Informations­
blatt ,,seheu und Hören" heraus. Der Aufwand 
für diese Zeitschrift ist nach Ansicht des RH 
wirtschaftlich nicht tragbar. Nach eigenen 
Angaben des BM für Unterricht stehen in den 
Jahren 1962 bis 1967 den Einnahmen in der 
Höhe von rund 898.000 S Ausgaben in der 
Höhe von rund 1,481.000 S gegenüber, wobei 
in den Einnahmen Zuschüsse des obgenannten 
Ministeriums in der Höhe von rund 177.000 S 
enthalten sind. Der Abgang beträgt daher ins­
gesamt rund 760.000 S. Trotz dieses Umstandes 
und des Verlangens des seinerzeitigen Leiters 
der Hauptstelle, die Zeitschrift einzustellen 
oder einer für die Herausgabe besser geeigneten 
Institution zu übertragen, trug das BM für 
Unterricht diesem Antrag nicht Rechnung. 

langte, die angeführten Guthabenkonten durch 13, 19. Es bestand die Möglichkeit, die Zeit­
Rücküberweisung der Beträge oder in Form schrift "Sehen und Hören" mit anderen Publi­
von Sachlieferungen aufzulösen und die Landes- kationen, die teils im Auftrag und teils unter 
bildstelle Salzburg aufzufordern, ihre Zah- Mitwirkung des BM für Unterricht herausge­
lungsrückstände umgehend zu begleichen. geben werden, zusammenzulegen. Es sind dies 

die Zeitschriften "Die Jugend", "Telespiegel" 
13, 15. Das BM für Unterricht teilte hiezu und "Der Österreichische Schulfunk". Alle 

mit, daß bis 31. Dezember 1966 die Guthaben diese Publikationen dienen in irgendeiner Form 
überwiesen und vom Bundesland Salzburg der der Unterrichtung über audio-visuelle Hilfs­
geschuldet~ Betrag wiederholt e~ngefordert mittel. Der seinerzeitige Leiter, der die Hau t-
wurde. Dwses Bundesland stehe Jedoch auf 11 fb h di A . h d l d St d kt r k' . h S h ld ste e au aute, vertrat auc e nSI,C t, a es 

em an pun ,es lege. eme ec te cu' _ kaufmännisch gesehen _ am natürlichsten 
vor; es hat daher um ~torl1lerung der Forderung wäre, die Zeitschriften zu vereinen und den 
angesu~ht. ~~er ~Ieses Ansuc~en hat d~s Schulen nur eine einzige Zeitschrift der audio­
Unternchtsmmlstermm. noch keme Entschel- visuellen Hilfsmittel vorzulegen. Das BM 
dung getroffen. für Unterricht selbst hielt in seinem Schreiben 

13, 16. Die aus dem Unterrichtsfilmbeitrag aus dem Jahre 1963 fest, daß einerseits durch 
für Bundesschulen angeschafften FiImkopien, Zusammenlegung der Zeitschriften eine Sen­
Diareihen und Apparate wurden häufig nicht kung der Verwaltungs-, Redaktions- und Ver­
an diese ausgeliefert" sondern den einzelnen sandkosten erreicht werden könnte und anderer­
Landesbildstellen übergeben, die auch (siehe seits bei der Flut von Fachzeitschriften es den 
oben Abs. 16; 3) die Bundesschulen betreuen. Lehrern auf Dauer. nicht zugemutet werden 
Diese Sachlieferungen wurden insbesondere könne, fachliche Informationen aus mehreren 
in früheren Jahren mit keinem Eigentums- periodischen Druckschriften zu entnehmen. 
vermerk versehen, sodaß die Eigentumsfrage Der RH stimmt mit dem Bundesministerium 
vielfach ungeklärt ist. Eine Aufschreibung, überein und empfahl zu untersuchen, ob 
welche und wieviel Materialien und Apparate "Sehen und Hören", "Die Jugend", "Tele­
fÜr Bundesschulen den Landesbildstellen aus- spiegel" und "Der Österreichische Schulfunk" 
gehändigt wurden, besteht nicht. Der RH zu einer Zeitschrift zusammengelegt werden 
empfahl daher, eine Regelung der Eigentums- können. 
verhältnisse herbeizuführen. 

13, 17. Das BM für Unterricht vertrat hiezu 
die Ansicht, daß die Lebensdauer von Film­
kopien höchstens fünf Jahre und die von Dia­
reihen höchstens zehn Jahre beträgt. Apparaten 
könne auch keine längere Lebensdauer als 
maximal zehn Jahre zugebilligt werden; somit 
hätten sie schon abgeschrieben werden müssen. 
Ab 1966 werden laut Mitteilung des obgenannen 

13, 20. In seiner Stellungnahme vermeint das 
BM für Unterricht, daß der Zusammenlegung 
mit den Programmzeitschriften des Schulfunks 
und Fernsehens "Telespiegel" und "Der Öster­
reichische Schulfunk" die betonte Unabhängig­
keit des Rundfunks entgegensteht. Auch würde 
die Einstellung der im In- und Ausland bekann­
ten Zeitschrift "Sehen und Hören" ein Prestige­
verlust sein. Das Unterrichtsministerium teilte 
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mit, daß es "derzeit eine Befolgung der Er­
wägung des RH nicht befürworten könne, 
es aber bestrebt sein werde, jede Gelegenheit 
einer Koordination und Rationalisierung wahr­
zunehmen". Diese Angelegenheit wird noch 
ausgetragen werden. 

13, 21. Die Leiter der Landes- und der 
Bezirksbildstellen sind durchwegs Lehr­
personen, denen ihre Tätigkeit als Bildstellen­
leiter ganz oder teilweise in ihre Lehrverpflich­
tung eingerechnet wird. Sie rekrutieren- sich 
überwiegend aus Landeslehrern; es befinden 
sich aber auch Bundeslehrer unter ihnen. Die 
Fl'eistellung der Bezirkbbildstellenleiter von 
ihrer Lehrverpflichtung geht zur Gänze, die 
der Landesbildstellenleiter in der Regel zu 
50% zu Lasten des Bundes - unbeschadet der 
Beiträge der Länder auf Grund des jeweiligen 
Finanzausgleichsgesetzes -, vorausgesetzt, daß 
es sich nicht ohnedies um einen Bundeslehrer 
handelt. Hinsichtlich der Bildstel1en und deren 
Leiter machte die Verbindungsstelle der Bun­
desländer die Hauptstelle mit Schreiben vom 
Dezember 1964 aufmerksam, daß die Bildstel-' 
lenLandesbildstellensind, "sodaß ihre personelle 
und sachliche Ausstattung Landessache ist". 
Dieser Ansicht schloß sich auch der RH 
an. Er wies dem BM für Unterricht gegenüber 
darauf hin, daß den Bund keine Verpflichtung 
trifft, für den Personalaufwand der Landes­
und Bezirksbildstellenleiter aufzukommen. 
RH regte folgende Maßnahmen an: 

a) Soweit es sich um Landeslehrer oder 
anderes Landüspersonalhandelt, sollen weder die 
Einrechnung der Tätigkeit auf die Lehrver­
pflichtung noch eine anteilsmäßige Übernahme 
der finanziellen Lasten für die Besoldung 
durch den Bund in Hinkunft mehr anerkannt 
werden. 

b) Soweit es sich um Bundeslehrer handelt, 
hätte das entsprechende Bundesland die vollen 
Bezüge des Bundeslehrers dem Bund zu re­
fundieren. 

13, 22. Das BM für Unterricht vertrat hiezu 
die Ansicht, daß es wünschenswert wäre, 
entsprechende dienstrechtliche Vorsorge für 
Fachberater - denn die Bildstellenleiter seien 
solche - für die audio-visuellen BiIdungsmittel 
im Dienstrecht zu schaffen; diese Tätigkeit 
sei jener eines Fachinspektors ähnlich. Da die 
Stellungnahme des Unterrichtsministeriums 
nicht zu befriedigen vermochte, wird die Ange­
legenheit vom RH noch weiterverfolgt. 

13, 23. Die Erledigungen in Personalange­
legenheiten, insbesondere die Anweisung von 
Bezügen im Wege des Zentralbesoldungsamtes, 
nehmen so viel Zeit in Anspruch, daß oft 
monatelang Vorschußzahlungen geleistet wer­
den, ehe die Auszahlung durch das Zentral-

besoldungsamt erfolgt. Außerdem gewährte die 
HauptsteIle Bediensteten eigenmächtig Zu­
lagen, die nicht zu Lasten des Personal-, son­
dern des Sachaufwandes ("audio-visuelle Hilfs­
mittel") verrechnet wurden. Der RH verlangte 
daher, Vorsorge zu treffen, daß in Hinkunft die 
zeitgerechte Liquidierung und Auszahlung der 
Bezüge durch das Zentralbesoldungsamt ge­
währleistet ist und die HauptsteIle Anträge 
auf Nebengebühren dem BM für Unterricht 
als der personalführenden Dienststelle vorlegt. 

13, 24. Den Anregungen des RH folgend, 
hat das BM für Unterricht die Leitung der 
Hauptstelle im Erlaß wege aufmerksam gemacht, 
daß ihr "Vorgehen nicht in Einklang mit den 
Haushaltsvorschriften des Bundes steht und 
von einer Dienststelle weder Personalausgaben 
bewilligt noch getätigt werden dürfen, abge­
sehen davon," daß die Verrechnung von Per­
sonalausgaben zu Lasten des Sachaufwande .. 
unstatthaft ist". Ferner wurde die Hauptstelle 
wegen der unzulä .. sigen Vorgangsweise bei der 
Vorschußgewährung vom Bundesministerium 
gerügt. 

13, 25. Das BM für Unterricht ordnete ver­
schiedene Zahlungen im Wege der Hauptstelle 
in Angelegenheiten an, für die sie unzuständig 
ist. Der RH erläuterte dies an Hand von Einzel­
beispielen und empfahl dem BM für Unterricht, 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
derartige Zahlungen in Hinkunft unmittelbar 
über die Buchhaltung des Ministeriums durch­
zuführen. 

13, 26. Das Unterrichtsministerium teilte 
hiezu mit, daß Zahlungen der bemängelten 
Art nunmehr· stets unmittelbar durch die 
Buchhaltung des Ministeriums erfolgen. 

13, 27. Die Lagerung der Filme und Dia­
serien sowie des bevorrateten Filmmaterials 
ist örtlich verstreut und entspricht vereinzelt 
nicht den Sicherheitsvorschriften für die Film­
lagerung. Ein Teil dieser Filme sind aber' 
hochexplosive Nitrofilme. Die Bestände sind in 
mehreren verschiedenen Aufschreibungen a ufge­
zeichnet. Der RH empfahl im Interesse einer ein­
fachen, wirtschaftlichen und sparsamen Verwal­
tung und Sicherung unersetzlicher, teils histori­
scher Werte folgende Maßnahmen: 

Anlegung eines zentralen Filmarchivs unter 
Bedachtnahme auf die für Filmlagerungen 
bestehenden SicherheitsvOI'schriften; 

hochexplosive, unersetzliche, historische Fil­
me sollten auf 16-mm-Sicherheitsfilm umkopiert 
werden; 

über die Bestände des Filmarchivs möge eine 
zentrale Kartei angelegt werden. 

Für die Führung des zentralen Filmarchivs 
machte der RH entsprechende Vorschläge. 
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13, 28. Das BM für Unterricht teilte mit, 
daß es die Empfehlungen zufolge der vor­
handenen Kreditmittel nur etappenweise ver­
wirklichen könne. 

37 

Sonstiges 
Planung eines Zentralinternates 
für die berufsbildenden mittleren 
umt höheren Bundeslehranstalten 

14, 1. Das BM für Unterricht plante auf 
Ein zentr.ales Filmarchiv wird nach räum- dem Areal in Wien 23, Mauer, Kaserngasse, 

licher Zusammenlegung der HauptsteIle mit den Bau eines Zentralinternates für die Wiener 
einer einheitlichen, zentralen Evidenthaltung berufsbildenden mittleren und höheren Bun­
angelegt werden. Die hochexplosiven Nitro- deslehranstalten. Die Baukosten des Zentral­
filme werden bereits laufend auf Sicherheits- internates hätten laut Mitteilung des BM für 
film umkopiert. Die Vorschläge des RH für Unterricht rund 40 Mill. S betragen. 
die Führung des Filmarchivs wurden auf-. ..' . 
gegriffen und werden ausgeführt werden. 14, 2. Das BM fur UnterrICht hat mIttler-

. . . I weile den Plan, ein Zentralinternat zu bauen, 
13, 29. DIe Hauptstelle beschaffte m den' fallenO'elassen. Als wesentlicher Grund dafür 

letzten Ja~en auch Scha:llträ.gel' (Schallpla~ten wurd: angegeben, daß verschiedene andere 
und Tonbander) und dIe hlezu notwendIgen bestehende oder erst zu errichtende Gebäude 
Wiede~gabeappa~ate ... Auch faßt~ sie ~en ~us- für die Unterbringung der Schüler - weiter­
bau emes StudIOS fur Schalltrager III emer hin an verschiedenen Orten - zur Auswahl 
Weise ins Auge, die es. ihr ermöglichen soll, stehen. 
selbst solche zu produzIeren. 14 3 D BM f" U . h 11 .. . , . as ur nternc t wo te nam-

13, 30. Zusammenfassend machte der RH I lieh nicht am Bau eines Objektes festhalten, 
das BM für Unterricht daher nochmals auf- das mehr als 40 Mill. S kosten und nach der 
merksam, daß - von der fehlenden Rechts- derzeitigen Situation für das berufsbildende 
grundlage abgesehen - für eine Produktion Schulwesen keinen besonderen Vorteil bringen 
jedweder Art insbesondere auch die gewerbe- würde. 

14, 4. Laut Mitteilung des BM für Bauten 
und Technik wurden dem mit der Planung 
betrauten Architekten die hiefür aufgelau­
fenen Gesamtkosten in der Höhe von 204.048 S 
bezahlt. 

rechtlichen Berechtigungen fehlen und urheber­
rechtliche Fragen ungeklärt sind. Außerdem 
wurde angeregt, daß die Abteilungen und nach­
geordneten Dienststellen des Unterrichtsmini­
steriums mehr als bisher im Gegenstande 
zusammenarbeiten. Hiebei wurde beispielsweise 
an die diversen Publikationen (siehe oben 14, 5. Die Haltung des BM für Unterricht, 
Abs. 13, 18) gedacht, aber auch an die Phono- auf Grund der Gegebenheiten vom Bau 
thek, die Schallträger nicht nur sammelt" Abstand zu nehmen, ist anerkennenswert. 
sondern auch herstellt. Der RH gab zu be-I Trotzdem hätte .. d~s Ministerium ~ei Auf­
denken daß bei Konzentration aller Mittel wendung der notIgen Sorgfalt zCItgerecht 
und St~nen im Bereiche des BM für Unterricht - also vor Vergabe der Planung an den Archi­
sich wirtschaftlichere, zweckmäßigere und tekten - zur Erkenntnis gelangen können, 
sparsamere, hiebei aber wirkungsvollere Er- daß die Errichtung des Zentralinternates in 
gebnisse erzielen lassen. Mauer nicht zweckmäßig ist; hiedurch hätte 

das Architektenhonorar erspart werden können. 
13, 31. Das BM für Unterricht teilte mit, 

daß es hiezu noch gesondert Stellung nehmen 
werde. Die Berichterstattung hierüber wird 
daher im Nachjahr erfolgen. 

13,32. Bemängelungen geringeren Umfanges 
betrafen die Verleihung von wertvollen Geräten 
an andere Dienststellen oder auch an private 
Vereine, meist auf unbestimmte Zeit. Der RH 
regte eine entsprechende Evidenthaltung und 
zeitgerechte Rückforderung an. Auch waren 
von der HauptsteIle ausgestellte Rechnungen 
oft monatelang unbezahlt. Die umgehende 
Einmahnung wurde vom RH verlangt. Schließ­
lich wurde angeregt, verschiedene separat 

. angefertigte 16-mm-Filmkopien im An:;;chaf­
fungswert von rund 137.000 S einer Verwer­
tung zuzuführen. 

13, 33. Wie die Haupt:;;telle dem RH mit­
teilte, wird sie allen Anregungen und Emp­
fehlungen entsprechen. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriutns 
für soziale Verwaltung 

a) Prüfungsergebnisse aus den 
Vorj ahren 

Bundesaufsicht über die Träger 
der Sozialversicherung (Nachtrag) 

15, 1. Die Frage der Tragung des Auf­
wandes der den Landesbediensteten zuer­
kannten Entschädigungen (siehe TB 1965, 
Abs. 23) wurde inzwischen vom Gesetzgeber 
selbst gelöst. Zufolge § 448 Abs. 3 ASVG in 
der Fassung der 18. Novelle zum ASVG, 
BGBL NI'. 168/1966, können den mit der 
Aufsicht (mit der Wahrung der finanziellen 
Interessen des Bundes) betrauten Bediensteten 
Aufwandsentschädigungen gewährt w6l'den, 
deren Höhe das BM für soziale Verwaltung im 
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Einvernehmen mit dem BM für Finanzen 
festzusetzen hat und die daher vom Bund zu 
zahlen sind. Hiezu hat der RH dem Bundes­
ministerium gegenüber noch bemerkt, daß 
nur ein solcher Aufwand abgegolten werden 
darf, der den tatsächlichen Gegegebenheiten 
entspricht. 

15, 2. Der RH hat dem Bundesministerium 
schließlich nahegelegt, die erfolgte Bestellung 
von Landesbediensteten aufzuheben, da gemäß 
§ 448 Abs. 3 ASVG das BM für soziale Ver­
waltung zur Bestellung von Aufsichtsorganen 
nur ermächtigt und nicht verpflichtet sei. 

15, 3. Das Bundesministerium teilte hiezu 
mit, daß es im Falle der Enthebung der Landes­
bediensteten in jenen Fällen, in denen es zur 
unmittelbaren Aufsicht berufen ist, die Auf­
sicht selbst ausüben müßte, diese zusätzliche 
Aufgabe jedoch mit dem vorhandenen Per­
sonalstand nicht bewältigen könnte. 

15, 4. Demgegenüber vertrat der RH 
die Auffas8ung, daß eine Betrauung von 
Landeshediensteten mit der gemäß § 448 
Abs. 2 zweiter Satz ASVG vom BM für soziale 
Verwaltung unmittelbar auszuübenden Auf8icht 
wohl nicht unzweckmäßig sei, jedoch im 
Hinblick auf Art. 20 (Weisungsgebundenheit) 
und 21 Abs. 2 B.-VG. (Ausübung der Dienst­
hoheit von den obersten Organen der Länder) 
einer einwandfreien gesetzlichen Grundlage 
entbehre. . 

Arbeitsämter "Gastgewerbe" und "Lebens­
mittel"; diese Organisationsänderungen, die 
übrigens noch immer nicht zu einer Zusammen­
legung von Ämtern geführt haben, erfolgten 
nach der Gebarungsprüfung des RH. Die 
verbleibenden 27 Dienstposten wurden vom 
BM für soziale Verwaltung hauptsächlich 
mit einer seit der Gebarungsprüfung des RH 
eingetretenen wesentlichen Erweiterung des 
Arbeitsumfanges begründet. Der RH behielt 
sich vor, die Notwendigkeit diesel' 27 Dienst­
postenanläßlich einer gelegentlichen Nach­
prüfung zu beurteilen. 

16, 2. Der Soll-Stand des Arbeitsamtes für 
Hilfs-, Handels- und Transportarbeiter (TB 
1965, Abs. 27, 14) hat sich von 49 im Jänner 
1965 auf 42 im November 1966 verringert 
und ist bis Juni 1967 infolge Zuwachses zweier 
Vermittlungsstellen vom inzwischen aufge­
lösten Landwirtschaftlichen Arbeitsamt Wien­
Niederösterreich auf 44 angestiegen. Den 
Unterschied von fünf Dienstposten gegenüber 
den vom RH empfohlenen 37 begründete das 
Bundesministerium damit, daß sich seit der 
Einschau des RH vor allem der Arbeitsanfall 
im Ausländerverfahren beträchtlich erhöhte. 
Der RH behielt sich vor, die Notwendigkeit 
aueh dieser Dienstposten gelegentlich nach­
zuprüfen. 

16, 3. Zur Klärung der vom RH aufgewor­
fenen Frage naeh den zumutbaren Durch­
schnittsleistungen in den Vermittlungs- und 

15, 5. Woiters verwies der RH auf § 448 Versicherungsabteilungen (TB 1965, Abs. 27, 
Abs. 2 erster Satz ASVG., wonach die un- 17 bis 27, 19) hat das Bundesministerium die 
mittelbare Handhabung der Auf:;icht über Landesarbeitsämter angewiesen, die erforder­
bestimmte Versicherungsträger dom zuständi- lichen Unterlagen zwecks Auswertung zur 
gen Landeshauptmann obliegt und im Falle ~.erfügu.ng zu ste~len. Das Bun~esminis~erium 
der Nichtbestellung durch den Bund der f~gte J~d?ch ~;nzu, d~~ d.le E=.m~ttlung 
Landeshauptmann mit dieser Aufgabe einen zlffernma~l~er ~orme~ ~ur d~e ~e,m]ttlung 
Bediensteten des Amtes der Landesregierung I wahrsc~emh~~ mcht moglIch sel~ wlr~. Daraus 
betrauen müßte ergab SICh fur den RH neuerlIch ebe Frage, 

. nach welchen Gesichtspunkten die Anzahl 

Landesarbeitsamt Wien (Nach­
trag) 

16, 1. Zum TB 1965, Abs. 27, 13, wh'd 
nachgetragen, daß sich der Soll-Personalstand 
des Landesarbeitsamtes vom Jänner 1965 auf 
Grund der Feststellungen und Anregungen des 
RH bis Juni 1967 in einigen Abteilungen um 
insgesamt 28 Dienstposten verringert hat. 
Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Gesamt­
Soll-Stand von 196 auf 203 Dienstposten, 
sodaß der Unterschied gegenüber dem vom 
RH empfohlenen Soll-Stand von 152 Dienst­
posten 51 beträgt. Hievon entfallen zwölf auf 
den vom Arbeitsamt für Jugendliche in das 
Landesarbeitsamt eingegliederten psycholo­
gischen Dienst und die Maturantenberatung 
sowie zwölf auf die in das Landesarbeitsamt 
einbezogenen Versicherungsabteilungen der 

der in diesen Arbeitsbereichen erforderlichen 
Dienstposten festgestellt wird. 

16, 4. Während DienstfreisteIlungen 
(TB 1965, Abs. 27, 24) von Personalvertretern 
künftighin nach dem Bundes-Personalver­
tretungsgesetz,BGBl. NI'. 133/1967, zu be­
handeln sind, entbehren DienstfreisteIlungen 
von Bundesbediensteten, die Gemeindefunk­
tionäre sind, weiterhin einer gesetzlichen 
Grundlage. Hiezu gab das Bundeskanzleramt 
bekannt, daß Bestrebungen für eine ger:,etz. 
liehe Regelung der letztgenannten Dienstfrei­
steIlungen im Gange sind.' Nach dem Emp­
fehlungen des Bundeskanzleramtes sollen der­
zeit solche Diem.tfreistellungen unter der Be­
dingung gewährt werden, daß die Kosten 
hiefür von der Gemeinde dem Bund ersetzt 
werden. 
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16,5. Die Differenzierung zwischen Beamten 
und Vertrags bediensteten bei der Gewährung 
von Personalzulagen (TB 1965, Abs. 27, 25 
und 27, 26) hält das Bundesministerium für 
gerechtfertigt, weil Beamte durch vorzeitige 
Beförderung besoldungsrechtlich bessergestellt 
sind als Vertragsbedienstete. Der RH bemerkte 
hiezu, daß für die Gewährung von Zulagen 
an Vertragsbedienstete ausschließlich die Be­
stimmungen deß § 22 des VB-Gesetzes maß­
gebend sind und .daß daher diesen Normen 
Rechnung zu tragen ist. 

16, 6. Zur Gewährung der Geldaushilfen 
(TB 1965, Abs. 27, 27) hat das BM für soziale 
Verwaltung mitgeteilt, daß die erforderlichen 
Upterlagen und Abrechnungen der Behörde 
im Juli 1963 vorgelegt wurden. Hiezu be­
merkte der RH, daß bis dahin dem Be­
diensteten somit ohne entsprechenden Nach­
weis Geldaushilfen in der Höhe von ins­
gesamt 5800 S bewilligt wurden. 

Landesinvalidenamt für Kärnten 
(Nachtrag) 

17, 1. Die Gewährung eines Härteausgleiches 
gemäß § 76 KOVG. 1957 (vgl. TB 19f15, Abs. 112, 
5) in Höhe der Waisenrente nach Vollendung 
des 25. Lebensjahres begründete das BM für 
soziale Verwaltung damit, daß die Bestim­
mungen des § 41 Abs. 1 KOVG. 1957 nicht aus­
reichen, um in allen Fällen eine Leistung für 
Waisen sicherzustellen, die noch in Schul­
und Berufsausbildung stehen. Soziale Härten 
ergäben sich insbesondere dadurch, daß gerade 
bedürftige Waisen das Studium mehrfach 
erst nach Erarbeitung einer finanziellen Grund­
lage beginnen können und es so dann in einem 
fortgeschrittenen liebensalter verSTJätet ab­
schließen. Überdies sei mit dem Wegfall der 
Waisenrente auch der Verlust des Kranken­
versicherungsschutzes verbunden. Nach den 
von den österreichischen Hochschulen mit­
geteilten Zeiten der durchschnittlichen. Stu­
diendauer sei es in einzelnen Studienfächern 
gar nicht möglieh, das Studium bis zur V (111-
endung der im ~ 41 Abs. 1 Z. 1 KOVG. 1957 
angeführten Altersgrenze abzuschließen. 

17,2 In einer weiteren Stellungnahme führte 
das Bundesministerium aus, daß die Ge­
währung eines Härteausgleiches nur dann in 
Erwiigung gezogen werde, wenn sich eine 
gesetzliche Vorschrift als zur Erreichung des 
:vom Gesetzgeber angestrebten Versorgungs­
zweckes ungenügend oder mangelhaft erweist 
und der Zeitraum bis zur Beseitigung des 
Mangels im Wege einer Novellierung über­
brückt werden sell. Das Bundesministerium 
verwies in diesem Zusammenhang auf die 
Novelle zum Rriegsopfergesetz vom 30. Juni 
1967, BGBL Nr. 258, welche die Weitergewäh-

39 

rung der Waisenrente wegen Schul- oder 
Berufsausbildung bis zur V ellendung des 
26. Lebensjahres - bei geleistetem Präsen:l­
dienst bis zur Vollendung des 27. Lebens­
jahres - vorsieht, womit sich der größte 
Teil der Härteausgleichsansuchen erledigt. 

17, 3. Hiezu vertrat der RH die Auffassung, 
daß Leistungen über den vom Gesetzgeber 
festgelegten Zeitraum hinaus keine gesetzliche 
Deckung finden und allenfalls beabsichtigten 
gesetzlichen Änderungen nicht durch di,e Ge­
währung von Härteausgleichen vorgegriffen 
werden könne. Schließlich wies der RH 
darauf hin, daß das Gesetz nicht bestimme, 
wie solche Ausgleiche zu bemessen sind_ 

17,4. Zur Frage der finanziellen Auswirkung 
auf den Personal- und S::tchaufwand zufolge 
der Einführung des maschinellen Zahlungs­
vollzuges (vgl. TB 1965, Abs. 112, 9) führte 
das BM für soziale Verwaltung aus, daß sich 
der Personalstand der Buchhaltungen bei 
den Landesinvalidenämtern in der Zeit vom 
1. Jänner 1961 bis 1. Jänner 1963 um insgesamt 
36 vollbeschäftigte Bedienstete vermindert 
habe. Nach Mitteilungen der Landesinvaliden­
ämter wUl'den in den Buchhaltungen im Zuge 
der Umstellung 30 Bedienstete eingeßpart; 
außerdem wurden sechs Dienstposten einge-­
zogen. Es habe sich demnach heransgestellt, 
daß die erwartete Personaleinsparung von 
45 Dienstposten bei den Buchhaltungen nicht 
möglich war. Die zugesagte Personaleinspa­
I'ung wurde aber trotzdem in vollem Umfang 
durchgeführt, da bei anderen Abteilungen 
der Landesinvalidenämter weitere neun Dienst­
posten eingezogen wurden. 

17, 5. Nach den Mitteilungen des Bunde~­
ministeriums kann der Minderaufwand bei 
den persönlichen Ausgaben infolge Einsparung 
von 30 Bediensteten für das Jahr 1963 auf 
etwa 1 Mill. S und für da;, Jahr 1967 auf etwa 
1,250.000 S geschätzt werden. Diesen Ein­
sparungen stehen Mehraufwendungen infolge 
Maschinenmiete, Anschaffung von Lochkarten, 
Endlospapieren, Farbbändern usw. von 
schät7ungsv;-eise jährlich 670.000 S gegen­
iiher. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966 

Berufsbildende und Schnlnngs­
maßnahmen (Kap. 15 Tit. 3 
§ 1 UT 2); Verein "Jugend am 

Werk" Steiermark 

18,1. Durch die Vereine "Jugend am Werk" 
werden für Jugendliche, die für den Eintritt 
in das Berufsleben noch nicht die erforderliche 
geistige und körperliche Reife besitzen, berufs­
vorbereitende Schulungsmaßnahmen durch­
geführt. Der Bund fördert diese Vereine und 
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hat hiefür in den Jahren 1964 bis 1966 insge­
samt 4,186.264 S, 3,459.814 Sund 5,250.476 S 
ausgegeben. 

18, 2. Im Bundesland Steiermark hat der 
Verein "Jugend am Werk" eine Landesstelle 
in Graz und Zweigstellen in Graz, Bad Aussee, 
Bruck a. d. Mur, Deutschlandsberg, Leibnitz, 
Liezen, Mürzzuschlag, Mureck und Voitsberg. 

18, 3. Die Anzahl der beschäftigungslosen 
oder noch nicht berufsreifen Jugendlichen 
und cerebralgeschädigten Personen, die die 
Vereinseinrichtungen benützten, betrug in den 
Jahren 

1964 ........ . 
1965 ........ . 
1966 ........ . 

196 Buben 
161 
llO " 

" 

584 Mädchen 
511 
382 

" 
18, 4. Die Kurse in Leibnitz, Deutschlands­

berg und Mürzzuschlag hätten nach den Fest­
stellungen des RH nicht gefördert werden 
dürfen, da es sich hiebei vorwiegend um eine 
einjährige hauswirtschaftliche Ausbildung han­
delt und die Förderung schulischer Einrich­
tungen aus Mitteln des Kap. 15 Tit. 3 § 1 UT 2 
im Gesetz nicht gedeckt ist und auch nach 
den vom BM für &oziale Verwaltung erlassenen 
Richtlinien für die Förderung von "Jugend 
am Werk" unzulässig ist. Nach dem Schul­
organisationsgesetz, BGBL Nr. 242/1962, kann 

Laufende Betriebseinnahmen ............. . 
Förderungsbeiträge (Bund, Land Steiermark, 

eine Förderung der hauswirtschaftlichen Aus­
bildung und die praktische Berufsorientierung 
(Polytechnikum) nur im Res&ortbereich des 
BM für Unterricht stattfinden. 

18, 5. Der RH verwies weiters darauf, daß 
von einer Förderung mit Bundesmitteln auch 
jene Personen auszuschließen wären, die ais 
Behinderte im Sinne des Behindertengesetzes 
für das Land Steiermark, LBG!. Nr. 316/1964, 
gelten und vom Bundesland Steiermark zu 
betreuen sind. 

18, 6. Das BM für soziale Verwaltung teilte 
mit, daß die Maßnahmen in Deutschlandsberg, 
Leibnitz und Mürzzuschlag nicht mehr geför­
dert werden und jede Förderung des unter die 
Bestimmungen des Behindertengesetzes für 
das Land Steiermark fallenden Personenkreises 
eingestellt wird, 

18, 7. Die Mittel zur Aufrechterhaltung des 
Vereinsbetriebes werden in der Regel zu 40% 
vom Bund, 35% von Gemeinden, 18% vom 
Land Steiermark und 7% von Interessenver­
tretungen aufgebracht. Außerdem gewährt 
der Bund unter bestimmten außerordentlichen 
Voraussetzungen auch Subventionsbeiträge für 
Errichtungs- und Anschaffungskosten. 

18, 8. In den Jahren 1964 und 1965 zeigte 
die Vereinsgebarung folgendes Bild: 

1964 

590.229·71 

1965 

683.693·99 

Gemeinden und Interessenvertretungen) . . . . 2,133.226·31 1,983.036·34 
----------~----------------~----------Gesamteinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2,723.456·02 2,666.730·33 

Die Ausgaben betrugen.. ... . .... .......... 2,955.718·86 3,065.073·15 
Der Bargeldbestand belief sich am J ahres-

ende auf ............................. . 527.046·14 128.703·32 

18, 9. Dem Verein wurde im Jahre 1956 i deren Einrichtung beschäftigt war. Da sohin 
von der Gemeinde Voitsberg ein Grundstück ein Scheindienstverhältnis vorlag, empfahl 
mit der Auflage zur Verfügung gestellt, bis der RH dieAuflösung dieses Dienstverhältnisses. 
Ende 1958 darauf ein Heim zu errichten. Von 
den Gemeinden des Bezirkes Voitsberg wurde 
hiefür auch ein Baukostenzuschuß von ins­
gesamt 88.686 S geleistet. Da das Projekt nicht 
verwirklicht wurde, hat der RH die eheste 
Bereinigung dieser Angelegenheit empfohlen. 

18, 10. Nach Mitteilung des BM wurde dieses 
Grundstück bereits zurückgestellt. 

18,11. Zusätzliche Subventionsmittel hatauch 
das Land Steiermark zur Verfügung gestellt. 
Diese Mittel waren für das Gehalt eines Vereins­
bediensteten bestimmt, der aber nicht beim 
Verein "Jugend am Werk", sondern in der 
Werkstätte für Flugzeugmodellbau einer an-

18, 12. Die Zweigstellen in Bad Aussee, 
Graz, Liezen, Mürzzuschlag und Mureck wur­
den als Internatsbetriebe geführt. Der RH 
warf die Frage auf, ob nicht eine Konzentra­
tion von Internaten und-Heimen auf weniger 
Orte wirtschaftlicher wäre und eine rationellere 
Personalbewirtschaftung sowie geringere In­
standsetzungskosten und Ausgaben für In­
vestitionen mit sich bringen würde. 

18, 13. Das BM gab hiezu bekannt, daß es 
den Anregungen des RH Rechnung tragen 
werde. 

18, 14. Der RH empfahl weiters zu prüfen, 
ob die Internatskostenbeiträge noch den ge­
gebenen wirtschaftlichen Verhältnissen ent-
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sprechen. Er· hat auch festgestellt, daß der 
Hereinbringung der vorgeschriebenen Beiträge 
nicht die erforderliche Aufmerksamkeit ge­
schenkt wird. Schließlich hielt er es für erfor­
derlich, auch die Voraussetzungen für eine 
Ermäßigung der Beiträge festzulegen. 

18, 15. Zu diesen Fragen hat das BM 
ebenfalls befriedigend Stellung genommen. 

18, 16. Das BM ist auch der Anregung des 
RH gefolgt, entbehrliche Zweigstellen zwecks 
Einsparung unnötiger Personalauslagen inner­
halb eines kürzeren Zeitraumes aufzulassen. 

41 

18, 21. Das Ministerium beabsichtigt, an 
das BM für Bauten und Technik heranzutreten, 
um eine entsprechende Abänderung des Res­
sortübereinkommens zu erreichen. 

Bundesanstalt für Lebensmittel­
untersuchung in Tirol 

19, 1. Nach dem Gebührentarif der bundes­
staatlichen und staatlich autorisierten Lebens­
mitteluntersuchungsanstalten können bei häu­
fig durch einen längeren Zeitraum hindurch 
wiederkehrenden serienmäßigen Unter­
suchungen von Lebensmittelproben desselben 

18, 17 .. Der Ansicht und den Feststellungen Einsenders vom Tarif abweichende Gebühren­
des RH über vom Entlohnungsschema des Ver- sätze vereinbart werden. Die Anstalt hat mit 
eines abweichende Einstufungen von Bedien- 15 Firmen die Untersuchung von Lebensmittel­
steten, über erhebliche Abweichungen von der proben zu ermäßigten Gebührensätzen verein­
wöchentlichenArbeitszeit und über die ungleiche bart und die Anzahl der zu untersuchenden 
Anrechnung von Sachbezügen hat das Bundes- Proben in Monats-oderJahresquoten festgelegt. 
ministerium beigepflichtet. Es wird eine ent- Bei den einzelnen Probenarten wurde die Anzahl 
sprechende einheitliche Neuregelung durch I m~t I ~is 16 Proben .bei ~~.n n:onatlic~en und 
seine Vertreter im Verein anregen. mIt 4 bIS 32 Proben beI den Jahrhch verembarten 

Quoten bestimmt. Der RH wies darauf hin, 
daß diese Untersuchungen nicht serienmäßig 
durchgeführt werden und daher vom Tarif 
abweichende Gebührenermäßigungen nicht 
vereinbart werden können. Dem BM für 
soziale Verwaltung wurde zur Erwägung ge­
stellt, durch entsprechende Richtlinien für 
eine möglichst gleichartige Anwendung des 
Gebührentarifes Sorge zu tragen und Näheres 
für die Festsetzung der Ermäßigung und den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen festzulegen. 

18, 18. Das zur Unterbringung der Zweig­
stelle Bad Aussee im Jahre 1958 gegen Ent­
richtung eines monatlichen Zinses von 3450 S 
gepachtete Objekt wies bereits zu dieser Zeit 
Bauschäden auf. Für die notwendigen In­
standsetzungsarbeiten müßten- nach den bis­
herigen Erfahrungen allerdings mit finanzieller 
Beteiligung des Vereines - etwa 120.000 S 
und für die erforderliche Erneuerung der Ein­
richtung weitere rund 300.000 Saufgebracht 
werden. Im Hinblick auf diese finanzielle 
Belastung ersuchte der RH zu prüfen, ob 
unter diesen Umständen die wirtschaftliche 
Führung des Internatsbetriebes in diesem 
Objekt sichergestellt werden kann. 

18, 19. Das Bundesministerium schloß sich 
dem Grunde nach der Ansicht des RH an, 
will jedoch erst die rechtlichen Möglichkeiten 
einer vorzeitigen Vertragsauflösung prüfen. 

18,20. Nach·einem im Jahre 1955 zwischen 
der Bundesgebäudeverwaltung II Graz für 
Steiermark und dem Landesarbeitsamt für 
Steiermark abgeschlossenen Ressortüberein­
kommen wurden dem Landesarbeitsamt be­
stimmte Räume im Objekt 2 deI' früheren 
Lazarettfeldkaserne in Graz für seine Zwecke 
überlassen .. Im Mai 1965 wurden diese Räume 
vom Landesarbeitsamt (12%), vom Verein 
"Jugend am Werk" (49%), von der Jugendher­
berge (17%) und von elf Privatparteien (22%) 
benützt. Die lediglich von den elf Privat­
parteien entrichteten Mietzinse werden an das 
BM für soziale Verwaltung überwiesen. Da 
die Objektbenützung nur dem Landesarbeits­
amt ge8tattet ist, empfahl der RH, das Ressort­
übereinkommen entweder einzuhalten oder 
entsprechend abzuändern. 

19, 2. Das BM für soziale Verwaltung ha,t 
hiezu ausgeführt, daß eine Ermäßigung nur 
dann gewährt werden sollte, wenn eine Firma 
in gewissen Zeitabständen Lebensmittelproberi 
einsendet, wobei aber zur gleichen Zeit von 
ein und demselben Lebensmittel eine größere 
Anzahl von Proben der Anstalt übermittelt 
wird. In Ergänzung zum Gebührentarif wer­
den diesbezügliche Richtlinien, die auch hin­
sichtlich der Höhe der zu gewährenden Begün­
stigungen entsprechende Weisungen enthalten, 
erlassen werden. 

19, 3. Die Anstalt hat mit vier Gemeinden die 
Vornahme der lebensmittelpolizeilichen Über­
wachung im eigenen Wirkungsbereich verein­
bart. Nach § 9 der Verordnung RGBl. NI'. 240/ 
1897 ist es der Anstalt freigestellt, mit einzel­
nen Gemeinden ihres Amtssprengels periodische 
Revisionen und Probenentnahmen zu verein­
baren. Der RH vertrat hiezu die Auffassung, 
daß sich eine solche Tätigkeit der Anstalten 
auf besonders begründete Ausnahmefälle be­
schränken sollte und derartige Revisionen nicht 
die Aufsicht durch die nach § 2 Lebensmittel­
gesetz 1951, BGBL NI'. 239, bestellten Organe 
ersetzen sollten. Das BM für soziale Verwal­

. tung wurde daher ersucht, darauf hinzu wirken, 
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daß diese Gemeinden der ständigen Aufsicht 
der im Gesetz angeführten Organe unterstellt 
werden. 

19, 4. Das BM hat mitgeteilt, daß beim 
Landeshauptmann von Tirol auf die Über­
nahme der in Frage kommenden Gemeinden 
in den Lebensmittelaufsichtsdienst des Landes 
gedrängt werden wird. 

19, 5. Die geringe Auslastung des der Anstalt 
zur Verfügung stehenden Dienstkraftwagens 
veranlaßte die Frage, ob das Fahrzeug im 
Bedarfsfalle auch für andere Dienststellen des 
BM für soziale Verwaltung in Innsbruck heran­
gezogen und damit wirtschaftlicher eingesetzt 
werden könnte. 

19, 6. Das BM wird die Anstalt auffordern 
zu prüfen, ob das Fahrzeug auch von anderen 
Dienststellen herangezogen werden kann. 

19, 7. Im Jahre 1961 erhielt die Anstalt aus 
Mitteln des ZivilSchutzes ein Infrarot-Spektral­
photometer mit einem Anschaffungswert von 
144.574 S. Das Gerät war nicht einsatzbereit, 
da die erforderliche Zusatzausstattung nicht 
angeschafft wurde. Der RH empfahl daher, 
künftig bei solchen Anschaffungen auf die 
Einsatzbereitschaft Bedacht zu nehmen und 
für die Bereitstellung der allenfalls erforderlichen 

. weiteren Kreditmittel rechtzeitig vorzusorgen. 

19, 11. Das BM für soziale Verwaltung ist 
wiederholt an den Landeshauptmann von Tirol 
mit dem Ersuchen herangetreten, den Lebens­
mittelaufsichtsdienst weiter auszubauen. Es 
wurde auch auf die hauptamtliche Bestellung 
der Organe gedrängt. Leider blieben die dies­
bezüglichen Bemühungen bisher erfolglos. Das 
Bundesministerium wird sich in dieser Ange­
legenheit neuerlich an den Landeshauptmann 
für Tirol wenden. 

Landesinvalidenamt für VorarI­
berg 

20, 1. Von 20 überprüften Vel'sorgungs­
fällen nach dem Heeresversorgungsgesetz ent­
fielen 12 auf Dienstbeschädigungen durch 
Tbc-Erkrankungen. In fast allen diesen Fällen 
ergab sowohl die Erstuntersuchung als auch die 
Einstellungsuntersuchung keinen Befund. In 
der Folge traten aber häufig Tbc-Erkrankungen 
auf, die zu einer Berentung führten. Vielfach 
ergaben dann auch die fachärztlichen Erhe­
bungen, daß ein alllagebedingtes Leiden vor­
liege. Der RH hielt es daheI' für erforderlich, 
daß schon bei der Erst- und insbesondere bei 
der Einstellungsuntersuchung gerade der Be­
urteilung des Gesundheitszustandes in dieser 
Richtung größeres Augenmerk zugewendet 
werde . 

20, 2. Der RH hat schon anläßlich der Ein-
19, 8. Nach Mitteilung des BM mußte die schau beim Landesinvalidenamt für Tirol 

Anschaffung der Zusatzausstattung bisher zu- darauf hingewiesen, daß die Gewährung von 
rückgestellt werden, weil diese Kosten bei dem Zulagen im Härteausgleich gemäß § 76 KOVGi 
an sich kleinen Anstaltsbudget schwer ins 1957 an die Versorgungsberechtigten in den 
Gewicht fallen würden. Zollausschlußgebieten keine gesetzliche 

19, 9. Der RH wird diese Frage im Zusam- Deckung findet. Da::! BM für soziale Verwal­
menhang mit der im Jahre 1967 durchgeführten tung gab damals bekannt, daß es sich um eine 
Prüfung der Zivilschutzmittel weiterverfOlgen.! gesetzliche Fundierung bemühen werde (vgl. 

19 10 I B d I d T · I . d b d TB 1963, Abs. 43, 12). Die gegenständliche , . m un es an Iro SIn ne en en 
- d 1I,~ kt" t I b k 17 .. t ' d Gebarungsprüfung veranlaßte den RH, neuer-In en m.ar am ern nnS ruc , .,,-UIS eIn un.. .. 
Kitzbühel tätigen Organen bei den Bezirks- hch auf dIesen Mangel hmzuweIsen. 
verwaltungs behörden nur nebenamtlich be- 20, 3. Die im Interesse der Gebarungs­
schäftigte Lebensmittelpolizeiorgane bestellt. sicherheit bestehenden Unvereinbarkeitsbe­
Der RH wies bereits im Jahre 1959 auf diesen stimmungen der Allgemeinen Buchhaltungs­
wegen der großen Bedeutung Tirols für den vorschrift 1955 (ABV. 1955) sowie der Vor­
Fremdenverkehr nicht befriedigenden Zustand läufigen Vorschrift über den Vollzug des Zah­
der Lebensmittelkontrolle hin. Er hat daher lungsdienstes durch 'die Postsparkasse bei den 
neuerlich angeregt, durch die Bestellung von Buchhaltungen der anweisenden Stellen (BZV.) 
hauptamtlich beschäftigten und fachlich ge- blieben mehrfach unberücksichtigt. Der RH 
prüften Lebensmittelpolizeiorganen bei den hat auch darauf hingewiesen, daß abweichend 
Bezirksverwaltungsbehörden im Lande Tirol von den Bestimmungen der ABV. 1955 und 
eine durchgreifende und umfassende Lebens- der BZV. Bedienstete der Administrativabtei­
mittelkontrolle sicherzustellen. Durch die Ein- lung mit der Scheckausfertigung und der Ver­
stellung solcher Organe könne die Lebensmittel- wahrung der streng zu verrechnenden Druck­
kontrolle wesentlich' intensiviert werden. sorten betraut sind, jedoch die hiefür nach der 
Schließlich müßte dadurch die Tätigkeit der Buchhaltungsdienstverordnung vorgesehene 
bundesstaatlichen Anstalt in erster Linie für Zustimmung des BM für Finanzen und des 
die Untersuchung der amtlichen Proben wirk- RH fehlt. Im Hinblick auf den Personalstand 
sam werden, was angesichts der im Lande Tirol von sechs Bediensteten in der Buchhaltung des 
bestehenden Lebensmittelgroßerzeugungs- Landesinvalidenamtes ergab sich schließlich 
betriebe empfehlenswert wäre.. die Frage, in welchem Umfang Maßnahmen 
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im Sinne des § 3 Abs. 4 der Buchhaltungsdienst- I gungsgesetz hat das BM für soziale Verwaltung 
verordnung (BDV.) in Betracht zu ziehen sind. dem BM für Landesverteidigung unter Be­
N ach dieser Verordnungsstelle dürfen mit Zu- zugnahme auf einen Schriftwechsel, der auf 
stimmung des BM für Finanzen und des RH Grund ähnlicher Wahrnehmungen des BM für 
bei kleinen Buchhaltungen, deren Personal- soziale Verwaltung zwischen beiden Bundes­
stand nicht zur Besorgung aller Buchhaltungs- ministerien im Gange ist, mit dem Bemerken 
aufgaben ausreicht, einzelne davon ständig mitgeteilt, daß durch die zwangsläufige An­
oder fallweise anderen Organen übertragen erkennung der Tbc als Dienstbeschädigung 
werden. dem Bund nicht unbedeutende finanzielle 

20, 4. In diesem Zusammenhang kam der 
RH auch auf seine anläßlich der Gebarungs­
prüfung beim Landesivalidenamt für Ober­
österreich gegebene Anregung zurück, die 
Verrechnungsagenden der Landesarbeitsämter 
mit jenen der Landesinvalidenämter zusam­
menzulegen (siehe TB 1962, Abs. 39, 7). 
Eine solche Zusammenlegung hält der RH 
besonders dort für zweckmäßig, wo das Landes­
invalidenamt und das Landesarbeitsamt im 
selben Amtsgebäude - wie das in Bregenz der 
Fall ist - untergebracht sind. 

20, 5. Der RH verwies weiters auf die Be­
stimmungen des § 3 BDV. und des § 33 ABV. 
1955, wonach die Buchhaltung zur Evident­
haltung des jeweiligen Standes aller der 
anweisenden Stelle zur Verwaltung anver­
trauten Kredite verpflichtet ist. 

20, 6. Schließlich empfahl der RH einige 
Verwaltungsvereinfachungen. So sollte im 
Interesse einer- rationellen Arbeitsweise die 
Buchhaltung die Rückbuchung von Versor­
gungsbezügen und die Rückzahlung von über­
genüssen nicht in allen Fällen, sondern nur dann 
den Geschäftsabteilungen anzuzeigen haben, 
wenn durch diese eine Veranlassung zu treffen 
ist. 

20. 7. Der RH stellte auch zur Erwägung, 
ob bei generellen Neubemessungen der 
Versorgungsbezüge der nach den einzelnen 
Versorgungsleistungen aufgeschlüsselte Ge­
samtbezug von der Buchhaltung mittels Form­
blattes stets der Geschäftsabteilung bekannt­
zugeben ist; im Zuge der Umrechnungsaktion 
auf Grund der Novelle zum Kriegsopferver­
sorgungsgesetz, BGBL NI'. 305/1964, waren von 
der Buchhaltung nahezu 7000 solcher Form­
blätter auszufertigen und zu prüfen. 

Dauerbelastungen erwachsen. 

20, 10. Zur Gewährung von Zulagen im 
Härteausgleich gemäß § 76 Kriegsopfer­
vorsorgungsgesetz 1957 an die in den Zoll­
ausschlußgebieten wohnhaften Versorgungs­
berechtigten gab das BM für soziale Ver­
waltung bekannt, daß eine gesetzliche Fun­
dierung der derzeitigen Praxis bisher nicht 
erwirkt werden konnte, das BM jedoch weiter­
hin darum bemüht sein werde. 

20, 11. Zur Frage der Zusammenlegung der 
Verrechnungsagenden der Landesarbeits­
ämter mit -denen der Landesinvalidenämter , 
insbesondere dort, wo - die beiden Ämter in 
demselben Amtsgebäude untergebracht sind, 
ist das BM für soziale Verwaltung nach ein­
gehender Prüfung auch weiterhin der Auf­
fassung, daß eine solche Zusammenlegung 
wegen der unterschiedlichen Gebarungsfälle 
nicht zweckmäßig ist. 

20, 12. Schließlich hat das BM für soziale 
Verwaltung alle Landesinvalidenämter ange­
gewiesen, die vom RH vorgeschlagenen Verein­
fachungen von Verwaltungs vorgängen durch­
zuführen und alle Möglichkeiten derartiger 
Vereinfachungen in ihren Aufgabenbereichen 
wahrzunehmen. 

20, 13. Das Lalldesinvalidenamt für Vorarl­
berg hat den hinsichtlich der Unvereinbar­
keitsbestimmungen, der Kreditevidenz und 
der Verwaltungsvereinfachungen gegebenen 
Anregungen des RH Rechnung getragen und 
die erforderlichen Maßnahmen getroffen. 

Reservefonds naeh dem 
Arbeit.slosenvel"]licherllngsgesetz 

(finanzielles Ergebnis) 

21, 1. Der Reservefondsnach dem Arbeits­
losenversicherungsgesetz 1958, BGBL NI'. 199 
(vgl. TB 1965, Abs. 26), wies mit Ende 1965 
einen buchmäßigen Geldstand von 
997,570.909·45 Sauf 

21, 2. Der Gebarungsüberschuß 1966 in 
Höhe von 127,804.388'03 S, die Einnahmen aus 
Geldstrafen in Höhe von 12.476 S sowie eine 

sterium diesen Belangen ein Augenmerk zuzu- Teilrückzahlung aus der Gebarung der 
wenden. Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 

20, 8. Dem BM für soziale Verwaltung 
empfahl der RH, allen Landesinvalidenämtern 
nahezulegen, die Möglichkeiten von Verwal­
tungsvereinfachungen in allen Aufgaben­
bereichen zu untersuchen und auch im Zuge 
der Prüfungen der Geschäftsführung der 
Landesinvalidenämter durch das Bundesmini-

20, 9. Die Feststellungen des RH über die im Ausmaß von 19,100.483'04 S erhöhten den 
Häufigkeit von Tbc-Erkrankungen bei den buchmäßigen Geldstand des Fonds mit Ende 
Versorgungsfällen nach dem Heeresversor-11966 auf 1.144,488.256'52 S. Hievon befand 
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sich auf dem Postscheckkonto des Reserve· 
fonds am 31. Dezember 1966 ein Betrag von 
279,754.148.68 S. Der Gebarungsüberschuß 
1966 und die Teilrückzahlung aus der Gebarung 
der Schlechtwetterentschädigung werden im 
Laufe des Jahres 1967 auf das Postscheckkonto 
überwiesen. 

21, 3. Unter Einbeziehung der Darlehens· 
forderung gegen den Bundes·Wohn· und Sied· 
lungsfonds (80 Mill. S), einer Darlehensforde· 
rung aus Mitteln der Produktiven Arbeitslosen· 
fürsorge (11,020.690'56 S) und der Rest· 
forderung gegenüber der Schlechtwetterent· 
schädigung im Baugewerbe (23,152.928'12 S) 
betrug der Vermögensstand des Reservefonds 
Ende 1966 1.258,661.875'20 S. 

21, 4. Der Reservefonds überschritt damit 
die Höhe der durchschnittlichen jährlichen 
Einnahmen an Arbeitslosenversicherungsbei. 
trägen in den Jahren 1962 bis 1966, s. d. 
1.060,202.234'25 S. Der RH hat daher die 
BM für soziale Verwaltung und für Finanzen 
neuerlich darauf aufmerksam gemacht, daß 
unter diesen Voraussetzungen gemäß § 64 
Abs. 4 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1958 das Ausmaß des Arbeitslosenversiche­
rungsbeitrages entsprechend zu senken ist. 

Träger der Sozialversicherung 

tJberblick über die allgemeine 
Entwicklung der österreichischen 
Soziaiversicherung 

22, 1. Die nachfolgend angeführten Ge­
barungsdaten basieren auf den vorläufigen Ge­
barungsergebnissen des Jahres 1966. Die Ver­
gleichs~aten der Vorjahre beziehen sich hin­
gegen auf die endgültigen Gebarungsergebnisse, 
die erfahrungsgemäß im allgemeinen etwas 
günstiger sind als die vorläufigen Ergebnisse. 
Um die Entwicklungslinien klarer hervor· 
treten zu lassen, wurden die Gebarungs­
ergebnisse der neu gegründeten Krankenver­
sicherungsamstalt der Bauern im nachfolgenden 
überblick nicht berücksichtigt. 

22, 2. Die Gesamteinnahmen der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger be­
liefen sich im Jahre 1966 auf 30'2 Mrd. 
Schilling. Das bedeutet gegenüber dem Vor­
jahr eip.e Erhöhung um 9%, gegenüber 1964 
um 27%. Die Einnahmensumme ist etwas 
überhöht, weil in ihr die Überweisungen 
innerhalb des Bereiches der Sozialversicherung, 
wie z. B. die Beiträge der Pensions- und Un­
fallversicherungstI äger zur Krankenver. 
sicherung der Pensionisten in Höhe von 
rund 991 Mill. S und die überweisung von 
200 Mill. S durch die Allgemeine Unfallver­
sicherungsanstalt an zwei Pensionsver­
sicherungsanstalten, enthalten sind. 

22, 3. Die vorläufigen Gesamtausgaben 
der Sozialversicherungsträger erreichten im 
Berichtsjahr die Höhe von 29'1 Mrd. S, 
um 11% mehr als im Vorjahr und um 24% 
mehr als 1964. Wegen der Überweisungen 
zwischen den Sozialversicherung8ti'ägern' ist 
die Ausgabemmmme um den gleichen Betrag 
überhöht wie die Einnahmensumme. 

22, 4. Der Gebarungsüberschuß belief sich 
auf 1112 M;ll. S gegenüber 1657 Mill. S im 
Jahre 1965 und 478 .Mill. S im Jahre 1964. 
Er wird wesentlich durch die Höhe der Bundes­
beiträge mitbestimmt. Ohne Bundesbeiträge 
und (1965) ohne die Ab8chreibungen von 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund nach 
dem PAG, jedoch mit den vom Bund in der 
Pensionsversicherung geleisteten Ersätzen für 
Ausgleichszulagen hätten sich in allen drei 
Jahren beträchtliche Gebarungsabgänge er­
geben, nämlich 

4007 Mill. S im Jahre 1966, 
3130 Mill. S, im Jahre 1965 und 
3236 Mill. S im Jahre 1964. 

22, 5. Die Beitragseinnahmen, die wich­
tigste Einnahmenquelle der Soz:ialversicherungs­
träger, erreichten 1966 die' Höhe von 22.300 
Mill. S, um 10% mehr als im Vorjahr und um 
27% mehr als1964. Von je 1000 SEinnahmen 
8tammten 1966 739 S aus den Beitragsleistun· 
gen für Versicherte, 1965 waren es 729 S, 
1964736 S. 

22, 6. Die Beiträge des Bundes gemäß dem 
ASVG, dem LZVG und dem GSPVG beliefen 
sich im Jahre 

1966 auf 5119 Mill. S, 
1965 auf 4066 Mill. S, 
1964 auf 3714 l\fill. S. 

Einschließlich der Ersätze für die Ams­
gleichszulagen in der Pensionsvel'sicherung 
und (1965) einschließlich der Abschreibung von 
Verbindlichkeiten der Sozialversicherungs. 
tr'äger an den Bund gemäß dem P AG er­
höhten sich die genannten Beträge auf 

1966 6493 Mill. S, 
1965 .,. 6016 Mill. S, 
1964 ... 4913 Mill. S. 

Von je 
1966 
1965 
1964 

mitteln. 

1000 S Einnahmen stammten daher 
215 S, 
217 S, 
206 S aus allgemeinen Bundes-

22, 7. Die Leistungen der Sozial versicherungs. 
träger erforderten 

1966 27.160 Mill. S, 
1965 24.167 Mlll. S, 
1964 21.725 Mill. S. 
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Das bedeutet eine Erhöhung des Leistungs­
aufwands um 12% gegenüber 1965 und um 
25% gegenüber 1964. Wird die 200 lVIill. S­
Überweisung der Allgemeineri Unfallver­
sicherungsanstalt an die Pensions versicherung 
nicht berücksichtigt, dann entfielen von je 
ausgegebenen 1000 S 941 auf den Leistungs­
aufwand. 1965 waren es 932 S, 1964939 S. 

22, 8. Der Verwaltungsaufwand erhöhte 
sich von 796 Mill. S im Jahre 1964 auf 865 
Mill. S im darauffolgenden Jahr und auf 
969 Mill. S im Berichtsjahr 1966, er vermehrte 
sich also gegenüber 1965 um 12%, gegenüber 
1964 um 22%. Von je 1000 S der Gesamtaus­
gaben entfielen auf Verwaltungskosten 

Gesamteinnahmen 

45 

1966 33 S, 
1965 33 Sund 
1964 34 S. 

Anteilmäßig sind die Verwaltungskostel1 
konstant geblieben. 

Krankenversicherung 

22, 9. Die Gesamteinnahmen der Kranken­
versicherungsträger (ohne Krankenversiche­
rungsanstalt der Bauern) im Berichtsjahr und 
die Einnahmenerhöhung gegenüber den beiden 
Vorjahren sind aus der nachfolgenden Tabelle 
ersichtlich. Die Krankenversicherungsanstalt 
der Bauern erzielte ohne den Bundesbeitrag 
von 25'3 Mill. S Einnahmen in Höhe von 
315 Mill. S. 

1966 
Mill. S 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 7.546 
5.621 

166 
352 

1.100 

106 
107 
102 

117 
119 
116 

Gebietskrankenkassen ........................... . 
Betriebskrankenkassen ................... , ..... . 
Land wirtschaftskrankenkassen .................. . 
Versicherungsanstalten ......................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . 307 

90 
106 
105 

97 
112 
125 

Die größte Kasse, die Wiener Gebiets­
krankenkasse, 'hatte 1966 Einnahmen von 
1922 Mill. S, um 6% mehr als im Vorjahr und 
um 16% mehr als im Jahre 1964. Der Ein­
nahmenrückgang der Landwirtschaftskranken­
kassen ist auf das Ausscheiden der selbstän­
digen Landwirte zurückzuführen. 

22, 10. Die folgende Tabelle gibt eine 
Übersicht über die Ausgaben und die Ausgaben­
entwicklung der Krankenversicherungsträger 
ohne die Krankenversicherungsanstalt ' der 
Bauern. Die vorläufigen Ausgaben dieser An­
stalt beliefen sich 1966 auf 276 Mill. S. 

Gesamtausgaben 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 
Gebietskrankenkassen ........................... . 
Betriebskrankenkassen ......................... . 
Landwirtschaftskrankenkassen .................. . 
Versicherungsanstalten ......................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrarikenkassen ......... . 

1966 
Mill. S 

7;426 
5.498 

167 
361 

1.096 
304 

Meßzahl 1966 
1965 == 100 1964 = 100 

107 
108 
104 
93 

108 
109 

117 
118 
114 

99 
117 
124 

Die Ausgaben der "\Viener Gebietskranken­
kasse erreichten 1927 Mill. S, d. s. um 9% 
bzw. 17% mehr als in den beiden Vorjahren. 
Bei den Landwirtschaftskrankenkassen be­
wirkte das Ausscheiden der selbständigen 
Landwirte den AusgabeIirückgang. 

22, 11. Die Krankenversicherungsträger er­
zielten daher im Jahre 1966 einen Gebarungs­
überschuß von 120 Mill. S gegenüber 212 Mi1l. S 
im Jahr vorher und 137 Mill. S im Jahre 1964. 
Die Tabelle zeigt die Gruppenergebnisse. 

Gebarungsüberschuß (+) oder Abgang (-) 
1966 1965 1964 

MilIionen Schilling 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . +120 +212 +137 
Gebietskrankenkassen ........................... . +123 +168 + 99 
Betriebskrankenkassen ...... ' ................... . 1 + 2 - 3 
Landwirtschaftskrankenkassen .................. . 8 + 3 + 0 
Versicherungsanstalten ......................... . + 4 + 25 + 40 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . + 2 + 14 + /1 
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Von den 39 Krankenversicherungsträgern 
hatten 14 (1 Gebietskrankenkasse, 4 Be­
triebskrankenkassen, 6 Landwirtschaftskran­
kenkassen, die Versicherungsanstalt des öster­
reichischen Bergbaues und die Selbständigen­
krankenkasse des Handels, und jene des 
Fremdenverkehrs) einen Gebarungsabgang, 
1965 waren es nur 9, 1964 12. Die Landwirt-

scha.ftskrankenkasse für Steiermark erzielte 
nur deshalb einen Gebarungsüberschuß, weil 
sie aus dem Ausgleichsfonds der Kranken­
versicherungsträger gemäß § 447-b ASVG 
eine Zuwendung von 5 Mill. S erhielt. 

22, 12. Über die Höhe der Beiträge für 
Versicherte, d.er wichtigsten Einnahmenquelle, 
unterrichten die bei den nachstehenden Tabellen. 

Beiträge für Versicherte 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 
Gebietskrankenkassen ............... ; ........... . 
Betriebskrankenkassen ......................... . 
Landwirtschaftskrankenkassen .................. . 
Versicherungsanstalten ......................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . 

Anteil der Versichertenbeiträge an den Gesamteinnahmen 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 
Gebietskrankenkassen ........................... . 
Betriebskrankenkassen ......................... . 
Landwirtschaftskrankenkassen .................. . 
Versicherungsanstalten ......................... . 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . 

1966 
MU!. S 

6.913 
5.175 

147 
317 
986 
288 

1966 

916 
921 
885 
901 
896 
938 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

106 
107 
102 

92 
106 
104 

1965 
Promille 

914 
919 
879 
880 
898 
948 

117 
119 
114 

99 
113 
123 

1964 

911 
915 
903 
875 
894 
950 

Die Krankenversicherungsanstalt der Bau­
ern hv,tte 1966 Beitragseinnahmen von 
262 Mil!. S, 832 Promille der Gesamteinuahmen 
ohne Bundesbeitrag. 

22, 13. Der Leistungsaufwand der Kranken­
versicherungsträger und seine Entwicklung 
seit 1964 ist aus den bei den folgenden Tabellen 
zu ersehen. 

. Leistungsaufwand 
1966 Meßzahl 1966 

Mill. S 1965 = 100 1964 = 100 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 6.918 108 118 
Gebietskrankenkassen ........................... . 5.143 109 119 
Betriebskrankenkassen ......................... . 166 103 114 
Land wirtschaftskrankenkassen .................. . 317 93 98 
Versicherungsanstalten ......................... . 1.025 109 118 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . 267 109 125 

Anteil des Leistungsaufwands an den Gesamtausgaben 
1966 1965 1964 

Promille 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 932 925 925 
Gebietskrankenkassen ........................... . 935 928 928 
Betriebskrankenkassen ......................... . 992 995 990 
Landwirtschaftskrankenkassen .................. . 880 886 892 
Versicherungsanstalten ......................... . 935 929 929 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . 878 878 876 

Der Leistungsaufwand der' Krankenversiche- krankenkassen ist trotz des Ausscheidens der 
rungsanstalt der Bauern belief sich 1966 auf selbständigen Landwirte noch etwas gewachsen, 
241 Mill. S oder 875 Promille der Gesamt- wegen des gesunkenen Gesamtaufwandes hat 
ausgaben. sich daher der Prozentsatz der Verwaltungs-

ausgaben erhöht. Bei der Krankenversiche-
22, 14. Der Verwaltungsaufwand der Kran- rungsanstalt der Bauern belief sich der Ver­

kenversicherungsträger ist geringfügig. Im waltungsaufwand ähnlich wie bei den Land­
Berichtsjahr stieg er allerdings etwas rascher wirtschaftskrankenkassen auf rund 85 Pro­
als der Gesamtaufwand, sodaß er anteilmäßig mille der Gesamtausgaben. Den anteilmäßig 
wieder wie im- Jahre 1964 das Ausmaß von größten Verwaltungßallfwand haben immer 
41 Promille des Gesamtaufwandes erreichte. noch die Gewerblichen Selbr:.tändigenkranken­
Der Verwaltungsaufwand der Landwirtschafts- kassen. Näheres zeigen die Tabellen. 
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Verwaltungsaufwaud, 1966 Meßzahl 1966 
lfill. S 1965 = '100 1964 = 100 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 305 112 117 
Gebietskrankenkassen ........................... . 195 115 119 
Landwirtschaftskrankenkassen .................. . 32 102 111 
Versicherungsanstal ten ......................... . 48 107' 114 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . 30 111 121 

Anteil des Verwaltnngsaufwands am Gesamtaufwand 
1966 1965 1964 

Promille 

Alle Krankenversicherungsträger ................ . 41 39 41 
Gebietskrankenkassen ........................... . 35 33 35 
Land wirtschaftskrankenkassen .................. . 88 81 79 
Versicherungsanstalten ......................... . 44 45 , 45 
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ......... . 99 98 102 

U nfallversioherung 

22, 15. Die nachstehende Tabelle, zeigt die Gesamteinnahmen der Unfallversicherungs­
trägcr und die Einnahmensteigerung seit 1964. 

Gesamteinnahmen 

Alle Unfallversicherungsträger ........... . 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ..... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ...... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen .... . 

Weil bei der Land- und Forstwirtschaft­
lichen Sozialversicherungsanstalt die das Jahr 
1963 betreffende Beitragsnachzahlung auf 
Grund der Beitragsel'höhung für Selbständige 
größtenteils erst im Jahr 1964 eI'folgte, waren 
die Einnahmen dieses Jahres überhöht. Die 
Einnahmen des Jahres 1966 waren deswegen 
um 3% geringer als zwei Jahre vorher. Aber 
auch gegenüber 1965 hatte die Land- und 
Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt 
den geringsten Einnahmenzuwachs aller drei 
UnfallveI sicherungsträger . 

Gesamtausgaben 

Alle Unfallversicherungsträger ........... . 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ..... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen .... . 

1966 
1m\. s 

1.587 
1.262 

254 
71 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 ] 964 = 100 

109 
110 
106 
110 

117 
122 
97 

123 

22, 16. Bei den Gesamtausgaben muß be­
rücksichtigt werden, daß die Allgemeine Un­
fallversicherungsanstalt in allen drei Jahren 
je 200 Mill. S an die Pensionsversicherung der 
Unselbständigen überweisen mußte. Hätte 
diese Verpflichtung nicht bestanden, dann 
hätten sich die in der nachstehenden Tabelle 
in Klammern stehenden Werte ergeben. Be­
merkenswert ist, daß sich die Ausgaben der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt gegen­
über 1965 nur geringfügig vermehrten. 

1966 
MilI. S 

1.451 (1.251) 
1.151 ( 951) 

230 
70 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

102 (102) 
101 (101) 
106 
110 

114 (1l7) 
114 (1l7) 
113 
122 

22, 17. Trotz der 200 Mill. S-Zahlung er- merwerten nachstehender Tabelle liegt die An­
zielte die Allgemeine Unfallversicherungs- nahme zugrunde, daß die Allgemeine Unfall­
anstalt ebenso wie die beiden anderen Unfall- versicherungsanstalt nicht verpflichtet gewesen 
versicherung8träger in allen drei betrachteten wäre, den Pensionsversicherungsträgern 
Jahren einen Gebarungsüberschuß. Den Klam- 200 Mill. S zu zahlen. 

Gebarungsübcrschuß 
1966 1965 1964 

Millionen Schilling 

Alle Unfallversicherungsträger ............ 136 (336) 35 (235) 83 (283) 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ...... 111 (311) 12 (212) 26 (226) 

'Land- und Forstwirtschaftliche SV A ...... 23 22 56 
VA der österreichischen Eisenbahnen ..... 2 1 1 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 47 von 156

www.parlament.gv.at



48 

22, 18. Wie sich die Beiträge für Ver­
sicherte, die wichtigste Einnahmenquelle, in 
den betrachteten drei Jahren entwickelt haben, 
zeigen die beiden folgenden Tabellen. Für die 
Land- und Forstwirtschaftliehe Sozialver-

Beiträge für Ver~icherte 

Alle Unfallversicherungsträger ......... , .. 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ...... 
Land- und ForstwirtschaftIiche SV A ...... 
VA der österreichischen Eisenblthnen ..... 

Anteil der Versichertenbeiträge an den Gesamteinnahmen 

Alle Unfallversicherungsträger ............ 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ...... 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ...... 
VA der österreichischen Eisenbahnen ..... 

sicherungsanstalt gilt wegen der größtenteils 
erst im Jahre 1964 erfolgten, das Jahr 1963 
betreffenden Nach'lahlung auf Grund der 
Beitragserhöhung für Selbständige das im 
Abs. 22, 1~ Gesagte. 

1966 Meßzahl 1966 
Mill. S '1965 = 100 1964 = 100 

1.458 110 119 
1.143 110 125 

246 106 96 
69 llO 123 

1966 1965 ,1964 
Promille 

919 914 903 
906 899 881 
969 969 976 
976 974 973 

22, 19. Die beiden folgenden Tabellen geben zweiten Tabelle in Klammern die Gebarungs­
einen' Überblick über die Entwicklung des anteile ohne Berücksichtigung dieser Zahlung 
Leistungsaufwands der Unfallversicherungs-angegeben. Die Anzahl der Renten (Stichtag 
träger. Da die 200 MilI. S-Zahlung der Allge- 31. März 1(67) und ihre Veränderung gegenüber 
meinen Unfallversicherungsanstalt an die Pen- dem 31. März 1966 und 1965 ist aus der dritten 
sionsven,icherungsträger den Vergleich der Tabelle ersichtlich. 
Gebarungsergebnisse erschwert, sind in der 

Leistungsaufwand 

Alle Unfallversicherungsträger ........... . 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ..... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
VA der österreich ischen Eisenbahnen .... . 

Anteil des Leistungsaufwands an den Gesamtausgaben 

Alle Unfallversicherungsträger ........... . 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ..... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen 

Anzahl der Renten jeweils am 31. März 

Alle Unfallversicherungsträger ........... . 
Allgemeine Unfallversicherungs anstalt ..... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 

1966 
Mill. s 

1.100 
835 
204 

61 

1966 

758 
725 
884 
883 

1967 

114.834 
64.604 
44.516 
5.714 

(879) 
(878) 

Meßzahl 1966 
1965=100 1964 = 100 

102 
101 
105 
109 

1965 
Promille 

756 (880) 
724 (878) 
887 
887 

Meßzahl 19,67 

119 
121 
112 
122 

1964 

725 (861) 
684 (853) 
886 
880 

1966= 100 1965 = 100 

101 
102 
99 

100 

101 
1O~ 
99 
98 

22, 20. Der Verwaltungsaufwand ist nicht sichtigen die 200 Mill. S-Zahlung der Allge-' 
nur absolut, sondern auch im Verhältnis zum meinen Unfallversicherungsanstalt an die Pen­
Gesamtaufwand leicht angestiegen. Die Klam- sionsversicherungsträger nicht. 
merwerte in der zweitnächsten Tabelle berück-

Verwaltungsaufwand 

Alle Unfallversicherungsträger ........... . 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ..... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 

1966 
Mill. S 

93 
68 
20 
5 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

111 
112 
105 
117 

125 
128 
115 
127 
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Anteil des Verwaltungsaufwands an den Gesamtausgaben 1966 1965 1964 
Promille 

Alle Unfallversicherungsträger ........... . 64 (74) 59 (69) 59 (70) 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ..... . 59 (71) 53 (64) 52 (65) 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 88 88 86 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 74 70 71 

Pensionsversicherung der 
Unselbständigen Träger der Pensionsversicherung der Unselb-

22, 21. Nachstehende Tabelle gibt einen ständigen und die Entwicklung der Einnahmen 
Überblick über die Gesamteinnahmen der seit 1964. 

Gesamteinnahmen 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... . 
PV A der Arbeiter ........................ . 
Land- und Forstwirtschaftliphe SV A ..... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen .... . 
PV A der Angestellten ...................• 
VA des österreichischen Bergbaues ..•..... 

1966 
MU!. S 

19.181 
11.083 
1.505 

254 
5.608 

731 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

109 
105 
90 

109 
123 
137 

132 
129 
106 
131 
143 
176 

22, 22. Die Gesamtausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als 2 Mrd. S. 

Gesamtausgaben 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PV A der Arbeiter .................... ' ... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
V Ader österreichischen Eisenbahnen .... . 
PVA der Angestellten ................... . 
V Ades österreichischen Bergbaues ...... . 

1966 
Mi11. S 

18.320 
10.597 
1.398 

242 
5.386 

697 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

113 
111 
87 

111 
124 
140 

128 
126 
101 
123 
139 
161 

22, 23. Der erzielte Gebarungsüberschuß I gegenüber mehr als 1·4 Mrd. S oder 8% im 
betrug 861 Mill. S oder 4·5 % der Einnahmen Vorjahr. 

Gebarungsüberschuß 
1966 1965 1964 

Millionen Schilling 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 861 1.421 255 
PVA der Arbeiter ....... '," ..... , ....... . 485 1.074 209 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 107 76 28 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 12 16 - 2 
PV A der Angestellten ................... . 223 220 38 
VA des österreichischen Bergbaues ...... . 34 35 - 18 

22, 24. Bisher bildeten die Beiträge für Im Jahre 1966 überstieg jedoch auch bei der 
Versicherte bei allen Pensionsversicherungs- Versicherungsanstalt des österreichischen 
trägern mit alleiniger Ausnahme der Land- Bergbaues der Beitrag des Bundes zum ersten 
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs- Male die Versichertenbeiträge. 
anstalt die bedeutendste Einnahmenquelle. 

Beiträge für Versicherte 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PVA der Arbeiter ....................... . 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 
PV A der Angestellten ................... . 
V Ades österreichischen Bergbaues ...... . 

Mill. S 
1966 

13.235 
7.614 

345 
135 

4.828 
313 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

112 
112 
100 
110 
115 
102 

134 
131 
100 
126 
142 
120 

4 
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Anteil der Versichertenbeiträge an deu Gesamteinnahmen 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PV A der Arbeiter ....................... . 
Land- und ForstwirtschaftJiche SV A ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 
PV A der Angestellten ................... . 
V Ades österreichischen Bergbaues ...... . 

1966 

690 
687 
229 
530 
861 
428 

1965 
Promille 

671 
644 
206 
524 
922 
575 

1964 

682 
674 
245 
550 
869 
629 

22, 25. Um einen Überblick über die staat- sondern auch die Ersätze für geleistete Aus­
liehen Zuschüsse zu geben, die in der Pensions- gloichszulagen und im Jahre 1965 überdies die 
versicherung von besonderer Bedeutung sind, gemäß Artikel V Abs. 5 und 6 des PAG weg­
enthalten die nachstehenden Tabellen nicht gefallenen Verbindlichkeiten der Pensions­
nur den Beitrag des Bundes gemäß § 80 ASVG, versicherungsträger an den Bund. 

Bundesbeitrag, AusgleichszuIagenersätze, weggefallene 1966 1965 1964 
VerbindlichkeiteIl nach dem PAG Millionen Schilling 

Alle Pensionsversicherungsträger .................... 5.344 5.042 3.978 
PV A der Arbeiter ........................ 3.047 3.311 2.371 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ............ 1.132 1.209 1.034 
VA der österreichischen Eisenbahnen .......... 114 102 82 
PV A der Angestellten ............... ; .... 653 214 360 
V Ades österreichischen Bergbaues .............. 398 206 131 

Anteil an den Gesamteinnahmen 1966 1965 1964 
Promille 

Alle Pensionsversicherungsträger .................... 279 287 274 
PV A der Arbeiter ........................ 275 313 276 
Land- und Forstwirtschaftliehe SVA ............ 752 720 731 
V Ader österreich ischen Eisenbahnen .......... 448 436 422 
PV A der Angestellten .................... 116 47 92 
VA des österreichischen Bergbaues ............ 545 388 315 

22, 26. über die Entwicklung des Leistungs-I Tabellen, über die Anzahl der Pensionen 
aufwand.s unterrichten die beiden folgenden (Stichtag 31. ,März 1967) die dritte Tabelle. 

LeIstungsaufwand 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PV A der Arbeiter ....................... . 
Land- und Forstwirtschaftliehe SV A ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 
PV A der Angestellten ................... . 
VA des österreichischen Bergbaues ...... . 

Anteil des Leistungsaufwands 'an den Gesamtausgaben 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PVA der Arbeiter ....................... . 
Land- und Forstwirtschaftlicho SVA ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 
PV A der Angestellten ................... . 
VA des österreichischen Bergbaues ...... . 

Anzahl der Pensionen jeweils am 31. März 

Alle Pensions ver sicherungs träger ...... ',' .. 
PV A der Arbeiter ....................... . 
Land- und Forstwirtschaftliehe SV A ' ..... . 
VA der österreichischen Eisenbahnen .... . 
PV A der Angestellten ................... . 
VA des österreichischen Bergbaues ...... . 

1966 
MI11. S 

17.370 
10.030 

1.324 
228 

5.119 
669 

1966 

948 
946 
947 
943 
951 
960 

1967 

935.894 
593.971 

91.012 
14.606 

205.992 
30.313 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

114 128 
112 126 
91 100 

111 123 
125 138 
146 164 

1965 1964 ' 
Promille 

938 950 
941 948 
910 949 
943 942 
944 956 
923 939 

Meßzahl 1967 
1966 = 100 1965 = 100 

103 
104 
101 
102 
103 
101 

107 
108 
102 
103 
108 
102 
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22, 27. Der Verwaltungsaufwand der Träger I ist nach wie vor der geringste aller Zweige der 
der Pensionsversicherung der Unselbständigen Sozialversicherung. 

Verwaltungsaufwand 
1966 Meßzahl 1966 

Mill. S 1965 ~ 100 1964 = 100 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... 494 11~ 125 
PVA der Arbeiter ........ , ............... 290 114 125 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ...... 39 106 113 
VA der österreichischen Eisenbahnen ..... 9 109 120 
PV A der Angestellten .................... 140 115 132 
V Ades österreichischen Bergbaues ....... 16 104 113 

Anteil des Verwaltungsaufwands an den Gesamtausgaben 
1966 1965 1964 

Promille 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... 27 27 28 
PVA der Arbeiter ........................ 27 27 28 
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ...... 28 23 25 
VA der österreichischen Eisenbahnen ..... 38 38 39 
~V A der Angestellten .................... 26 28 27 
V Ades österreichischen Bergbaues ....... 24- 32 34 

Peusionsversicherung der 
Selbständigen gewerblichen Wirtschaft erhöhten sich die 

22, 28. Dank dem günstigen Gebarungs- Einnahmen dieses Zweiges der Sozialversiche­
ergebnis der Pensionsversicherungsanstalt der rung von 1965 auf 1966 besonders stark. 

Gesamteinnahmen 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PV A der gewerblichen Wirtschaft ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 
VA des österreichischen Notariats ....... . 

1966 
Mill. S 

1.861 
1.390 

455 
16 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

117 
121 
107 
111 

127 
138 
103 
115 

22, 29. Die Gesamtausgaben der Pensionsversicherungsträger der Selbständigen sind aus 
der nachstehenden Tabelle ersichtlich. 

Gesamtausgaben 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PVA der gewerblichen Wirtschaft ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 
VA des österreichischen Notariats ....... . 

1966 
MiI!. S 

1.866 
1.375 

477 
14 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

117 
120 
108 
112 

128 
131 
122 
122 

22, 30. Ebenso wie im Vorjahr hatte die Die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Notariats, die keinerlei staatliche Zuschüsse 
Wirtschaft einen Gebarungsüberschuß, die erhält, erzielte in allen drei betrachteten Jah­
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA hin- ren· einen Gebarungsüberschuß von rund 
gegen einen Gebarungsabgang aufzuweisen. 2 Mill. S. 

Gebarungsüberschuß (+), Gebarungsabgang (-) 
1966 1965 1964 

Millionen Schilling 

AUe Pensionsversicherungsträger ......... . -5 -11 + 3 
PVA der gewerblichen Wirtschaft ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 

+15 + 3 -49 
-22 -16 +50 

VA des österreichischen Notariats ....... . + 2 +2 + 2 

22, 31. Die Beiträge für Versicherte sind § 27 GSPVG nicht mitenthalten. Bei der 
stark angestiegen. In den beiden nachfolgenden Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
Tabellen sind zum Unterschied von der Dar- rungsanstalt belaufen sich die Versicherten­
stellung im Tätigkeitsbericht über das Ver- beiträge auf wenig mehr als ein Fünftel der 
waltungsjahr 1965 (1. Teil) die Überweisungen Gesamteinnahmen. 
aus dem A~fkommen an Gewerbesteuer gemäß 
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Beiträge für Versicherte 

Alle Pensionsversicherungst.räger ......... . 
PV A der gewerblichen Wirtschaft. ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 
VA des östeireichischen Notariats ....... . 

Anteil der Versichertenbeit.räge an den Gesamteinnahmen 

Alle Pensionsv~rsicherungsträger ......... . 
PV A der gewerblichen Wirtschaft ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 
VA des österreichischen Notariats ....... . 

1966 
Mil!. S 

695 
581 

99 
15 

1966 

373 
418 
217 
931 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

116 
118 
109 
III 

1965 
Promille 

377 
431 
212 
931 

138 
147 
103 
ll7 

1964 

345 
394 
218 
914 

22, 32. In den beiden nachstehenden Ta- die Ersätze für geleistete Ausgleichszulagen 
bellen wird dargestellt, wie hoch in den letzten vermehrte) Beitrag des Bundes gemäß § 25 
drei Jahren der (bei der Pensionsversiche- LZVG und § 27 GSPVG wa.r. 
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. um 

Bnndesbeitrag und Ansgleichszulagenersätze 
1966 1965 1964 

Millionen Schilling 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... 1:148 973 935 
PV A der gewerblichen Wirtschaft ......... 798 644 598 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ..... 350 329 337 
VA des österreichischen Notariats ....... '. 

Anteil an den Gesamteinnahmen 
1966 1965 1964 

Promille 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... 617 613 , 640 
PV A der gewerblichen Wirtschaft ......... .573 562 595 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ..... 770 771 761 
V Ades österreichischen Notariats ........ 

22, 33. Die folgenden drei Tabellen zeigen, I der Renten in den letzten drei Jahren ent­
wie sich der Leistungsaufwand und die Anzahl wickelt haben. 

Leistungsaufwand 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PV A der gewerblichen Wirtschaft ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 
VA des österreichischen Notariats ....... . 

Anteil des Leistungsanfwands an den Gesamtausgaben 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PV A der gewerblichen Wirtschaft ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 
VA des österreichischen Notariats ....... . 

Anzahl der Renten jeweils am 31. März 

Alle Pensionsversicherungsträger ......... . 
PV Ader gewer-blichen Wirtschaft ........ . 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA .... . 
VA des österreichischen Notariats ....... . 

1966 
Mn!. S 

1.772 
L316 

443 
13 

1966 

949 
957 
928 
927 

1967 

228.627 
91.105 

137.192 
330 

Meßzahl 1966 
1965 = 100 1964 = 100 

117 129 
121 132 
108 122 
112 121 

1965 1964 
Promille 

944 943 
951 949 
928 926 
934 936 

Meßzahl 1967 
1966 = 100 1965 = 100 

102 
104 
101 

96 

107 
110 
106 
96 
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22, 34. Die beiden nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Höhe und Ent­
wicklung des Verwaltungsaufwands. 

Verwaltungsaufwand 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... 
PV A der gewerblichen' Wirtschaft ......... 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ..... 
V Ades österreichischen Notariats ........ 

Anteil des Verwaltungsaufwands an den Gesamtausgaben 

Alle Pensionsversicherungsträger .......... 
PVA der gewerblichen Wirtschaft ......... 
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-VA ..... 
VA des österreichischen Notariats ........ 

Prüfungsergebnisse aus den 
Vorjahren 

Betriebskrankenkasse der 
Wiener Verkehrsbetriebe 

23, 1. Die finanzielle Lage der Betriebs­
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe ist 
ungünstig, weil der größte Teil der Versicherten 
nur gemäß § 16 ASVG in der Krankenversiche­
rung weiterversichert ist. Der Beitragssatz 
darf daher 4,8%, hingegen bei den der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehörigen 
pflichtversicherten Dienstnehmern 7,3% der 
allgemeinen Beitragsgrundlage nicht über­
steigen. Ganz besonders tragen die ebenfalls 
nur freiwillig weiterversicherten Pensionisten 
und Hinterbliebenen zu der passiven Ka.ssen­
gebarung bei. Der RH hat deshalb die Be­
strebungen der Kassenleitung begrüßt, das 
ASVG dahingehend zu novellieren, daß die 
bisher nur nach § 16 ASVG gegen Krankheit 
weiterversicherten Dienstnehmer in den Kreis 
der pflichtversicherten Personen miteinbezogen 
werden und daß die Wiener Stadtwerke -
Verkehrsbetriebe einen höheren Beitrag zur 
Krankenversicherung der Pensionisten und 
Hinterbliebenen leisten. Diesen Bestrelmngen 
ist mittlerweile durch die 19. Novelle zum 
ASVG (Bundesgesetz vom 8. Feber 1967, 
BGBL Nr. 67) entsprochen worden. 

23, 2. Da die Kasse ein Bauunternehnien 
mit dem Bau einer Gemüseputzküche im Kur­
heim Bad Schallerbach betraute, ohne ein 
Gegenoffert einzuholen, empfahl der RH, 
derartige Aufträge ausschließlich nach den 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 zu ver­
geben. Die Kasse erwider te, daß das Bauunter­
nehmen seit Kriegsende alle Zu- und Umbauten 
und Reparaturen im Kurheim zur vollsten 
Zufriedenheit durchgeführt hat, während an­
dere Bauunternehmungen an den verhältnis­
mäßig geringfügigen Aufträgen nicht interes­
siert waren und deswegen entweder wesent-

1966 Meßzahl 1966 
Mill. S 1965 = 100 1964 = 100 

76 106 114 
47 106 114 
28 106 114 

1 127 140 

1966 1965 1964 
Promille 

41 45 46 
35 39 40 
58 59 62 
47 42 41 

lich mehr forderten oder der Einladung zur 
Offertlegung überhaupt nicht nachkamen. Die 
Kasse sagte jedoch zu, der Empfehlung des RH, 
ungeachtet der aufgezeigten Schwierigkeiten, 
in Hinkunft nachzukommen. 

23. 3. Der RH stellte fest, daß entgegen den 
Bestimmungen des § 5 Abs. 4 des mit der 
Ärztekammer für Wien abgeschlossenen Ge­
samtvertrages der Chefarzt und sein Stell­
vertreter, ferner ein Am bula toriumsfacharzt 
und sieben der zehn Kontrollärzte gleich­
zeitig als Vertragsä1zte der Kasse bestellt 
wurden. Er begrüßte es, daß sich die Kon­
trollärzte der Kasse gegenüber wenigstens 
verpflichtet hatten, aktive Bedienstete der 
Wiener Verkehrsbetriebe, die von ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Kontrollärzte begut­
achtet werden, nur dann in ihrer zweiten 
Funktion als Vertragsärzte zu behandeln, 
wenn diese Patienten schon bisher in ihrer 
Behandlung standen, mußte aber darauf 
drängen, alle Anstrengungen zu unternehmen, 
eine dem Gesamtvertrag vollinhaltlich ent­
sprechende Regelung'in absehbarer Zeit herbei­
zuführen und insbesondere in Hinkunft Ver­
trag8ärzten der Kasse nicht mehr die Funktion 
des Chefarztes, Ambulatoriumsfacharztes oder 
Kontrollarztes zu verleihen. 

23, 4. Die Kasse hat zugesagt" in Hinkunft 
nur noch Nicht-Vertragsärzte für den Kontroll­
dienst einzustellen. Sie wies darauf hin, daß 
wegen des hohen Lebensalters der meisten 
Kontrollärzte der angestrebte Zustand in ab­
sehbarer Zeit erreicht werden wird. 

23, 5. Der RH stellte fest, daß alle Rech­
nungen eines Vertragsoptikers durch die Kasse 
bar ausbezahlt werden. Er empfahl, diese 
Rechnungen ebenso wie jene der anderen 
Vertragspartner unbar zu begleichen. Die 
Kasse sagte dies zu. 
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Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966 

Land- uud Forstwirtschaftliehe 
Sozialversicherungsanstalt, 
Wien 

24, 1. Gemäß § 253 b Abs. 1 lit. d ASVG 
hat der Versicherte nur dann einen Anspruch 
auf die· vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer, wenn er am Stichtag 
weder selbständig noch unselbständig erwerbs­
tätig war. Bei der Überprüfung von Pensions­
ansprüchen stellte der RH fest, daß die 
Land- und Forstwirtschaftliehe Sozialversiche­
rungsanstalt, im folgenden kurz Anstalt ge­
nannt, in einigen Fällen eine vorzeitige Alters­
pension bei langer Versicherungsdauer gewährt 
hatte, obwohl die Versicherten am Stichtag 
als Landwirte selbständig erwerbstätig waren. 
Diese Anstaltspraxis widerspricht sowohl dem 
Wortlaut des Gesetzes als auch der Judikatur 
des Oberlandesgerichtes Wien und deckt sich 
auch mit der Vorgangsweise der anderen 
Pensionsversicherungsanstalten nicht. Das BM 
für soziale Verwaltung griff daher die Kritik 
des RH auf und forderte die Anstalt auf, 
in Hinkunft dem Gesetz zu entl'>prechen. 

24, 2. Zugunsten der Witwe .eines Ver­
sicherten, der vor 1939 als selbständiger 
Frächter tätig war, anerkannte die Anstalt 
als Grundlage für die Bemessung der Hinter­
bliebenenpension die Beschäftigungl'>zeiten deI'> 
Verstorbenen vom 15. Oktober 1938 bis 
30. Dezember 1938 bei der Wildbachverbauung, 
obwohl diese nur vom Gemeindeamt bestätigt 
worden waren. Trotz Versicherungspflicht war 
der Verstorbene in dieser Zeit jedoch nicht 
bei der Krankenkasse gemeldet. Die Bestäti­
gung der Gemeinde mußte deshalb Bedenken 
auslösen. Da andere Zeiten einer unselbstän­
digen Beschäftigung vor 1939 nicht nachge­
wiesen werden konnten und die erste Meldung 
erst im März 1939 durch die Baufirma 
A. Porr AG als Dienstgeber erfolgte, hing die 
Pauschalanrechnung nach § 229 ASVG nur 
von der Anrechnung der drei Versicherungs­
monate Oktober, November, Dezember 1938 
ab. Der RH empfahl der Anstalt, sich in 
solchen Fällen nicht allein niit der gemeinde­
amtlichen Bestätigung zu begnügen. Er wies 
darauf hin, daß zumindest hätte erhoben 
werden müssen, auf Grund welcher Unterlagen 
die Gemeinde die Bestätigung ausgestellt hat. 

24, 3. Das BM für soziale Verwaltung 
nahm zu der Angelegenheit nicht Stellung. 
Die Anstalt erwiderte, daß sie sich im Sinne 

'einer sozialen Rechtsanwendung die Praxis 
zurechtgelegt habe, Bestätigungen von Zeugen, 
gemeindeamtliche Bestätigungen u. dgl. dann 
anzuerkennen, wenn sie mit dem gesamten 
Akteninhalt nicht im Widerspruch stehen 

und wenn sie im Sinne des Beschäftigungs­
verlaufes des Versicherten nicht als unwahr­
scheinlich gelten. 

24, 4. Der' RH vermag diese Praxis 
nicht gutzuheißen und verweist auf die ent­
sprechende Handhabung bei der Pensions­
versicherungsanstalt der Angestellten. Diese 
Anstalt erkennt gemeindeamtliche Bestätigun­
gen allein grundsätzlich nicht an, sondern 
schickt sie an den' Antragsteller zurück; 
von diesem verlangt I'>ie, abgesehen von einer 
eidesstattlichen Erklärung über die Richtigkeit 
seiner Angaben, daß er Zeugen bekanntgebe, 
die seine Angaben ebenfalls schriftlich be­
stätigen und außerdem begründen müssen, 
wieso ihnen bekannt ist, daß der Antragsteller 
in der fraglichen Zeit unselbständig erwerbs­
tätig war. Die namhaft gemachten Zeugen 
müssen überdies bereit sein, ihre Behauptungen 
eidesstattlich zu bekräftigen und müssen be­
stätigen, daß ihnen bekannt ist, daß unwahre 
Angaben strafrechtlich verfolgt werden können. 

24, 5. Damit die Anstalt ein Ansteigen des 
Arbeitsrückstandes ehestens feststellen, dessen 
Ursachen erkennen und nötigenfalls rasch 
Abhilfe schaffen kann, regte der RH an, 
in jeder Gruppe Aufzeichnungen über die 
Anzahl der eingegangenen und ausgelaufenen 
Geschäftsstücke zu führen. Dieser Anregung 
wurde bereits im ganzen Anstaltsbereich ent­
sprochen. 

24,6. Um zu vermeiden, daß Geldzahlungen 
zu Unrecht geleistet werden, regte der RH an, 
sich nicht zu sehr auf die Meldeverpflichtungen 
der Leistungsempfänger gemäß §§ 40 und 
298 Abs. 1 ASVG zu verlassen, sondern Vor­
kehrungen zu treffen, die das Entstehen 
von übergenüssen weitgehend ausschließen. 
Er empfahl deshalb, daß die Versicherungs­
träger und die Landesinvalidenämter, die 
einem Versicherten eine Geldleistung zuer­
kennen oder erhöhen und denen bekannt ist, 
daß der Versicherte auch von einer anderen 
Stelle eine Leistung erhält, verpflichtet werden, 
dieser Stelle eine Bescheiddurchschrift zuzu­
senden. Er empfahl weiters, die Sachbearbeiter 
anzuweisen, die Geschäftsstücke vor Zuer­
kennung einer Ausgleichszulage wesentlich 
genauer als bisher daraufhin zu überprüfen, 
ob der Versicherte neben der Pension noch 
ein weiteres Einkommen bezieht. Als Beispiele 
führte der RH 26 Fälle an, in denen überbezüge 
in beträchtlicher Höhe entstanden waren, die 
vermieden hätten werden können, wenn die 
Sachbearbeiter naheliegende Rückfragen nicht 
unterlassen hätten. 

24, 7. Die Anstalt erwiderte, daß die Be­
stimmungen über die Ausgleichszulage durch 
die Novellierungen des ASVG so kompliziert 
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geworden sind, daß die Versicherungsträger 
mit relativ vielen Ausgleichszulagenempfän­
gern, wie z. B. die geprüfte Anstalt, in erheb­
liche Schwierigkeiten geraten sind. Dazu 
kommt, daß als Folge der Bestimmungen des 
Finanzausgleichsgesetzes 1959 die Fürsorge­
träger die Kosten der Ausgleichszulagen nicht 
mehr zu tragen haben, sodaß ihr Interesse 
weggefallen ist, bei der Feststellung, ob Aus­
gleichszulagen gebühren, mitzuwirken. Manch­
mal verweigerten sie sogar eine wirksame 
Verwaltungshilfe. Hinsichtlich der vom RH 
angeführten Überbezugsfälle bestätigte die 
Anstalt, daß in manchen Fällen ein Überbezug 
vermeidbar gewesen wäre, wenn die Sach­
bearbeiter auf den gesamten Inhalt des Ge­
schäft&stückes Bedacht genommen hätten. 
Sie wies aber auf die Umstände hin, unter 
denen die Ausgleichszulagen häufig zuerkannt 
oder neu bemessen werden mußten, wie z. B., 
daß einige ASVG-N ovellen im Bundesgesetz­
blatt knapp vor oder gar erst nach dem Zeit­
punkt, zu welchem die Er höhung de~ Rich tsatzes 
in Kraft treten sollte, kundgemacht worden 
waren. Daher mußten die Vorbereitungen 
zur Umrechnung auf Grund von Informationen 
aus dem Parlament getroffen werden, und 
wegen der kurzen verfügbaren Zeitspanne 
mußte eine große Zahl von Aushilfsangestellten 
zu den Umrechnungsarbeiten herangezogen 
werden, deren Arbeitsqualität verständlicher­
weise nicht besonderb hoch war und von denen 
aber auch nicht vorausgesetzt werden konnte, 
daß sie bei vollständiger Durcharbeitung der 
Geschäftsstücke Überbezüge hätten feststellen 
können. 

24, 8. Die Ausführungsbestimmungen des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger zu § 54 Abs. 3 der Dienst­
ordnung für die Verwaltungsangestellten der 
Sozialversicherungsträger (DO-Ang.) sehen 
einmalige Belohnungen nur entweder aus Anlaß 
eines Dienstjubiläums oder für außerordent­
liche Leistungen vor. 

24,9. Als außerordentliche Leistungen führt 
der Hauptverband demonstrativ wissenschaft­
liche Leistungen, Verbesserungsvorschläge im 
Aufgabenbereich der Sozialversicherung oder 
der Sozialversicherungsträger und besondere 
Arbeitsleistungen bei Krankenbehandlung oder 
Krankenpflege in Katastrophenfällen an. Der 
RH bemängelte, daß die Anstalt die Fertig­
stellung des Baues neuer Kurheime zum 
Anlaß nahm, auch leitenden Angestellten und 
Ärzten einmalige Belohnungen zu gewähren, 
deren Leistung doch nur dann als außer­
ordentlich bewertet werden kann, wenn sie 
den bei leitenden Bediensteten sicherlich sehr 
umfangreichen normalen Leistungsbereich 
wesentlich überschreitet. Er bemerkte des-
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halb, daß Angestellten einmalige Belohnungen 
beispielsweise dann hätten gewährt werden 
dürfen, wenn sie mit der Bauüberwachung 
betraut gewesen und infolgedessen Kosten 
erspart worden wären, die die Heranziehung 
anstaltsfremder Kräfte verursacht hat. 

24, 10. Der Auffassung der Anstalt, daß 
mit der Errichtung von Verwaltungsgebäuden 
und Kuranstalten eine außergewöhnliche Be­
lastung für leitende Angestellte und Ärzte 
sowie für einzelne Angestellte generell ver­
bunden ist, konnte sich der RH ebensowenig 
anschließen wie jener des BM für soziale 
Verwaltung, wonach es reine Ermessenssache 
des Vorstandes eines Versicherungsträgers ist, 
bestimmten Bediensteten für außerordentliche 
Leistungen Belohnungen zu gewähren. Der 
RH forderte dem Sinne der Ausführungs­
bestimmungen zu § 54 Abs. 3 der Dienst­
ordnung für Angestellte entsprechend einen 
individuellen Nachweis der außergewöhnlichen 
Leistung. 

24, 11. Um ein Kurheim errichten zu 
können, erwarb die Anstalt von der Gemein­
nützigen Wohnungsgesellschaft "Modernbau " 
Ges. m. b. H. Innsbruck mit Kaufvertrag 
vom 31. Jänner 1962 ein 2500 m2 großes 
Grundstück in der Gemeinde Häring in Tiro!. 
Der Kaufpreis betrug 120.000 S zuzüglich 
110.000 S als Ablöse für die Projektkosten 
eines Hotelneubaues, der ursprünglich auf 
dem Grundstück hätte errichtet werden sollen. 
Um das Grundstück abzurunden, wurden 
weitere 375 m2 Grund um 15.000 S gekauft. 
Erst nach dem Kauf der beiden Grundstücke 
begann die Anstalt die Verbauungsmöglich­
keiten zu prüfen. Dabei stellte sich auf Grund 
eines Gutachtens heraus, daß das Grundstück 
wegen der geologischen Verhältnisse, der zu 
erwartenden umfangreichen baupolizeilichen 
Beschränkungen und vor allem wegen der 
servitutsmäßigen Belastungen für eine Ver­
bauung nicht geeignet ist. Der RH bemängelte 
deshalb neben der Ablösung des für die 
Anstalt von vornherein ungeeigneten Hotel­
projekts die mangelnde Planung beim Grund­
kauf. Die Anstalt erwiderte, daß der Ankauf 
nur als Sicherungskauf gedacht war, da ihr 
damals die Mittel für eine Batiführung fehltep., 
gab aber zu, daß sie mit der Unterlassung 
der Bauplanung am falschen Platze gespart 
habe. Es sei ihr aber gelungen, durch mühevolle 
Verhandlungen mit einer Vielzahl von Eigen­
tümern das erworbene Grundstück gegen ein 
geeigneteres auszutauschen. 

24, 12. Der RH empfahl der Am,talt, die 
im Jahre 1965 in Bad Schallerbach eine 
Gartenbauparzelle im Gesamtausmaß von 
438 m2 zu einem Gesamtpreis von 500.000 S 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 55 von 156

www.parlament.gv.at



56 

erworben hatte, in Hinkunft vor dem Abschluß 
von Grundstückskäufen ein Schätzgutachten 
einzuholen. Die Anstalt sagte dies zu. 

24, 13. Um die Leistungsfälle statistisch 
zu erfassen, werden, wie der RH feststellte, 
die benötigten, aus den Akten entnommenen 
Daten in der Abteilung Zentralstatistik hän­
disch in Zählkarten eingetragen. Der RH 
empfahl, die Lochkartenvorlagen so zu ge­
stalten, daß sie sowohl in der Datenverarbei­
tungsanlage für die Flüssigmachung der 
Leistungsbeträge als auch für statistische 
Zwecke verwendet werden können. Die Anstalt 
erwiderte, daß geplant sei, bei der künftigen 
Neuprogrammierung mit einheitlichen Loch­
kartenvorlagen zu arbeiten, die sowohl die 
Anweisungsdaten als auch die für die Leistungs­
statistik benötigten Daten erfassen werden. 

24, 14. Gemäß § 150 des Organisationsplanes 
der Anstalt ist in jeder Landesstelle ein der 
Direktion zugeteilter Bediensteter als Innen­
revisor einzusetzen. Der RH stellte fest, 
daß zur Zeit seiner Gebarungsprüfung im 
ganzen Anstaltsbereich ein einziger Bedienste­
ter mit dieser wichtigen Aufgabe betraut war. 
Er empfahl, nicht nur in allen Landesstellen 
geeignete Bedienstete als Innenrevisoren ein­
zusetzen, sondern auch unter Abänderung 
des Organisationsplanes den Aufgabenbereich 
dieser Stellen wesentlich ~u vergrößern. Er 
regte ferner an, mit der Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter, die über sehr leistungs­
fähige und erfolgreich wirkende Revisions­
abteilungen verfügt, Kontakt aufzunehmen. 
Die Anstalt begrüßt diese Anregungen. Um 
von vornherein Zweigleisigkeiten auszuschal­
ten, wird sie jedoch die Innenrevisionsstellen 
nur behutsam ausbauen. 

24, 15. Die Anstalt sagte zu, der Anregung 
des RH nachzukommen, die monatliche Ge· 
haltsauszahlung, die gegenwärtig etwa vier 
Tage beansprucht, aus Sicherheitsgründen und 
zur Vermeidung von Zinsenverlusten bei früh· 
zeitigen Geldabhebungen innerhalb eines mög. 
lichst kurzen Zeitraumes abzuwickeln. Sie 
teilte ferner mit, daß der weiteren Anregung 
des RH, auf den unbaren Zahlungsverkehr 
weit größeres Gewicht als bisher zu legen, 
durch entsprechende Weisungen an alle Landes. 
stellen entsprochen wurde. Schließlich hat 
die Anstalt mehrere Anregungen des RH, 
die der Beleg. und Gebarungsprüfung dienen, 
aufgegriffen. 

24, 16. Der überwachungsausschuß der 
Anstalt, zu dessen Aufgaben e" nach § 437 
ASVG gehört, die gesamte Gebarung des 
Versicherungsträgers ständig zu überwachen, 
zieht hiezu seit Jahren einen Sachverständigen 
heran. Der RH erachtete diese ständige 

'Betrauung nicht für notwendig und empfahl, 
die Prüfung durch den Sachverständigen nur 
fallweise, etwa in fünf jährigen Intervallen, 
vornehmen zu lassen. Das BM für soziale 
Verwaltung teilte die Auffassung des RH. 
Der überwachungsausschuß beschloß jedoch 
laut Mitteilung der Anstalt, seine Vorgangs. 
weise auch künftig beizubehalten, weil er 
der Ansicht sei, daß es ihm unbenommen 
bleiben müsse, die ihm in Vollzug des Gesetzes 
zweckdienlich erscheinenden Maßnahmen zu 
ergreifen. Eine sachliche Begründung seines 
Beschlusses gab der überwachungsausschuß 
allerdings nicht. 

24, 17. Da die Richtlinien für die Gesund. 
heitsfürsorge aus dem Jahre 1959 stammen 
und daher keinen Bezug auf die Bestimmungen 
der 9. Novelle zum ASVG aus dem Jahre 1961 
nehmen, wendete die Anstalt zum Teil Be· 
stimmungen eines vom Vorstand noch nicht 
genehmigten neuen Richtlinienentwurfes aus 
dem Jahre 1963 an. Der RH machte darauf 
aufmerksam, daß übersichtliche, den bestehen­
den gesetzlichen Bestimmungen angepaßte 
und jedenfalls vom Vorstand genehmigte 
Richtlinien ehestens in Kraft zu setzen wären. 
Die 'Anstalt erwiderte, daß der Vorstand 
inzwischen Richtlinien für die Rehabilitation 
genehmigt hat, die die Bestimmungen der 
9. Novelle zum ASVG berücksichtigen. 

24, 18. Während der Anstalt zur Behandlung 
und Heilung von rheumatischen Krankheiten 
und von Krankheiten der Atmungsorgane 
drei Kurheime zur Verfügung stehen, besitzt 
sie kein eigenes Kurheim zur Behandlung 
von Herz- und Kreislaufkrankheiten, und 
nur ein kleiner Teil der an dieser Krankheit 
leidenden Versicherten kann in das Kurheim 
Bad Hall eingewiesen werden. Infolgedessen 
belief sich z. B. im Jahre 1964 der Anteil der 
wegen Herz- und Kreislauferkrankungen ge­
währten Heilverfahren auf nur 8,3% a1ler 
gemäß § 301 ASVG gewährten Heilverfahren, 
obwohl die Herz- und Kreislaufkrankheiten 
seit Jahren an der Spitze der Invaliditäts­
ursachen stehen und im Jahre 1964 allein 
wegen dieser Krankheiten 24,6% aller Invalidi­
tätspensionen zuerkannt werden mußten. Um 
den Aufwand für Invaliditätspensionen fühlbar 
zu senken, empfahl der RH, in Hinkunft 
wesentlich mehr als bisher für die Behandlung 
der nerz- und Kreislauferkrankten vorzusorgen. 
Die Anstalt teilte mit, sie beabsichtige, in 
Bad Hall ein Kurheim mit einer Kapazität 
von 100 Betten zu errichten. Ab Juli 1967 
stehe ihr in Bad Tatzmannsdorf ein Vertrags­
heim mit 55 Betten zur Verfügung. 

24, 19. Versicherte oder Pensionisten mit 
Herz- und Kreislaufkrankheiten, rheumatischen 
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Beschwerden, Krankheiten der Atmungs­
organe und Tbc-Leiden, die zur Behandlung 
ihrer Invalidität oder Hilflosigkeit gemäß 
§ 301 ASVG in eine Krankenanstalt, ein 
Kurheim u. dgl. eingewiesen worden sind, 
können dort nicht immer bis zur vollständigen 
Wiederherstellung verbleiben und müssen 
daher, wenn der Zweck des Heilverfahrens 
erreicht werden soll, auch nach der Ent­
lassung aus der Anstalt weiter behandelt 
werden. Zu diesem Zweck hat die Anstalt 
Begutachtungsstellen eingerichtet, die dafür 
zu sorgen ha ben, daß die Erkrankten zweckmäßig 
weiter behandelt werden, und die, falls notwen­
dig, weitere Maßnahmen einleiten müssen. Der 
RH mußte jedoch feststellen, daß die Begut­
achtungsstellen der Landesstelle Wien und 
der Außenstelle Innsbruck, die der Landes­
stelle Salzburg untersteht, aus Zeitmangel 
_und wegen ihrer geringen Kapazität einen 
großen Teil der erforderlichen Nachunter­
suchungen überhaupt nicht durchführen kön­
nen, weshalb die Gefahr besteht, daß die 
Invalidität oder Hilflosigkeit letzten Endes 
doch nicht behoben wird und die Invaliditäts­
pension oder der Hilflosenzuschuß weiter 
bezahlt werden muß. Der RH empfahl, dafür 
zu sorgen, daß alle notwendigen N achunter­
suchungen auch tatsächlich durchgeführt wer­
den können. Die Anstalt erwiderte, daß sie 
wegen Personalmangels und wegen räumlicher 
Schwierigkeiten diese wünschenswerten N ach­
untersuchungen leider nicht intensivieren 
könne. 

24, 20. Bei der Überprüfung von 40 Kur­
anträgen der HauptsteIle, 30 Kuranträgen der 
Landesstelle Linz und 2t Kuranträgen der 
Landesstelle Salz burg stellte der RH fest, 
daß die Anstalt in sechs Fällen: die vom Chefarzt 
aus medizinischen Gründen abgelehnte Kur 
dennoch bewilligte. In einem dieser Fälle 
wurde ein Kurkostenzuschuß für einen Kur­
aufenthalt im Ausland gewährt, obwohl der 
Versicherte nach dem fachärztlichen Gutachten 
ebensogut im Inland behandelt hätte werden 
können. Die Anstalt stellte sich auf den 
Standpunkt, daß der ärztliche Dienst nur die 
Aufgabe habe, an der Feststellung der Er­
krankung, die Grundlage für ein Heilverfahren 
sein kann, beratend mitzuwirken, daß aber 
die Entscheidung über den Antrag dem Ver­
waltungsausschuß obliegt, der zwar bei seinen 
Beratungen auch den Chefarzt heranzieht, 
aber in Grenzfällen Entscheidungen treffen 
kann, die nicht mit der Ansicht des ärztlichen 
Dienstes übereinstimmen. Der RH wies aber 
darauf hin, daß gemäß § 13 der Richtlinien 
über die Durchführung von Maßnahmen 
der Gesundheitsfürsorge die ärztlich fest­
gestellte Krankheit die Grundlage für diese 
Maßnahmen zu bilden habe. 
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24, 21. Da die Kost, namentlich das Abend­
essen, im Kurheim Bad Hall zu reichlich 
und· daher dem Kurerfolg abträglich ist, 
empfahl der RH, eine gewisse Einschränkung 
und vor allem Diätkost weit mehr als bisher 
zu verschreiben und zu verabreichen. Er wies 
darauf hin, daß es zweckmäßig wäre, im Ein­
vernehmen mit der Landwirtschaftlichen Zu­
schußrentenversicherungsanstalt die Diät­
assistentIn der Bäuerlichen Sonder heilanstalt 
für Rheumakranke in Baden fallweise zur 
Mitarbeit im Kurheim Bad Hall heranzuziehen, 
wo sie im Zusammenwirken mit dem Heimarzt 
zweckentsprechende Diätspeisepläne aufzu. 
stellen und die Verabreichung der Diätkost 
zu überwachen hätte. Die Anstalt hat diese 
Anregung bereits aufgegriffen. 

24, 22. Der RH stellte fest, daß zwei 
Kuranträgen stattgegeben wurde, obwohl die 
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (§ 8 
der Richtlinien) nicht erfüllt waren, und daß 
ein dritter Kurantrag genehmigt wurde, ohne 
zu prüfen, ob die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen gegeben sind. Erst der Hin­
weis des RH veranlaßte die Anstalt, diese 
Voraussetzungen zu überprüfen. Das BM für 
soziale Verwaltung hat die Anstalt aufge­
fordert, über das Ergebnis der eingeleiteten 
Prüfung ergänzend zu berichten. 

24, 23. Da das von der Anstalt gemäß 
den Bestimmungen des § 24 Abs. 2 ASVG 
betriebene Unfallkrankenhaus in Kalwang 
(Steiermark) zwar nicht das Öffentlichkeits­
recht besitzt, aber gemeinnützig geführt wird, 
empfahl der RH, die Gemeinnützigkeit gemäß 
§ 22 des Steiermärkischen Krankenanstalten­
gesetzes amtlich feststellen zu lassen, damit 
die Anstalt in den Genuß der Begünstigungen 
kommen kann, die gemeinnützig geführten 
Krankenanstalten gewährt werden. Die Anstalt 
hat dieser Anregung entsprochen. Infolge­
dessen werden dem Unfallkrankenhaus Kal­
wang neben der Befreiung von der Grund­
steuer Zollerleichterungen bei der Einfuhr 
medizinisch-technischer Artikel gewährt. 

24, 24. Da von der Gesamtzahl der Kranken­
verpflegstage des Unfallkrankenhauses Kal­
wang nur etwa ein Fünftel bis ein Sechstel 
auf eigene Patienten entfällt, ist zu befürchten, 
daß nach dem Bau des geplanten Unfall­
krankenhauses in Bruck an der Mur die Kapa­
zitätsausnützung von Kalwang so stark zurück­
gehen wird, daß es wegen des hohen Anteils 
der fixen Kosten an den Gesamtkosten nicht 
mehr möglich sein wird, das Krankenhaus 
wirtschaftlich zu führen. Der RH wies ferner 
darauf hin, daß der hohe Anteil anstaltsfremder 
Patienten, für die das Krankenhaus nur 
Pflegegebührenersätze erhält, die bei weitem 
nicht kostendeckend sind, eine starke finanzielle 
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Belastung bedeutet. Die Anstalt erwiderte, 
daß sie auch im Falle der Errichtung des 
Unfallkrankenhauses Bruck an der Mur im 
Hinblick auf den Be:;chäftigungs- bzw. Wohn­
ort ihrer Patienten keinen wesentlichen 
Frequenzrückgang erwarte. Zu dem Problem 
der starken finanziellen Belastung der Anstalt 
wegen des hohen Prozentsatzes anstaltsfremder 
Patienten nahm die Anstalt nicht Stellung. 

24, 25. Werden Selbstzahler im Unfall­
krankenhaus Kalwang ainbulant behandelt, 
dann wird gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 3 des Sonder­
dienstvertrages des leitenden Arztes der ent­
standene Sachaufwand auf Grund der ärzt­
lichen Angaben verrechnet. An Stelle der 
umständlichen Einzelverrechnung der Heil­
mittel usw. empfahl der RH, diesen Sach­
aufwand nach denselben Grundsätzen wie 
den Sachaufwand stationärer Selbstzahler zu 
pauschalieren. Die Anstalt erwiderte, daß sie 
nach· Ablauf des einjährigen Beobachtungs­
zeitraumes, der die Unterlagen für die Pauscha­
lierung liefern soll, Pauschalsätze in Kraft 
setzen werde. 

24, .29. Im Sinne der Anregung des RH 
wird die Anstalt, um die Verwaltung zu er­
leichtern, den Organisationsplan so abändern, 
daß die Verwalter anstaltseigener Einrichtun­
gen die Befugnis erhalten können, für laufende 
Anschaffungen und unvorhergesehene Repa­
raturen anstatt bisher nur 1000 S einen Betrag 
bis zu 5000 Saufzuwenden. 

24, 30. ·Da die Kurpatienten in dem alten 
Kurheim "Schweizerei" in Bad Gleichenberg 
nur unzureichend untergebracht waren, er­
richtete die Anstalt in den Jahren 1963/64 
einen Neubau mit einem Gesamtkostenaufwand 
von 9,193.000 S. Das alte Kurheim hätte 
nach Fertigstellung des Neubaues in ein Wirt­
schaftsgebäude uingebaut werden sollen. Ent­
gegen der ursprünglichen Planung wurde es 
jedoch abgerissen und der Bau eines neuen 
Wirtschaftsgebäudes begonnen. Der RH stellte 
fest, daß es wesentlich zweckmäßiger gewesen 
wäre, Küche, Speisezimmer und Personal­
zimmer im neugebauten Kurheim selbst unter­
zubringen. Dies wäre bei einer geringfügigen 
Verminderung der Bettenkapazität des Kur­
heimes möglich gewesen, weil die über die 

24, 26. Jm Jahre 1965 entfielen im Unfall- ganze Trakttiefe frei gespannten Dachbinder es 
krankenhaus Kalwang vom Jahrespersonal- ohneweiters erlaubt hätten, den Dachboden 
aufwand der Arzte auf voll auszubauen und durch Zwischenschaltung 

. laufende Bezüge .............. 854.438 S, von seitlichen Schleppdächern Personalzimmer 
Überstundenentgelte .......... 341.321 S, und die Verwalterwohnung unterzubringen. 
Haupt- und Bereitschaftsdienste 76.014 S. Da das Tiefgeschoß nur bergseitig ein Keller-
24, 27. Für Überstundenentgelte, Haupt- geschoß ist und talscitig auf einen weiten 

und Bereitschaftsdienste mußte daher nahezu Vorplatz führt, hätte die Küchenanlage tal­
halb soviel aufgewendet werden wie für die, seitig im Kellergeschoß untergebracht werden 
laufenden Bezüge. Andererseits ist das Unfall- 'können. Auf diese Weise wären der Anstalt 
krankenhaus ärztlich gut dotiert, da von einem die mit etwa 5'5. MilI. S z~ vera.nschlagen~en 
Arzt im Durchschnitt nur zwölf stationäre Kosten der Ernchtung emes eIgenen Wlrt­
Patienten zu betreuen sind. Der RH empfahl schaftsgebäudes erspart geblieben. 
deshalb, den Arztedienstplänen ein besonderes 
Augenmerk zuzuwenden und die Abgeltung 
der geleisteten Überstunden zu pauschalieren. 
Die Anstalt erwiderte, daß sie im Verein 
mit dem ärztlichen Leiter bestrebt sein werde, 
die Überstundenleistung der Arzte auf ein 
vertretbares Ausmaß zu senken. Mit den in 
Frage kommenden Arzten soll ein Überein­
kommen gesucht werden, nach welchem die 
geleisteten Überstunden pauschaliert werden. 

24, 28. Das Krankenhauspersonal in den 
Krankenhäusern und Kurheimen der Anstalt 
hat derzeit gemäß § 7 Abs. 2 der Richtlinien 
Arb. H für die volle Tagesverpflegung 14·50 S 
zu bezahlen. Der RH empfahl, um eine Er­
höhung des Richtliniensatzes bemüht zu sein, 
um wenigstens die Kosten der aufgewendeten 
Lebensmittel hereinzubringen. Das BM für 
soziale Verwaltung hat diese Empfehlung dem 
Hauptverband der Österreichischen Sozial­
versicherungsträger zur weiteren Veranlassung 
zur Kenntnis gebracht. 

24, 31. Die Anstalt erwiderte; daß die 
errechneten Umbaukosten zusammen mit den 
Kosten der erforderlichen Bausanierung fast 
ebensoviel betragen hätten wie die errechneten 
Neubaukosten. Eine Vergrößerung durch ein 
viertes Geschoß oder durch den Ausbau des 
Dachgeschosses wäre von der Baubehörde 
untersagt worden, um das Landschaftsbild 
nicht zu verunstalten. Hiezu muß der RH 
jedoch bemerken, daß der Ausbau eines von 
der Baubehörde genehmigten Dachgeschosses 
nicht untersagt Werden kann, wenn die sonsti­
gen Voraussetzungen (vorhandene Stiegen u. ä.) 
gegeben sind. 

Landwirtschaftliche Zuschuß· 
rentenversicherungsanstalt, Wien 

25, 1. Die Landwirtschaftliche Zuschuß­
rentenversicherungsanstalt, im folgenden kurz 
Anstalt genannt, hat gemäß § 8 Abs. 3 des 
Larid wirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgesetzes (LZVG), BGBI. Nr. 293/1957, 
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der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial­
versicherungsanstalt mit deren. Zustimmung 
die Führung ihrer Bürogeschäfte übertragen. 
Aus diesem Grund hat der RH die Gebarungs­
prüfungen der bei den Anstalten miteinander 
verbunden. Die Abschnitte 5,8,9,10, 13, 14 u. 15 
des Berichtsteiles über die Gebarungsprüfung der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialver­
sicherungsanstalt (Abs. 24), die sich auf die 
Abwicklung der Bürogeschäfte beziehen, be­
treffen daher auch die Landwirtschaftliche Zu­
schußrentenversicherungsanstalt. 

25, 2. Auf Grund der Bestimmungen der 
§§ 74 Abs. 3, 76 und 78 deI'! LZVG ist die Be­
rechnungsbasis der Waisenrente unehelicher 
Kinder im Regelfall nur halb so groß wie die 
der ehelichen Kinder. Dazu kommt noch, 
daß ein uneheliches Kind, dessen Vater nicht 
feststellbar ist, nitch dem Tode der versicherten 
Mutter keinen Anspruch auf die anderthalb­
mal so große Doppelwai&enrente hat. Der RH 
ersuchte deshalb das BM für soziale Verwal­
tung, für eine Novellierung des Landwirt­
schaftlichen Zuschußrentenversicherungsge­
setzes dahingehend Sorge zu tragen, daß un­
eheliche Kinder den ehelichen gleichgestellt 
werden. 

25, 3. Das BM für soziale Verwaltung 
teilte mit, daß es beabsichtige, "im Zuge 
einer künftigen Änderung des Gesetzes eine 
eindeutige Regelung vorzuschlagen und zur 
Erörterung zu stellen". 

25, 4. Obwohl gemäß § 23 Abs. 1 LZVG 
das Recht auf Feststellung der Verpflichtung 
zur Zahlung- von Beiträgen innerhalb 
zweier Jahre vom Tage der Fälligkeit der Bei­
träge verjährt, hat die Anstalt nach den Fest­
stellungen des RH bis Dezember 1962 (in 
Einzelfällen auch noch später) trotz einge­
tretener Verjährung dieses Rechtes Beiträge 
eingefordert und sogar Exekution geführt, 
wenn der Zahlungsaufforderung nicht ent­
sprochen wurde. Der RH wies ferner darauf 
hin, daß di_e Versicherten aus diesen ~ei­
tragszahlungen keinerlei Nutzen ziehen kön­
nen, weil die Zeiträume, für welche die auf die 
geschilderte Weise hereingebrachten Beiträge 
gelten sollen, weder gemäß § 59 LZVG als 
Beitragszeiten noch gemäß § 60 LZVG als 
Ersatzzeiten angerechnet werden können. 

25, 5. Die Anstalt erwiderte, daß im Jahre 
1958 rund 300.000 Beitragsanmeldungen und 
mehr als 100.000 Rentenanträge (d. i. g.as 
Fünffache eines normalen Jahreseingangs) bei 
ihr einlangten und daß sie insbesondere bei 
der Datenverarbeitungsanlage mit Anfangs­
schwierigkeiten verschiedenster Art zu kämpfen 
hatte. Sie ist daher der Meinung, daß die Ver­
jährungsvorschriften sinnvoll erst ab jenem 
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Zeitpunkt angewendet werden konnten, in 
dem von der Aufarbeitung der Rückstände 
und damit von einem normalen Arbeits­
ablauf gesprochen werden konnte. Der RH ' 
bemerkt hiezu, daß er bei seiner Einschau 
die anfänglichen Schwierigkeiten der Anstalt 
keineswegs übersehen und bei seinen Fest­
'stellungen durchaus berücksichtigt hat. Der 
Ansicht der geprüften Anstalt hinsichtlich 
der Verjährungsvorschriften kann der RH 
jedoch im Hinblick auf die zwingenden Be­
stimmungen des § 181 LZVG nicht bei­
pflichten. Die weitere Bemerkung der An­
stalt, "es wäre nicht einzusehen gewesen, 
daß ein Versicherter, dessen Rentenakt recht­
zeitig bearbeitet werden konnte, alle Bei­
träge einzuzahlen gehabt hätte, während 
ein anderer Versicherter, womöglich aus der­
selben Gemeinde, dieser Verpflichtung nicht 
hätte nachkommen müssen", übersieht die 
schon oben erwähnte Tatsache, daß die nach 
Verjährung des Rechtes auf Feststellung der 
Verpflichtung zur Beitragszahlung geleisteten 
Beitragszahlungen für die Versicherten nutz­
los sind. Dies deshalb, weil sich die für die 
wirks8,me Entrichtung von Beiträgen gesetzten 
Fristen nur dann um den Zeitraum eines 
Verfahrens zur Entscheidung über die Ver­
sicherungspflicht yerlängern, wenn das Ver­
fahren innerhalb zweier Jahre nach Ab­
lauf des maßgeblichen Kalenderjahres ein­
geleitet worden ist. 

25, 6. Gemäß§ 20 LZVG sind die Beiträge 
der Pflichtversicherten mit dem Letzten des 
Monates Feber des dem Beitragsjahr fol­
genden Kalenderjahres fällig. Die Zahlungs­
pflichtigen können diesen Termin jedoch nur 
dann einhalten, wenn ihnen die Beiträge 
rechtzeitig vorgeschrieben werden. Bei der 
Prüfung von 70 Beitragsakten stellte der RH 
fest, daß in vier Fällen die Beitragsvorschrei­
bung mit mehrmonatiger Verspätung er­
folgte. 

25, 7. Die Anstalt machte auch in diesen 
Fällen Anfangsschwierigkeiten geltend. Der 
RH muß hiezu jedoch bemerken, daß eine 
der von ihm bemängelten verspäteten Beitrags­
vorschreibungen das Jahr 1964 betrifft, 
während die übrigen drei das Jahr 1965 
betreffen, demnach einen Zeitpunkt, in dem 
die Anfangsschwierigkeiten längst behoben 
waren. 

25, 8. Da das von der Anstalt geübte Ver­
fahren, rückständige Beiträge einzutreiben, 
von der im § 20 LZVG vorgesehenen Re­
gelung wesentlich abweicht, verlangte der RH, 
bei der Eintreibung den gesetzlichen Vor­
schriften entsprechend vorzugehen. Die An­
stalt erwidt)rte, daß seit der Vorschreibung 
für das Jahr 1960 nur noch einmal gemahnt 
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und bei erfolgloser Mahnung ein Rückstands­
ausweis ausgefertigt wird. Der RH muß hiezu 
bemerken, daß die von ihm angeführten Bei­
spiele aus den Jahren 1962 bis 1965 stammen, 
in welchen von Anfangsschwierigkeiten nicht 
mehr gesprochen werden kann. 

25, 9. Als Nachweis des während des Ersten 
und Zweiten Weltkrieges geleisteten Kriegs­
dienstes erkennt die Anstalt auch einfache Be­
stätigungen der Gemeindeämter an. Als illu­
stratives Beispiel sei der Wortlaut der ge­
meindeamtlichen Bescheinigung aus dem Ge­
schäftsstück AZ 259-68.300fG-21O angeführt, 
die die Militärdienstzeit des J osef Winkelhofer 
betrifft: "Die Militärdienstzeit vom 19. 12. 
1914 bis 11. 8. 1919 erscheint durch Zeugen 
glaubwürdig. Unterschrift: Bürgermeister 
Winkelhofer. " Die Anstalt hat weder von 
den Zeugen Erklärungen an Eides Statt ver­
langt, noch hat sie die Frage geklärt, ob der 
Bürgermeister mit dem Antragsteller identisch 
oder verwandt ist. 

25, 10. Da die einzigen Stellen, die über 
geleistete Kriegs- und Militärdienstzeiten 
authentisch Auskunft geben können, das BM 
für Inneres hinsichtlich des Zeitraumes bis 
zum 13. März 1938 und das Österreichische 
Staatsarchiv hinsichtlich der Kriegsdiem,t­
leistung im Zweiten Weltkrieg sind, empfahl der 
RH, nur Bestätigungen dieser Dienststellen 
über geleistete Kriegsdienste anzuerkennen. 

25, 11. Die Anstalt beharrt jedoch im 
Gegensatz zu anderen Pensionsversicherungs­
trägern auf ihrer Ansicht, daß. die Bestäti­
gungen der Gemeindeämter ausreichende Nach­
weise seien und daß auf diese Weise eine ver­
waltungsmäßige Mehrbelastung des BM für 
Inneres und de .. Österreichischen Staatsarchivs 
vermieden werde. 

25, 12. Obwohl gemäß § 14 LZVG die 
Leistungsempfänger verpflichtet sind, der An­
stalt jede Änderung in den für den Fort­
bestand ihrer Bezugsberechtigung maßgeben­
den Verhältnissen zu melden, werden diese 
Meldungen verhältnismäßig häufig aus Ver­
geßlichkeit oder Unkenntnis der gesetzlichen 
Bestimmungen unterlassen. Dies trifft be­
sonders auf die Empfänger einer Alters- oder 
Erwerbsunfähigkeitszuschußrente zu, die häufig 
den Tod der Ehegattin (des Ehegatten) der 
Anstalt nicht melden, sodaß sie die Rente 
unberechtigt auch weiterhin gemäß § 74 
Abs. 3 LZVG im doppelten Ausmaß beziehen. 
Die Anstalt hat deswegen im Frühjahr 1965 
allen Beziehern von Erhöhungsbeträgen Form­
blätter zugesendet, auf welchen zu bestätigen 
war, daß die Ehegattin (der Ehegatte) noch 
lebe. Hiebei ergab sich, daß das Ableben 
in 433 Fällen nicht gemeldet worden war 

I 
und daß infolgedessen überbezüge in der 
Gesamthöhe von nahezu 1·7 Mill. S entstanden 
waren. In einzelnen Fällen erreichten die über­
bezüge den Betrag von fast 20.000 S. Da 
die meisten Rentner hochbejahrt sind und 
ihnen wegen des kleinen Rentenbetrages nur 
geringe Rückzahlungsbeträge vorgeschrieben 
werden können, ist im Zeitpunkt ihres Todes 
der dann uneinbringlich gewordene, noch nicht 
rückerstattete Teil des überbezuges verhält­
nismäßig groß, sodaß die Anstalt in vielen 
Fällen beträchtliche V erluf> te erleidet. Um 
diese Verluste möglichst gering zu halten, 
regte der RH an, einige Jahre hindurch all­
jährlich Lebensbestätigungen von den Be­
ziehern von Erhöhungsbeträgen einzuholen. 
Die Anstalt erwiderte, daß sie im Jahre 1967 
neuerlich von allen Rentenbeziehern mit Er­
höhungsbeträgen Lebensbestätigungen ver­
langen werde. Von dem Ergebnis werde es 
abhängen, ob die Methode beibehalten werden 
soll. 

25, 13. Da die Gewährung von Leistungen 
aus dem Unterstützungsfonds gemäß den im 
Zeitpunkt der Gebarungsprüfung geltenden 
Richtlinien nicht davon abhängig war, ob 
der Grundsteuermeßbetrag die Höhe von 
130 S (bei Unterstützungen aus Anlaß von 
Festtagen 260 S) überschritt, war die Be­
rufung auf die Richtlinien nicht gerecht­
fertigt, wenn Ansuchen um eine Unter­
stützung wegen überschreitung des genannten 
Betrages abgelehnt wurden. Der RH empfahl 
den Richtlinien entsprechend, bei der Ge­
währung von Beihilfen insbesondere die Fami­
lien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
der zu Unterstützenden zu berücksichtigen. 

25, 14. Gemäß § 25 der Dienstordnung 
für die Verwaltungsangestellten bei den So­
zialversicherungsträgern Österreichs darf der 
Vorstand Gehaltsvorschüsse, die höher sind 
als ein Monat:;bezug, den ansuchenden Ange­
stellten nur im Fall unverschuldeter Notlage 
oder in sonstigen begründeten Fällen be­
willigen. Der RH bemängelte daher, daß 
der Vorstand. Herren der Direktion und 
Landesstellenleitern zum Erwerb von Bau­
gründen öder zur Errichtung von Einfamilien­
häusern Gehaltsvorschüsse im Ausmaß von 
drei Monatsbezügen gewährt hatte. 

25, 15. Die Anstalt erwiderte, daß sie die 
Auffassung des RH nicht teilen könne und 
daß es ihrer Ansicht nach der Eigenverant­
wortlichkeit ihrer Verwaltungskörper vor be­
halten bleibe, welche sonstigen begründeten 
Fälle eine Vorschußgewährung ermöglichen. 
Der RH kann sich dieser Auffassung aller­
dings nicht anschließen und weist darauf hin, 
daß es nicht dem Willen des Gesetzgebers 
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entspricht, wenn die zwangsweise eingehobenen 
Geldmittel der Sozial versicherungsträger auch 
dazu verwendet werden, Personen, die bereits 
eine Wohnung besitzen, in Form von Ge­
haltsvorschüssen den Erwerb von Baugründen 
oder die Errichtung von Einfamilienhäusern 
zu erleichtern. Der RH muß überdies mit 
allem Nachdruck feststellen, daß er gemäß 
Artikel 126 c der Bundesverfassung befugt 
ist, die gesamte Gebarung der Träger der 
Sozialversicherung zu überprüfen. Die An­
sicht der Anstalt, daß sie sich mit dem Hin­
weis auf die Eigenverantwortlichkeit der Ver­
waltungskörper über die Bemängelungen des 
RH hinwegsetzen könne, ist demnach irrig. 

25, 16. Der überwachungsausschuß der 
Anstalt, zu dessen Aufgaben es nach § 155 
LZVG gehört, die gesamte Gebarung der An­
stalt ständig zu überwachen, zieht hiezu seit 
Jahren einen Sachverständigen, vornehmlich 
für die Abfassung des Rechnungsabschlusses, 
heran. Der RH erachtete diese ständige Be­
trauung nicht für notwendig und empfahl, die 
Prüfung durch den Sachverständigen nur fall­
weise, etwa in fünf jährigen Intervallen, vor­
nehmen zu lassen. Das BM für soziale Ver­
waltung hat die Anstalt davon verständigt, 
daß es die Auffassung des RH teile. Der 
überwachungsausschuß beschloß jedoch laut 
Mitteilung der Anstalt, seine Vorgangsweise 
auch künftig beizubehalten, weil er der An­
sicht sei, daß es ihm unbenommen bleiben 
müsse, die ihm im Vollzug des Gesetzes zweck­
dienlich erscheinenden Maßnahmen zu er­
greifen. Eine sachliche Begründung seines 
Beschlusses gab der überwachungsaus&chuß 
allerdings nicht. 

25, 17. Obwohl der Anstalt zur Behandlung 
und Heilung von rheumatischen Krankheiten 
und von Krankheiten der Atmungsorgane 
ihrer Versicherten und der Zuschußrenten­
bezieher neben drei Kurheimen der Land­
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs­
an&talt die eigene Kuranstalt Paracelsushof 
in Badgastein und die im Jahre 1966 er­
öffnete Bäuerliche Sonderheilanstalt für 
Rheumakranke in Baden zur Verfügung 
stehen, besitzt sie ebensowenig wie die Land­
und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungs­
anstalt ein eigenes Kurheim zur Behand­
lung von Herz- und Kreislauferkrankten, und 
nur ein kleiner Teil der an diesen Krank­
heiten leidenden Versicherten kann in das Kur­
heim Bad Hall der Land- und Forstwirt­
schaftlichen Sozialven"icherungsanstalt einge­
wiesen werden. Infolgedessen belief sich z. B. 
im Jahre 1964 der Anteil der wegen Herz­
und Kreislauferkrankungen gewährten Heil­
verfahren auf nur 13,2% aller gemäß § 81 
LZVG gewährten Heilverfahren, obwohl die 
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Herz- und Kreislaufkrankheiten seit Jahren 
an der Spitze der Ursachen der Erwerbs­
unfähigkeit stehen und im Jahre 1964 allein 
wegen dieser Krankheiten 32,0% aller Er­
wer bsunfähigkeitszuschußren ten zuer kann t 
werden mußten. Um den Aufwand für Er­
werbsunfähigkeitszuschußrenten fühlbar zu 
senken, empfahl der RH, in Hinkunft wesent­
lich mehr als bisher für die Behandlung der 
Herz- und Kreislauferkrankten vorzusehen. 
Die Anstalt teilte mit, daß ihr ab Juli 1967 
ein Vertragsheim mit 55 Betten in Bad Tatz­
mannsdorf zur Verfügung stehen werde. Fer­
ner werde sie ihre Versicherten in das Kur­
heim Bad Hall einweisen können, das die 
Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversiche­
rungsanstalt zu errichten beabsichtigt. 

25, 18. Versicherte oder Rentner mit Herz­
und Kreislaufkrankheiten, rheumatischen Be­
schwerden, Krankheiten der Atmungsorgane 
und Tbc-Leiden, die zur Verhinderung oder 
Beseitigung der Erwerbsunfähigkeit gemäß 
§ 81 LZVG in eine Krankenanstalt, ein Kur­
heim u. dgl. eingewiesen worden sind, können 
dort nicht immer bis zur vollständigen Wieder­
herstellung verbleiben. Um den Zweck des 
Heilverfahrens zu erreichen, müssen die Er­
krankten auch nach der Entlassung aus 
der Krankenanstalt weiter behandelt werden. 
Die von der Anstalt eingerichteten Begut­
achtungsstellen haben dafür zu sorgen, daß die 
Erkrankten zweckmäßig weiter behandelt wer­
den. Der RH mußte jedoch feststellen, daß die 
Begutachtungsstellen der Landesstelle Wien und 
der der Landesstelle Salzburg unterstehenden 
Außenstelle Innsbruck aus Zeitmangel und 
wegen ihrer geringen Kapazität einen großen 
Teil der erforderlichen Nachuntersuchungen 
überhaupt nicht durchführen, sodaß Gefahr 
besteht, daß in vielen Fällen die Erwerbs­
unfähigkeit letzten Endes doch nicht be­
hoben wird und die Erwerbsunfähigkeits­
zuschußrente weiter bezahlt werden muß. 
Der RH empfahl daher, dafür zu sorgen, daß 
alle notwendigen Nachuntersuchungen auch 
tatsächlich vorgenommen werden können. Die 
Anstalt erwiderte, daß sie sich bemühen 
werde, den Anregungen des RH nach Mög­
lichkeit zu entsprechen. 

25, 19. Bei der überprüfung von 50 Kur­
anträgen der Hauptstelle, 37 Kuranträgen 
der Landesstelle Linz und 15 Kuranträgen 
der Landesstelle Salzburg stellte der RH fest, 
daß die Anstalt in zwei Fällen die vom Chef­
arzt aus medizinischen Gründen abgelehnte 
Kur dennoch bewilligte. Die Anstalt ist der 
Ansicht, daß der ärztliche Dienst nur die Auf­
gabe habe, an der Feststellung der Erkrankung, 
die Grundlage für ein Heilverfahren sein 
kann, beratend mitzuwirken, daß aber die 
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Entscheidung über den Antrag dem Ver­
waltungsausschuß obliege, der zwar bei seinen 
Beratungen auch den Chefarzt heranziehe, 
aber in Grenzfällen Entscheidungen treffen 
könne, die nicht mit der Ansicht des ärzt­
lichen Dienstes übereinstimmen. Es muß je­
doch darauf hingewiesen werden, daß gemäß 
§ 13 der Richtlinien über die Durchführung 
von Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge die 
ärztlich festgestellte Krankheit die Grund­
lage für diese Maßnahmen zu bilden habe. 

25, 20. Bei Durchsicht der Anträge auf 
Gewährung eines Kuraufenthaltes fiel auf, 
daß manche Anträge zweimal gestellt worden 
waren und daß maßgebliche Angaben in 
diesen Anträgen einander widersprachen. Es 
stellte sich heraus, daß manche Antrag­
steller, die befürchtet hatten, nicht berück­
sichtigt zu werden, bewußt falsche Angaben 
machten und dann nach Ablehnung ihres 
Antrages bei einer mündlichen Vorsprache, 
die die Grundlage· des zweiten Antrages bil­
dete, ihre früheren, von den Gemeindeämtern 
jedoch bestätigten Angaben in wesentlichen 
Punkten abänderten. Das BM für soziale 
Verwaltung hat der Anstalt empfohlen, die 
aufgezeigten Divergenzen zum Anlaß zu neh­
men, in geeigneter Weise für eine sorgfältigere 
Prüfung der Angaben der Antragsteller durch 
die Gemeindeämter Sorge zu tragen. 

25, 21. Bei der überprüfung der Unter­
lagen über den Kurerfolg von 127 in drei 
Turnussen in das Kurheim Bad Hall einge­
wiesenen Patienten stellte der RH fest, 
daß 14 Patienten - obwohl ärztlich uner­
wünscht - an Gewicht wesentlich zuge­
nommen hatten. Diese dem Kurerfolg ab­
träglichen Gewichtszunahmen sind vor allem 
auf die allzu reichhaltige Verköstigung, insbe­
sondere auf das zu reichlich bemessene Abend­
essen zurückzuführen. Der RH empfahl daher, 
neben einer Verringerung der Nahrungsmittel­
mengen vor allem Diätkost weit mehr als 
bisher zu verschreiben und die Diätassistentin 
der Bäuerlichen Sonderheilanstalt für Rheuma­
kranke in Baden fallweise zur Mitarbeit im 
Kurheim Bad Hall heranzuziehen, wo sie im 
Zusammenwirken mit dem Heimarzt zweck­
entsprechende Diätspeisepläne aufzustellcn und 
die Verabreichung der Diätkost zu über­
wachen hätte. Die Anstalt hat diese An­
regung bereits aufgegriffen. 

25, 22. Der RH stellte fest, daß die Gattin 
des Verwalters der Bäuerlichen Sondi:lrheil­
anstalt für Rheumakranke in Baden in der 
gleichen Anstalt als Wirtschaftsassistentin 
tätig ist. Er wies darauf hin, daß diese Funk­
tion nur von Angestellten ausgeübt werden 
dürfe, die mit dem Verwalter nicht verwandt 
oder verschwägert sind. Die Anstalt ent-

gegnete, daß sie im Hinblick auf die bisherigen 
guten Erfahrungen keine Änderungen vor­
nehmen werde. Das BM für soziale Verwaltung 
machte auf Grund der Bemängelung des RH 
die Anstalt darauf aufmerksam, daß Ehegatten 
nur dann beschäftigt werden dürfen, wenn sie 
einander dienstlich nicht unmittelbar über­
bzw. untergeordnet sind und wenn keiner der 
Kontrolle des anderen unterliegt. 

25, 23. Bei der Besichtigung des von der 
Anstalt im Jahre 1965 um einen Kaufpreis 
von 2·1 Mill. S erworbenen Kurhauses in Bad­
gastein bemängelte der RH die minder­
wertige Dachkonstruktion. Die Anstalt teilte 
mit, daß die notwendigen Ausbesserungs­
arbeiten bereits durchgeführt wurden und 
daß die baubehördliche Überprüfung dieser 
Arbeiten keinen Anstand ergeben hat. 

25, 24. Hinsichtlich der Leistungsausschrei­
bung und der Bauführung der Bäuerlichen 
Sonderheilanstalt für Rheumakranke in Baden 
ist der Schriftwechsel zwischen der Anstalt 
und dem RH noch nicht abgeschlossen, sodaß 
zweckmäßigerweise darüber erst später be­
richtet werden wird. 

Kärntner Gebietskrankenkasse 
für Arbeiter und Angestellte, 

Klagenfurt 

26, 1. Die Dienstordnung für die Ver­
waltungsangestellten der Sozialversicherungs­
träger Österreichs sieht vor, daß bei der 
Besetzung von Dienstposten der Verwendungs­
gruppen IV -I (G-K) den eigenen Angestell­
ten Gelegenheit zur Bewerbung zu geben ist. 
Dies ist bei Besetzung des Postens des leitenden 
Angestellten der Kasse nicht geschehen. Die 
Kassenleitung teilte hiezu mit, daß der V 01'­

stand bereits eine Neufassung der internen 
Einreihungsgrundsätze beschlossen hat, wo­
nach die Dienstposten der Verwendungs­
gruppen IV-I (G-K) auszuschreiben sind. 

26, 2. Das im Gegensatz zu anderen Ab­
teilungen der Kasse mit Personal gut dotierte 
Sekretariat des leitenden Angestellten nimmt 
mit Ausnahme der Gehaltsverrechnung und 
-auszahlung alle einem Personal büro zukom­
menden Aufgaben wahr. Aus gnmd~ätz­
lichen Erwägungen empfahl der RH, die 
Personalagenden einer selbständigen Personal­
abteilung zu übertragen. Die Kassenleitung 
hat diesel' Empfehlung jedoch nicht Rechnung 
getragen. 

26, 3. Die Benützung des Dienstwagens der 
Kasse für Fahrten von Funktionären und 
Angestellten der Kasse in ihrer Eigenschaft 
als Funktionäre anderer Interessenvertretungen 
zu ausländischen Tagungsorten, wobei lediglich 
die Benzinkosten vergütet wurden, bot Anlaß 
zur Kritik. Ebenso wurde die Anschaffung 
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eines Mercedes 250 S als ein für einen SOZial-I Awsführung gelangte, mußten an den Archi­
versicherungsträger zu aufwendiges Fahrzeug tekten 250.000 S bezahlt werden. Weiters 
bemängelt, weiters die fast ausschließliche mußte die Auftragsvergabe der Architekten­
Benützung dieses Wagens für Fahrt.en von arbeiten ohne vorangegangenen Wettbewerb 
Klagenfurt nach Wien als mit den Grund- sowie die Übertragung der örtlichen Bau­
sätzen der Sparsamkeit nicht in Einklang leitung an den Architekten bemängelt werden. 
stehend. Den Ausführungen der Kassenleitung, Die Kassenleitung führte zu vorstehenden 
daß eine Bahnbenützung zumindest doppelt Feststellungen aus, daß die Landesbaudirektion 
soviel Zeit wie jene des PKW verursachen für Kärnten den sich bei der Bauausführung 
würde, konnte sich der RH angesichts der ergebenden Kubikmeterpreis als angemessen 
bestehenden günstigen Schnellverbindungen erklärte sowie daß sich Architektenwett­
zwischen Klagenfurt und Wien nicht an- bewerbe nicht immer wirtschaftlich günstig 
schließen. Das BM für soziale Verwaltung auswirken. Die Übertragung der örtlichen 
schloß sich hinsichtlich der Wahl der Wagen- Bauleitung an den Architekten sei vor allem 
kategorie den Feststellungen des RH an. aus finanziellen Gründel]. erfolgt. Diese Aus­

26, 4. Als mit den Vorschriften des § 81 
sowie des § 446 ASVG im Widerspruch stehend 
mußten die vom Vorstand genehmigten Dar­
lehensgewährungen an den Betriebsrat der 
Kasse sowie an je eine physische und juristische 
Person festgestellt werden. .Das BM für 
soziale Verwaltung forderte die Kasse auf, 
künftig die gesetzlichen Bestimmungen bei der 
Gewährung von Darlehen einzuhalten. 

26, 5. Die einer Druck- und Verlags gesell­
schaft in Klagenfurt verrechneten Mietsätze 
für Räumlichkeiten in dem kasseneigenen 
Gebäude am Viktr'inger Ring wurden vom 
RH als zu niedrig bemängelt und die Kassen­
leitung aufgefordert, die Mieten angemessen 
·zu erhöhen. Die Kasse stellte hiezu fest, daß 
die Büroraummiete deshalb so niedrig angesetzt 
worden sei, weil hiebei berücksichtigt wurde, 
daß die Kasse selbst jahrelang im Hausanteil 
der Druckerei Räumlichkeiten unentgeltlich 
benützt habe. Die für die übrigen Räumlich­
keiten sowie Garagen verrechneten Mietsätze 
seien ortsüblich. Der RH ist trotz dieser 
Argumente der Ansicht, daß eine angemessene 
Erhöhung der Büroraummiete angezeigt wäre. 

26, 6. Als zu aufwendig mußten die anläß­
lieh der Fertigstellung des Verwaltungsgebäu­
des veranstalteten Empfänge und Einladungen 
angesehen werden. Der RH stellte fest, daß 
andere Sozialversicherungsträger bei solchen 
Gelegenheiten weit sparsamer wirtschaften. 
Das BM für soziale Verwaltung wies die Kasse 
an, dies in Hinkunft zu tun. 

26, 7. Der Gesamtkostenaufwand für das 
in den Jahren 1963 bis 1965 errichtete Ver­
waltungsgebäude der Kasse von rund 27 Mill. S 
weist einen über dem Durchschnitt liegenden 
Kubikmeterpreis auf. Dies ist vor allem auf 
einige teure Bauausführungen sowie wieder­
holte Planungsänderungen zurückzuführen. 
Allein für die Abgeltung der ursprünglichen 
Planung der Aufstockung des alten Ver­
waltungsgebäudes, welche jedoch nicht zur 

führungen können nur teilweise befriedigen, 
da die Kasse bei ihrer Betrachtung die nega­
tiven Auswirkungen ihrer Maßnahmen un­
berücksichtigt läßt. 

26, 8. Die Kosten der Einrichtungen der 
Direktorenzimmer und des Obmannzimmers 
sowie die Tatsache, daß die Einrichtungs­
kosten eines Fremdenzimmers, einer Direktions­
küche und die Aufstellung von Trennwänden 
im Direktionstrakt von der Lieferfirma nicht 
in Rechnung gestellt wurden, veranlaßten den 
RH, die Kasse um eine eingehende Auf­
klär~ng zu ersuchen. 

26, 9. Weiters war das mangelnde Vorliegen 
von Konkurrenzofferten zu bemängeln. Die 
Kassenleitung stellte hiezu fest, daß ihrer 
Ansicht nach die Einrichtungen der Direktoren­
zimmer sowie des Obmannzimmers in der 
Preislage von 23.000 bis 35.000 S keinen zu 
hohen Aufwand darstellen; die kostenlosen 
Lieferungen seitens der einen Lieferfirma seien 
deshalb erfolgt, weil sich die Kasse mit dem 
von der Firma gewährten zu niedrigen Rabatt 
nicht einverstanden erklärte. ' 

26, 10. Gemäß § 5 Abs. 4 des zwischen der 
Ärztekammer für Kärnten und dem Haupt­
verband der Österreichischen Sozialversiche­
rungsträger gesehlossenen Gesamtvertrages 
dürfen Kontrollärzte nicht gleichzeitig Ver­
tragsärzte ihres Versicherungsträgers sein. 
Demgegenüber stellte der RH bei der Kasse 
fest, daß drei Kontrollärzte zugleich auch 
Vertragsärzte der Kasse sind. Auf Ver­
anlassung des RH forderte das BM für soziale 
Verwaltung die Kasse auf, alles zu unter­
nehmen, um die kontrollärztliche von der 
vertragsärztlichen Tätigkeit zu trennen. 

26, 11. Die Handhabung der Kasse, einigen 
Vertragsärzten, welche nach ihrer Feststellung 
zu Unrecht höhere Leistungen verrechnet 
hatten, Konventionalbußen aufzuerlegen,. wo­
bei sie sich bei deren Bezahlung verpflichtete, 
von weiteren Schritten gegen die Ärzte Ab-
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stand zu nehm~n, verstößt gegen die Be­
stimmungen der §§ 344 und 345 ASVG bzw. 
der §§ 36 und 37 des Vertrages zwischen der 
Ärztekammer für Kärnten und dem Haupt­
verband der Österreichischen Sozialversiche­
rungsträger . Die Kassenleitung entgegnete, 
daß' es sich in den gegenständlichen Fällen 
um eine einvernehmliche Regelung von zu 
Unrecht berechneten Honoraren handelte und 
von einer Geldstrafe im eigentlichen Sinn 
nicht gesprochen werden könne. Den Aus­
führungen der Kassenleitung konnte sich der 
RH nicht anschließen. 

26, 12. Die Rentabilität des Zahnambula­
toriums in Spittal an der Drau verschlechterte 
sich in den letzten Jahren. Der RH empfahl, 
diese Einrichtung einer genauen Überprüfung 
auf ihre Wirtschaftlichkeit zu unterziehen, 
was die Kassenleitung bereits in Angriff nahm. 

26, 13. Bei der Überprüfung von 
abgerechneten, von der Apothekenver­
rechnungs- und Retaxierungsstelle der 
Kasse bereits geprüften Rezepten wurde 
festgestellt, daß die vom Hauptverband der 
Österreichischen Sozialversicherungsträger auf­
gestellten Richtlinien über die ökonomische 
Verschreibweise nicht immer beachtet wurden. 
Die Kasse wies in ihrer Stellungnahme darauf 
hin, daß zufolge verkehrstechnischer Schwierig­
keiten sich die nachträgliche Einholung der 
chefärztlichen Genehmigung bei bewilligungs­
pflichtigen Spezialitäten nicht immer umgehen 
lasse. Das BM für soziale Verwaltung forderte 
auf Ersuchen des RH die Kasse auf, alles 
zu unternehmen, um einer allfälligen Neigung 
zur Umgehung der Richtlinien über die 
ökonomische Verschreibweise von Medika­
menten und Heilbehelfen entgegenzuwirken. 

26, 14. Die Praxis· der Kas8e bei der Ein­
weisung in ihr Erholungsheim in Osttirol bot 
insofern Anlaß zu Kritik, als festgestellt wurde, 
daß dortselbst wiederholt Selbstzahler, d. s. 
Versicherte, die, ohne einen Anspruch auf 
erweiterte Heilfürsorge zu haben, Aufnahme 
finden und ihren Urlaub auf eigene Kosten 
in dem Heim verbringen. Auch wurden die 
Richtlinien über die Gewährung von Leistungen 
der erweiterten Heilfürsorge wiederholt ver­
letzt. Die Kassenleitung brachte in ihrer 
Stellungnahme zum Ausdruck, daß bei Ein­
weisung von Selbstzahlern eine ungerecht­
fertigte Inanspruchnahme von Kassenmitteln 
ihrer Ansicht nach nicht bestehe. Was die 
Verstöße gegen die vorgenannten Richtlinien 
betrifft, wies das BM für soziale Verwaltung, 
dem Ersuchen des RH folgend, die Kasse an, 
Leistungen der erweiterten Heilfürsorge nur 
zu gewähren, wenn die im § 155 Abs. 1 ASVG 
geforderten Voraussetzungen gegeben sind. 

Hauptverband der Öster­
reichischen SozIalversicherungs­

träger 

27,1. In seinem Bericht aus dem Jahre 1964 
über die Ergebnisse der Gebarungsprüfung 
der Pensionsversicherungsanstalt der AngesteIi­
ten (siehe TB 1964, Abs. 53, 9) hatte der RH, 
um Zeit und Kosten zu sparen, angeregt, im 
Bereich der Sozialversicherung einen Zentral­
kataster zu errichten. Der Hauptverband der 
Österreichischen Sozialversicherungsträger , im 
folgenden kurz Hauptverband genannt, prüft 
schon seit einiger Zeit die Möglichkeiten, die 
Versicherungsunterlagen aller Versicherten' in 
wirtschaftlicher Weise zentral zu speichern. 
Bei der im Spätherbst 1966 durchgeführten 
Gebarungsprüfung empfahl der RH dem Haupt­
verband, seine Untersuchungen mit größtem 
Nachdruck fortzusetzen, damit das Entstehen 
von Übergenüssen weitgehend verhindert und 
die Zeitspanne, die etwa in der Pensionsver­
sicherung benötigt wird, um festzustellen, ob 
und in welcher Höhe eine Leistung gebührt, 
verringert wird. Der Hauptverband hat dies 
zugesagt und mitgeteilt, daß er im engsten 
Einvernehmen mit jenen Versicherungsträ­
gern, die bereits Datenverarbeitungsanlagen 
besitzen, die erforderlichen Maßnahmen, wie 
z. B. die Einführung einer Versicherten­
nummer usw., prüft. 

27, 2. Einige Sozialversicherungsträger ha­
ben in den letzten Jahren unter dem Titel der 
erweiterten Heilfürsorge bzw. der Gesundheits­
fürsorge Sonderheilanstalten errichtet. Der 
RH mußte feststellen, daß nur ein kleiner Teil 
dieser Sonderheilanstalten für die Behandlung 
von Versicherten, die an Herz- und Kreislauf­
krankheiten . leiden, bestimmt ist, während 
beispielsweise für die Behandlung von Rheuma­
kranken gut vorgesorgt wurde. Da der Anteil 
der Kranken mit Herz- und Kreislaufschäden 
an der Gesamtzahl der Kranken immer mehr 
wächst und der Krankheitsgruppe XI der 
Österreichischen . Krankheitensystematik, den 
"anderen Herzkrankheiten und Arterienkrank­
heiten ", weitaus die meisten Krankheits- und 
Todesfälle zuzuschreiben sind, muß dahin­
gestellt bleiben, ob die Sozialversicherungs­
träger jene Sonderheilanstalten errichtet ha­
ben, deren sie am meisten bedürfen. Der 
RH empfahl deshalb dem Hauptverband, 
gemäß § 31 Abs. 6 ASVG stärkeren Einfluß 
auf die Zweckbestimmung neu zu errichtender 
Sonderheilanstalten der Sozialversicherungs­
träger zu nehmen. Der Hauptverband wird 
dieser Anregung entsprechen. 

27,3. Bei der Überprüfung von Bauvorhaben 
der Sozialversicherungsträger mußte der RH 
immer wieder feststellen, daß die Bauführung 
nicht entsprechend kontrolliert wird, weil die 
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Sozialversicherungsträger häufig über keine für 
eine Baukontrolle geeigneten Bediensteten ver­
fügen. Sie betrauten in vielen Fällen den bau­
ausführenden Architekten gleichzeitig mit der 
örtlichen Bauleitung und verzichteten von 
vornherein auf die Baukontrolle. Die Mangel­
haftigkeit oder das Fehlen der Baukontrolle 
führt, wie der RH des öftel'en bei seiner Ein­
schau tätigkeit feststellte, zur Überschreitung 
des Baukostenpräliminares, zu eigenmächtigen 
Auftragsvergaben durch den Architekten und zu 
wiederholten Planänderungen. Der RH 
empfahl deshalb dem Hauptverband, vorerst 
versuchsweise für einen bestimmten Zeitraum 
einen Bausachverständigen als Konsulenten 
zu nominieren, der die Sozialversicherungs­
träger bei der Durchführung von Bau­
vorhaben zu beraten hätte. Der Hauptverband 
teilte hiezu mit, daß er zunäehfst die Versiche­
rungsträger ersucht habe, zu dieser Anregung 
Stellung zu nehmen, und daß deren Ansichten 
seine Entscheidung wesentlich beeinflussen 
werden. 

65 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten 

Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten 

28, 1. Nebst Abweichungen von der vor­
schriftsmäßigen Führung der Fahrtenbücher 
für die Dienstkraftwagen stellte der RH fest, 
daß das BM für Auswärtige Angelegenheiten 
für Rechnung der Kategorie II zwei Personen­
kraftwagen verwendet, die infolge ihres hohen 
Anschaffungspreises (über 100.000 S) und 
infolge d€,s hohen Kraftstoffverbrauches (zirka 
311/100 km) zu den Repräsentationsfahrzeugen 
der Kategorie III zählen. Weiters wurde im 
Hinblick darauf, daß eines dieser Fahrzeuge 
bisher fast durchwegs im inner"tädtischen 
Kurzstreekenverkehr Verwendung fand, emp­
fohlen, künftig zu solchen Fahrten Dienst­
wagen mit geringerem Treibstoffverbrauch 
heranzuziehen. Schließlich hat der RH dem 
Ministerium aus Gründen der Wirtschaftlich­
keit in der Wartung und Reparatur nahegelegt, 
bei künftigen Anschaffungen solchen Fahr-

27,4. Bei Gebarungsprüfungen stellte der zeugen den Vorzug zu geben, für die in Öster-
RH des öfteren fest, daß Krankenversiche- reich gut ausgebaute KundendienststeIlen und 
rungsträger Versicherten, die sich in Kranken- Ersatzteillager besteheil. 
hauspflege befunden hatten, Krankengeld für 
längere Zeiträume nachzahlen mußten, weil 28, 2. Der RH sah sich veranlaßt zu er­
ihnen die Entlassung aus der Krankenanstalt suchen, künftighin die Arbeitszeiten der Kraft­
nicht zeitgerecht gemeldet worden war, sodaß wagenlenker in Evidenz zu nehmen und diese 
sie keine Möglichkeit hatten, das Ende der Aufschreibungen den Anweisungen zur Flüssig­
Arbeitsunfähigkeit festzustellen. Der RH machung der monatlich zustehenden über­
schlug deshalb dem Hauptverband vor, ge- stundenpauschalien zugrunde zu legen. 
eignete Maßnahmen zu treffen, um zu ver-
meiden, daß Versicherte Krankengeld für 28, 3. Das' überstundenpauschale für die 
Zeiträume beziehen, während welcher sie Kraftwagenlenker wurde mit Wirksamkeit 
arbeitsfähig sind. Der Hauptverband hat vom 1. Juni 1965 erhöht. Es war daher zu be­
inzwischen den Krankenversicherungsträgern mängeln, daß zur Zeit der Einschau des RH 
empfohlen, streng darauf zu achten, daß die (März 1966) die Kraftwagenlenker . des Mini­
Krankenanstalten ihre gemäß den Bestim- steriums noch immer das auf Grund einer 
mungen der Krankenanstaltenverträge be- Regelung aus dem Jahre 1961 um rund 20% 
stehende Verpflichtung einhalten, nämlich sie geringere Pause haIe erhielten. 
von der Entlassung jedes Versicherten zu ver-
ständigen.' Er legte ihnen nahe, auf Grund 28, 4. Es bestand Veranlassung, auf die 
der erhaltenen Anzeige unverzüglich fest- Verstöße gegen die vorschriftsmäßige Führung 
zustellen, ob der Versicherte weiterhin arbeits- der Inventar- und Materialaufschreibungen 
unfähig ist. aufmerk8am zu machen sowie auf die um-

gehende Liquidierung jener Rechnungen zu 
27,5. Da sich das Ausmaß der in den letzten dringen, für deren kurzfristige Bezahlung die 

Jahren dem Personal gewährten Gehalts- Lieferfirmen Preisnachlässe einräumen. 
vorschüsse beträchtlich erhöht hatte, sodaß 
sich die aushaftenden Gehaltsvorschüsse zur 
Zeit der Einschau bereits auf etwa 2 Yz % des 
jährlichen Personalaufwands beliefen, empfahl 
der RH, in Hinkunft Bezugsvorschüsse nur 
in geringerem Umfang zu gewähren. Der 
Hauptverband teilte hiezu mit, daß die Summe 
der aushaftenden Gehaltsvorschüsse, die am 
11. November 1966 noch rund 191.000 S 
betragen hatte, bis zum 15. Juni 1967 auf rund 
158.000 S verringert wurde .. 

28, 5. Andere Feststellungen des RH be­
zogen sich vor allem auf den schleppenden 
Gang eines fünf Jahre dauernden Disziplinar­
verfahrens, wodurch dem Bund ein nicht un­
beträchtlichcr finanzieller Schaden erwachsen 
ist, sowie darauf, daß neun Bedienstete des 
gehobenen Verwaltungsdienstes vor.wiegend im 
Kanzleidienst verwendet wurden, obwohl es 
bei den österreichischen Vertretungs behörden 
im Ausland an derartigen Fachkräften mangelt. 

5 
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28, 6. Das BM für Auswärtige Angelegen­
heiten hat den Bemängelungen und Anre­
gungen des RH entsprochen. 

28. 7. Der RH beanstandete, daß einem 
Bediensteten, der im September 1964 das 
letzte Mal als Kraftwagenlenker in Verwendung 
stand und seitdem bei der Diplomatischen 
Akademie Portierdienste versah, weiterhin 
das den Kraftfahrern damals bei einer wö­
chentlichen Arbeitszeit von mehr als 58 Stun­
den zustehende monatliche Überstunden­
pauschale ausbezahlt wurde. 

28, 8. Das BM für Auswärtige Angelegen­
heiten begründete die Zahlungen des Über­
stundenpauschales folgendermaßen: Damals 
(1964) war beabsichtigt, "für dieses Institut 
(Diplomatische Akademie) einen Dienstwagen 
anzuschaffen. Da sich dies aus budgetären 
Gründen verzögerte, jedoch nunmehr wirksam 
werden wird, weil das bestellte Kraftfahrzeug 
im Jänner 1967 (es wurde allerdings erst im 
Feber 1967 eingestellt) geliefert werden soll, 
erscheint die weitere Zuerkennung einer Über­
stundenentschädigung an einen Vertrags bedien­
steten ... , der ... auch als Chauffeur einge­
setzt werden wird und auf eine wöchentliche 
Arbeitszeit von mehr als 58 Stunden kommen 
wird, gerechtfertigt". 

28, 9. Der RH wies in seiner Gegenäußerung 
nochmals darauf hin, daß die in Rede stehende 
Entschädigung nur den als Kraftwagenlenker 
Beschäftigten zustehe und demnach der seit 
September 1964 bei der Diplomatischen Aka­
demie als Portier beschäftigte Bedienstete 
das Überstundenpauschale (es belief sich 
in der Zeit von Oktober 1964 bis einschließlich 
Jänner 1967 auf zusammen 19.600 S) bis zu 
jenem Zeitpunkt zu Unrecht angewiesen er­
hielt, ab dem er hauptberuflich als Chauffeur 
verwendet wurde (d. i. ab 17. Feber 1967, 
dem Tag der Einstellung des Kraftfahrzeuges). 

. 28, 10. . Die beanstandete Flüssigmachung 
von Haltungskostenbeiträgen für beamten­
eigene Personenkraftwagen an zwei Ange­
hörige ,des BM für Auswärtige Angelegenheiten 
wurde inzwischen eingestellt. 

28, 11. Im Zusammenhang mit der Einschau 
beimBM für Auswärtige Angelegenheiten 
wurde festgestellt, daß im Rundschreiben des 
Bundeskanzleramtes vom 15. Oktober 1965, 
Zl. 67.757-4 a/65, worin die Gewährung ver­
schieden· hoher Monatspauschalien an Kraft­
wagenlenker von bestimmten wöchentlichen 
Arbeitsleistungen (Stunden) abhängig gemacht 
wird, nicht geregelt· ist, welche Pauschalstufe 
im Falle verschieden hoher Wochenleistungen 
innerhalb eines Monats gebührt. 

28, 12. Das Bundeskanzleramt hat diesem 
Hinweis Rechnung getragen, indem es das 
zitierte Rundschreiben dahin ergänzte, daß 
die Gewährung der Überstundenpauschalien 
nunmehr bestimmte monatliche Arbeitslei­
stungen (Stunden) voraussetzt. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Justiz 

Bezirksgerichte Stockerau 
und Purkersdorf 

29, 1. Dem Bezirksgericht Stockerau und 
dem Bezirksgericht Purkersdorf gegenüber 
sah sich der RH veranlaßt, auf Abweichungen 
von der vorschriftsmäßigen Führung der Ma­
terial- und Inventaraufschreibungen, des Ak­
tenlagers, des Vormerkes über die Schlüssel 
zur Kasse und der für den Verkehr mit der Post 
erforderlichen Aufzeichnungen hinzuweisen 
sowie die Vorschriften über die Verwahrung 
vorrätiger Bestätigungshefte, die Geldbeförde­
rung, das Erkennen und die Behandlung von 
Falschgeld und über die Umschreibung unüber­
sichtlich gewordener Grundbuchsbände in Er­
innerung zu bringen. 

29, 2. Beim Bezirksgericht Stockerau war 
außerdem zu beanstanden, daß dem Rech­
nungsführer zur Aufbewahrung der Bar­
bestände bisher bloß eine veraltete, mit einem 
einfachen Schloß ausgestattete Eisentruhe zur 
Verfügung stand. Der RH hat weiters ersucht, 
künftighin von der Einleitung des Verfahrens 
wegen Entmündigung eines Führerschein­
besitzers auch die zuständige Behörde zu v,er­
ständigen (JMZl. 10.446-1/63). Beim Gefangen­
haus wurde vor allem das Fehlen eines schrift­
lichen Vertrages mit dem ärztlichen Betreuer der 
Häftlinge festgestellt. Überdies bemängelte 
der RH, daß die Häftlinge für ihre Arbeits­
leistungen bisher noch nie die ihnen nach den 
einschlägigen Vorschriften gebührenden Ver­
gütungen (Arbeitsbelohnungen) erhalten haben . 

29, 3. Beim Bezirksgericht Purkersdorf er­
gaben sich noch Verstöße gegen die Bestim­
mungen über die Abwicklung des Postscheck­
verkehrs sowie über die Führung des Reise­
tagebuches, der Amtsbücherei und der Urlau bs­
und Krankheitsblätter. Weiters wurde im 
Interesse einer einwandfreien Ganggeldberech­
nung nach der Zehr- und Ganggelderverordnung 
1947 empfohlen, für eine baldige Erneuerung 
des Distanzausweises Sorge zu tragen. Schließ­
lich war noch an die Vorschrift über die Prü­
fung der Voraussetzungen für die Weiterbelas­
sung des Armenrechtes zu erinnern. 

29, 4. Das Kreisgericht Korneuburg wurde 
als Aufsichtsbehörde davon in Kenntnis ge­
setzt, daß beim BczirksgOlicht Stockerau 
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sieben Urteile (Übertretungsfälle) noch der Zl. 10.446-1/63). Die Prüfung der Grundbuchs­
Ausfertigung harrten, obwohl seit ihrer Ver- abteilung veranlaßte den RH, vor allem auf 
kündung im Durchschnitt mehr als ein Jahr die Anhäufung unvollzogener Grundbuchs­
verstrichen war. anträge und nicht erledigter Anmeldungs­

29, 5. Der RH hat dem Landesgericht für 
Zivilrechtssachen Wien empfohlen, eine dem 
Personalstand dieses Gerichtes angehörige 
Beamtin, die bereits mehr als zweieinhalb Jahre 
dem Bezirksgericht Purkersdorf dienstzuge­
teilt war, nunmehr dorthin zu versetzen. 

29, 6. Sämtliche Dienststellen haben den 
Bemängelungen und Anregungen des RH ent­
sprochen. 

29, 7. Das BM für Justiz wurde ersucht, zu 
überprüfen, ob es im Hinblick auf das in un­
mittelbarer Nähe gelegene Gefangenhaus des 
Kreisgerichtes Korneuburg nicht günstiger 
wäre, den Betrieb des bezirksgerichtlichen 
Gefangenhauses Stockerau einzustellen, anstatt 
dort die bereits notwendig gewordenen kost­
spieligen Sanierungsarbeiten durchzuführen. 

29, 8. Das BM für Justiz teilte mit, daß 
das weitere Schicksal des Gefangenhauses 
Stockerau, das inzwischen probeweise ge­
schlossen' wurde, von den während der Probe­
zeit gemachten Erfahrungen abhängen wird. 

Landesgericht, Bezirksgericht, 
Arbeitsgericht nnd Gefangen­
haus Feldkirch 

30, 1. Beim Landesgericht, Bezirksgericht 
und Arbeitsgericht Feldkirch wurde u. a. fest­
gestellt, daß die Vorschriften über die Füh­
rung der Inventar- und Materialaufschrei­
bungen, des Gcldbuches, der Verwahrungs­
stelle, des Reisetagebuches, der Amtsbücherei 
sowie der für den Verkehr mit der Post er­
forderlichen Aufzeichnungen nicht immer be­
folgt wurden. Ferner bestand Anlaß, an die 
Vorschriften über die Prüfung der Voraus­
setzungen für die Weiterbelassung des Armen­
rechtes, über die beschleunigte Durchführung 
von Strafprozessen gegen öffentlich Bedien­
stete sowie daran zu erinnern, daß Aufsichts­
beschwerden - soweit der Beschwerdeführer 
ein Einschreiten in bestimmten, ihn betreffen­
den Angelegenheiten bezweckt - einer Stem­
pelgebühr unterliegen. Weitere Mängel er­
blickte der RH in der Außerachtlassung von 
Bestimmungen über die Kassensicherung, in 
der unentgeltlichen Beistellung eines Amts­
raumes für vVohnzwecke, in der Anhäufung 
größerer Aktenrückstände bei Zivilabtei­
lungen sowie in den ungewöhnlich hohen Voll­
zugsrückständen bei der Exekutionsabteilung. 
Überdies wurde verlangt, das Gerichtsgebäude 
rechtzeitig zu sperren sowie von der Einleitung 
des Verfahrens wegen Entmündigung eines 
Führerscheinbesitzers auch die zuständige 
Kraftfahrbehörde zu verständigen (JM. 

bogen aufmerksam zu machen. 

30, 2. Beim Gefangenhaus waren ins he­
sondere die mangelnde Abgrenzung der Ver­
antwortlichkeit bei der Besorgung der Kassen­
geschäfte, die lückenhafte Führung des Schlüs­
selvormerkes, ferner Abweichungen von der 
vorschriftsmäßigen Führung der Inventar­
und Materialaufschreibungen sowie die unbe­
friedigende Verwahrung und Nachweisung der 
Dienstwaffen und Munition zu beanstanden. 
Die Überprüfung der Arbeitsbetriebe ergab 
hauptsächlich Mängel in der Evidenz der 
Arbeitsaufträge. 

30, 3. Das Oberlandesgericht Innsbruck 
wurde daran erinnert, daß die von ihm be­
stellte Inventurkommission die Inventar- und 
Materialverwaltung des Landesgerichtes Feld­
kirch bisher noch niemals überprüft hat. 

30, 4. Das Oberlandesgericht Innsbruck 
und das Landesgericht Feldkirch haben den 
Bemängelungen und Anregungen Rechnung 
getragen. 

30, 5. Der immer größer werdende Personal­
mangel bei den Gerichten in Vorarlberg bewog 
den RH, an das BM für Justiz mit dem Er­
suchen um geeignete Abhilfemaßnahmen her­
anzutreten. 

30, 6. Das BM für Justiz teilte mit, daß 
getrachtet werden wird, durch Vereinfachung des 
Geschäftsbetriebes (z. B. Anschaffung von 
Diktiergeräten) und durch ständige Werbe­
maßnahmen die Personalnot zu lindern. 

30, 7. Das BM für Finanzen wurde davon 
in Kenntnis geset,zt, daß das Landesgericht, 
das Bezirksgericht und das Arbeitsgericht Feld­
kirch bisher noch nie einer Gebührenprüfung 
durch die Finanzbehörde unterzogen worden 
sind. 

Oberlandesgericht Wien 

31, 1. Bei der Buchhaltung waren die 
lückenhafte Führung des Kreditstandsvor~ 
merkes und des Eingangsfakturen buches sowie 
die ungenügende Entwertung der Ausgabe­
bclege zu beanstanden. Ferner ersuchte der 
RH, über die Betriebskosten in den vom 
Präsidium des Oberlandesgerichtes Wien ver­
walteten Gebäuden künftighin Sammelauf­
schreibungen zu führen und den Wohn parteien 
dieser Gebäude nicht mehr Betriebskosten­
pauschalien, sondern die aliquoten Anteile der 
tatsächlich aufgelaufenen Betriebskosten vor­
zuschreiben. Auch mußte auf die widmungs-
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widrige Verwendung von Kreditteilen sowie 
auf Verstöße gegen die Rubrikenordnung 
aufmerksam gemacht werden. 

31,2. Auf Grund der Überprüfung der Ein­
bringungsstelle ergab sich die Notwendigkeit, 
auf verschiedene Mängel bei den Gerichten 
hinzuweisen, so vor allem auf die bisweilen 
recht verspätete Bestimmung der Kosten der 
Unterbringung von Zöglingen in der Bundes­
anstalt für Erziehungsbedürftige, auf die 
mangelhafte Ausstattung von Zahlungsauf­
trägen, die saumselige Weiterleitung längst 
vollstreckbar gewordener Aufträge zur Herein­
bringung verhängter Geldstrafen sowie auf 
Abweichungen von den Vorschriften über die 
Rückzahlung oder Löschung von Gebühren 
und Kosten. 

31, 3. Bei der Verwahrungsabteilung wur­
den hauptsächlich Mängel in der Verteilung 
der Schlüssel zum Tresorraum, zur Alarm­
anlage und zu den doppelsperrigen Kassen­
behältern sowie in der Ausstattung der von 
den Vel wahrschaftsgerichten erlassenen Aus­
folgeaufträge festgestellt. 

31, 4. Im übrigen sah sich der RH ver­
anlaßt, auf Mängel in deI Rechnungsführung, 
in der Überwachung des Kraftwagenbetriebes 
und in der Inventar- und Materialverwaltung, 
ferner auf die Zunahme des Aufwandes für 
Ferngespräche sowie darauf aufmerksam zu 
machen, daß für die Benützung einzelner 
Nebenstellenanschlüsse durch ressortfremde 
Stellen und Inhaber von Dienstwohnungen 
bisher keine Kostenersätze eingehoben wurden. 
Weiters ersuchte der RH, künftighin größere 
Lieferungsaufträge im Wege der öffentlichen 
Ausschreibung zu vergeben, die Bestände der 
Amtsbücherei von Zeit zu Zeit einer Inventur 
zu unterziehen und die als unzulänglich be­
fundenen monatlichen Kreditmittelzuwei­
Bungen an die Sprengelgerichte entsprechend 
zu erhöhen.' , 

31, 5. Das Oberlandesgericht Wien hat den 
Bemängelungen und Empfehlungen des RH 
entsprochen. 

31, 6. An das BM für Justiz trat der RH 
mit dem Ersuchen heran, den einem Be­
diensteten des Oberlandesgerichtssprengels 
Wien bewilligten Haltungskostenbeitrag für 
einen beamteneigenen Personenkraftwagen 
mangels gesetzlicher Grundlage einzw:,tellen, 
einheitliche Durchführungsbesti.mmungen zu 
den mit Ministerratsbeschluß vom 18., Juni 
1963 genehmigten "Richtlinien für die Ver­
gebung von Leistungen durch Bundesdienst­
stellen" zu erlassen und gelegentlich auch das 
Oberlandesgericht Wien einer Amtsunter­
suchung zu unterziehen. Außerdem wurde 
dem Ministerium zur Erwägung gestellt, ob 

es aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
nicht zweckmäßig wäre, den für die zwangs­
weise Eintreibung von Gebühren und Kosten 
derzeit mit 5 S festgesetzten Mindestbetrag 
(siehe § 11 Abs. 3 des Gerichtlichen Einbrin­
gungsgesetzes 1962) auf 10 S zu erhöhen. 

31, 7. Das BM für Justiz hat die Anre­
gungen des RH aufgegriffen und die erforder­
lichen Maßnahmen in Aussicht gestellt. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1965 

Übernahmestelle und Über­
nahmekommando für 

US-Lieferungen 

32, 1. Für die Übernahme der im Rahmen 
des US-Kreditabkommens 1962 beschafften 
Rüstungsgüter sowie für die Bearbeitung der 
damit zusammenhängenden Transport-, Ver­
sicherungs- und Rechnungsangelegenheiten 
wurden vom BM für Landesverteidigung 
innerhalb der Zentralstelle die "Übernahme­
stelle fur UB-Lieferungen", als nachgeordnete 
Dienststelle das "Übernahmekommando für 
US-Lieferungen" in Wels und beim Militär­
und LuftattacM in Washington die "Ab­
wicklungsstelle für den US-Kredit" mit dem 
Sitz in N ew Y ork neu geschaffen. Diese drei­
gliedrige Organisation hat sich bewährt und' 
als zweckmäßig erwiesen. 

32, 2. Die Lieferungen werden in Wels 
übernommen, karteimäßig erfaßt und dem 
Kommando der Heeresfeldzeugtruppen zur 
Aufnahme in die Zentralkartei und weiteren 
Disposition gemeldet. 

32, 3. Die Überprüfung des Gerätelagers 
beim Dbernahmekommando brachte ein be­
friedigendes Ergebnis:· Die Vorräte waren 
sorgsam und zweckmäßig gelagert, die stich­
probenweise Bestandskontrolle ergab, abge­
sehen von zwei geringfügigen Fällen, die 
später aufgeklärt und bereinigt wurden, keine 
Abweichung des Ist-Bestandes vom kartei­
mäßigen Soll-Bestand. 

32, 4. In den' ersten vier Monaten des 
Jahres 1965 hatte das Übernahmekommando 
durch eine eigens dafür gebildete Inventur­
gruppe eine umfangreiche Bestandskontrolle 
im Lager durchführen lassen, wobei bei rund 
1 % der überprüften Positionen geringe Mehr­
oder Minderbestände festgestellt wurden. Die 
Bestands- und Lagerkarteien wurden darauf­
hin entsprechend geändert. Eine stichproben­
weise Nachprüfung dieser Positionen durch den 
RH ergab, daß die von der Inventurgruppe 
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, seinerzeit festgestellten Differenzen entweder I prüfung der Teilrechnungen nach Maßgabe 
gar nicht oder nicht im angegebenen Umfang der vorliegenden Detailaufstellungen zuläßt, 
vorhanden waren. Wie sich, herausstellte, wobei Vorsorge getroffen ist, daß unrichtige' 
hatte die Inventurgruppe zum Teil unrichtig Verrechnungen aufgedeckt und Doppelzah­
gezählt und schwebende Posten, d. h. Posten, lungen vermieden werden. 
die schon übernommen und karteimäßig er­
faßt, aber noch nicht in die Lagerräume 
gebracht worden waren, nicht berücksichtigt. 
Der RH ersuchte das Ministerium, bei sämt­
lichen Positionen, bei denen seinerzeit Dif­
ferenzen festgestellt wurden, eine Nachkon­
trolle durchführen zu lassen und für eine per­
sonelle Umbesetzung der Inventurgruppe zu 
sorgen. Das BM für Landesverteidigung hat 
diesem Ersuchen entsprochen. 

32, 5. Vorschläge des RH, die eine raschere 
übernahme der gelieferten Gegenstände in 
das Lager unter gleichzeitiger Verringerung 
des mit der übernahme bisher befaßten 
Personals bezweckten, wurden vom BM für 
Landesverteidigung ebenso verwirklicht wie 
weitere Vorschläge, die eine Verringerung der 
Verwaltungsarbeit durch Auflassung unnötiger 
Aufschreibungen, Belegsammlungen und Kar­
teien betrafen. Ferner konnte eine erhebliche 
Reduzierung des Kraftfahrzeugparks des über­
nahmekommandos erreicht werden. 

32, 6. Wie das BM für Landesverteidigung 
mitteilte, wurde der Personalstand des über­
nahmekommandos seit der Einschau des RH 
um neun Bedienstete verringert, zwei weitere 
Bedienstete werden nach Beendigung ihres 
Karenzurlaubes ausscheiden. 

32, 7. Im April 1965 übermittelte die 
erwähnte Abwicklungsstelle dem . BM für 
Landesverteidigung Rechnungen über rund 
zwei Drittel des. Kaufpreise::;, denen detaillierte 
Aufstellungen über die in zahlreichen Teilliefe­
rungen zugestellten Hauptgeräte und Ersatzteile 
beigeschlossen waren. Da diese Unterlagen aber 
insofern unvollständig waren, als Detailauf­
fstellungen über Lieferungen im Werte von 
rund einer halben Million Dollar fehlten, stellte 
das Ministerium die überprüfung der Teil­
rechnungen auf Preisrichtigkeit und tatsäch­
liche Lieferung der in Rechnung gestellten 
Gegenstände zurück und wies die Abwick­
lungsstelle in N ew Y ork an, bei den amerika­
nischen Dienststellen auf die Ergänzung der 
übersandten Unterlagen z.u dringen und zu 
verlangen, daß künftig nur Teilrechnungen 
mit vollständigen Unterlagen vorgelegt werden. 
Trotzdem waren auch den im Jänner 1966 
dem Ministerium übermittelten weiteren Teil­
rechnungen nicht alle notwendigen Aufgliede­
rungen beigegeben, weshalb sich das Ministe· 
rium entschloß, mit der Rechnungsprüfung 
weiter zuzuwarten. 

32, 8. Der RH sah dafür keinen stichhaltigen 
Grund und zeigte einen \Veg, der eine über-

32, 9. Das Ministerium hat unmittelbar 
nach der Einschau des RH beim Übernahme­
kommando eine eigene Rechnungsprüfstelle 
eingerichtet und die Überprüfung der bisher 
eingelangten Teilrechnungen angeordnet. Die 
hiebei festgestellten Differenzen werden nun 
lanfend den amerikanischen Dienststellen zur 
Klärung bekanntgegeben. Im Sinne einer 
Empfehlung des RH wird ferner im Wege über 
den Militärattache in Washington bei den 
US-Dienststellen erhoben, welche Teilkauf­
verträge als ausgeliefert zu betrachten sind, 
sodaß auf Grund der eigenen Unterlagen 
überprüft werden kann, inwieweit diese Teil­
kaufverträge erfüllt wurden. 

32, 10. Bei der Abwicklung des Lieferpro­
gramms kam es infolge Versehens der amerika­
nischen Dienststellen auch zur Auslieferung 
von Rüstungsgütern, die von Österreich nicht 
bestellt worden waren. Bei einem Teil dieser 
Fehllieferungen konnte die erwähnte "Ab­
wicklungsstelle für den U~-Kredit" die Ver­
schiffung verhindern, die übrigen Fehlliefel'UIl­
gen langten beim Übernahmekommando in 
Wels ein, von wo sie an amerikanische Depots 
in Europa weitergeleitet wurden. Durch die 
Fehlsendungen entstanden dem BM für Landes­
verteidjgung Auslagen in Europa von mehr 
als 600.000 S; sie wurden dem Militär- und 
LuftattacM in Washington zur Refundierung 
durch die amerikanischen Dienststellen be­
kanntgegeben. Das Ministerium hat zugesagt, 
daß es den RH vom Ausgang der Angelegen­
heit unterrichten wird. 

32, 11. Durch die Fehlsendungen erwuchsen 
dem BM für Landesverteidigung auch in 
den Vereinigten Staaten erhebliche Kosten; 
dü,se wurden bereits verg·ütet. Bis Ende 1966 
bdief sich der Kostenersatz al1f rund 32.000 US­
Dollar; diese wurden laut Mitteilung des BM 
für Landesverteidigung der Ödterreichischell 
Botschaft in Washington zur Verwahrung 
übergeben; &ie sind für die Bezahlung künftiger 
Speditionsrechnungen bestimmt. Der RH 
mußte darauf aufmerki:lam machen, daß diese 
Vorgangsweise den Bundeshaushaltsvorschrif-
ten widerspricht. -

32, 12. Wie der RH feststellte, wurden im 
Rahmen des US-Kredits 1962 auch solche 
Ersatzteile beschafft, an denen bereits ein 
ausreichender Lagerbestand vorhanden war. 
Dies war zum Teil darauf zurückzuführen, 
daß vor der Bestellung nicht geprüft wurde, 
inwieweit bereits vorhandene Ersatzteile auch 
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für die neuen Geräte verwendet werden können. 
Dazu teilte das Ministerium mit, eine solche 
Überprüfung sei seinerzeit nicht möglich ge­
wesen, weil die ErsatzteilIisten für eiDen 
Jahresvorrat von den US-Dienststellen zu­
sammengestellt worden und dem Ministerium 
die Unterlagen für eine Prüfung nicht zur Ver­
fügung gestanden seien. Nunmehr würden 
ihm die Unterlagen so zeitgerecht zugesendet, 
daß eine Überprüfung möglich sei. 

32, 13. Im Rahmen des US-Kredits 1962 
wurde auch eine bestimmte Anzahl von Berge­
panzern M 88 samt einem Jahresvorrat an 
Ersatzteilen geliefert. Als der RH darauf 
hinwies, daß Anforderungen der Truppe nach 
Laufrädern nicht erfüllt werden konnten, weil 
kein Lagervorrat an diesen wichtigen Ersatz­
teilen verhanden war, entgegnete das Mini­
sterium zunächst, an den Bergepanzern könn­
ten auch die Laufräder des Panzers M 47 
montiert werden und diese seien in ausreichen­
der Anzahl vorhanden. Das Kommando der 
Heeresfeldzeugtruppen sei bereits beauftragt 
worden, derartige Anforderungen der Truppe 
zu erfüllen. Der RH erwiderte, er hielte es 
unter diesen Umständen für zweckmäßig, 
auch auf der Ersatzteilkartei und in den Kenn­
zjffernlisten der Lager und der Panzerwerk­
stätten einen Vermerk anbringen zu lassen, 
aus dem die doppelte Verwendbarkeit der 
Laufräder ersichtlich ist, um Störungen im 
Reparaturbetrieb oder Doppelanforderungen 
zu vermeiden. Das Ministerium sah sich nun 
zu einer neuerlichen Überprüfung der Ange­
legenheit veranlaßt und teilte als deren Er­
gebnis mit, daß die Laufrollen des Panzers 
M 47 infolge anderer Lastmomente doch nicht 
für den Panzer M 88 verwendet werden kön­
llen; inzwischen seien Laufrollen für den Pan­
zer M 88 in ausreichender Anzahl bestellt 
worden. 

32, 14. Von einer Werkstattkompanie wur" 
den für den Bergepanzer M 88 Endverbinder 
und Keile mit Muttern angefordert. Da diese 
Teile nicht lagernd waren, wurden der Werk­
stattkompanie von der Kraftfahrzeuganstalt 
Wels ganze Kettenglieder geliefert, denen sie 
die benötigten Teile zur Instandsetzung der 
alten Ketten entnehmen sollte. Die neuen 
Ketten sollten durch später eintreffende Er­
satzteile wieder vervollständigt werden. Die 
Werkstattkompanie legte die neuen Ketten­
glieder, die sie nicht benötigte, mangels 
Lagerraumes im Freien ab. Sie waren nur not­
dürftig abgedeckt und zeigten Rostbildung. 
Die Bemängelung des RH führte dazu, daß 
die Kettenglieder der Kraftfahrzeuganstalt 
Wels zurückgegeben wurden. 

32, 15. Weiters bemängelte der RH, daß 
bei einem ·Panzerbataillon die für den Berge-

panzer M 88 mitgelieferte Abdeckvorrichtung 
zum Schutz vor Witterungseinflüssen nicht 
verwendet wurde und der Panzer unversperrt 
im Freien abgestellt war. Das BM für Landes­
verteidigung nahm die Bemängelung zum An­
laß, die Truppe eindringlich auf die Notwendig­
keit der pfleglichen Behandlung des technischen 
Gerätes mnzuwei'lcn. 

32, 16. Eine besondere Schwierigkeit im 
Nachschubwesen besteht darin, daß beim 
Bundesheer kein einheitliches, modernes Kenn­
ziffernsystem angewendet wird. Obwohl ein 
großer Teil der Ausrüstung des Bundesheeres 
aus amerikanischen Beständen stammt und 
die notwendigen Ersatzteile sowie neue Geräte 
in den Vereinigten Staaten gekauft werden, 
wurde es viele Jahre hindurch verabsäumt, 
den Anschluß an das amerikanische Kenn­
ziffernsystem zu gewinnen, das in der Zeit der 
Neuaufstellung des Bundesheeres eine grund­
legende Anderung erfuhr. Bis dahin hatte 
jeder Ersatzteil, Kleinteile ausgenommen, eine 
Kennziffer, die seine Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Hl,l.upcgerät kennzeichnete. Dem­
entsprechend erfolgte auch die Bevorratung. 
Es konnte also vorkommen, daß ein Ersatz­
teilmangel auftrat, obwohl der Gegenstand 
unter einer anderen Kennziffer vorhanden war. 
Die großen Nachteile dieses Systems wurden 
in den USA vor mehr als zehn Jahren dadurch 
beseitigt, daß seither jeder Gegenstand nur 
mehr eine Kennziffer hat, die unabhängig 
davon ist, in welchem Gerät oder in welchen 
Geräten der betreffende Ersatzteil verwendet 
werden kann. Dies hatte eine erhebliche Ver­
ringerung der Lagervor~äte, Vereinfachung der 
Verwaltungsarbeit und Verbesserung der ge­
samten Versorgung im Nachschubwesen zur 
Folge. Das Bundesheer aber verwendet im 
wesentlichen noch immer das alte amerika­
nische Kennziffernsystem, wenngleich seit 1964 
an seiner Umstellung gearbeitet wird. Der 
RH machte dem B.NI für Landesverteidigung 
zum Vorwurf, daß es die unbedingt notwendige 
Umstellung nicht schon längst in Angriff 
genommen und durchgeführt hat. Die Weiter­
verwendung der alten Kennziffern im Nach-
8chubwesen hatte sogar zur Folge, daß die 
neuen Kennziffern, unter denen die Ersatz­
teile bereits geliefert werden, auf die alten 
Kennziffern, soweit dies eben möglich war, 
zurückgeführt werden mußten. 

32, 17. Das Ministerium führte in seiner 
Stellungnahme aus, daß nach der Auf8tellung 
des Bundesheeres aus nicht mehr feststell­
baren Gründen der Kontakt zu den amerikani­
schen Nachschubstellen verlorengegangen oder 
nur noch lose vorhanden gewesen sei, wodurch 
dem' Bundesheer die meisten Maßnahmen der 
US-Armee im Nachschubwesen in dieser Zeit 
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entgangen seien. Im Laufe der Zeit hätten Schaden genommen hatten. Im Hinblick 
sich die Schwierigkeiten infolge des fehlenden auf den hohen Wert der eingelagerten Be­
Zusammenhanges zwischen den alten und stände und die voraussichtlich .längere Lager­
neuen Kennziffern immer mehr gesteigert, dauer ersuchte der RH umeme rasche Be­
sodaß das BM für Landesverteidigung Ende I hebung der festgestellten Mängel. Das BM 
1964 begonnen habe, Kennziffernverlaut- für Landesverteidigung teilte mit, es beab­
barungen über die Entwicklung und den neue- sichtige, die erforderlichen Baumaßnahmen 
ste'n Stand der Kennziffern an die nachgeord- im Jahre 1967 durchführen zu lassen. 
neten Dienststellen und Truppenkörper heraus- 32, 21. Im Zuge der Überprüfung der US­
zugeben. Seit 1964 seien auch die Kontakte LieferunO'en stellte der RH fest, daß die im 
zu den US-Dienststellen intensiviert worden, Dezemb:r 1964 eingelangten Lieferungen im 
um von diesen vollständige Unterlagen über Werte von rund llO Mill. S nicht mehr zu 
die Umstellung der Kennziffern zu erhalten. Lasten der Kredite des laufenden Jahres ver­
Diese Bemühungen hätten bereits Teilerfolge rechnet wurden und daß der Bundesrechnungs­
gehabt; so konnten im Juni 1965 für rund abschluß 1964 insoweit unvollständig war. 
68.000 alte Ersatzteilbezeichnungen (Stock Die Verrechnung der Lieferungen erfolgte zu 
Numbers) die neuen Bezeichnungen (Federal Lasten der Kredite des BM für Landes­
Stock Numbers) be~anntgegeben werden ... Es verteidigung für das Finanzjahr 1965. 
sei zu hoffen, daß 1m Jahre 1967 der großte 
Teil dieses Problems gelöst werden könne. 
Für das erheblich überalterte Gerät jedoch, 
das längst aus dem Bestand der amerikanischen 
Armee ausgeschieden wurde, seien keine In­
formationen mehr zu erhalten. Es sei deshalb 
beabsichtigt, dafür eigene Kennziffern fest­
zulegen. 

32, 18. Um wenigstens die im Rahmen des 
US-Kredits 1962 gelieferten Verteidigungs­
materialien unter den neuen Kennziffern 
evident zu halten, wurde beim Kommando der 
Heeresfeldzeugtruppen für diese ,Lieferungen 
eine eigene Kartei angelegt. Wie der RH 
feststellte, war diese Kartei jedoch nicht auf 
dem laufenden, sondern mit der Verbuchung 
der Belege des Übernahmekommandos über 
die eingelangten Gegenstände erheblich im 
Rückstand. Der RH ersuchte deshalb das 
Ministerium, dafür zu sorgen, daß die Bu­
chungsrückstände ehestens aufgearbeitet wer­
den, damit das Kommando der Heeresfeld­
zeugtruppen seiner Verteilerfunktion gerecht 
werden und als zentrale Evidenzstelle voll­
ständige und richtige Unterlagen für die 
weiteren Dispositionen des Ministeriums lie­
fern kann. 

32, 19. Laut Mitteilung des BM für Landes­
verteidigung ist diese Sonderkartei nun auf 
dem laufenden. Sie wird nach Umstellung 
der übrigen Kartei auf das neue Kennziffern­
system" womit eine Zusammenführun~ der 
gleichartigen, unter verschiedenen Kennziffern 
gelagerten Bestände verbunden ist, mit dieser 
vereinigt werden. Gleichzeitig damit werden 
auch die Karteien bei den nachgeordneten 
Dienststellen und der Truppe umgestellt wer­
den. 

32, 20. Beim Heeresfeldzeuglager in Linz 
stellte der RH fest, daß infolge des schad­
haften Daches und des Fehlens einer Zwischen­
decke die Vorräte in einem Lagergebäude 

Kommando der Heeresfeld· 
zeugtruppen und unterstellte 

Dien~tstellen 

33, 1. Zum TB 1965, Abs. 83, 16, 20 und 
32, ist ergänzend zu berichten, daß 
das BM für Landesverteidigung im Zuge des 
weiteren Schriftwechsels mit dem RH den 
Wert der von der Firma unentgeltlich über­
lassenen Ersatzteile von rund 910.000 Sauf 
rund 249.000 S berichtigt hat. Die Differenz 
wurde vom BM für Landesverteidigung seiner­
zeit bezahlt; sie bildet einen Teil der For­
derung des Ministeriums gegen die' Liefer­
firma auf Rückersatz der Rechnungsbeträge 
für Ersatzteile, die nicht geliefert oder bei der 
späteren technischen Prüfung als unbrauchbar 
qualifiziert wurden. Die Firma wies 
in einem Schreiben an das Ministerium darauf 
hin, daß der Wert der, Reklamationsware 
im Verhältnis zum Gesamtwert der gelieferten 
Ersatzteile, die ja zum Teil übmarbeitet und 
gebraucht sind, gering sei und das übliche 
Ausmaß nicht überschreite. Die Verhand­
lungen mit der Firma zur Bereinigung 
der Forderungen des Ministeriums aus dem 
Vertrage 1958 konnten noch zu keinem Ab­
schluß gebracht werden. 

33, 2. Zum TB 1965, Abs. 83, 43, ist zu be­
merken daß zwischen dem BM für Landes­
verteidigung und dem RH ei'n weiterer Schrift· 
wechsel über die Zweckmäßigkeit und Wirt­
schaftlichkeit der Instandsetzung von Motor­
rädern bis 60 % des Anschaffungswertes 
stattfand. Hiebei stellte sich heraus, daß 
nicht einmal die Hälfte der vorhandenen 
Motorräder in Verwendung steht. Der RH 
machte das Ministerium auf die Gefahr auf­
merksam, daß weiterhin Krafträder mit hohen 
Kosten instandgesetzt werden, während ge­
nügend fahrbereite Krafträder in Reserve 
stehen, die dann bei Einführung der neuen 
Fahrzeugtype zusammen mit den inzwischen 
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kostspielig reparierten Krafträdern ausge­
schieden werden. Das Ministerium hat darauf­
hin nach eingehender Prüfung der Angelegen­
heit angeordnet, daß größere Reparaturen 
nicht mehr durchzuführen und die zur Re­
paratur bereits abgegebenen Krafträder aus 
den privaten und heereseigenen Werkstätten 
zurückzuziehen sind. Im Hinblick auf die 
baldigen Neuerwerbungen kann der derzeitige 
Stand an Motorrädern bis auf die Hälfte ver­
ringert werden. 

33, 3. Zum TB 1965, Ab". 83, 51, ist mitzu­
teilen, daß das BM für Landesverteidigllng 
noch im Laufe des Jahres 1967 die vom RH 
empfohlene· Auflassung der Besoldungs- und 
der Verwaltungsstelle des Kommandos der 
Heeresfeldzeugtruppen verfügen wird. Die 
Auflassllng dieser beiden Stellen hat auch 
die Auflösung der Intendanzabteilung des 
Kommandos der Heeresfeldzeugtruppen zur 
Folge, die mit der Dienstaufsicht über diese 
beiden Stellen betraut war. Trotz des Um­
standes, daß die Dienststellen, die die Auf­
gaben der aufgelösten Stellen übernehmen, 
eine Personalverstärkung erfahren werden, 
ermöglicht die geschilderte Maßnahme die 
Einsparung von 18 Dienstpoilten. 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966 

Österreichisches Feldlazarett 
in Cypern 

34, I. ÖSl'erreich stellte den Vereinten 
Nationen für die Cypernaktion im Finanz­
jahr 1966 insgesamt 120.000 US-Dolhr zur 
Verfügung. Überdies wurden das Polizei­
kontingent (vgl. Abs. 7) und das Sanitäts­
kontingent, das die neue Bezeichnung Feld­
lazarett erhielt, in Cypern belasst)n. Dadurch 
erwachsen Österreich weitere erhebliche Ko­
sten, denn der Personalaufwand der nach 
Cypern entsandten Bundesbediensteten wird 
in Höhe der Inbndsbezüge von Österreich 
getragen, ebenso der Personal- und Sach­
aufwand, der dur eh die Entsendung der Kon­
tingentsangehörigen im Inland entsteht. 

34, 2·. Die Gesamtbezüge der Personen, 
die für den Auslandseinsatz eigens aufge­
nomIllen werden, ferner der Pen,onalaufwand, 
der durch die Verwendung der Bundes­
bediem,teten im Ausla,nd entsteht., und schließ­
lich der gesamte Sachanfwtmd der Kon­
tingente werden von den Vereinten Nationen 
getragen. 

34, 3. Dem Wunsche des Rate", der Rech­
nungsprüfer der Vereinten Nationen ent­
sprechend (vgI. TB 1965, Ab;;;. 84, 4 und 11) 
überprüfte der RH nunmehr auch die Auf­
stellungen des BM für Landesverteidigung 

über die zur Refundierung angesprochenen 
Kosten des Feldlazaretts in der Zeit vom 
1. Juli bis 31. Dezember 1965 und I. Jänner 
bis 31. Dezember 1966. 

34, 4. N aeh Durehführung der vom RH 
verlangten Berichtigung einiger Positionen 
wurde die Angemessenheit und Richtigkeit 
der Gesamtabrechnung des BM für Landes­
verteidigung für den Zeitraum ab Beginn des 
Cyperneinsatzes bis 31. Dezember 1966 vom 
RH beglaubigt und dies dem BM für Au,,­
wärtige Angelegenheiten zur Kenntnis ge­
bracht'. 

34, 5. Der vom BM für Landesverteidigung 
auf dem Wege über das BM für Auswärtige 
Angelegenheiten für den Einsatzzeitraum vom 
13. April 1964 bis 31. Dezember 1966 
bei den Vereinten Nationen zur Refun­
dierung angesprochene Betrag beläuft sieh 
auf 17,740.530'78 S. Hievon entfallen 
13,482.113'87 S auf den Verwaltungsaufwand 
(persönliche und sachliche Ausgaben) und 
4,258.416'91 S auf den Zweekaufwand. 

34, 6. Die Berichtigung der Kostenab­
reehnung war vor allem deshalb notwendig, 
,veil es das BM für Landesverteidigung ver­
absäumt hatte, die Minibterialbuchhaltung von 
einer Note des BM für Auswärtige Ange­
legenheiten vom 25. August 1966 zu infor­
mieren, derzufolge die Vereinten Nationen 
für "Reservisten bzw. eigens für den UN­
Einsatz engagierte Personen (z. B.· Zivil­
ärzte im ö"terreichischen Sanitätskontingent)" 
auch die Inlandsbezüge refundieren. Ander­
seits wurden Kosten in die Abrechnung auf­
genommen, die nieht das Feldlazarett, sondern 
das für einen allfälligen Auslandseinsatz vor­
gesehene UN -Bataillon betrafen oder Kosten 
des Feldlazaretts waren, die nicht. von den· 
Vereinten Nationen zu tragen sind. Die 
Korrektur ergab per Saldo -eine Erhöhung 
des von den Vereinten· Nationen zu refun­
dierenden Betrages um rund 190.000 S. 

34, 7. Das Ministerium wird Riehtlinien 
über die Personal- und Sachaufwendungen, 
die den Ve~einten Nationen in Rechnung zu 
stellen sind, herausgeben und d;1fnit einer dieb­
bezügliehen Empfehlung des RH entsprechen. 

34, 8. Die Frage der lohnst.euerlichen Be­
ha,ndlung der Auslandsverwendungszulage und 
des Einsatzzuschlages (vgI. TB HJ65, Abs. 84, 
10), die den Angehörigen des Feldlazaretts 
gebühren, wurde zwar vom mvr für Lande,,­
verteidigung zur Klärung an das BM für 
Finanzen herangetragen,· von diesem aber 
noch nieht ent.schieden. 

34, 9. Auf Ersuchen des RH wurde beim 
Feldlazarett. erstmalig eine ordnungsgemäße 
Inventur vorgenommen. Das Ergebnü,; ver-
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anlaßte den RH, das BM für Landesverteidi­
gung zu ersuchen, nachdrücklich d'Otrauf hin­
zuwirken, daß künftig die Vorschriften über 
die Geräteverwaltung strenger eingehalten 
werden. 

Waffenzeuganstalten Klagenfurt, 
Salzburg und Wien 

Offiziersstabes und Dienstapparates durchaus 
in der Lage sein, die ihm obliegenden Ver­
sorgungsaufgaben derzeit und, mit Mobver­
stärkung, auch im Krisenfalle zu bewältigen. 
Der RH gab der Hoffnung Ausdruck, daß das 
BM für Landesverteidigung das J<-<athpersonal 
der Heeresfeldzeugtruppen nicht weiter auf­
splittern, sondern vielmehr konzentrieren wird_ 

35, 1. Für das Kommando der Heeres­
feldzeugtruppen und die ihm unterstellten 
Zeuganstalten bestehen noch keine zweck­
entsprechenden Organisationspläne. Der RH 
erinnerte das BM für Landesverteidigung 
daran, daß der Erstellung der neuen Organi­
sationspläne für die Zeuganstalten eine ein­
gehende Arbeitsplatzuntersuchung und eine 
Neuorganisation des Arbeitsablaufes nach mo­
dernen Erkenntnissen voranzugehen hätten, 
und zeigte auf, daß schon bei der gegen­
wärtigen Organisation der Waffenzeuganstalten 
zahlreiche Di~nstposten für Verwaltungs- und 
Lagerpersonal eingespart werden können. Dies 
trifft vor allem auf die Waffenzeuganstalt 
Wien zu, die aber nach dem Entwurf ihres 
neuen Organisationsplanes, der auch für die 
anderen Waffenzeuganstalten richtungsweisend 
ist, noch wesentlich mehr Dienstposten an­
strebt, als schon derzeit besetzt sind. 

35, 2. Da;; BM für Landesverteidigung er­
widerte, daß mit der Verwirklichung des 
Heeresversorgungskonzepts (vgl. TB 1964, 
Abs. 122, 8, und TB 1965, Abs. 83, 57) nun 
begonnen worden sei und daß in diesem Zu­
sammenhang auch die Organisationspläne für 
die Zeuganstalten unter Bedachtnahme auf 
die angestrebte Rationalisierung und Berück­
sichtigung moderner Betriebsmethoden aus­
gearbeitet würden. Im Hinblick auf die 
Kommandantenverantwortlichkeit könne aller­
dings der militärische Versorgungsbetrieb einem 
ähnllch gearteten zivilen Betrieb nicht völlig 
gleichgestellt werden. 

35, 3. Der RH brachte dem Ministerium 
gegenüber, das des öfteren auf den Persona17 
mangel und die geringe Budgetierung des 
Verteidigungsressorts verwies, neuerlich zum 
Ausdruck (vgl. TB 1965. Abs. 83, 56), daß er 
den personellen und materiellen Aufwand 
für die geplante Errichtung von Feldzeug­
kommanden als Stabsstellen zwischen dem 
Kommando der Heeresfeldzeugtruppen und 
den Heereswerkstätten und Feldzeuglagern 
nicht für notwendig erachtet. EI' begründete 
dies damit, daß sich durch die beabsichtigte 
,Zusammenlegung der Zeuganstalten innerhalb 
eines Garnisonsortes zu einer einzigen Heeres­
werkstätte eine geänderte Ausgangssituation 
ergeben wird. Nach Ansicht des RH wird 
der Leiter einer solchen Anstalt mit Hilfe 
des ihm zur Verfügung stehenden größeren 

35, 4. Ein Beispiel für die derzeitige Zer­
splitterung . des Personals sind die Waffen­
zeuganstalt Salzburg und die Tel-Zeuganstalt 
Salzburg, die beide in ein und demselben 
Kasernenkomple;x untergebracht sind. Der 
RH wies darauf hin, daß das Nebeneinander­
bestehen zweier selbständiger Anstalten auf 
engstem Raum mit Aufgaben, die zum Teil 
völlig gleich sind, es geradezu verhindert., 
das Gesamtpersonal möglichst rationell ein­
zusetzen. So verfügen beide Anstalten über 
eigene Kanzleien, Personalstandesführungen, 
Rechnungs- und Beschaffungsstellen, Inventar­
und Lagerverwaltungen, Kraftfahrzeuge usw. 
Der RH wiederholte seine Empfehlung (siehe 
TB 1965, Abs. 83, 54), die in eiilem Garnisons­
ort gelegenen Zeuganstalten unter einer ein­
heitlichen Leitung zusammenzufassen m::id die 
damit verbundenen Möglichkeiten zur Re­
duzierung des Verwaltungsapparates voll aus­
zuschöpfen. 

35, 5. Das Ministerium teilte dem RH 
mit, daß mit der Zusammenfassung der ört­
lichen Versorgungseinrichtungen begonnen und 
als erste Maßnahme die probeweise Zusammen­
legung der Kraftfahrzeuganstalt Klagenfurt 
und der Waffenzeuganstalt Klagenfurt zur 
Heereswerkstätte Klagenfurt durchgeführt 
worden sei. Sollten sich die Erwartungen in 
verwaltungstechnischer und betriebswirt­
schaftlicher Hinsicht erfüllen, würden auch 
andere Zeuganstalten zusammengelegt wer­
den. 

35, 6. Dem Kommando der· Heeresfeld­
zeugtruppen gegenüber machte der RH zahl­
reiche konkrete Vorschläge zur Betriebs­
rationalisierung und verwies auf die sich 
daraus ergebenden Möglichkeiten zur Ver­
ringerung der Dienstposten. Das Kommando 
der Heeresfeldzeugtruppen hat die Vorschläge 
des RH aufgegriffen und zugesagt, 
daß sie bei der Verfassung der Entwürfe der 
neuen Organisationspläne für die Zeugan­
stalten berücksichtigt werden würden. Ferner 
teilte das Kommando der Heeresfeldzeug­
truppen rilit, daß es bereits auf Grund der 
Ergebnisse der vorjährigen Einschau des RH 
bei anderen Dienststellen der Heeresfeld­
zeugtruppen (vgl. TB 1965, Abs. 83) mit 
Ra tionalisierungsma ßnahmen begonnen und 
in Auswirkung dieser Maßnahmen 30 Per­
sonalversetzungen innerhalb der eigenen 
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Dienststellen verfügt habe. Nunmehr seien 
25 Personen durch Pensionierung oder Kündi­
gung ausgeschieden, 29 Personen zu anderen 
Dienststellen versetzt und 31 Personen dem 
BM für Landesverteidigung ohne Ersatz - zur 
Verfügung gestellt worden, sodaß sich nach 
Versetzung dieser Bediensteten der Personal­
stand der Heeresfeldzeugtruppen -um 85 Per­
sonen verringern werde. 

35, 7. In eingehender Weise befaßte sich 
der - RH auch mit der Ersatzteilbevorratung 
für Waffen. Das Ministerium nahm zu den vom 
RH behandelten Fakten ausführlich Stellung, 
zeigte die bisherigen Sch wierigkeiten einer a usge­
wogenenBevorratung auf und verwies besonders 
auf die geringen Budgetmittel, die ihm jährlich 
für die Beschaffung von Waffenersatzteilen zur 
Verfügung stehen. 

35, 8. Die Lagerbestände der Waffenzeug­
anstalten an Waffen und Waffenteilen werden 
in der Hauptkartei jeder Anstalt und in der 
Zentralkartei des Kommandos der Heeres­
feldzeugtrupperi evident gehalten. Ver­
änderungen in den Lagerbeständen geben 
die Anstalten der Zentralkartei monatlich 
bekannt, sodaß diese über den etwa einen 
Monat zurückliegenden Bestand aller Lager 
Auskunft geben kann. Weder in den Haupt­
karteien noch in der Zentralkartei sind An­
gaben über den Mindestlagerbestand ent­
halten, bei dessen Erreichen die Nachbe­
stellung in die Wege zu leiten wäre. Nach­
bestellungen erfolgen deshalb häufig erst dann, 
wenn Anforderungen der Truppe und der 
Werkstätten nicht mehr erfüllt werden können. 

35, 9. Das Ministerium erwiderte, daß 
nun auch auf dem Waffen sektor für eine Be­
reinigung gesorgt werde: die Aktion zur A b­
schöpfung der Ersatzteilvorräte (vgl. TB 
1965, Abs. 83, 13) sei auf die Waffenzeug­
anstalten ausgedehnt worden, die abgeschöpf­
ten Vorrät!Cl Würden in die Heeresfeldzeug­
lager überführt werden, deren Bestände in 
der Zentralkartei ausgewiesen seien. Jede Ver­
änderung dieser Lagerbestände würde in der 
Zentralkartei sofort verbucht werden. Ferner 
würden nun für alle Waffen die Erfahrungs­
werte, die sich aus der Auswertung der An­
forderungen der Werkstätten ergeben, als 
Grundlagen für die rechtzeitige Nachbeschaf­
fung oder Eigenerzeugung auf den Kartei­
karten vermerkt werden. Die Auswertung 
werde mit Hilfe der mittlerweile in Betrieb 
genommenen elektronischen Datenverarbei­
tungsanlage erfolgen. 

35, 10. Zu der Bemängelung des RH, daß 
nicht einmal für alle mode~nen Waffen des 
Bundesheeres Bestandslisten (Listen über die 
Bestandteile der Waffen samt Kennziffern) 

vorhanden sind, was den Reparaturbetrieb 
und die Anforderung der benötigten Ersatz­
teile verständlicherweise sehr erschwert, führte 
das Ministerium aus, es werde darum bemüht 
sein, durch personelle Verstärkung der zu­
ständigen Fachabteilung die Fertigstellung 
der einschlägigen Unterlagen zu beschleunigen 
und die Rückstände aufzuarbeiten. 

35, 11. Für einen reibungslosen Versor­
gungsablauf sind auch die Naehschubkataloge 
von großer Bedeutung, doch sind sie bei den 
Bedarfsstellen nicht immer oder nicht in aus­
reichender Anzahl vorhanden. Der RH 
empfahl deshalb dem Ministerium, eine Be­
standsaufnahme im gesamten Bereich des 
Bundesheeres durchführen zu lassen und so­
dann unter Berücksichtigung der in den letzten 
Jahren verfügten Umgliederungen und Um. 
rüstungen eine Neuverteilung der Bestände 
vorzunehmen. Das BM für Landesverteidung 
hat die Verwirklichung dieser Empfehlung 
zugesagt. 

35, 12. Den technischen Untersuchungs­
steIlen der Zeuganstalten mangelt es vielfach 
an technischen Unterlagen über die Waffen 
und Geräte, die das Bundesheer verwendet. 
Diese Unterlagen werden den Anstalten vom 
BM für Landesverteidigung deswegen nicht 
zur Verfügung gestellt, weil, wie das Kom­
mando der Heeresfeldzeugtruppen ausführte, 
die "Frage der Abnahme bei den technischen 
Anstalten noch nicht geklärt ist". Der RH 
bezeichnete es dem BM für Landesverteidi­
gung gegenüber als wenig zweckmäßig, den 
Spitzenkräften der Reparaturbetriebe des 
Bundesheeres den Einblick in Unterlagen zu 
verweigern, die der Erweiterung ihrer allge­
meinen und speziellen Kenntnisse im Waffen­
und Gerätewesen des Bundesheeres dienen 
können. Auf seine Anfrage, wann endlich 
(vgl. TB 1965, Abs. 83, 50) entschieden 
werde, ob und in 'reIchem Umfang die tech­
nischen Anstalten zur Abnahme (Prüfung 
auf Qualität und .Funktionstüchtigkeit der 
zu übernehmenden Gegenstände) berechtigt 
sind, erwiderte das Ministerium, diesbezüg­
lich fänden noch interne Besprechungen statt; 
das Ergebnis werde dem RH bekannt­
gegeben werden. 

35, 13. Um eine straffere Lagerhaltung 
und eine bessere Erfassung des Verbrauchs 
bei der Waffenzeuganstalt Wien zu erreichen, 
schlug der RH vor, die in verschiedenen 
Depots gelagerten gleichartigen Gegenstände 
in einem Lager 2.usammonzulegen und den je­
weiligen Gesamtbostand auf einem einzigen 
Karteiblatt auszuweisen. Das Kommando 
der Hecresfcldzeugtruppen hat die hiezu er­
forderlichen Anordnungen bereits getroffen. 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)74 von 156

www.parlament.gv.at



35, 14. Zu dem Hinweis des RH, daß 
die sich durch die Benützung verschiedener 
Kennziffernsysteme ergebenden vielfältigen 
Schwierigkeiten und Mängel eine möglichst 
rasche und energische Umstellung auf ein 
einheitliches Kennziffernsystem und eine ein­
heitliche Karteiführung erfordern, bemerkte 
das Kommando der Heeresfeldzeugtruppen, 
qiese Maßnahmen seien bereits eingeleitet 
worden, doch "Werde für die Umstellung der 
Karteien noch mindestens ein Jahr Zeit ab 
dem Zeitpunkt benötigt werden, zu dem das 
BM für Landesverteidigung die Unterlagen 
für die Umstellung auf das einheitliche Kenn­
ziffernsystem zur Verfügung stellen wird. 

35, 15. Wie der RH feststellte, lagern beim 
Bundesheer seit vielen Jahren Waffen und 
Zubehörteile in Kisten, die noch nie geöffnet 
und auf ihren Inhalt überprüft wurden. Das 
Kommando der Heeresfeldzeugtruppen teilte 
dem RH auf die diesbezügliche Bemängelung 
mit, daß die Entfettung und Neukonservie­
rung dieser Gegenstände, die originalverpackt 
seien, einen großen Zeitaufwand erfordert, 
weshalb aus Gründen der Personalknappheit 
vom Öffnen dieser Kisten bisher Abstand ge­
nommen worden sei.· Um jedoch Gewißheit 
darüber zu erhalten, ob die buchmäßig er­
faßten Rüstungsgüter samt Ersatz- und Zu­
behörteilen auch tatsächlich in den Original­
kisten vorhanden sind, sei zunächst die 
Waffenzeuganstalt Salzburg angewiesen wor­
den, sich stichprobenweise vom Inhalt der 
Kisten zu überzeugen. Nach Vorliegen ent­
sprechender Erfahrungen werde das BM für 
Landesverteidigung ersucht werden zu ent­
scheiden, ob sämtliche im Bereich der Heeres­
feldzeugtruppen lagernden, seinerzeit unent­
geltlich überlassenen US-Originalverpackungen 
auf ihren Inhalt überprüft werden sollen. 

35,16. Auf Veranlassung des RH wurden die 
Ersatzteile für Waffen, die bei Waffenzeug­
anstalten lagerten, die nicht für die Reparatur 
der betreffenden Waffen zuständig sind, den 
Anstalten zugeleitet, die sie verwenden können. 

35, 17. Bei der Waffenzeuganstalt Salzburg 
befanden sich eine Reihe von Ersatzteilen, 
von denen die Lagerhaltung nicht wußte, für 
welche Waffen sie bestimmt sind. Auf Grund 
der Feststellung des RH wurden die Ersatz­
teile abgezogen und ein Waffenfachmann mit 
der Überprüfung der Zweckbestimmung und 
Verwendbarkeit dieser Waffenteile betraut. 

35, 18. Als Beispiel für die geringe Ersatz­
teilbevorratung hatte der RH u. a. angeführt, 
daß die Waffenzeuganstalt Klagenfurt nur 
sehr wenige Ersatzteile für eine bestimmte 
Fliegerabwehrkanone auf Lager hat und daß 
sie die für Reparaturen in den Jahren 1965 

75 

und 1966 von der Waffenzeuganstalt Wien 
angeforderten Ersatzteile erst nach mehreren 
Monaten zugewiesen erhielt. Im Hinblick auf 
die langen Stehzeiten erteilte das Gruppen­
kommando II im März 1966 den unterstellten 
Truppenkörpern den Befehl, diese reparatur­
bedürftigen FlAK künftig nicht mehr an die 
örtlich zuständige Waffenzeuganstalt Klagen­
furt, sondern an die Waffenzeuganstalt Wien 
abzugeben. 

35, 19. Wie das BM für Landesverteidigung 
in seiner Stellungnahme ausführte, war die 
Waffenzeuganstalt Klagenfurt gemäß einem 
Erlaß des Ministeriums schon seit dem Jahre 
1961 nicht berechtigt, Reparaturen an der 
erwähnten FlAK durchzuführen, da für die 
Vornahme solcher Reparaturen Fachpersonal, 
maschinelle Einrichtungen und Spezialwerk­
zeuge benötigt werden, die laut Mitteilung des 
Ministeriums nur die Waffenzeuganstalt Wien 
besitzt. Die Waffenzeuganstalt Klagenfurt 
wurde angewiesen, die bei ihr lagernden Ersatz­
teile für die FlAK abzuliefern. 

35, 20. Der Empfehlung des RH, die im 
Bereich der Heeresfeldzeugtruppen vorhande­
nen Lagerbestände an Werkzeugen in der 
Zentralkartei zu erfassen und dafür zu sorgen, 
daß zuerst die vorhandenen Werkzeuge ver­
wendet werden, ehe möglicherweise in Un­
kenntnis der Lagervorräte Werkzeuge gekauft 
und ausgegeben werden, ist das Kommando 
der Heeresfeldzeugtruppen nachgekommen, in­
dem es die Abfuhr der Überbestände an Werk­
zeugen aller Art angeordnet und das Werk­
zeuglager der Waffenzeuganstalt Wien dem 
Heeresfeldzeuglager Wien unterstellt hat. 

35,21. Die Waffenzeuganstalt Wien hat eine 
Anzahl von Panzerabwehrrohren in Verwah­
rung, für die keine Munition vorhanden ist. 
Zahlreiche Ersatzteile für diese Waffe lagern 
bei den WaffenzeuganstaJten Salz burg und 
Klagenfurt. Der RH empfahl, diese Ersatz­
teile von den beiden genannten Zeuganstalten 
abzuziehen und nach Einholung der Ent­
scheidung des Ministeriums über das weitere 
Schicksal der genannten Waffe die erforder­
lichen Maßnahmen zu treffen. Ferner regte 
der RH an, auf den Karteiblättern vermerken 
zu lassen; welche Ersatzteile dieser Waffe 
auch für Panzerabwehrrohre eines anderen 
Kalibers verwendet werden können. Das 
Kommando der Heeresfeldzeugtruppen ist 
den Empfehlungen des RH nachgekommen. 

35,22. Auf Veranlassung des RH wurde bei 
der VVaffenzeuganstalt Salzburg der Bestand 
an Werkzeugen, maschineller Einrichtung und 
Verbrauchsmaterialien aufgenommen, da die 
bisherigen Inventuren nur unvollständig und 
in unbefriedigender Weise durchgeführt worden 
waren. 
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35, 23. Bei der Waffenzeuganstalt Klagen- truppen vorzulegen. Das Ministerium beab­
furt stellte der RH nach Öffnen einer ver- sichtigt, den Heeresfeldzeugtruppen im Aus­
schlossenen Packung scharfer Gewehrmunition tauschwege vier Kraftfahrzeuge der Type 
fest, daß 304 Schuß weniger vorhanden waren Puch-Haflinger 600 AP zur Verfügung zu 
als auf der Verpackung angegeben war. Eine stellen, sodaß Fahrzeuge dieser Type nur noch 
Erklärung für den Fehlbestand war an Ort im Bereich der Heeresfeldzeugtruppen aus­
und Stelle nicht zu erhalten. Später wurde dem laufen werden. 
RH mitgeteilt, daß die fehlende Munition 35, 27. Zu bemängeln war, daß die Waffen-
beim Funktionsschießen verbraucht, aber nicht t It 't t t 1 

b h 
. b d D E h zeugans a en es nll un er unuer assen, vor 

a ge sc ne en wor en war. em rsuc en B t 11 . . "ß U f Cf V T'CfI . h d RH d f d' d ß d' . hl""' es e ungen gro eren m anbes e~b eIC s-
es '. arau zu rmgen,. a . I~ emsc ag!. anbote mehrerer Firmen einzuholen. Der 

gen BestImmungen der RIChthmen für dIe RH b ht d' . hl'" B t' g 
G 

.. .. d' rac e Ie emsc aglgen es Immun en 
erateversorgung (RIG) u.ber Ie Anforderung d O"NORl\/f A 2050' E' '. d 
d V d

· . . I er m. In nnnerung un ver-
un errechnung er MumtlOn strenge elll- 1 t d E' h lt g . h t . ang e eren III a ung, was zu esIC er 
gehalten werden, und dafür zu sorgen, daß die I d 
Funktionen des Munitionsverwalters und des wur e. 
Waffenmeisters, der den Funktionsbeschuß 35, 28. Da die Waffenzeuganstalt Klagen­
durchführt, nicht in Personalunion .ausgeübt furt die Reparatur von Außen- und Innen-
werden, wurde entsprochen. helmen aus dem Bereich des Gruppenkom-

35 24 Z A h I R lmandos II mit geringen Kosten durchführt,' 
.. ' . um.. uswec se n vo~ eg er- empfahl der RH dem Ministerium, diese 

gehausen und Laufen müssen dIe Sturm- An t It h 't d I t d t d . s a aue ml er ns an se zung er 
gewehre aus dem g~nzen BundesgebIet zur Helme aus dem Bereiche der beiden anderen 
Waffenzeuganstalt WIen gesandt werden. Der G k d b t D BM 
R
" H d' A . h d .. ruppen omman en zu e rauen. as 

vertrat Ie nsIC t, aß SICh dIese Rege- f" L d t 'd' . t dEr hl 
• c. •• ur an esver eI Igung IS er mp~e ung 

lung 1m Ernstfall kaum bewahren würde. d H h k . R 
A ß d .. d . h d A f d f" d' es R nac ge ommen. Nur kIeme epara-

u er em wur e SlC er u wan ur Ie d" . d k . turen wer en weIterhm m en Truppenwer -
Versendung der Sturmgewehre erheblIch ver- t"tt d h f"h t -. I . d .' AIS a en ure ge ur. rlllgern assen, wenn zumIn est eme nsta t 
pro Gruppenbereich diese Reparaturen, die im 35, 29. Im Juli 1965 gab das Gruppen­
zunehmenden Maße anfallen werden, durch- kommando I einen umfassenden Dienstbehelf 
führen könnte. Das Kommando der Heeres- -"Standesführung" heraus, den es für alle 
feldzeugtruppen erwiderte; es stünden nur der nachgeordneten Dienststellen und Truppen­
Waffenzeuganstalt Wien zwei solche Abzieh- körper bis zur Herausgabe der vom BM für 
und Einspannvorrichtungen, zu deren Be- Landesverteidigung . schon vor längerer Zeit 
dienung einige Angehörige der genannten angekündigten Dienstvorschrift "Standesfüh­
Anstalt im Ausland ausgebildet worden seien, rung" für verbindlich erklärte. Da die Heraus­
zur Verfügung. Aus budgetären Gründen gabe dieser Dienstvorschrift vom BM für 
könne mit dem weiteren Ankauf solcher Landesverteidigung im Hinblick auf den vor­
Vorrichtungen nicht gerechnet werden. gesehenen Einsatz einer elektronischen Daten-

verarbeitungsanlage bis auf weiteres zurück-
35, 25. Im Jahre 1962 beantragte die gestellt wurde, empfahl der RH dem Ministe­

Waffenzeugan8talt Klagenfurt die Zuweisung rium, den Dienstbehelf des Gruppenkomman­
eines Mopeds oder leichten Kraftrades für dos I zu überprüfen und nach allfälligen 
die Abholung der Post und für ähnliche Änderungen auch für den übrigen Bereich des 
Fahrten. Bis zur Einschau des RH im Jahre· Bundesheeres als vorläufige Vorschrift 1Il 
1966 war dieser Antrag unerledigt und un- Kraft zu setzen. Das Ministerium ist der 
beantwortet geblieben. Der RH griff den Empfehlung des RH nachgekommen. 
Fall auf. Überdies empfahl er dem Ministerium, 
von den vVaffenzeuganstalten die gelände­
gängigen Kraftfahrzeuge Puch-Haflinger 
700 AP abzuziehen. 

35, 26. Das BM für Landesverteidigung 
wird der Waffenzeuganstalt Klagenfurt ein 
Moped zuweisen und hat die Kraftfahrzeuge 
Puch-Haflinger 700 AP von den Waffenzeug­
anstalten Salzburg und Klagenfurt bereits 
abgezogen. Ferner wies das Ministerium das 
Kommando der Heeresfeldzeugtruppen an, 
ihm einen Bericht über die Anzahl und die 
Auslastung der Kraftfahrzeuge Puch-Haf­
linger 700 AP im Bereiche der Heeresfeldzeug-

35, 30. Laut Mitteilung des Kommandos 
der Heeresfeldzeugtruppen wurde dafür vor­
gesorgt, daß sich die vom RH aufgezeigten 
Verstöße gegen die im Interesse der Kassen­
sicherheit erlassenen Vorschriften, betreffend 
die Höchstgrenze des Bargeldbestandes, die 
Vornahme unvermuteter Kassenprüfungen 
durch ,den Anstaltsleiter , die Verwahrung der 
Kassenzweitschlüssel und "die Führung von 
Schlüsselverzeichnissen, nicht mehr wieder­
holen. 

35, 31. Bei Überprüfung der Sicherheits­
vorkehrungen zum Schutze der Lagervorräte 
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an Handwaffen und wertvollem Gerät mußte 
der RH feststellen, daß sie nicht voll zu 
befriedigen vermögen, insbesondere ließ die 
Sicherung der Fenster und Tore gegen un­
befugtes Eindringen zu wünschen übrig. Ferner 
wurde bei der 'Vaffenzeuganstalt Klagenfurt 
der Blitzs'chutz als unzureichend bemängelt 
sowie der Umstand, daß das Wachlokal 
nicht direkt an das öffentliche Fernsprechnetz 
angeschlossen ist und daher die rasche Herbei­
rufung der Feuerwehr oder Rettung im N ot­
falle nicht gewährleistet ist. 

35, 32. Der Telephonanschluß wurde unter­
dessen eingeleitet; wegen der erforderlichen 
baulichen Maßnahmen setzte sich das Kom­
mando der Heeresfeldzeugtruppen mit der 
Bundesgebäudeverwaltung II ins Einver­
nehmen. 

35, 33. Der RH wandte sich wegen der 
allgemeinen Verbesserung der Sicherheitsvor­
kehrungen zum Schutze der Waffen- und 
Munitionsbestände auch an das Ministerium 
und legte diesem nahe, bei der Behandlung 
dieses .Problems auf eine endgültige Lösung 
bedacht zu sein. Er empfahl die Installierung 
moderner Alarmanlagen, wodurch sich eine 
Verstärkung der militärischen Wachen oder 
die Einstellung von Zivilorganen mit Wach­
hunden, die von manchen Kommandanten als 
Ausweg angestrebt wird, vermeiden ließe. 

35, 34. Laut Mitteilung des BM für Landes­
verteidigung wurde die Zentralabteilung des 
Ministeriums angewiesen, das vom RH auf­
gezeigte Problem leitend zu bearbeiten und 
die zur Verbesserung der Sicherheitsvorkehrun­
gen geeigneten Maßnahmen in die Wege 
zu leiten. 

Jägerbataillon 17 und Ver­
waltungsstelle Straß 

36, 1. Soweit im Zuge der Einschau Män­
gel festgestellt wurden, deren Behebung in 
die Kompetenz des Jägerbataillons 17 fällt, 
wurden sie dem Kommandanten des Ba­
taillons mitgeteilt; dieser sorgte unverzüg­
lich für ihre Behebung. Die Beanständungen 
des RH betrafen hauptsächlich die Fälle 
unrichtiger Berechnung der Sonderzulage 
für erkrankte Heeresangehörige sowie der 
verspäteten Einstellung des Familienunter­
haltes für abgerüstete Wehrpflichtige, die 
ungenügende Erfassung der Essensbons, die 
unzulängliche Verwahrung der Schlüssel zu 
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Kraftfahrzeugappelle stets m monatlichen 
Intervallen durchzuführen und die Fahrt­
zwecke in den Fahrtenbüchern detailliert 
anzugeben sind. 

36, 2. Zu der Bemängelung des RH, daß 
entgegen einem Erlaß des BM für Landes­
verteidigung vom 17. Mai 1965 beim gelände­
gängigen Kraftfahrzeug Pu eh-Haflinger das 
Getriebeöl nicht alle 6000 km, wie dies auch 
in der Betriebsanleitung der Erzeugerfirma 
vorgesehen ist, sondern nur alle 10.000 km ge­
wechselt wurde, bemerkte das Jägerbatail­
lon 17, diese Vorgangsweise stütze sich auf 
eine Weisung aus dem Jahre 1962 und sei 
auch von den technischen Vorgesetzten mehr­
mals gutgeheißen worden. Auf Grund einer 
neuerlichen 'Veisung werde jedoch ab 1. Jänner 
1967 das Getriebeöl nach einer Fahrleistung 
von jeweils 6000 km erneuert werden. 

36,3. Im April 1966 hatte die Verwaltungs­
stelle Straß in der Kaserne Straß eine Über­
prüfl~ng des Unterkunftsgeräts auf Beschaf­
feI,lheit, Vollzähligkeit und Evidenthaltung 
durchgeführt und hiebei zahlreiche reparatur­
bedürftige Einrichtungsgegenstände sowie eine 
Reihe von Mehr- oder Minderbeständen gegen­
über dem karteimäßigen Soll-Bestand fest­
gestellt. Da die Angelegenheit zur Zeit der 
Einschau des RH im Herbst 1966 noch immer 
nicht zufriedenstellend erledigt war, ersuchte' 
der RH das Militärkommando Steiermark 
und das Kommando des Jäger ba taillons 17, 
für eine restlose Bereinigung der Angelegenheit 
zu sorgen. Laut Mitteilung der beiden Kom­
manden konnten die Mehr- oder Minderbe­
stände durch einen Ausgleich innerhalb d.er 
in den Kasernen Straß und Radkersburg 
untergebrachten Truppeneinheiten und Ka­
sernkommanden bereinigt werden. 

36, '4. Den Bemängelungen des RH, die 
Agenden betrafen, die in den' Kompetenz­
bereich der Verwaltungs stelle Straß fallen 
und die sich hauptsächlich auf die mangelhafte 
Führung der Nebengebührenvormerke, un­
nötige Geldtransporte, die vorzeitige Abhebung 
von Geldbeträgen beim Postamt, die unzu­
längliche Verwahrung von Bargeldern sowie 
die Außerachtlassung von Unvereinbarkeits­
und Kassensicherheitsbestimmungen bezogen, 
hat die Verwaltungs stelle Straß unverzüglich 
Rechnung getragen. 

den Stahlschränken für Verschluß- und 36, 5. Ferner wurden das von der Verwal­
Geheimsachen, die unzureichende Sicherung tungsstelle Straß geführte Lager an Reparatur­
von Bargeldbeständen sowie die Nichtein- materialien für die Schuster- und Schneider­
haltung einiger Unvereinbarkeits- und Kassen- werkstätten und die dazugehörige Kartei 
sicherheitsbestimmungen. Auf Grund der Be- aufgelöst und die Lagerbestände dem Leiter 
anständungen des RH wurde auch ange- der Schuster- und Schneiderwerkstätten über­
ordnet, daß künftig die vorgeschriebenen I gebeu, der sie mit dem Handlager der Werk-
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stätten vereinigte. Die Verwaltungsstelle führt 
seither eine verstärkte Kontrolle der Werk­
stättengebarung durch. 

36,6. Die Verwaltungsstelle Straß hatte dem 
Militärkommando Steiermark eine Reihe 
periodischer Meldungen zu erstatten, von 
denen einige nach Ansicht des RH nicht not­
wendig waren. Der RH wandte sich deshalb 
an das genannte Militärkomm8,ndo; dieses 
strich diese Meldungen aus dem Termin­
kalender. 

36, 7. Beim Jägerbataillon 17 waren seit 
längerer Zeit zwei GMO-Lastkraftwagen aus 
dem Grunde nicht mehr einsatzbereit, weil 
an den Radbremszylindern die Einstellkappen 
fehlten. Auch andere Anforderungen des 
Bataillons auf Zuweisung von Ersatzteilen 
für Kraftfahrzeuge und Fernmeldegerät waren 
seit geraumer Zeit offen. Der RH ersuchte das 
Ministerium zu prüfen, ob es auf Grund der 
inzwischen durchgeführten Abschöpfungs­
aktionen, der Konzentrierung der Ersatzteil­
vorräte und ihrer zentralen Erfassung möglich 
sei, dem Jägerbataillon 17 die benötigten 
Ersatzteile zukommen zu lassen, sodaß dessen 
Einsatzbereitschaft wieder erhöht werde. Wie 
das Ministerium mitteilte, konnten unterdessen 
die meisten Anforderungen erfüllt werden 
in den übrigen Fällen ist die Nachbeschaffung 
im Gange. 

gungsakademie die Fachreferenten des Mini­
steriums, der Gruppenkommanden und des 
Kommandos der Luftstreitkräfte sowie V 01'­

stände von Verwaltungs stellen und Wirt­
schaftsstellen angehören. 

36, 10. Der Personalstand einer Verwal­
tungsstelle für 1-2 Bataillone umfaßt 14 Be­
dienstete, während Verwaltungsstellen, die 
8 Bataillone betreuen, also das vierfache 
Arbeitspensurn bewältigen müssen, nicht ein­
mal das doppelte Personal der kleinsten Ver­
waltungsstelle benötigen. Das erklärt sich 
daraus, daß jede Verwal~ungsstelle wegen 
der Vielseitigkeit der Aufgaben sowie infolge 
der unerläßlichen Sicherheits- und Unver­
einbarkeitsbestimmungen über eine bestimmte 
Mindestanzahl von Arbeitskräften verfügen 
muß. 

36, 11. Um eine möglichst personalsparende 
Wirtsehaftsorganisation einrichten und Wirt­
schaftspersonal zu Einsatzbataillonen abstellen 
zu können, die noch nicht über die im Organi­
sationsplan vorgesehene Wirtsehaftsstelle ver­
fügen, empfahl der RH dem BM für Landes­
verteidigung, die Anzahl der Verwaltungs­
stellen zu verringern. 

36, 12. Das Ministerium hat sich mit der 
Angelegenheit eingehend befaßt und mitge­
teilt, daß es eine Verwaltungsstelle bereits a uf­
gelöst hat und zwei weitere Verwaltungs­
stellen in Kürze auflassen wird. Dadurch er­
gibt sich eine Einsparung von 16 Dienstposten 
der Verwendungsgruppen H.2-H 4. 

36, 8. Die U mgliederung des Bundesheeres 
mit 1. Jänner 1963 in das Einsatzheer und 
in die Territoriale Orga~isation bewirkte auch 
eine Neuorganisation des Militärwirtschafts­
dienstes in der Weise, daß die Verwaltungs­
stellen in die Territoriale Organisation ein- 36, 13. Die Familienunterhalte, Mietzins­
gegliedert und ein Teil der Aufgaben der bis- und Kinderbeihilfen für Präsenzdiener und 
herigen Verwaltungsstellen auf die neulYe- deren Angehörige werden von den 32 Ver­
schaffenen Wirtschaftsstellen der Einsatz- waltungsstellen des Bundesheeres flüssigge­
truppe übertragen wurden. Die Anpassung macht, die dafür jeweils. eine~ Bedienste~en 
der Militärwirtschaftsvorschriften an die ge-I v~rwenden.. Dad~rch ":lrd. emerseits gegen 
änderten Verhältnisse erfolO'te durch zahl- dIe UnverembarkeItsbestImmungen verstoßen, 
reiche ~ienstanweisungen, dieb die "Vorläufigen anderseits sind d~ese Bedie~steten. ni?h~ aus­
Vorschriften für den ausübenden Militär- gelastet, denn dIe monatlIche' LIqUIdIerung 
wirts~haftsdiens~" abänderten oder ergänzten. der .~leic~bleibendenound ab~.ugsfl'e~en Geld­
Da dIe Vorschriften dadurch aber schließlich betrage fur etwa 10;;0 der PrasenzdIener ver­
unübersichtlich wurden und seit der Um- ul'sacht nur geringe Verwaltungs arbeit. Der 
gliederung genügend praktische ErfahrunlYen I RH empfahl deshalb dem BM für Landes­
für die zweckmäßigste Form der Aufgab~n- vertei~igung, die .Liquidie~ung der genannten 
erledigung gesammelt werden konnten, empfahl Geldleistungen beI. ~en dreI Heeresbesoldungs­
der RH dem BM für Landesverteidigung, die stellen zu zent:'ah~Ieren .und ~eren Personal­
Vorschriften für den ausübenden Militär- stand um ZWeI bIS dreI BedIenstete zu er­
wirtschaftsdienst zu überarbeiten und neu höhen. Dadurch würde eine Reihe von Dienst­
herauszugeben. posten bei den Verwaltungsstellen eingespart 

und die Verwaltungsarbeit auch insofern ver­
einfacht werden können, als bei Versetzungen 
der anspruehsberechtigten Präsenzdiener inner­
halb des Gruppenbereiches keine Übergabe 
der Unterlagen von einer Verwaltungsstelle 
zu einer anderen mehr notwendig ist. 

36, 9. Das Ministerium hat die Anregung 
des RH aufgegriffen und mit der Ausarbeitung 
der Vorschriftenentwürfe einen Arbeitsstab 
betraut, dem unter dem Vorsitz eines Offiziers 
des Intendanz dienstes der Landesverteidi-
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36, 14. Das BM für Landesverteidigung 
entgegnete, daß der Familienunterhalt und 
die Mietzinsbeihilfe gemäß § 26 des Heeres­
gebührengesetzes von jener militärischen 
Dienststelle auszuzahlen sind, die auch für die 
Flüssigmachung der sonstigen, nach dem 
Heeresgebührengesetz zustehenden Bezüge zu­
ständig sei, und das sei die Verwaltungsstelle. 
Die Kinderbeihilfen und Ergänzungsbeträge 
seien gemäß § 27 des Heeresgebührengesetzes 
durch die vorgenannte militärische Dienststelle 
auszuzahlen, für die Vollziehung des. § 27 
Heeresgebührengesetz sei aber das BM für 
Finanzen zuständig. Diese Angelegenheit 
sei sehon wiederholt mit dem BM für Finanzen 
besprochen worden. 

36, 15. Das BM für Landesverteidigung ist 
der Meinung, daß es bei der seit Jahren ein­
gespielten Regelung verbleiben sollte, zumal 
die vom RH vorgeschlagene Neuregelung auch 
eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen 
notwendig machen würde. In diesem Zu­
sammenhang ist zu erwähnen, daß die Heeres­
besoldungsstellen zur Zeit des Inkrafttretens 
des Heeresgebührengesetzes noch nicht be­
standen haben. 

36, 16. Aus Gründen der Gebarungssicher­
heit sah sich der RH veranlaßt, dem BM für 
Landesverteidigung eine Reihe von V or­
schlagen zu unterbreiten, die das Ziel verfolgen, 
die Unterschlagung von Kostgeldern und die 
mißbräuchliche Verwendung von Essensbons 
möglichst zu verhindern. Das Ministerium 
hat den Empfehlungen des RH unverzüglich 
Rechnung getragen. 

36,17. Nach den Bestimmungen des Bazillen­
ausscheidergesetzes, StGBl. Nr. 153/1945, und 
der dazu erlassenen Verordnunwm des BM für 
soziale Verwaltung, BGBL Nr. 128/1946 und 
203/1954, dürfen Personen für die Herstellung 
und Abgabe von Nahrungsmitteln und Genuß­
mitteln nur dann verwendet werden, wenn 
durch den zuständigen Amtsarzt festgebtellt 
wurde, daß gegen die erstmalige Beschäftigung 
oder gegen die Weiterverwendung nach Ablauf 
eines Jahres keine Bedenken bestehen. Er­
forderlichenfalls ist auch eine' Röntgenunter­
suchung der Lungen durchzuführen. Der 
Zeitpunkt der Ausstellung des amtsärztlichen 
Zeugnisses darf nicht mehr als vier Wochen 
vom Tage des Beginns der Beschäftigung 
bzw. der Weiterverwendung zurückliegen. 

36, 18. Da die einschlägigen Bestimmungen 
der Militärw irtschaftsvorsehdft "Verpflegung" 
strenger als die obigen Vorschriften sind, in 
der Praxis aber auch die gesetzlichen Vor­
schriften nicht immer eingehalten wurden, 
ersuchte der RH das BM für Landesverteidi­
gung, für die übereinstimmung von Vorschrift 
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und Praxis zu sorgen. Das Ministerium hat 
dies zugesichert und wird in diesem Zusammen­
hang auch die einschlägigen Bestimmungen der 
genannten Militärwirtschaftsvorschrift ab­
ändern. 

36, 19. Im Magazin für Unterkunftsgeräte 
der Verwaltungsstelle Straß lagerten mehrere 
Aktenbündel mit Verpflegsakten aus den 
Jahren 1955 bis 1962 und die Durchschriften 
der Beilagen zu den V erlagsa brechnungen für 
die Jahre 1957 bis 1963. Da der Verwaltungs­
stelle keine Vorschriften für die Skartierung 
dieser und anderer alter Aufzeichnungen, die' 
in den Kanzleien aufbewahrt wurden, bekannt 
waren, ersuchte der RH das BM für Landes­
verteidigung, die Skartierungsbestimmungen 
zu verlautbaren. 

36, 20. Das Ministerium hat daraufhin mit 
einem Runderlaß die einschlägigen Bestim­
mungen der, Allgemeinen Buchhaltungsvor­
schrift 1955 (AB V 1955) über die Aufbe­
wahrung bzw. Vernichtung von Hilfskonto­
blättern bekanntgegeben und erläutert. An­
läßlich der Überarbeitung der Militärwirt­
schaftsvorschriften werden die allgemeinen 
Skartierungsbestimmungen in die Vorschrift 
"Geldwesen" aufgenommen werden. 

36, 21. Den Vorschlag des RH, den Index 
zum Geschäftsbuch (Ein- und Auslaufproto­
koll) von den nachgeordneten Dienststellen 
statt in Buchform in Karteiform führen zu 
lassen, sodaß jederzeit ein sachgeordneter 
Index in übersichtlicher Form und ohne zeit­
liche Begrenzung zur Verfijgung steht, hat das 
Ministerium bereits verwirklicht. 

Verschiedene Angelegenheiten 

Verwaltung der militärischen 
Liegenschaften 

37, 1. Zum TB 1965, Abs. 82, ist zu berichten, 
daß das BM für Bauten und Technik und das 
BM für Landesverteidigung am 15. Juli 1966 
ein Verwaltungsübereinkommen abgeschlossen 
haben, demzufolge die ausschließlich mili­
tärischen Zwecken dienenden Liegenschaften 
ab 1. Jänner 1967 nicht mehr vom BM für 
Bauten und Technik, sondern von dem hiefür 
gesetzlich zuständigen BM für Landesver­
teidigung zu verwalten sind. Das BM für Bauten 
und Technik wird dem BM für Landesver­
teidigung eine Reihe von Amts- und Werk­
statträumen der Bundesgebäudeverwaltung II 
übergeben. Ferner ist beabsichtigt, etwa 
470 Dienstposten ab 1968 nicht mehr im Dienst­
postenplan des BM für Ballten und Technik, 
bondern im Dienstpostenplan des BM für 
Landesverteidigung zu' veranschlagen und 
einen Teil dieser Dienstposten mit Bediensteten 
zu besetzen, die aus dem Personalstand des 
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BM für Bauten und Technik in den Persünal­
stand des BM für Landesverteidigung über­
no.mmen werden. 

37, 2. Das Verwaltungsübereinkümmen ent­
hält aber auch die Bestimmungen, daß die 
Neu-, Zu- und Umbauten einschließlich der 
Instandsetzung und Instandhaltung der mili­
tärischen Zwecken gewidmeten Baulichkeiten 
weiterhin dem BM für Bauten und Technik 
übliegen und daß dem BM für Landesver­
teidigung nur ein Mitspracherecht insüweit 
zukümmt, als die Bauplanung eirivernehmlich 
zu erfülgen hat. Diese Vereinbarung mag 
durchaus zweckmäßig sein, entspricht aber nicht 
den Kümpetenzbestimmungen der Bundes­
gesetze vüm 22. Juni 1955, BGBl. Nr. 142, und 
11. Juni 1956, BGBL Nr. 134, wo.nach sämtliche 
militärischen Angelegenheiten in den Zuständig­
keitsbereich des BM für Landesverteidigung 
fallen. Zu den militärischen Angelegenheiten 
zählt nach Auffassung des RH nämlich auch 
der militärische Baudienst in dem Umfang, 
indem er vüm Bundesheer der Ersten Republik 
ausgeübt würden ist. Der RH hat seine 
Rechtsauffas3ung den beteiligten Ministerien 
zur Kenntnis gebracht. 

Hoehschulstudium VOn Ange­
hörigen des Bun iesheeres 

38, 1. Um den Mangel an akademisch 
gebildeten Fachkräften zu mildern, ermöglicht 
das BM für Landesverteidigung BerufSüf­
fizieren und zeitverpflichteten Süldaten, die 
sich auf neun Jahre verpflichtet haben und die 
Eignung zum Reserveüffiziersanwärter auf­
weisen, ein Hüchschulstudium: Nach Er­
teilung der Studiengenehmigung durch das 
Ministerium werden die Heeresangehörigen in 
einen GarnisüIiso.rt mit Universität üder Hüch­
schule versetzt und in dem für das Studium 
erfürderlichen Umfang vom Dienste freigestellt. 
Die münatlichen Dienstbezüge samt Zulagen 
laufen ungekürzt weiter, die Studienmittel 
werden beigestellt, die Studiengebühren ersetzt. 

38, 2. Auf das Ersuchen des RH, ihm die 
ge&etzlichen Grundlagen dieser Maßnahmen 
bekanntzugeben, teilte das BM für Landes­
verteidigung mit, das Hüchschulstudium der 
Heeresangehörigen sei eine Sünderausbildung, 
die keiner besünderen gesetzlichen Regelung 
bedürfe, da sie dienstlich befühlen und über­
wacht werde und deshalb auch als Amtsbesuch 
im Sinne des § 28 der Dienstpragmatik anzu­
erkennen sei. Ferner würden den studierenden 
Heeresangehörigen neben den ihnen dienst­
und besüldungsrechtlich zustehenden Bezügen 
nur die tatsächlichen Aufwendungen für 
Külleggelder und Ptüfungsgebühren ver­
gütet, südaß es sich um Aufwendungen im 
Rahmen der dienstlich befühlenen Ausbildung 
handle. 

38, 3. Diese Antwürt veranlaßte den RH, 
das Bundeskanzleramt unter Hinweis auf die 
grundsätzliche Bedeutung der Angelegenheit 
für die Bundesverwaltung um Stellungnahme 
zu der Frage zu ersuchen, üb überhaupt und 
gegebenenfalls unter welchen Vüraussetzungen 
Bundesbedienstete für die Dauer des zur 
Erbringung eines Anstellungserfürdernisses be­
nötigten Studiums an einer höheren Schule 
o.der an einer Hüchschule unter Fortzahlung 
der Bezüge vüm Dienst freigestellt und den 
so. begünstigten Bediensteten die dunh das 
Studium entstandenen Auslagen ersetzt werden 
dürfen. 

38, 4. Das Bundeskanzleramt erwiderte, es 
bestehe keinerlei dienstrechtliche Vürschrift, 
die eine Dienstbefreiung zum Zwecke des 
Studiums an einer Hüchschule üder einer 
höheren Schule für die Erbringung des An­
stellungserfürdernisses unter Fürtzahlung der 
Bezüge o.der den Ersatz der durch das Studium 
entstandenen Auslagen gestattet. 

38,5. Der RH gab dem BM für Landesver­
teidigung die Stellungnahme des Bundes­
kanzleramtes im Juni 1966 bekannt und er­
suchte, ihm die Künsequenzen mitzuteilen, die 
das Ministerium aus dieser Feststellung des 
Bundeskanzleramtes ziehen wird. Die Ant­
würt des Ministeriums steht trütz Urgenz 
nüch aus. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Finanzen 

Prüfungsergebnisse aus den 
Vürjahren . 

NB·Vermögen 

39. Zu der seit mehreren Jahren vüm RH 
wegen Gesetzwidrigkeit immer wieder (zuletzt 
im TB 1965, Aba. 33) beanstandeten Sünder­
verwaltung der Reste des gemäß § 1 Verbüts­
gesetz 1947, BGBl.Nr. 25, dem Bund verfallenen 
ehemaligen DAF -, RDB- und NSLB-Vermögens 
durch Bevüllmächtigte teilte das BM für 
Finanzen mit, daß dieser Zustand erst nach 
Durchführung der Restliquidatiün der Ge­
schäftsan teile der "N euen Heimat" in Tirül 
und Oberösterreich behüben werden könne. 
Trütz der Bemühungen des BM für Finanzen 
ist aber eine Liquidielung infülge Schwierig­
keiten beim Verkauf bi&her nicht möglich 
gewesen. 

Gebaruuge-. Kassen- und 
Verrechnuugsvorschriften 

40, 1. Die Vürar-beiten zu der im TB 1965 
unter Abs. 35 erwähnten Autümatiün der Ab­
gabenverI'echnung wurden weiter fo.rtgesetzt. 
Das BM für Finanzen hat zu die&em Zweck 
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-einen Mietvertrag über eine elektronische 
Datenverarbeitungsanlage abgeschlossen, die 
Ende 1967 geliefert werden wird, sofern die 
VorbeIeitungsarbeiten für ihren Einsatz bis 
·zu diesem Zeitpunkt zum Abschluß gebracht 
werden können. Das gewählte Datenverarbei­
tungssystem umfaßt u. a. ein Großspei­
cheraggregat in Form einer Magnetplatten­
einheit zur Aufnahme der Abgabenkonten der 
an das System angeschlossenen Finanzämter; 
diese stehen über Fernschreibleitungen mit dem 
Datenverarbeitungssystem in ständiger Ver­
bindung 'und können auf diese Weise jederzeit 
Auskünfte über die auf der Magnetplatten­
·einheit gespeicherten Daten einholen. Als 
externe Datenstationen (Terminals) sind Fern-
schreiber vorgesehen. . 

40, 2. Die Automatisierung der Abgaben­
verrechnung läßt sich nur etappenweise ver­
wirklichen. Das BM für Finanzen plant, in 
einer ersten Phase der Automatisierung ins­
gesamt 15 Finanzämter in das Datenverarbei­
tungsverfahren einzubeziehen. Voraussetzung 
für die Verwirklichung dieses Planes ist jedoch, 
d.aß der Versuchsbetrieb, der zunächst nur bei 
zwei Finanzämtern eingerichtet werden wird, 
zu einem positiven Ergebnis führt. Die Aus­
dehnung des Datenvenu-beitungsverfamens auf 
die übrigen Finanzämter und weitere Sachge­
biete, insbesondere auch auf Vorgänge in den 
Veranlagungsabteilungen, wird nach Maßgabe 
·der in der ersten Automationsphase gewonnenen 
Erfahrungen erfolgen. 

40,3. Der RH pflegt in diesen Angelegenhei­
ten laufend das Einvernehmen mit dem BM für 
]'inanzen. 

·Gebarungs·, Kassen- und 
Verrechnungsvorschriften 
'für die Zollämter 

41. Das BM für Finanzen hat die Gebarungs-, 
Kassen- und Verrechnungsvorschriften für die 
Zollämter, die der RH seit Jahren fordert, 
auch im Jahre 1966 nicht erlassen. Die Finanz­
landesdirektionen und die Zollämter sind daher 
weiterhin darauf angewiesen,sich im wesent­
lichen auf die bisherige Verwaltungsübung zu 
stützen. Wenn der RH auch dafür Verständnis 

·zeigt, daß das BM für Finanzen derzeit mit der 
Verwirklichung der Automation der Abgaben­
verrechnung - ausgenommen der Verrech­
nung der Eingangsabgaben - beschäftigt 
ist, so kann er nicht umhin, diesen nunmehr 
schon jahrelang bestehenden Mangel neuerlich 

. aufzuzeigen. 

.Beihilfen zur 
FamiIien16rderung 

42, 1. Im Abs. 36 des vorjährigen TB hat sich 
d.er RH zuletzt mit dem Beihilfenrecht befaßt 
.und u. a. einen Erlaß des BM für 

81 

Finanzen erwähnt, der die Frage, welche Unter­
nehmen der Gebietskörperschaften der Bei­
tragspflicht zum Ausgleichsfonds für Kinder­
beihilfe unterliegen und daher Ersatz für die 
von ihnen ausgezahlten Beihilfen erhalten, 
regelte. Der RH vertrat. dabei die Auffassung, 
daß dieser Erlaß mit der Gesetzeslage nicht im 
Einklang steht. 

42, 2. Inzwischen hat das BM für Fjnanzen 
diesen Erlaß aufgehoben und - den weiteren 
Anregungen des RH entsprechend - einen 
Entwurf zu einem einheitlichen Familienlasten­
ausgleichsgesetz ausgearbeitet, der auch vor­
sah, die gesamte Beihilfengebarung der Gebiets­
körperschaften systemgerecht übe;, einen Aus­
gleichsfonds abzuwickeln. Diesen Entwurf 
übermittelte das BM für Finanzen auch dem 
RH zur Stellungnahme und bot ihm Gelegen­
heit zu weiteren Vorschlägen zur Vereinfachung 
der Materie. Diese lagen sowohl im Interesse 
der Beihilfenwerber als auch einer Verwal­
tungsvereinfachung. In dem Entwurf zum 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, der im 
Juni 1967 dem Parlament vorlag, ist jedoch nur 
ein Teil dieser Vorschläge berücksichtigt; 
insbesondere blieb die bisherige Regelung der 
Beihilfengebarung der Gebietskörperschaften 
unverändert. 

Geschäfts- und 
Kanzleiordnung für die 

Abgabenbehörden 
1. und H. Instanz 

43. Entsprechend der Ankündigung im 
Abs.37 des TB 1965, diese Materie abschnitt­
weise zu regeln, hat das BM für Finanzen im 
Berichtsjahr einen Aktenplan für die Finanz­
ämter erlassen. Seither erfolgte auch eine 
erlaßmäßige Regelung der Approbationsbefug­
nisse der Bediensteten der Finanzämter. Der­
zeit wird an einem Verteiler seiner gene~ 

rellen Erlässe gearbeitet, durch den die Ver­
vielfältigung von Erlässen bei den Unter­
behörden überflüssig werden soll. 

Stempel- und 
Rechtsgebühren 

44. Zu den Ausführungen. im TB 1965, 
Abs. 39, wäre nachzutragen, daß das BM für 
Finanzen den zitierten Entwurf einer Gebühren­
novelle neuerlich überarbeitet, um die vom 
RH aufgezeigten Unzulänglichkeiten des Ge­
bührengesetzes 1957 zu beseitigen. Die Durch­
führung eines neuerlichen Begutachtungs­
verfahrens bteht unmittelba,r bevor . 

Finanzamt DeutBchlandBberg ~ 
Veranlagung nichtbuchführender 

Gärtner 

45, 1. Als Ergebnis der unter Abs. 40, 4 
des TB 1965 angekündigten Prüfung hat das 
BM für Finanzen dem RH bekanntgegeben, 

6 
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daß es nicht beabsichtige, eine Verordnung 
betreffend Durchschnittsätze für die Umsatz­
und Gewinnermittlung nichtbuchführender 
Gärtner zu erlassen. Seine" Ansicht nach r:;ind 
nämlich die wirtschaftlichen Verhältnisse dieser 
Steuerpflichtigen sowohl in den einzelnen 
Bundesländern als auch innerhalb der Bundes­
länder je nach der Lage des Betriebes und der 
Art der erzeilgten Produkte zu verschieden, 
als daß eine für das ganze Bundesgebiet gel­
tende Regelung im Wege einer Verordnung in 
Aussicht genommen werden könnte. 

45,2. Der RH nahm diese Mitteilung vorerst 
zur Kenntnis; er beabsichtigt, anläßlich 
künftiger Einschauen bei Finanzämtern die 
Argumente des BM für Finanzen auf ihre 
Stichhaltigkeit zu überprüfen. 

Finanzlande8direktion für Tirol 
in lnnsbruck 

48, 1. Schon bei seiner letzten Einschau 
im Jahr 1957 hat der RH die unzweckmäßige 
Auf teilung gleichartiger oder ähnlicher Agen­
den auf mehrere Abteilungen der Finanzlandes­
direktion bemängelt (TB 1957, Abs. 410 f); 
er stellte nunmehr fest, daß die Finanzlandes­
direktion diese Mängel noch nicht abgestellt 
hat. Auch eine Zusammenlegung der Kanzleien 
in der, Finanzlandesdirektion hat der RH schon 
im Jahr 1957 empfohlen, um eine bessere Aus­
lastung des Kanzleipersonals zu erreichen und 
Bedienstete für andere Arbeiten freizustellen; 
dies hatte die Finanzlandesdirektion in ihrer 
damaligen Stellungnalune auch zugesagt, je­
doch hat sich ungeachtet dieser Zusage an der 
Organisation des Kanzleiwesens nichts geän-

Finanzamt Freistadt _ I dert. Der RH hat daher neuerlich ersucht, 
Pauschalsätze für außer- I die Abstellung diesel' Mängel zu veranlassen. 
gewöhnliche Belastungen 

46. Den unter Abs. 43, 23 des TB 1965 48, 2. Die Sorglosigkeit, die manche Be-
erwähnten Verwaltungsvereinfachungsvor- dienstete bei der Verwahrung von Rundsiegeln 
schlag des RH, nämlich durch Gesetz den Bun- an den Tag legten, haben den RH zu der Emp­
desminister für Finanzen zu ermächtio<en fehlung bewogen, die Zahl der Siegel so gering 
zwangsläufig erwachsende Aufwendun<fen 0 fü; als möglich zu halten und mit der Siegelführung 
typische Fälle pauschal im Verordlll:'ngsweg in)eder Abteilu~g tunliehst ~ur ei~en einzigen 
festzusetzen, hat das BM für Finanzen positiv mIt der BeglaubIgung der Remschnften beauf­
aufgenommen und an die Kommission zur tragten Bediensteten zu betrauen. Ferner war 
Reform des Einkommensteuerrechts weiter- zu bemängeln, daß die vorhandenen Siegel eine 
geleitet. Die Kommission hat sich jedoch voneinander abweichende Beschriftung auf­
laut Auskunft des BM für Finanzen bisher noch wiesen und vielfach nicht einmal mit einer 
nicht mit dieser Frage befaßt. Kennummer versehen worden waren, sodaß 

Vereinfachte Besteuerung 
des Fuhrwerksgewerbes 

47. Was schließlich die Anregung des RH 
unter Abs. 49 im TB 1965 betrifft, hat das 
BM für Finanzen den Vorschlag aufgegriffen 
und im Entwurf einer Beförderungssteuer­
Novelle 1967 bereits eine Verordnungsermächti­
gung an den Bundesminister für Finanzen 
vorgesehen, die die Aufstellung von Durch­
schnittsätzen für die Ermittlung der Beförde­
rungsentgelte und damit eine vereinfachte Ver­
anlagung (Pauschalierung) dieser Gewerbe­
betriebe zulassen soll. Dajedoch bisher eine Eini­
gu~g übe~ ei~en verbindlichen Straßengüter­
tanf, der Ja dIe Voraussetzung für die Berech­
nung der Beförderungsentgelte ist, mit der 
Interessenvertretung nicht erzielt werden konn­
te, mußte die Beförderungssteuer-Novelle 1967 
vorerst ohne diese Verordnungsermächtigung 
beschlossen werden (BGBI. NI'. 51/1967). 
Das B~ für Finanzen beabsichtigt jedoch, 
sobald ellle Einigung über einen verbindlichen 
Straßengütertarif zustande kommt, Veranlas­
sungen zu treffen, damit die vom RH angeregte 
Ver~rdnungse~mächti~ung, die die Verwaltungs­
a~beit wesentlIch verelllfachen würde, im Zuge 
elller Novelle in das Beförderungssteuergesetz 
aufgenommen Wird. 

es im Falle von Mißbräuchen nicht möglich ist, 
den verantwortlichen Bediensteten zu eruieren 
oder allenfalls gefälschte Siegel festzustellen. 
Auch entsprachen die verwendeten Siegel 
durchwegs nicht den Bestimmungen des Wap­
pengesetzes, StGBl. NI'. 7/1945. 

48, 3. Einem bei der Finanzlandesdirektion 
aufliegenden Bericht vom Oktober 1963 war 
zu entnehmen, daß bei einer Innsbrucker 
Firma bestellte Rundsiegel des Zollamtes 
Innsbruck nach der Fertigstellung von Unbe­
kannten abgeholt worden waren. Der nächst­
liegende Schritt zur Zustandebringung der 
Siegel, die Erstattung einer Strafanzeige, ist 
jedoch unterblieben; die Finanzlandesdirektion 
beschränkte sich lediglich darauf, die Bundes­
polizeidirektion zu ersuchen, den VerIust in 
den Fahndungsevidenzen zu vermerken. 

48, 4. Die Meldung eines leitenden Beamten 
der Finanzlandesdirektion, daß er bei einem 
Innsbrucker Steuerberater damit beschäftigt 
sei, die kaufmännische Buchführung für zwei 
bis drei Kleingewerbetreibende zu führen, hat 
die Finanzlandesdirektion zur Kenntnis ge­
nommen und keinen Anlaß gesehen, diese 
Nebenbeschäftigung zu untersagen. Der RH 
mußte auf die Bestimmungen des §33 der 
Dienstpragmatik hinweisen, wonach die Diem,t-
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behörde verpflichtet ist, eine Nebenbeschäfti- Schulungsmaterials für Betriebsprüfungsstellen 
gung schon dann zu untersagen, wenn diese und Veranlagungsabteilungen geleistet wurde, 
bloß "die Vermutung der Befangenheit in hat der RH anerkannt, er mußte aber gleich­
Ausübung des Dienstes hervorrufen könnte", zeitig darauf hinweisen, daß es der Finanz­
was im gegenständlichen Fall jedenfalls ge- landesdirektion noch immer an einem N ac111'ich­
geben war. Im übrigen fiel auf, daß die Finanz- tendienst fehlt (vgl. hiezu TB 1957, Abs. 412), 
landesdirektion weder den Namen des Steuer- der die vom Steuerlandesinspektorat geleistete ' 
beraters noch dieNamender Abgabepflichtigen, Arbeit sinnvoll ergänzen sollte. In diesem 
für die der Beamte die Buchhaltung führte, Zusammenhang ist dem RH auch aufgefallen, 
erhoben hat. daß das den Finanzämtern zugehende Kontroll-

48,5. Um das Kanzleiwesen zu vereinfachen, material stetig abnimmt. 
hat der RH angeregt, in Hinkunft von der 48, 8. In der für die direkten Abgaben 
mehrmaligen Protokollierung ein und des- zuständigen Fachabteilung sind alljährlich 
selben Geschäftsstückes anläßlich des Laufes einige hundert Geschäftsstücke über die Rück­
durch mehrere Abteilungen Abstand zu neh- zahlung von Abgabenguthaben zu bearbeiten. 
men. Desgleichen hat er empfohlen, die Proto- lnfolge Personalmangels beschränkt sich die 
kollführung in der Buchhaltung, die zum Prüfung der Rückzahlungsausweise auf rein 
größten Teil ohnedies im Eingangsfakturenbuch formelle Belange, wie die übereinstimmung der 
eingetragene Rechnungen umfaßt, auf die un- Beträge in Ziffern und Worten u. dgl. Da die. 
bedingt notwendigen Geschäft8fälle zu be- gleiche Prüfung ohnedies von den Finanzämtern 
schränken. Auch die übung, daß die jeweiligen und abermals von der Buchhaltung der Finanz­
Sachbearbeiter die Rückstandsnachweise über landesdirektion bei der Zahlbarkeitsprüfung 
die von ihnen noch nicht erledigten Geschäfts- vorgenommen wird, sah der RH keinen Grund, 
stücke selbst verfassen, konnte der RH aus zusätzlich noch die Administrativabteilung 
Gründen der inneren Kontrolle nicht billigen. einzuschalten. Die Durchsicht der von der 
Zudem schien es ihm nicht angängig, hochqua- Buchhaltung der FinallZlandesdirektion ver­
lifizierte Arbeitskräfte mit derart einfachen wahrten Beihilfenkarten ergab, daß bei der 
Aufgaben zu befassen .. Zur weiteren Beschleu- Bescheinigung der Anspruchsvoraussetzungen 
nigung des Geschäftsablaufes hat der RH auch durch die Finanzämter häufig Fehler unter­
die Verwendung von Diktiergeräten empfohlen, laufen, die aber wegen des mangelnden Ein­
um den Referenten die eigenhändige Herstel- vernehmens zwischen der zuständigen Fach­
lung der Konzepte zu ersparen und einen ratio- abteilung und der Buchhaltung nicht aufge­
nelleren Einsatz der Schreibkräfte zu ermög-griffen wurden. 
lichen. 48, 9. Einige der im § 263 Abs. 2 der Bun-

48, 6. Gegenüber der letzten Einschau im desabgabenordnung genannten Berufsvertre­
Jahr 1957 war festzustellen, daß die. Ausübung tungen haben in die Abgabenberufungskom­
der Dienstaufsicht über die Finanzämter durch mission der Finanzlandesdirektion Personen 
Organe des Steuerlandesinspektorates inten- entsendet, die nicht Angehörige der betreffen­
siviert wurde. An einer eingehenden Revision den Berufsvertretung, sondern lediglich deren 
einzelner Sachgebiete mangelt es jedoch noch Arbeitnehmer waren (siehe Erkenntnis des 
immer, weil dem Steuerlandesinspektorat schon VerfasBungsgerichtshofes vom 13. Oktober 1966, 
seit Jahren keine personelle Unterstützung Zl. B 36/1966). Somit wurde über jene Beru­
durch die in Betracht kommenden Fachabtei- fungen, die gemäß § 260 Abs. 2 Bundesab­
lungen zuteil wurde. Dazu kommt, daß es gabenordnung von einem Senat zu entscheiden 
im Bereich der Finan:t.landesdirektion als sind, durch nicht richtig zusammengesetzte 
Regel gilt, die Inspektion eines Finanzamtes Senate abgesprochen. Die Berufungswerber 
dürfe nur längstens fünf Tage dauern. Der RH wurden in diesen Fällen also dem "gesetzlichen 
hielt dem entgegen,daß die Danerciner Inspek- Richter" entzogen. Der RH hat diesen lVIangel 
tionsich nach den vorgefundenen Mängeln und nicht zuletzt auch deshalb aufgezeigt, weil zu 
der im Einzelfall erforderlichen Eindringlichkeit befürchten ist, daß solche Senatsentschei· 
zu richten habe. Im besonderen war die unzu- dungen im Falle der Anfechtung aus bloß 
reichende Inspektion des Finanzamtes für formellen Gründen aufgehoben werden und 
Gebühren und Verkehrsteucrn umsomehr zu dem Bund dadurch vermeidbare Prozeßkosten 
beanstanden, als eine wiederkehrende über- erwachsen. 
wachung der Geschäftsführung bei diesem Amte 48, 10. Schon im Jahr 1957 waren in der 
wegen der wiederholten Beschwerden durchaus für Gebühren und Verkehrsteuernzuständigen 
am Platze wäre. Fachabteilurig große Arbeitsrückstände fest-

48,7. Die wertvolle Arbeit, die vom Steuer- zustellen; der RH hat damals die Zuteilung 
landesinspektorat bei der Erstellung von weiterer Arbeitskräfte empfohlen. Obwohl 
Branchenmerkblättern und der Verfassung des dieser Anregung entsprochen wurde, war keine 
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Besserung zu verzeichnen. Diese Abteilung 
ist auch für die Verwaltung bundeseigener 
Gebäude verantwortlich. Auch bei der Be­
sorgung dieser Aufgaben traten Mängel auf. 
So wurde die aus sanitären Gründen dringend 
notwendig gewordene Erneuerung zwcier Was­
serversorgungsanlagen für Zollgehöfte wesent­
lich verspätet durchgeführt; Mieten und An­
erkennungszim,e für bundeseigene, unbebaute 
Grundstücke waren in einigen Fällen so gering 
bemessen, daß nicht einmal die Kosten der 
Verwaltung dieser Liegenschaften gedeckt wer­
den konnten. 

48, 11. Der RH konnte feststellen, daß für 
rund 30 Zollhäuser an der Grenze gegen Italien, 
deren Verwaltung und laufende Instandhaltung 
beachtliche Kosten und Arbeit verursacht, 
kein Bedarf besteht. Andererseitf:! wird-jede 
Neuzuteilung oder Versetzung eines Beamten 
an die Grenze gegen die Bundesrepublik 
Deutschland zu einem schwer zu lösenden 
Problem, weil es dort fast durchwcgs am not­
wendigen Wohnraum mangelt. Der RH hat 
daher empfohlen, einerseits unter Berücksichti­
gung künftiger organisatorischer Änderungen 
bei der Zollwache den tatsächlichen Bedarf 
an Unterkünften an der Grenze gegen Italien 
festzustellen und die überschüssigen Zollhäuser 
nach Möglichkeit zu verkaufen oder einer 
sonstigen Verwertung zuzuführen, andererseits 
aber alles zu unternehmen, um den großen 
Mangel an geeigneten Wohnungen an der 
Grenze zwischen Österreich und dcr Bundes­
republik Deutschland wenigstens schrittweise 
zu beheben. 

48, 12. Das Zollamt Innsbruck, das im Ge­
bäude der Finanzlandesdirektion unterge­
bracht ist, verfijgt weder über .einen Amtsplatz 
noch über ein öffentlichcs Zollager. Gemäß 
§ 49 Abs. 1 Zollgesetz 1955 sind aber alle zoll­
amtlichen Abfertigungen vom Zollamt - sofern 
sie ihrer Natur nach nicht außerhalb des 
Amtsplatzes stattzufinden haben - auf dem 
Amtbplatz durchzuführen. Da ein solcher 
fehlt, ist das Zollamt Innsbruck an der Voll­
ziehung des Zollgesctzes 1955 arg behindert 
und gezwungen, allc mit Kraftfahrzeugen 
beförderten, im Begleitscheinverfahren ange­
wiesenen Waren im Hausbeschauweg abzu­
fertigen. Dadurch werden den Parteien nicht 
nur Kosten verursacht, sondern es wirdauch die 
vom BM für Finanzen angestrebte Einschrän­
kung der Hausbeschautätigkeit verhindert. 
Ähnliche Nachteile ergeben sich aus dem Fehlen 
eines öffentlichen Zollagers in Innsbrllck; 
die Parteien sind daher genötigt, ihre "zoll­
hängigen" Waren in Zolleigenlagern oder in der 
Zollfreizone einzulagern oder sogleich im 
Hausbeschauweg zur Abfertigung zu stellen. 
Bei der Durchführung der Kontrolle der Haus-

beschauabfertigung war .zu bemängeln, daß 
die einzelnen Kontrollorgane der Finanzlandes­
direktion belbst bestimmten, welche Haus­
beschauen sie nachprüfen. Aus Gründen der 
Gebarungssicherheit mußte daher empfohlen 
werden, künftig die Zuteilung der zu kontrol­
lierenden Hausbe8chauen durch den Abtei­
lungsleiter vornehmen zu lassen. 

48, 13. Neben den Zollbeschciden unterzieht 
dic Prüfungs stelle für die Zollgebarung bei der 
Finanzlande&direktion auch die sich durch die 
Erledigung von Rechtsmitteln und Erstattungs­
anträgen ergebenden Gebarungsfälle der Zoll­
ämter einer Kontrolle. Aufklärungsbedürftig 
erschien es, weshalb nur jene Erstattungsfälle 
geprüft wurden, bei denen die Entrichtung 
der Eingangsabgaben seinerzeit durch Bar­
zahlung erfolgte, jene Fälle hingegen, in denen 
die Eingangsabgaben unbar durch Nachhinein­
zahlung gemäß §175 Zollgesetz 1955 entrichtet 
wurden, bisher nicht kontrolliert worden sind, 
obwohl es sich um die wirtschaftlich bedeut­
sameren Fälle handelt. 

48, 14. Mit Erlaß vom 27. Juli 1965 hat die 
Pinanzlandesdirektion dic Zollwacha bteilungs­
inspektorate angewiesen, unabhängig vom nor­
malen Abfertigungsdienst bei den Zollämtern 
Kraftfahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen 
und gründlich zu revidieren, allenfalls auch 
Straßenkontrollen durchzuführen, wenn der 
Verdacht besteht, daß im Fahrzeug "zoll­
hängige" Waren verborgen sind. Der RH gab 
zu bedenken, daß Kontrollen in der angeord­
neten Form dazu führen können, daß Personen 
nach der vorgesehcnen Kontrolle am Amts­
platz des Zollamtes doch neuerdings oder 
außerhalb desselben abermals einer Kontrolle 
unterzogen werden. Mehrfache Kontrollen 
sollten aber nicht nur aus arbcitsökonomischcn 
Gründen unterbleiben, sondern auch deshalb, 
weil sie von den Rcisenden nur zu leicht als 
Schikane empfunden werden könnten. Der 
RH hat deshalb empfohlen, diese Kontl'ollen 
künftig nur auf dem Amtsplatz und zur Ver­
stär kung des Abfertigungsdienstes an den Brenn­
punkten des grenzüberschreitenden Verkehrs 
vOTzunehmen. 

48, 15. Mit der Inspektion der Zollwache hat 
die Finanzlandesdirektion für die Abschnitte 
Tirol-Nord und Tirol-Süd je einen Zoll­
wachoffizier beauftragt. Die Einschau hat 
jedoch ergeben, daß mit einem Inspektions­
organ das Auslangen gefunden werden könnte, 
zumal sich die Anzahl der Zollwachabteilungen 
des Finanzlandesdirektionsbereiches durch or­
ganisatorische Maßnahmen laufend verringern. 
wird. Die im Zuge dieser Maßnahmen errichtete 
Zollwachfunkstelle war nur mit zwei Beamten 
besetzt, die alle für einen geordneten Funk­
betrieb notwendigen Kenntnisse besaßen -
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ein Per':lonalstand, der zwar für norma.le 
Betriebsverhältnisse genügt, aber z. B. bei 
Tag- und Nachtbetrieb der Funkstelle, etwa in 
Katastrophenfällen, keineswegs au:;reicht. Es 
wurde daher angeregt, aus dem Kreis geeigneter 
jüngerer Zollwachbeamter einige weitere Fun­
ker auszubilden, um diese im Bedarfsfall ein­
set2'en zu können. 

48, 16. Die bei manchen Abfertigungsbe. 
amten mangelnde Kenntnis der Dienstanwei­
sungen deH BM für Handel und Wiederaufbau, 
wonach Reisende bei der Grenzabfertigung auf 
das Fehlen des internationalen Unterschei­
dungskennzeiehens für -Kraftfahrzeuge ledig­
lich aufmerksam zu machen und zu verhalten 
sind, das erforderliche Kennzeichen ehestmög­
lich zu beschaffen, führt immer wieder zu 
berechtigten Beschwerden. Sogar dem Leiter 
eines Zollamtes zweiter. Klasse dürften diese 
Weisungen nicht bekannt gewesen sein, denn 
sonst wäre es nicht erklärlich, daß er in der 
Bundesrepublik Deutschland Internationale 
Unterscheidungskennzeichen kaufte und sie 
unverzollt nach Österreich brachte, um sie 
so dann an Reisende weiterzuveräußern. 

48, 17. Die Durchsicht von Strafakten bei 
einigen Zollämtern zeigte Mängel; so ist mit­
unter die Einleitung des Strafverfahrens nicht 
ersichtlich, die gesetzlichen Vorschriften, gegen 
die der Beschuldigte verstoßen hat, wurden 
diesem in der Regel nicht vorgehalten, die 
Niederschriften über die Einvernahme des 
Beschuldigten geben oftmals dessen Verant­
wortung nieht vollständig wieder, und den Straf­
verfügungen fehlen häufig Begründungen, wes­
halb darauf gedrungen werden mußte, die mit 
Strafsachen befaßten Zollwachbeamten ent­
splechend zu schulen und anzuweisen. 

48, 18. Der beim Finanzamt Innsbruck für 
den gesamten Direktionsbereich eingerichteten 
Verwahrungsstelle obliegt die Verwahrung und 
Verwertung aller von den j1'inanz- und Zoll­
ämtern im Zuge von Strafverfahren oder Exe­
kutionen eingelieferten Gegenstände. Darunter 
befanden sich auch Posten, die schon vor 
vielen Jahren, wie z. B. 1944 (Gold und 
Schmuck) oder 1959 (Teppiche), eingeliefert 
worden waren und einen erheblichen Wert 
repräsentieren. Der RH hat die ehestmögliche 
Abwicklung dieser Verwahrungsposten ver­
langt. 

48, 19. In der Buchhaltung der Finanzlan­
desdirektion wurden einige sich stets wieder­
holende Verstöße formeller Art gegen die Haus­
halts- und Verrechnungsvorschriften festge­
stellt. Die für die intensive Überprüfung der 
Abrechnungen über gestuildete Postgebühren, 
der Stempelmaterial- und der Arbeitslosenge­
barung aufgewendete Arbeitszeit steht mit dem 
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erzielten Erfolg nicht im Einklang; der RH 
hat deshalb eine Einschränkung dieser Prü­
fungstätigkeit empfohlen. 

48, 20. Die Finanzlandesdirektion für Tirol 
hat die aufgezeigten Mängel zum überwiegenden 
Teil bereits abgestellt und die Empfehlungen 
und Anregungen des RH durchwegs positiv 
aufgenommen. Was die Schaffung von Beam­
tenwohnungen an der Grenze gegen die Bundes­
republik Deutschland betrifft, hat sie jedoch 
darauf hingewiesen, daß die notwendigen Mittel 
hiefür bisher nicht bereitgestellt werden konn­
ten; im übrigen sei es in erster Linie notwendig 
gewesen, in Innsbruck Wohnraum zu schaffen, 
wo die Wohnungsnot auch jetzt noch 31m 
größten ist. So werden in Innsbruck noch 
immer für 70 Wohnungswerber aus dem Perso­
nalstand der Finanzverwaltung dringend -Woh­
nungen benötigt. 

48, 21. Betreffend die Rundsiegel hat die 
Finanzlandesdirektion zunächst dem BM für 
Finanzen berichtet, weil ihr eine bundesein­
heitliche Regelung zweckmäßig erschien. 

48, 22. Die Erörterung des Prüfungsergeb­
nisses mit dem BM für Finanzen umfaßte die 
nachstehenden Angelegenheiten: 

Da dem BM die Personallage im 
Bereich der Finanzlandesdirektion bekannt 
ist, konnte sich der RH auf die Feststellung 
beschränken, daß der Personalstand im Direk­
tionsbereich hinter dem Personalstand laut 
Dienstpostenplan um 6% zurückbleibt. Gegen­
über dem notwendigen Personalbedarf ist aber 
allein bei den sieben Finanzämtern im Bundesland 
Tirol ein Abgang von 26% zu verzeichnen, 
der hauptsächlich Beamte der Verwendungs­
gruppe B betrifft. Unter diesen Umständen 
hegt der RH Bedenken, ob die Finanzlandes­
direktion die ihr übertragenen Aufgaben künf­
tig wird erfüllen können; er befürchtet beson. 
ders nachteilige Auswirkungen auf das Abga. 
benaufkommen. 

48, 23. Die Anordnung des BM für Finanzen, 
die Finanzlandesdirektion für Tirol zur V 011-
ziehung der Entschädigungsgesetze im Bundes. 
land Kärnten zu delegieren, hielt der RH schon 
angesichts der Personallage der Finall2'.Iandes­
direkt.ion für Tirol für unvertretbar. Durch 
diese Maßnahme wurde nämlich der Finanz­
landesdirektion für Tirol eine ins Gewicht 
fallende, mehrere Jahre in Anspruch nehmende 
Arbeit übertragen, u. zw. die zusätzliche 
Bearbeitung von über 1700 Entschädigungs­
a:r!trägen, die bei der Finanzlandesdirektion für 
Kärnten eingebracht worden waren. Überdies 
entbehrt eine solche Delegierung einer gesetz­
lichen Grundlage, da das Anmeldegesetz, 
BGBL Nr. 12/1962, welches die Bearbeitung 
der anfallenden Entschädigungsanträge länder· 
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weise den einzelnenFinanzlandesdirektionenzu­
ordnet, für Delegierungen keine Handhabe 
bietet. 

48, 24. Den als Kraftwagenlenkern ver­
wendeten Vertragsbediensteten gewährt die 
Finanzlandesdirektion . bei einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von mehr als 45 Stunden bis zu 
57 Stunden ein monatliches Überstunden­
pauschale von 300 S; bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 57 Stunden wöchentlich beträgt das 
Überstundenpauschale 600 S monatlich. Der 
RH wies das BM für Finanzen darauf hin, daß 
dem Vertrags bedienstetellgesetz 1948, BG BI. 
Nr. 86, eine Pauschalierung von Überstunden­
entlohnungen fremd ist; im übrigen erwiesen 
sich die gewährten Pauschalien im Hinblick 
auf die Bestimmungen des § 20 leg. cit. als 
zu niedrig. 

mungen 'aber nicht. Dem BM für Finanzen 
mußte nahegelegt werden, die Angelegenheit 
mit dem BM für Justiz auszutragen, um sicher­
zustellen, daß der Strafvollzug im Einklang 
mit den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. 

48, 28. Während für gerichtliche Strafen und 
Verwaltungsstrafen gesetzliche Tilgungsbestim­
mungen bestehen, fehlen solche für die im ver­
wal tungs behördlichen Finanzstrafverfahren 
verhängten Strafen. Diesem Mangel des Gesetzes 
im Erlaßweg abzuhelfen, wie es das BM für 
Finanzen mit Erlaß vom 29. März 1966 ver­
sucht hat, mußte der RH ablehnen, weil eine 
derartige Verfügung'n ur in Form einer Gesetzes­
novelle getroffen werden kann. 

48, 29. Nach herrschender Verwaltungs­
praxis begründen auch gelegentliche Zuwen­
dungen in Form eines Taschengeldes, von 

48, 25. Auf Ersuchen des Landeshaupt-, Lebensmitteln oder Kleidungsstücken an ein 
mannes von Tirol hat das BM für Finanzen mit Präsenzdienst leistendes Kind, selbst wenn die 
Erlaß vom 17. September 1963 der Finanz- Summe dieser Zuwendungen den relativ ge­
landesdirektion die Weisung erteilt, rund ringen Betrag der monatlichen Familien-
5000 I Wein, der zur kostenlosen Verteilung beihilfe für das erste Kind übersteigt, keinen 
an Pfleglinge der Tiroler Alters- und Versor- Anspruch auf laufende Beihilfen zur Familien­
gungsheime aus Italien eingeführt wurde, förderung für die Dauer der Präsenzdienst­
eingangsabgabenfrei abfertigen zu lassen. Tat- leistung. In einem Einzelfall ist das BM für 
sächlich wurden vom Zollamt Innsbruck 44131 Finanzen jedoch Von dieser Ansicht abge­
Weih eingangsabgabenfrei abgefertigt, von wichen und hat mit Erlaß vom 26. Feber 1964 
denen aber nm 2922 I an die Pfleglinge verteilt einen Beihilfenanspruch als gegeben erachtet. 
wurden. Die Nachforderung der auf die Dies nahm der RH zum Anlaß, das BM zu er­
widmungswidrig verwendete Weiilmenge von suchen, von der Änderung seiner Rechts-
14911 entfallenden Eingangsabgaben ist unter- ansicht umgehend alleFinanzlandesdirektionen 
blieben, weshalb der RH ersuchen mußte, die zu benachrichtigen. EI' wollte damit verhindern, 
Erhebung dieser Abgaben nunmehr zu veran- daß andere gleichartige Fälle auch in Zukunft 
lassen. abschlägig beschieden werden. Gleichfalls auf 

48, 26. Im Jahr 1958 lieferte die ehemalige 
"Zentrale Beschaffungsstelle" bei der Finanz­
landesdirektion Wien Bettsorten im Wert von 
rund 50.000 S in das Erholungsh,eim des Ver­
bandes der Zollwachbeamten, eines privaten 
Vereines in Vent. Die Lieferscheine für diese 
Gegenstände lauteten auf die Finanzlandes­
direktion für Tirol, obwohl diese gar keine 
Bedarfsanforderung gestellt hatte. Auf die 
gleiche Weise wurden im April 1958 auch der 
Finanzlandesdirektion Salzburg Bettsorten zu­
geteilt, die tatsächlich im Erholungsheim 
dieses Vereines in Krimml verwendet wurden. 
Der RH beanstandete daher diese zweck~ 
widrige Verwendung. 

48, 27. Gemäß § 15 Abs. 3 des Finanz­
strafgesetzes tragen Personen, die wegen eines 
Finanzvergehens ,eine Arreststrafe in einem 
gerichtlichen Gefangenhaus verbüßen, ihre 
eigenen Kleider und dürfen sich selbst ver­
köstigen; von den anderen Häftlingen sind 
sie tunliehst getrennt zu halten. Wie anläßlich 
der Einschau offenkundig wurde, beachten die 
Gerichte im Bundesland Tirol diese Bestim-

Grund eines Erlasses hat die Finanzlandes­
direktion den Trägern der öffentlichen Fürsorge 
im Lande Tirol in den Jahren 1963 bis 1965 
Kinderbeihilfen, Ergänzungsbeträge und Müt­
terbeihilfen von insgesamt 436.717.·50 S ersetzt, 
obwohl es an einer gesetzlichen Grundlage für 
diese Ersätze fehlt, wie aus § 34 Abs. 3 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes und § 13Abs.2 
des Kinderbeihilfengesetzes hervorgeht. 

48, 30. Die "persönliche Gebührenbefrei­
ung" der öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
(§ 2 Z. 3 Gebührengesetz 1957) hat das BM 
für Finanzen im Erlaß weg auch den politischen 
Parteien zuerkannt, obwohl es sich bei diesen 
Organisationen nicht. uin Körperschaften des 
öffentlichen Rechts handelt, wie z. B. der 
Oberste Gerichtshof im Erkenntnis vom 
27. Feber 1964, Zr. 9 Os 201,202/1963, ausge­
sprochen hat. Die Aufhebung der mit dem 
Gebülu-engesetz 1957 in Widerspruch stehenden 
Erlässe mußte somit empfohlen werden. 

48, 31. Mit Erlaß vom 15. Dezember 1965 
hat das BM für Finanzen den zuletzt im Juni 
1965 mit 6·47 S festgesetzten Kassenwert 
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für die Deutsche Mark ab 1. Jänner 1966 um 
einen Groschen auf 6·46 S herabgesetzt. Mögen 
für dieBe Änderung auch hinreichende Gründe 
vorgelegen sein, so löst doch, wie die Einschau 
zeigte, jede Änderung des Kassenwe~tesfür die 
Deutsche Mark bei der Finanzlandesdirektion 
für Tirol und bei der Finanzlandesdirektion für 
Vorarlberg eine beachtliche Mehrarbeit aus, 
so z. B. die Berichtigung sämtlicher Kassen­
bestände in DM, der bereits verrechneten 
Zahlungen aus den Zollausschlußgebieten, die 
Neuberechnung der dorthin zu leistenden 
Zahlungen an Kinderbeihilfen, Arbeitslosen­
geld usw. Der RH hat deshalb dem BM zu 
bedenken gegeben, den Kassenwert nur dann 
zu ändern, wenn eine ausschlaggebende Ände­
rung des Kurswertes dazu zwingt, zumal jede 
Änderung des Kassenwertes auch für die beiden 
Buchhaltungen des BM für Finanzen selbst mit 
vielen Berichtigungsarbeiten verbunden ist. 

48,32: Im.Mail965hatdasBMfürFinanzen 
die Zuerkennung von Personalzulagen für 
Mehrleistungen gemäß § 18 Abs. 1 des Gehalts­
gesetzes 1956 bzw. gemäß § 22 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948 für einen Teil der 
Bediensteten der Finanzämter geregelt. Mit 
den Auswirkungen der Zulagenregelung hat 
sich der RH schon anläßlich seiner Einschau 
beim Finanzamt Wolfsberg (Abs. 50) und 
neuerlich bei der Finanzlandesdirektion für 
Tirol befaßt. Er mußte feststellen, daß nicht 
nur von den Leitern der Dienststellen, sondern 
auch von den Bediensteten selbst gegen diese 
Art der Regelung zahlreiche Einwendungen 
erhoben werden, denen zumindest teilweise 
eine Berechtigung nicht abgesprochen werden 
kann. So wird etwa die Staffelung der Zulagen 
nach einer bestimmten Punkteanzahl als un­
zweckmäßig bezeichnet und eine andere Diffe­
renzierung gefordert; das PunktesYBtem in der 
Betriebsprüfung läßt befürchten, daß Arbeits­
qualität und Mehraufkommen leiden; in den 
StrafBachenstellen, wo sich die Höhe der Zulage 
nach der Höhe der verhängten Strafen be­
stiml)1t, besteht die Gefahr, daß die Straf­
verfahren nicht immer nach rein sachlichen und 
rechtlichen Maßstäben durchgeführt werden. 
Auch der Umstand, daß eine Zulagenregelung 
für die Beamten des höheren Finanzdienstes bei 
den Zolldienststellen, für das Buchhaltungs­
personal und für andere Personalgruppen noch 
aussteht, ließ bei vielen Bediensteten ein Gefühl 
der unverdienten Benachteiligung entstehen, 
sodaß der Zweck der erwähnten Regelung 
- nämlich eine gewisse Gleichmäßigkeit der 
Ermessensübung bei der Zuerkennung von Zu­
lagen - letzten Endes nicht erreicht wurde. 

48, 33. Auf die vorstehenden Anregungen 
und Bemängelungen hat das :SM für Finanzen 
in folgender Weise Stellung genommen: Es 
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befaßte sich eingehend mit der Personallage 
der Finanzlandesdirektion für Tirol und führte 
aus, daß der Gesamtabgang an Personal bei 
den Finanzämtern dieses Finanzlandesdirek­
tionsbereiches nunmehr fast 30% des Bedarfes 
beträgt und daß dieser ;I>ersonalmangel in der 
Kategorie Bjb (Maturanten) besonders arg ist, da 
er dort bereits 38% erreicht hat. Eine Ver­
mehrung der Dienstposten hätte allerdings 
so lange keinen Zweck, als die Finanzlandes­
direktion mangels geeigneter Bewerber noch 
über eine derart große Anzahl von unbesetz.ten 
Dienstposten verfügt. 

48, 34. Was die Delegierung der Finanz­
landesdirektion für Tirol zur Durchführung 
der Entschädigungsgesetze im Bereich der 
Finanzlandesdirektion für Kärnten betrifft, 
so meint das BM für Finanzen, daß es sich 
hiebei nicht um eine Änderung der gesetzlichen 
Zuständigkeit handle - nach außen hin bleibe 
die Zuständigkeit der Finanzlandesdirektion 
für Kärnten nach dem Anmelde-, dem Be­
satzungsschäden- sowie nach dem Kriegs- und 
Verfolgungssachschädengesetz gewahrt -, daß 
vielmehr nur die Arbeiten, die von der Finanz­
landesdirektion für Kärnten zu bewältigen 
wären, im Namen dieser Finanzlandesdirektion 
von der Finanzlandesdirektion für Tirol be­
sorgt würden, weil die Finanzlandesdirektion 
für Kärnten personell hiezu nicht imstande 
wäre. 

48, 35. Die pauschale Überstundenent­
lohnung der Kraftfahrer, die der RH bean­
standete, hatte das BM für Finanzen auf Grund 
eines Rundschreibens des Bundeskanzleramtes 
verfügt. Der RH hat daher seine Bedenken 
gegen diese Pauschalierung an diese Stelle 
herangetragen. In seiner Antwortnote führte 
das BKA aus, daß in der Gesamtdienstleistung 
der Kraftwagenlenker Warte- und Bereitschafts­
zeiten enthalten sind, weshalb eine ordnungs­
gemäße Überstundenentlohnung erst nach einer 
entsprechenden Regelung dieser Zeiten in 
Betracht käme. Da aber eine diesbe2.ügliche 
Einigung mit der Interessenvertretung bisher 
nicht erzielt werden konnte, sei das BKA 
genötigt, vorerst die Mehrleistungen pauschal 
abzugelten. Die Interessenvertretung habe 
übrigens gegen eine solche Übergangslösung 
keine Einwendungen erhoben. Weiters hat 
das BM für Finanzen die nachträgliche V or­
schreibung der Eingangsabgaben für den 
nicht widmungsgemäß verwendeten Wein ver­
anlaßt; diese Abgaben wurden auch bereits 
entrichtet. 

48, 36. Wie das BM für Finanzen mitteilte, 
hätte es bereits im Jahre 1962 den Verband 
der Zollwachbeamten aufgefordert, die seiner­
zeit von der Zentralen Beschaffungsstelle ge­
lieferten Bettsorten an die Ausrüstungsstelle 
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der Zollwache zurückzustellen, und als dies 
nicht geschah, im Jahre 1964 die Finanz­
landesdirektion für Tirol ermächtigt, diese 
Gegenstände an den genannten Verband zu ver­
kaufen. Der Schriftverkehr zwischen BM für 
Finanzen und RH hierüber ist noch nicht abge­
schlossen. 

48, 37. Hinsichtlich des vom RH bemän­
gelten Vollzuges der im verwaltungsbehö)"d­
lichen Finanzstrafverfahren verhängten Arrest­
strafen hat sich das BM für Finanzen an das 
BM für Justiz gewendet, um die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen auch beim landes­
gerichtlichen Gefangenhaus in Innsbruck zu 
erreichen. Das BM für Justiz hat jedoch ein­
gewendet, es könnten, solange das Gefangen­
haus in Innsbruck ständig überbelegt sei und 
ein drückender Personalmangel herrsche, die 
gesetzlichen Bestimmungen des Finanzstraf­
gesetzes über den Strafvollzug nur zum Teil 
eingehalten werden. Eine Änderung könne nur 
der beabsichtigte Neubau des Gefangenhauses 
bringen, aber auch dann werde nur für eine 
getrennte Unterbringung der Finanzstrafge­
fangenen sowie dafür gesorgt werden können, 
daß sie ihre eigenen Kleider tragen. Eine 
Selbstverpflegung der Strafgefangenen könne 
jedoch auch in Zukunft wegen des Mangels an 
Justizpersonal nicht gewährt werden. 

48, 38. Die vom RH angeregten Bestim­
mungen über die Tilgung im verwaltungs­
behördlichen Finanzstrafverfahren will das 
BM für Finanzen einer umfassenden Novel­
lierung des Finanzstrafgesetzes vorbeha.lten, 
die als Ergebnis der gegenwärtig in Aus­
arbeitung befindlichen Reform der Grund­
und Freiheitsrechte notwendig werden dürfte. 

48, 39. Was die vom RH aufgeworfenen 
Fragen des Beihilfenrechts betrifft, so hat das 
BM für Finanzen auf die im Entwurf bereits 
vorliegende gesetzliche N euregelung (Familien­
lastenausgleichsgesetz 1967) verwiesen, mit der 
alle offenen Fragen bereinigt werden sollen. 
Ebenso soll die Frage der "persönlichen 
Gebührenbefreiung" der politischen Parteien 
- wie das BM für Finanzen ausführte - in dem 
demnächst zu erwartenden "Parteigesetz", das 
den rechtlichen Charakter der politischen 
Parteien regeln wird, ihre Klärung finden. 

48, 40. Die Änderung der Kassenwerte zum 
1. Jänner 1966, die - wie der RHfeststellte­
bei den Finanzlandesdirektionen für Tirol und 
Vorarlberg eine beachtliche Mehrarbeit. aus­
gelöst hat, wurde vom BM für Finanzen 
anläßlich einer generellen Neuverlautbarung 
der Kassenwerte vorgenommcn. Das BM für 
Finanzen meinte, dadurch habe es eine not­
wendige nochmalige Änderung des Kassen­
wertes im Jahre 1966 vermieden. 

48, 41. Schließlich nahm das BM für Finan­
zen auch zu den Bedenken des RH gegen die 
Regelung der Personalzulagen für Mehrleistun­
gen vom Mai 1965 Stellung und verwies be­
sonders auf die Neuregelungen der Zulagen vom 
März, vom April sowie vom Juli 1966, wodurch 
wesentliche Verbesserungen eingetreten seien. 
Für die Angehörigen des Rechnungs- und 
Rechnungshilfsdienstes sowie für das Kanzlei­
personal will das BM für Finanzen die Zulagen­
frage nicht allein lösen, sondern - weil es in 
allen Ressorts gleichartig verwendete Be­
dienstete gibt - die generelle Regelung durch 
das hiefür zuständige Bundeskanzleramt ab­
warten. 

Finanzamt Baden 

49, 1. Die Veranlagungsabteilung des Fi­
nanzamtes Baden hatte zur Zeit der Einschau 
rund 9600 Abgabepflichtige zu bemessen, da­
von rund 3300 nichtbuchführende Land- und 
Forstwirte. Insgesamt standen hiefür 9 Re­
ferenten und 9 Hilfskräfte zur Verfügung, ein 
Personalstand, der nach den Feststellungen des 
RH durchaus ausreicht, die Veranlagung eines 
Kalenderjahres - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen - zeitgerecht, also jeweils bis Ende 
März des zweitfolgenden Kalenderjahres, abzu­
schließen. Demgegenüber waren aber Ende 
April 1965 noch rund 5% der Veranlagungs­
fälle 1963 nicht bemessen. Es war daher u. 
a. auch notwendig dem Finanzamt zu 
empfehlen, Fristverlängerungen für die Ein­
reichung vo"n Abgabenerklärungen übel' den 
Monat Feber des zweitfolgenden Kalender­
jahres hinaus nicht mehl' zu bewilligen oder zu­
mindest auf stichhaltig begründete Einzelfälle 
zu beschränken. 

49, 2. Diemit der Approbation beschäftigten 
Gruppenleiter (drei Beamte der Verwendungs­
gruppe A und ein Beamter der Verwendungs­
gruppe B) sowie die Veranlagungsreferenten 
besaßen durchwegs gute Kenntnisse der Ab­
gabengesetze und verfügten auch über die 
nötige Erfahrung. Umsomehr fiel dem RH 
auf, daß oftmals unvollständige Angaben in 
den Abgabenerklärungen nicht ergänzt oder 
aufgetretene Zweifel nicht beseitigt wurden; 
dazu kommt, daß die Veranlagungsreferenten 
nur wenige Betriebe aus eigener Wahrnehmung 
kennen. Der RH mußte deshalb im Interesse 
des Abgabenaufkommens und der Gleich­
mäßigkeit der Besteuerung darauf dringen, daß 
alljährlich wenigstens ein Teil der Abgaben­
erklärungen turnusweise besonders kritisch 
geprüft wird. Er verlangte weiters, daß die 
Referenten insbesondere jene Betriebe, die 
normalerweise keiner Buch- und Betriebs­
prüfung unterliegen, unmittelbar aus eigener 
Wahrnehmung kennenlernen. Auch schien es 
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dem RH erforderlich, mit der" Veranlagung 
besonders schwieriger Fälle die Gruppenleiter 
selbst unter Approbation des Amtsvorstandes 
zu befassen. 

49, 3. Gegenüber anderen Finanzamtsbe­
zirken ist aufgefallen, daß die Abgabepflich­
tigen im Finanzamtsbezirk Baden nicht nur 
mehr Geschäftsreisen, sondern für diese auch 
höhe::-e Aufwendungen als Betriebsausgaben 
geltend machen. Da mehrfach Reisekosten für 
Geschäftsreisen erst nachträglich bei der Bilanz­
erstellung über Privat- oder Kapitalkonten als 
Betriebsausgaben eingebucht wurden, mußte 
der RH auf einer besonders kritischen Über­
prüfung derartiger Aufwendungen bestehen. 
Wie im Vorjahr das Finanzamt Freistadt 
(TB 1965, Abs. 43, 6) mußte auch das Finanz­
amt Baden daran erinnert werden, daß alle 
Abgabepflichtigen, die Aufwendungen für einen 
Personenkraftwagen als Betriebsausgabell gel­
tend machen und das Fahrzeug im Werk­
verkehr einsetzen, wie z. B. Gastwirte oder 
Lebensmitteleinzelhändler, der Be"förderungs­
steuerpflicht gemäß § 1 Abs. 1 Z. 1 des Be­
förderungssteuergesetzes 1953, BGBL NI'. 22, 
unterliegen. 

49, 4. Von den insgesamt 4509 umsatz­
steuerpflichtigen Branchenfällen waren nur 
66 Unternehmer (d. s. rund 1·46%) bei der 
Entrichtung ihrer Umsatzsteuerverauszahlun­
gen säumig und mußten daher gemäß § 13 
Abs. 4 Umsatzsteuergesetz 1959, BGBL N r. 300/ 
1958, verpflichtet werden, ihre monatlichen 
Umsätze dem Finanzamt z.u melden. Diese an 
sich geringe Anzahl säumiger Umsatzsteuer­
pflichtiger gewinnt aber dadurch an Bedeutung, 
daß es sich um Abgabepflichtige handelte, die 
schon seit Jahren laufend überwacht werden, 
ohne daß diese Überwachungsmaßnahmen 
einen Erfolg gezeitigt hätten. Dies ist darauf 
zurückzuführen, daß das Finanzamt in den 
Fällen verspätet eingebrachter Umsatzsteuer­
voranmeldungen oder notorisch verspätetel' 
Zahlungen nicht die notwendigen finanzstraf­
rechtlichen Maßnahmen ergriffen hat. Im 
übrigen war zu bemängeln, daß die Prüfungs­
pläne für die Durchführung von Umsatz­
steuerprüfungen zwischen der Umsatzsteuer­
revisionsstelle und den ebenfalls damit befaßten 
Steueraufsichtsstellen des Finanzamtes nicht 
entsprechend abgestimmt waren; dadurch kam 
es vor, daß Unternehmen in relativ kurzen 
Zeitabständen neuerding8 einer derartigen Prü­
fung unterzogen wurden, während andere, ins­
besondere neueröffnete Betriebe, durch lange 
Zeit ungeprüft blieben. 

49, 5. Was die Bewilligung von Zahlungs­
erleichterungen betrifft, entsprach das Finanz­
amt in der Regel den Parteianträgen , ohne zu 
prüfen, ob die Abstattung der vorgeschriebenen 
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Abgaben bis zum Fälligkeitszeitpunkt für den 
Antragsteller aueh tatsächlich eine unbillige 
Härte im Sinne des § 212 der Bundesabgaben­
ordnung bedeutet. Dieses Entgegenkommen 
führte naturgemäß zu einem Anschwellen der 
Zahlungserleichterungsansuchen : allein in der 
Zeit vom 1. Jänner 1964 bis 30. April 1965 
waren nicht weniger als 2402 Ansuchen zu 
bearbeiten, davon rund 77% durch die Ver­
anlagungsabteilung und rund 23% durch die 
Vollstreckungsstelle. Angesichts dieser Ent­
wicklung mußte der RH dem Finanzamt vor­
halten, daß insbesondere bei der Erledigung von 
Zahlungserleichterungsansuchen betreffend Ab­
schlußzahlungen ein strengerer Maßstab an­
zulegen wäre. Im übrigen ist der RH der 
Meinung, daß eine strengere Auslegung des 
gesetzlichen Begriffes "erhebliche Härte" schon 
in absehbarer Zeit ~u einer rückläufigen Ten­
denz bei den Zahlungserleichterungsansuchen 
und damit zu einer Arbeitsentlastung der 
Veranlagungsreferate führen müßte. Die da­
durch erübrigte Zeit könnte dann weit zweck­
mäßiger für das steuerliche Ermittlungsver­
fahren verwendet werden. 

49, 6. In den Veranlagungsreferaten waren 
von den 71 offenen Berufungen betreffend die 
Veranlagungsjahre 1962 und 1963 noch 10, 
deren Bearbeitung durch mehr als sechs 
Monate vom Finanzamt noch nicht in Angriff 
genommen worden war. Da kein Grund für 
diese Säumnis vorlag, mußte der RH die 
Bestimmungen des § 311 der Bundesabgaben­
ordnung in Erinnerung bringen, wonach die 
Abgabenbehörden gehalten sind, über die An­
bringen der Parteien ohne unnötigen Auf­
schub zu entscheiden. 

49, 7. Verschiedene Wahrnehmungen bei 
der Prüfung der Beförderungssteuerakten 
vmanlaßten den RH zu der Empfehlung, in 
Hinkunft der Überwachung der Beförderungs­
steuerpflichtigen größeres Augenmerk zuzu­
wenden und besonders bei der Durchfübrung 
von Betriebsprüfungen und Umsatzsteuer­
revisionen die Beförderungssteuer nicht zu 
vernachlässigen. 

49, 8. Der Lohnsteuer- und Beihilfenstelle 
des Finanzamtes standen wegen der unzweck­
mäßigen Auf teilung der Arbeitsräume für 
12 Bedien&tete nur 10 Arbeitsplätze zur Ver­
fügung, sodaß die beiden Außenprüfer bei 
ihren Innendienstverrichtungen behindert 
waren. Der Personalbedarf der Abteilung belief 
sich zur Zeit. der Einschau auf 15 Bedienstete, 
sie hat diesen Personalstand aber niemals 
erreicht, sondern war durchwegs unterbesetzt; 
so fehlten im Jahr 1964 durchschnittlich 5 Be­
dienstete. Dazu kommt, daß in den letzten 
Jahren auch Arbeitskräfte zugewiesen worden 
waren, die den dienstlichen Anforderungen 
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teils fachlich, teils physisch oder weil sie sich 
noch in Einschulung befanden, nicht ent­
sprachen. Diese Umstände erklären die meisten 
Mängel, die die Einschau in dieser Abteilung 
ergeben hat und die schließlich trotz der 
gewissenhaften, über dem Durchschnitt liegen­
denLeistungen der leitenden Bediensteten nicht 
verhindert werden konnten. So waren zu 
bemängeln die unzureichende Überwachung 
der bei der Lohnsteuerabfuhr säumigen Ar­
beitgeber und die hohen Arbeitsrückstände bei 
der turnusmäßigen Außenp~üfung der Arbeit­
geber, die nicht zuletzt darauf zurückzuführen 
waren, daß die zeitgerechte Heranbildung eines 
weiteren Außenprüfers unterblieben ist. Weiters 
die verspätete Bearbeitung der zu einer Über­
prüfung vorgemerkten Beihilfenfälle sowie die 
mangelnde Ordnung der Arbeitgeber- und 
Beihilfenakten, die die Ursache für manche 
Fehler war. Diese wurden durch die Ver­
wendung einiger erst in Einschulung begriffener 
Bediensteter allerdings noch vervielfacht. 

49, 9. Die Einschau in die Bewertungsstelle 
des Finanzamtes ergab keinen Anlaß zu Be­
mängelungen, jedoch mußte der RH auf die 
außerordentlich ungünstige Altersschichtung 
hinweisen - von den Bediensteten der Ab­
teilung waren zur Zeit der Einschau 70% älter 
als 50 Jahre, jüngerer Nachwuchs war keiner 
vorhanden - und daher empfehlen, zumindest 
für die in Kürze in den R'lhestand tretenden 
Bediensteten zeitgerecht Nachwuchskräfte ein­
zuschulen. 

49, 10. Auch die Prüfung der Finanzstraf­
fälle betreffend direkte Abgr.ben ergab keine 
Beanstandungen, während bei der Ahndung 
der Verstöße gegen VeI'brauchssteuer- und 
Monopolvorschriften zeahlreiche formelle und 
materielle Mängel festzustellen waren, die ven 
einer fehlerhaften Verfahrenseinleitung bis zur 
Verhängung einer Strafe über das geser,2,liche 
Höchstausmaß reichten. 

49, 11. Die Einbringungstätigkeit der Fi­
nanzkasse zeigte mancherlei Mängel, so z. B. 
war die Überwachung der Entrichtung jener 
Abgaben, die vom Abgabepflichtigen selbst 
zu berechnen sind, mangelhaft und die Be­
rechnung und Anforderung der Stundungszinsen 
mitunter fehlerhaft. Die Erledigung der Nach­
sichtansuchen betreffend Säumniszuschläge 
zeigte, daß sich die Finanzkasse nicht immer an 
die Grenzen gehalten hat, die die Bundes­
abgabenordnung der Übung des freien Er­
messens zieht. 

49, 12. Das Finanzamt Baden ist, wie alle 
anderen Finanzämter im Bereich der Finanz­
landesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, gehalten, sein Dienstkraftfahrzeug, 
Type VW, nach einer Fahrtleistung von jeweils 
2000 bis 3000 km dem Kraftfahrreferat der 

Finanzlandesdirektion in Wien zur Vor­
nahme des· routinemäßigen Schmier- und 
Wartungsdienstes vorzuführene Da der RH die 
häufigen Fahrten zur' Finanzlandesdirektion 
nach Wien zwecks Wartung für unwirtschaft­
lich hält und in der Vielzahl der Aufschrei­
bungen, die über jedes Kraftfahrzeug geführt 
werden müssen, eine zum Teil überflüssige 
Verwaltungsarbeit erblickt, hat er der Finanz­
landei';direktion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland nahegelegt, die Vorschriften über 
die Kraftfahrzeughaltung bei den Finanz­
ämtern einer Revision zu unterziehen und 
darauf Bedacht zu nehmen, daß es wirtschaft­
licher sei, die am Sitz aller Finanzämter be­
stehenden Volkswagen -Vertrags wer kstä tten 
mit der' Durchführung der Schmier- und War'­
tungsa,rbeiten zu beauftragen. 

49, 13. An das Steuerlandesinspektorat der 
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster­
reich und Burgenland hat der RH Ue a. die 
Empfehlung gerichtet, im Hinblick auf die beim 
Finanzamt vorgefundenen Mängel bei der 
Behandlung der Zahlungserleichterungsan­
suchen anläßlich künftiger Amtsinspektionen 
dieser Materie ein erhöhtes Augenmerk zuzu­
wenden und im übrigen um eine bessere Aus­
stattung des Finanzamtes mit den einschlägigen 
Großkommentaren des Abgabenrechts be­
sorgt zu sein. 

49, 14. In seiner Stellungnahme hat das 
Finanzamt Baden die vom RH bemängelten 
Veranlagungsrückstände und die Säumnis bei 
der Bearbeitung einiger Rechtsmittel darauf 
zurückgeführt, daß das Jahr 1965 wegen ver­
schiedener gesetzlicher Maßnahmen und orga­
nisatorischer Sonderaufgaben außergewöhn­
liche Schwierigkeiten mit sich gebracht habe. 
Insbesondere' erwähnte das Finanzamt die 
verspätete Erlassung der Verordnung über die 
Aufstellung von Durchschnittsätzen für die 
Ermittlung des Umsatzes und des Gewinnes 
aus Land- und Forstwirtschaft, BGBL NI'. 90/ 
1964, die Auswertung des umfangreichen 
M~terials der Personenstands- und Betriebs­
aufnahme vom 10. Oktoberl964,diegeänderten 
Buchführungsgrenzen infolge der Novelle zur 
Bundesabgabenordnung, BGBL NI'. 201/1965, 
und umfangreiche gesetzliche Änderungen auf 
dem Gebiet des Einkommen-' und Umsatz­
steuerrechts, die Hauptveranlagung zur' Ver­
mögensteuer und Haup~feststellung der Ein­
heitswerte des Betriebsvermögens auf den 
1. Jänner 1965 und schließlich die Einführung 
einer neuen Aktenordnung. Der RH hat diese 
Ausführungen zur Kennt,nis genommen. Im 
übrigen .hat das Finanzamt 1ugesagt, die auf­
gezeigten Mängel zu beheben und den An­
regungen und Empfehlungen des RH zu ent­
sprechen. 
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49, 15. Die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland hat in ihrer 
Stellungnahme bestritten, daß die Durch­
führung des Schmier- und Wartungsdienstes 
für alle Dienstkraftwagen ihres Bereiches in der 
Kraftfahrzeugwerkstätte in Wien mit Mehr­
kosten verbunden sei, weil die Fahrten nach 
Wien fast immer mit einer dienstlichen Be­
sorgung verbunden werden könnten. Ferner 
hielt sie es auch nicht für zweckmäßig, die 
Überwachung der Dienstfahrzeuge den Finanz­
ämtern anzuvertrauen, da der derzeit übliche 
Wartungsdienst der ptiva ten Wer kstä tten nicht 
immer im Interesse der von allen Verkehrs­
teilnehmern geforderten Betriebs- und Ver­
kehrssicher heit gelegen erscheine und im übrigen 
dann die mit einigem Kostenaufwand ange­
geschafften technischen Einrichtungen des 
Kraftfahrzeugreferates der Finanzlandesdirek­
tion nicht mehr voll ausgelastet sein würden. 
Der Bearbeitung der Zahlungserleichterungs­
ansuchen habe das Steuerlandesinspektorat 
stets die nötige Aufmerksamkeit gewidmet; 
einer Beteilung der Finanzämter mit Groß­
kommentaren über die einzelnen Fachgebiete 
des Abgabenrechts stünden insbesondere bud-. 
getäre Hindernisse entgegen. Abgesehen davon 
stehe es den Finanzämtern aber frei, in ein­
zelnen Fällen in diese Werke bei der Finanz­
landesdirektion Einsicht zu nehmen oder sie 
kurzfristig zu entlehnen. 

Finanzamt Wolfsberg 

91 

und größten Veranlagungsfälle selbst vorneh­
men würden. 

50, 3. Wie die Veranlagungsakten nicht­
buchführender Gewerbetreibender zeigten, 
wichen die gemäß den jeweiligen Verordnungen 
des BM für Finanzen nach Durchschnittsätzen 
ermittelten Besteuerungsgrundlagen vielfach 
von den Ergebnissen einer Nachkalkulation 
der Betriebsergebnisse durch die Veranlagungs­
referate nach unten ab. Der RH hat eine solche 
Nachkalkulation der Betriebsergebnisse be­
grüßt, mußte aber darauf hinweisen, daß diese 
Arbeit wertlos bleibt, wenn daraus nicht die 
notwendigen Konsequenzen gezogen werden 
(höhere Einstufung). Auch ist dem RH auf­
gefallen, daß die Einstufungsvorschläge der 
örtlichen Berufsvertretung der Abgabepflich­
tigen, zu deren Einholung das Finanzamt bis 
einschließlich der Veranlagung 1965 verpflich­
tet war, von so geringem Aussagewert waren, 
daß danach eine zutreffende Einstufung nicht 
möglich war. Der RH hat daher empfohlen, 
allenfalls im Wege der Finanzlandesdirektion 
an die Berufsvertretung heranzutreten, um sie 
zur Erstellung aufschlußreicher, die wirtschaft· 
lichen V t)rhältnisse aufzeigender Einstufungs. 
gutachten zu verhalten, was wohl auch im 
Interesse der Kammer und der von ihr ver· 
tretenen Mitglieder gelegen ist. 

50, 4. Da es dem Finanzamt an einem wei. 
teren Amtsbetriebsprüfer fehlt, blieben ganze 
Branchen nichtgewerbesteuerpflichtiger Unter· 
nehmer seit Jahren ungeprüft. Dies war schon 

50,l.BeimFinanzamtWolfsbergentsprachder deshalb zu bemängeln, weil Großbetriebe 
Personal-Iststand dem tatsächlichen Personal- gemäß § 147 Abs. 2 der Bundesabgabenord­
bedarf, der in den einschlägigen Richtlinien nung mindestens alle drei Jahre einmal einer 
des BM für Finanzen vorgesehen ist. Allerdings Buch- und Betriebsprüfung zu unterziehen 
fehlte es an einem weiteren Betriebsprüfer, sind. Auch ist dem RH aufgefallen, daß die 
der auch durch einen im Kanzleidienst mehr erklärten oder veranlagten Betriebsergebnisse 
beschäftigten Vertragsbediensteten nicht aus- anläßlich der Betriebsprüfungen sehr häufig 
geglichen werden konnte. Die Amtsleitung durch Zuschätzungen korrigiert wurden, ohne 
hatte bereits die notwendigen Maßnahmen zur daß aus den Betriebsprüfungsberichten eine 
Heranbildung eines weiteren Amtsbetriebs-Begründung für solche Teilschätzungen - ins· 
prüfers getroffeIi.r; besondere was die Schätzungs berechtigung 

50, 2. In der Veranlagungsabteilung waren anbelangt - zu ersehen war. Das Finanzamt 
keine schwerwiegenden Mängel festzustellen, wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die 
was nicht zuletzt aufdieständigen Bemühungen Zuschätzung geringfügiger Beträge zu den 
der Amtsleitung um eine Hebung des Ausbil- erklärten Betriebsergebnissen für das Abgaben· 
dungsstandes und auf die umfassende Revi- aufkommen praktisch ohne Bedeutung ist, 

k von den Abgabepfiichtigen aber, wenn eine sionstätigkeit des Steuerlandesinspe torates 
zurückzuführen war. Ähnlich wie beim Finanz- ausreichende Begründung fehlt, als Willkür 
amt Badell (Abs. 49) mußte empfohlen werden, der Behörde an statt als berechtigte Korrektur 
den Außendiens,t zu intensivieren, um den tatsächlich unterlaufener Mängel empfunden 
Referenten ai~. Möglichkeit zu geben,v:or allem werden könnte. 
jeneBetrieb4alis~igenerWahrnehmungkennen- >:~O,;o? Wegen des Zeitdru~kes, unter dem die 
zulernen, die)n/der Regel keiner Buch· uild sogenannte "Absetzungsaktion" (die Eintra­
BetriebsprlifUngunterliegen. Die hiefür ·not~ -gung der Freibeträge auf den Lohnsteuerkarten 
wendige Arbeitszeit wäre nach, Auff~ssuIigdesain Jahresbeginn)c steht, hat es das Finanzamt 
RH dannzu~gewinnen, wenn die VeranlagUngs" ,bisher verabsäumt, in Fällen der teilweisen 
gruppenleiter die Bemessung der schwierigsten Abweisung eines Antrages einen Bescheid zu er· 
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lassen oder dem Antragsteller wenigstens die 50, 9. In der Finanzkasse waren Verstöße 
Gründe der Abweisung seines Antrages bekannt- gegen die Vorschriften der §§ 217 bis 221 Bun­
zugeben. Diese Praxis widerspricht den zwin- desabgabenordnung bei der Anforderung von 
genden Formvorschriften des § 93 Abs. 3 lit. a Säumniszuschlägen und Mängel in der Zahl­
der Bundesabgabenordnung und mußte daher barkeitsprüfung bei der Auszahlung von Lei­
vom RH beanstandet werden. Um für den Fall stungen nach dem Arbeitslosenversicherungs­
der StiIlegung oder des Verkaufs ihres Kraft- gesetz 1958, BGBL Nr. 199, festzustellen. Auch 
fahrzeuges die Beachtung der den Arbeit- fehlte es für den Abschluß von sogenannten 
nehmern obliegenden Meldepflicht zu überwa- "Zahlungsvereinbaningen" zwischen der Voll­
ehen, hat das Finanzamt im Zuge von Lohn- streckungsstelle des Finanzamtes und den 
steueraußenprüfungen sämtliche beim jeweils Abgabepfl.ichtigen, gegen die zur Hereinbrin­
geprüften Betrieb aufliegenden Anträge auf gung von Abgaberückständen bereits Exe­
Gewährung des Kraftfahrzeugpauschales für kutionsmaßnahmen eingeleitet waren, an einer 
ungültig erklärt, die Arbeitnehmer aufgefor- gesetzlichen Deckung. Schließlich ließen die 
dert, neue Anträge zu stellen, und dem Arbeit- Pfändungsprotokolle erkennen, daß sich die 
geber aufgetragen, diejenigen Arbeitnehmer, Vollstreckungsstelle über den Unterschied 
die keinen neuen Antrag stellen, dem Finanz- zwischen einer festgesetzten Pfändung und 
amt zu melden. Der RH hat diese Praxis, einer Anschlußpfändung nicht im klaren war. 
die einer gesetzlichen Grundlage entbehrt, 50, 10. Mit Er'laß vom 2. Oktober 1964 hat 
bemängelt und dem Finanzamt andere geeignete die Finanzlandesdirektion für Kärnten im 
Kontrollmaßnahmen empfohlen. Einvernehmen mit der dortigen Landwirt-

50, 6. Die unzweckmäßige Organisation schaftskammer Richtlinien für die Ermittlung 
des Arbeitsablaufes in der Bewertungsstelle des Umsatzes und des Gewinnes nichtbnch­
nahm der RH zum Anlaß, dem Finanzamt die führender Gärtner erlassen. Ein Vergleich der 
allgemein übliche Gliederung in Referate nach diesen Richtsätzen zu ermittelnden Um­
nahezulegen, wobei jedes Referat die Bewer- sätze mit den erklärten Umsätzen des Jahres 
tungsfälle eines Gerichtsbezirkes zu umfassen 1963 hat ergeben, daß bei 3 Gärtnereibetrieben 
hätte. Da die Bewertung des forstwirtschaft- im Finanzamtsbezirk Wolfsberg der nach den 
lichen Vermögens Spezialkenntnisse erfordert, höchsten Richtsätzen errechnete Umsatz noch 
wurde dem Finanzamt aus Gründen der Zweck- immer zwischen 20 und 41 % unter den erklär­
mäßigkeit empfohlen, hiefür einen besonderen ten Umsätzen lag. Da derartige Abwei­
Forstreferenten zu bestellen, anstatt alle Be- chungen von Richtsatzveranlagungen gegen­
diensteten jenachdemArbeitsanfallmit solchen über den tatsächlich erzielten Betriebsergeb­
Arbeiten zu befassen. Weiters mußte der RH nissen mit dem Gebot der Gleichmäßigkeit 
darauf hinweisen, daß es nicht angeht, Zwangs- der Besteuerung (§ 114 der Bundesabgaben­
strafen anzudrohen, von der Festsetzung aber ordnung) nicht mehr in Einklang zu bringen 
Ab3tand zu nehmen, auch wenn die Strafe sind, hat der RH der Finanzlandesdirektion 
wegen beharrlicher Nichtbeachtung der behörd- empfohlen, die bisherige Regelung einer über­
lichen Anordnungen zu verhängen war. prüfung zu unterziehen und die Kennziffern 

der Richtsätze den tattlächlichen Betriebs-50, 7. Die Wareneingangsbuch-, Umsat,z-
und Beförderungssteuerrevisionen wurden verhältnissen anzupassen. Auch war zu be-
durch Bedienstete der Steueraufsichtsstelle mängeln, daß die Finanzlandesdirektion für 
entgegen den Bestimmungen der Bundesab- den Fall, daß bewilligte Ratenzahlungen nicht 
gabenordnung ohne schriftlichen Prüfungs- termingerecht entrichtet wurden, Weisungen 
auftrag vorgenommen. Auch erfolgten die erteilt hat, die im Gegensatz zu den gesetz­
Prüfungen ohne Einsichtnahme in die Steuer- lichen Bestimmungen (§ 230 Bundesabgaben­
akten, obwohl es unerläßlich scheint, bei jeder ordnung) standen. 
Prüfung an die Ergebnisse der vorangegangenen 50, 11. In seiner Stellungnahme hat das 
anzuknüpfen. Finanzamt Wolfsberg darauf hingewiesen, daß 

50, 8. In der Steueraufsichtstelle des Finanz- bisher die unzulängliche Unterbringung einer 
amtes in St. Paul i. L. ist neben Mängeln in Gliederung der Bewertungsstelle nach Refera­
der Inventarverwaltung aufgefallen, daß o,ie ten entgegengestanden ist; die Bewertung des 
d E h h forstwirtschaftlichen Vermögens müsse wegen 

ie ntgegenna me von Kraftfa rzeugsteuer- der vielen forstwirtschaftlichen Betriebsflächen· 
karten abgelehnt und die in dieser Angelegen-

im Finanzamtsbezirk auch in Hinkunft von heit vorsprechenden Parteien an das Finanz-
amt in Wolfsberg verwiesen hat, eine Praxis, zwei Beamten besorgt werden. 
die mit den Bestimmungen des Bundesgesetzes 50, 12. Die Entgeg~nnahme von Kraftfahr­
über den Aufbau der Abgabenverwaltung des zeugsteuerkarten durch die Steueraufsichts­
Bundes, BGBL NI'. 149/1954, nicht in Einklang stelle glaubt das Finanzamt deshalb ablehnen 
gebracht werden kann. zu können, weil die Steueraufsichtsstelle in 
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St. Paul im Lavanttal nur mit einem Be­
diensteten besetzt ist, der gerade im Monat 
Oktober eines jeden Jahres einen sehr umfang-
eichen Außendienst zu versehen hat. Auch 

sei es den Kraftfahrzeugbesitzern zuzumuten, 
ihre Steuerkarte anläßlich einer Besorgung in 
Wolfsberg beim Finanzamt abzugeben oder 
per Post einzusenden. Der RH vermochte die­
ser Auffassung nicht zu folgen und verwies 
auf die Bestimmungen des § 50 Bundesab­
gabenordnung, die die Abgabenbehörden zur 
Entgegennahme von Anbringen selbst dann 
verpflichten, wenn sie zu deren Behandlung 
nicht zuständig sind. Auch in der Frage der 
als gesetzwidrig bemängelten Praxis bei der 
Vorschreibung von Säumniszuschlägen und 
des Abschlusses von "Zahlungsvereinbarungen" 
konnte der RH der Stellungnahme des Finanz­
amtes, das u. a. eine erhebliche Verwaltungs­
vereinfachung ins Treffen führte, nicht bei­
pflichten. 

50, 13. Die Finanzlandesdirektion für Kärn­
ten hat dem RH mitgeteilt, daß sie ihre Ver­
anlagungsrichtlinien für nichtbuchführende 
Gärtner ab dem Jahr 1965 neuerlich überprüft 
und verschiedene Änderungen vorgenommen 
habe; auch die Umsatzrahmensätze wurden 
erhöht. Im übrigen habe eine überprüfung 
der vom RH bemi:ingelten Vemnlagungsfälle 
ergeben, daß das Finanzamt teils die für die 
Jahre 1963 und 1964 geltenden Richtsätze 
mangelhaft angewendet, teils betriebliche Vet­
hältnisse nicht berücksichtigt habe. 

50, 14. Was die vom RH bemängelte Ver­
fügung der Finanzlandesdirektion für den Fall 
des Terminverlustes gemäß § 230 Abs. 5 der 
Bundesabgabenordnung anbelangt, hat sieh 
die Finanzlandesdirektion auf Weisungen des 
BM für Finanzen berufen, weshalb der RH 
die Angelegenheit an diese;;, Bundesministerium 
herangetragen hat (siehe Abs. 57). 

Gebarung des BM für Finanzen 
mit den Krediten des Kap. 18 

51, 1. Zu der im Frühjahr 1965 durchge­
führten Überprüfung der Gebarung des BM 
für Finanzen mit den Krediten des Kap. 18 
"Kassenverwaltung" (TB 1965, Abs. 45) ist 
folgendes nachzutragen: 

Einnahmen und Al'sgaben be­
treffend ilie kreditpolitische 
Bundesaufsicht 

51, 2. Die Ansichten über die Rechtsnatur 
der an Bedienstete des BM für Finanzen 
ausbezahlten Vergütungen für die Tätigkeit 
als Staatskommissär in Angelegenheiten der 
kreditpolitischen Bundesaufsicht blieben auch 
im Jahre 1966 kontrovers. Während_ das 
BM für Finanzen weiterhin die Ansicht vertrat, 
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daß es sich bei den Vergütungen um eine 
Entschädigung für Nebentätigkeit im Sinne 
des § 25 des Gehaltsgesetzes 1956 handelt, 
verblieb der RH bei der Rechtsauffassung, 
daß Agenden, deren Besorgung von Gesetzes 
wegen einer Behörde zugesprochen ist, durch 
die Bediensteten dieser Behörde zu besorgen 
sind, sodaß die Tätigkeit als Staatskommissär 
lediglich (bei Zutreffen der Voraussetzungen 
des § 18 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956) 
Anlaß für die Zuerkennung einer Mehrdienst­
leistungsvergütung bieten kann. 

51, 3. In der Frage der Höhe der den Staats. 
kommissären zuerkannten Vergütungen -
600 bis 1800 S monatlich je beaufsichtigtes 
Institut (diese Höhe erschien dem RH nicht 
gerechtfertigt) - teilte das BM für Finanzen 
mit, daß als Grundlage die im Jahre 1938 
für diese Tätigkeit gewährte Vergütung ge­
nommen wurde und daß dieser Vergütungssatz 
in der :B'olge zwar nachgezogen wurde, aber 
stets unter dem Valorisierungsfaktor für Löhne 
und Gehälter blieb. Das BM für Finanzen 
erachtet im Hinblick auf die einem Aufsichts­
kommissär auferlegte Verantwortung die Höhe 
der Vergütungen gegenüber ähnlichen in der 
Privatwirtschaft nicht für unangemessen. 

51, 4. Der RH wies demgegenüber darauf 
hin, daß die Voraussetzungen für die Zuer­
kennung von Mehrdienstleistungsvergütungen 
in § 18 des Gehaltsgesetzes 1956 festgelegt 
sind: Arbeitsleistungen, die über das vorge­
schriebene Maß der Arbeitszeit oder über 
den vom Beamten auf Grund seiner dienst­
rechtlichen Stellung zu erwartenden Wert 
seiner Arbeitsleistung hinausgehen. Daher 
kann die Höhe der im Jahre 1938 den Staats­
kommissären zuerkannten Vergütungen kein 
geeigneter Beurteilungsmaßstab für die heute 
von bestimmten Staatskommissären allenfalls 
erbrachte Mehrdienstleistung sein. Auch der 
Vergleich mit ähnlichen Vergütungen in der 
Privatwirtschaft ist im § 18 des Gehalts­
gesetzes 1956 nicht gedeckt. 

51, 5. Auch die Frage der steuerlichen 
Behandlung der den Staatskommissären ge­
währten Vergütungen blieb im Jahre 1966 
offen. Das BM für Finanzen will diese Ver­
gütungen nach wie vor als Gebühren der 
Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körper­
schaften im Sinne des § 22 Z.4 des Einkom­
mensteuergesetzes angesehen wissen, was 
innerhalb gewisser Höchst- und Mindest­
grenzen eine Anerkennung von 50 v. H. der 
empfangenen Vergütung als Werbungskosten 
ohne besonderen Nachweis bedingt. Der RH 
verwies demgegenüber auf die Aufzählung 
der Einkunftsarten in § 2 Abs. 3 des Ein­
kommensteuergesetzes, aus der hervorgeht, 
daß Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
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nicht sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 
des Einkommensteuergesctzcs sein können, 
und auf die vom BM für Finanzen selbst in 
den Durchführungsbestimmungen betreffend 
die veranlagte Einkommensteuer (Abschnitt72 a 
Abs. 1 in der Fassung des Erlasses des BM für 
Finanzen vom 19. März 1964, Zl. 18.288-9 aj64), 
allgemein getroffene Feststellung, daß Bezüge 
aus einem Dienstverhältnis zu einer öffentlich­
rechtlichen Körperschaft nicht zu den Funk­
tionsgebühren gehören. Da den in Rede 
stehenden Bediensteten die Vergütungen auf 
Grund einer dienst- und besoldungsrechtlichen 
Vorschrift, nämlich des Gehaltsgesetzes 1956, 
zufließen, stellen sie Bezüge aus einem Dienst­
verhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen Kör­
perschaft dar. Ihre Gleichsetzung mit den 
Funktionsgebühren im Sinne des § 22 Z. 4 
Einkommensteuergesetz ist daher gesetzwidrig. 

Vergütungen für die Kontrolle 
der Österreichischen Staats­
druckerei 

51, 6. In der Frage der rechtlichen Natur 
der Vergütungen für die Kontrolle der Öster­
reichischen Staatsdruckerei fand sich das 
BM für Finanzen nicht bereit, den vom RH 
bezogenen Standpunkt (siehe TB 1965, Abs. 45, 
13 bis 15) anzuerkennen. In der noch offenen 
Frage der Versteuerung dieser Vergütungen 
teilte das BM für Finanzen dem RH mit, 
daß diese Entschädigungen ab 1. Jänner 1966 
steuerlich in gleicher Weise wie Entschädi­
gungen an Staatskommissäre (dies bedeutet 
also Gleichsetzung mit den Funktionsgebühren 
im Sinne des § 22 Z. 4 des Einkommensteuer­
gesetzes) behandelt werden. Aus den bereits 
im vorhergehenden Absatz angeführten 
Gründen ist diese Art der Besteuerung gesetz­
widrig. 

Entschädigungen für Vertreter 
des Bundes bei Unternehmungen 

51, 7. Das BM für Finanzen hat sich der 
Rechtsansicht des RH angeschlossen,derzu-:' 
folge Vergütungen für Aufsichtsratstätigkeit 
als Entschädigungen für Nebentätigkeit im 
Sinne des § 25 des Gehaltsgesetzes 1956 zu 
beurteilen sind. Dies bedeutet, daß die Ver­
gütungen von der Dienstbehörde im Einver­
nehmen mit dem BM für Finanzen unter 
Bedachtnahme auf den Umfang und die Be­
deutung der Nebentätigkeit bescheidmäßig 
festzusetzen sind. Ab dem Jahre 1967 werden 
diese Vergütungen übrigens beim Verwal­
tungsa ufwand jener Ressorts verrechnet, die 
die Beamten in den Aufsichtsrat der Unter­
nehmung entsendet haben. 

51, 8. Hinsichtlich der Höhe der zuer­
kannten Entschädigungen für Aufsichtsrats­
tätigkeit blieb es im wesentlichen bei der 

alten Praxis (siehe TB 1965, Abs. 45, 18). 
Von den von den Unternehmungen eingezahl­
ten Beträgen erhielten dic Beamten einen 
Betrag von 6000 S zur Gänze, vom Mehr­
betrag 60 v. H. Gegen Ende des Jahres wurde 
der Anteil des Mehrbetrages, der dem Beamten 
zufließt, von 60 v. H. auf 70 v. H. erhöht. 
Beamte, die dem Aufsichtsrat von Gesell­
schaften angehören, die keine Vergütungen 
ausschütten, erhielten (Anfang 1967) pro 
Aufsichtsfunktion einen Pauschalbetrag von 
1440 S für das ganze Jahr. 

51, 9. Der RH erhob wie im Vorjahr 
gegen diese Regelung den Einwand, daß eine 
Entschädigung für Nebentätigkeit unter Be­
dachtnahme auf den Umfang und die Bedeu­
tung der Nebentätigkeit festzusetzen ist und 
daß lediglich die mit der Ausübung der Neben­
tätigkeit verbundcne quantitative und quali­
tative Arbeitsbelastung und die erwachsene 
Verantwortung zu berücksichtigen sind. Nicht 
maßgebend sind jedoch die von den einzelnen 
Gesellschaften an den Bund abgeführten Tan­
tiemen, da jede betragliehe Bindung der 
zuzuerkennenden Entschädigung an die abge­
führten Tantiemen die Beurteilung der Ent­
schädigung in unzulässiger Weise in das 
Ermessen der Gesellschaft stellt und überdies 
noch cin weiteres Moment, nämlich die finan-' 
zieHe Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, ins 
Spiel bringt. Das Ergebnis der Auffassung des 
BM für Finanzen ist zweifellos unbefriedigend, 
da in den Aufsichtsrat von "armen" Gesell­
schaften entsendete Beamte pro Jahr und 
Aufsichtsratsfunktion nur 1440 S, in den 
Aufsichtsrat von "reichen" Gesellschaften ent­
sendete Beamte pro Jahr und Funktion 
dagegen bis zu 28.000 Sund 30.000 S erhalten, 
eine Vorgangsweise, die nach Ansicht des RH 
gegen § 25 des Gehaltsgesetzes und überdies 
wohl auch gegen den verfassungsmäßig ge­
botenen Gleichheitsgrundsatz verstößt. 

51, 10. Das BM für Finanzen teilte hiezu 
dein' RH mit, daß es au('Qirind der bisher 
bereits jahrzehntelang bewährten Übung bei 
Bemessung der Entschädigung ,weiterhin die 
Höhe der von den Gesellschaften an den Bund 
überwiesenen Aufsichtsratsvergütungen unter 
geWissen Einschränkungen berücksicht.igen 
wird. In den übrigen Fällen hält das BM für 
Finanzen für die Zukunft eine Abstufung der 
Entschädigung in der Höhe von jährlich 
1800, 2400 und 3000 S für gerechtfertigt. 

51, 11. Unverändert offen .und gegensätz­
lich blieben im Jahre 1966 die Rechtsansichten 
des BM für Finanzcn und des RH in der Frage 
der steuerlichen Behandlung der Entschädi­
gungen für Nebentätigkeit. Die vom BM für 
Finanzen. erlaßmäßig vorgenommene Gleich­
stellung dieser Entschädigungen mit den Funk-
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tionsgebühren im Sinne des § 22 Z. 4 des 
Einkommensteuergesetzes ist gesetzwidrig 
(auf die Ausführungen oben unter Abs. 54, 5 
wird verwiesen). Der Beamte, der in den 
Aufsichtsrat einer Unternehmung berufen 
wurde, ist zwar Funktionär, aber nur :F'unk­
tionär einer Kapitalgesellschaft, nicht jedoch 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, 
welche Eigenschaft allein die Zuerkennung 
einer Funktionsgebühr gemäß der vorerwähn­
ten Gesetzesstelle rechtfertigen würde. 

Auflösung und Abwicklung der 
Österreichischen Industrie- und 
Bergbauverwaltungsges. m. b. H. 
(IBV) . 

51, 12. Das BM für Finanzen hat im Laufe 
des Jahres 1966 die Liquidation der ehemali­
gen IBV (siehe TB 1965, Abs. 45, 50-71) 
abgeschlossen, restliche Liquidationsleistun­
gen erbracht und die auf dem Postscheck­
konto 11.380 der ehemaligen IBV erliegenden 
Mittel in der Höhe von 5,326.068'24 S an den 
Bundeshaushalt abgeführt. Das Postscheck­
konto 11.380 wurde aufgelöst. 

51, 13. Gleichzeitig hat das BM für Finan­
zen eine Endabrechnung über die Auflösung 
der IBV erstellt. Dieser Endabrechnung zu­
folge wurden von der IBV Barmittel in der 
Höhe von 6,169.573'77 S übernommen, hiezu 
kamen im Zeitraum vom 29. Juli 1959 bis 
zum 31. Dezember 1960 Beiträge der verstaat­
lichten Unternehmungen in der Höhe von 
30,524.799'32 S und Zinsen und sonstige 
Einnahmen in der Höhe von 87.271,30 S. Die 
Summe der zur Verfügung stehenden Mittel 
betrug daher 36,781.644·39 S. Die Ausgaben 
beliefen sich der Aufstellung des BM für 
Finanzen zufolge auf 22,174.704'90 S, wovon 
8,200.269'18 Sauf Liquidationsaufwand, 
6,933.628'13 S auf Aufwand für das Bundes­
kanzleramt - Sektion IV und 7,040.807'59 S 
auf sonstigen Aufwand (im wesentlichen 
"Härteausgleiche" und "Sonderzahlungen") 
entfielen. Der Liquidationserlös beträgt daher 
14,606.939'49 S. Um der Rechtsansicht des 
RH, daß die Abwicklung der IBV von Gesetzes 
wegen eine Bundesgebarung darstellt, zu ent­
sprechen, hat das BM für Finanzen im Jahre 
1966 die mit der AbWicklung der IBV ver­
bundenen Ausgaben und Einnahmen, soweit 
nicht bereits Teilbeträge im Bundeshaushalt 
verrechnet waren, zu Gunsten und zu Lasten 
der finanzgesetzlichen Ansätze Einnahmen­
kapitel 18 Titell § 2 a UT 3 und Ausgaben­
kapitel 18 Titel 24 § 4 c verrechnet. 

Zollamt Schärding 

52, 1. Das Zollamt erster Klasse Schärding 
hat seinen Amtsplatz an der Innbrücke in 
Schärding-Neuhaus und ist demgemäß Straßen-
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zollamt. Seine Zweigstelle Passau-Bahnhof 
führt Abfertigungen im Eisenbahnverkehr 
durch. Der Zweigstelle Passau-Donaulände 
obliegt die Abfertigung von Frachtgütern 
und Reisenden im Schiffsverkehr. Die Zweig­
stellen Passau-Bahnhof und Passau-Doriau­
lände befinden sich auf dem Gebiet der Bundes­
republik Deutschland. Da die Zweigstelle 
Passau-Bahnhof der Finanzlandesdirektion für 
Oberösterreich unmittelbar untersteht, ist ihre 
tatsächliche organisatorische Stellung die eines 
selbständigen Zollamtes. Die Zweigstelle 
Passau-Donaulände ist ihr und nicht dem 
Zollamt Schärding unterstellt. _ 

52, 2. Zur Zeit der Einschau betrug der 
Personalstand des Zollamtes Schärding -
ohne die Zweigstellen ~ 18 Bedienstete. Er 
wird bei Bedarf durch die Beamten der organi­
satorisch selbständigen Zollwachabteilung 
Schärding verstärkt, die vor allem zur Reisen­
denabfertigung herangezogen werden. Das 
Aufkommen an Eingangsabgaben belief sich 
0hne die bei den Zweigstellen erhobenen 
Abgaben im Jahre 1964 auf 39,732.588'80 S. 
Das Zollamt Schärding lag damit, was die 
Höhe der erhobenen Abgaben betrifft, unter 
den Zollämtern im Bereich der Finanzlandes­
direktion für Oberösterreich nach den Zoll­
ämtern Linz, Zollfrei zone Linz und Wels an 
vierter Stelle. Die beiden Zweigstellen Passau­
Bahnhof und Passau-Donaulände wiesen einen 
Personalstand von zusammen 19 Bediensteten 
auf, zu denen fallweise die Angehörigen der 
Zollwachabteilungen Passau-Bahnhof und 
Passau-Donaulände treten. Die von den heiden 
Zweigstellen im Jahre 1964 erhobenen Ein­
gangsabgaben erreichten eine Höhe von 
32,526.019'40 S. 

52, 3. Das Zollamt Schärding ist in einem 
bundeseigenen Gebäude untergebracht, das 
früher überwiegend gewerblichen Zwecken 
diente. Die Anordnung der Räume erweist 
sich daher für den Dienstbetrieb nicht als 
zweckmäßig. Auch Zahl und Größe der zur 
Verfügung. stehenden Räume sind als unzu­
länglich zu bezeichnen. Diese beengte Unter­
bringung führt nicht nur zu gegenseitiger 
Behinderung der Beamten bei Ausübung ihrer 
Dienstverrichtung, sondern erschwert auch die 
Wahrung der Geheimhaltungspflicht, die den 
Organen der Finanzverwaltung durch § 251 
Finanzstrafgesetz, BGBL Nr. 129/1958, auf­
erlegt ist. 

52, 4. Der RH ersuchte deshalb die Finanz­
landesdirektion für Oberösterreich, ehestmög­
lich für eine Verbesserung der Unterbringung 
des Zollamtes Schärding zu sorgen, und empfahl, 
an einer der Schmalseiten des Gebäudes einen 
ebenerdigen Zubau aufzuführen. Die Finanz­
landesdirektion teilte hiezumit, daß das Amt 
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der oberösterreichischen Landesregierung mit 
der Planung eines derartigen Zubaues beauf­
tragt wurde und im Jahre 1967 mit dem Bau 
begonnen werden soll. 

52, 5. Die organisatorische Gliederung des 
Zollamtes wird im allgemeinen den Erfordernis­
sen des Dienstbetriebes gerecht. Der RH regte 
jedoch an, aus Gründen der Arbeitsökonomie 
und zur Erzielung einer gleichmäßigen Be­
handlung der Abgabepflichtigen die Erledi­
gung der Rechtsmittel und der mit Erstattun­
gen verbundenen Geschäftsstücke in die Hand 
eines einzigen Bearbeiters zu legen. Weiters 
gab er die Empfehlung, in bestimmten Zeit­
abständen die Verteilung der Referate zu 
wechseln, . damit ein einheitlicher Aus bildungs­
stand der Beamten erreicht und jeder Be­
dienstete mit allen Aufgaben vertraut wird. 

52, 10. Bei überprüfung der Bestandauf­
nahme eines Zolleigenlagers stellte der RH fest, 
daß den Bestimmungen der Dienstanweisung 
für die Zollämter zu § 110 Zollgesetz 1955, 
BGBL Nr. 129 (ZG 1955), wonach für jede 
einzelne Zollgutregisterpost der tatsächliche 
und der buchmäßige Bestand zu ermitteln und 
das Ergebnis niederschriftlieh festzuhalten ist, 
nicht entsprochen wurde. 

52, 11. Auch die Prüfung der Ausgangsvor­
merkscheine gab dem RH zu Bemängelungen 
Anlaß, weil Anträgen auf Abfertigung zum 
Ausgangsvormerkverkehr zur Ausbesserung 
wiederholt stattgegeben wurde, ohne daß das 
Vorliegen der nach den Bestimmungen des 
ZG 1955 erforderlichen Voraussetzungen nach­
gewiesen worden wäre. 

52, 12. Die Überprüfung der Stellungsfristen 
für Begleitscheingüter ergab, daß entgegen der 

52, 6. Auch beim Zollamt Schärding wird zu § 122 Abs. 1 ZG 1955 ergangenen Weisung 
von der Möglichkeit, durch weitgehende Ver- des BM für Finanzen, die Stellungsfrist 
wendung von Vordrucken Zeit- und Arbeits- möglichst kurz festzusetzen, von den Zoll­
kräfte zu sparen, zu wenig Gebrauch gemacht, ämtern Wien und Linz immer wieder un­
obwohl ein großer Mangel an Schreibkräften vertretbar lange Stellungsfristen gewährt 
besteht. Der RH wies die Finanzlandes- wurden. Der RH mußte das BM für Finanzen 
direktion darauf hin, daß die Einführung ein- daher ersuchen, dafür zu sorgen, daß die An­
heitlich~r, dem Bedarf entsprechender Druck- ordnungen über die Stellungsfrist eingehalten· 
sorten dIe Zollverwaltung sparsamer und zweck- werden. Wie das BM für Finanzen mitteilte, 
mäßiger gestalten würde. Die Finanzlandes- kam es diesem Ersuchen durch entsprechende 
direktion sagte zu, die in Verwendung stehen-I Belehrung der Zollämter nach. 
den Drucksorten im Hinblick auf eine Ver-
einheitlichung zu überprüfen. 52, 13. Dem RH fiel ferner auf, daß in 

52, 7. Außerdem regte der RH an, zur 
Ansetzung der Evidenzregisterposten einen 
Numerator anzuschaffen, da sich im Jahre 1964 
allein bei den Frachtsendungen nahezu 
90.000 Eintragungen ergaben, die alle hand-

. schriftlich durchgeführt werden mußten. 

52, 8. Die umfangreichen Aufschreibungen 
über den Anfall und die Rücksendung der 
Begleitpapiere von Ausfuhrsendungen, die das 
Zollamt Schärding führt, hielt der RH für 
entbehrlich. Die Finanzlandesdirektion schloß 
sich dieser Auffassung an und wies das Zollamt 
an, die Aufzeichnungen aufzulassen. 

52, 9. Dagegen wurden die bei der mineral­
ölsteuerfreien Abfertigung von Mineralöl, das 
zur Aufnahme in ein Freilager oder in einen 
Erzeugungsbetrieb bestimmt ist, zu Kontroll­
zwecken erforderlichen Aufzeichnungen bei.r,n 
Zollamt Schärding nicht geführt, sodaß nicht 
überwacht werden konnte, ob sich der Befrei­
ungstatbestand des § 7 Mineralölsteuer­
gesetz 1959, BGBL NI'. 2/1960, in der :Fassung 
der Mineralölsteuernovelle 1960, BGBL NI'. 248, 
verwirklicht hat. Das geprüfte Amt legte noch 
während der Einschau die Aufzeichnungen an, 
deren Fehlen der RH bemängelt hatte. 

einem Falle das Zollamt zur Beibringung einer 
Einfuhrbewilligung nach dem Außenhandels­
gesetz 1956, BGBL Nr. 226, eine Zwangsstrafe 
gemäß § lU Bundesabgabenordnung, BGBL 
Nr. 194/1961, angedroht hatte. Er wies das 
Zollamt darauf hin, daß durch Zwangsstrafen 
gemäß § 111 Bundesabgabenordnung die 
Abgabepflichtigen nur zur Erfüllung abgaben­
rechtlicher Vorschriften verhalten werden 
können, während zur Ahndung von Verstößen 
gegen das Außenhandelsgesetz 1956 die Straf­
bestimmungen im dritten Abschnitt dieses 
Gesetzes in Betracht kommen. 

52, 14. Die Straf tätigkeit des geprüften 
Amtes zeigte trotz Zunahme des Reise- und 
Warenverkehrs eine st.ark rückläufige Ent­
wicklung, u. zw. standen 281 Tatbeschrei­
bungen und Aufgriffen im Jahre 1963 nur 
noch 109 Tatbeschreibungen und Aufgriffe 
im Jahre 1964 gegenüber. Im ersten Halbjahr 
1965 war ihre Zahl sogar auf 35 abgesunken. 
Auch die Bezeichnung der beschlagnahmten 
Waren in den Tat.beschreibungen war häufig 
so mangelhaft, daß sich die Nämlichkeit nicht 
mehr einwandfrei feststellen ließ. Das Zollamt 
teilte hiezu mit, daß im zweiten Halbjahr 1965 
wieder ein Ansteigen der Aufgriffe und Tat­
beschreibungen auf 124 zu verzeichnen gewesen 
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sei und daß deren Zahl in den ersten acht 
Monaten des Jahre" 1966 105 betragen habe. 

52, 15. Der RH stellte weiter fest, daß die 
Bediensteten des Zollamtes Schärding auf dem 
Gebiet der Abgabenvollstreckung nur über 
unzureichende Kenntnisse verfügen, obwohl 
durch die Dritte Novelle zur Abgabene;x:eku­
tionsordnung; BGBL Nr. 53/1963, den Zoll­
ämtern die BefugniEl übertragen worden war, 
Vollstreckungshandlungen vorzunehmen. Der 
RH empfahl daher der Finanzlandesdirektion, 
die für Vollstreckungsaufgaben vorgesehenen 
Zollorgane einer hinreichenden Schulung zu 
unterziehen. Dies sagte die FinanzlandeEl­
direktion auch zu. Ein von ihr zur Unterrich­
tung der Zollorgane über Angelegenheiten der 
finanzbehördlichen Vollstreckung in der Zwi­
schenzeit hinausgegebenes Merkblatt konnte 
jedoch vom RH wegen seiner Unvollständig­
keit nicht als hinlänglicher Dienstbehelf be­
zeichnet werden. Die Auseinandersetzung 
hierüber mit der Finanzlandesdirektion ist 
noch im Gange. 

52, 16. Wie dies der RH schon bei einer 
Anzahl von Zollämtern festgestellt hatte, 
erhielt auch die dem Zollamt Schärding zu­
geteilte Zollwache grenzpolizeiliche Agenden 
übertragen. Der RH hat dies'e Kompetenz­
übertracrung wiederholt bemängelt (TB 1964, 
Abs. 29: 1-4; TB 1965, Abs. 44, 19), weil sie 
ohne gesetzliche Grundlage erfolgte. Durch 
das ,Bundesgesetz vom 21. Juni 1967, betreffend 
die Übertragung der durch Sicherheitsorgane 
zu versehenden Grenzüberwachung und Grenz­
kontrolle auf Bedienstete der Zollämter und 
der Zollwache, BGBL Nr. 220, wurde nun­
mehr die vom RH geforderte, bisher fehlende 
rechtliche Basis für die Heranziehung der 
Zollwache zur Vollziehung grenzpolizeilicher 
Vorschriften geschaffen. 

52, 17. Unter jene grenzpolizeilichen Auf­
gaben, die vom Zollamt Schärding - damals 
noch ohne gesetzliche Grundlage - wahr­
zunehmen waren, fiel auch die Gebarung 
mit den Ausflugscheinen. Entgegen den Be­
stimmungen der Bundes-Verwaltungsabgaben­
verordnung, BGBL Nr. 48/1957, wurden die 
für die Ausstellung der Ausflugscheine zu 
entrichtenden Verwaltungsabgaben jedoch in 
barem statt in Stempelmarken erhoben. Der 
Anregung des RH, dafür zu sorgen, daß die 
für die Erhebung der Verwaltungsabgaben 
maßgebenden Bestimmungen eingehalten wer­
den, ist die Finanzlandesdirektion gefolgt und 
hat die Zollämter angewiesen, diese Ver­
waltungsabgaben künftig in Stempelmarken 
zu erheben. 

52, 18. Auf Grund eines Erlasses des BM 
für Finanzen vom 14. Mai 1965 erteilte die 
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Finanzlandesdirektion für Oberösterreich mit 
Verfügung vom 19. Mai 1965 den Zollämtern 
ihres Bereiches die Weisung, mit Wirkung 
ab 1. April 1965 bestimmte Waren bulgarischen 
Ursprungs und bulgarischer Herkunft bis 
30. Juni 1965 auf Antrag des Verfügungs­
berechtigten gemäß § 6 ZG 1958, BGBL 
Nr. 74, zu ermäßigten Zollsätzen ab­
zufertigen. Gleichzeitig wurden die Zollämter 
angewiesen, für Abfertigungen seit dem 1. April 
1965, die noch zum allgemeinen tarifmäßigen 
Zollsatz erfolgten, die Ermäßigung auf inner­
halb der Rechtsmittelfrist eingebrachten An­
trag nachträglich zu gewähren. Abgesehen 
davon, daß auch diese Zollbegünstigungen 
nicht gehörig kundgemacht wurden (siehe 
TB 1962, Abs. 66; 22), langte die Weisung 
zur Anwendung dieser Zollbegünstigung bei 
den Zollämtern zu einem Zeitpunkt ein, in 
dem zwei Drittel des Zeitraumes für die 
Anwendung der Begünstigung bereits ver­
strichen waren. JDer RH wies das BM für 
Finanzen auf die durch Weisungen dieser 
Art sich ergebende Mehrarbeit hin und ersuchte, 
in Hinkunft davon Abstand zu nehmen, 
geänderte Zollsätze rückwirkend in Kraft zu 
setzen. 

52 19. Das BM für Finanzen entgegnete , '. 
hiezu, daß "bilaterale Handelsvertragsverem-
barungen, zu denen auch die gegenständlic~en 
Zollbegünstigungen für Bulgarien zählen, swh 
auf den jeweiligen Vertragszeitraum bezieh~n, 
wobei es nicht von der österreichischen SeIte 
(federführend ist das BM für Handel, 
Gewerbe und Industrie) allcin I1bhängt, 
ob die Vereinbarungen rechtzeitig vor 
Beginn des nächsten Vertragsjahres s,tattfin­
den oder nachträglich eine rückWirkende 
Vereinbarung getroffen wird". Diese Ent­
gegnung ändert jedenfalls nichts dara~, daß 
die vom BM für Finanzen zur Durchfuhrung 
der mit der V olksrepu b lik Bulgarien verein­
barten Zollsenkungen getroffene Regelung alle 
jene Sendungen von der Amv~~dun? ~er 
Zollbegünstigungen ausschloß, fur dIe 1m 
Zeitpunkt des Herablangens des vorer:vähnt~n 
Erlasses an die Zollämter die RechtsmIttelfnst 
bereits abgelaufen war. 

52, 20. Seit dem Jahre 1951 baut d~e 
Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG dIe 
Wasserkräfte des Inn aus. Sie wurde durch 
einen am 16. Oktober 1950 zwischen dem 
Freistaat Bayern und der l1epublik Österreich 
geschlossenen Vertrag errichtet. § 19. Abs .. 7 
des genannten Vertrages lautet: "Dle Em­
und Ausfuhr von Waren, die zum Gebrauch 
oder zum Verbrauch der Gesellschaft bestimmt 
sind, wird im Verkehr zwischen den beiden 
Staaten nach deren näherer Regelung von 
Zöllen und sonstigen Abgaben, die anläßlich 
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der zollmäßigen Behandlung erhoben werden, 
freigestellt." Im Hinblick auf diese sowie 
weitere im § 19 des Vertrages enthaltene 
Ausnahmebestimmungen von den zum Zeit­
punkt des Vertragsabschlusses in Österreich 
geltenden Abgabenvorschriften ist der ge­
nannte Vertrag als Staatsvertrag gesetzändern­
den Inhalts anzusehen und hätte damit gemäß 
Art. 50 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz in 
der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
geltenden Fassung zu seiner Gültigkeit der 
Genehmigung des Nationalrates bedurft. Zu 
dieser Genehmigung konnte es jedoch nicht 
kommen, da das Abkommen von der Bundes­
regierung dem Nationalrat nicht vorgelegt 
wurde. Zur innerstaatlichen Vollziehung der 
zollrechtlichen Bestimmungen des Vertrages 
bediente sich das BM für Finanzen seit dem 
Inkrafttreten des ZG 1955 der Bestim­
mungen des § 183 ZG 1955 und er­
ließ für die zum Gebrauch der Österreichisch­
BayerischenKraftwerkeAG bestimmten Waren 
die Eingangsabgaben aus Billigkeitsgründen. 
Das Ausmaß der erlassenen Abgaben konnte 
der RH nicht feststellen, da entsprechende 
Unterlagen nicht vorhanden waren. 

52, 21. Der RH wies das BM für Finanzen 
darauf hin, daß nach der ständigen Recht­
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes die 
Bestimmung des § 183 ZG 1955 für gene­
relle Maßnahmen keinen Raum läßt und 
auch die sonstigen Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Eingangsabgabenfreiheit aus 
Billigkeitsgründen im vorliegenden Fall nicht 
gegeben sind. 

52, 22. Wie der RH feststellte, handhabt 
aber das BM für Finanzen die Bestimmungen 
des § 183 ZG 1955 über denZollerlaß 
aus Billigkeitsgründen auch sonst in un­
zulässiger Weise. So erteilte das BM für 
Finanzen in Entsprechung eines Antrages 
d~r Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
SChaft mit Erlaß vom 28. Mai 1960, Zl. 40.854-12, 
einzelnen Zollämtern die Ermächtigung, "die 
anläßlich der Einfuhr von in Kommission 
bezogenen Zeitungen bzw. Zeitschriften ent­
richtete Ausgleichsteuer im Grunde des § 183 
in Verbindung mit § 3 Abs. 2 ZG 1955 
namens des BM für Finanzen insoweit im 
Erstattungsweg zu erlassen, als sie auf die 
unverkauft gebliebenen Exemplare entfällt", 
und schuf damit über die Bestimmungen des 
ZG 1955 hinaus neue Begünstigungen für 
ausländische Rückwaren. 

52, 23. Mit Erlaß vom 7. Oktober 1965, 
Zl. 86.330-12, erfolgte abermals eine un­
gerechtfertigte Ausdehnung der Befreiungs­
bestimmungen des ZG 1955 über den 
Rückwarenverkehr. Das BM für Finanzen 
teilte darin den nachgeordneten Zollbehörden 

mit, es habe keine Bedenken, daß für Waren 
im Verkehr zwischen Hauptniederlassung und 
Zweigniederlassung eines Unternehmens die 
Eingangsabgaben aus Billigkeitsgründen er­
lassen werden, wenn die Voraussetzungen 
der §§ 42 und 43 ZG 1955, ausgenommen 
das Vorliegen eines Veräußerungs- oder Kom­
missionsgeschäftes und dessen Rückgängigma­
chung, gegeben seien. 

52, 24. Der RH wies das BM für Finanzen 
ausdrücklich darauf hin, daß die wiederholte 
Mißachtung der Bestimmungen des § 183 
ZG 1955 abgestellt werden müsse, und gab seiner 
Erwartung Ausdruck, daß das BM für Finanzen 
die erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, 
um eine gesetzmäßige Vollziehung des § 183 
ZG 1956 zu gewährleisten. 

52, 25. Das BM für Finanzen stellte die 
Aufhebung des Erlasses über die Erstattung 
der Ausgleichsteuer für unverkauft gebliebene, 
in Kommission bezogene Zeitungen und Zeit­
schriften in Aussicht, fand sich aber nicht 
bereit, von seinem bisherigen Vorgehen bei der 
Zollbehandlung von Sendungen zum Gebrauch 
der Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG 
abzurücken. Es räumte zwar ein, daß das 
Abkommen über die Errichtung der Öster­
reichisch-Bayerischen Kraftwerke AG in 
Österreich nicht gehörig kundgemacht worden 
sei, will jedoch, "da eine neue zwischen­
staatliche Vereinbarung, die u. a. auch die 
zollrechtlichen Angelegenheiten der Errich­
tung und des Betriebes dieser grenzdurch­
schnittenen Bauwerke endgültig regeln soll, 
bereits knapp vor der Fertigstellung steht", 
einstweilen die bisherige Verwaltungspraxis 
beibehalten. 

52, 26. Auf die gesetzwidrige Ausdehnung 
der Begünstigungsbestimmung für Rück­
waren auf den Warenverkehr zwischen Haupt­
niederlassung und Zweigniederlassungen eines 
Unternehmens bemerkte das BM für Finanzen, 
"der Umstand, daß Zweigniederlassungen vom 
Rückwarenverkehr praktisch ausgeschlossen 
sind", stelle eine echte Gesetzeslücke dar, 
"weil dieser Fall vom Gesetzgeber bei Schaffung 
des Zollgesetzes übersehen wurde". Es führte 
weiters . aus, in solchen Fällen getroffene 
Billigkeitsmaßnahmen stünden mit § 183 
ZG 1955 nicht in Widerspruch, "da der Ge­
setzgeber, hätte er diesen Fall bedacht, ihn 
auch in diesem Sinne geregelt hätte". Der 
RH konnte sich diesen Schlußfolgerungen des 
BM für Finanzen keineswegs anschließen. 

52,27. Gemäß § 188 Abs. 2 ZG 1955 hat das 
BM für Finanzen die einen Teil der für kosten­
pflichtige Amtshandlungen zu entrichtenden 
Kommissionsgebühren darstellenden Personal­
kosten mit Durchschnittsätzen für eine Stunde 
festzusetzen und der Ermittlung dieses Durch-
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schnittsatzes das auf eine Stunde entfallende 
Bruttogehalt eines Bundesbeamten ~er 
Dienstklasse V mit einer 25jährigen anrechen­
baren Dienstzeit zugrunde zu legen. Die 
letzte Festsetzung dieser Personalkosten er­
folgte mit § 11 der am 11. Mai 1962 in Kraft 
getretenen Zollgesetz-Durchführungsver­
ordnung, BG,BI. Nr. 118/1962. Da infolge 
der seit diesem Zeitpunkt eingetretenen 
Änderungen in den Bezügen der Bundesbe­
amten die derzeit eingehobenen Personal­
kosten hinter dem gesetzlich festgelegten 
Ausmaß bei weitem zurückbleiben, ersuchte 
der RH das BM für Finanzen, eine den Be­
stimmungen des ZG 1955 entsprechende Neu­
regelung der Personalkosten alsbald durchzu­
führen. Das BM für Finanzen teilte hiezu mit, 
es habe für Anfang des Jahres 1968, "nach 
Möglichkeit aber erst nach dem Inkraft­
treten der in Vorbereitung stehenden Zoll­
gesetz-Novelle", eine Neufassung der Zoll­
gesetz-Durchführungsverordnung in Aussicht 
genommen, in der die Kommissionsgebühren 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
neu festgesetzt werden würden. 

52, 28. Der RH entgegnete hierauf, er sehe 
keine stichhaltigen Gründe dafür, mit der 
Neufestsetzung der Personalkosten weiter zu­
zuwarten, umsomehr als mit der Vorgangs­
weise des BM für Finanzen in steigendem 
Maße eine Einnahmenschmälerung verbunden 
ist. Außerdem wird damit der oben erwähnten 
Gesetzesstelle nicht entsprochen. 

52, 29. Da die an das Zollamt geleisteten 
Barzahlungen nicht quittiert wurden, drang 
der RH darauf, auf den den Parteien auszu­
folgenden zollamtlichen Bestätigungen eine 
Zahlungsquittung anzusetzen und die beim 
Zollamt verbleibenden Verrechnungsbelege mit 
einem Barzahlungsvermerk zu versehen. Das 
Zollamt kam dem Vorschlag des RH nach. 

52, 30. Die Zweigstelle Passau-Bahnhof ist 
eine jener 25 "Zollzweigstellen", die außerhalb 
des Sitzes eines durch das Bundesgesetz über 
den Aufbau der Abgabenverwaltung des 
Bundes, BGBL Nr. 149/1954, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1954, 
BGBL Nr. 12/1955, errichteten Zollamtes 
bestehen und in organisatorischer Hinsicht 
wie ein Zollamt eingerichtet sind, aber mangels 
einer gesetzlichen Grundlage rechtlich nicht 
existent sind. Sie befindet sich ebenso wie die 
ihr und nicht dem Zollamt Schärding unter­
stellte Zweigstelle Passau-Donaulände auf dem 
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland. Im 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Bundesrepublik Deutschland über 
Erleichterungen der Grenz abfertigung im 
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr, 
BGBL Nr 240/1957, wurde die Schaffung 
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derartiger" vorgescho bener Grenzdienststellen " 
auf dem Gebiete des Nachbarstaates vorge­
sehen. Art. 1 Abs. 3 des Abkommens bestimmt 
weiters, daß die zuständigen obersten Bundes­
behörden der VeI'tragsparteien durch Verein­
barung festlegen, in welchen Fällen und in 
welchem Umfang Grenzabfertigungen des 
einen vertragschließenden Teiles auf dem 
Gebiete des anderen vertragschließenden 
Teiles vorgenommen werden und inwieweit 
auf dem Gebiete des Nachbarstaates vorge- . 
schobene Grenzdienststellen errichtet werden. 
Eine derartige Vereinbarung wurde jedoch 
bisher nicht abgeschlossen, sodaß die Tätigkeit 
der auf dem' Gebiete der Bundesrepublik 
Deutschland tatsächlich bestehenden öster­
reichischen Grenzdienststellen noch immer der 
rechtlichen Grundlage entbehrt. Außerdem 
ergebfm sich aus dem Bestehen österreichischer 
Zolldienststellen im Zollausland auch eine 
Reihe zollrechtlicher Probleme, weil nach den 
Bestimmungen des ZG 1955 die Einleitung 
eines Zollverfahrens voraussetzt, daß sich 
eine Ware im Zollgebiet befindet oder befunden 
hat. 

52, 31. Zu den Hinweil;;en des RH auf die 
Dringlichkeit der Bereinigung dieser organi­
sationsrechtlichen und zollverfahrensrecht­
lichen Fragen teilte das BM für Finanzen mit, 
daß es sich der Rechtsansicht des RH be­
treffend die völkerrechtliche und innerstaat­
liche Rechtsbasis für' die österreichische Grenz­
abfertigung auf deutschem Staatsgebiet an­
schließe. Der Abschluß der im Grenzabferti­
gungsabkommen vorgesehenen Vereinbarung 
sei jedoch bisher wegen verschiedener Ein­
wendungen des Bundeskanzleramtes nicht 
möglich gewesen. Diesen Ausführungen mußte 
der RH entgegenhalten, daß das BM für 
Finanzen schon in seiner am 30 .• Tuni 1964 
abgegebenen Stellungnahme zum Bericht über 
die Einschau beim Zollamt Kufstein mitgeteilt 
hatte, es habe vor einigen Monaten im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt den Ent­
wurf einer Zusatzvereinbarung zum genannten 
Abkommen ausgearbeitet. Der RH ersuchte 
das BM für Finanzen neuerlich dringend, um 
den Abschluß einer derartigen Vereinbarung 
bemüht zu sein, da ein weiteres Andauern der 
Tätigkeit der vorgeschobenen Zolldienst­
stellen ohne zureichende Rechtsgrundlage auch 
eine steigende Gefährdung des Aufkommens 
an Eingangsabgaben bei diesen Dienststellen 
bedeutet. 

52, 32. In organisatorischer Hinsicht 
empfahl der RH, ebenso wie beim Zollamt 
Schärding, einen regelmäßigen Wechsel in der 
Referatsverteilung. Die Zweigstelle teilte mit, 
daß sie. dieser Empfehlung nachkommen 
werde. 
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52, 33. Die Unterbringung der Zweigstelle 
in einem Amtsgebäudc der Deutschen Bundes­
bahn ist sehr beengt. Verbunden mit dem 
ungewöhnlich starken Verkehrslärm wirkt sich 
dies auf den Arbeitserfolg nachteilig aus. 
Dem Ersuchen des RH an die Finanzlandes­
direktion für Oberösterreich, für die Beistellung 
zusätzlicher Amtsräume durch die Deutschc 
Bundesbahn Sorge zu tragen, begegnete die 
Finanzlandesdirektion mit dem Hinweis auf 
deren große Raumnot. Der RH empfahl der 
Finanzlandesdirektion, die ÖBB einzuladen, 
sie mögen entsprechend Art. 24: Abs. 2 des 
vorerwähnten Abkommens von der Deutschen 
Bundesbahn die Beistellung von Diensträumen 
und Unterkünften für die Bediensteten gegen 
Vergütung verlangen, worauf den ÖBB ein 
Rechtsanspruch zusteht. Der Schriftwechsel in 
dieser Angelegenheit ist noch nicht abge­
schlossen. 

52, 34:. Keines der bei der Zweigstelle 
Passa u-Bahnhof verwendeten Rundsiegel 

befaßten Bediensteten laufend Aufgriffe vor­
nimmt. Die geprüfte Stelle begründete dieses 
unterschiedliche Ergebnis damit, daß nicht 
alle zur Kontrolle des Reiseverkehrseinge­
setzten Beamten hiefür in derselben Weise 
geeignet seien. Sie werde in Hinkunft bestrebt 
sein, die Kontrolltätigkeit nach Möglichkeit 
erfolgreicher zu gestalten. 

52, 37. In der Zollkasse War zu beanstanden, 
daß die Verteilung der Geschäfte zwischen den 
Kassenorganen die innere Kassensicherheit 
nicht gewährleistete. So führte der Rechnungs­
führer die Rechnung über streng verrechenbare 
Drucksorten, verWaltete aber zugleich das 
Material und vollzog die betreffende Gebarung. 
Den Vormerk über eingelangte Geld- und Wert­
sendungen und ebenso die Übersicht über 
hinterlegte Werte führte der Kassier, dem nur 
die Gcldgcbarung obliegen würde. Die Zweig­
stelle entsprach der Bemängelung des RH und 
änderte die Verteilung der Kassengeschäfte. 

weist, von anderen Mängeln und Fehlern, 52, 38. Die Höhe der Bezüge jener Be­
wie z. B. der unrichtigen Bezeichnung des diensteten, die ihren Dienstort in Passau 
Zollamtes abgesehen, den Text "Republik haben und dort wohnen müssen, wäre gemäß 
Österreich", auch nicht in abgekürzter Form, § 21 Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr. 54:, in der 
auf. Somit entsprechen diese Rundsiegel nicht derzeit geltenden Fassung vom BM für Finan­
der Bestimmung der Art. 3 und 4: des Wappen- zen im Einzelfall zu bestimmen, wobei es 
gesetzes, StGBl. Nr. 7/1945. Der RH ersuchte auf die Höhe des Inlandsbezuges des Beamten 
daher die Finanzlandesdirektion, für die Ein- und auf das Verhältnis der Kaufkraft der 
haltung der gesetzlichen Vorschriften zu sorgen. inländischen Währung im Inland zur Kauf­
Auch das Bundeskanzleramt, an das daraufhin I kraft der betreffenden ausländischen Währung 
das BM für Finanzen eine diesbezügliche im Ausland Bedacht zu nehmen hat. Das 
Anfrage richtete, regte an, das BM für Finan- BM für Finanzen hat jedoch aus Anlaß des 
zen möge die Ausführung der Amtssü~gel Inkrafttretens des Gehaltsgesetzes 1956 im 
mit den gesetzlichen Bestimmungen in Ein- Erlaßwege eine generelle Regelung getroffen. 
klang bringen. Danach setzen sich die Auslandsbezüge der 

52,35. Die Zustellung der Eingangsabgaben- Bundesbeamten, die in "westdeutschen 
bescheide erfolgte vielfach nicht an den Ver- Grenzstationen" und in den Zollausschluß­
fügungsbere.chtigten, sondern an einen Dritten. gebieten ihren Dienstort haben und dort 
In diesen Fällen scheint im Befund die Klausel wohnen müssen, aus dein Inlandsnettobezug 
"Die Übernahme der Zollschuld durch..... und einer Auslandszulage zusammen. Die 
wird gemäß § 179 Abs. 1 ZG 1955 bewilligt" Auslandszulage betrug anfangs 50% und ab 
auf. Der RH mußte die Finanzlandesdirektion Anfang 1961 58% des Nettobezuges. Für die 
darauf aufmerksam machen, daß bei dieser in den Zollausschlußgebieten tätigen Beamten, 
Art dcr Zustellung es gar nicht zum Entstehen nicht aber für jene in den "westdeutschen 
der Zollschuld kommt, weil die Anordnung Grenzstationen", wurde sie im Jahre 1962 auf 
an den Verfügungsberechtigten unterbleibt, 85% des Nettobezuges erhöht. Nettobezug, 
einen bestimmten Zollbetrag zu entrichten. Auslandszulage sowie Wohnungsbeihilfe, 
Aus diesem Grunde konnte auch eine Über- Kinderbeihilfe und Ergänzungsbetrag zur 
nahme dcr Zoll schuld gemäß § 179 ZG 1955 Kindcrbeihilfe werden zum Kassenwert in 
in diesen Fällen nicht beWilligt werden, da DM flüssiggemacht. Die Auslandszulage wurde 
dies das Entstehen der Zoll schuld zur Voraus- als Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 1 
setzung hätte. Die Finanzlandesdirektion Z. 7 Einkommensteuergesetz 1953, BGBL 
schloß sich der Ansicht des Rechnungshofes NI'. 1/1954, in der derzeit geltenden Fassung 
an und teilte mit, es stehe ein Erlaß in Aus- steuerfrei belassen. Der RH wies das BM 
arbeitung, der die bisherige Vorgangsweise für Finanzen darauf hin, daß diese Art der 
abstellen soll. Bestimmung der Auslandsbezüge mit den ge-

52, 36. Bei Durchsicht der Strafakten setzlichen Vorschriften nicht im Einklang 
fiel dem RH vor allem auf, daß nur eine kleine steht. Sie trifft statt einer individuellen eine 
Gruppe der mit der Abfertigung von Reisenden generelle Regelung, nimmt damit den Beamten 
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die Möglichkeit einer Anfechtung, läßt nicht teilten Auftrag, die Be:z;üge des betreffenden 
erkennen, inwieweit das Verhältnis zwischen Auslandsbeamten unter Anwendung eines aus 
der Kaufkraft der inländischen und aus- dem Kaufkraftvergleich gewonnenen Faktors 
ländischen Währung bei der Bezugbestimmung I zu bestimmen, Zu erkennen, daß er die Zweifel 
berücksichtigt wurde, und schafft für zwei des BM für Finanzen an der Vollziehbarkeit 
Beamtengruppen, die im selben ausländischen des § 21 Gehaltsgesetz 1956 nicht teilt. Der 
Staat ihren Dienstort und Wohnsitz haben, RH ersuchte daher das BM für Finanzen 
eine unterschiedliche Regelung. nochmals, bei der Festsetzung der Bezüge der 

52, 39. Auf die vom RH ausgesprochene 
Erwartung, daß das BM für Finanzen die 
Auslandsbezüge in der im Gehaltsgesetz 1956 
vorgesehenen Form neu regeln werde, ent­
gegnete dieses, die Handhabung des § 21 
Gehaltsgesetz 1956 in seiner gegenwärtigen 
Fassung begegne insoweit Schwierigkeiten, als 
es praktisch kaum möglich sei,' den in der 
bezogenen Gesetzesbestimmung geforderten 
Kaufkraftvergleich überall durchzuführen. 
Außerdem sei bei der Bezugsfestsetzung der im 
Ausland Dienst verrichtenden Beamten nicht 
nur auf den Kaufkraftvergleich des Inlands­
bezuges, sondern auch auf die von den Beamten 
jcweils ausgeübten Funktionen Bedacht zu 
nehmen. Aus diesem Grunde wolle das BM 
für Finanzen darangehen, gemeinsam mit 
dem BM für AusWärtige Angelegenheiten und 
dem Bundeskanzleramt den § 21 des Gehalts­
gesetzes 1956 zu novellieren. Zur unterschied­
lichen Behandlung der Bediensteten in den 
Zollausscl;llußgebieten einerseits und den 
"westdeutschen' Grenzstationen" anderer­
seits führte das BM für Finanzen aus, daß die 
Bediensteten in den Grenzstationen über das 
Ausmaß ihrer Auslandsbezüge keine Be­
schwerden vorbrachten, die das BM für 
Finanzen zu einer Neufestsetzung veranlaßt 
hätten. Die Frage der Anpassung der Bezüge 
der in den "westdeutschen Grenzstationen" 
beschäftigten Bediensteten an das Bezugs­
ausmaß der in den Zollausschlußgebieten in 
Verwendung stehenden Bediensteten werde bei 
der Neuregelung der Auslandsbezüge geprüft 
werden. 

52, 40. Dieser Stellungnahme des BM für 
Finanzen mußte der RH das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 24. Jänner 1967, 
Zl. 841/66, entgegenhalten. In diesem Er­
kenntnis sprach der Verwaltungsgerichtshof 
über _ eine gegen das BM für Finanzen ge­
richtetete Säumnisbeschwerde eines öster­
reichischen Au'slandsbeamten ab, der die 
Festsetzung der Bezüge gemäß § 21 Gehalts­
gesetz 1956 beantragt hatte. Dabei kam der 
Verwaltungsgerichtshof im Spruch und in der 
Begründung zU einem Ergebnis, das sich mit 
der vom RH vertretenen Rechtsansicht voll 
deckt. Zugleich gab der Verwaltungsgerichts­
hof durch den mit seinem Erkenntnis gemäß 
§ 42 Abs. 4 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1965, 
BGBL Nr. 2, dem BM für Finanzen er-

Auslandsbeamten nach den Bestimmungen 
des Gehaltsgesetzes 1956 vorzugehen. 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966 

Finanzamt Tamsweg 

53, l. Das ]'inanzamt Tamsweg im Lungau 
.zählt zu den kleinsten Finanzämtern und steht, 
was das Abgabenaufkommen betrifft, an vor­
letzter Stelle aller Finanzämter in Österreich. 
Der RH hat sich daher eingehend mit der Frage 
befaßt, ob es nicht zweckmäßiger wäre, das 
Finanzamt aufzulassen, seine Agenden einem 
der benachbarten Finanzämter zu übertragen 
und allenfalls in Tarnsweg bloß eine Steuer­
aufsichtsstelle einzurichten. Die Überlegungen 
haben jedoch ergeben, daß die wichtigste 
V oraussetzung für eine derartige Maßnahme, 
nämlich eine verkehrsmäßige Aufschließung 
des Lungaus durch einen wintersicheren Über­
gang über den Radstädter Tauernpaß, fehlt, 
sodaß das Finanzamt auch in Zukunft wegen 
der besonderen geographischen Lage dieses 
Bezirkes wohl noch weiter wird bestehen 
bleiben müssen. 

53, 2. Ungeachtet des geringen Gebarungs­
umfanges mußte der RH Mängel feststellen, 
die auf eine unz1'lreichende Organisation des 
Arbeitsablaufes und eine oberflächliche Hand­
habung der Abgabengesetze und sonstiger 
Vorschriften zurückzuführen sind. Auch wurden 
bisher weder dem Gruppenlciter der Betriebs~ 
prüfungsstelle noch den Betriebsprüfern Dienst­
ausweise ausgefertigt, obwohl sich diese Beam­
ten gemäß § 148 der Bundesabgabenordnung 
vor Beginn jeder Amtshandlung unaufgefordert 
über ihre Person auszuweisen haben. Die In­
ventarhaltung zeigte Mängel, und in der amts­
eigenen Garage waren Privatfahrzeuge einge­
stellt, für die kein schriftlicher Mietvertrag vor­
lag; es wurde auch kein Benützungsentgelt 
gefordert. An der vorgefundenen Geschäfts­
verteilung mußte der RH bemängeln, daß der 
Umfang und 'die Art der dem Amtsvorstand 
zur Zeichnung vorbehaltenen Erledigungen 
nicht schriftlich festgehalten sind. Zur Führung 
des Strafreferates war ein qualifizierter Ver­
anlagungsreferent bestellt, der auch noch alle 
Nebenarbeiten zu verrichten hat, wie die Füh­
rung der Kartei, der Protokolle sowie die Her­
stellung von Reinschriften, mithin Tätigkeiten, 
die sonst von Hilfskräften zu besorgen sind. 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 101 von 156

www.parlament.gv.at



102 

Der Amtsvorstand hingegen befaßte sich mit 
Bagatellfällen, weshalb der RH empfohlen hat, 
daß er sich künftig unmittelbar den Finanz­
strafsachen widmen solle, wie dies in einem 
Erlaß des BM für Finanzen vom 15. September 
1960 auch vorgesehen ist. Des weiteren hat der 
RH angeregt, daß größere oder schwierige 
Veranlagungsfälle ebenfalls dem Amtsvor­
stand zur Bemessung vorbehalten werden 
sollen. Eine weitere Empfehlung ging dahin, 
die Yeranlagungsakten der nichtbuchführenden 
Land- und Forstwirte auf die beiden Referate 
des Finanzamtes aufzuteilen, um unzweck­
mäßige Arbeitsspitzen zu vermeiden, die sich 
wegen des Zeitdruckes, unter dem die Land­
wirteveranlagung steht, leicht ergeben. 

diesen Zeitraum zu niedrig festgesetzt worden 
waren. Da in allen Fällen die Veranlagung 1964 
erst nach dem 30. September 1965 erfolgte, 
wurden auch für das Jahr 1965 nur die schon 
für das Vorjahr zu gering bemessenen Voraus­
zahlungen geleistet. Die Folge dieser Ent­
wicklung ist, daß die Abschlußzahlungen des 
Jahres 1965 erst im Laufe des Jahres 1967 
geleistet werden, also jeweils rund zwei Jahre 
nach dem Zeitpunkt, zu dem der Abgabenan­
spruch entstanden ist. Bei den in .Rede 
stehenden Fällen hätte jedoch das Finanzamt 
aus den schon seit März 1965 vorliegenden 
Umsatzsteuererklärungen 1964 erkennen kön­
nen, daß die gegenüber dem Vorjahr erklärten 
höheren Umsätze voraussichtlich auch höhere 
Gewinne erwarten lassen. Einer zeitgerechten 

53, 3. Bei der stichprobenweisen Durch- Anpassung der Yorausszahlungen stand somit 
sicht der Yeranlagungsakten wurde festgestellt, kein Hindernis entgegen. 
daß das Finanzamt der im§ 115 der Bundes-
abgabenordnung festgelegten Verpflichtung, 53, 5. Im Jahre 1965 haben von 855 
-die in den Abgabenerklärungen enthaltenen veranlagten Abgabepflichtigen 260, d. s. rund 
Angaben auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, 30%, Zahlungserleicliterungen für die aus 
nur mangelhaft nachgekommen ist. Die in den der Veranlagung der Vorjahre stammenden 
Ertragsrechnungen enthaltenen Angaben wur- Abgabenrückstände beantragt, die vom Finanz­
den meist kritiklos zur Kenntnis genommen amt in der Regel auch bewilligt wurden. Wie 
und keine weiteren Erhebungen mehr ange- beim Finanzamt Baden (Abs. 49) mußte der 
stellt, sobald die kalkulatorisch errechneten RH empfehlen, bei der Bewilligung von Zah­
Umsätze oder -Rohaufschläge auch nur an- lungserleichterungen einen strengeren Maß­
nähernd den erklärten entsprachen. Ver- stab anzulegen, umsomehr, als ein Teil der 
mögenszuwachsrechnungen hat das Finanzamt eingebrachten Ansuchen nur ganz allgemein 
unterlassen, auch wenn dies nach der Lage des mit "Geldknappheit" - also nicht eingehend­
Falles erforderlich gewesen wäre. Holzlieferun- begründet war. 
gen und Holzbezugsrechte wurden nur unvoll- 53, 6. Schon zur Zeit der Einschau war 
ständig erfaßt; das vorliegende Kontroll- vorherzusehen, daß die Zahl der beim Finanz­
material blieb in jenen Fällen, in denen das amt erfaßten Kleinbetriebe, die wegen Er­
betreffende Unternehmen keiner Betriebs- höhung der Buchführungsgrenzen durch die 
prüfung oder Umsatzsteuerrevision unter- Novelle zur Bundesabgabenordnung, BGBL 
zogen wurde,unausgewertet. Aufgefallen ist Nr. 201/1965, nicht mehr der Betriebsprüfung 
auch, daß die Handelsumsätze und Erträgnisse unterliegen, beachtlich zunehmen wird. Da 
bei den nichtbuchführenden Handwerkern die schon bisher bei Kleinbetrieben -durch­
weder ermittelt noch den nach Durchschnitt- geführten Umsatzsteuerrevisionen regelmäßig 
sätzen ermittelten Besteuerungsgrundlagen ein Mehrergebnis an Umsatzsteuer einbrachten, 
hinzugerechnet worden sind, weil sie vom mußte der RH bemängeln, daß es die Amts­
Finanzamt als geringfügig angesehen wurden. leitung versäumt hatte, rechtzeitig einen 
Für die Vernachlässigung solcher Umsätze fehlt eigenen Umsatzsteuerprüfer heranzubilden; die 
es aber an einer gesetzlichen Grundlage. Zur wenigen Umsatzsteuerrevisionen hatte nämlich 
richtigen Ermittlung der Einkünfte aus Ver- bisher der Amtsbetriebsprüfer fallweise neben 
mietung ~n~ Verpachtung und zur Klärung der seiner eigentlichen Betriebsprüfungstätigkeit 
oft schwIeflgen Frage der Zurechnung solcher I vorgenommen. 
Einkünfte hat der RH dem Finanzamt die ' . 
Verwendung entsprechender Fragebogen 53, 7. Im Jahre 1965 hatte dle Lohnsteuer-
empfohlen, die es auch ermöglichen, den Ab- stelle erstma.ls für einige Arbeitnehmer einen 
gabepflichtigen entsprechende Hinweise über ~~hresausglelCh von· Amts w~gen durchge­
die zu erklärenden Einnahmen und abzugs- fuhrt. Ob~ohl ~ach de~. Aktenlage ~nzunehmen 
fähigen Werbungskosten zu geben. :va

h
r , dadß. lllydleSen Fallen aUfc~ lll. den Vor-

Ja ren Ie oraussetzungen ur elUen amt-
53, 4. Für das Veranlagungsjahr 1964 er~ lichen Jahresausgleich gegeben waren, unter­

gaben sich allein bei elf Abgabepflichtigen im blieben Erhebungen darüber. Um zu ver­
Finanzamtsbezirk Abschlußzahlungen an. Ein- meiden, daß Lohnsteuernachforderungen 
kommen- und Gewerbesteuer von zusammen wegen Eintritts der Bemessungsverjährung 
1,162.864 S,· weil die Vorauszahlungen für nicht mehr geltend gemacht werden können, 
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mußte der RH darauf bestehen, daß in der­
artigen Fällen stets Erhebungen über eine 
allfällige Abgabepflicht in den Vorjahren 
angestellt und deren Ergebnisse aktenkundig 
gemacht werden. 

53, 8. Da dem Finanzamt die von der 
Bezirkshauptmannschaft gemäß § 19 des 
Familienlastena usgleichsgesetzes ver hängten 
Strafen wegen unrechtmäßigen Bezuges von 
Beihilfen zur Familienförderung zu milde er­
schienen, hat es seit dem Jahr 1964 keine 
weiteren Strafanzeigen wegen Zuwiderhand­
lungen gegen die beiden Beihilfengesetze mehr 
erstattet. Dies nahm der RH zum Anlaß, 
darauf hinzuweisen, daß es keineswegs im 
Ermessen des Finanzamtes liegt, ob es un­
rechtmäßige Bezüge an Beihilfen bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde zwecks . verwal­
tungsstrafrechtlicher Verfolgung zur Anzeige 
bringt oder nicht. 

53, 9. In der LohnsteuersteIle mußte der 
RH auch Mängel in der Zusammenarbeit mit 
der Strafsachenstelle des Finanzamtes fest­
stellen, die dazu führten, daß einige ins Ge­
wicht fallende Verstöße der Arbeitgeber gegen 
die Abgabengesetze finanzstrafIechtlich nicht 
vmfolgt wurden. Die Amtsleitung hatte es 
auch 'verabsäumt, sich wenigstens stichproben­
weise davon zu überzeugen, ob tatsächlich in 
jedem Fall des Verdachts einer strafbaren 

.Handlung dem Strafreferenten eine Anzeige 
zugeleitet wird. ' 

53, 10. Die Einschau bei der Finanzkasse 
ergab, daß bei Terminverlust gemäß § 230 
Abs. 5 der Bundesabgabenordnung aus der 
Säumnis cles Abgabenschuldners nicht immer 
die gesetzlichen Konsequenzen gezogen worden 
sind. Auch Stundungszinsen wurden nicht 
den einschlägigen vVeisungen des BM für 
Finanzen entsprechend laufend, sondern erst 
nach Ablauf eines Jahres berechnet und ange­
fordert. In der Vollstreckungsste11e fiel da­
gegen auf, daß bei rund einem Drittel aller 
Fälle vom Vollzug der aufgetragenen V 011-
streckungshandlungen Abstand genommen 
wurde, obwohl. die im § 20 der Abgaben­
exekutionsordnung, BGBL NI'. 104/1949, ge­
forderten Voraussetzungen hiefür nicht vor­
lagen. Die Möglichkeit von Sachpfändungen 
wurde vom Vollstrecker überhaupt nicht ge­
nutzt. 

l 

53, 11. Der Finanzlandesdirektion für Salz­
burg hat der RH nahegelegt, im Zuge ihrer 
alljährlichen Amtsrevisionen den vorstehend 
angeführten Mängeln besondere Aufmerksam­
keit zuzuwenden und das Finanzamt insbe­
sondere bei der Errichtung einer eigenen 
Umsatzsteuerrevisionsste11e tatkräftig zu unter­
stützen. In diesem Zusammenhang wurde 

103 

empfohlen, im Hinblick auf die bei den bisher 
nur fallweise durchgeführten Revisionen fest­
gestellten, verhältnismäßig hohen Umsatz­
steuerrückstände bis zur Heranbildung ge­
eigneten Prüfungspersonals die Beamten der 
Steueraufsichtsstelle verstärkt zu Umsatz­
steuernachschauen ein~usetzen. Auch mit den 
Weisungen der Finanzlandesdirektion be­
treffend den Eintritt des Terminvedustes ge­
mäß § 230 Abs. 5 der Bundesabgabenordnung 
konnte sich der RH nicht einverstanden er­
klären und mußte darauf aufmerksam machen, 
daß es keineswegs dem Ermessen der Abgaben­
behörden anheimgestellt ist, ob sie die an den 
Terminverlust geknüpften Rechtsfolgen, wie 
das Erlöschen einer gewährten Zahlungser­
leichterung und die Verpflichtung zur Ent­
richtung des Säumniszuschlages, eintreten 
lassen will oder nicht. 

53, 12. Sowohl das Finanzamt als auch elie 
Finanzlandesdirektion für Salzburg haben in 
ihrer Stellungnahme zugesagt, die aufgezeigten 
Mängel zu beheben und den Anregungen des 
RH nachzukommen. Was die Int.ensivierung 
der UmsatzsteuerreviEiionen betrifft, hat die 
Finanzlandesdirektion bemerkt, daß bereits 
in Kürze ein geeigneter Bediensteter als Prüfer 
eingesetzt werden könne und fallweise ein 
weiterer Bediensteter der Veranlagungsab­
teilung für zusätzliche Revisionen zur Ver­
fügung gestellt wird. Die Heranbildung eines 
zweiten Umsatzsteuerprüfers könne dagegen 
eI st nach einer Besserung der Personallage in 
Betracht· gezogen werden. 

Bundesministerium 
für Finanzen 

54, 1. Das Ergebnis der Gebarungsprüfungen 
bei den Finanzämtern Baden, Wolfsberg und 
Tamsweg nahm der RH auch zum Anlaß, 
um einige Fragen grundsätzlicher Bedeutung 
an das BM für Finanzen heranzutragen. Ins­
besondere der Mangel an Betriebsprüfern im 
Bereich der Finanzlandesdirektion für Steier­
mark und die dadurch bedingten abträglichen 
Auswirkungen auf das Abgabenaufkommen, 
die im Vorjahrsbericht unter Abs. 42, 25 
erwähnt wurden, bewogen, den RH, die Per~ 
sonallage in diesem Dienstzweig auch im Be­
reich der Finanzlandesdirektionen für Kärnten 
und für Tirol zu untersuchen. Dabei ergab sich 
für den Betriebsprüfungsturnus 1966-1968 
- unter Berücksichtigung der Änderung der 
Buchführungsgrenzen durch die Novelle zur 
Bundesabgabenordnung, BGBL NI'. 201/1965, 
und unter Annahme eines -dreijährigen Prü­
fungsturnusses - ein Personalbedarf von 
72 Prüfern in Kärnten und von 93 in Tirol. 
Tatsächlich standen Ende 1964 aber nur 
53 bzw. 66 Prüfer zur Verfügung, sodaß in 
diesen Finanzlandesdirektionsbereichen ein Ab-

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 103 von 156

www.parlament.gv.at



104 

gang von 19 und 27, insgesamt also von 46 
Prüfern zu verzeichnen war. Berücksichtigt 
man nun, daß z. B. im Jahr 1964 pro Betriebs­
prüfer ein durchschnittliches Abgabenmehr­
ergebnis von rund 845.000 S erzielt wurde, dann 
läßt sich abschätzen, welche Einnahmen dem 
Bund und den am Finanzausgleich beteiligten 
Ländern und Gemeinden in nur zwei Bundes­
ländern Jahr für Jahr entgehen. Dabei ist 
in den Zahlenangaben über den Personalbedarf 
jenes Prüfungspersonal nicht enthalten, das fall­
weise zur Prüfung von Kleinbetrieben be­
nötigt wird. 

a.) Widmungsgemäße 
Verwendung des Personals 

54, 2. Während Vertragsbedienstete des 
Bundes, die zu höherwertigen Arbeiten heran­
gezogen werden als es ihrer Einstufung nach 
dem Dienstvertrag entspricht, einen klagbaren 
Anspruch auf eine der höherwertigen Arbeits­
leistung entsprechende höhere Entlohnung 
haben, steht dem pragmatischen Bediensteten 
des Bundes ein solcher Anspruch nicht zu. 
Ungeachtet dieser Rechtslage erschien es dem 
RH nicht angängig, pragmatische Beamte, 
wie es zum Teil bei Finanzämtern (z. B. 
Finanzamt Baden) geschieht, dauernd zu 
höherwertigen Arbeiten heranzuziehen, ohne 
ihnen hiefür eine finanzielle Besserstellung zu 
gewähren. 

b) Lohnsteuerabsetzungs­
verfahren 

54, 3. Um eine Beschleunigung und Verein­
fachung <les Lohnsteuerabsetzungsverfahrens 
zu erzielen, wurde dem BM vorgeschlagen, 
von der bisherigen Praxis abzugehen und 
auf den alljälulichen Nachweis durch Urkunden 
von ohnedies amtsbekannten Tatsachen zu 
verzichten, wofür § 167 Abs. 1 der Bundes­
abgabenordnung die gesetzliche Handhabe 
bietet. Da von den Finanzämtern im Ab­
setzungsverfah:ren vielfach auch trotz Vor­
liegens unbedenklicher Beweismittel noch zu­
sätzliche Bestätigungen gefordert werden, 
mußte der RH in diesem Zusammenhang dar­
auf hinweisen, daß dadurch den Arbeit­
nehmern zusätzliche Auslagen erwacben, pro­
duktive Arbeitszeit veI'lorengeht und außer­
dem Dritten, wie VersicherungRanstaltcn, 
'Vohnbaugenossenßchaften, Sparkassen und an­
deren Stellen, erhebliche Mehrarbeit verursacht 
wird, die sich weit.gehend vermeiden ließe. 
Den Lohwo,teuerstellen der Finanzämter bleibe 
es ja schließlich unbenommen, stichproben­
weise einen strengen Einzelnachweis zu fordern 
und den Antragsteller sogar nachträglich für 
die entgangene Lohnsteuer in Anspruch zu 
nehmen, falls sich seine Angaben später als 
unrichtig erweisen sollten (§ 72 Abs. 2 und 3 
Einkommensteuergesetz). Im übrigen mußte 

der RH 'dara.uf aufmerksam machen" daß die 
Formvorschriften der Bundesabgabenordnung 
auch für das Lohnsteuerabsetzungsverfahren 
zwingend schriftliche Bescheide erfordern. Das 
BM für Finanzen stimmte dem zu und stellte 
in Aussichf, diese Frage im Zuge der Lohn­
steuerreform aufzugreifcn. 

c) Absetzungsbetrag 
für Körperbehinderte 

54,4. Gemäß § 102 Einkommensteuergesetz 
gebühren körperbehinderten Abgabepflich­
tigen pauschale Absetzungsbeträge, die je 
nach dem Ausmaß der Körperbehinderung der 
Höhe nach gestaffelt sind. Schon aus der Tat­
sache, daß diese Vorschriften unter den Über­
gangsbestimmungen im letzten Abschnitt des 
Einkommensteuergesetzes 1953 eingereiht sind, 
muß geschlossen ,,,erden, daß bereits damals 
eine bessere Lösüng beabsichtigt war, da 
Körperbehinderte mit geringem Einkommen 
die Folgen der Behinderung ungleich schwerer 
überwinden können als Behinderte gleichen 
Versehrtengrades mit höherem Einkommen. 
Die vom Gesetzgeber gewährte Abgabener­
mäßigung wird aber umso höher, je mehr das 
steuerpflicht.ige Einkommen ansteigt., Dazu 
kommt, daß die bisherigen Pauschalbeträge 
mit einer Ausnahme schon seit dem Jahr 1940 
unverändert sind und daher wirtschaftlich 
für Abgabepflichtige mit kleinen oder selbst 
mittleren Einkommen nur 'noch geringe Be­
deutung haben. Der RH hat daher dem BM 
für Finanzen empfohlen, eine Neuregelung an­
zustreben, die alle Körperbehinderten je nach 
dem Ausmaß der Erwerbsminderung gleIch­
mäßig begünstigt, und darauf hingewiesen, 
daß dadurch nicht nur eine Verwaltungsver­
einfachung herbeigeführt werden könnt.e, son­
dern den körperbehinderten Arbeit.nehmern 
auch der alljährliche Weg zum Finanzamt 
zwecks Eintragung eines entsprechenden Frei­
betrages auf der Lohnsteuerkarte erspart 
würde. 

d) ]'inallzstrafen 

54, 5. Bei der Vollziehung des Finanzstraf­
gesetzes, BGBL NI'. 129/1958, muß der RH 
immer wieder Härten feststellen, die teils 
in der Verwaltungspraxis der Finanzstraf­
behörden I. Instanz, teils in den gesetzlichen 
Bestimmungen selbst begründet sind. So 
pflegen die Finanzämter die Strafen innerhalb 
des StrafIa,hmens dann, wenn es sich um 
direkte Abgaben handelt, regelmäßig niedriger 
festzusetzen, als wenn Vergehen gegen Ver­
brauehsteuer- oder Monopolvorschriften zu 
ahnden sind. In solchen Fällen werden grund­
sätzlich nur Höchststrafen verhängt. Die 
Verfalls bestimm ungen des § 17 Finallzstraf­
gesetz führten z. B. beim Finanza,mt Baden 
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dazu, daß in einem Fall wegen der unver-j marken bloß im Erlaß weg festgesetzt wurde, 
steuerten Wegblingung von 2 1 Wein (Ver- obwohl es hiezu einer gesetzlichen Regelung 
kürzungspetrag 1 S Weinsteuer und 6 g Kon- bedürfte. 
trollgebühr) Gesamtstrafen von 966 S ver­
hängt wurden. Ähnliche Härten können die 
Bestimmungen des § 41 Finanzstrafgesetz über 
den Rückfall auslösen, wonach die Finanz­
strafbehörden zwingend neben Geld- auch 
Arreststrafen zu verhangen haben, u. zw. 
ohne Rücksicht auf die Höhe der hinter­
zogenen Abgaben, also auch in Bagatellfällen. 
Solche Härten sollten nach Meinung des RH 
im Wege einer Novelle zum Finanzstrafgesetz 
beseitigt werden. 

e) Terminverlust 

54, 6. Im § 230 Abs. 5 der Bundesabgaben­
ordnung ist eindeutig bestimmt, daß eine zur 
Abstattllng einer Abgabenschuld bewil1igte 
Zahlungserleichterung (Ratenbewilligung) er­
lischt, wenn ein Zahlungstermin nicht einge­
halten wird. Die gesetzliche Folge der Säumnis 
ist die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Säumniszuschlages von der gesamten noch 
aushaftendenAbgabenschllld, während anderer­
seits Stundungszinsen hievon nicht mehr an­
gerechnet werden dürfen. 

54, 7. Diese Bestinimungen werden von den 
Abgabenbehörden 1. Instanz in der Regel 
nicht beachtet, weil sie sich auf ·Weisungen 
der vOl'gesetzten Finanzlandesdirektionen 
stützen können, die ihnen gestatten, bei ver­
späteter Zahlung einer Rate die kraft Ge­
setzes erloschene Ratenbewilligung "weiter in 
Geltung zu lassen", keinen Säumniszuschlag 
anzufordern und andererseits weiterhin auch 
Stundungszinsen anzurechnen. Der RH mußte 
daher das BM ersuchen, dieser gesetzlich nicht 
gedeckten Verwaltungspraxis entgegenzutreten 
und künftig für die Beachtung der gesetZlichen 
Bestimmungen zu sorgen. 

f) Stempelverschleiß 

54, 8. Nachdem das Stempelmarkengesetz, 
BGBL NI'. 24/1964, beschlossen und die er­
forderliche Durchfiihrungsverordnung, BGBI, 
NI'. 89/1964, erlassen worden war, hat das 
BM für Finanzen mit Erlaß vom 1. Juli 1964 
weitere Weisungen über die Behandlung der 
Stempel marken bei den Finanzämtern sowie 
über die Bestellung und die Abgabe an die 
Verkäufer angekündigt, die die noch in das 
Jahr 1933 zurückreichenden veralteten und 
unzweckmäßigen Vorschriften ersetzen sollten. 
Da die in Aussicht gestellte Regelung bis heute 
nicht getroffen wurde, mußte sie der RH 
betreiben und aus diesem Anlaß gleichzeitig 
darauf hinweisen, daß die Höhe der Pro­
visionssätze für den Verkauf von St,empel-

54,- 9. Das BM für Finanzen hat zwar zur 
Personallage in den Betriebsprüfungsstellen 
der Finanzlandesdirektionen für Tirol und für 
Kärnten nicht ausdrücklich Stellung genommen, 
jedoch - anknüpfend an die Abs. 50, 2 und 52 
des· Vorjahrsberichtes - bemerkt, daß sich 
im Berichtsjahr eine weitere Verschlechterung 
der Personallage der Abgabenverwaltung er­
geben habe: gegenüber dem Soll-Stand laut 
Dienstpostenplan (ausgenommen Zollverwal­
tung) belief sich der Abgang auf durchschnitt­
lich 470 Bedienstete. Verglichen mit dem 
tatsächlichen Bedarf sei jedoch allein bei den 
Finanzämtern mit allgemeinem Wirkungs­
bereich zum Stichtag 1. J nli 1966 ein Abgang 
von 1697 Bediensteten zu verzeichnen. Im 
Bereich der Finanzlandesdirektionen für Tirol 
und für Vorarlberg hätte angesichts der starken 
Unterbesetzung von 9 % bzw. 12 % gegenüber 
dem Dienstpostenplan 1965 eine Erhöhung 
der systemisierten Dienstposten für die Jahre 
1966/67 keinen Zweck gehabt; die im Absatz 
52, 2 des Vorjahrsberichts beispielsweise er­
wähnte Unterbesetzung des Finanzamtes 
Reutte und der Stammbetriebsprüfungsstelle 
beim Finanzamt Innsbruck sei auch im Be­
richtsjahr unverändert geblieben, während 
sich der Personalabgang gegenüber dem 
Dienstpostenplan beim Finanzamt Feldkirch 
von 23 auf 29 Bedienstete erhöht habe. Was 
den Nachwuchsmangel in den Vollstreckungs­
stellen betreffe, werde das BM im Rahmen des 
Möglichen bestrebt sein, den unbedingt nötigen 
Bedarf zu sichern und den Einbringungserfolg 
durch möglichst rationelle Gestaltung des 
Außendienstes zu erhalten; auch sei der Anfall 
von Vollstreckungsfällen in den letzten Jahren 
zurückgegangen. 

54, 10. Den herrschenden Personalmangel 
hat das BM auch zum Anlaß genommen, 
darauf hinzuweisen, daß es nicht immer 
möglich sei, eine widmungsfremde Verwendung 
der pragmatischen Beamten zu vermeiden, 
jedoch würden Mehrdienstleistungen im 
Rahmen einer generellen Regelung durch Zu­
lagen abgegolten. Hiezu muß der RH aller­
dings bemerken, daß die mit höherwertigen 
Arbeiten betrauten Beamten nur dieselben 
Zulagen erhalten wie die widmungsgemäß 
verwendeten Beamten der gleichen Ver­
wendungsgruppe. 

54, 11, Den Vorschlägen des RH betreffend 
eine vereinfachte Beweisführung im Lohn­
steuerabsetzungsverfahren hat das BM ent­
gegnet, daß von der bisher gehandhabten 
Praxis nicht abgegangen werden könne, einer­
seits weil das Absetzungsverfahren unter Zeit-
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druck vor sich gehe und die Möglichkeit einer 
nachträglichen Kontrolle faktisch nicht ge­
geben sei, andererseits weil die Haftungs­
bestimmungen des § 72 Abs. 2 Einkommen­
steuer gesetz nicht "alle steuerfreien Beträge" 
umfassen. 

54, 12. übereinstimmend mit dem RH ist 
das BM für Finanzen der Auffassung, daß den 
Körperbehinderten im Rahmen des Einkom­
mensteuergesetzes allein nicht geholfen werden 
könne und daß es vielmehr notwendig wäre, 
bedürftige Körperbehinderte in anderer Weise 
zu unterstützen. Dies habe das BM bereits 
anläßlich der Schaffung des Einkommen­
steuergesetzes 1953 erkannt, jedoch hätten 
inzwischen die Interessenvertretungen der Kör­
perbehinderten die Meinung vertreten, daß 
die derzeit bestehenden Pauschbeträge zu 
valorisieren wären. Dazu sei das BM auch 
bereit gewesen, vorausgesetzt, daß eine re­
präsentative Anzahl der in Betracht kommen­
den Abgabepflichtigen ihre durch die Körper­
behinderung erhöhten \Verbungskosten und 
außergewöhnlichen Belastungen für ein einziges 
Jahr nachgewiesen hätten. Entsprechende 
Einladungen des BM an die Interessenver­
tretungen seien aber unbeantwortet geblieben, 
sodaß es mangels brauchbarer Unterlagen 
auch nicht in der Lage sei, eiue Neuberechnung 
der Pauschbeträge vorzunehmen. 

54, 13. Entsprechend der Empfehlung des 
RH hat das Bl\'I eine Dienstbesprechung mit 
den Finanzstrafreferenten zum Anla.ß ge­
nommen, um neuerlich darauf hinzuweisen, 
daß auch in Verbrauehsteuer- und Monopol­
straffällen die allgemeinen Richtlinien für die 
Festsetzung der Geldstrafen Anwendung zu 
finden hätten. Was den vom RH bemängelten 
Straffall beim Finanzamt Baden anli1ngc, 
sei zwar bei der Strafbemessung von einem 
Verkürzungsbetrag von 51 S auszugehen ge­
wesen, doch mügse zugegeben werden, daß 
die Folgen der. Bestrafung im Beispielsfall 
ungewöhnlich streng seien. Zur Vermeidung 
von derartigen Härtefällen habe das BM den 
Unterbehörden schon wiederholt empfohlen, 
großzügig von der Möglichkeit einer Erledigung 
durch Verwarnung Gebrauch zu machen. 
Hingegen teilte das BM die Bedenken des RH 
über die allzu strenge Strafsanktion des § 41 
Finanzstrafgesetz nicht und vermeinte, daß 
in Bagatellfällen eine ausnahmsweise wieder­
holte Erledigung durch Verwarnung nicht 
schlechthin ausgeschlossen sei. Derart könne 
bei einschlägigen weiteren Beanstandungen 
eine Ahndung nach der strengeren Straf­
bestimmung vermieden werden. 

54, 14. Was die vom RH bemängelte ge­
setzwidrige Vollziehung des § 230 Abs. 5 
Bundesabgabenordnung (Terminverlust bei 

Nichteinhaltung eines Zahlungstermins) durch 
die nachgeordneten Abgabenbehörden anbe­
langt, hat das BM für Finanzen eingeräumt, 
daß die :E'orderung des RH im Gesetz be­
gründet sei. Es hat in seiner ausführlichen 
Stellungnahme jedoch darauf hingewiesen, daß 
es sich aus Gründen der Verwaltungsökonomie 
nicht veranlaßt sehe, der derzeitigen Praxis 
entgegenzutreten, aber die Anregung des RH 
zum Anlaß nehmen werde, eine Änderung 
der gesetzIichen Vorschriften anzustreben. 

54, 15. Die notwendige Neufassung der 
Vorschriften über die Stempelmaterialgebarung 
will das BM: für Finanzen nach Einlangen der 
V orschläge der Finanzlandesdirektionen in 
Angriff nehmen und dabei die Empfehlungen 
des RH berücksichtigen. Die rechtliche Grund­
lage für die Festsetzung der Höhe der Provi­
sionssätze beim Verkauf von Stempelmarken 
vermeint das BM im geltenden Haushaltsrecht 
zu sehen. Dieser Auffassung vermochte der 
RH nicht beizupflichten. 

Erhöhung der Quote Österreichs 
beim Internationalen Währllngs­

fonds 

55, 1. Das Abkommen über den Inter­
nationalen Währungsfonds (IWF) , welches 
am 14. Juli 1944 in Bretton Woods abge­
schlossen wurde, ist für Österreich am 
27. August 1948 in Kraft getreten (BGBL 
Nr. 105/1H49). Die Quote Österreichs wurde 
im Jahre 1948 mit 50 Mill. US-Dollar 
(das sind zirka 1·3 Mrd. S) festgesetzt 
und erhöhte sich im Zuge einer generellen 
Erhöhung der Quoten aller Mitgliedstaaten 
im Jahre 1959 auf 75 Mill. US-Dollar 
(das sind zirka 1·95 Mrd. S). Der Erlag 
dieser Quote erfolgte zum Teil in Gold und 
in Schillingbeträgen sowie durch die Begebung 
von Bundesschatzscheinen . 

55, 2. Zur Begebung von Bundesschatz­
scheinen zum Zwecke des Erlages der öster­
reichif>chen Quote für den IWF und die Welt­
bank War der Bundesminister für Finanzen 
auf Grund des 3. Schatzscheingesetzes 1948, 
BGBL NI". 159, bis zu einem Betrag von 
500 Mil!. S ermächtigt. Dieser Betrag 
Wurde dllrch das Bundesgesetz vom 15. Juni 
1953, BGBl. Nr. 92, auf 1500 Mill. S 
und durch das Bundesgesetz vom 18. März 
1959, BGBL Nr. 75, auf 2000 Mill. S 
erhöht. Das Bundesgesetz vom 17. Mai 1961, 
BGBL NI'. 134, erweiterte diese Ermächtigung 
zur Begebung von Bundesschatzscheinen auch 
für den Erlag der österreichischen Quote für 
die Internationale Entwicklungsorganisation 
(IDA). Zum 31. Dezember 1966 waren Bundes­
schatzscheine im Nominale von 298,445.200 S 
im Umlauf. 
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55, 3. Eine haushaltsmäßige Verrechnung 
dieser Gebarung erfolgte erst dann, wenn 
die einzelnen Quoten von einer internationalen 
Organisation abberufen und die Bundesschatz­
scheine getilgt wurden. 

55, 4. Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
]8. März 1959, BGBL NI'. 74, in dessen Anlage 
die zwischen dem BM für Finanzen und der 
Oesterreichischen Nationalballk getroffene Ver­
einbarung enthalten ist, wolche das in der 
Anlage zum Bundesgesetz vom 30. Juni 1954, 
BGBL Nr. 178, kundgemaohte Abkommen 
ersetzte, wurde die Oesterreichische National­
bankberechtigt, der Republik Österreich zur 

. Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem 
IWF, der Weltbank und dem Europäischen 
Fonds einen Kredit zum Erwerb der erforder. 
lichen Goldmengen und Fremdwährnngsbeträge 
bis zum Höchstbetrag von 650 Millionen S 
einzuräumen. Gemäß § 2 des angeführten 
Bundesgesetzes wurde die Oesterreichische 
Nationalbauk berechtigt, die daraus resul­
tierende Forderung zur Deckung des Bank­
notenumlaufes in ihre Aktiven einzustellen. 
Zum 31. Dezember 1966 war dieser Kredit­
rahmen bis zu einem Betragvon530,937.476·49S 
ausgeschöpft. Davon entfielen auf die Quote 
beim IWF 488,313.988·85 S. 

55, 5. Nach einem. weiteren, im Bundes­
gesetz vom 27. Feber 1963, BGBL Nr. 51, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
13. Mai 1964, BGBL Nr. 109, festgelegten 
Übereinkommen zwischen dem BM für Finan­
zen und der Oesterreichischen Nationalbank 
gewährte die Oesterreiohische Nationalbank 
der Republik Österreich zwecks Einlösung 
der zugunsten des IWF und der IDA be­
gebenen BundesBchatzscheine e.inen Kredit 
in jenem Ausmaß, in dem der Bund von den 
vorgenannten Institutionen zur Einlösung der 
Bundesschatzscheine aufgefordert wird. Gemäß 
§ 2 dieses Bundesgesetzes wurde die Oester­
reichisohe Nationalbarik berechtigt, ihre aus 
diesem Kredit entstehende Forderung als 
Deckung des Banknotenumlaufes in ihren 
Aktiven auszuweisen. Zum 31. Dezember 1966 
betrug der auf Grund dieses Übereinkommens 
vom Bund bei der Notenbank aufgenommene 
Kredit 1.534,897.128·45 S. Davon entfielen auf 
die Einzahlungen beim IWF 1:439,405.000 S. 

55, 6. In der Folge kam es dann zu einer 
individuellen Erhöhung der Quote Österreichs 
auf 140 Mill. US-Dollar und zu einer 
weiteren generellen Erhöhung' aller Quoten 
des IWF um 25 %, so daß die von Österreich zu 
leistende Quotenerhöhung schließlich 100 Mill. 
US-Dollar (d. s. zirka 2·6 Mrd. S) umfaßte. 
Die Beteiligung Österreichs beträgt nunmehr 
175 Mill. US-Dollar (d. s. zirka 4·55 Mrd. S). 

107 

55,7. Durch das Bundesgesetz vom 17. Juli 
1965, be'treffend die Erhöhung der Quote 
Österreichs beim TWF, BGBL Nr. 203, stimmte 
Österreich der Quotenerhöhung mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1966 zu. 

55, 8. Gemäß § 2 Abs. 1 dieses Bundes­
gesetzes wurde die Oesterreichische National­
bank ermächtigt, jenen 'reil der Quote Öster­
reichs beim IWF, der auf die erwähnte Quoten­
erhöhung entfällt, zu übernehmen und alle 
sich aus dieser Quotenerhöhung ergebenden 
finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Die 
Oesterreichische Nationalbank wurde gleich­
zeitig ermächtigt, im Sinne des Art. III Abs. 5 
des Abkommens über den IWF für jene 
Beträge, die auf Schilling lauten und vom 
IWF nicht abberufen. sind, unübertragbare, 
unverzinsliche und bei Sicht zum Nennwert 
zahlbare eigene Verpflichtungsscheine auszu­
stellen und dem IWF zur Verfügung zu 
stellen. 

55, 9. § 2 Abs. 2 des angeführten Bundes­
gesetzes berechtigt die Oesterreichische Natio­
nalbank, eine Forderung aus der Beteiligung 
am IWF als Deckung des Banknotenumlaufes 
insoweit in ihre Akti ven einzustellen, als sie 
in Erfüllung dieser finanziellen Verpflichtung 
dem IWF Goldmengen oder Schillingbeträge 
zur Verfügung gestellt hat. Für diese Forderung 
wurde von der Oesterreichischen Nationalbank 
eine eigene Wochenausweisposition geschaffen, 
die im Wochenausweis vom 31. März 1966 
zum erstenmal aufscheint. Zum 31. Dezember 
1966 Waren von der Oesterreichischen National­
bank auf die Quotenerhöhungen beim IWF 
750,366.323·20 S tatsächlich eingezahlt und 
für 1.849,633.676·80 S Verpfliühtungsscheine 
ausgestellt. 

55, 10. Wie den Erläuternden Bemerkungen 
zur Regierungsvorlage (823 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des Natio­
nalrates, X. GP.) zu entnehmen ist, wurde 
mit der "Übernahme eines Teiles der Be­
teiligung am Währungsfonds" durch die Oester­
reichische Nationalbank bezweckt, "die Repu­
blik Österreich von Verpflichtungen in einem 
beträchtlichen Ausmaß" zu entlasten und vor 
allem eine "Erhöhung des Standes der Finanz­
schulden des Bundes" zu vermeiden. Dieser 
Zweck wurde durch das angeführte Bundes­
gesetz insofern erreicht, als der Bund die 
für die Erfüllung der Quotenerhöhung beim 
IWF erforderlichen 1\fittel nicht wie bisher 
als Krcdit bescnaffen mußte, sondern die 
Oesterreichische Nationalbank diese Leistung 
für den Bund erbringt. Für die Oesterrei­
chische Nationalbank bedeutet jedoch die 
Erfüllung dieser in den Bereich der Staats­
aufgaben fallenden Verpflichtung, worauf auch 
in den Erläuternden Bemerkungen zur Re-
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gierungsvorlage hingewiesen wurde, einen "er- gliedstaat eine Forderung aus dem Liqui­
heblichen Ertragsausfall", der durch die gesetz- dationserlös zusteht. Der RH nahm diese 
lieh vorgesehene Vergütung des Bundes im auf die Gesetzesmaterialien gestützte Auf­
Ausmaß von 2% der aufgewendeten Mittel fassung zur Kenntnis und stellte seine recht­
nur zu einem nicht ins Gewicht fallenden Teil lichen Bedenken zurück. 
ersetzt wird. 55, 12. Der RH sah sich aber veranlaßt, 

55, 11. Durch das Bundesgesetz, betreffend in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, . 
die Erhöhung der Quote Österreichs beim daß eine Verwertung der Forderung aus der 
IWF, konnten aber bloß die sich aus der Beteiligung am IWF nur schwer möglich sein 
Mitgliedschaft der Republik Österreich beim wird, da eine 'Rückzahlung der eingezahlten 
IWF ergebenden Rechte und Pflichten im Quoten bloß im Falle der Auflösung des IWF 
Innenverhältnis zwischen der Republik Öster- oder einer Aufgabe der Mitgliedschaft Öster­
reich und der Oesterreichischen Nationalbank reichs, also beim Eintritt von Umständen, 
geregelt werden. Im Außenverhältnis gegenüber auf die die Oesterreichische Nationalbank 
dem IWF trägt, da das Abkommen über den keinen unmittelbaren Einfluß hat, in Frage 
lWF nur Staaten als Mitglieder zuläßt, die kommt. Außerdem kann auch in diesen Fällen 
Republik -Österreich weiterhin alle Pflichten nach dem Abkommen über den IWF eine 
und Rechte als Mitglied. Während aber die Rückzahlung, frühestens sechs Monate nach 
Oesterreichische Nationalbank durch das an- dem Zeitpunkt des Ausscheidens erfolgen und 
geführte Bundesgesetz ausdrücklich berechtigt sind für einen Teil dieser Rückzahlungen 
wird, in ihre Aktiven eine "Forderung aus Teilzahlungen innerhalb eines Zeitraumes von 
der Beteiligung am IWF" einzustellen, läßt fünf Jahren vorgesehen. Die durch die übcr­
das Gesetz die Frage, gegen wen sich diese nahme der Verpflichtung zur Einzahlung der 
Forderung richtet, offen. Der Umstand, daß Quotenerhöhung und durch die Einstellung 
auf Grund des Abkommens über den IWF der Forderung aus der Beteiligung am IWF 
rechtliche Beziehungen nur zwischen dem bedingte Vermögensumschichtung bei der 
IWF und der Republik Österreich bestehen Oesterreichischen Nationalbank hat aber eine 
und durch eine innerstaatliche Maßnahme, wie Verschlechterung ihrer internationalen Liqui­
die gesetzlich bestimmte übernahme der finan- dität zur Folge, da für eine kaum realisierbare 
ziellen Verpflichtungen durch die Oesterrei- Forderung Devisen, also liquide Mittel ersten 
chisehe Nationalbank, keine Rechtswirkung Grades, hingegeben wurden. 
im Allßenverhältnis zum rWF geschaffen 
werden kann, veranlaßte den RH, diese für 55, 13. Die Expansion und das steigende 
die Vollziehung des Bundesgesetzes, betreffend Liquiditäts bedürfnis der 'Weltwirtschaft lassen 
die Erhöhung der Quote Österreichs beim IWF, auch in den nächsten Jahren Quotenauf­
maßgebende Frage an das BM für Finanzen stockungen des ,IWF erwarten. Ob zur Er­
und die Oesterreichische Nationalbank heran- füllung dieser sich aus dem Abkommen über 
zutragen. Sowohl das BM für Finanzen als den IWF ergebenden Aufgabe des Bundes 
auch die Oesterreichische Nationalbank ver- wieder Notenbankkredite herangezogen werden 
traten vor allem unter Hinweis auf die Er- oder die Notenbank, wie im Falle der letzten 
läuternden Bemerkungen zur RegierUngsvor-1 Quot~nerhöh~~g, d~ese fin~nZiel.len Leißtunge~ 
lage die Auffassung, daß mit der gesetzlich unmIttelbar ubermmmt, 1st noch offen. BeI 
vorgesehenen übernahme der Verpflichtung der Erwägung über eine Vorsorge für die 
zur Erfüllung der Quotenerhöhung an den Erfüllung d,ieser zu erwartenden Verpflich­
IWF durch die Oesterreichische Nationalbank tungen des Bundes stellt sieh die Frage, ob 
kein Kredit an den Bund vorliege und somit es überhaupt der Notenbank und nicht dem 
die auf Grund der gesetzlichen Berechtigung Staatshaushalt zukommt, eine derart legitime 
in die Aktiven der Oesterreichischen National- StaatRaufgabe zu erfüllen. 
bank einge8tellte Forderung gegenüber dem 
IWF bestünde; diese Forderung wäre im 
Falle der Liquidation des IWF oder des 
Austrittes der Republik Österreich durch 
die Republik Österreich als Mitglied des IWF 
für die Oesterreichisehe Nationalbank geltend 
zu machen. Weiters wurde vom BM für 
Finanzen darauf hingewiesen, daß die durch 
da:;, Bundesgesetz im Innenverhältni8 ge­
schaffene Rechtslage demIWF zur Kenntnis 
gebracht und von diesem dagegen kein Ein­
wand erhoben wurde, obwohl nach den Be­
dingungen des Abkommens nur einem Mit-

Fonds zur Abgeltung vou Ver­
mögensverlusten politisch 

Verfolgter 

56, 1. Auf Ersuchen des Bundesministers 
für Finanzen vom 28. Feber 1964 hat der 
RH die Gebarung des Fonds zur Abgeltung 
von Vermögensverlusten politisch Verfolgter 
(Abgeltungsfonds) im Herbst 1966 geprüft. 

56, 2. Im Art. 26 Abs. 2 des Staatsvertra­
ges, betreffend die Wiederherstellung eines 
unabhängigen und demokratischen Österreich, 
BGBL Nr. 152/1955, verpflichtete sich die 
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führer. Als zweite Instanz fungierte die so­
genannte Zuerkennungskommission. Als dritte 
Instanz entschied das Kuratorium endgültig. 

Republik Österreich, Vermögenschaften, 
Rechte und Interes5en, die ohne Erben blie­
ben oder nicht beansprucht wurden, einer zu 
bestimmenden Dienststelle oder Organisation 
zu übertragen, damit sie für Hilfe und Unter- 56, 5. Die Grundlage für jeden Antrag an 
stützung von Opfern der Verfolgung durch die den Abgeltungsfonds auf Zueikennung einer 
Achsenmächte und für Wiedergutmachung Entschädigung bilden die Angaben in einem 
an solche verwendet werden. Dieser Ver- vom Antragsteller ausgefüllten Formular. Die 
pflichtung kam Österreich durch die Errich- Antragsteller waren, gleichgültig, welche Kate­
tung der Sammelstellen A und B nach. gorie von Vermögensverlusten geltend gemacht 

wurde, nur in den seltensten Fällen in der 
56,3. :Für jene Fälle, in denen eine Rückgabe Lage, konkrete Beweise über diese Vermögens­

oder W'iederherstellung nieht möglich war, verluste vorzulegen. Um den Beweisnotstand 
verpflichtete sich Österreich gemäß Art. 26 der Antragsteller zu mildern, übernahm einen 
Abs. 1 des Staatsvertrages, eine Entschädigung Großteil der Erhebungen der Abgeltungsfonds. 
zu gewähren. Die Beschaffung der Beweismittel zur Erhär-

56, 4. Die rechtliche Grundlage für den tung der von den Antragstellern behaupteten 
Fonds bildet das Bundesgesetz vom 22. März Tatsachen erforderte eine umfangreiche Klein-
1961, BGBl. NI'. 100 (Fondsgesetz). Mit arbeit, eine dauernde Korrespondenz mit den 
diesem Gesetz wurde das BM für Finanzen verschiedensten Dienststellen, Kreditinstituten 
ermächtigt, zur Abgeltung von Vermögens- u. a. m. Aber nicht nur die Beschaffung der 
verlusten bestimmter Art, die politisch Ver- Beweismittel war mit besonderen Schwierig­
folgte erlitten haben, einen Betrag im Schil- keiten verbunden, sondern auch die Würdigung 

dieser Beweise. Es ist dies an sich leicht linggegenwert von 6 Mill. US-Dollar zuzüglich 
verständlIch, wenn man bedenkt, daß die 10 % pauschalierter Verwaltungskosten in 

einen zu errichtenden Fonds, eben den zu beweisenden Tatsachen fast 30 Jahre 
Abgeltungsfonds, einzubringen. Dieser Fonds zurückliegen und die emigrierten Verfolgten 
hatte die Aufgabe, nach Maßgabe seiner kaum noch über nennenswerte Beweismittel 
Statuten Zuwendungen an physische Personen verfügen. Außerdem handelt es sich bei den 
zu leisten, die Eigentümer von bestimmten Antragstellern in der Regel um ältere Men­
Vermögenschaften, gesetzlichen Rechten oder schen, die über die seinerzeitigen Vorgänge, 
Interessen in Österreich waren, sofern diese die zu den Vermögensverlusten führten, teil­
zwischen dem 13. März 1938 und dem 8. Mai weise keine detaillierten Angaben mehr machen 
1945 wegen der rassischen Abstammung oder können, oder um deren Nachkommen, die 
der Religion des Eigentümers oder im Zuge größtenteils über die Vermögenslage des ver­
anderer nationalsozialistischer Verfolgungs- storbenen Verfolgten nicht informiert sind. 
maßnahmen gegen den Eigentümer Gegen- Trotzdem gelang es dem Fonds, von den 
stand gewaltsamer Übertragung oder von rund 11.500 eingebrachten Anträgen bis Ende 
Maßnahmen der Konfiskation gewesen sind. 1966 ungefähr 94% zu erledigen. 

Eine Zuwendung wird nicht gewährt, soweit 56, 6. Der Verwaltungsaufwand des Ab­
solche Vermögenschaften, gesetzliche· Rechte geltungsfonds betrug während des Zeitraumes 
und Interessen schon zurückgegeben oder vom 1. Jänner 1961 bis zum 31. Dezember 
wiederhergestellt worden sind. Das Fonds- 1966 15,419.296'22 S; davon entfallen 
gesetz bestimmte, daß in den Statuten für 1l,677.826'78 S auf den Personalaufwand, 
folgende Kategorien von verlorenen Vermögen d 4°/ d 374146944 S d 24 '>6°/ 
Z d 

. s. 75·7 /0' un , . . ., . s. '", /0' 

uwen ungen vorzusehen sind: auf den Sachaufwand. Setzt man den Ver-

a) Guthaben auf Bankkonten, waltungsaufwand in Beziehung zu den bis 
b) Wertpapiere, zum 31. Dezember 1966 angewiesenen Zu-
c) Bargeld, . wendungen in der Höhe von 118,200.402·89 S, 
d) Hypothekarforderungen und so beträgt der Verwaltungsaufwand 13,4% 
e) Entrichtung von diskriminierenden Ab- der angewiesenen Zuwendungen. Der Ver-

gaben. waItungsaufwand liegt aber noch immer, 
wenn auch geringfügig, unter dem im Fonds­

Gemäß § 1 Abs. 4 des Fondsgesetzes besteht gesetz vorgesehenen Verwaltungskostenpau­
kein Rechtsanspruch auf Leistungen aus dem schale in der Höhe von 600.000 US-Dollar, 
Fonds. Es wurde auch in keinem Falle von 

. A 11 d V h d. s. 15,522.000 S. emem ntragste er er ersuc unternommen, 
den Rechtsweg zu beschreiten. Dem Antrag- 56, 7. Beim Fonds wurden ungefähr 11.500 
steller standen jedoch beim Fonds drei In- Anträge eingebracht, 1932 Einsprüche gingen 
stanzen zur Verfügung. In erster Instanz an die Zuerkennungskommission und 676 Ein­
entschied über die Ansprüche der Geschäfts- sprüche an das Kuratorium. Es waren somit 
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ungefähr 14.000 Geschäftsstücke zu bearbeiten. 
Die Bearbeitung eines Geschäftsstückes kostete 
somit im Durchschnitt ungefähr llOO S. 

56, 8. Unter den noch zu erledigenden An­
trägen befanden sich noch ungefähr 150 Fälle, 
die vorläufig nicht abgeschlossen werden 
können, weil in der Bundesrepublik Deutsch­
land in der gleichen Sache Anträge auf Wieder­
gutmachung nach dem Bundesrückerstattungs­
gesetz laufen. Da gemäß Art. X Abs. 9 der 
Statuten Zahlungen, "die nach in- oder 
ausländischen gesetzlichen Vorschriften aus­
drücklich für denselben Verlust oder Schaden 
geleistet wurden oder zustehen, auf den Betrag, 
der sonst auf Grund einer Zuwendung ge­
gebenenfalls zahlbar wäre, anzurechnen" sind, 
muß das Ergebnis der in der Bundesrepublik 
Deutschland anhängigen Verfahren abgewartet 
werden. Die Möglichkeiten des Fonds, die 
Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland 
zu beschleunigen, sind gering; es muß daher 
damit gerechnet werden, daß diese Fälle in 
absehbarer Zeit nicht bearbeitet werden kön­
nen. Die Auflösung des Abgeltungsfonds kann 
aber erst nach Erledigung des letzten Antrages 
erfolgen. 

56, 9. Der RH ersuchte daher das Kura­
torium um Mitteilung, welche Maßnahmen es 
zu ergreifen gedenkt, um unter den ge­
gebenen Umständen eine zweckmäßige Er­
ledigung der durch Verfahren nach dem 
Bundesrückerstattungsgesetz präjudizierten 
Anträge zu gewährleisten. In seiner Stellung­
nahme teilte das Kuratorium mit, es beab­
sichtige, die restlichen Fälle von einer juri­
stischen Kraft, die aber nicht mehr als An­
gestellte, sondern gegen \3in Pauschalhonorar 
tätig sein würde, erledigen zu lassen. 

56,10. Das für die Erledigung der Geschäfts­
fälle beim Abgeltungsfonds vorgesehene Sy­
stem entsprach den Erfordernissen einer 
inneren Kontrolle. Abgesehen von einigen 
kleineren Mängeln bei der Kassenführung 
und der Buchhaltung wurden bei der Über­
prüfung des Abgeltungsfonds keine materiellen 
Unregelmäßigkeiten in der Gebarung fest­
gestellt. Die sichere und rasche Erledigung der 
vom Abgeltungsfonds wahrzunehmenden Auf­
gaben ist nicht zuletzt auch auf die Erfahrung 
und umsichtige Organisation der Geschäfts­
führung zurückzuführen. 

Kärntner Heimstätte, 
Gemeinnützige Hau-, Wohnungs­
und Siedlungsvereinigung 
Ges. m. b. H., Klagenfurt 

57, 1. Die Kärntner Heimstätte verwaltete zur 
Zeit der Einschau rund 1200 Wohnunilen, von 
welchen über 1000 Wohnungen nachde~m Zwei-

ten 'Weltkrieg erbaut wurden. Die Gesellschaft 
baute vorwiegend im Auftrag von Kärntner 
Gemeinden; sie war nach den gemachten 
Wahrnehmungen sehr bemüht, im Rahmen 
der ihr zur Verfügung stehenden ver hältnis­
mäßig geringen Mittel sparsam und rationell 
zu gebaren. Dessenungeachtet blieben all­
jährlich auf dem Sektor der Hausverwaltung 
die Einnahmen hinter den Ausgaben zurück. 
Es mußte daher nahegelegt werden, die im 
Gemeinnützigkeitsgesetz vorgesehene Kosten­
deckung durch Erhöhung der Verwaltungs­
kostenbeiträge in Erwägung zu ziehen .. Hiezu 
teilte die Gesellschaft mit, daß ein großer reH 
des Wohnungsbestandes dem Mietengesetz 
unterliege, weshalb eine Erhöhung der Ver­
waltungskosten vorläufig nicht vorgenommen 
werden könne. Dies gelte auch für die vom 
RH angeregte Anpassung der Instandhaltungs­
kostenzuschläge. Obwohl es nämlich der 
Gesellschaft im Zusammenhang mit Auf­
stockungen alter Wohnanlagen gelungen ist, 
deren baulichen Gesamtzustand zu verbessern, 
ist kaum damit zu rechnen, daß die hiefÜf 
bisher rückgestellten Beträge für große 
Instandhaltungsarbeiten ausreichen. 

57, 2. Die Gesellschaft hat bisher alle zur 
Ausführung gelangten Bauleistungen nur be­
schränkt ausgeschrieben. Es wurde empfohlen, 
größere Bauleistungen in Hinkunft öffentlich 
auszuschreiben, um die bestmöglichen Bedin­
gungen zu erreichen. Dies wurde zugesagt, 
jedoch gleichzeitig darauf verwiesen, daß bei 
den Bauvorhaben, welche teilweise von 
Kärntner Gemeinden finanziert werden, auf die 
ortsansässigen l!'irmen Rücksicht genommen 
werden müsse. 

57, 3. Bei Durchsicht der Vergabeunterlagen 
war festzustellen, daß bei einer Ausschreibung 
die Spenglerarbeiten ohne Angabe von Gründen 
an keinen der drei Bieter, sondern an eine außen­
stehende Firma vergeben wurden. Bei denSchlos­
serarbeiten erhielt, ebenfalls ohne ersichtlichen 
Grund, der teuerste Bieter den Zuschlag. Bei den 
sanitären Anlagen des gleichen Bauvorhabens 
wurde der Zuschlag dem drittbesten Bieter 
nach Vornahme von Preisnachlässen erteilt. 
Die Gesellschaft sagte zu, die Gründe für eine 
von der ÖNORM abweichende Handlungsweise 
in Hinkunft schriftlich festzuhalten. 

57, 4. Die Anzahl der von der Gesellschaft 
für Bauleistungen eingeladenen Bieter war 
allgemein verhältnismäßig gering, was zum 
Teil auf das Fehlen einer Firmenkartei mit 
Angaben über Kpupazität, Maschinenpark, 
Arbeiterstand usw. zurückgeführt wurde. Der 
Anregung zur Anlegung einer solchen Kartei 
wurde von der Gesellschaft bereits Rechnung 
getragen. 
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57, 5. Im Baustofflager der Gesellschaft 
befanden sich u. a. alte Einrichtungsgegen­
stände und sonstige nicht mehr verwendbare 
Materialien, deren ehestmöglicher Abstoß 
empfohlen wurde. 

57, 6. Die Gesellschaft hatte bei Kärntner 
Kreditinstituten erhebliche Guthaben, von 
denen lediglich 10% als Spareinlage deponiert 
waren. Es wurde angeregt, jene Gelder, die 
nicht laufend gebraucht werden, auf Festgeld­
konten anzulegen, um höhere Zinsenerträge 
zu erzielen. 

57, 7. Die Gesellschaft teilte in ihrer 
Stellungnahme mit, daß sie den gegebenen 
Empfehlungen zum größten Teil bereits 
Rechnung getragen habe. 

BUWOG - Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft für 
Bundesbedienstete Ges. ill. b. H., 
Wien 

58, 1. Die Gemeinnützige Wohnungsgesell­
schaft für Bundesbedienstete Ges. m. b. H., 
Wien, in der Folge kurz BUWOG genannt, 
verfügte zur Zeit der Einschau über einen 
Bestand von rund 7000 Wohnungen, von denen 
der größte Teil in den letzten 15 Jahren er­
richtet worden war. Die Vergabe der Bau­
leistungen durch die BUWOG erfolgte in der 
Regel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM. 
Lediglich in einigen Fällen waren Abweichun­
gen festzustellen. So wurde entgegen den er­
wähnten Bestimmungen nach Eröffnung der 
Offerte mit einzelnen Firmen zwecks Erzielung 
von Preisnachlässen verhandelt. Die BUWOG 
vertrat den Standpunkt, daß die vom RH auf­
gezeigten Vorkommnisse als durch besondere 
Umstände bewirkte Ausnahmen anzusehen 
seien und sagte zu, künftig bei der Aus­
schreibung und Vergabe der Bauleistungen 
die ÖNORM A 2050 genauestens zu beachten. 
Zu den vereinzelt zu knapp bemessenen 
Anbotfristen sowie zur nachträglichen Aus­
schaltung von im Wege einer beschränkten 
Ausschreibung zur Anbotstellung eingeladenen 
Firmen wegen nicht ausreichender Leistungs­
kapazität erklärte die BUWOG, daß es sich 
auch hier um Ausnahmefälle gehandelt habe. 
In Hinkunft würde grundsätzlich vor Einladung 
zur Anbotlegung die Leistungsfähigkeit der 
Firmen erhoben werden .. 

58, 2. Bei der Besichtigung der von der 
BUWOG erbauten Wohnungen wurde fest­
gestellt, daß die Instandhaltung der älteren 
Häuser nicht immer im wünschenswerten 
Ausmaß erfolgt ist. Die BUWOG erklärte, 
daß sie nach Vorliegen der finanziellen 
Voraussetzungen durch Erhöhung der Instand­
haltungskostenbeiträge auf die Erhaltung der 
Wohnbauten besonders achten werde. ·Weitere 

llL 

Bemängelungen bei einzelnen Neubauten be­
trafen die Errichtung von Balkonen auf der 
Schlechtwetterseite, die zu niedere Kamin­
verblechung auf Flachdächern und bei Kinder­
spielplätzen die Aufstellung von Turn- und 
Spielgeräten auf Betonböden. 

58, 3. Die BUWOG hatte zum Teil ver­
hältnismäßig teure Baugründe erworben. Im 
Hinblick auf den nicht unerheblichen Einfluß 
der Grundstückpreise auf die Gesamtkosten 
wurde empfohlen, bei der Auswahl der Bau­
gründe auf möglichst niedrige Preise Wert zu 
legen. In diesem Zusammenhange wurde 
vorgeschlagen, größere und am Rande der 
Stadt in guter Verkehrslage gelegene Grund­
stücke zu erwerben, was von der BUWOG 
zugesagt wurde. 

58, 4. Um für die Bundesbediensteten 
weiterhin Wohnungen zu erträglichen finanziel­
len Bedingungen bereitstellen und die Bau­
tätigkeit im bisherigen Umfange fortführen zu 
können, wurde der BUWOG nahegelegt, sich 
um billige Kredite zu bemühen. Hiezu meinte 
die BUWOG, daß in erster Linie der Bund als 
Alleingesellschafter Geldmittel in Form einer 
Kapitalaufstockung oder als Darlehen zur 
Verfügung stellen müßte. Der als Notlösung 
eingeschlagene Weg der Heranziehung von 
Kapitalmarktmitteln ermögliche nur eine ver­
hältnismäßig teure Wohnbautätigkeit und sei 
daher lediglich vorübergehend anwendbar. 

58, 5. Die Gesamtbaukosten je Quadrat­
meter Wohnungsnutzfläche stiegen in den 
letzten zehn Jahren weitaus höher als der Bau­
index. Der Unterschied wurde im wesentlichen 
damit erklärt, daß die Grundstückpreise 
stärker als die Baukosten angestiegen sind. 
Außerdem wurde die Qualität der ·Wohnungen, 
vor allem hinsichtlich der Innenausstattung, 
verbessert. Die noch darüber hinausgehende 
Steigerung der Mieten im gleichen Zeitraum 
hatte ihre Ursache in der Erhöhung der 
Kapitalkosten durch die Aufnahme teurer 
Darlehen. Schließlich mußten auch die In­
standhaltungspauschale und Verwaltungs­
kostenbeiträge als Bestandteile der Miete den 
erhöhten Aufwendungen angopaßt werden. 

58, 6. Die BUWOG hatte im Auftrag des 
BM für Inneres die Abwicklung verschiedener 
Darlehensaktionen zugunsten von Flüchtlingen 
als Treuhänderin übernommen. Da neue Flücht­
ling .. darlohen, deren Bearbeitung mit einem 
erheblichen Zeitaufwand verbunden war, nicht 
mehr gewährt wurden und die Verwaltung der be­
stehenden Konten wenig Arbeit erforderte, 
wurde empfohlen, den Personalstand der Dar-' 
lehensabteilung entsprechend zu vermindern, 
was seitens der BUWOG auch zugesagt wurde. 
Bei den an Bundesbedienstete gewährten Dar-
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lehen wurde nicht immer eine gleichmäßige 
Behandlung aller Darlehenswerber festgestellt. 
Hiezu teilt die BUWOG mit, daß von den 
Richtlinien für die Gewährung von Darlehen 
zur Restfinanzierung von Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen nur in besonderen Aus­
nahmefällen abgewichen wurde. 

58, 7. Eine Überprüfung der Altersschich­
tung des Personals der BUWOG ergab ein 
relativ ungünstiges Ergebnis, da mehr als 
ein Drittel der Bediensteten bereits du,s 
50. Lebensjahr überschrittenhat.te. Es wurde 
nahegelegt, bei Neuaufnahmen einer zweck­
mäßigen Altersschichtung erhöhte Aufmerk­
samkeit zuzuwenden. Den Bediensteten der 
Buchhaltung wurde ungeachtet der Tatsache, 
daß sie für die mit der Aufstellung der Jahres­
bilanz verbundenen Mehrarb0iten ein Bilanz­
geld erhielten, sämtliche Üben,tunden, die 
durch die BHanzarbeiten anfielen, voll hono­
riert. Es wurde empfohlen, in Hinkunft bei 
der Bemessung des Bilanzgeldes die separate 
Barabgeltung der Überstunden entsprechend 
zu berücksichtigen. 

58, 8. Bei Aufsichtssratsitzungen wurden 
Sitzungsgelder nicht nur an die elf stimm­
berechtigten Aufsichtsräte, sondern auch an 
deren Stellvertreter, die in der Regel an den 
Sitzungen als nicht stimmberechtigte Zuhörer 
teilnehmen, bezahlt. Der Ansicht des RH, daß 
die Zahlung von Sitzungbgeldern auch an die 
nicht stimmberechtigten Teilnehmer nicht ge­
rechtfertigt sei, hielt die BUWOG entgegen, 
daß die Beratung durch die Teilnahme der 
Stellvertreter auf eine breitere Basis gestellt 
wurde und demnach der Gesellschaft zum 
Vorteil gereichte. 

c) Sonstige ·Wahrnehmungen auf dem 
Gebiete der Finanzverwaltung 

Hauptfeststellung der 
Einheitswerte auf den 
1. Jänner 1963 

59, 1. Wieder RH im Zuge seiner Geba­
rungsprüfungen bei den Pinanzämtern mit all­
gemeinem Aufgabenbereich feststellen mußte, 
hat die ursprünglich für den 1. Jänner 1962 
vorgesehene und mit Bundesgesetz vom 
18. Juli 1962, BGBL Nr. 226, auf den 1. Jänner 
1963 verschobene Hauptfeststellung der Ein­
heitswerte für die wirtschaftlichen Einheiten 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, 
des Grundvermögens, des Betriebsvermögens 
und der Gewerbeberechtigungen nicht nur 
ungewöhnlich lange Zeit, nämlich rund drei­
einhalb Jahre, in Anspruch genommen, son­
dern auch während dieser Zeit zusätzliche 
Arbeiten in einem Ausmaß verursacht, daß der 
gesamte Arbeitsablauf bei den Pinanzämtern 
nachhaltig gestört wurde. Eine im Interesse 

allel' vom Einheit;;werb abhängiger Abgaben 
gelegene, zeitnahe Hauptfeststellung der Ein­
heitswerte des Grundbesitzes war von allem 
Anfang an dadurch beeinträchtigt, daß die 
infolge Aufhebung von Teilen der Verordnung 
über die Bewertung der bebauten Grundstücke, 
BGBL NI'. 109/1956, durch ein Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes notwendig ge­
wordene Novelle zum Bewertungsgesetz 1955 
erst im Sommer 1963 in Kraft getreten ist. 
Die Arbeit in den Bewertungsstellen der Pi­
nanzämter konnte somit erst ein halbes Jahr 
nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt be­
gonnen werden. Weiters wirkte sich auf den 
Arbeitsablauf außerordentlich hemmend aus, 
daß etwa ab Mitte 1964, also zu einer Zeit, als 
die Bewertungsarbeiten schon weit fortge­
schritten waren, mit Bestimmtheit eine neuer­
liche N ovellierung des Bewertungsgesetzes 
sowie auch eine Änderung des Grundsteuer­
und des Bodenwertabgabegesetzes zu erwarten 
war. Die lange Dauer der Verhandlungen über 
die zu beschließenden Novellen und die damit 
verbundene Ungewißheit über das Ausmaß 
der bevorstehenden Änderungen machte es 
schließlieh notwendig, die Bearbeitung der 
Mindesthewerturigsfälle zurückzustellen, und 
verhinderte auch die Erledigung der bereits 
in großer Zahl eingegangenen Bcrufungen. 
Ganz besonders nachteilig wirkten sich dann 
die in Rede stehenden Novellen selbst, die im 
Juli 1905 in Kraft getreten sind, auf den 
Arbeitsfortschritt aus. Die Finanzämter wur­
den nunmehr zwar in die Lage versetzt, die 
Hauptfe"tstellung zu Ende zu führen, doch 
lösten die geänderten gesetzlichen Bestim­
mungen - vor allem, soweit ihnen Rückwir­
kung zukam - eine ungeheure Mehrarbeit aus. 

59, 2. Diese zusätzlichen Arbeiten fielen 
aber in fast allen Abteilungen der Finanzämter 
an und behinderten sie in einem kaum mehl' 
vertretbaren Ausmaß in der Durchführung 
ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Er­
fassung der abgabepflichtigen Fälle und der 
Ermittlung der tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse, die für die Abgabepflicht wesent­
lich sind. Zunächst hatten wohl die Bewer­
tungsstellen die Hauptlast zu tragen, denn es 
mußten nicht nur die zurückgestellten Be­
wertungsarbeiten wiederaufgenommen und 
beendet, sondern außerdem hunderttausende 
Einheitswertbescheide, Grundsteuermeß­
bescheide u. a. m. berichtigt werden. Als 
Folge der Berichtigungen ergab sich dann bei 
den VeranlagungsabteHungen die Notwendig­
keit, Einheitswertbescheide des Betriebsver­
mögens und Vermögensteuerbescheide zum 
1. Jänner 1963 und 1964, ferner teilweise auch 
die Einkommensteuerbescheide der Jahre 1963 
und 1964 durch berichtigte Bescheide zu er­
setzen; nach den dem RH zur Verfügung 
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stehenden Unterlagen handelt es sich um wei­
tere zehntausende Bescheide. Zwangsläufig 
führten die massenhaften Bescheidberichti­
gungen und der dadurch bedingte erhöhte An­
fall an Rechtsmitteln zn wcit,mer beträchtlicher 
Mehrarbeit in den Veranlagungsabteilungen, 
Finanzkassen sowie den Ein- und Auslauf­
steIlen der Finanzämter. 

59, 3. Schließlich muß noch darauf hinge­
wiesen werden, daß sich die erwähnten Um­
stände auch in anderer Hinsicht nachteilig 
auswirkten: hier sei vor allem auf die allge­
meine Rechtsunsicherheit, die als Folge des 
ungewöhnlichen Ablaufe,; der Hauptfeststel­
lung durch lange Zeit geherrscht hat, sowie auf 
die unzumutb:1re Arbeitsüberlastung der mit 
der Durchführung der oberwähnten ]laß­
nahmen befaßten Bediensteten hingewiesen. 

59, 4. Auf Grund die;;er FeststellunQen sah 
sich der RH veranlaßt, dem mvr für Finanzen 
dringend nahezulegen, alles zu unternehmen, 
um Verwaltungserschwernisse von so tief­
greifender und nachhaltiger "\\Til'kung, wie sie 
bei der a,bgelaufenen Hauptfeststellung zutage 
getreten sind, in Hinkunft zu vermeiden. Vor 
allem hält es der RH für notwendig, die für die 
Durchführung einer Ha.uptfeststellung not­
wendigen Verhandlungen mit den ven,chic­
denen Interessenvertl'etungenbereits vor dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt verbindlich s,b:r.u­
schließen und dafür zu Borgen, daß die gesetz­
lichen Grundlagen zeitlich so geschaffen wer­
den, daß die Finanzämter mit den Bemes­
sungsarbeiten rechtzeitig beginnen können. 

59, 5. Ferner scheint es dem RH erforder­
lich, bereits vor Beginn einer Hauptfest­
stellung Pl'obebewertungen auf b:eite~ter Basis 
im gesamten Bunde"gebiet dureh7,uführen, 
damit 8innwidrige Ergebnisse oder Härten, die 
sich auf Grund einer beahsichtigten Änderung 
gesetzlicher Bestimmungen ergeben, zeitge­
recht ei'kannt und vermieden werden können. 

59, 6. In diesem Zusammenhang hat der 
RH das BM für' Finanzen auch daran erinnert, 
daß 81' schon vor Jahren anläßlich seiner Ein­
schau beim Fina,nzamt Neunkirchen (TB 1961, 
Ab:;.·443) empfohlen hat, im Zuge der Um­
stellung des österreichischen GrundkataRters 
auf Lochkarten auch die Grundbesitzüber­
sichten der Finanzämter durch im Lochkarten­
verfahren hergestellte Grundbesitzbogen ~u er­
setzen, weil eine solche Umstellung neben einer 
bedeutenden Arbeitsverminderung in den Be­
wertungsstellen noch eine Reihe weiterer 
erheblicher V OI'teile für die Finanzverwaltung 
mit sich brächte und somit eine echte Ver­
waltungsvereinfachung wäre. Das BM für 
Finanzen hat sich damal;:; zu dieser Empfeh­
lung positiv geäußert und mitgeteilt, daß im 
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Zuge einer Novellierung des Bewertungs­
geseh;es 1955 auch die Bestimmungen des § 21 
Aba. 2 Z. 2 diesea Geaetzei'; aufgehoben werden, 
die eine Weiterverwendung der Grundbesitz­
übersichten notwendig machen. 

59, 7. Durch das Bundesgesetz vom 19. Juni 
1963, BGBL NI'. 145, wurde nun der § 21 des 
Bewertungsgesetzes 1955 entsprechend abge­
ändert und damit das gesetzliche Hindernis 
beseitigt, das bis dahin einer Einführung von 
im Lochkartenverfahren hergestellten Grund­
besitzbogen entgegenstand. Trotzdem hat 
sich seither an der Art der Evidenzhaltung des 
Grundbesitzes durch die Finanzverwaltung 
nichts geändert, weshalb der RH das BM 
neuerlich ersuchen mußte, die in Aussicht ~fe­
nommene Umfltellung nunmehr ehestens °in 
Angriff zu nehmen. 

59, 8. Das BM für Finanzen hat in seiner 
Stellungnahme den Ausführungen des RH 
grundsätzlich beigepflichtet und darauf hin­
gewie;;en, daß· rund 2500 Probebewertungen, 
die noch vor Beginn der Hauptfeststellungen 
auf den 1. Jänner 1963 durchgeführt worden 
waren, durchweg8 brauchbare Ergebnisse ge- . 
zeitigt hätten. Im Laufe des Jahres 1964 seien 
weitere 25.000 BewertungtlfälIe durch das 
BM ausgewertet worden; das Ergebnis habe 
als Grundlage für die Novellen 1965 gedient. 
Ein genaues Bild über dit; tatsächlichen Er­
gebnisse der Hauptfeststellung könne jedoch 
erst naeh Auswertung der Einheitswert· 
bescheide durch das Österreichische Statisti­
sche Zentralamt gewonnen werden. Im übrigen 
sei das BM schon jetzt bestrebt, gründliche 
Vorbereitungen für die· nächste Hauptfest­
stellung zu treffen, und auch die Umstellung· 
der Grundbesitzübersichten auf die im Loch­
kartenverfahren hergestellten Grundbesitz­
bogen sei bereits im Gange. Seit 1. Jänner 1966 
arbeite ein Finanzamt probeweise nach Richt­
linien des BM für Finanzen an der Umstellung, 
und auf Grund der dort gewonnen Erfahrungen 
würden sodann Richtlinien für die Umstellung 
im ganzcn Bundesgebiet geschaffen werden. 
Soweit aber das land- und forstwirtschaftliehe 
Vermögen davon betroffen sei, habe sich die 
Notwendigkeit ergeben, in den neuen Grund­
besitzbogen auch die Ertragsmeßzahlen nach 
dem Ergebnis der Bpdenschätzung auszu­
weisen. Hiezu sei eine weitere gesetzliche Rege .. 
lung erforderlich, die aber noch ausstehe. 

Abgahenrückstände 

60, 1. Die Ncttorückstände an öffentlichen 
Abgaben (Summe Kap. 17) sanken im Jahre 
1965 gegenüber dem Jahre 1964 um 50·4 Mill. S 
(1'9%) auf 2582 Mill. S. Sie haben sich damit 
dem im Jahre 1960 verzeichneten Tiefstand an 

8 
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Abgaberirückständen (2253,3 Mill. S) abermals 
etwas genähert. Die Abgabenrückstände ha­
ben sich aber nicht bloß in ihrer Gesamtheit, 
sondern auch innerhalb der Abgabengruppen 
(Titel) nur unwesentlich geändert. Die ver­
staatlichten Unternehmungen haben im Jahre 
1965 die Rückstandsentwicklung dadurch sehr 
günstig beeinfiußt, daß sie ihre Abgabenrück­
stände um 184·3 Mill.S (58,3%) auf 131·9 Mil. S 
verminderten. 

60, 2. Im Jahre 1966 sind die Nettorück­
stände an öffentlichen Abgaben um 658 Mill. S 
(25,5%) auf 3239·9 Mill. S angestiegen. Zum 
verhältnismäßig starken Rückstandszuwachs 
haben insbesondere die direkten Steuern 
(391,6 JVlill. S) sowie die Gebühren und Ver­
kehrssteuern (92,1 Mill. S) beigetragen. Die 
Abgabenrückstände der verstaatlichten Unter­
nehmungen haben sich im Jahre 1966 aber­
mals geringfügig (22,5 J\lIill. S) vermindert und 
den bisher niedrigsten Stand von 109·4 Mill. S 

erreicht. Die Ursachen für die allgemeine Rück­
standssteigerung liegen insbesondere darin, 
daß vielen großen Abgabenschuldnern in er­
höhtem Maße Stundungen wegen ihrer Forde­
rungen gegen die öffentliche Hand gewährt 
werden mußten und daß die. im Jahre 1966 
neuerlich eingetretene Hochwasserkata­
strophe gleichfalls Anlaß zur Gewährung von 
Zahlungserleichterungen gab. 

60, 3. Eine Betrachtung der Rückstands­
entwicklung innerhalb der letzten zehn Jahre 
führt zu der bemerkenswerten Feststellung, 
da,ß die mit Ende Dezember 1966 verbliebenen 
Einnahmen-Zahlungsrückstände an öffent­
lichen Abgaben (Summe Kap. 17) gegenüber 
denen des Jahres 1957 bloß um 30·2 Mill. S 
höher liegen. Ferner ist beachtenswert, daß 
die Entwicklung der Abgabenrückstände im 
Zeitraum 1956 bis 1966 in auffallendem Gegen. 
satz zu den stetig ansteigenden Einnahmen 
steht, wie die folgende Übersicht z:eigt: 

Jahr Einnahmen Einnahmenzahlungsrückstände .Änderungen gegenüber dem. Jahre 1956 in % 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Abgaben-Abschreibungen -
Lösehung und Nachsicht 

in ~illionen Schilling 

21.280·6 2.804·9 
24.989'3 3.209·7 
26.269·2 3.021·6 
27.911,7 2.260·1 
30.782,5 2.253,3 
36.274'6 2.751·5 
40.078'3 2.648·7 
43.177,5 2.781'5 
48.626,7 2.632·4 
53.179,0 2.582·0 
59.126,5 3.239,9 

61, 1. Die Finanz:ämter haben im Jahre 1965 
insgesamt für 111·8 Mill. S Abschreibungen 
gemäß §§ 235 und 236 der Bundesabgaben~ 
ordnung verfügt. Davon wurden 41·6 Mill. S 
infolge Uneinbringliehkeit gelöscht und 
70·2 Mill. Saus Billigkeitsgründen nachgesehen. 
Im Jahr 1966 betrugen die Löschungen 
54 Mil!. S, die Nachsichten 77·4 Mill. S, die 
Gesamtabschreibungen somit 131·4 Mill. S. 

61, 2. Die von den Finanzämtern in den 
beiden Jahren verfügten Abschreibungen wei­
sen zwar betragsmäßig gegenüber dem je­
weiligen Vorjahr Unterschiede auf (1965: 
34·2 Mil!. S Abnahme, 1966: 19·6 Mill. S Zu­
nahme), sind aber im Verhältnis zur Summe der 
jeweiligen J ahresnettovorschreibung beinahe 
gleichgeblieben (1965: 0·21%, 1966: 0·22%). 
Diese Entwicklung zeigt, daß die Finanzämter 
auch in den Jahren 1965 und 1966 bei Prüfung 

Einnahmensteigernng Einnahmenzahlungs-
rückstand 

17·4 +14·4 
23·4 + 7·7 
31·2 -19,4 
44·7 -19,7 
70·5 - 1·9 
88·3 - 5·6 

102·9 - 0·8 
128·5 - 6·1 
149·9 - 7·9 
177·8 +15·5 

der gesetzlichen Voraussetz:ungen zur Ab· 
schreibung rückständiger Abgaben einen stren· 
gen Maßstab angelegt haben. 

Neuordnung der Verrechnung 
des Bundeshaushaltes 

62. Bei den Besprechungen des Entwurfes 
für ein Organisationsschema der Bundesver· 
lechnung (siehe TB 196.'), Abs. 89, 2) fanden 
die vom BM für Finanzen und vom RH aus· 
gearbeiteten Pläne eine positive Aufnahme. 
Die Ressorts gaben außerdem zahlreiche Hin· 
weise und Anregungen für die Lösung einzelner 
Fragen des Verfahrens und der Organisation 
der Verrechimng. In den Besprechungen mit 
den Ländern hoben das BM für Finanzen und 
der RH hervor, daß die vorgesehene Ver. 
arbeitung der Verrechnungsdaten mit Hilfe einer 
zentralen elektronischenDatenverarbeitungsan­
lage die Länder in ihren verfassungsgeset:dich ge· 
währleisteten Rechten. nicht beeinträchtigen 
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und in ihren Automatisierungsbestrebungen 
auch nicht behindern werde. Die positive 
Aufnahme der Pläne bestimmten das BM für 
Finanzen und den RH, die begonnenen Arbei· 
ten fortzusetzen und den Entwurf durch ein 
Detailkonzept näher auszuführen, an dessen 
Fertigstellung derzeit gearbeitet wird. 

115 

auf Grund der Ermächtigung im Energie­
anleihegesetz 1966, BGBL Nr .. 93, für die 
Energieanleihe 1966/1 in der Höhe von 
300 Mill. S, für die Energieanleihe 1966/II 
im Betrage von 450 Mill. S sowie für die 
Austrian Electricity Guaranteed Loan 1986 
im Nominale von 15 Mill. US·Dollar (d. s. 
rund 387·3 Mil!. S); 

Reform des Bundeshaushalts- . gemäß der im Art. VII Abs. 1 Z. 1 des 
rechtes ." ~ .. I BFG1966 ausgesprochenen Ermächtigung für 

.63, 1. Im BenchtsJahr ~e~zten das BM fur Agrar-Investitionskredite in der Höhe von 
Fmanzen und der RH dIe Besprechung des 290629.420.50 S' 
Vorentwurfes für ein neues Bundeshaushalts-' , . 
gesetz fort (si he auch TB 1964 Ab8 131 2) entsprechend der Im Art. VII Abs. 1 Z .. 3 

e, ,., . des BFG 1966 normierten Ermächtigung für 
63, 2. Der RH regte unter Hinweis auf die einen Wechselkredit in der' Höhe von 

Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes vom 960.000 US-Dollar (d.' s. rund 24·8 Mill. S) 
19. Dezember 1962, G 1,2/62, und vom 10. De- und für Bankdarlehen in der Höhe von 
zember 1966, G 22/66, sowie auf die Regierungs- 4·2 Mill. Schweizer Franken (d. s. rund 
erklärung vom 20. April 1966 an, auch in die 25 Mill. S) an die Austrian Airlines; 
Bund~sverfassu~g entsprech?nde haushalt~-I gestützt auf die im Art. VII Abs. 1 Z. 4 
r:chthche .BestlmmUn?en emzubauen, weIl des BFG 1966 erteilte Ermächtigung für vier 
sICh verse~Iedene ~estn~mungen des Vorent- Darlehen an die Erste Donau-Dampfschiff­
wurfes, WIe z. B. Jene uber den Gegenstand fahrts-Gesellschaft in der Höhe von 50 Mill. S 
der Veranschlagung, über die Vorbelastungen die mit Ende 1966 mit einem Teilbetrag vori 
und über den Auslaufmonat mit dem bestehen- 11.5 Mill. S zugezählt waren; 
den Bundesverfassungsrecht nur schwer ver-
einbaren lassen. Auch die Auf teilung der gemäß der im Art. VII Abs. 2 Z. 1 des 
Regelung zwischen dem Bundesfinanzgesetz- BFG 1966 erteilten Ermächtigung ·für die 
geber und dem einfachen Bundesgesetzgeber 6<yo Bund~s-Wohn-. und Siedlung~fonds-An­
bereite bri der derzeitigen Verfassungsrechts- lCIhe 1966 Im Nommale von 150 Mdl. S; 
lage Schwierigkeiten. auf Grund der im Art. VII Abs. 2 Z. 2 des 

BFG 1966 enthaltenen Ermächtigung für die 
Elekt.ronische Datenverarbeitung beiden Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-An-

64. Im Berichtsjahr stellte der RH die zu- leihen 1966 in der Höhe ;von 150 Mill. S; 
nehmende Verwendung elektronischer Daten- gestützt auf die im Bundesgesetz vom 
verarbeitungsanlagen innerhalb seines ge- 3. Juni 1964, betreffend die Finanzierung der 
samten Prüfungsbereiches fest. Mit Jahres- Autobahn Innsbruck-Brenner BGEl Nr 135 
ende standen ?6 elek~ronische Datenverarbe.i- enthaltene Ermächtigung für die 7o/~ A~leih~ 
tungsanlagen III BetrIeb, von denen auf dIe der Brenner Autobahn AG in der Höhe von 
Verwaltung 19, auf die Betriebe 13, auf die 15 Mill. US-Dollar (d. s. rund 387·3 Mill. S). 
wirtschaftlichen Unternehmungen 41 und auf I 
sonstige Rechtsträgcr 23 Anlagen entfielen. 
Da die Anschaffung und Organisierung des I Zusammenfassung 

Betriebes solcher Anlagen mitunter bedeutende 65, 2. Die namens des Bundes abgegebenen 
Kosten verursacht, regte der RH beim Bundes- Haftungszusagen erreichten mit Ende des 
kanzleramt und beim BM für Finanzen an, die Jahres1966 ein Ausmaß von23.305,602.451·08S. 
Maßnahmen auf dem Gebiet der elektronischen Die Kredite, auf die sich diese Haftungs­
Datenverarbeitung innerhalb der Bundesver- zusagen bezogen, beliefen sich auf insgesamt 
waltung zu koordinieren. Er wies hiebei auf 22.774,601.641'68 S. Den Ausgaben für Haf­
Versuche des Auslands, insbesondere auf jone tungsübernahmen des Bundes (Inanspruch­
in der Schweiz hin, wo seit dem Jahre 1960 nahme,Kosten)inderHöhevon63,087.316'98S 
in der Bundesverwaltung eine Koordinations- standen im Jahre 1966 korrespondierende Ein­
stelle für Automation be8teht. nahmen (Entgelte, Rückersätze) im Betrage 

d) Bundeshaftungen 1966 

65, 1. Nach den vom BM für Finanzen 
dem RH übermittelten Unterlagen hat der 
Bundesminister für Finanzen im Jahre 1966 
namens des Bundes folgende Haftungen über-
nommen: 

von 55,985.063·37 S gegenüber, sodaßdie 
Belastung des Bundeshaushaltesaus diesem 
Titel 7,102.253'61 S beträgt. 

65, 3. Einen Überblick über die Ent­
wicklung der vom Bund in den letzten zehn 
Jahren übernommenen Haftungen gibt die 
folgende Übersicht: 
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Entwicklung der Haftungen des Bundes in den letzten zehn Jahren 
Haftuugsquote je Summe der Ausgaben v. H. der Summß 

Ausmaß der llaf- Einwohner in Öster- der Ausgabeu Höhe der Haftungen (Gebarungserfolg laut 
Jahr In Millionen tungen, bezogen reich (Volkszählung Bundesrechnungsab- ( Gebarungserfolg 

auf den Stand vom Schillingen 
31. 12. 1957 (= 100) 

1957 12.050 100 
1958 14.803 122·8 
1959 16.917 14-0·4 
1960 19.063 158·2 
1961 20.409 169·4 
1962 15.970 132·5 
1963 16.949 140·7 
1964 16.979 140·9 
1965 ]9.985 165·9 
1966 23.305 193·4 

e) Finanzschuld 1966 

66, 1. Die Finanzschuldengebarung des 
Bundes wurde vom RH im Sinne der Be­
stimmungen des Art. 121 Abs. 3 des Bundes­
Verfassungsgesetzes und des § 10 des Rech­
nungshofgesetzes überwacht. Eine der Glie­
derung des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 
1966 entsprechende ziffernmäßige Darstellung 
der Finanzschulden und der im Berichtsjahr 
daran eingetretenen Veränderungen erfolgt 
im BU"!ldesrechnungsabschluß für das Jahr 
1966. Der Bundesminister für Finanzen hat 
nach den vom BM für Finanzen zur Ver­
fügung gestellten Unterlagen im Jahre 1966 
folgende Kreditopera tionen durchgeführt: 

Kreditoperationen zum Z"ecke 
des Erlages der österreichischen 
Quote für internationale Finanz· 
institutionen 

1961: 7,073.807 schluß) in Millionen laut Bundesrech-
Einwohner) Schilling nungsabschluß) 

1.703 36.279 33·2 
2.093 41.364 35·8 
2.391 42.039 40·2 
2.695 45.168 42·2 
2.885 49.993 40·8 
2.258 54.Il3 29·5 
2.396 59.074 28·7 
2.4f)Ü 62.709 27·1 
2.825 66.646 30·0 
3.294- 72.259 32·2 

66, 3. Zur Deckung der zweiten guote 
des zusätzlichen Beitrages der Republik Oster­
reich an die Internationale Entwicklungs­
organisation, den zu leisten der Bundes­
minister für Finanzen mit Bundesgesetz vom 
5. Feber 1964, BGBL NI'. 25, ermächtigt 
wurde, hat er auf Grund der Ermächtigung 
im 3. Schatzscheingesetz 1948 in der jeweils 
geltenden Fassung einen Bundesschatzschein 
im Nominale von 43,680.000 S begeben, 
der unverzinslich und bei Sicht fällig ist. 

66, 4. Eine haushaltsmäßige Verrechnung 
diesel' Gebarung, wie sie der RH empfahl, 
wird vom BM für Finanzen erst dann durch­
geführt; wenn die Quote von der Inter­
nationalen ~ntwicklungsorganisation abbe­
rufen und der Bundesschatzschein getilgt 
wird. 

66, 2. Die Oestel'l'eichische Nationalbank 66, 5. Zur Erfüllung der in Landeswährung 
hat dem Bund zur Einlösung von Bundes- zu erlegenden Quote für die gemäß der Er­
schatzscheinen, welche zum Zwecke des Er- mächtigung im Bundesgesetz vom 14. Juli 
lages der österreichischen Quote für inter- 1965, BGBL Nr. 204, am 28. Jänner 1966 
nationale Finanzinstitutionen gemäß § I des gezeichneten weiteren 867 Kapitalanteile im 
3. Schatzscheingesetzes 1948, BGBL NI'. 159, Gegenwert von 86,700.000 US-Dollar (d. s. 
in der jeweils geltenden Fassung begeben zirka 2.254,200.000 S) an der Internationalen 
wurden, auf Grund des im Bundesgesetz Bank für Wiederaufbau und Wirtschafts­
vom 27. Feber 1963, BGBL Nr. 51, in der förderunghat der Bundesminister für Finanzen 
Fassung des Bundesgesetzes vom 13. Mai nach dem Stand vom 31. Dezember 1966 
1964, BGBL Nr. 109, festgelegten Über- entsprechend der Ermächtigung im 3. Schatz­
einkommens zwischen dem BM für Finanzen scheingesetz 1948 in der jeweils geltenden 
und der Oesterreichischen Nationalbank wei- Fassung einen Bundesschatzschein im N 0-

tere, mit 2% p. a. verzinsliche Kredite in minale von 202,878.000 S begeben, der gleich­
der Höhe von 79,775.000 S gewährt. Von I falls unverzinslich und bei Sicht fällig ist. 
diesen Krediten wurden 48,395.000 S zur 
Einlösung der letzten noch in Umlauf ge-I 
wesenen, zum Zwecke des Erlages der. öster­
reichischen Quote für den InternatIOnalen 
Währungsfonds begebenen Bundesschatz­
scheine verwendet. Der restliche Kredit in 
der Höhe von 31,380.000 S wurde zur Ein­
lösung der für den Erlag der österreichischen 
Quote für die Internationale Entwicklungs­
organisation begebenen Bundesschatzscheine 
-verwendet. 

Kreditoperationen zur Bedeckung 
des im Bundesfiuanzgesetz für 
das Jahr 1966 vorgesehenen Ge-

samtgebarungsabgange. 

66, 6. Gestützt auf die im Art. VI Z. 1 
des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1966, 
BGBL NI'. 87 (BFG 1966), enthaltene Er­
mächtigung, hat der Bundesminister für Fi­
nanzen folgende Finanzschulden aufgenommen: 
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a) Bundesanleihen 1966{1 und n 

66, 7. Zwei mit 6% jährlich zu verzinsende 
Bundesanleihen im Gesamtnominale von 
1500 Mill. S; dre 6%. Bundesanleihe 1966/1 
mit einem Nominale von 800 Mill. S ist ab 
1970 in zwölf Jahresraten und die 6% Bundes­
anleihe 1966JII mit einem Nominale von 
700 Mill. S ist ab 1968 in 14 Jahresraten zu 
tilgen. 

b) Bundesschatzscheine 

117 

Kreditoperationen zur vorüber­
gehenden Kassenstärkung 

66, 12. Auf Grund der Ermächtigung im 
Art. VI Z. 2 des BFG 1966 hat der Bundes­
minister für Finanzen verschiedene kurz­
fristige Kreditoperationen zur vorübergehen­
den Kassenstärkung durchgeführt; der höchste 
Stand der Verpflichtungen aus solchen Kredit­
operationen erreichte den Betrag von 
1l03·4 Mill. S. Von diesen Kreditoperationen 
erfolgte eine zur kurzfristigen Vorfinanzierung 
der 6% Bundesanleihe 1966/1. Bei dieser 
Vorfinanzierung betrug die Verzinsung 6% 

66, 8. Mit 5% und 5%% jährlich verzins- p. a. Die aufgenommenen Bundesschatz­
liche Bundesschatzseheinkredite im Gesamt- scheinkredite mit einer Laufzeit bis zu drei 
betrag von 827 Mill. S und einer Laufzeit von· Monaten wurden mit 21/

8
% und 274% p. a. 

drei Jahren. verzinst. 

c) Schatzwechselkredite 

66, 9. Weiters drei Schatzwechselkredite ; 
in ausländischer Währung, u. zw. am 28. Ok­
tober 1966 einen mit 7%% p. a. verzins­
lichen Kredit in der Höhe von 4 Mill. US­
Dollar (d. s. rund 103 Mill. S) und einer Lauf­
zeit bis 28. Jänner 1968, am 2. November 
1966 einen mit 7% p. a. verzinslichen Kredit 
im Betrage von 23·205 Mill. Schweizer Franken 
(d. 8. rund 138 Mill. S) und einer Laufzeit 
bis 2. Mai 1968 sowie am 12. Dezember 1966 
einen mit 7% p. a. verzinslichen Kredit im 
Nominale von 2500 Mill. Lire (d. s. rund 
104 Mill. S) und einer Laufzeit bis 4. Juni 
1968. Für die Gewährung dieser Kredite sind 
überdies noch Provisionen in der Höhe von 
%% bzw. 74% p. a. zu entrichten, sodaß 
sich eine Gesamtbelastung von 811r2% unu 
774% p. a. ergibt. 

'd) Darlehen der Versicherungs­
anstalten 

66, 10. Darlehen von Versicherungs-
anstalten im Gesamtbetrag von 160·9 Mill. S, 
die mit 6%%, 6%% oder 7% p. a. zu ver­
zinsen sind und bei einem Begebungskurs 
von 98% eine Laufzeit von 12 oder 15 Jahren, 
bei einem Begebungskurs von 98 % % eine 
Laufzeit von zehn Jahren und bei einem Be­
gebungskurs von 100% eine Laufzeit von 
acht Jahren haben. 

Kreditoperationen zur Be­
leltigung VOn Hochwasserschäden 

66, 11. Auf Grund der Ermächtigung im 
Art. VI Z. 1 ades BFG 1966 in der Fassung 
der 1. Novelle zum BFG 1966, BGBL Nr. 209, 
hat der Bundesminister für Finanzen weitere 
Bundesschatzscheinkredite in der Höhe von 
400 Mill. S aufgenommen, die bei einer drei­
monatigen Laufzeit mit 274% verzinst werden. 

Prolongiernngen und Konver­
tierllngen 

66, 13. In Ausübung der Ermächtigung 
gemäß Art. VI Z. 3 des BFG 1966 hat der 
Bundesminister für Finanzen folgende Kredit­
operationen durchgeführt: 

66, 14. Am 16. Juni 1966 wurde der zu­
letzt mit 5%% p. a. verzinsliche US-Kommerz­
bankkredit 1963 in der Höhe von 5 Mill. US­
Dollar in einen mit 5% p. a. verzinslichen 
Bundesschatzscheinkredit mit einer Laufzeit 
bis 15. Juni 1969 konvertiert. 

66, 15. Von den am 12. August 1966 
fälligen Kreditraten der 5% US-Kredite 1963 
wurde ein Teilbetrag von 4 Mill. US-Dollar 
bis 12. Juli 19~7 gegen Erhöhung des Zins­
fußes auf 6 % % p. a. prolongiert. Dieser 
Kredit wurde jedoch vorzeitig am 20. De­
zember 1966 getilgt. 

66, 16. Der 5% US-Kommerzbankkredit 
1964 in Höhe von 5 Mill. US-Dollar, der eine 
Laufzeit bis 6. April 1967 hatte, wurde per 
6. Dezember 1966 vorzeitig gekündigt und 
in einen 5% Bundesschatzscheinkredit mit 
einer viermonatigen Laufzeit konvertiert. 

66, 17. Die weiteren Prolongierungen und 
Konvertierungen von Bundesschatzscheinen 
erreichten die Höhe von 1300 Mill. S, wovon 
500 Mill. S auf die zur vorübergehenden 
Kassenstärkung begebenen Bundesschatz­
scheine entfielen. 

Vorzeitige Tilgung von Krediten 

66, 18. Im Dezember 1966 wurden fol­
gende Kredite vorzeitig getilgt: 

am 6. Dezember 1966 der 5% US-Kommerz­
bankkredit 1964 in der Höhe von 5 Mill. US­
Dollar (d. s. rund 129 Mill. S), der am 6. April 
1967 zu tilgen gewesen wäre; 
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am 15. Dezember 1966 die 4%% Bundes­
schatzscheinkredite in der Höhe von 300 l\'Iill. S, 
die am 15. September bzw. 15. Dezember 1967 
fällig geworden wären; 

am 20. Dezember 1966 der 6Y2% US­
Kredit 1963 in der Höhe von 4 Mill. US-Dollar 

. (d. s. rund 103 Mil!. S), für den eine Laufzeit 
bis zum 12. Juli 1967 vereinbart war. 

66, 19. Da in den letzten Monaten des 
Jahres 1966 mehrere Kredite mit einer höheren 
Zinsenbelastung als die der vorzeitig getilgten 
Kredite aufgenommen wurden (Schatzschein­
kredite mit 5%%, Schatzwechselkredite mit 
7 bis 7%%, siehe Abs. 66, 8 u. 9), ersuchte 
der RH das BM für Finanzen, zur Zweck­
mäßigkeit dieser Gebarung Stellung zu nehmen. 

66, 20. Das BM für Finanzen begründete 
die vorzeitige Tilgung der US-Kredite mit 
"dem dringenden Begehren der Vereinigten 
Staaten, Österreich möge angesichts der 
amerikanischen Zahlungsbilanzlage zumindest 
eine Geste in Richtung einer vorzeitigen 
Rückzahlung von Bundesschulden gegenüber 
amerikanischen Gläubigern vornehmen". 

66, 21. Zur vorzeitigen Tilgung der Bundes­
schatzscheinkredite gab das BM für Finanzen 

bekannt, daß die damit verbundene Er­
höhung des Zinsenaufwandes eine Anpassung 
der Verzinsung der Schatzscheine an die da­
mals gegebene Marktlage bewirkte, was eine 
Voraussetzung für eine wirksame Staats­
schuldenpolitik sei. Je mehr nämlich die 
Schatzscheinverzinsung von der Marktver­
zinsung abweiche, desto weniger würden die 
Kreditinstitute bereit sein, auch in Zukunft 
Schatzscheine zu übernehmen. 

Zusammenfassung 

67, 1. Aus den Rechnungsaufschreibungen 
der Finanzschuldbuchhaltung des BM für 
Finanzen ergaben sich zum 31. Dezember 
1966 Finanzschulden des Bundes in der Höhe 
von 29.354,102.541'66 S, davon entfielen 
77,220.829·14 S auf die fälligen Finanz­
schulden ; die nichtfälligen Finanzschulden 
haben sich seit Ende 1965 um 1.000,141.222·46S 
und die fälligen um 1,592.129'79 S erhöht. 

67, 2. Einen überblick über die Ent­
wicklung der nichtfälligen Finanzschulden in 
den letzten zehn Jahren zeigt die folgende Auf­
stellung: 

Entwicklung der nichtfälligen Finanzschulden des Bundes in den letzten zehn Jahren 
Schuldenstand Ausmaß der v. H. der Summe Schuldquot.e je Ein- Summe der Ausga-

Aufgenommen Summe Finanzschuld, wohuer in österreich ben (Gebarunserfolg der Ausgaben (Geba-
Jahr 

vor 1938 seit 1945 
bezogen auf den (Volkszählung 1961: It. Bundesrechnungs- rungserfolg It. Buu-
Stand vom 31. 7,037.807 Einwoh- abschluß) desrechnungsab-

in Millionen Schilling 12.1957 (= 100) 

1957 ..... 996 9.961 10.957 100 
1958 ..... 910 14.722 15.632 143 
1959 ..... 856 18.928 19.784 181 
]960 ..... 780 21.534 22.314 204 
1961 ..... 723 21.625 22.348 204 
1962 ..... 646 22.371 23.017 210 
1963 ..... 612 24.450 25.062 229 
1964 ..... 587 26.722 27.309 249 
1965 ..... 544 27.733 28.277 258 
1966 ..... 512 28.765 29.277 267 

f) Treffer- und Tilgungsziehungen 

68. Ferner ist zu berichten, daß ein Ver­
treter des RH im Berichtsjahr die Verlosungen 
für folgende Kreditoperationen überwacht hat: 
6% Trefferanleihe 1958, 7% Investitions­
anleihen 1958, 7% Bundesanleihe 1959, 6Y2% 
Festspielhausanleihe 1957, 6 Y4 % Bundesan­
leihe 1959, 7% Bundesanleihe 1960, Bundes­
losanleihe 1958, 7% Investitionsanleihe 
1958jII, 7% Verkehrsanleihe 1957, 6Y2% 
Investitionsanleihe 1956, 6% Bundesobliga­
tionen 1962, 6 Y4 % Bundesobligationen 1963, 
5% Aufbauanleihe 1949, 6%% Schnellbahn­
anleihe 1962. 

ner) Schilling in MUI. Schilling schluß) 

1.549 36.279 30·2 
2.210 41.364 :~7'8 
2.797 42.039 47·1 
3.154 45.168 49·4 
3.159 49.993 44·7 
3.254 54.113 42·5 
3.543 59.074 42·4 
3.860 62.708 43;5 
3.997 66.646 42·4 
4.139 72.259 40'5 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1965 

Am.t der Oberösterreichischen 
Landesregierung; v' er ",endung 
land- uud fOrRtwirtschaftlicher 
Förderungsmittel des Bundes 

69, 1. Bei der Förderung agrarischer Opera~ 
tionen mit Hilfe von Bundesmitteln stellte der 
RH beim Amte der Oberösterreichischen Landes­
regierung Mängel bei der Finanzierung und 
Planung einzelner Vorhaben fest. Als bemerkens­
wertes Beispiel sei ein Wirtschaftswegeprojekt 
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im Bereiche der Agrarbezirksbehörde Linz an- so hoch zu stehen kamen wie die der vor­
geführt, das bei einer Bauzeit von drei Jahren gesehenen sechs zusammen. Bei den gemein­
mit Gesamtkosten von 542.000 S veranschlagt samen Anlagen war der Ausfall gleichfalls 
war. Dieser Betrag sollte in der Weise auf- nicht unerheblich; von insgesamt 134 geplanten 
geteilt werden, daß die Interessentenschaft Projekten fielen 26 aus, 30 Projekte kamen 
50% (271.000 S), der Bund 33% (178.860 S) im Laufe des Jahres hinzu, sodaß insgesamt 
und das Land Oberösterreich 17% (92.140 S) 138 durchgeführt wurden. Hinsichtlich der 
der Kosten tragen sollte. Kosten der einzelnen Projekte wurde fest-

69, 2. Tatsächlich erforderte das Projekt gestellt, daß sich diese nicht im Rahmen des 
einschließlich der nicht vorgesehenen Ver- Voranschlages hielten, zum Teil wurden wesent-

liche Überschreitungen, zum anderen Teil längerung zweier Wege mit zusammen 210 m 
Länge und einer gegenüber der geplanten maßgebliche Unterschreitungen festgestellt. 

bloß 'halben Bauzeit nur 187.000 S, also 69, 6. Da, wie bereits erwähnt, sowohl 
weniger als die' ursprünglich vorgesehene bei der Durchführung der einzelnen Vorhaben, 
Interessentenleistung. Trotzdem. wurden die als auch der Jahresarbeitsprogramme laufend 
Kosten nach dem ursprünglich festgelegten wesentliche Abweichungen festgestellt werden 
Schlüssel aufgeteilt, was der RH als den mußten, empfahl der RH dem BM für Land­
Richtlinien des BM für Land- und Forstwirt- und Forstwirtschaft, die Abwicklung dieser 
schaft Widersprechend bemängelte, weil eine Förderungsmaßnahme einer Revision zu unter­
Bundesbeihilfe nur dann gewährt werden ziehen, um sowohl bei den nachgeordneten 
darf, Wenn die Kosten von den Interessenten Stellen als auch beim Bundesministerium selbst 
und anderen Rechtsträgern nicht aufgebracht unproduktive Arbeiten und Leerläufe durch 
werden können, nachträgliche Änderungen zu vermeiden. Er 

69, 3. Der Landeshauptmann von Ober- regte daher an, von der Programmerstellung 
österreich wies in seiner Stellungnahme darauf in der bisherigen Form Abstand zu nehmen 
hin, daß angesichts der geringen personellen und des weiteren zu prüfen, ob es nicht zweck­
Besetzung der Bauleitung der Agrarbezirks- mäßig wäre, an Stelle der bisherigen monat­
behörde Linz und des großen Arbeitsanfalles lichen Überweisung der Bundesmittel den 
jeweils nur generell nach Erfahrungszahlen Landeshauptleuten das Anweisungsrecht 
veranschlagt werden könne. Zum Beispiels- über entsprechende Kreditteile der in Betracht 
fall wurde ins Treffen geführt, daß die 65 %ige kommenden finanzgesetzlichen Ansätze zu 
Unterschreitung der veranschlagten Bausumme übertragen. 

einen Einzelfall darstelle. 69, 7. Die Anregung des RH, die Erstellung 
69, 4. In seiner Gegenäußerung räumte der Jahresarbeitsprogramme zu vereinfachen, 

der RH ein, daß angesichts der nicht be- wurde vom BM für Land- und Forstwirtschaft 
friedigenden Personalausstattung gewisse aufgegriffen und in Aussicht gestellt, diese 
Schwierigkeiten bestünden. Er konnte jedoch Frage gelegentlich der nächsten Länder­
nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß im besprechung zu erörtern. Hinsichtlich der 
Hinblick auf die Höhe der Bundesmittel Übertragung des Anweisungsrechtes an die 
die genaue Planung und Kalkulation der Landeshauptleute war das Bundesministe­
Förderungsvorhaben nicht vernachlässigt wer- rium nicht bereit, dem Wunsche des RH 
den dürfe. Insbesondere erinnerte er daran, zu entsprechen, da es u. a. die rechtzeitige 
daß die geprüften Projekte fast durchwegs Bereitstellung der erforderlichen Mittel bei 
erkennen ließen, daß die Leistungsfähigkeit einer solchen Regelung für nicht gewährleistet 
der Interessenten nicht im erforderlichen erachtete; eine Auffassung, die vom RH 
Ausmaße berücksichtigt wurde. nichtogeteilt werden kann. 

69, 5. Abweichungen von der Planung 
wurden aber nicht nur bei einzelnen Projekten, 69, 8. Des weiteren wurde in mehreren 
sondern auch bei der Vorbereitung und Fällen festgestellt, daß Gemeinden als Interes­
Durchführung der Jahresarbeitsprogramme senten in die Baufinanzierung einbezogen 

worden waren, dies aber bei der Zuschuß­selbst festgestellt. So wurden für das Jahr 1964 
61 Vermessungs- und Vermarkungsprojekte gewährung aus, Bundesmitteln unberücksichtigt 

blieb und dieser Sachverhalt in den dem BM veranschlagt, hievon kamen jedoch nur 41 
zur Durchführung, 20 Projekte fielen über- für Land- und Forstwirtschaft vorgelegten 
haupt aus und 3 Projekte wurden nach- Verwendungsnachweisen auch nicht zur Dar­
träglieh neu hinzugenommen. Ähnlich ver- stellung gelangte. 
hielt es sich bei den "Vereinödungen". Von 69, 9. Der RH führte dazu aus, daß in 
sechs veranschlagten Vorhaben kamen ledig- den meisten Fällen die betreffenden Gemeinden 
lieh drei zur Ausführung, wobei jedoch die. wohl nicht Interessenten im eigentlichen Sinne 
Kosten dieser drei ausgeführten Projekte fast der 1andesgesetzlichen Bestimmungen gewesen 
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seien .. sondern nur einen Zuschuß zü den 69, 14. Dem BM für Land- und Forstwirt­
Ge::;amtbaukosten geleistet hätten. In allen schaft gegenüber hat der RH allerdings 
diesen Fällen wurde jedoch die Gewährung des Zweifel goäußert, ob die mit der Baudurch­
ZW3chusses aus Bundesmitteln ohne Berück- führung beauftragten Stellen mit dem Bau­
sichtigung dieser Mitfinanzierung nach den beginn tatsächlich bis zur Genehmigung der 
allgemeinen Normen der Richtlinien des BM Arbeitsprogramme zuwarten könnten, da diose 
für Land- und ForstwirtBchaft festgesetzt, meist erst in dell Monaten Mai und Juni 
was einerseits eine unterschiedliche Behand- erfolge, also zu einem Zeitpunkt, in dem die 
lung der Interessenten gegenüber Bauvorhaben Bauarbeiten auf Grund der Witterungs- und 

. ohne Gemeindezuschuß darstellte, da die arbeitswirts~haftlichen Bedingungen bereits 
betreffenden Interessenten den auf sie ent- in vollem Gange sein müßten. 
fallen'den Anteil zur Gänze salbst aufbringen 69, 15. Dazu hat das BM für Land- und 
mußten, und andererseits die sparsame Ver- Forstwirtschaft bemerkt, daß in der Regel 
wendung von Bundesmitteln in Frage gestellt die Weiterführung der bereits im Vorjahr 
erscheinen ließ, da die Leistungsfähigkeit der genehmigten und begonnenen Vorhaben im 
Il1terespent,en - zuuno"ul1stcn der Bundes- h N 

,0 , ~ ersten Halbjahr möglic sei. ur neue Vor-
mittel - nicht nach gleichen Grundsätzen haben dürften erst nach Genehmigung des 
'beurteilt wurde. 

Arbeitsplanes und Vorlage der zugehörigen 
69, 10. Der RH mußte daher, gestützt Projektsunterlagen begonnen werden, sofern 

auf die bezüglichen Bestimmungen des FVG, hiezu ein BundeszUi:whvß geleistet werden 
verlangen, daß in jenen Fällen, in denen solle. Es sei daher die Verlegung des Vorlage­
Gemeinden als Interessenten aufscheinen, eine termins für das Jahresarbeit.sprogramm 
Förderung aus Bundesmitteln für den auf die weder erforderlich noch technisch durch­
öffentlich-rechtllchen Körperschaften entfal- führbar. 
lenden Beitragsanteil zu unterbleiben hat. 69, 16. Der Landeshauptmann von Ober­
Bei Leistungen von Gemeinden, die im all- österreich wies in seiner diOl:lbezüglichen Stel­
gemeinen Gemeindeinteresse erbracht werden, lungnahme darauf hin, daß die Projekts­
müßte ein solcher Beitrag wegen der unter- genehmigungen alljährlich so spät erfolgten, 
schiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der daß es ausgeschlossen seI, mit dcm Baubeginn 
einzelnen Gemeinden bei der Zuerkennung bis zu deren Einlangen zuzuwarten. Was die 
eines BUl1desbeitrages entsprechend berück- Weghreiten anlange, wurde ausgeführt, daß 
sichtigt werden. sich die Breitenabmessungen der Wirtschafts-

69, 11. Der Landeshauptmann von Oher- .·wege nach der Frequenz und der Breite der 
österreich hat dazll versichert, daß er in Hin- landwirtschaftlichen Maschinen richten 
kunft der Auffassung des RH cntsprechen müßten. Bei der hohen Belastung der an 
werde. einem Zusammenlegungbverfahren Beteiligten 

69, 12. Die einscl;llägigen Richtlinien des müsse jene. wirtschaftliche Breite vorgesehen 
BM für Land- und Forstwirtschaft sehen vor, werden, die die einwandfreie Wegbenützung 
daß Maßnahmen im Rahmen der agrarischen bei niedrigsten Kosten sichere. :iYlan mÜRse 
Operationen mit vorgesehenen Gesamtkosten bedenken, daß im Gelände mit Querneigungen, 
von über 500.000 S dem BM für Land- und wie sie im Mühlviertel die Regel seien, jede 
Forstwirtschaft: zur Einzelgenehmigung vor- Wegverbreiterung mit erheblichen Kosten ver- . 
zulegen bind und erst nach. Erteilung dieser bunden sei. Bei überflüssig großen Weg­
Genehmigung und der Eingliederung in das breiten ergebe sich wegen der geringen Fre­
.Jahresarboitsprogramm mit dem Bau. be- quenz nur ein breiterer, hegraster, beidseitiger 
gonnen werden darf. Der RH mußte jedoch GrÜnbtreifen. Vom Bundesministerium werde 
festi,tellen, daß die erforderlichen Genehmi- die Breitebeme::;sung auf die ebenen Gebiete 
gungen des Bundesministeriums häufig nicht in Niederösterreich abgestimmt., also auf Ver­
abgewartet worden. In einem Falle führte hältnisse, die nicht auf das vom RH zitierte 
dies auch dazu, daß die vom Bundesministe- Zusammenlegungsgebiet angewendet werden 
rium auch schon bei anderen Vorhaben er- könnten. 
folglos verlangte größere Wegbreite nicht mehr 69, 17. Im Hinblick auf die Stellungnahme 
hergestellt werden konnte, weil das \Vegnetz des Bundesmiiiisteriums bezüglich des Bau­
bereits fertiggestellt War. beginnes von Wegbauvorhaben sah der RH 

69, 13. Der RH mußte daher auf die dem Landeshauptmann von Oberösterreich 
Einhaltung der vom BM für Land- und Forst- gegenüber keinen Anlaß, von seinem ur­
wirtsGhaft erlassenen Vorschriften dringen sprünglich eingenommenen Standpunkt ab­
und insbesondere verlangen, mit dem Beginn zugehen. 
neuer Bauvorhaben bis zu deren Genehmigung 69, 18. Zu den divergierenden Auffassungen 
zuzuwarten. über die erforderlichen Weg breiten zwischen 
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den Baudienststellen des Landes Oberösterreich um Beiträge zur Verbesserung der Wohn­
und dem BM für Land- und Forstwirtschaft verhältnisse der antragstellenden Landwirte 
verlieh der RH seiner Erwartung Ausdruck, und um die Schaffung von Räumen für Zwecke 
daß künftig solche Meinungsverschiedenheiten des Fremdenverkehrs und nicht für Land-
vor Baubeginn geklärt würden. arbeiter. 

69, 19. Die den einzelnen Projekten ange- 69, 24. In seiner Stellungnahme brachte 
lasteten Mietgebühren für die Verwendung der Landeshauptmann von Oberösterreich 
bundeseigener Baumaschinen setzen. sich aus grundsätzlich zum Ausdruck, in Zukunft den 
den sogenannten Amortisationsquoten, die Bemängelungen des RH entsprechen zu wollen. 
an den Bund abzuführen sind und der Ersatz- Im einzelnen aber wurden die vom RH be­
beschaffung dienen, sowie aus variablen sonders angeführten Fälle von richtlinien­
Kosten, aus denen der Betrieb der Geräte zu widriger Beihilfengewährung jedoch als ge­
deckcn ist, zusammen. Bei der überprüfung rechtfertigt bezeichnet; insbesondere geschah 
hat der RH festgestellt, daß, im Gegensatz dies mit dem Hinweis darauf, daß während der 
zur richtlinienmäßigen Vorschrift, die Amorti- Raisonspitzen vorübergehend, Taglöhner be­
sationsquo'Gen nur so lange an das BM für schäftigt würden, für die Wohnraum bereit­
I~and- und Forstwirtschaft ahgeführt wurden, gestellt werden mü~se. .Dem hielt der. RH 
als das betreffende Gerät noch nicht abge- e~:gege:l, daß es. SICh m· den ~ufgezClgten 
schrI'eben wal' Da abe B h' h Fallen Im wesentlIchen um Betnebe handle, , -. r aumaSC Inen aue . .. 
nach der Abschreibung weiterhin zum Einsatz I be~ denen auf G:rund der germgen Betne.b~­
gelangten, wurde allein im Jahre 1964 dem große und des SI?h ~ara~.s ~rgeb:nden mUll­
Bund solcherart ein Betrag von 40.000 S m.~en Ertrages me. dIe ~ogb?hkeIt bestanden 
vorenthalten. haute, fremde Arbertskralte emzustellen. 

69, 20. Wie das BM für Land- und Forst­
wirtschaft hiczu mitteilte, hat es den Landes­
hauptmann von Oberösterreich angewiesen, 
diesen Betrag binnen drei Monaten abzu­
führen. 

69, 21. Durch die Gewährung von Bundes­
mitteln für den Neubau von Landarbeiter­
dienstwohnung('n soll es den land wirtschafte 
lichen Betrieben ermöglicht "verden, einwand­
freie, den Vorschriften des § 19 des Landarbeits­
gesetzes entsprechende Dienstwohnungen be­
reitzustellen. 

69, 25. Gemäß den Richtlinien des BM für 
Land- und Forstwirtschaft für den Land­
arbeitereigenheimbau hat das zu fördernde 
Eigenheim u. a. hinsichtlich der Größe dem 
normalen Wohnraumbedürfnis der Familie 
des Förderungswerbers zu entsprechen und 
die Planung in diesem Rahmen sparsam und 
ökonomisch zu erfolgen. Bei der Beurteilung 
dieser Voraussetzungen hat das Bundesmini­
sterium die Anlegung eines strengen Maßstabes 
verfügt. 

69,26. Bei der Überprüfung einer größeren 
Anzahl von geförderten Eigenheimen wurde 

69, 22. Bei der Prüfüng wurde festgestellt, festgestellt, daß den vom Ministerium auf­
daß Bundesbeihilfen für Dienstwohnungen erlegten Verpflichtungen nicht ausreichend 
auch solchen Betrieben geWährt wurden, die Rechnung getragen wurde. Insbesondere be­
auf Grund ihrer Größe ga,r nicht in der Lage mängelte der RH, daß die Objektsgrößen des 
waren, Arbeitskräfte im angegebenen, der öfteren über den Bedarf des Bauwerbers 
Subventionierung zugrunde gelegten Ausmaße hinausgingen. 
ein:.ms~ellen. Außerdem bezweifelte der RH, 69, 27. In der Erwiderung wurde. ein­
d~.ß dIe .. antragstellen.den Lar:d:virte in .. all~n I geräumt, daß manche Objekte hinsichtlich 
Fallcn uberhaupt emer BeIhIlfe bedurftIg der Größe über die augenblicklichen W ohn­
waren. Ei"l zeigte sich nämlich in den meisten raumbedürfnisse der Geförderten hinausgingen, 
Fällen, daß die Landarbeiterwohnungen im doch wären in diesen Fällen entweder zwin­
Zuge eines ~eu- oder Umhau es errichtet gende Vorschreibungen der Baubehörde be­
werden, wobeI der Gesamtbau so ausgelegt achtet worden oder aber die Wohnraum­
ist, daß er häufig weit über den betriebs- vorsorge für Eltern oder heranwachsende 
notw.,mdigen Bedarf hinausgeht, und bei einer Kinder zu berücksichtigen gewesen. 
entsprechenden Bauführung und den dadurch 69, 28·. Diesen Argumenten hielt der RH 
sich ergebenden geringeren Kosten auch ohne entgegen, daß in keinem der geprüften Fälle 
Bundeszuschuß das Auslangen gefunden wer- baubehördliche Vorschreibungen aktenkundig 
den könnte. 

gewesen wären. Himichtlich der Vorsorge 
69, 23. Der RH teilte zusammenfassend fiir Familienzuwachs wurde darauf hinge­

dem Landeshauptmann von Oberösterreich wiesen, daß dabei wohl nur von einem auch 
mit, daß er den Eindruck gewonnen hätte, vom RH anerkamlten, gewissen Durchschnitts­
es handle sich bei der Gewährung von zu-!maß ausgegangen, nicht aber die Ausnahme 
schüssen für Dienstwohnungsbauten vielfach zur Richtschnur erhoben werden dürfte. 
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69, 29. Bei der Überprüfung der Finan­
zierung der Eigenheime wurde festgestellt, 
daß insbesondere bei d~r Erhebung der Lei­
stungsfähigkeit des Bauwerbers ·nicht sorg­
fältig genug, vor allem aber nicht mit der 
nötigen Bedachtnahme auf die Schonung 
öffentlicher Mittel vorgegangen wurde. . 

69, 30. In einem besonderen Falle wurde 
darauf hingewiesen, daß in Abänderung der 
Angaben über die eigene Leistungsfähigkeit 
des Bauwerbers, die nach den Richtlinien 
eine Zuschußgewährung ausgeschlossen hätten, 
schließlich ein Finanzierungsschlüssel erstellt 
wurde, der den Richtlinien des BM für Land-

. und Forstwirtschaft entsprach und somit 
die Gewährung eines Bundesbeitrages er­
möglichte. Bemerkenswert an dem erwähnten 
Fall fand der RH, daß der Bauwerber ur­
sprünglich erklärt hatte, über 50.000 S an 
Bargeld zu verfügen, der abgeänderte Fi­
nanzierungsplan aber nur mehr 25.500 S 
auswies. Dies führte in der Folge dazu, daß 
der Bauwerber schließlich auf einen Teil­
betrag von 30.000 S des ihm aus den Mitteln 
des Landarbeiter-Siedlungsfonds für Ober­
österreich bewilligten Darlehens von 50.000 S 
verzichten konnte. 

69, 31. Dazu wurde in der Stellungnahme 
des Landeshauptmannes ausgeführt, daß die 
Angaben des Förderungswerbers auf Schätzun­
gen beruht hätten und die Richtigstellung 
des Finanzierungsschlüssels auf Gmnd der 
Erhebungen zum damaligen Zeitpunkt ge­
rechtfertigt gewesen wäre. Erst zufolge des 
Umstandes, daß der Bauwerber im weiteren 
Verlaufe das zu erwartende Heiratsgut ein­
kalkulieren konnte, hätte sich seine Situation 
verbessert und es ihm ermöglicht, auf einen 
Teil des Darlehens zu verzichten. Schließlich 
wurde dem RH versichert, daß) um die 
öffentlichen Mittel zu schonen, die Leistungs­
kraft der Förderungswerber im höchstmög­
lichen Ausmaß zur Finanzierung herange­
zogen würde. 

69, 32. Der RH nahm diese Versicherung 
zur Kenntnis. Zum Beispielsfalle wies er 
darauf hin, daß Fehleinschätzungen der För­
derungswerber hinsichtlich ihrer eigenen Lei­
stungsfähigkeit bei den von ihnen zu er­
bringenden eigenen Arbeitsleistungen, Ver­
wandtenhilfe u. dgl. durchaus möglich wären, 
nicht aber bei den Angaben, über wieviel 
Bargeld er im Zeitpunkt der AntragsteIlung 
verfüge. 

69, 33. Weitere Beanstandungen bei der 
Überprüfung der Förderung des Landarbeiter­
Eigenheimbaues waren geringfügiger Na­
tur und betrafen die Anerkennung von nicht 
mit dem Bauvorhaben unmittelbar. zusammen-

hängenden Aufwendungen für Spiegel, Be­
leuchtungskörper usw. sowie formale Mängel 
bei der Erstellung der Schlußabrechnungen 
und schließlich zu hohe Bargeldbestände bei 
der in die Abwicklung der Förderungsmaß­
nahme . eingeschalteten "Heimstätte" Ges. 
m. b. H. Dazu wurde eine befriedigende 
Stellungnahme abgegeben. 

69, 34. Die für die Förderung des Güter­
wegebaues zuständige Abteilung der Landes­
baudirektion des Amtes der Oberösterreichi­
schen Landesregierung unterhielt ein Giro­
konto bei einem Kreditinstitut, auf das die 
Bundes-, Landes- und Interessentenbeiträge 
eingezahlt sowie entweder direkte Zahlungen 
an Firmen oder Verläge an die unterstellten 
Wegmeistereien geleistet wurden. Im Hin­
blick auf die einschlägigen Gebarungsvor­
schriften verlangte der RH die Übertragung 
der Verrechnung und des Zahlungsvollzuges 
an die dafür zuständige Landesbuchhaltung. 
Außerdem mußte aus Gründen der Gebarungs­
sicherheit gefordert werden, bei den nach­
geordneten Außendienststellen die kollektive 
Scheckzeichnung einzuführen. 

69, 35. Diesen Bemängelungen wurde in 
der Form entsprochen, daß das erwähnte 
Girokonto aufgelöst, der Zahlungsvollzug der 
Landesbuchhaltung übertragen und diese auch 
in die Verrechnung eingeschaltet wurde. Der 
Beanstandung des RH entsprechend wurde 
auch für die nachgeordneten Dienststellen 
die kollektive Scheckzeichnung verfügt. 

69, 36. Auf Grund der Überprüfung der 
Ausführung der Jahresarbeitsprogramme für 
den Güterwegebau mußte der RH bemängeln, 
daß, obwohl in den letzten Jahren ständig 
insgesamt höhere Bundesbeiträge gewährt wur­
den, als in den jährlichen Arbeitsprogrammen 
vorgesehen waren, die tatsächlichen Jahres­
bausummen, zum Teil sogar wesentlich, unter 
den veranschlagten Bausummen lagen. Ur­
sache hiefür war das Zurückbleiben der 
Interessentenleistungen um durchschnittlich 
20% hinter den veranschlagten Beiträgen. 

69, 37. Der RH erinnerte daran, daß ge­
mäß den einschlägigen Richtlinien des BlVI 
für Land- und Forstwirtschaft die von' den 
Interessenten zu erbringenden Leistungen vor 
dem Beginn der Arbeiten festzulegen sind 
und ein maßgeblicher Teil der erforderlichen 
Mittel bereits bei Baubeginn zur Verfügung 
stehen müsse. Er verlangte daher, in Hin­
kunft der Aufbringung der Interessenten­
beiträge das nötige Augenmerk zuzuwenden. 
Der Landeshauptmann von Oberösterreich 
versicherte dazu, daß technisch und ver­
waltungsmäßig alles unternommen werde, um 
die Jahresarbeitspläne im vorgesehenen Um-
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fange durchzuführen, und künftig auch der 
Aufbringung der Interessentenbeiträge größte 
Aufmerksamkeit zugewendet werde. Die 
Nichterfüllung der Arbeitsprogramme wurde 
mit dem Hinweis auf den ungünstigen Ein­
fluß der schlechten Witterung der letzten 
Jahre begründet. 

69, 38. Die forsttechnische Abteilung des 
Amtes der Oberösterreichischen Landesregie­
rung (LFI) -erstellt alljährlich J ahresarbeits­
programme für die Forstaufschließung, die 
nach Genehmigung durch das BM für Land­
und Forstwirtschaft die Grundlage für die 
Durchführung dieser Förderungsmaßnahme 
bilden. Da jedoch das Amt der Landesre­
gien mg seinerzeit auf die Errichtung eines 
bundeseigenen Maschinenparkes verzichtete 
und im Landesvoranschlag für Forstauf­
schließungsmaßnahmen auch keine Mittel vor­

123 

Anzahl weiterer Bauvorhaben, die rechnerische 
Unternehmerverluste bis zu 260·65 S je Fest­
meter auswiesen, festgestellt werden. Da, 
wie der RH weiter ausführte, nicht ange­
nommen werden konnte, daß auch nur ein 
Landwirt Investitionen tätige, die von vorn­
herein für ihn als verlustbringend zu er­
kennen waren, ergab sich der zwangsläufige 
Schluß, daß die Ansicht vorgeherrscht hatte, 
die höheren Kosten eines solchen Wege­
baues auf andere Art bezahlt zu machen, u. zw. 
durch den mittels der Hoferschließung er­
langten Vorteil. Als weiterer Beweis für die 
Richtigkeit dieser Annahme diente auch die 
Feststellung, daß in einer gewissen Anzahl 
von Fällen der Bauwille der Interessenten 
in einem Stadium erlahmte, in dem bloß 
die Höfe, nicht aber die wesentlichen Wald­
partien erschlossen waren. 

gesehen waren, überließ die LFI die projekts-I 69, 40. Die Stellungnahme des Landes­
vOI:fassung, die Beschaffun~ des e~forderli.chen hauptmannes vermochte nicht voll zu be­
BeItrages aus den LandesmItteln fur agransche friedigen, wenngleich zugegeben wurde, daß 
Güterwege sowie die Baudurchführung der "bei einigen geförderten Projekten die Forst­
Bauunterabteilung Güterwege der: Landes- aufschließung ganz im Hintergrund und die 
baudirektion. Die Erstellung des Verwen- Hoferschließung im Vordergrund stand". 
dungsnachweises über die Bundesmittel dem 
BM für Land- und Forstwirtschaft gegen- 69, 41. Dem BM für Land- und Forst­
über wurde jedoch auf der Grundlage von wirtschaft gegenüber äußerte der RH in 
Bauabrechnungen der Bauunterabteilung diesem Zusammenhange, daß die in den Aus­
Güterwege von der forsttechnischen Abteilung führungen an den Landeshauptmann ent-
vorgenommen. haltenen Feststellungen, wonach die für die 

.. Forstaufschließung zur Verfügung gestellten 
69, 39. DIese GestIOn .gab zu folgenden Bundesmittel zum überwiegenden Teil nicht 

Be~erkungen Anlaß: BOI ~er zum U~ter- I hiefür, sondern für agrarische Güterwege Ver­
sch~ed von ~~de~en Bundesla~de~n gezeIgten I' wendung gefunden hätten, der Aufmerksam­
g.ern:~gen ImtIatIve ~er zustan~lgen Funk- keit des Bundesministerium nicht entgangen 
tIOna~e der forsttechmschen Abt~:nlung konnte I sein könnten, da die ihm vorgelegten Unter­
es :r:Icht v~~wundern,. daß dIe Bau~nter-! lagen u. a. auch über die Gestaltung der ein­
abtOII~ng Guterwege . Imme~. mehr Em~uß zeInen Wegevorhaben ausreichend Aufschluß 
auf. dIe Gestaltung dIeses ForderungszwOIg~s gaben. Er mußte daher dem BM für Land­
erhIelt, demnach auch deren Interessen m und Forstwirtschaft den Vorwurf machen 
d~? Vorderg~und tr~~en .und Projekte .in die eine mit. dem Widmungszweck nicht verein~ 
Forderung mIt den fur dIe Forstaufschheßung bare Verwendung von Bundesmitteln geduldet 
bestimmten Bundesmittel einbezogen wurden, zu haben 
die kaum noch als Forstaufschließungswege . 
bezeichnet werden konnten. Wie bei der 69, 42. Im Hinblick auf die österreichische 
Durchsicht zahlreicher Bauakten zweifelsfrei Agrarstruktur empfahl der RH, Überlegungen 
ersichtlich war, stand die Hoferschließung anzustellen, ob es in Hil1kunft nicht zweck­
in der Regel Im Vordergrund. Dies ließ mäßiger wäre, auf eine getrennte Veranschla­
sich auch u. a. aus den Rentabilitäts- gung der derzeit für Forstaufschließungs- und 
berechnungen für die einzelnen Vorhaben Güterwege vorgesehenen BundesmIttel zu ver­
ersehen, nach welchen die Holzbringung nach zichten. Es schien dem RH denkbar, einen 
der Erschließung durch eine Forststraße häufig finanzgesetzlichen Ansatz etwa mit der Be­
teurer zu stehen kam als vorher. So wurde zeichnung "Land- und forstwirtschaftliche 
z. B. für einen Güterweg bei vorgesehenen Güterwege" zu schaffen. Dies hätte nach 
Baukosten von 500.000 Sein Unternehmer- Meinung des RH neben einer vereinfachten 
verlust von 71 S bei der Bringung von je Veranschlagung auch eine erhebliche Ver-
1 fm Holz ermittelt, der sich auf Grund der waltungsvereinfachung zur Folge, da schon 
tatsächlichen Baukosten von 745.000 S auf allein die administrativen Arbeiten, wie 
97 S je Festmeter erhöhte. Ähnliche Ver- Arbeitsprogramme, Verwendungsnachweise u. 
hältnisse konnten auch bei einer größeren a., um rund 50% geringer wären. Außer-

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 123 von 156

www.parlament.gv.at



124 

dem könnte durch die Zusammenlegung der 
Bauführung und des Maschinenparks in einer 
Hand wesentlich rationeller mit den knappen 
Bundesmitteln gewirtschaftet werden. 

69, 43. Das BM für Land- und Forstwirt­
o:lchaft sicherte auf Grund der vom RH auf­
gezeigten Mängel zu, den Projektunterlagen 
für ]'orstaufschließungsvorhaben in Hinkunft 
größeres Augenmerk zuwenden zu wollen. 

69, 44. Zu dem Vorschlag des RH, die 
beiden in Rede stehenden Förderungsmaß­
nahmen zusammenzulegen, vermeinte das BM 
für Land- und Forstwirtschaft, daß der Bau 

schiedenen Abteilungen wahrgenommen wür­
den und die Referenten verschiedene Studien-
richtungen zu absolvieren hätten, wurde ent­
gegengehalten, daß dies lediglich die Schilde­
rung der derzeitigen Organisation sei. Es 
ließe sieh aber ohne weiteres eine der Auf­
fassung des RH besser entsprechende Organi­
sationsform finden. Der RH sah sich daher 
veranlaßt, im Sinne der allseits angestrebten 
Verwaltungsreform das BM für Land- und 
Forstwirtschaft nochmals zu ersuchen, die 
ZUi:lammenlegung der beidenFörderungssparten 
einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen. 

von Güterwegen und von Forstwegen ganz 69, 47. Die Jahresarbeitsprogramme für 
verschiedene Ziele anstrebe, wodurch sich die Forstaufschließungswege nahmen, be­
schon bei der Planung und Konstruktion ginnend ab dem Jahre 1951, in zunehmendem 
derartiger Anlagen ziemlich große Differenzen Maße immer weniger auf die tatsächlich mit 
el:geben, die bei der Ausführung gleicherweise Hilfe von Bundesmitteln realisierbaren Mög­
zu berücksichtigen seien. Biete sich beim I lichkeiten Bedacht, sondern waren vielmehr 
Forstwegebau die Möglichkeit, ohne wesent- darauf abgestellt, immer mehr Bauvorhaben 
liche Mehrkosten einen Hof oder im um- - bei etwa gleichbleib enden jährlichen Ge­
gekehrten Fall beim Bau eines Güterweges samtleistungen des Bundes - in die Förderung 
ein Stück Wald mitzuerschließen, E,O wäre es einzubeziehen. Die jährlichen Bundesbeiträge 
im ganzen gesehen unwirtschaftlich, diese für die einIleinen Projekte wurden daher stets, 
Chancen nicht zu nützen und auf einer starren geringer, ohne daß der übliche Beitrags­
Trennung zwischen Güterwegen und Forst- schlüssel, der einen Bundeszuschuß von durch­
wegen zu beharren. Grenzfälle würden weiter- schnittlich 30% zu den GesamtbEmkosten 
hin einvernehmlich entweder bei der einen vorsieht, eine Verminderung erfahren hätte. 
oder 'anderen Maßnahme abgewickelt werden, Nach der aus den Jahresarbeitsprogrammen 
da . sie sich letztlich ausglichen. Schließlich zu schließenden Entwicklung des 'Baufort­
wurde noch bemerkt, daß die Behandlung f!chrittes hätten sich bei gleichbleibender jähr­
der beiden in Rede stehenden Maßnahmen, licher Finanzierung demnach bei einzelnen 
sowohl im Ministerium als auch bei den Projekten Bauzeiten bis zu 35 Jahren 
Landcsregierungen von verschiedenen Abtei- ergeben. 
lungen wahrgenommen werde und die Referen-
ten verschiedene Studienrichtungen absolviert 69, 48. Die tatsächliche Entwicklung verlief 
hätten. ' jedoch in vielen Fällen anders, als auf Grund 

, der Aktenlage zu erwarten gewesen wäre. 
69, 45. Dem hielt der RH entgegen, daß, Es wurden nämlich die ausständigen Bundes­

der geförderte Bauernwald vielfach Streubesitz beiträge zum Teil von den Interessenten 
und daher häufig nicht Teil größerer ge- u. a. durch kostspielige Kreditauf-
schlossener Waldgebiete bei. Es sei daher nahmen, und zum anderen Teil aus für den 
ganz besonden:; in den in Österreich weit- Güterwegebau bestimmten Landesmitteln vor-
verbreiteten Gebieten mit Streusiedlungs- finanziert. Wie sich aus den Unterlagen weiter 
formen beim Wegeba)l in der überwiegenden ersehen ließ, bestand bei der, Landesforst­
Mehrzahl erforderlich, Verkehrsverbindungen inspektion weder eine Übersicht übel' das 
zu schaffen, die zumindest auf großen Teilen Ausmaß der vom BM erteilten Beihilfezusagen 
der Ausbaustreckesowohl den Anforderungen noch übel' den Umfang der oberwähnten 
eines Forst- als auch eines Güterweges ent- Vorfinanzierungen. Einem Aktenvermerk vom 
sprechen. Diese Auffassung des RH ergab März 1964 konnte entnommen werden, daß 
sich nicht nur a,us den in Oberösterreich angesichts dieser Umstände ein Ausgleich 
getroffenen Feststellungen allein, sondern auch der Gebarung _ und somit die Wiederauf-
auf Grund von Wahrnehmungen bei früheren nahmedel' seit 1963 zum Stillstand gekom­
Prüfungen in anderen Bundet:.ländern. Die menen Bautätigkeit mit Hilfe von Bundes-
vom BM für Land- und Forstwirtschaft er- mitteln _ erst für das Jahr 1975 zu erwarten 
wähnten Grenzfälle stellten, wie das in Rede sei. Der RH bezeichnete den sich aus diesel' 

,stehende Prüfungsergebnis bestätige, keine Geschäftsführung ergebenden Zustand als für 
Ausnahme, sondern eher die Regel dar. das Ansehen der öffentlichen Hand untragbar 

69, 46. Der Bemerkung des BM, daß diese und regte die umgehende Aufnahme von 
bei den Maßnahmen sowohl im Ministerium Verhandlungen mit dem BM für Land- und 
als auch bei den Landesregierungen von ver- Forstwirtschaft zum Zwecke der Bereinigung 
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dieser Rückstände an, wobei er es als erforder­
lich bezeichnete, daß sich das Land Ober­
österreich an ihrer Sanierung beteilige. 

69,49. Auch dem BM für Land- und Forst­
wirtschaft mußte der RH am Entstehen> und 
AnwachSen der Beitragsrückbtände des Bundes 
einen maßgeblichen Anteil zuschreiben, da 
aus den dem BM vorgelegten Arbeitspro­
grammen und V crwendungsnachweisen die 
auffallende Sorglosigkeit der Landesforst­
inspektion von Oberösterreich ohne weiteres 
ersichtlich war. Im Sinne der dem Landes­
hauptmann von Oberösterreich gegebenen An­
regung zur Bereinigung der Rückstände emp­
fahl der RH auch dem BM, ehestens auf 
dem Verhandlungswege und unter finanzieller 
Beteiligung des Landes Oberösterreich diese 
Angelegenheit zu bereinigen. Als Anhaltspunkt 

125 

reich beurteilen und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen ziehen zu können. Es treffe 
demnach nicht zu, daß kein Anlaß bestanden 
hätte, an einer ordnungsgemäßen Gebarung 
zu zweifeln. Nur die kritiklose Genehmigung 
'der Arbeitsprogramme und der Verwendungs­
nachweise führte dazu, daß im Lande Ober­
österreich die Bautätigkeit auf dem Forst­
aufl'ichließungssektor mit Hilfe von Bundes­
mitteln seit 1963 zum Stillstand gekommen sei. 
Nunmehr hat. das BM im Juli 1967 mitgeteilt, 
daß die von den Interessenten vorgestreckten, 
weiter oben angeführten Restbeträge vom 
BM für Land- und Forstwirtschaft bis Ende, 
1967 oder Anfang 1968 abgedeckt werden 
würden, während das Land Oberösterreich 
auf seine Forderung gegen das BM für Land­
und Forstwirtschaft Verzicht geleistet hätte. 

wurde darauf hingewiesen, daß von den per I 69, 53. Dem BlvI für Land- und Forstwirt-
31. Dezember 1964 noch aushaftenden Bundes- schaft teilte der RH des weiteren mit, daß 
beiträgen von 9,585.356'08 S ein Teilbetrag kein sachlicher Grund erkennbar sei, warum 
von 3,552.440'58 S von den Interessenten und einzelne Förderungssparten sowohl aus dem 
der Restbetrag von 6,032.9105'50 S aUf; Mitteln mdentlichen wie auch dem außerordentlichen 
des Amtes der Obcrösterl'eichischen Landes- Haushalt und innerhalb des ordentlichen 
regierung vorgestreckt worden war. Haushaltes noch aus Mitteln des Kap. 19 

69, 50. Die Äußerung des Landeshaupt­
mannes von Oberösterreich bestätigte die 
Richtigkeit der Vorhalte des RH und enthielt 
die Mitteilung, daß unter den gegenwärtigen 
Umständen die Bereinigung der Rückstände 
sich bis zum Jahre 1973 hinziehen würde 
und daher im Sinne der Anregung des RH 
entsprechende Verhandlungen mit dem BM 
für Land- und Forstwirtschaft aufgenommen 
werden würden. 

69, 51. Das BM für Land- und Forstwirt­
schaft nahm trotz der vorangeführten und 
vom RH ausführlich belegten Vorhalte in 
seiner Stellungnahme den Standpunkt ein, 
daß es keinen Anlaß gehabt hätte, an einer 
ordnungsgemäßen Gebarung zu zweifeln. 
Gleichwohl aber mußte es bestätigen, daß 
im Jahre 1963 gelegentlich eines Personal­
wechseis bei der Landesforstinspektion eine 
Aussprache über diese Rückstände stattge­
funden hätte, bei der festgelegt worden: sei, 
daß neue Bauvorhaben bis auf weiteres nicht 
in Angriff genommen würden und die Bundes­
beiträge der kommenden Jahre lediglich der 
Abtragung der Rückl'itände dienen sollten. 

69, 52. Dazu hat der RH darauf hinge­
wiesen, daß aus den auch dem BM zur Kenntnis 
gebrachten Mitteilungen des RH an den 
Landeshauptmann und den dazu ergangenen 
ergänzenden Ausführungen an das BM sich 
wohl eindeutig entnehmen ließ, daß das BM 
jederzeit über ausreichende Unterlagen verfügt 
hätte, um die Gebarung der Bundesmittel 
für Forstaufschließungsvorhaben in Oberöster-

Tit. 8 "Produktivitätssteigerung und Schutz 
der Landwirtschaft" und aus Kap. 19 Tit. 8b 
"Maßnahmen gemäß § 10 des Landwirtschafts­
gesetzes" (Grüner Plan) gefördert werden. 
Der RH regte daher zwecks Vereinfachung 
der Verwaltung an, von der Finanzierung ein 
und derselben Förderungssparte aus mehreren 
finanzgesetzlichen ,Ansätzen künftig Abstand 
zu nehmen. 

69, 54. Dazu vertrat das B.1VI für Land­
und Forstwirtschaft die Auffassung, es sei 
natürlich, daß die im Rahmen des normalen 
Förderungsprogramms der Land- und Forst­
wirtschaft durchgeführten Maßnahmen sich 
in vielen Fällen mit jenen des Grünen Planes 
deckeil. Eine gemeinsame Veransehlagung sei 
aber nicht möglich, weil der Grüne Plan 
einer gesonderten parlamentarischen Behand­
lung unterliege. Außerdem vermeinte das BM, 
im Vorschlag des RH keine Verwaltungs­
vereinfachung erblicken zu können. 

69, 55. Dem hielt der RH entgegen, daß 
im Jahre 1966 beispielsweise rund die Hälfte 
der 33 Förderungssparten aus zwei und ein 
weiteres Viertel sogar am, drei Quellen finanziert 
wurde und daher eine entsprechende Vielzahl von 
Programmen, Geldüberweisungen, Abrechnun­
gen und sonstigem Schriftverkehr erforderlich 
war, deren Notwendigkeit bezweifelt werden 
müsse. Er schlug daher vor, ein und 
dieselbe Förderungsmaßnahme entweder nur 
im Rahmen des normalem Förderungs­
programms oder nur aus den Mitteln des 
Grünen Planes zu dotieren. 
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69, 56. Weitere dem BM für Land- und I - das Transportausgleichsverfahren ist näm­
Forstwirtschaft unterbreitete Vorschläge des lieh seit dem Geschäftsjahr 1962/63 passiv -, 
RH betrafen die Vereinfachung des Bewilli- hat der RH die Rücklagenbildung für den 
gungs- und Abrechnungsvorganges bei der Transportausgleich als nicht zielführend be­
Förderung des Landarbeiter-Wohnungsbaues. zeichnet und verlangt, diese Rücklage auf­
Insbesondere wurde empfohlen, auf die Vorlage zulösen. 

71, 3. Der Fonds hat hiezu mitgeteilt, daß 
er dem Ersuchen des RH nach Auflösung der 
Rücklage für den Transportausgleich eut­
sprechen und diesen Betrag als Überschuß 
des Mühlenausgleiches darstellen wird. 

der einzelnen Förderungsanträge zu verzichten 
und die Abrechnungen zu' vereinfachen. Die 
dadurch verlorengehende, ohnedies nur sehr 
beschränkte Möglichkeit der zentralen Kon­
trolle könnte durch eine wesentlich ziel­
führendere, örtliche Überprüfung bei weitem 
ersetzt werden und würde außerdem eine 
bedeutende Verwaltungserleichterung nach 71, 4. Der RH mußte ferner beanstanden, 
sich ziehen. daß die Geldanforderungen des Fonds beim 

69, 57. Das BM für Land- und Forstwirt­
schaft vermeinte dazu, daß insbesondere beim 
Landarbeiter-Eigenheimbau wegen der Über­
wachung der von den Förderungswerbern 
eingegangenen Verpflichtungen die nament­
liche Einzelgenehmigung und zentrale Er­
fassung beibehalten werden müsse. 

69, 58. Dem hielt der RH entgegen, daß 
die Überwachung der Einhaltung der Ver­
pflichtungen durch den Wegfall der Vorlage 
der einzelnel\ Anträge nicht berührt werde 
und die für die allfällige Rückforderung von 
Zuschüssen notwendigen Unterlagen im Be­
darfsfalle ohne weiteres von den mit der 
Durchführung der Maßnahmen betrauten 
Stellen eingeholt werden könnten. Schließlich 
stünden den jährlich rund 2000 beantragten 
im wesentlichen auch bewilligten und in 
Evidenz genommenen Zuschußanträgen nur 
rund 80 Rückforderungsfälle gegenüber. 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966 

Milchwirtschaftsfonds. 
Geschiiftsjahr 1964 

70. Die Prüfung des Rechnungsabschlus­
ses des Milchwirtschaftsfonds für das Geschäfts­
jahr 1964 ergab keine wesentlichen Anstände. 

Getreideausgleichsfonds. 
Geschäftsjahr 1964/65 

71, 1. Auch im Geschäftsjahr 1964/65 
schloß der Transportausgleich mit emem 
Abgang von rund 1·6 Mill. S. Dieser Abgang 
wurde aus den Mitteln des Mühlenausgleichs­
verfahrens abgedeckt. Gleichzeitig wurde der 
sich aus diesem Verfahren noch ergebende 
Überschuß von 2·9. Mill. S einer Rücklage für 
den Transportausgleich zugeführt. 

71, 2. Da die passive Gebarung des Trans­
portausgleiches keine vorübergehende Erschei­
nung darstellt und die Rücklagenbildung 
aus den, Mitteln des Mühlenausgleichsverfah­
rens keine endgültige Sanierung bringen kann 

BM für Land- und Forstwirtschaft für die 
Auszahlung der staatlichen Brotgetreidepreis­
stützung auch in diesem Geschäftsjahr fallweise 
höher waren als der tatsächliche Geld­
bedarf. 

71, 5. Der Fonds hat in seiner Stellung­
nahme im Gegensatz dazu jedoch die Mei­
nung vertreten, daß der Geldbedarf im 
angeforderten Ausmaß bestanden habe. 

n, 6. Dieser Auffassung mußte der RH 
auf Grund der immer wieder feststellbaren 
hohen Kassenreste entgegentreten. Der RH 
sah sich daher veranlaßt, in seiner Erwide­
rung darauf hinzuweisen, daß die monat­
liche Geldanforderung in jener Höhe zu 
erfolgen hätte, die auch innerhalb eines 
Monats abgerechnet werden kann. 

71, 7. 'Weiters hat die im Zusammenhang 
mit der Prüfung des Rechnungsabschlusses 
für das Geschäftsjahr 1964/65 durchgeführte 
stichprobenweise Überprüfung der Belege in 
einigen Punkten zu Bemängelungen Anlaß 
gegeben; diesen wurde vom Fonds Rechnung 
getragen. Es handelte sich hiebei im we­
sentlichen um Fehlkontierungen, die über­
höhte Rücklagenbildung für Abfertigungen 
und die unvollständige Nachweisung offener 
Forderungen. 

71, 8. Außerdem hat der RH den Fonds 
ersucht, zur Sicherung der Gebarung die 
Arbeitszuteilung einiger Bedienstster zu ändern, 
da in einigen Fällen Anweisung und Kontrolle 
in einer Person vereint waren. 

71, 9. Der Fonds ist dem Ersuchen des 
RH im wesentlichen nachgekommen. 

Viehverkehrsfonds. 
Rechnungsabschluß 1964 

72, 1. Gelegentlich der Überprüfung des 
Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 
1964 hat der RH auf die große Höhe der 
Pensions- und Haushaltsrücklage hingewiesen 
und ersucht, sie auf ein vertretbares Am,maß 
zu reduzieren. 
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72, 2. Der Fonds hat eine Überprüfung 
der Pensionsrücklage in Aussicht gestellt. 
Die große Höhe der Haushaltsrücklage hält 
er aber für eine ausreichende Liquidität für 
unbedingt notwendig. 

72, 3. Dieser Auffassung konnte sich der 
RH nicht anschließen, da der Kassenbestand 
des Fonds so hoch ist, daß selbst bei einer 
beträchtlichen Verringerung des Haushalts­
vermögens die Liquidität zur Durchführung 
der Fondsaufgaben noch durchaus gegeben 
ist. 

72, 4. Weiters hat der RH Mängel formaler 
Natur in der Abwicklung der Agenden des 
Fonds (Neuverfassung der Geschäftsordnung, 
Zuziehung von Experten ZU den Sitzungen 
der Verwaltungskommission und Erstellung 
der Ein- und Ausfuhrpläne ) aufgezeigt; ihre 
Abstellung wurde vom Fonds zugesagt. 
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Forstwirtschaft, bei der nächsten Novcllierung 
des Marktordnungsgesetzes eine der bisherigen 
Übung Rechnung tragende Ergänzung vor_ 
zuschlagen, begrüßt. 

72, 8. Bei der Prüfung der dem Viehver­
kehrsfonds vom BM für Land- und Forstwirt­
schaft für Maßnahmen gemäß § 37 des Markt­
ordnungsgesetzes überwiesenen Mittel wurde 
festgestellt, daß das Bundesministerium im 
Jahre 1961 bei einer Bank ein Girokonto 
mit der Bezeichnung "Maßnahmen zur Be­
hebung der Viehabsatzkrise" eröffnet hatte, 
welches je nach den verfügbaren Budget­
mitteln dotiert wurde. Bis zur Auflassung 
dieses Kontos im Jahre 1965 betrug der 
Umsatz einschließlich der angefallenen Zinsen 
rund 32·4 Mill. S. 

72, 9. Nach den Haushaltsvorschriften ist 
jede Gebarung zum Zwecke der Vorweg-

72, 5. Gemäß § 35 Abs. 7 des Marktord- nahme oder Verschiebung der Kreditbelastung 
nungsgesetzes haben die Importeure die Ein- sowie die Abhebung von Kreditresten zwecks 
fuhr von Schlachttieren und tierischen Pro- Hinterlegung und fruchtbringender Anlage 
dulden binnen zwei Wochen nach Grenz- unstatthaft. Durch die Führung des oben 
übergang dem Viehverkehrsfonds zu melden. erwähnten Kontos wurde gegen diese grund­
Diese Mcldungenwerden für die Salami-, sätzlichen Bestimmungen verstoßen. Der RH 
Mortadella- und Ravioliimporte im Rahmen hat daher das BM für Land- und Forstwi.rt­
des Abkommens über den erleichterten Waren- schaft gebeten, vorsorgen zu wollen, daß sICh 
austausch zwischen den Bundesländern Tirol' derartige Verstöße nicht mehr wiederholen. 
und Vorarlberg und der italienischen Region Weiters ha~ der RH in. diesem Z~~am.men­
Trent~no-Alto Adige nicht erstattet. Der hange be~a~gelt, da~ belI~ gegenstandhchen 
RH hat daher das BM für Land- und Forst- Konto d18 m der offenthchen Verwaltung 
wirtschaft als Aufsichtsbehörde des Fonds eingeführten Sicherungsvorkehrungen bei der 
ersucht, dafür zu sorgen, daß den zitierten Verfügung über B~nkkonten nicht bea~htet 
gesetzlichen Bestimmungen Rechnung ge- ~urden und. dIe .Buchhaltung Ihrer 
tragen wird. ".überwachungspfhcht mcht nachgekommen 

ISt. 
72, 6. Das Bundesministerium hat ent­

gegnet, daß das Regionalabkommen seinem 
Geist und Inhalt nach ein Grenzverkehrs­
abkommen sei und es daher zweckmäßig 
erscheine, den Entfall der Meldepflicht im 
kleinen Grenzverkehr analog anzuwenden. 
Außerdem würde die Registrierung dieser 
Einfuhren wegen der vielen Kleinbewilligun­
gen dem Fonds eine nicht vertretbare Ver­
waltungsarbeit bringen. 

72, 7. Der RH konnte sich dieser Meinung 
nicht anschließen, da die genannte Gesetzes­
stelle eine eindeutige Regelung der Melde­
pflicht enthält und die Anzahl der Einzel­
bewilligungen durchaus nicht so groß ist, daß 
ihre Erfassung dem Fonds eine nennenswerte 
Mehrarbeit . verursachen würde; er meinte 
aber, daß der Fonds das ihm im § 34 Abs. 1 
des Marktordnungsgesetzes gesteckte Ziel auch 
dann erreichen könnte, wenn er die im Rah­
men des genannten Abkommens getätigten 
Importe nicht in Evidenz nimmt. Es wurde 
daher die Mitteilung des BM für Land- und 

72, 10. Das BM für Land- und Forstwirt­
schaft hat hiezu mitgeteilt, daß die Führung 
dieses Girokontos eine Notmaßnahme dar­
stellte, die zur Aufrechterhaltung der Schlacht­
viehproduktion und der Stabilität der Vieh­
und Fleischpreise - mit Kenntnis des BM 
für Finanzen - getroffen werden mußte. 
Die auf dem Konto verwalteten Mittel wurden 
vorwiegend zur Stützung der Exporte von 
Schlachtrindern verwendet. Da es sich hiebei 
meist um Maßnahmen handelte, deren Dauer 
und Umfang im voraus kaum errechnet 
werden konnte, mußten nach Ansicht des 
Ministeriums die für solche Stützungen er­
forderlichen Mittel jederzeit greifbar sein, 
Was bei der üblichen Kreditzuteilung nach 
den bestehenden Vorschriften nicht der Fall 
gewesen wäre. Schließlich hat das BM für 
Land- und Forstwirtschaft aber zugesichert, 
daß es, sollte neuerlich eine ähnliche Maß­
nahme notwendig werden, diese den Haus­
haltsvorschriften entsprechend durchführen 
werde. 
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St.eiermärkische Kammer für 
Arbeiter und Angestellte in der 
Land- und Forstwirtschaft; 
Verwendung der Förderungs­
mittel des nundes für den Land­
arbeitereigel1heimbau 

73, 1. Auf Grund einer Vereinbarung aus 
dem Jahre 1960 bedient sich die steirische 
Landarbeiterkammer zur technischen und 
finanziellen Betreung für den aus öffentlichen 
Mitteln geförderten Bau von Landarbeiter­
eigenheimen der "Heimstätte Graz, gemein­
nützige Wohn-, Bau- und Siedlungsges. 
m. b. H.", Diese Vereinbarung räumt der 
"Heimstätte" das Recht ein, für ihre Tätigkeit 
die gesamte gemäß Umsatzsteuergesetz den 
einzelnen Bauwerbern zustehende zur Rück­

. erstattung gelangende Umsatzsteuer für sich 
in Anspruch zu nehmen. Den sich - nach 
Abzug der Aufwendungen der "Heim. 
stätte" - aus diesen Einnahmen jährlich 
ergebenden überschuß t.eilen sich die Land· 
arbeiterkammer und die "Heimstätte" je 
zur Hälfte, wobei sich die Landarbeiter· 
kammer verpflichtet hat, den auf sie entfallen· 
den Teil für die Förderung von Landarbeiter­
siedlungsstellen einzusetzen. Aus diesem Ver­
trag flossen der Landarbeiterkammer in den 
Jahren 1962 bis 1964 rund 456.000 S zu. Ein 
gleichhoher Betrag ist im erwähnten Zeit· 
raum auch der "Heimstätte" zu deren freien 
Verwendung zugeflossen. 

73, 2. Der RH erinnerte die Kammer 
daran, daß das BM für Land· und Forstwirt· 
schaft bereits im Jahre 1958 erlaßmäßig 
verfügt hat, daß der Verwaltungsaufwand 
bei der Durchführung von Förderungsmaß­
nahmen zur Gänze vom Land bzw. von der 
Kammer zu tragen ist. Aus dieser Vorschrift 
ergibt sich eindeutig, daß es auch unzulässig 
ist, den Verwaltungsaufwand oder Teile hie· 
von den Geförderten anzulasten. Als abzu· 
lehnen bezeichnete der RH das Vorgehen der 
Kammer, daß aus dieser Förderungsmaßnahme 
zu Lasten der durchwegs minderbemittelten 
Landarbeiter überschüsse erzielt werden, die, 
allerdings nur zur Hälfte, wohl für Zwecke 
der Landarbeiterförderung, jedoch nicht nach 
den Richtlinien des Bundes verwendet werden. 

73, 3. Der RH wies ferner darauf hin, 
daß er es nicht gutheißen könnte, wenn aus 
Anlaß seiner Kritik die Betreuung der Land· 
arbeiter hinsichtlich der Erlangung der Um· 
satzsteuerrückvergütung aufgelassen würde. 

73, 4. Die Kammer vertrat in ihrer Stellung. 
nahme im wesentlichen die Auffassung, daß 
die Bauberatung und Betreuung sowie alle 
jene Tätigkeiten, die vertragsmäßig mit der 
"Heimstätte" hugunsten der Siedlullgswerber 
vereinbart sind, von den SonderrIchtlinien 
zum Großteil nicht erfaßt werden und daher 
nicht der Verwaltungstätigkeit der Kammer, 

--------------------------

für deren Aufwand sie zu sorgen hätte, zu­
zuzählen seien. Allerdings teilte die Kammer 
ferner mit, daß sie, den Bedenken des RH 
Rechnung tragend, bemüht sei, eine neue 
Regelung auszuarbeiten. Über das Ergebnis 
dieser Bemühungen wird dem RH noch 
berichtet werden. Auch versicherte die Kam­
mer, daß sie den Bauwerbern bei der Er­
langung von Sondervergütungen, wie etwa 
der Umsatzsteuerrückvergütung, auch in Hin­
kunft behilflich sein werde. 

73, 5. Der RH mußte der Kammer ent­
gegenhalten, daß er in übereinstimmung 
mit dem BM für Land· und Forstwirtschaft 
nach wie vor der Meinung sei, daß die Tätigkeit 
der Kammer nicht wesentlich über den durch 
die Förderungsrichtlinien gesteckten Rahmen 
hinausgehe. 

73, 6. In diesem Zusammenhang ersuchte 
der RH das BM für Land- und Forstwirtschaft, 
dafür Vorsorge zU treffen, daß auch in Ober­
österreich, wo von den Förderungswerbern 
eine Dienstleistungsgebühr unmittelbar an 
die dortige "Heimstätte" entrichtet wird, im 
Sinne seiner an die steirische Landarbeiter­
kammer gerichteten Mitteilungen vorgegangen 
werde. 

73, 7. Das Ministerium teilte dem RH 
mit, daß die Tätigkeit der "Heimstätte" in 
Oberösterreich und Steiermark geprüft und 
dem RH dal'l Ergebnis gesondert bekannt­
gegeben werden wird .. 

73, 8. Der RH teilte der Landarbeiter· 
kammer ferner mit, daß bei der Prüfung auf­
fiel, daß sie die Bundesbeiträge in der Regel 
weit unter dem zulässigen Höchstausmaß 
und in den meisten Fällen auch etwa in der 
gleichen Höhe beim Bundesministerium bean­
tragt. Wie mitgeteilt wurde, geschehe dies 
deswegen, um den großen Überhang unerledig­
ter Anträge möglichst abzubauen und - was 
die im wesentlichen gleiche Zuschußhöhe 
anlangt - um eine annähernd gerechte Ver· 
teilung der knappen Bundesmittel zu er­
reichen. 

73, 9. Der RH empfahl der Kammer, die 
Einkommens· und Vermögensverhältnisse der 
einzelnen Bewerber eingehender als bisher 
festzustellen und dementsprechend die Bei­
hilfen in der jeweils erforderlichen Höhe beim 
BM für Land. und Forstwirtschaft zu bean­
tragen, wodurch von der Objekts. auf die 
Subjektsförderung als dem nach Ansicht des 
RH gerechteren System übergegangen würde. 

73, 10. Die Stellungnahme der Kammer 
ging im wesentlichen auf die Vorhalte des RH 
nicht ein. 
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73, 11. Die Förderungsrichtlinien des BM 
für Land- und Forstwirtschaft bestimmen, 
daß Eigenheimbauten aus Bundesmitteln dann 
gefördert werden können, wenn der Bewerber 
in einem Betrieb der Land- und Forstwirt­
schaft hauptberuflich beschäftigt und ent­
sprechend sozialversichert ist. Der solcher­
art abgesteckte Personerikreis ist enger als 
jener der Kammerangehörigen, der auch Milch­
warte, Probenehmer, Kontrollassistenten 
u. a. m. umfaßt. 

73, 12. Der RH stellte fest, daß sich die 
Kammer bei der Förderung aus Bundes­
mitteln nicht an den durch die Richtlinien 
festgesetzten, sondern I an den weiteren Per­
sonenkreis der Kammerzugehörigen hält. Der 
RH bemängelte dieses Vorgehen und ersuchte 
die Kammer, künftig auf die Einhaltung der 
erwähnten Bestimmung zu achten. 

73, 13. Die Kammer stellte hiezu fest, 
daß es sich bei dem vom RH erwähnten Per· 
sonenkreis um Bedienstete des Landeskontroll­
verbandes Steiermark handelt, der ihrer Auf­
fassung nach als land- und forstwirtschaft­
licher Hilfsbetrieb der Begriffsdefinition des 
landwirtschaftlichen Betriebes im Sinne des 
§ 5 Landarbeitsgesetz entspreche. Die er­
wähnten Bediensteten seien demnach land­
wirtschaftliche Dienstnehmer, deren Förderung 
aus Bundesmitteln möglich sei. 

73, 14. Der RH mußte dem entgegen­
halten, daß gemäß der zitierten gesetzlichen 
Bestimmung das Merkmal des land- und forst­
wirtschaftlichen Hilfsbetriebes darin besteht, 
daß er der Herstellung und Instandhaltung 
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebs­
mittel für den eigenen Bedarf dient. Dies 
trifft aber beim Landeskontrollverband Steier­
mark nicht zu, weshalb der RH seine Kritik 
im Gegenstande aufrechterhalten mußte. 

73, 15. Das BM für Land- und Forst­
wirtschaft verfügte in seinen Richtlinien, 
daß lediglich Eigenheime, die hinsichtlich ihrer 
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stellung 6 Wohnräume, 5 Nebenräume, 5 Wirt­
schaftsräume sowie 2 Badezimmer und zwei 
sanitäre Anlagen umfaßte. 

73, 17. Die Argumentation der Kammer, 
die im wesentlichen darauf hinauslief, daß 
jede Planung von Eigenheimen einen Spiel­
raum enthalten müsse, um allfällige Familien­
veränderungen ohne zusätzliche Baukosten 
auffangen zu können, vermochte den RH 
im Hinblick auf die in den aufgezeigten 
Fällen erwiesene aufwendige Bauweise von 
seiner Kritik nicht abzubringen. Er teilte 
der Kammer ferner mit, daß diese Auffassung, 
seiner Anregung folgend, nunmehr vom BM 
für Land- und ]~orstwirtschaft gelegentlich 
der N euredigierung der Fördernngsrichtlinien 
durch die Festsetzung von Höchstgrenzen 
der Wohnnutzfläche in unzweideutiger Weise 
präzisiert wurde. 

73, 18. Die Richtlinien des BM für Land. 
und Forstwirtschaft sehen vor, daß, nach 
Maßgabe der vorhandenen Mittel, auch land. 
und forstwirtschaftliehe Angestellte in diese 
in erster Linie für die manuellen Arbeiter beN 
stimmte Förderungsaktion einbezogen werden 
können. 

73, 19. Der RH mußte bemängeln, daß 
dieser Bestimmung von der Kammer keine 
Beachtung geschenkt wurde, da sämtliche, 
Ansuchen um Gewährung einer Bundesbei­
hilfe: ganz gleich, ob es sich um Arbeiter 
oder Angestellte handelte, in der Reihen· 
folge ihres Einlangens bei der Kammer er· 
ledigt wurden. Dieses Vorgehen hatte in 
den letzten Jahren zur Folge, daß eine größere 
Anzahl von Ansuchen land- und forstwirt. 
schaftlicher Arbeiter im Jahre des Einlangens 
nicht mehr berück8ichtigt werden konnte, da 
die Bundesmittel dieser Jahre bereits er, 
schöpft waren. Erwähnenswert schien dem 
RH noch, daß die Anzahl der in die För. 
derungsaktion einbezogenen Angestellten in 
den letzten Jahren ständig zunahm. 

Größe dem normalen Wohnraumbedürfnis der 73, 20. Der RH mußte daher verlangen, 
Familie des Förderungswerbers entsprechen daß in Hinkunft die den land- und forst­
und sparsam und ökonomisch geplant sind, wirtschaftlichen Arbeitern vom BM für Land­
in die Förderungsaktion einbezogen werden und Forstwirtschaft zuerkannte Priorität im 
dürfen. Außerdem muß die Finanzierung vollen Umfange gewahrt werde. 

,des Vorhabens ohne Gewährung einer Bundes- 73, 21. Die Kammer versuchte ihr Vor-
beihilfe als nicht gesichert anzusehen sein. h' tl' h 't d A ent ge en 1m wesen 10 en ml em rgum 

73, 16. Der RH mußte der Kammer an zu rechtfertigen, daß in der Land- und Forst­
Hand von Beispielen vorhalten, die dies- wirtschaft der Steiermark die Angestellten 
bezüglichen Verfügungen nicht immer ge- am Erreichen der hohen Produktionsleistungen 
nügend beachtet zu haben. Eines dieser Bei- auch durch ihre manuelle Mitarbeit ent­
spiele für die im Verhältnis zum tatsächlichen scheidend beteiligt Waren und daß der vom 
Wohnraumbedarf der Familie aufwendige Pla- RH geforderten Differenzierung zwischen Ar­
nung War das durch einen Bundes- und Landes- beitern und Angestellten durch die Gewährung 
zuschuß geförderte Eigenheim für eine drei- niedriger Beihilfensätze für Angestellte Rech~ 
köpfige Familie, das nach' seiner Fertig- I nung getragen werde. 

9 
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73, 22. Der RH wies in seiner Replik auf 
die agrarpolitische Bedeutung der vorerwähn­
ten, vom genannten Ministerium bewußt 
rigoros gehaltenen Best;mmung hin, dit( sich 
offenbar auf die Tatsache gründet, daß die An­
zahl der Arbeiter in der Land- und Forst­
wirtschaft in den letzten Jahren ständig und 
stark abnahm, während eine gerade ent­
gegengesetzte Entwicklung bei den Ange­
stellten festzustellen. war. Der RH mußte 
daher sein in dieser Hinsicht gestelltcf:l Bc­
gehren wiederholf;)n. 

73, 23. Im Zusammenhang mit der Prüfung 
des Landarbeitereigenheimbaues in der Steier­
mark teilte der RH dem BM für Land- und 
Forstwirtschaft noch folgendeb mit: 

73, 24. Die Bundeszuschüsse für die in 
Rede stehenden Förderungsmaßnahmen wer­
den vom genannten Ministerium entweder 
gleichzeitig mit der Genehmigung des Einzel­
projektes zur Gänze oder aber in Raten, 
jedoch ohne Berücksichtigung des effektiven 
Bedarfes, der Landarbeiterkammer überwiesen. 
Die Kammer überweist den gesamten Zu­
schuß der " Heimstätte " , sobald der Bei­
hilfenwerber Rechnungen im Gesamtbetrag 
von mindestens 50% des genehmigten Bei­
hilfenbetrages vorgelegt hat. Es besteht da­
her im Zeitpunkt der Überweisung an die 
"Heimstätte" ein tatsächlicher Bedarf ledig­
lich im Ausmaß von 50% des überweisungs­
betrages. Dies hatte zur Folge, daß· sich 
bei der "Heimstätte" Bundesmittel in be­
trächtlichem Ausmaße ansammelten. So wurde 
in den Jahren 1964 und 1965 an vier beliebig 
gewählten Stichtagen ein Bestand an Bundes­
mitteln von jeweils über 1 Mill. S festgestellt. 

73, 25. Dies veranlaßte den RH zu ver­
langen, die .Mittel erst bei Bedarf und ohne 
Bindung an best,immte genehmigte Projekte 
flüssigz a machen. 

73, 26. Das BM für Land- und Forstwirt­
schaft hat in seiner Antwort die Abstellung 
des aufgezeigten Mangels zugesichert. 

73, 27. Der RH hat ferner bei der Land­
arbeiterkammer und in der Folge auch beim 
BM für Land- und Forstwirtschaft Erhebungen 
angestellt, wie hinsichtlich der Rückforderung 
der gewährten Bundesbeihilfe im Falle des 
Berufswechsels des Beihilfenempfängers ver­
fahren wird. Diese Untersuchungen des RH 
haben, wie vom Ministerium mitgeteilt wurde, 
dazu geführt, daß nunmehr zu einem Üher­
wachungssystem übergegangen wurde, das die 
lückenlose Erfassung jedes Rückforderungs­
falles gewährleistet. 

73, 2R. Weitere Bemängelungen des RH 
betrafen Belange vorwiegend formaler Natur, 
u. zW. mußte der Kammer die säumige Vor-

lage der Verwendungsnachweise, die nicht 
termingerechte Benachrichtigung des Mini­
steriums vom Ergebnis der Prüfung des 
Beschäftigungsverhältnisses des Geförderten, 
die nachträgliche Änderung der Finam.ierungs­
pläne ohne nachweisliche Zustimmung des 
Antragstellers sowie die nicht näher er­
läuterte Korrektur von Kostenvoranschlägen 
vorgehalten werden. 

73, 29. Das BM für Land- und Forst­
wirtschaft ersuchte der RH, künftig um eine 
ra·schere Bearbeitung der Verwendungsnach­
weise bemüht zu sein. 

73, 30. In ihren Stellungnahmen sagten 
die beiden erwähnten Institutionen zu, in 
Hinkunft für· die Beseitigung der aufge­
zeigten Mängel zu sorgen. 

I,andeskamrner für Land- und 
Forstwirtschaft in Steiermark; 

Verwendung der Fördernngs­
mittel des Bundes für den Land­

arbeiterdienstwopnnngshau 

74, 1. Der RH stellte bei der Überprüfung 
der Verwendung der der Landeskammer für 
Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark 
zur Förderung des Landarbeiterdienst­
wohnungsbaues zur Verfügung gestellten Bun­
desmittel febt, daß im allgemeinen die von der 
Kammer verlangten Angaben über die zu 
fördernden Einzelprojekte zu deren ordnungs­
gemäßer Beurteilung nicht ausreichen. 

74, 2. Der RH teilte der Kammer mit, 
daß er es vor Zuerkennung einer Förderung 
für notwendig halte, die gesamten Wohnungs­
verhältnisse des Betriebes festzustellen, und 
daß im: Falle der Errichtung einer Dienst­
wohnung im Zuge eines Wohnhausneubaues 
oder einer Aufstockung nur aus der Beur­
teilung der gesamten Baumaßnahme auf die 
Notwendigkeit des Bundeszuschussses ge­
schlossen werden könne. Für eine derartige 
Beurteilung· erscheint dem RH die Vorlage 
des Bauplanes sowie einer ausführlichen Bau­
beschreibung am zweckmäßigsten. 

74, 3. Die Kammer hat durch die Heraus­
gabe interner Richtlinien der Bemängelung 
des RH im wesentlichen Rechnung getragen. 

74, 4. Gemäß den Richtlinien des BM für 
Land- und Forstwirtschaft dient die Förderung 
des Dienstwohnungsbaues der Verbesserung 
der unzulänglichen Wohnungsverhältnisse der 
Land- und Forstarbeiter. Durch die Gewährung 
von Bundesmitteln für den Neubau von 
Dienstwohnungen und deren Herstellungs­
aufwand soll es den land- und forstwirt­
schaftlichen Betrieben möglich werden, ein­
wandfreie, den Vorschriften des Landarbeits­
gesetzes entsprechende Dienstwohnungen be­
reitzustellen. In erster Linie soll es sich dabei 
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um Wohnräume f~r berei~:s vorhanden~. ~nd I Wohnhäusern (-trakten) errichtet. Die ein­
dann. ers~ um Raume fur noch benotI~te I ges~henen Unterlagen: vo~ allem jene der 
Arbmtskra!te handeln. Vorausssetzung 1st ProJekte aus dem BezIrk Lwzen, vermittelten 
aber auf Jeden Fall der Bedarf an Arbeits- den Eindruck, daß dort die Baurnaßnahmen 

. kräften. oft sehr umfangreich waren und weit über den 
74,5. Der RH stellte fest, daß dem Bedarf an Eigenbedarf hinausgingen. Der RH vertrat 

Arbeitskräften von der genannten Kammer die Auffassung, daß in solchen Fällen die 
in einzelnen Förderungsfällen kein besonderes Förderungsnotwendigkeit nicht gegeben sei, 
Augenmerk zugewandt wurde. So wurden da bei einer Einschränkung des Bauumfanges 
auch Beihilfen für Landarbeiterwohnungen auf ein der landwirtschaftlichen Betriebs­
gewährt, wenn der Betrieb auf Grund seiner größe entsprechendes Ausmaß oft auch ohne 
Größe und Bewirtschaftungsart gar nicht in Zuschuß das Auslangen hätte gefunden werden 
der Lage war, Arbeitskräfte im beantragten können. 
Ausmaß zu beschäftigen. In manchen Fällen 74, 10. Die örtlichen Erhebungen des RH 
mußte sogar angezweifelt werden, daß die in mehreren dieser Fälle ergaben, daß es sich 
Besitzer selbst von der kleinen Landwirtschaft in erster Linie um die Errichtung von Frem­
leben können, geschweige denn weitere Ar- denzimmern handelte und ein oder zwei 
beitskräfte beschäftigt werden könnten. In dieser Räume nur als Landarbeiterdienst­
all diesen Fällen -handelte es sich in der Praxis wohnungen bezeichnet wurden, um einen 
auch nicht um Landarbeiterdienstwohnungs- Bundeszuschuß zu erhalten. 
bauten im ,Sinne der bezüglichen Richtlinien, 74, 11. Im besonderen wies der RH, neben 
sondern lediglich um die Verbesserung der einer Anzahl anderer, auf folgende zwei Fälle 
Wohnungsverhältnisse der Besitzer. hin: 

74, 6. Wenn auch die Notwendigkeit der 
Förderung solcher Wohnungsverbesserungen 
im allgemeinen vom RH nicht angezweifelt 
wird, so mußte er doch bemängeln, daß diese 
Förderung unter der Vorgabe des Landarbei­
terwohnungsbaues erfolgte. Er ersuchte die 
Kammer, künftig aus den für diese Förderungs­
maßnahmen bestimmten Bundesmitteln nur 
dann Zuschüsse zu gewähren, wenn im Betrieb 
außer den Besitzern auch tatsächlich andere 
Arbeitskräfte beschäftigt werden oder - zu­
mindest die Notwendigkeit zur Einstellung 
solcher gegeben ist. 

74, 7. Auf die Behauptung der Kammer 
hin, daß die Verbesserung der Wohnungs­
verhältnisse der Kleinlandwirte, die zum Teil 
auch auf benachbarten Betrieben arbeiten 
förderungswürdig sei, mußte der RH neuer~ 
lich darauf hinweisen, daß eine derartige 
Zuschußgewährung in den Richtlinien für die 
Förderung des Dienstwohnungsbaues nicht 
vorgesehen ist und daher in Hinkunft zu unter­
lassen sei. 

74, 8. Dem BM für Land- und Forst­
wirtschaft wurde in diesem Zusammenhang 
vorgehalten, daß es diese Förderungsvorhaberi 
ohne Einwand genehmigt habe, obwohl aus den 
Anträgen der Kammer die aufgezeigten Fakten 
eindeutig ersichtlich waren. Das Ministerium 
erklärte hiezu, daß es Maßnahmen getroffen 
habe, die in Hinkunft eine richtliniengemäße 
Verwendung der Bundesmittel gewährleisten 
würden. 

74, 9. Die aus Bundesmitteln geförderten 
Landarbeiterdienstwohnungen werden des 
öfteren im Zuge von Neu- oder Umbauten von 

74, 12. Für die im Zuge eines Wohnhaus­
neubaues zu errichtenden drei Räume für zwei 
familieneigene und eine fremde Arbeitskraft 
wurde einem Landwirt ein Zuschuß aus Bun­
des- und Landesmitteln gewährt. Tatsächlich 
umfaßte der Neubau sodann neben den Wohn­
räumen für die Familie des Besitzers neun 
Fremdenzimmer mit 24 Betten, 1 Gastzimmer 
1 Speisezimmer und alle erforderlichen Neben~ 
räume. Der Fremdenverkehr hatte in diesem 
Fall bereits einen derartigen Umfang ange­
nommen, daß der Betrieb als konzessionierte 
Fremdenpension geführt wird. 

74, 13. Für den Ausbau von zwei Räumen 
im Dachgeschoß für eine familieneigene und' 
eine fremde Arbeitskraft erhielt ein Landwirt 
einen Zuschuß aus Bundes- und Landes­
mitteln, da, wie im Antrag u.a. begründet 
wurde, die bisherigen Räume nicht heizbar 
waren. Die Besichtigung der beiden neu aus­
gebauten, unmittelbar unter dem Dachfirst 
gelegenen Räume ergab, daß diese nicht als 
Landarbeiterwohnungen, sondern wie die 
übrigen im 1. und 2. Stock vorhandenen 
12 . Räume als Fremdenzimmer verwendet 
werden. Auch stellte sich heraus, daß diese 
beiden neuen Räume wegen ihrer Lage nun 
doch wieder nicht heizbar sind. 

74, 14. Zusammenfassend steIlte der RH 
hiezu fest, daß es sich in solchen Fällen im 
Endzweck nicht mehr um die Förderung von 
Landarbeiterdienstwohnungen, sondern um die 
Förderung des Erwerbes aus dem Fremden­
verkehr handelt. Der RH sprach sich dagegen 
aus, daß für eine derartige Förderung Mittel 
verwendet werden, die für den Landarbeiter­
wohnungsbau bestimmt sind. 
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74, 15. Im besonderen bemängelte der RH, 
daß solche Anträge von den Bezirkskammern, 
denen die örtlichen Gegebenheiten bekannt 
sind, als durchaus förderungsnotwendig be­
zeichnet und befürwortet wurden. Aber auch 
der Kammer selbst mußte er vorhalten, daß 
diese Unzulänglichkeiten bei etwas mehr Sorg­
falt erkennbar und abzustellen gewesen wären. 
Der RH ersuchte daher die Kammer, Vor­
sorge zu treffen, damit derartige Mängel in 
Zukunft unterbleiben. 

74, 16. Da die Kammer in ihrer Antwort 
nicht 1'mf den Kern der Kritik des RH ein­
ging, mußte der RH in seiner Replik neuerlich 
darauf hinweisen, daß die Verwendung von 
Mitteln für den Landarbeiterwohnungsbau für 
Zwecke der Fremdenverkehrsförderung mit 
den Richtlinien nicht in Einklang steht. 

74, 17. Der RH stellte ferner fest, daß auch 
von der agrartechnischen Abteilung des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung zum 
Neubau und zur Sanierung von Wohnhäusern 
(-trakten) von Bergbauern des öfteren Zu­
schüsse aus Bundesförderungsmitteln für Be­
sitzfestigung gegeben werden. Da im Rahmen 
solcher Baumaßnahmen meistens auch Land­
arbeiterdienstwohnungen errichtet werden, 
kann es vorkommen, daß ein und dieselbe 
Baumaßnahme unter dem Titel der Besitz­
festigung und des Landarbeiterwohnungs­
baues gefördert wird. Eine Untersuchung in 
dieser Richtung ergab, daß dies auch in einer 
Reihe von Fällen zutraf. 

74, 18. Der RH mußte der Kammer vor­
halten, daß die Förderung eines Vorhabens 
aus verschiedenen Ansätzen den einschlägigen 
Bestimmungen widerspreche. Vor allem aber 
erachtete es der RH für bedenklich, daß die 
Förderungswerber, obwohl sie bei der Kammer 
wie auch beim Amte der Steiermärkischen 
Landesregierung Erklärungen abgegeben 
hatten, bei keiner anderen Stelle Bundesmittel 
für den gleichen Zweck in Anspruch genommen 
zu haben oder künftig zu nehmen, bei beiden 
Dienststellen Zuschüsse für den gleichen Zweck 
beantragt und erhalten haben. 

74,19. Der RH ersuchte daher die Kammer, 
Vorkehrungen zu treffen,' die eine Bezu­
schussung eines Vorhabens aus verschiedenen 
Förderungssparten und durch mehrere Dienst­
stellen ausschließen. 

74, 20. Der in der Stellungnahme der 
Kammer vertretenen Ansicht, daß es sich hier 
um zwei getrennte Fö_rderungsmaßnahmen 
und daher um keine Doppelbezuschussung 

nahmen sprechen könne. Jedenfalls sei es 
notwendig, daß bei der Beurteilung der Besitz­
festigungsmaßnahmen die bereits erfolgte oder 
beabsichtigte Förderung von Landarbeiter­
wohnungen - und umgekehrt - berück­
sichtigt werde. 

74, 21. Dem BM für Land- und Forstwirt­
schaft empfahl der RH in diesem Zusammen­
hang, zur Vermeidung _ von Doppelbezu­
schussungen sämtliche einem Betrieb ge­
währten landwirtschaftlichen Förderungs­
mittel, etwa im Rahmen der land wirtschaft­
lichen Betriebskarte, zentral zu erfassen. Dies 
würde nach Ansicht des RH auch Vorteile 
für die Beurteilungsmöglichkeit der Betriebe 
mit sich bringen. 

74, 22. Das Ministerium stellte hiezu fest, 
daß es sich bereits vor Jahren mit dieser 
Frage befaßt habe, jedoch zu dem Resultat 
gekommen sei, daß eine solche zentrale Er­
fassung der Förderungsmittel eine kaum zu 
bewältigende Verwaltungsarbeit mit sich 
bringen würde. 

74, 23. Der RH erwiderte darauf, daß, 
wenn' schön auf die von ihm empfohlen,e 
zentrale Statistik verzichtet werde, er doch 
die Führung von Aufzeichnungen zur Hinan­
haltung von Doppelsubventionierungen für er­
forderlich halte. 

74, 24. Bei der Überprüfung einzelner 
Förderungsfälle fiel dem RH auf, daß Zu­
schüsse für Landarbeiterdienstwohnungsbauten 
auch dann gegeben wurden, wenn die För­
derungswerber die Landwirtschaft nur als 
Nebenerwerb betreiben, hauptberuflich aber 
einem anderen Erwerb nachgehen. Abgesehen 
davon, daß in den kritisierten Fällen allein 
schon wegen der geringen Größe der Betriebe 
die Förderung eines Landarbeiterwohnungs­
baues nicht vertretbar erscheint, mußte der 
RH ein solches Vorgehen bemängeln, da es 
sich um Arbeitskräfte handelte, die den An­
tragsteller, weil dieser einen anderen Beruf 
ausübt, ersetzen. 

74, 25. Die Kammer wies in ihrer Antwort 
darauf hin, daß es sich hier um eine Gruppe 
von Antragstellern handle, die bei strenger 
Auslegung weder bei der Förden~ng des Land­
arbeitereigenheimbaues noch des Land­
arbeiterwohnungsbaues erfaßt seien, sinnge­
mäß allerdings dazugehörten. Dies veranlaßte 
den RH, der Kammer die von ihm vertretene 
und mit den Förderungsrichtlinien überein­
stimmende Auffassung neuerlich entgegen-
zuhalten. -

handelt, mußte der RH wieder entgegenhalten, 74, 26. Im Zusammenhang mit der Prüfung 
daß die Besitzfestigungsbeihilfen in der Regel i des Landarbeiterdienstwohnungsbaues in der 
für das gesamte Objekt gegeben werden und i Steiermark teilte der RH dem BM für Land­
man daher nicht von zwei getrennten Maß- I und Forstwirtschaft noch folgendes mit: 
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74, 27. Die einschlägigen Förderungsricht­
linien sehen vor, daß auch famiIieneigene 
Arbeitskräfte in diese Förderungsaktion ein­
bezogen werden können, wenn sie durch ihre 
regelmäßige Mitarbeit fremde Arbeitskräfte 
ersetzen. In der Praxis wird von dieser Mög­
lichkeit in zunehmendem Maße Gebrauch ge­
macht, wie dies der RH bereits gelegentlich 
seiner Überprüfung beim Amte der Ober­
österreichischen Landesregierung und nun­
mehr auch in der Steiermark feststellen konnte. 
Der RH hat allerdings auf Grund des Über­
prüfungsergebnisses den Eindruck gewonnen, 
daß in zahlreichen Fällen die Förderung den 
vorerwähnten Intentionen, deswegen nicht 
entspricht, weil die vorgeblich für familien­
eigene Arbeitskräfte errichteten Wohnräume 
nicht der Unterbringung von Arbeitskräften, 
sondern tatsächlich der allgemeinen Wohnungs­
verbesserung ,der betreffenden Landwirte­
familien dienen sollen. 

74,28. Als Beweis hiefür führte der RH an, 
daß mit Wissen des Ministeriums die Er­
richtung von Dienstnehmerwohnräumen ge­
fördert wurde, obwohl allein schon aus der 
Betriebsgröße und aus der Betriebsart zu er­

133 

74, 32. Das Ministerium in seiner Stellung­
nahme wie auch der RH in seiner Erwiderung 
wiesen auf jene Erklärungen hin, die sie hiezu 
bereits im Zusammenhang mit der Prüfung 
des Landarbeiter-Wohnungsbaues in Ober­
österreich abgegeben hatten (siehe Abs. 69, 57, 
und 58). 

74, 33. Abschließend teilte der RH dem 
Ministerium mit, er sei angesichts der Art der 
Geschäftsführung der steiermarkischen Landes­
kammer zur Meinung gelangt, daß nicht ge­
nügend echte, d. h. den Richtlinien voll ent­
sprechende Anträge vorliegen. Die Folge da­
von sei, daß die Kammer in dem Bestreben, 
die ihr zur Verfügung stehenden Bundesmittel 
auszunützen, bei der Auswahl der Förderungs­
werber nicht den geforderten strengen Ma,ßstab 
anlege. 

74, 34. In Anbetracht dieses Umstandes 
empfahl der RH dem Ministerium, die Zu­
weisungen von Bundesförderungsmitteln an 
die Landarbeiterkammer für Zwecke des 
Eigenheimbaues zu Lasten der Mittel für den 
Landarbeiterdienstwohnungsbau in einem 
wesentlichen Ausmaß zu erhöhen. 

sehen war, daß gar kein Bedarf an solchen 74, 35. Das BM für Land- und Forst­
Arbeitskräften bestehen konnte (siehe auch wirtschaft teilte hiezu mit, daß die Mittel 
Abs. 74,5). für die Förderung des Dienstwohnungsbaues 

74, 29. Der RH empfahl daher dem Mini-I zugun~ten jene~ für den Eigenheimbau bereits 
sterium, in die Förderungsrichtlinien die Ver- erhebhch redUZIert wurden. 
fügung aufzunehmen, daß der Nachweis, wo-
nach die familieneigenen Arbeitskräfte eine 
fr~mde ~rbeitskraft. ersetzen, dadurch zu er- Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
brmgen Ist, daß dIe betreffenden Personen I Handel und Wiederaufbau 
im Sinne der Bestimmungen des Bauern-
Krankenversicherungsgesetzes, BGBL NI'. 219/ Prüfungsergebnisse aus den 
1965, bei der Krankenversicherung der Bauern Vorjahren 
versichert gehalten werden. Hiedurch könnte Bundeskammer der 
in Zukunft dann auch die bisher, zumindest gewerblichen Wirtschaft; 

Gebarung mit den Außen· 
was die Bundesländer Steiermark und Ober- . haudelsförderungsbeiträgen 

österreich betrifft, vollständig vernachlässigte 75 1 A 1"ßl'ch der Prüf . der Ge-
üb "f d'd "ß V ,. na I ung 

erpru ung er WI mu~gsgema en er-I barung der Bundeskammer der gewerblichen 
wendung der. FörderungsmIttel des Bundes Wirtschaft mit den Außenhandelsförderungs­
~~e wesenthchen Verwaltungsaufwand er- beiträgen wurden auch die Außenhandels-
o gen. stellen in Moskau und Budapest (siehe TB 

74, 30. Das Ministerium teilte hiezu mit, 1965, Abs. 3) geprüft. Die Prüfungen fanden 
daß der Empfehlung des RH im Zuge der im Jahre 1965 statt, die Ergebnisse wurden 
Neufassung der Förderungsrichtlinien ent- der Bundeskammer im Frühjahr 1966 mit-
sprochen wurde. geteilt. 

74,31. Der RH hat [tuch bei dieser Einschau, 
gleich wie bei der Prüfung des Landarbeiter­
Wohnungsbaues in Oberösterreich (siehe 
Abs. 69, 56) dem Ministerium empfohlen, 
auf die Vorlage von Anträgen für jedes ein­
zelne Projekt zu verzichten, die Verwendungs­
nachweise zu vereinfachen sowie die Höhe des 
gewährten Zuschusses auf den umbauten 
Raum abzustellen. 

75, 2. Auf Grund der Erfolgr:.rechnungen 
über den Anteil an dem Gesamtjahresauf­
kommen an AußEmhandeh,förderung8beiträgen, 
der der Bundeskammer auf Grund des § 5 
Abs. 2 des Außenhandelsförderungs-Beitrags­
gesetzes, BGBL Ni'. 214/1954, zur Verfügung zu 
stellen ist, wurde festgestellt, daß seit 1960 
das tatsächliche Aufkommen das veran­
schlagte immer, seit 1962 sogar beträchtlich 
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übersteigt, weshalb· der RH die Bundes- I 75, 4. Die Bundeskammer hatte mit Ende 
kammer enmchte, in Hinkunft bei der Ver- des Jahres 1964 rund 22 Mill. S der Reserven 
fassung des Voranschlages die Entwicklung in einem bebauten und einem unbebauten 
der Einnahmen in den vergangenen Jahren Grundstück und in einem Gesellschaftsanteil 
stärker zu berücksichtigen. Dagegen wurde angelege. Da eine rasche Verwertung solcher 
festgestellt, daß seit 1961 die Ausgaben für Anlagen im Bedarfsfalle auf Schwiedgkeiten 
"Veröffentlichungen" ständig zu hoch prä- "toßen könnte, legte der RH der Bundes­
liminiert wurden, sodaß sich hier immer kammer nahe, in Hinkunft von einer der­
wieder Einsparungen ergeben, weshalb der artigen Anlage von Außenhandelsförderungs­
RH auch in diesem Fall ersuchte, in Zukunft beiträgen abzusehen. Die Bundeskammer sagte 
auf die Gebarungserfolge vergangener Jahre zu, auf diese Empfehlung grundsätzlich Be­
Rücksicht' zu nehmen, um nicht den Ein- dacht nehmen zu wollen'. 
druck entstehen zu lassen, daß die Über­
präliminierungen zwecks Schaffung 8tiller Re­
serven zur Herstellung des Gebarungsaus­
gleiches vOl~genommen werden. Die Bundes­
kammer hat hiezu mitgeteilt, daß ihr der 
in den Entwurf des Bundesfinanzgesetzes auf­
genommene Betrag des ihr zu überweisenden An­
teiles des Außenhandelsförderungsbeitrage::. bei 
der Erstellung des Voranschlages noch nicht 
bekannt sei, sie daher das jährliche Beitrags­
aufkommen schätzen müsse und daß bei Er­
stellung des Voranschlages noch nicht be­
kannt sei, ob Veröffentlichungen noch im 
Budget jahr herauskommen oder erst im Jahr 
darauf herausgegeben werden können; die 
Bundeskammer hat aber zugesagt, künftig 
!!>o wirklichkeitsnahe wie möglich zu ver­
anschlagen. 

75, 3. Die Bundeskammer hat anläßlich 
der Erstellung des Rechnungsabschlusses 1962 
begonnen, den aus der Erfolgsrechnung sich 
ergebenden Gebarungsüberschuß nicht zur 
Gänze der Gebarung"reserve, sondern in er­
heblichem Maße auch dem "Allgemeinen Ver­
mögen" zuzuführen. Der RH hat darauf hin­
gewiesen, daß das "Allgemeine Vermögen" 
der Außenhandelsorgani"ation nur eine wei­
tere Gebarungsreserve mit anderem Namen 
darstellt, und hat daher verlangt, daß in 
allen Berichten an die Bundesregierung, den 
Bundesminister für Finanzen und andere 
Stellen über den Stand der Reserven an 
Außenhandelsförderungsmitteln das "Allge­
meine Vermögen" der Gebarungsreserve hin­
zugezählt wird. Die Bundeskammer hat hiezu 
mitgeteilt, daß sie im Sinne der Ausführungen 
des RH bereits im Rechnungsabschluß 1965 
von der Zuführung von Barmitteln an das 
allgemeine Vermögenskonto abgesehen hat 
und auch in Zukunft so verfahren wird. Es 
ist lediglich daran gedacht, künftige Ge­
barungsüberschüsse dann nicht der Gebarungs­
reserve zuzuführen, wenn sie - ganz oder 
teilweü,e - zweckbestimmten Rücklagen zu­
geführt werden sollen. In allen Berichten 
der Bundeskammer über den Stand der Re­
serven an Außenhandelsförderungsbeiträgen 
werden das "Allgemeine Vermögen" und die 
verschiedenen Rücklagen ausgewiesen werden. 

75, 5. In den von den Außenhandels­
stellen monatlich gelegten Abrechnungen wur­
den Ver buchungsJehler und einige sonstige 
kleinere Mängel festgestellt; ihre Behebung 
wurde von der Bundeskammer zugesagt und 
einem Wieder auf treten durch entsprechende 
Weisungen an die Außenhandelsdelegierten 
bereits vorgebeugt. 

75, 6. Bei der Außenhandelsstelle Budapest 
war zu bemängeln, daß Ausgaben, die nicht 
endgültig solche der Außenhandelsstelle waren, 
nicht durchlaufend, sondern reell verbucht 
wurden, wodurch auch die Kontrolle des Ein­
langens der Rückersätze verlorenging. Die 
Bundeskammer hat auf Empfehlung des RH 
die durchlaufende Verrechnung dieser Be­
träge angeordnet und für eine Evident­
haltung der Rückersätze Vorsorge getroffen. 
Der Handelsdelegierte in Budapest hat in 
den Fällen, in denen die Ausgaben des Büro­
kostenpauschales die Einnahmen üben,tiegen, 
den Fehlbetrag bis zur Dotation am 1. des 
kommenden Monates aus eigener Tasche be­
vorschußt. Die Bundeskammer hat, um dies 
zu vermeiden, das Bürokostenpauschale ent­
sprechend erhöht. 

75, 7. Der Außenhandelsdelegierte in Mos­
kau hat - übrigens im Gegensatz zu einer 
Weisung der Bundeskammer - selbst die 
monatlichen Abrechnungen gemacht. Der RH 
hat sich dagegen in erster Linie deshalb aus­
gesprochen, weil dadurch die gesamte Ge­
barung von der Amveisung bis zur Aus­
zahlung in einer Hand vereinigt war. 'Wie 
die Bunde8kammer hiezu mitteilte, hat der 
Außenhandelsdelegierte unmittelbar nach der 
Einschau des RH die Abrechnungen "einem 
Stellvertreter übertragen, der seinerseits wie­
der - ebenfalls auf Anregung des RH -
verschiedene untergeordnete Arbeiten, die sei­
ner akademischen Vorbildung nicht ent­
sprachen, a·n eine andere Kraft abgegeben 
hat. 

75, 8. Der RH konnte mit Befriedigung 
feststellen, daß die Bundeskammer allen seinen 
Empfehlungen nachgekommen ist und alle 
Maßnahmen zur Abstellung der aufgezeigten 
Mängel ergriffen hat. 
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Barockausstellung 1960 
in Melk 

76. Das BM für Handel und Wieder­
aufbau hat dem RH mitgeteilt, daß es seiner 
Auffassung nach durch die Auszahlung des 
Ausfallhaftungsbetrages von 150.000 S für 
die Barockausstellung in Melk an die Stadt­
gemeinde Melk die Bestimmungen, des § 12 
Abs. 2 des 1<'inam:.-Verfassungsgesetzes nicht 
verletzt habe \"iehe TB] 965, AbR. 79, 1-79,5). 
Der RH hat beim Amt der Niederösterreichi­
schen Landesregierung erhoben, daß alleiniger 
Veranstalter der Barockausstelluna" Melk 1960 
die Stadtgemeinde Melk wai' Es ist daher 
erwier;en, daß die Subvent,ionierung der Aus­
stellung im Gegensatz zu den Bestimmungen 
des § 12 (2) .b'inanz-Verfassungsgesetz er­
folgte. Das BM für Handolund Wiederaufbau 
hat sich aber diesen Standpunkt insofern 
selbst zu eigen gemacht, als es in seinem 
Schreiben vom 25. Feber 1966, Zl. 170.800-IV/ 
25-66, die Sta,dtgemeinde Melk unter Be­
ruflmg auf § 12 (2) Finanzverfassungsge"etz 
ersucht hat, den Betrag von 150.000 Sauf 
das Konto des Schwimmvereines Melk zu 
überweisen. Trotzdem hat 'das BM für Handel, 
Gewerbe und Industrie auf eine Anfrage des 
RH seinen Standpunkt, die mehrfaeh zitierte 
B.estimmung des Finanz-Verfassungsgesetzes 
mcht verletzt zu haben, aufrechterhalten 
und die Daten, mit erenen nach buchmäßioer . b 

Darstellung die Forderung gegen die Stadt-
gemeinde Melk bereinigt wurde, bekannt­
gegeben. 

Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1966 

Verwendung von Normalbenzin 
für Volkswagen 

77. Bei seiner Einschautätigkeit stellte 
der RH verschiedentlich fest, daß für den 
Beorieb von bundeseigenen Fahrzeugen der 
Marke Volkswagen Super benzin verwendet 
wird. Der RH holte hei der zuständigen 
F'achabteilung des BM für Handel und Wieder­
aufbau und bei der Bundesversuchsanstalt 
für Kraftfahrzeuge Gutachten ein, denen­
zufolge bei bestimmten Typen von V olks­
wagen die Verwendung von Normal benzin 
-ausreichend ist. Auch der Verkaufi:lleiter 
der Volkswagen-Generalvertretung für Öster­
reich vertrat die gleiche Auffassung. Um 
eine weitere unwirtschaftliche Verwendung 
von Supertreibstoff bei bundeseigenen V olks­
wagen einzudämmen, teilte der RH die Er­
gebnisse der -von ihm eingeholten Gutachten 
der Bundeskraftwagen-Kommis .. ion (Büro der 
Sektion I im BM für Finanzen) mit dem Er­
suchen mit, durch einen Runderlaß die Ver­
w~ndung von Normalbenzin für Volkswagen 
mIt Ausnahme der Typen anzuordnen, für 
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die auf Grund der Gutachten weiterhin Super­
benzin oder eine Mibchung desselben mit 
Normalbemjn angeraten wurde. Das BM für 
Finanzen hat dieser Empfehlung des RH 
mit Erlaß vom 7. Juli 1966, Zl. 105.863-1/66, 
Rechnung getragen. 

Helios-Film Ges. m. b. H. 

78, 1. Das BM für Handel und Wieder­
aufbau überwies im Juli 1950 als Darlehen 
cinen Betrag von 660.000 S auf ein Konto 
separato der Helios-Film Ges. m. b. H. zur 
Finanzierung von Fremdenverkehrswerbc­
filmen. Bei einer im Jahre 1952 durchge­
führten Einschau in die Gebarung des B:.vI 
für Handel und 'Viederaufbau mit den Kre­
diten für die Förderung des Fremdenverkehrs 
beanstandete der RH u. a., daß der erwähnten 
Filmgesellschaft beträchtli.che Mittel ohne ge­
nügende Sicherstellung anvertraut wurden. 
Ferner wurde kritisiert, daß das von der 
Helios-Film Ge ... m. b. H. als Sicherstellung 
angebotene Mitzeichnungsrecht über das Konto 
vom Ministerium nicht in Anspruch genommen 
worden war. Ebensowenig konnte es die Zu­
stimmung des RH finden, daß die vertraU"­
liche Vereinbarung, das sich per 31. D~­
zember 1950 ergebende Guthaben - es be­
trug 610.000 S - dem RM für Handel und 
Wiederaufbau rückzuüberweisen, nicht ein­
gehalten und ein mit 31. Dezember 1950 be· 
fristetes Blankoakzept der Filmgesellschaft 
nicht verlängert worden war. 

78, 2. 1m Tätigkeitsbericht für das Jah~' 
1952 führte der RH auf Seite 40 aus: 
Ebenfalls im ,Jahre 1950 wurde unter dem 
Titel einer ,Arbeitsgemeinschaft für Herstel­
lung von 'Verbefilmen' ein Betrag von 
650.000 S zugUIlsten einer vViener Film­
produktionsfirma auf ein Sonderkonto bei 
der CA-B Verlegt. Als Sicherstellung bedang 
sich das Minibterium bloß ein Blankoakzept 
und die Zession der - bereits vorbela"teten -
Einspielergebnibse eines von der, gt;lnannten 
Firma produzierten Filmes aus. Obwohl ,der 
sich am 31. Dezember 1950 ergebende Rest 
des Kontos' vereinbarungsgemäß dem Mini­
sterium rücküberwiescn werden sollte, ist 
dies bis heute nicht geschehen. In allen 
diesen Fällen verlangte der RH die sofortige 
Rückforderung der kreditierten Beträge uml 
äußerte seine Bedenken darüber, daß Bundes­
mittel Privatfirmen in einer Form zur Ver­
fügung gestellt werden, die der Gewährung 
eines unverzinslichen Kredites gleichkommt 

78, 3. Die Bedenken des RH erwiesen 
sich in der Folge als begründet. Trotz der 
Versicherung de,; BM für Handel und Wieder­
aufbau, durch die Zession der Erträge von 
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Einspielergebnissen sei das Darlehen gedeckt 
und die Zessionsurlmnde sei im Einver­
nehmen mit der Finanzprokuratur abgefaßt 
worden, änderte dies nicht, daß die Rück­
zahlung des Darlehens samt Zinsen unter­
blieb. In der Folge meldete die Helios-Film 
Ges. m. b. H. den Ausgleich an und da" BM 
für Handel und Wiederaufbau übergab alle 
den Darlehensfall betreffenden Akten der 
Finanzprokuratur. Die"e erreichte wohl ein 
rechtskräftiges. Versäumnisurteil, doch ver­
liefen alle Exekutionen durch Pfändung an­
geblicher Forderungen ergebnis1m" lediglich 
eine Fahrnispfändung mit nachfolgender Exe­
kution brachte einen Betrag von 13.524·80 S, 
der durch die inzwischen eingetretene Kom­
petenzänderung dem ERP-Fonds zufloß. 

78, 4. Das gemäß Beschluß des Handels-
gerichte" Wien vom 17. April 1963, S 16/63-1, 
über das Vermögen der Heliob-Film Ges. 
m. b. H. eröffnete Konkursverfahren be­

vom Bundesminister für Handel und Wieder­
aufbau abgeschlossen wurde und das BM 
für Handel, Gewerbe und Indm.trie auch 
heute der Auffassung ist, daß die damals ge­
wählte Vorgangsweise für den Bund zweck­
mäßiger und wirtschaftlicher war als die 
vom RH geforderte gerichtliche Geltend­
machung der Forderung, da diese schon da­
mal:, mit Sicherheit den Zusammenbruch 
des Unternehmens zur Folge gehabt hätte. 
Der RH konnte zwar diese Auffassung des 
Ministeriums nicht teilen, hat aber, da einer 
Schadenersatzklage bei der geschilderten Hal­
tung des Ministeriums von vornherein ein Er­
folg versagt bleiben muß, auf eine weitere 
Auseinandersetzung in dieser Richtung ver­
zichtet. 

Golf-Club Inusbruck-Igls; 
Rückforderung eines 

Darlehens 

friedigte nur die Konkursgläubiger der 1. Klasse 79, 1. Im Jahre 1964 beantragte das BM 
voll, die der 2. Klasse nur mehr mit einer für Handel und Wiederaufbau beim BM für 
Quote von 6·5%. Die Forderung der Finanz- Finanzen eine Kreditüberschreitung zur Ge­
prokuratur über 578.590 S (Kapital) und währung von Darlehen für die Errichtung 
169.515·30 S (Zinsen), die in der 3. Klasse und den Ausbau von Golfplätzen in Fremden­
der Konkursforderungen reihte, blieb voll- verkehrsorten. Der RH stimmte der Kredit­
kommen unbefriedigt. Auch der letzte auf überschreitung zu, ersuchte jedoch das BM 
Ersuchen des RH angestrengte Versuch, von für Finanzen, dem BM für Handel und 'Vieder­
der im § 91 des Ges. m. b. H.-Ge8etzes vom aufbau in der Erledigung mitzuteilen, daß 
6. März 1906, RGBl. Nr. 58, gebotenen Mög- Darlehen8beträge nur gegen vorhe~ige aus­
lichkeit Gebrauch zu machen, wonach die reichende Sicherbtellung flusf5iggemacht wer­
bei Auflösung der Gesellschaft vorhandenen den dürfen. Im Jahre 1965 kam dem RH 
und die während der Liquidation eingehenden zur Kenntnis, daß dem Golf-Club Innsbruck­
Gelder zur Befriedigung der Gläubiger zn Igls im Jahre 1958 ein Darlehen von 100.000 S 
verwenden wären, führte zu keinem Erfolg. zu 5% Zinsen p. a. gewährt worden war, 
Durch die mit Beschluß des Handelsgerichte::. das ab 1. Oktober 1958 in zehn Jahresraten 
Wien vom 20. Juni 1966 erfolgte amts weg i ge a 10.000 S zurückzuzahlen gewesen wäre. Eine 
Löschung und Aufhebung der Rechtspersön- Kapitalsrückzahlung war jedoch nicht er­
lichkeit der Heliofi-Film Ges. m. b. H. stand folgt, und von den bis Ende] 964 aufgelaufenen 
die Uneinbringlichkeit der Forderung nUH- Zinsen in der Höhe von 38.333'33 S waren bis 
mehr endgültig fest. Die Höhe der Schadens- dahin 15.000 S bezahlt und 3333·33 S mit Be­
summe, die Sorglosigkeit bei der Sicher- willigung des Bl\I für Finanzen nachgesehen 
stellung des Darlehens, die Versäumnisse, worden, sodaß per Ende 1964 100.000 S an 
trotz einer vertraglichen Vereinbarung den Kapital und 20.000 S an Zinsen aushafteten. 
per 31. Dezember 1950 rückfor'derbar ge- Auf eine diesbezügliche Anfrage teilte das 
wesenen Betrag von 610.0008 nicht verlangt B.11 für Handel und Wiederaufbau dem RH 
und das mit 31. Dezember 1950 befristete mit, daß es dem Club im Einvernehmen mit 
Blankoakzept nicht verlängert zu haben, ver- dem BM für Finanzen eine Verlegung de8 
anlaßten den RH zur Forderung, die für Tilgungsbeginnes auf den 31. Dezember 1962 
den Darlehensfall verantwortlich gewesenen· bewilligt habe und die Tilgung daher am 
Beamten gemäß § 87 der Dienstpr,agmatik 1. Jänner 1963 einzusetzen gehabt hätte. 
zur Verantwortung zu ziehen und von ihnen Da eine Überprüt\mg durch .das Bl\I für 
gemäß § 1324 ABGB Schadenersatz zu ver- Handel und Wiederaufbau im Juni 1964 er­
langen. Das BM für Handel, Gewerbe. und geben habe, daß bis zu diesem Zeitpunkt 
Indust.rie hat gegen den seinerzeitigen Leiter eine KO~lSolidierüng der Vermögenslage deb 
der Fremdenverkehrsabteilung im BM für Golf-Clubs Innsbruck-Igis nicht eingetreten sei, 
Handel und Wiederaufbau ein Disziplinar- habe das Ministerium das dmch zwei Bürgen 
verfahren eingeleitet, die Schadenersatzklage und einen Blankowechßel besicherte Dar­
aber nicht veranlaßt und dies damit be- lehen fällig gestellt und die Einzahlung des 
gründet, daß der Darlehensvertrag seinerzeit Gesamtbetrages bis 30. Juni 1965 gefordert. 
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Für den Fall der Nichtzahlung wurde die Be- neuen Bürgen überprüft worden war, mit 
schreitung des Rechtsweges angedroht. Dicser der Entlassung des Bürgen abgefunden und 
ohnehin erst durch die Intervention des RH gegen den beabsichtigten Vergleich keinen 
ausgelöste Schritt hatte jedoch keinen nennens- Einwand erhoben, sodaß dieser im Dezember 
werten Erfolg, da der Golf-Club erst im Juli 1966 beim Landesgericht Innsbruck abge-
1965 einen Betrag von 5000 S zahlte. schlossen wurde. 

79, 2. In der Folge zeigte sich das BM für I 
Handel und Wiederaufbau bereit, den nach-

stehend geschilderten V orsehlag deI:> Golf- Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Clubs zu akzeptieren. Das Darlehen wird· Bauten und Technik 
ab 1. Oktober 1965 zinsfrei gestellt und die 

Amt der Burgenländischen Laufzeit mit 20 Jahren festgesetzt, wobei Landesregierung; 

der bI'S zum 1. Oktober 1965 aufgelaufene Gebarung mit den Mitteln des 
~ Kap. 21 (Bundesstraßen-

Zinsenruckstand von 20.000 S dem Kapital verwaltung) 

zugeschlagen wird, sodaß die' jährliche Rate' 80, 1. Anlaß zur Überprüfung von Teil­
für 120.000 Sauf 20 Jahre 6000 S betragen gebieten der Gebarung des Landeshauptmannes 
hätte. Angesichts der Finanzlage des Clubs von Burgenland mit den Mitteln des Kap. 21 
und seiner bisherigen Zahlungsmöglichkeiten (Bundesstraßenbau) wal' ein dem RH zu­
konnte der RH diese Regelung nicht gut- gegangenes Schreiben des Amtes der Burgen­
heißen und empfahl dem Ministerium, die An- ländischen Landesregierung, in dem mit­
gelegenheit der Finanzprokuratur zur Ein- geteilt wurde, daß zwei von einer nachgeord­
treibung der Gesamtschuld zu übergeben, neten Baudienststelle vorgelegte Baurechnun­
wie es das Ministerium bereits früher einmal gen dem vom BM für Finanzen mit Erlaß 
beabsichtigt hatte. Dieser Empfehlung ist vom 22. Jänner 1963, Zl. 5000-20/63, ange­
das BM für Handel und Wiederaufbau auch ordneten Bestellverfahren nicht entsprachen, 
nachgekommen. Auf Grund der Zahlungs- deswegen von der Landesbuchhaltung bean­
aufforderung durch die Finanzprokuratur standet und erst "Auf besonderen Auftrag" 
unterbreitete der Golf-Club einen gericht- (§ 4 Abs. 2 der Buchhaltungsdienstverordnung) 
lichen Vergleichsvorschlag des Inhaltes,. daß beglichen wurden. Bei der Einschau gewann 
?er ... CI~b den Darlchensbetrag samt z~nsenl der RH den Eindruck, d. a~. d~ese Vorgangs-
1Il Jahrhchen Raten zu ,15.000 S ab 1966. be- weise beim Amt der Burgenlandischen Landes­
zahlt und die beiden Bürgen zur ungeteIlt~.n regierung keinen Einzelfall dan,tellt, da für 
Hand dem Vergleich beitreten. Das BM fur die besonderen Auszahlungsanweisungen ein 
Handel und Wiederaufl;lau beabsichtigte, die- Stempel mit dem Abdruck "Die Anweisung 
sem Vergleich zuzustimmen, doch verlangte des Betrages von S ....... erfolgt auf be-
der RH zunächst Aufklärung darüber, warum sondere Weisung" verwendet worden war. 
nicht gleich Schritte zur Hereinbringung der Der RH mußte darauf verweisen, daß An­
Forderung bei den beiden ~üJ'gen unter- weisungen auf besonderen Auft~ag ~eine ge­
nommen wurden, welcher Weg m Anbet~ac.ht eignete Maßnahme darstellen, dIe Geoarungs­
der zur Genüge bekannten Zahlung~unfalllg- ordnung und Gebarungssicherheit zu fördern 
keit des Clubs dem RH aussichtsreIcher er- und erinnerte das Amt der Burgenländischen 
schien. Erst nachdem der RH einem neuer- Landebregierung an die für das Bestellverfahren 
lichen Versuch .des Minister~ums, den ober- geltenden Richtlinien. Das Amt de~ Burge?­
wähnten VergleICh abzuschlIeßen, entgegen- ländischen Landesregierung hat hwzu mlt­
getreten war, wurde di.e Finanzp~oku~atur geteilt, daß die Leistungsverrechnungen an­
ersucht, die erforderlIchen genchthchen zuerkennen waren und daß mit Ausnahme 
Schritte gegen die heiden Bürgen einzuleiten. des Bestellverfahrens keine Mängel bestanden. 
Auf Grund der daraufhin erfolgten K.lage- Da sich die fraglichen Fälle gegen Ende des 
androhung hat der Golf-Club zum. ZeIchen Jahres 1965 zugetragen hätten, sei der be­
der Zahlungswilligkeit 30.000 S emg~zahlt sondere Auftrag zur Flüssigmachung der Be­
und außerdem die Bürgschaft von w~lteren träge ergangen, um einen Kreditverfall zu 
sechs Vorstandsmitgliedern angeboten, Jedoch vermeiden. Außerdem sei ,die nachgeordnete 
ersucht, einen der bisherigen Bürgen aus Baudienststelle zurechtgewiesen und ihr die 
der Bürgschaft zu entlassen.. W eit~rhin er- strikte Einhaltung des Bestellverfahrens auf­
suchte der Golf-Club um dIe. ZustlmmU?g, getragen worden. 
die verbleibende Restschuld m der Hohe 
von 90.000 S samt Anhang in Jahresraten 80, 2. 'iVeiters stellte der RH fest, d~ß das 
von 20.000 S abstatten zu dürfen. Der RH Amt der Burgenländischen Landesregl~rung 
sprach sich zunächst gegen die Entlassung die ih~ bei der Bewilligung. eines fin~nz~~llen 
des einen Bürgen aus, hat sich aber, nachdem AusgleIches auferlegt~ VerpflIchtung, dIe Uber­
auf sein Verlangen die Bonität der sechs schreitung durch RucksteIlung anderer Aus-
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gaben zu bedecken, nicht erfüllt und Bau­
maßnahmE:ln ohne Rücksicht auf das geneh­
migte Bauprogramm ausgeführt hat, wodurch 
Anweisungsrückstände entstanden, die den 
Umfang des nächstjährigen Bauprogramms 
schon von vornherein um rund 20% ein­
engten. Der RH mußte dies umso mehr 
bemängeln, als er bereits anläßlich der Über­
prüfung der Bundesstraßenverwaltung des 
Burgenlandes im Jahre 1959 Kritik an dem 
hohen Schuldenstand geübt hat (biehe TB 1960, 
Abs. 711 und 712). Das Amt der Burgen­
ländischen Landesregierung begründete die 
Überschreitung des Kredites mit der Not­
wendigkeit, Sofortmaßnahmen im Gefolge der 
im Jahre 1965 aufgetretenen Unwetterschäden 
zu ergreifen, zu deren Behebung die zusätz­
lichen Kredite nicht in der erwarteten Höhe 
zur Verfügung gestellt wurden, woraus sich 
der für das Jahr 1965 festgestellte hohe 
Schuldenstand ergab, während - wie das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
weiters mitteilte- seit der letzten Rechnungs­
hofprüfung im Jahre 1959 sämtliche Bau­
programme der Bundesstraßenverwaltung in 
strengster budgetärer Disziplin abgewickelt 
wurden. 

80, 3. Das Amt der Bmgenländischen 
Landesregierung hat überdies die Mittel, die 
ihm vom BM für Handel und Wiederauf­
bau zur Behebung der infolge der Unwetter­
katastrophen im Jahre 1965 auf den Bundes­
straßen eingetretenen Schäden zugewiesen 
wurden, nicht nur für diesen Zweck ver­
wendet, sondern zu Lasten dieser Mittel auch 
andere Baumaßnahmen, wie Kanalisierungs­
arbeiten oder Vollausbaut.en von Bundes­
straßen, vorgenommen. Der R,H verlangte 
die buchmäßige Richtigstellung von ungefähr 
4,2 Mill. S noch für das Jahr 1965 und deren 
Bekanntgabe als Nachtragserfolg an das BM 
für Handel und Wiederaufbau, um im Rech­
nungsabschluß ein richtiges Bild zu erhalten. 
Das Amt der Burgenländischen Landesregie­
rung ist diesem Verlangen nachgekommen. 

80, 4. Das Amt der Burgenländischen 
Landesregierung hat Belagsarbeiten, die öffent­
lich auszuschreiben gewesen wären, beschränkt 
aw;geschrieben, zu diesen Ausschreibungen 
entgegen der ÖNORM A 2050 und dem 
Ausführungserlaß des BM für Handel und 
Wiederaufbau anstatt sechs nur drei Firmen, 
u. zw. in allen Fällen die gleichen, eingeladen 
und hat außerdem die Vorschriften über 
die Behandlung der eingelaufenen Anbote 
verletzt. Auch diese Mängel begründete das 

. der Burgenländischen Landesregierung mit 
den Sofortmaßnahmen, die im Gefolge der 
Unwetterschäden im Jahre 1965 getroffen 
werden mußten. 

80, 5. Die zur Behebung der Hochwasser­
schäden erteilten Aufträge wurden während 
der Ausführung durch im Anhängeverfahren 
erteilte ZUi:latzaufträge im Ausmaß von 157% 
und 163% erweitert. Obwohl die dadurch 
dem Landeshauptmann erteilte Ermächtigungs­
grenze überschritten wurde, hat das Amt 
der Burgenländischen Landesregierung in 
keinem Fall die Zustimmung des BM für 
Handel und Wiederaufbau zu diesen Auftrags­
erweiterungen eingeholt. Obwohl eine Firma 
ihr Anbot nur unter gewissen Bedingungen 
a,bgab - wie Aufhebung des in der' Aus­
schreibung genannten Fertigstellungstermins 
und der Pönalebestimmung -, wurde ihr der 
Auftrag erteilt; in der Folge wurde auch der 
Fertigstellungstermin nicht eingehalten. Das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
hat zunächst versucht, die Ausführungen des 
RH zu entkräften, hat aber auf Grund neuer­
licher Vorhalte des RH zugesagt, die in Rede 
stehenden Vorschriften in Hinkunft strengstens 
einzuhalten. 

80, 6. Da der im Jahre 1957 im Baulos 
"Bernstein" der Eisenstädter Bundesstraße 
hergeßtellte Heißmischbelag bereits im Winter 
1957/58 vollständig zerstört war, hat das 
BM für Handel und Wiederaufbau die bean­
tragten Sanierungsarbeiten nur unter der Be- . 
dingung genehmigt, daß die Herstellung des 
Fahrbahnbelages von der Firma kostenlos 
im Rahmen der Haftungsverpflichtung zu er­
folgen hat. Entgegen dieser ausdrücklichen 
Weisung des lVIinisteriums hat der vormalige 
Leiter der Straßenbauabteilung des Amtes 
der Burgenländischen Landesregierung mit 
der Baufirma vereinbart, daß nur der Lohn-, 
anteil für den Einbau des Mischgutes im 
Betrage von 303.732 S von der Firma über­
nommon wird. Bei der Bauabnahme am 
3. Mai 19{)2 stellte der Kollaudator fest, 
daß die Kosten der Verschleißschichte 
943.696,58 S betrugen, und beantragte, daß 
die nach Abzug des vereinbarten Haftungs­
betrages aushaftende Differenz von 639.964,58S 
von der Unternehmung zurij.ckzuzahlen sei. 
Diesem Antrag hat das BM für Handel und 
Wiederaufbau deshalb nicht stattgegeben, 
weil die vom ehemaligen Leiter der Straßen bau­
abteilung des Amtes der Burgenländischen 
Landesregierung mit der Firma getroffene 
Vereinbarung zwar ohne Zustimmung des 
Ministeriums, aber auch ohne Vorbehalt diesel' 
Zustimmung zustande gekommen war, sodaß 
sie für die Bundesstraßenverwaltung rechts­
verbindlich war. Eine gleiche Eigenmächtig­
keit beging der vormalige Leiter der Straßen­
bauabteilung dadurch, daß er der mit der 
Aufbringung einer bituminösen Kiestrag­
schichte im Baulos "Stoob" beauftragten 
Firma, nachdem diese bereits eine "erste 
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Schlußrechnung" gelegt hatte, ohne Zustim­
mung des BM für Handel und Wiederauf­
bau und ohne Vorbehalt dieser Zustimmung 
die Erhöhung verschiedener Einheitspreise 
bewilligte, die dann in der endgültigen Schluß­
rechnung verrechnet wurden. Das Ministerium 
hat den Antrag des Kollaudators, die von 
diesem mit 263.719·81 S errechneten unge­
gerechtfertigten Mehrzahlungen von der Bau­
firma einzufordern, mit der gleichen Be­
gründung wie im vorgebchilderten Fall ab­
gelehnt. Der RH erblickte in dem Verhalten 
des ehemaligen Leiters der Straßenbauabtei­
lung des Amtes der Burgenländischcn Landes­
regierung eine schwere Verletzung der Amts­
pflichten und ersuchte um Mitteilung, was 
zwecks Ahndung dieser Pflichtverletzung und 
zur Hereinbringung. der Schadensumme ver­
anlaßt wurde. Das Amt der Burgenländischen 
Landesregierung hat daraufhin mitgeteilt, daß 
auf seinen Antrag die in Rede stehenden 
Vereinbarungen mit den Baufirmen vom BM 
für Handel und Wiederaufbau nachträglich 
genehmigt wurden und das Ministerium bei 
dieser Gelegenheit den Landeshauptmann· er­
sucht habe, dafür zu sorgen, daß in Hinkunft 
derartige eigenmächtige Preisberichtigungen 
unterbleiben. Im Baulos "Stoob" hatte die 
Bauunternehmung inzwischen einen Betrag 
von 41.166·36 S zurückgezahlt. Weiters teilte 
das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
mit, daß gegen den wegen der inzwischen 
erreichten Altersgrenze im Ruhestand hefind­
lichen Beamten ein Strafverfahren anhängig ist, 
nach dessen Abschluß über eine allfällige 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens ent­
schieden werden wird. Zur Frage der Herein­
hringung der Schadensumme bemerkte das 

. Amt der Burgenländirschen Landesregierung, 
daß es zu einer solchen Maßnahme nur legi­
timiert wäre, wenn der Bund eine Schaden­
ersatzforderung btellte, und wies gleichzeitig 
darauf hin, daß das Ministerium wegen der 
nachträglichen Genehmigung der' beanstande­
ten Vereinbarungen nicht berechtigt sei, An­
sprüche auf Schadenersatz zu erheben. Der 
RH hat in einer Replik zu diesen Ausführun­
gen unter Hinweis auf die Bestimmungen 
des § 117 im Zusammenhalt mit jenen des 
§ 155 Abs. 2 der Dienstpragmatik die Auf­
fassung vertreten, daß die vorliegenden Sach­
verhalte die sofortige Einleitung eines Diszi­
plinarverfahrens gerechtfertigt hätten, es hätte 
nur bis zum Abschluß des Strafverfahrens, 
welches übrigens, wie der RH crhob, in der 
Zwischenzeit eingestellt wurde, zu ruhen ge-

. habt. Eine Mitteilung des Amtes der Burgen­
ländischen Landesregierung in dieber Ange­
legenheit steht noch aus. 

80, 7. Dem BM für Handel und Wiederauf­
bau mußte der RH vorhalten, daß es der 
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Einhaltung seiner Weisungen zuwenig Nach­
druck verliehen habe. Der in dcn Erledigungen 
an das Amt der Burgenländischen Landes­
regierung vorgesehene Hinweis, in Hinkunft 
die für finanzielle Schäden des Bundes Ver­
antwortlichen zu belangen bzw. zum Schaden­
ersatz heranzuziehen, _ war gestrichen ,verden, 
wodurch die endgültigen Formulierungen einen 
eher allgemeinen Charakter erhielten, der nach 
Ansicht des RH nicht geeignet war, dcm 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
die Verfehlungen des ehcmaligen Leiters seincr 
Straßenbauabteilung, die einen Schaden von 
über 900.000 S zur Folge hatten, entsprechend 
vor Augen zu führen. Das BM für Bauten 
und Technik hat zugesagt, im Einvernehmen 
mit der Finanzprokuratur die Möglichkeit 
einer Schadenshereinbringung prüfen zu wollen. 
Das BM für Bauten und Technik hat diese 
Absicht inzwischen verwirklicht und bei dieser 
Gelegenheit die Finanzprokuratl1r um eine 
allgemeine Prüfung der privatrechtlichen Haf­
tung von Organen der Länder in der Auf­
tragsverwaltung des Bundes ersucht. Das 
Gutachten der Finanzprokuratur ist dem RH 
bisher nicht zur Kenntnis gekommen, es 
muß aber befürchtet werden, daß sich durch 
die Einstellung des Strafverfahrens die Aus­
sichten auf Hercinbringung des Schadens 
wesentlich verschlechtert haben. 

80,8. Bei dieser Einschau stellte der RH 
auch fest, daß der Kollaudator, der die Her­
stellung einer Schwarzdecke im Baulos "Dörfl" 
der Risenstädter Bundesstraße abzunehmen 
hatte, in seinem Kollaudierungsbericht die 
Rückforderung von 233.068·51 S von der bau­
ausführenden Firma beantragt hatte. Von 
diesem Betrag hat die Firma in ihrer Stellung­
nahme zur Kollaudierung 41.658·12 Sohne 
Widerspruch anerkannt. Der Bericht des 
Kollaudators langte am 8. Mai 1961 beim 
BM für Handel und Wiederaufbau ein, wurde 
aber dort nicht bearbeitet und am 22. Novem­
ber 1962 vom Leiter der zuständigen Abteilung 
des Ministeriums mit dem Vermerk "Vorläufig 
einlegen" versehen. Die Vorlagefrist wurde 
dreimal verlängert und dic letztc Frist 1. Okto­
ber 1965 ohne neuen Fristvermerk gestrichen. 
Der RH erblickt in der Nichtbearbeitung 
dieses Geschäftsstückes eine Verletzung der 
Amtspflichten durch den Abteilungsleiter des 
Ministeriums, wozu er als erschwerend ver­
merkte, daß sogar die Einforderung des von 
der Baufirma widerspruchslos anerkannten 
Rückzahlungsbetrages unterblieben war, und 
ersuchte, den Beamten disziplinär zur Ver­
antwortung zu ziehen. Das BM für Bauten 
und Technik sagte die Prüfung der Möglich­
keiten einer Hereinbringung des Überzahlungs­
betrages im Einvernehmen mit der Finanz­
prokuratur zu und teilte mit, daß gegen den 
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verantwortlichen Abteilungsleiter die Diszi­
plinaruntersuchung eingeleitet wurde. Als Er­
gebnis dieser Prüfung gab das Ministerium 
weiterhin bekannt, daß eine Rückforderung 
nur hinsichtlich des von der Bauuntemehmung 
anerkannten Betrages von 41.ß68'53 S zu 
Recht besteht, während für die vom Kollau­
dator zur Rückforderung beantra~~ten weiteren 
Beträge von 47.444'14 S (Preisnachlaß) und 
143.966'25 S (Minderverbrauch an Mischgut) 
keine Rückforderungsberechtigung vorliegt. 
Der RH wies in seiner Antwort darauf hin, 
daß der von der Baufirma anerkannte Rück­
forderungsbetrag richtig. 41.658'12 S lautet, 
nahm die Unmöglichkeit der RÜlJkforderung 
von 47.444'14 S zur Kenntnis, erhob aber 
Einwendungen gegen den Verzicht auf den 
zur Rückforderung beantragten Betrag von 
143.966,25 S, weil seiner AuffaJsung nach 
nicht alle Möglichkeiten zur Wahrung der 
finanziellen Interessen des Bundes &'usgeschöpft 
worden waren. Es hatten sich nämlich im 
Zusammenhang mit dem mit der Firma verein­
barten Abrechnungssystem verschiedene Um­
stände ergeben, die eine genaue Überprüfung 
der eingebauten lVIischgntmonge erfmderlich 
gemacht hätten, die jedoch unterblieben ist. 
Ein Anhaltspunkt für solche Erwägungen 
war schon dadurch gegeben, daß bereits von 
der burgenländischen StraßenveJ'waltung ein 
Materialminderverbrauch im Betrage . von 
122.011.93 S festgestellt worden war, den die 
Baufirma anerkannt hatte. Der RH empfahl 
daher, eine neuerliche Prüfung in die Wege 
zu leiten, deren Ergebnis die Finanzprokuratur 

von lange wartenden Anschlußwerbern in das 
Fernsprechnetz einzubeziehen. Im Hinblick 
auf die Personalknappheit im Bau- und Er­
haltungsdienst konnte jedoch nicht angegeben 
werden, ob auch die erforderlichen Anschluß­
arbeiten in absehbarer Zeit durchgeführt wer­
den können. Es wurde deshalb empfohlen, 
zusätzliches ·Personal aus anderen Bereichen 
einzusetzen oder die Herstellung der Teil­
nehmeranschlüsse an private Firmen zu ver­
geben. Hiezu teilte die Post~ und Telegraphen­
verwaltung mit, daß eine Zuweisung von Per­
sonal aus anderen Bereichen nicht möglich 
sei, jedoch eine gegenseitige Hilfeleistung 
der örtlichen Bautrupps angestrebt werde. 
Bei den Arbeitsrückständen in Bregenz und 
Dornbirn handle es sich lediglich um ein 
lokales Problem. In anderen Bereichen seien 
keine unzumutbaren Wartezeiten aufgetreten. 

81, 2. Ein erheblicher Teil der unerledigt 
vorgefundenen Arbeitsaufträge konnte nur 
deshalb nicht ausgeführt werden, weil die 
erforderlichen Materialien von der Tele­
graphenzeugverwaltung nicht rechtzeitig be­
schafft wurden. Es wurde empfohlen, die 
Telegraphenzeugverwaltung anzuweisen, Ma­
terialien, deren Beschaffung. mit Lieferfristen 
verbunden ist, so zeitgerecht zu bestellen, daß 
den Anforderungen der technischen Dienst­
stellen möglichst termingerecht entsprochen 
werden kann. Hiezu teilte die Post- und 
Telegraphenverwaltung mit, daß die in Rede 
stehenden Arbeitsaufträge bereits seit längerer 
Zeit erledigt werden konnten. 

entweder in die Lage versetzen könne, den 81, 3. Die auf Grund der Durchsicht der 
Rückf~rderung~anspruch geltend z~ m~chen, Lagerkartei gemachte Wahrnehmung, daß 
oder dIe aufZeIgen sollte, daß der mzwlschen I zum Teil nicht unerhebliche kaum mehr 
ven,trj,ch.~ne Zeitrau:n doch z~ groß is~, um I benötigte Materialbestände vorhanden waren, 
den hlefu: not:vend.lgen. Beweis zu erbrmgen, veranlaßte die Empfehlung, bei Material­
~~d dar~llt, wIe. dIe FlI:anzpr~kuratur aus- bestellungen in Hinkunft auf den tatsächlichen 
fuhrte, dIe "VerwIrkung emes Ruckforderungs- Bedarf mehr Bedacht zu nehmen. Das Tele­
anb?~",:che.s de~. Republ~k Ös~te:reich dur~h graphenbauamt wurde inzwischen angewiesen, 
Umatlgsem. wahr~l:d emes Z81tra~mes: m diese Lagerbestände einer wirtschaftlicheren 
welchem d~~ ?etelhgte Baufirma mIt emem Verwendung zuzuführen. Ebenso wurde die 
rechtsg~sch~fthche? Handeln der Orga,~e ~er Abstellung von Mängeln in der :Führung der 
Repubhk OsteI'Tmch rechnen konnte em- Lagerkartei veranlaßt. 
getreten ist. Die Klärung dieser Frage erschien . 
dem RH auch im Hinblick auf das Disziplillar- ~1, 4. Zu .. der. vom RH beanstan~eten tell-
verfahren gegen den Abteilungsleiter des Mini- "':'81S~ unzulanghchen und den Wltterur:gs­
steriumld von Belan". Das Ministerium hat emflussen ausgesetzten I.agerung hochwertIger 
keine weitere Stenun~ bezogen; der RH wird Materialien ~ur~e mit.geteilt, ~aß ber~its ein 
die Angelegenheit weiterverfolgen. Vorentwurf fur dw Ernchtung emes geeIgneten 

Lagergebäudes ausgearbeitet wurde. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 81, 5. Die Überprüfung der KabeltromrneIn 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft ergab in einzelnen Fällen unbegründete Über-
Post- und Telegraphenverwaltung schreitungen der Leihfristen. Zur Verhinderung 

Telegraphenbauamt Feldkirch unnötiger Mehrkosten an Leihgebühren wurde 
81, 1. Durch den Neubau der vVählämter nahegelegt, auf die rechtzeitige Rücksendung 

Bregenz und Dornbirn wurde die technische I der Kabeltromrnein mit Nachdruck hinzu­
Möglichkeit geschaffen, eine große Anzahl wirken. In der Stellungnahme der Post- und 
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Telegraphenverwaltung wurde darauf hinge­
wiesen, daß es zu den Überschreitungen der 
Leihfristen deshalb gekommen sei, weil post­
eigene Kabeltrommein nicht in ausreichendem 
Maße zur Verfügung standen. 

81, 6. Hinsichtlich der Hereinbringung der 
Kosten von Schadensbehebungen bei Be­
schädigungen von Fernmeldeaußenanlagen 
durch Dritte mußte eine schleppende Be­
handlung festgestellt werden. Wie mitgeteilt 
wurde, ist diesem Übelstand inzwischen 
durch eine organisatorische Maßnahme abge­
holfen worden. 

81, 7. Schließlich wurde vom RH eine 
zeitnahe Kollaudierung der Bauvorhaben, die 
Durchführung der Hauptreparaturen im vor­
gesehenen Umfang, die notwendige Ergänzung 
der Kartei für Starkstromgefahrenstellen, so­
wie die ehestmögliche Erfassung der Mittel­
und Niederspannungsgefahrenstellen empfohlen. 

Postzeugverwaltung 

82, 1. Der Postzeugverwaltung (im folgenden 
kurz PZV) obliegt die zentrale Beschaffung 
der Wertzeichen, Drucksorten, Dienstkleider, 
des Kanzleimaterials und der anderen ein­
schlägigen Betriebsmittel. Bei der Über­
prüfung ergab sich, daß für die PZV 
lediglich eine .vorläufige Dienstvorschrift als 

'Organisationsgrundlage vorhanden war. Im 
Interesse einer genauen Abgrenzung der Ver­
antwortlichkeiten wurde dringend empfohlen, 
eine endgültige Dienstvorschrift in Kraft zu 
setzen. 

82. 2. Ein Teil des Personals der PZV 
versieht dauernd Dienst bei der General­
direktion für die Post- und Telegraphenver­
waltung. Bereits bei der letzten Prüfung 
(siehe TB 1951, Seite 35) wurde die dauernde 
Abordnung eines nicht unbeträchtlichen Teiles 
des Personalstandes als unvertretbar bezeich­
net. Nach Angabe der Generaldirektion 
s~heiterte die Erhöhung des Personalstandes 
bei der Zentralstelle bisher an der ablehnenden 
Haltung des Bundeskanzleramtes und des 
BM für Finanzen. 

82, 3. Hinsichtlich der Auslieferung der 
Dienstkleider wurde empfohlen, diese unmittel­
bar an die einzelnen Verbrauchsstellen und 
nicht an übergeordnete Telegraphenbauämter 
und Fernmeldebetriebsämter zu versenden, da 
diese unnötigerweise die Dienstkleider nach 
Unterstellen sortieren, verpacken und weiter­
versenden müssen. Die Überprüfung der 
Zweckmäßigkeit einer unmittelbaren Aus­
lieferung der Dienstkleider wurde von der 
Generaldirektion in Aussicht gestellt. 
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82, 4. In der Lagerbuchhaltung für Geräte 
und Kanzleimittel wurden sämtliche Buchun­
gen laufend nochmals nachgeprüft. Weiters 
wurde in Abständen von zwei Monaten eine 
körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt. 
Hiedurch entstand ein vermeidbarer Mehr­
aufwand. Aus Gründen der Verwaltungs­
vereinfachung bzw. zur Einsparung von Per­
sonal wurde empfohlen, die Kontrolle der 
Eintragungen in der Lagerbuchhaltung 
künftig nur mehr stichprobenweise vorzu­
nehmen und außerdem auf das System der 
permanenten Inventur überzugehen. Die 
Generaldirektion teilte hiezu mit, daß die 
Absicht bestehe, die gesamte Warenverrech­
nung über die im Fernsprechgebührenamt vor­
handene Datenverarbeitungsanlage abzu­
wickeln. Die Empfehlung, eine permanente 
Inventur einzuführen, wurde aufgegriffen. 

82, 5. Im Möbellager in Schwechat befand 
sich eine große Anzahl neuwertiger Büro­
möbel und Einrichtungsgegenstände, die beim 
Weltpostkongreß 1965 in Wien verwendet 
worden waren. Die Lagerräumlichkeiten er­
wiesen sich wegen der Feuchtigkeit zur 
längeren Aufbewahrung als nicht geeignet. 
Es wurde empfohlen, die Möbel zur Aus­
stattung von Amtsräumen heranzuziehen. Im 
Baustofflager der PZV befand sich über~ 
wiegend veraltetes Materii11 ; seine ehestmögliche 
Verwertung wurde angeregt. Schließlich wurden 
die einheitliche Führung von Arbeitsauftrags­
büchern für alle Werkstätten, die Einführung 
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs beim Ver­
kauf von Altmaterialien sowie Versand ver­
einfachungen beim Gerätelager, beim Kanzlei­
mittellager und dem Drucksortenlager 
empfohlen. Die Generaldirektion sagte zu, 
den vorstehenden Empfehlungen und An­
regungen durch entsprechende Maßnahmen 
Rechnung zu t~agen. 

Österreichische Bundesbahnen 
Hauptwerkstätte Simmering 

der ÖBB 

83. 1. In der Hauptwerkstätte Simmering 
der ÖBBsind rund 1300 Bedienstete be­
schäftigt. Sie ist in erster Linie zur Erhaltung 
von Reisezugwagen bestimmt, wobei unter 
Erhaltung die periodischen Untersuchungen 
und Hauptausbesserungen sowie Bedarfsaus­
besserungen größeren Umfanges zu verstehen 
sind. Der Erhaltungsstand betrug während der 
Gebarungsprüfung 905 vierachsige und 1120 
zweiachsige Wagen; nach dem zu erwartenden 
Ausscheiden der zweiachsigen Wagen wird 
nach Schätzung der Generaldirektion der ÖBB 
in Zukunft mit einem Erhaltungsstand von 
1400 vierachsigen Wagen zu rechnen sein. 
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83, 2. Neben den Anlagen, die der Wagen­
ausbesserung dienen, befinden sich in der 
Hauptwerkstätte Simmering noch eine Grau­
gießerei zur Erzeugung von Bremsklötzen, eine 
Motorenwerkstätte, die Reparaturen für den 
Kraftwagendienst der ÖBB durchführt, eine 
Modclltischlerei für den Gesamtbereich eier 
ÖBB und eine zentrale Reparaturstelle für 
sämUiche Handfeuerlöschgeräte der ÖBB. 

83, 3. Dem Voranschlag der Hauptwerk­
stätte Simmering für das Jahr 1967 war zu 
entnehmen, daß die Halle I des Werkes mit 
einem Kostenaufwand von 10·8 Mill. S ausge­
betut werden soll, damit die Ausbesserung vier­
achsiger Reisezugwagen in dieser Halle er­
leichtert werden kann. Als bedeutendste 
Änderung ist dabei der Bau einer 23 m langen 
Außenschiebebühne vor der Halle projektiert; 
ein Rauingewinl1 in der Halle wird jedoch 
durch die vorgesehenen Maßnahmen nicht 
erzielt. 

83, 4. Der RH äußerte die Befürchtung, daß 
mit dem geplanten Ausbau der Halle I kein ent­
sprechender wirtschaftlicher Erfolg erzielt wer­
den wird, da die Wagen nur durch sehr umständ­
liche Verschiebeoperationen zur Ausbesserung 
gebracht werden können. Die Halle befindet 
sich am Südostrand des Werksgeländes, 
sodaß sie auch nicht erweitert werden kann. 
Auch ist infolge der räumlichen Beengtheit 
die Einführung eines rationellen Fließganges 
bei der Wagenausbesserung nicht -möglich. 
Daß diese Schwierigkeiten der Hauptwerk­
stätte Simmering selbst bekannt sind, geht 
aus ihrem Bericht aus dem Jahre 1961 hervor, 
wonach "eine gänzliche Bereinigung der un­
günstigen Lage der Halle I und der damit 
verbundenen Behinderungen wohl ausge­
schlossen ist". Aus diesem Grunde hatte 
"schon vor 20 Jahren" die Absicht bestanden, 
diese Halle in ein Stofflager' umzuwandeln 
und als Ersatz dafür die günstiger gelegene 
Halle II zu vergrößern; diese Pläne sind je­
doch nicht ausgeführt worden. 

83, 5. Die Bedenken des RH wurden noch 
dadurch verstärkt, daß nach vorgefundenen 
Schriftstücken mit den veranschlagten 
10·8 Mill. S nicht das Auslangen gefunden 
werden dürfte, da außerdem "im Endstadium 
des Ansbaues" die geplante Schiebebühne ver­
längert werden müßte, wozu u. a. die Ab­
tragung eines Wohnhauses erforderlich wird, 
de,;sen Parteien anderwärtig unterzubringen 
sind. 

83, 6. Unter Berücksichtigung dieser Um­
stände hat der RH folgende Maßnahmen emp­
fohlen, die es ermöglichen würden, die Halle I, 
in der vor allem Hauptausbesserungen durch­
gefuhr.t werden, stillzulegen: 

a) Ein rationelles Taktverfahren, wie es 
derzeit schon bei den Zeituntersuchungen mit 
Erfolg gehandhabt wird, sollte auch bei den 
Hauptausbesserungenin der Halle II einge­
führt werden, 

b) die in der Halle II nicht unterzubrin­
genden Hauptausbesserungen könnten an die 
österreichische Waggonbau-Industrie vergeben 
werden, 

c) geringfügige Bedarfsausbesserungen wä­
ren an die jeweils nächstgelegenen Betriebs­
werkstätten der ÖBB abzuüeten. 

83, 7. Auf die Vorschläge des RH hat die 
Generaldirektion der ÖBB erwidert, daß der 
Einführung eines umfassenden Taktverfahrens 
bei den Hauptausbesserungen in erster Linie 
der Umstand entgegenstehe, daß der Fahrpark 
immer noch relativ uneinheitlich ist. Es werde 
jedoch untersucht, ob bet:;timmte Teilarbeiten 
im Taktverfahren abgewickelt werden könnten. 
Die Einschaltung der Waggon bau-Industrie 
könne jedoch nicht ins Auge gefaßt werden, 
da diese nur für Neuanfertigungen eingerichtet 
sei und sich für Reparaturen erst anlagen­
mäßig ausstatten müßte. Außerdem seien die 
Fahrzeugfu'men erfahrungsgemäß an Instand­
haltungsaufträgen nur dann interessiert, wenn 
,;ich in der Neuanfertigung Lücken ergeben; 
bei günstiger Bestellage würden Reparaturen 
sofort zurückgestellt. Auch seien gerade die 
Betriebswerkstätten im Bereich der Bahnhöfe 
Wien-West und Wien-Süd derzeit nicht in 
der Lage, alle Bedarfsausbesserungen für diese 
beiden größten Heimatbahnhöfe aufzunehmen. 
Die Generaldirektion der ÖBB bezeichnete 
schließlich den Umbau der Halle I "als für die 
BewältIgung des anfallenden Erhaltungssolls 
zweckmäßig und notwendig". 

83, 8. Der RH bemerkte dazu, daß -
wie aus einem "Reisebericht" der Hauptwerk­
stätte St. Pölten vom März 1966 hervorgeht --,­
auch die Schweizerischen Bundesbahnen 
Hauptausbeiolserungen an Reisewagen im 
Taktverfahren durchführen und die in den 
eigenen Werkstätten nicht zu bewältigenden 
Hauptausbesserungen von der Industrie be­
sorgen lassen. Der RH empfahl, die bei der 
gegenständlichen Dienstreise in der Schweiz 
gewonnenen Erkenntnisse für die ÖBB auszu­
werten und nochmals die Wirtschaftlichkeit der 
geplanten Investitionen in der Halle I zu über­
prüfen. Auch konnte sich der RH nicht v.or­
stellen, daß die österreichische Waggonbau­
Industrie, die sich im InteresOle einer günstigen 
Kapazitätsauslastung auf lange Sicht um die 
Sicherung von Aufträgen bemüht, einem lang­
fristigen Reparaturvertrag mit ihrem Hauptab­
nehmer Ö BB ablehnend gegenüberstehen würde. 
Schließlich müßte es nach Ansicht des RH 
auch möglich sein, einen großen Teil der bisher 
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in der Hauptwerkstätte Simmering durchge­
führten kleineren Bedarfsausbesserungen nach 
einer entsprechenden Ausstattung der Be. 
trieb3werkstätten in diesen vorzunehmen. 
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Ursache für die Drehgestell-Umbauten ein­
deutig in Konstruktionsfehlern der Liefer­
firma gelegen ist. 

83, 12. Nach einem Schreiben der Ma-
83, 9. Bei der Überprüfung des Fließ- schinendirektion aus dem Jahre 1959 hätte der 

verfahrens für Zcituntersuchungen an vier- gegenständliche Kauf von DI'ehgestellen ur­
achsigen Reisezugwagen wurde die Beob- sprünglich so vorbereitet werden sollen, daß 
achtung gemacht, daß \Vagen, die mit einer I je zwci Drehgestelle verschiedener Bauart nach 
be3timmten Drehgestcll-Type ausgestattet sind, Probefahrten "im normalen Betrieb bis zu 
nicht im Fließgang, sondcrn an dafür vorge. einer Laufleistung von 130.000 km verwendet 
sehenen Plätzen im Standverfahrcn unter- wenlen". Erst dann sollten nach genauer 
sucht und ausgebessert werden, da die Über- Untersuchung "Entscheidungen über einen 
prüfung dieser Dl'ehgestelle im l<'ließverfahren eventuellen weiteI'en Bau einer dieser Dreh­
nicht untergebracht werden kann. Der RH gestellbauarten getroffen werden". Der RH 
stellte nach eingehendem Studium aller über bemängelt~, daß die geplante VOI'gangsweise 
diese Drehgestell-Type vorhandenen Unter- von den üBB nicht eingehalten worden ist. 
lagen fest, daß e::; sich dabei um eine Neu- Bci Anwendung der notwendigen kaufmän­
konstruktion handelt, von der die ÖBB nischen und betrieblichen Sorgfalt wären. die 
ohne yorherige Erprobung in drei Be. nachteiligen Auswirkungen des geschilderten 
stellungen insgesamt 248 Drehgestelle Drehgestellkaufes vermeidbar gewersen. Der 
um rund 33 Mill. S in Auftrag gegeben hatten. RH cmpfahl, in Hinkunft bei der Erprobung 
An Hand eines Verzeichnisses der Hauptwerk- :,:on neuen Drehgestellen auch Fachleute der 
stätte Simmering konnte nachgewiesen werden, ÜBB-Werkstätten heranzuziehen, um auch 
daß die erste Probefahrt mit einem derartigen Erfordernisse der Instandsetzung berück­
Drehgcstell am 3. August 1962 eI'folgte, am! sichtigen zu können. 
!:leIben Tag, an dem die erste Bestellung von I 83, 13. Die Generaldirektion der ÖBB hat 
168 Stück der gleichen DrehgesteIl-Type im die vom RH aufgezeigten Mängel anerkannt 
WeI't von rund 22·3 Mill. S aufgegeben wurde. und bekanntgegeben, daß trotz Ablaufes der 

83, 10. Durch diese Außerachtlassung kauf- Gewälu'leistungsfristen mit der Lieferfirma 
männiseher Sorgfalt haben sich für die ÖBB V~r~lan~lun~~n aufgenomn;ten wurden, um aus 
sehr nachteilige Folgen ergeben. Neben den BIlhgkeltsgrunden noch ell1e Übernahme der 
geschilderten Behinderungen bei der AUliibes- Um?aukosten dur?h den A~ftragne~me~ zu 
serung zeigten sich an den Drehgestellen sehr erreIChen. N~ch ~ll1er neu~rhchenMIttCll~ng 
bald wesentliche Mängel und Konstruktions- der Generaidlrekt~on .der ÖBB wurd~n dIese 
fehler, die in zahlreichen Protokollen festge- Verhandlungen mIt ~ll1e~ Kompromlß abg~­
halten wurden. Als feststand, daß diese Kon- sc~lossen, wonach dIe LICfel'firm~ etwa dIe 
struktiom;mängel betricbsgefährdend und nur Half te der Umbaukosten tragen WIrd. 
durch einen Umbau zu beseitigen sind, wurden 83, 14. Aus weiteren Unterlagen über Dreh­
etwa zehn Monate nach der Lieferung des gestellkäufe der ÖBB entnahm der RH, daß 
ersten Drehgestells mit der Lieferfirma Ver- im Jahre 1960 19 sonst fel'tiggestellte "RIC­
handlungen geführt, damit· die noch aus- Reisezugwagen" die Hauptwerkstätte der 
ständigen Drehgestelle in einer verbesserten ÖßE nicht verlassen konnten, weil die dazu­
Ausführung geliefert werden. Trotzdem WUI'- gehörigen Drehgestelle infolge verspätetel' Be­
den von den ÖBB noch 78 Drehgestelle im stellung nicht eingelangt waren. Nach Be­
Werte von rund 10·5 Mill. S in der als fehler- rechnungen der Maschinendirektion der ÖBB 
haft erkannten Ausführung weiterhin abge- hätte sich durch den rechtzeitigen Einsatz 
nommen, da der Vorstand der Lieferfirma dieser Wagen die Achskilometerschuld der ÖBB 
"gemäß seinen allgemeinen Abmachungen in für Reisezugwagen an ausländische Eisenbahn­
laufende SerienauftTäge nicht eingegliffen verwaltungen um 11,160.000 S verringert, 
sehen möchte". ein Betrag, um den etwa 85 neue Drehgestelle 

83, 11. Die ÖBB ließen dann im Jahre 1965 hätten gekauft werden können. 
vier Drehgestelle zu einem Preis von je 33.570 S 83, 15. Die Generaldirektion der ÖBB be­
umbauen; der aus Gründen der Betriebssicher- gründete die verspätete Bestellung der gegen­
heit notwendige Umbau der weiteren 224 Dreh- ständlichen Drehgestelle damit,. daß es sich 
gestelle mit einem Kostenaufwand von rund. hier um einen Lizenzbau gehandelt hätte, 
7·5 Mill. S ü,;t noch nicht durchgeführt worden. bei dem große Schwierigkeiten hinsichWeh 
Der RH mußte bemängeln, daß die ÖBB diese des Preises. aber auch wegen Konstruktions­
Kosten selbst tragen und von der vertraglich änderungen aufgetreten seien. Die dadurch 
zugesicherten Gewährleistungsfrist von drei nicht zustande gelwmmene Verringerung der 
Jahren keinen Gebrauch machten, obwohl die Achskilometerschuld der ÖBB an ausländische 
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Eisenbahnverwaltungen hätte jedoch nach 
endgültigen Berechnungen nur 6,216.500 S 
betragen. Diese Verringerung sei aber auch 
nur als theoretisch zu bezeichnen. Eine tat­
sächliche Verringerung wäre nur (bnn einge­
treten, wenn der Einsatz der noch nicht fertig­
gestellten Reisezugwagen bei eine!' vorange­
gangenen Fahrplankonferenz von den ÖBB 
beantra.gt und von den beteiligten Bahnver­
waltungen genehmigt worden wäre. Ein solcher 
Antrag sei von den ÖBB im gegenständlichen 
Fall nicht gestellt worden, da "im Hinblick 
auf die langen Lieferfristen anderer Waggon­
teile" ein genauer Zeitpunkt der Fertig­
stellung der Wagen nicht hätte garantiert 
werden können. 

83, 16. Der RH mußte darauf erwidern, 
daß es sich nach den vorgefundenen Unter­
lagen ausdrücklich um fertiggestellte Wagen 
handelte, denen nur noch die - verspätet 
bestellten - Drehgestelle fehlten. Der Scha­
den, delI die ÖBB durch das Nichtstellen des 
Autrages und das Fehlen der Drehgestelle er­
litten haben, hat daher nach den neuesten 
Berechnungen der ÖBB, die auf Grund der 
Gebarungsprüfung des RH veranlaßt wurden, 
tatsächlich 6,216.500 S betragen. 

83, 17.' In der Hauptwerkstätte Simmering 
wurde im Herbst 1966 nach zweieinhalbjähriger 
Bauzeit der Salonwagen S 10 für den Herrn 
Bundespräsidenten fertiggestellt. Der RH 
bemängelte zunächst, daß die Herstellung des 
Salonwagens in den Unterlagen der ÖBB als 
"Umbau" bezeichnet 'wurde, während die 
Kosten in der Höhe von 5,290.820 S wei· 
sungsgemäß unter dem Titel "Erhaltung" 
verrechnet wurden, obwohl es sich tatsächlich 
um einen vollkommenen Neubau handelt, 
dessen Kosten als "Erneuerung" zu verbuchen 
gewesen wären. Ferner wurde die unange­
messen lange Bauzeit beanstandet, die auf 
Planungsmängel zurückzuführen ist. Da­
durch trat u. a. eine Arbeitsunterbrechung von 
105 Arbeitstagen "infolge Fehlens von Zeich­
nungen" ein, 82 Arbeitstage mußte die Arbeit 
"laut Auftrag der Generaldirektion wegen 
Mittolknappheit" ausgesetzt werden. Der so 
blockierte Arbeitsstand hätte für Hauptaus­
besserungen verwendet werden können. Außer­
dem mußten nach einem Schreiben der Ma­
schinendirektion "im Herbst 1965 Aufträge 
von Zulieferteilen für den Salonwagen S 10 
bei Privatfirmen storniert werden. Die Weiter­
arbeit an Aufträgen, die nicht mehr storniert 
werden konnten, mußte eingestellt werden". 
Der RH erklärte der Generaldirektion, daß 
nach seiner Meinung solche dem wirtschaft" 
lichen Ansehen der ÖBB abträglichen Vor­
kommnisse bei ordentlicher Planung vermeid­
bar gewesen wären. 

83, 18. Zu der bemängelten langen Arbeits­
zeit "infolge Fehlens von Zeichnungen" er­
klärte die Generaldirektion der ÖBB, daß diese 
Vel'zögerung auf Unklarheiten in. der Ausfüh­
rung der Heizung, Beleuchtung, Lüftung und 
Klimaanlage zurückzuführen ist. Da außer­
dem für den Neubau des Salonwagens nur ein 
Konstrukteur und ein Zeichner zur Verfügung 
gestanden seien, hätten die Zeichnungen nicht 
zeitgerecht erstellt werden können. 

83, 19. Der RH prüfte auch das bei der 
Hauptwerkstätte Simmering gehandhabte 
Leistungsprämiensystem, welches darauf be­
ruht, daß für bestimmte Arbeiten als Norm 
eine "Vorgabezeit" ermittelt wird. Wenn bei 
der tatsächlichen Arbeitsdurchführung "Er­
sparungen" gegenüber der Vorgabezeit erzielt 
weiden, wird hiefür eine entsprechende Prämie 
berechnet. 

83, 20. Obwohl dieses System als Anreiz für 
eine Leistungssteigerung gedacht ist, mußte 
der RH feststellen, daß in der Hauptwerk­
stätte Simmering damit nicht die Erfolge 
erzielt wurden, die zu erwarten gewesen wären. 
Vielmehr war nach den Aufschreibungen der 
ÖBB seit dem Jahre 1963 ein Leistungsabfall 
zu beobachten, der sich sowohl in der ganzen 
Produktion, ausgedrückt in Leistungsein­
heiten, als auch in der durchschnittlichen Pro­
duktionsleistung pro Bediensteten auswirkte. 
Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß gerade 
ab dem J ahn~ 1963 in der Hauptwerkstätte 
Simmering bei den periodischen Untersu­
chungen der Reisewagen das rationelle Fließ­
verfahren eingeführt worden ist. 

83, 21. Das offenkundige Versagen des 
Leistungsprämiensystems in der Hauptwerk­
stätte Simmering ist nach Meinung des RH 
in erster Linie auf die Schwierigkeiten bei der 
Ermittlung der "Vorgabezeiten" zurückzu­
führeil. Während nämlich für einen Erzeu­
gungsbetl'ieb die Vorgabezeit oft eine wesent­
liche Voraussetzung für eine sorgfältige Pro­
duktionsplanung darstellt, kann dies für. Re­
paraturbetriebe nur bedingt Geltung haben, 
da hier häufig die Abnützungsschäden sowohl 
nach der Anzahl als auch nach dem Grade 
bei jedem zur Reparatur eingelieferten Werk­
stück verschieden sind. 

83, 22. Abgesehen von diesen prinzipiellen 
Einschränkungen war jedoch festzustellen, 
daß die Vorgabezeiten größtenteils veraltet 
sind. Von den insgesamt rund 21.000 Vorgabe­
zeiten waren in den letzten sechs Jahren ledig­
lich 13'5% kontrolliert worden, obwohl sich 
die technischen Voraussetzungen vielfach ge­
ändert hatten. Außerdem sind durch die Mo­
dernisierung der vierachsigen Reisezugwagen 
wesentliche neue> Arbeiten an Drehgestellen, 
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Heizungen und Inneneinrichtungen ange­
fallen, für die überhaupt noch keine Vorgabe­
zeiten ermittelt wurden. Dieser Mangel wurde 
von den ÖBB damit erklärt, daß zu wenig 
Arbeitsforscher vorhanden seien. Die Arbeit 
der wenigen Arbeitsforscher wird noch da­
durch erschwert oder überhaupt verhindert, 
daß nach Stellungnahmen der ÖBB das Personal 
der Überprüfung von offensichtlich überholten 
Vorgabezeiten durchwegs größten Widerstand 
entgegensetzt. 

83, 23. Weiters wurde auch nach den 
Erklärungen der Werkstättenleitung der Ein­
druck gewonnen, daß von den Bediensteten 
wohl Zeiterspa.rnisse angestrebt werden, aber 
nur bis zu einer meist bei 25% liegenden Grenze. 
Die dafür erhaltene Prämie wird dann gleich­
sam als fixe Zulage empfunden, wodurch das 
Leistungsprämiensystem den ihm theoretisch 
innewohnenden Anreiz zur Leistungssteigerung 
fast völlig verloren hat. 

83, 24. Da dieses unbefriedigende Leistungs. 
prämiensystem in der Hauptwerkstätte 
Simmering überdies einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand in der Lohnverrechnung not· 
wendig macht, empfahl der RH, den Übergang 
auf ein verwaltungsmäßig wesentlich ein­
facheres Zeitlohnsystem zu erwägen. Die 
bisher umständlich berechneten Leistungs­
prämien könnten unter der Voraussetzung, 
daß die Produktionsleistung der Werkstätte 
nicht sinkt, durch eine fixe "Werkstätten­
zulage" ersetzt werden. Diese starre Mehr­
leistungsentschädigung würde sich in ihrer 
Höhe kaum von den individuell errechneten 
Prämien unterscheiden, da in der Praxis das 
gewisse "Einpendeln" der Zeitersparnisse auf 
etwa 25% ohnedies eine Nivellierung der 
Prämien mit sich gebracht hat. In diesem 
Zusammenhang wurde darauf verwiesen, daß 
nach' dem "Reisebericht" der ÖBB über die 
Besichtigung der SBB-Werkstätten auch die 
Schweizerischen Bundesbahnen die Arbeit in 
den Werkstätten nicht durch Zeitvorgabe, 
sondern im Zeitlohn vergeben. 

83, 25. Die Generaldirektion der ÖBB hat 
in ihrer Stellungnahme angekündigt, daß der 
Fragenkomplex des Werkstättenakkordes im 
Sinne der Empfehlungen des RH einer ein­
gehenden Überprüfung untelzogen werden 
wird, wobei auch auf die bezüglichen Er­
fahrungen anderer Eisenbahnverwaltungen 
Bedacht genommen werden soll. 

83, 26. Der RH überprüfte in der Haupt­
werkstätte Simmering auch das System der 
Werkstättenabrechnung und kam dabei zu 
dem Schluß, daß diese Abrechnung modernen 
betriebswirtschaftlir.hen Grundsätzen nicht 
entspricht und keine echte Stückkostenrech­
nung ermöglicht. Da die Einführung einer 
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modernen Betriebsabrechnung in den Haupt­
werkstätten umfangreicher Studien und V or­
arbeiten bedarf, wurden vom RH- lediglich 
einige Verbesserungsvorschläge zu den schon 
bestehenden Aufzeichnungen (Stückkosten­
nachweis, Aufstellung .. über Umgestaltungs­
arbeiten, statistische Zusammenstellung der 
"Unkosten der Hauptwerkstätten") gemacht. 

83, 27. In ihrer Stellungnahme ging die 
Generaldirektion der ÖBB auf die Ver­
besserungsvorschläge des RH nicht ein, sondern 
teilte lediglich mit, "daß im Rahmen der 
Bestrebungen nach einer weitgehenden Ratio­
nalisierung und Vereinheitlichung des Rech­
nungswesens auch eine Vereinheitlichung der 
Abrechnung der Hauptwerkstätten in Aus­
arbeitung steht". 

83, 28. Da diese Auskunft bereits seit 
einigen Jahren von den ÖBB gegeben wird, 
erklärte der RH, daß nach seinen Prüfungs­
erfahrungen die eheste Herausgabe der ange. 
kündigten Neuregelung der Werkstättenab­
rechnung für die praktische Arbeit in den 
Werkstätten dringend erforderlich wäre. 

83, 29. Die der Hauptwerkl:!tätte Sim­
mering zur planmäßigen Erhaltung zuge­
wiesenen vierachsigen Reisezugwagen wurden 
von den ÖBB in verschiedene Erhaltungs­
gruppen eingeteilt. Dabei scheinen in der 
Erhaltungsgruppe 1, in der die neuwertigen 
Wagen mit einem ihrer langen Nutzungsdauer 
entsprechenden langfristigen Reparaturplan 
aufgenommen werden, u. a. auch 191 Wagen 
der ehemaligen Deutschen Reichsbahn auf, die 
in den Jahren 1921 bis 1944 geliefert worden 
sind. Der RH vermochte sich dieser günstigen 
Qualifikation im Hinblick auf das beträchtliche 
Alter der gegenständlichen Wagen nicht an­
zuschließen und vertrat die Ansicht,' daß es 
sich mitunter als wirtschaftlicher erweisen 
dürfte, derart überalterte Wagen durch neue 
zu ersetzen, statt sie mit Hilfe unverhältnis" 
mäßig hoher Reparaturaufwendungen über ihre 
normale Nutzungsdauer hinaus zum Einsatz zu 
bringen. 

83, 30. Dazu teilte die Generaldirektion der 
ÖBB mit, daß im Zuge einer größeren Be­
stellung von Wagen geplant sei, Ende 1967 
oder Anfang 1968 47 Reisezugwagen der 
Lieferjahre bis 1937 in die Erhaltungsgruppe 2 
zu überstellen. Die Überstellung der Wagen bis 
zum Lieferjahr 1944 werde erst nach Aus­
lieferung weiterer neuer Rei'3ezugwagen möglich 
werden. 

83, 3l. . Die Ausbesserungen an Flurförder­
mitteln der ÖBB, also auch an den Elektro­
karren der Hauptwerkstätte Simmering, wer­
den zentral in der Hauptwerkstätte Knittelfeld 
der ÖBB durchgeführt. Der RH beanstandete, 

10 
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daß durch den weiten Transportweg sehr lange 
Ausfallszeiten zustande kommen. In einem 
Fall war ein E-Stapler 216 Tage zur über­
holung abgestellt; nach seiner Rüoklieferung 
mußten dann noch nachträgliche Ausbeserun­
gen, die weitere 16 Tage in AnEspruch nahmen, 
vorgenommen werden. 

83, 32. Die Generaldirektion der ÖBB er­
klärte die übermäßig lange Reparaturzeit des 
E-Staplers mit der Anlieferung· eines neuen 
Hubgerüstes, die so lange gedauert hätte, 
kündigte jedoch eine überprüfung an, ob 
durch den Abschluß von Wartungsverträgen 
für Elektrokarren mit örtlich günstig gelegenen 
Privatfirmen die zum Teil sehr langen Be· 
förderungo,wege nach Knittelfeld vermieden 
werden können. 

83, 33. Der Hauptwerkstätte Simmering ist 
seit dem Jahre 1946 eine Motorenwerkstätte 
angegliedert, die als einzige Stelle Groß­
reparaturen an Kraftfahrzeugmotoren des 
Kraftwagendienstes der ÖBB durchführt. Da 
dieBe Motorenwerkstätte mit dem eigentlichen 
Aufgabenbereich der Hauptwerkstätte Sim­
mering nichts zu tun hat, besteht seit etwa 
zehn Jahren der Plan, eine übersiedlung zur 
Kraftwagenzentralwerkstätte Liesing vor­
zunehmen, in welcher derzeit nur Fahrgestelle 
und Aufbauten ausgebessert werden. Dieser 
Plan wurde bisher nicht verwirklicht. Die 
Motorenwerkstätte ist daher weiterhin in einer 
alten Holzbaracke untergebracht, die in ihrer 
räumlichen Beengtheit eine ökonomische 
Arbeitsweise sehr erschwert. Ferner treten bei 
der Motorenreparatur immer wieder Arbeits­
lücken auf, die nicht durch andere Kraft­
fahrzeugreparaturen geschlossen werden 
können .. Um diese nachteiligen Auswirkungen 
zu beseitigen und eine wirtschaftlichere Kraft­
wagenreparatur zu ermöglichen, empfahl der 
RH, die geplante übersiedlung der Motoren­
werkstätte zur Kraftwagenzentralwerkstätte 
Liesing so bald als möglich durchzuführen. 

83, 34. Die Generaldirektion der ÖBB er­
widerte, daß das übersiedlungsprojekt bisher 
mangels der erforderlichen Investitionsmittel 
nicht durchgeführt werden konnte. Für den 
Beginn des Vorhabens sei nunmehr nach einer 
finanziellen Umschichtung ein Teilbetrag be­
reitgestellt worden. 

83, 35. Die ÖBB haben in der Hauptwerk­
stätte Simmerung eine zentrale ReparatursteIle 
für Handfeuerlöschgeräte untergebracht. Der 
RH konnte sich davon überzeugen, daß die 
Zentralisierung in diesem Fall nicht nur zu 
einer sehr beachtlichen Frachtbelastung, son­
dern vor allem zu einer Fülle umfangreicher 
administrativer Arbeiten führt. Besonders um­
ständlich ist die Manipulation bei einer be-

stimmten Art von Löschgeräten, die von der 
Hauptwerkstätte Simmering mangels einer 
entsprechenden Reparaturanlage an Privat­
firmen weitergeleitet werden müssen. Im Hin­
blick auf diesen oft unwirtschaftlichen Auf­
wand empfahl der RH, im Zuge der fort­
schreitenden Typenbereinigung bei den Feuer­
löschgeräten mit den Erzeugerfirmen Ver­
handlungen über die Erhaltung und Revision 
der Geräte aufzunehmen. 

83, 36. In ihrer Stellungnahme teilte die 
Generaldirektion der ÖBB mit, daß die Ein­
richtung der zentralen Aufarbeitung der Feuer­
löschgeräte noch auf die Zeit der Deutschen 
Reichsbahn zurückgehe. Im Sinne der 
Empfehlung des RH sei jedoch angeordnet 
worden, umgehend mit den Lieferfirmen Ver­
handlungen wegen des Abschlusses von War­
tungsverträgen zu führen. 

83, 37. In der Hauptwerkstätte Simmering 
der ÖBB wurde im Jahre 1954 mit dem Neubau 
einer Graugießerei begonnen, nicht nur, um 
die veraltete, modernen technischen An­
forderungen nicht mehr gerecht werdende bis­
herige Anlage zu ers~tzen, sondern auch um 
den steigenden Bedarf an Bremsklötzen durch 
Eigenerzeugung zu befriedigen. Zur Zeit der. 
Gebarungsprüfung des RH im Jahre 1966 
war die Neuanlage noch immer nicht fertig­
gestellt. Da während des Baues der Gießerei­
betriebaufrechterhalten wurde, zeigten sich 
einige mechanisch-elektrische Teile, die zum 
Beginn des Umbaues angeschafft wurden, 
wegen des sehr hohen Verschleißes bereits 
äußerst reparaturanfällig, sodaß es zu dauern­
den Störungen des Arbeitsablaufes kam. Der 
RH bemängelte den sehr schleppenden Bau­
fortschritt, der durch das Fehlen einer lang­
fristigen finanziellen Vorplanung verursacht 
worden ist. 

83, 38. Die Generaldirektion der ÖBB be­
stätigte diesen Umstand und begründete. ihn 
mit den knappen und überdies in den einzelnen 
Jahren nicht immer in gleicher Höhe zur Ver­
fügung stehenden Mitteln. 

83, 39. Hinsichtlich des Arbeitsablaufes in 
der Graugießerei wies der RH auf Grund 
eines Sachverständigengutachtens im be­
sonderen darauf hin, daß die in den Arbeits­
pausen wiederholt getätigte Drosselung des 
Ofens die Wirtschaftlichkeit der gesamten 
Anlage beeinträchtigt. Das führte dazu, daß 
die Schachtofenanlage nicht, wie es normal 
üblich ist, nur jährlich einmal, sondern wieder­
holt ausgemauert werden mußte. Um diesem 
unbefriedigenden Zustand abzuhelfen, regte der 
RH betriebsorganisatorische Maßnahmen an, 
um vor allem für eine Gleichförmigkeit des Ofen­
ganges zu sorgen. 
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83, 40. Die Generaldirektion der ÖBB gab gebäudes Zwischendecken einzuziehen, um 
in ihrer Stellungnahme bekannt, daß einer eine feuersichere Ausgestaltung erreichen zu 
Verbesserung dieser Situation arbeitsrechtliche können; ein Vorhaben, das wegen Mittel­
und personelle Schwierigkeiten entgegenstün- knappheit bisher zurückgestellt werden mußte. 
den. Es werde jedoch der Versuch unter- Dagegen werde die Unterbringung der Modell­
nommen werden, im Einvernehmen mit der evidenz in Stahlschränken veranlaßt werden; 
Personalvertretung eine Verbesserung zu er- Weiters sei vorgesehen, die Feuersicherheit 
reichen. des Inventarlagers durch Flammenschutzan-

83, 41. Dem erwähnten Sachverständigen- . strich an, den Holzwänden zu erhöhen. 
gutachten war weiters zu entnehmen, daß die 83, 45. In der Buchungsordnung der ÖBB 
Gießerei eine eigene ingenieurmäßige Führung ist in den sogenannten "Ausscheidungsgrund­
des Schmelzbetriebes durch einen Gießerei- sätzen" die Abgrenzung der Ausgaben für 
fachmann erfordert. Der RH schloß. sich im Erhaltung, Erneuerung und Investitionen 
Interesse eines klaglosen Funktionierens der festgelegt; Dabei wird u. a. bestimmt, 
Anlage dem Verlangen des Gutachters an. daß Umgestaltungsarbeiten, die für das 
Weiters wurde empfohlen, die jährlich not- einzelne Fahrzeug mehr als 10.000 S betragen, 
wendige Revision der Schachtofenanlage in die als Erneuerungen zu verrechnen sind. Der 
Urlaubszeit zu vertegen, da während dieser RH mußte bemängeln, daß in der Haupt­
Zeit die Gießereianlage ohnedies gedrosselt werkstätte Simmering in den Jahren 1962 
wird und demnach der Produktionsausfall bis 1965 derartige Umgestaltungsarbeiten in 
geringer als bei voller Kapazität sein dürfte. der Höhe von insgesamt rund 66'5 Mill. S un-

richtig als "Erhaltungtiaufwand" verrechnet 
83,42. Die Genel'aldirektion der ÖBB gab in d b hl . h h d 1 t wur en, 0 wo es S10 nac en vorge eg en 

ihrer Stellungnahme der Meinung Ausdruck, Aufzeichnungen eindeutig um Erneuerungen 
"daß als ,Gießereifachmann' nur ein Absolvent geh d lt h tte GI' hf 11 b t' , an e a·. eIC a s war zu eans ,an-
der Montanistischen Hochschule mit einer den, daß für Umgestaltungsarbeiten in 
jahrelangen Praxis in leitender. Stellung in etlichen Fällen wegen verspäteten Eintreffens 
einer Gießerei" bezeichnet werden könne. Kr d't . . Z· h b h' von e I zuweIsungen WISC en uc ungen 
Den ÖBB sei es im Hinblick auf ihre besol- . auf sachlich unrichtigen Konten vorgenommen 
dungsrechtlichen Gegebenheiten nicht möglich worden waren. 
gewesen, eine solche Fachkraft der Privat-
industrie abzuwerben. Es stünde jedoch be- 83, 46. Die Generaldirektion der ÖBB er· 
reits ,ein entsprechend vorgebildeter Mittel- klärte, daß die gegenständlichen Umgestaltungs­
schultechniker in Ausbildung. Dem Vorschlag arbeiten trotz ihrer unrichtigen Verrechnung 
des RH, die Revision der Schachtofenanlage als "Erhaltungsaufwand" in den Bilanzen der 
in die Urlaubszeit zu verlegen, könne nur in ÖBB bei der Fortschreibung des Anlage­
sehr beschränktem Umfang entsprochen wer- vermögens berücksichtigt werden. Außerdem sei 
den, da auch die Revisionspartien von der vorgesorgt worden, daß die' erwähnten 
Haupturlaubszeit betroffen seien. Zwischenbuchullgen kü!Jftighin verläßlich ver· 

mieden werden; sie seien bereits im Jahre 1966 
83, '43. Die ModeUtischlerei der Haupt. nicht mehr vorgekommen. 

werkstätte Simmering ist im ersten und zweiten 
Stock sowie auf dem Dachboden des Ver­
waltungsgebäudes untergebracht. Der RH 
beanstandete insbesondere, daß die Lager. 
räume unter Dach ungenügend feuergeschützt 
sind und daß dort infolge der Hitzeentwicklung 
d~e Holzmodelle schadhaft werden, wodurch 
sich kostspielige Nacharbeiten ergeben. Ferner 

. wurde bemängelt, daß die Modellkartei und 
die Modellbücher mit den Zeichnungen und 
Plänen, welche die gesamte Modellevidenz dar­
stellen, in einfachen Holzkasten statt in 
feuersicheren Stahlschränken aufbewahrt 
werden. In diesem Zusammenhang wurde 
darauf hingewiesen, daß auch für die Feuer­
sicherheit desholzverkleideten Inventarlagers 
nicht vorgesorgt wurde. 

83, 44 .. Dazu erklärte die Generaldirektion 
der ÖBB, daß bereits seit längerer Zeit ge­
plant sei, im Mitteltrakt des Verwaltungs-

Elektrostreckenillitung 
Innsbruck 

84, 1. Der Aufsichtsbereich der Elektro. 
streckenleitung Innsbruck ist gleich dem der 
Bundesbahndirektion Innsbruck; er' erstreckt 
sich über die Bundesländer Tirol und Vor­
arlberg und den westlichen Teil des Bundes­
landes Salzburg (von Zell am See bis zur 
Landesgrenze ), 

84, 2. Der Elektrostreckenleitung Inns" 
bruck unterstehen sowohl die beiden Elektro. 
meister in Innsbruck und' Feldkirch mit den 
Außenstellen in Saalfelden, Wörgl und St. An­
ton am Arlberg als auch die Fahrleitungs. 
meister in Saalfelden, Kitzbühel, Wörgl, Solbad 
Hall, Innsbruck, Matrei am Brenner, Roppen, 
Flirsch, St. Anton am Arlberg, Wald am Arl. 
berg, Feldkirch, Bregenz und Reutte sowie die 
Zentralwerkstätte in Innsbruck. 

11 
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84, 3. Dem Elektromeister obliegen die 
Erhaltungsarbeiten an sämtlichen Licht· und 
Kraftanlagen sowie die Errichtung von Neu· 
an.~agen mittleren und kleineren Umfanges; 
grüßere Neuanlagen hingegen werden von der 
Elektrostreckenleitung selbst projektiert, aus· 
geschrieben und an private Auftragnehmer 
vergeben, wobei in diesen Fällen vom Elektro· 
meister lediglich ein Bauwart gestellt und das 
Bautagebuchgeführt wird. Im Rahmen yon 
Erhaltungsarbeiten führen die Elektromeister 
auch planmäßige Revisionen durch. 

84, 4. Die Fahrleitungsmeister sind für den 
or~n.tmgsgemäßen Zustand und für die plan. 
maßIgen Schalterverbindungen der Fahr· und 
Übertragungsleitungen verantwortlich; außer. 
dem führen sie Revisionen bei den Unter. 
werken nach gesondert erstellten Plänen durch. 
Die Erhaltungsarbeiten bestehen im wesent. 
lichen im Befahren der zu bea'ufsichtigenden 
Strecken in bestimmten Zeitabständen mit 
Turmwagen, in Funktionsprüfungen und in 
gründlichen Revisionen sämtlicher Anlagen 
u~d deren Einzelteile, die im Zusammenhang 
mIt der Stromführung stehen. Hinsichtlich 
der übertragungsleitungen liegen die Fristen 
für. Untersuchungen, je nach Anlagenteil, 
ZWIschen einem halben Jahr und zehn Jahren. 

der Dienststelle auch die Voraussetzung für 
eine klaglose Abwicklung des Dienstbetriebes 
darstellt. 

84, 7. Die Generaldircktion der ÖBB gab 
hiezu bekannt, daß die Aufstellung und laufende 
Anpassung der Arbeitsverteilungspläne an die 
jeweiligen besonderen Verhältnisse einer 
Dienststelle dem Vorstand obliege und, da ein 
solcher Plan nur eine detaillierte Erläl,lterung 
z~ den Angaben des Stellungsplanes darstelle, 
eme spezielle Genehmigung bzw.Begut. 
achtung durch den vorgesetzten Fachdienst 
nicht vorgesehen sei; eine Stellungnahme des. 
Elektrodienstes zu dem handschriftlieh ver· 
faßten Exemplar konnte sohin nicht erwartet 
werden. Im übrigen wäre die gegenständliche 
Unterlassung der Dienststelle entsprechend 
vorgehalten und ihr der Auftrag erteilt worden, 
umgehend einen den derzeitigen Gegebenheiten 
genau entsprechenden Arbeitsverteilungsplan 
zu erstellen. 

84, 8. Die Kabelpläne über das Hoch· und 
Niederspannungsnetz der Elektrostrecken· 
leitung Innsbruck sind durch Kriegseinwirkung 
zum größten Teil vernichtet worden; die 
restlichen Planunterlagen aus der Zeit der 
Betriebsführung durch die Deutsche Reichs. 
bahn wurden von den ÖBB unkorrigiert 

84, 5. Die Zentralwerkstätte verfügt neben übernommen. Mangels der erforderlichen An. 
der Werkstättengruppe über einen Mechaniker., zahl technischer Fachkräfte wurden bisher 
Kabel., Licht., Fernleitungs. und Fahr. erst die Kabelpläne mehrerer Bahnhöfe auf den 
leitungsbautrupp. Zum Aufga"bengebiet der· tatsächlichen Stand gebracht, während die der 
vorerwähnten Gruppe gehören die zentrale übrigen Verkehrs· und Betriebsanlagen uno 
Ersatzbeschaffung, Lagerung, Reparatur so. vollständig und mangelhaft sind oder zum Teil 
wie Aufarbeitung und Neuanfertigung von überhaupt fehlen. Um bei den derzeitio'en 
verschiedenen AnlagcnteileJl und Werkstücken. zahlreichen Umbauten sowohl Beschädigun;en 
Die einzelnen Trupps haben Erhaltungs. von Kabeln und daraus resultierende Uno 
arbeiten, Revisionen, Neuverlegungen und kosten als auch Arbeitserschwernisse zu ver· 
Störungsbehebungen an sämtlichen Hoch. und meiden, empfahl der RH, Vorsorge für eine 
Niederspannungskabeln sowie Übertragungs. eheste Richtigstellung der Kabelpläne zu 
leitungen und auch Um· und Ausbauten an treffen. 
Fahrleitungsanlagen durchzuführen. 

84,6. Trotz zwischenzeitig vorgenommener 
verschiedener personeller, arbeitsmäßiger und 
auch organisatorischer Veränderungen war der 
aUs dem Jahre 1952 stammende Arbeitsver. 
te~lu~gsplan noch immer in Verwendung. 
Em lill Jahre 1963 erstellter und dem zustän. 
digen Sachbearbeiter für Personalangelegen. 
heitenbei der Generaldirektion zur Begut. 
a?htung zu~eleiteter Neuentwurf, der jedoch 
mcht alle Anderungen berücksichtigte, blieb 
ohne Erledigung, weshalb der RH anregte, 
ehestens einen den tatsächlichen Standes· 
und organisatorischen Verhältnissen ange. 
paßt~n Arbeitsverteilungsplan herauszugeben, 
der 1m Zusammenhang mit dem Stellenplan 
von erheblicher Bedeutung ist und im Hinblick 
auf den großen Umfang des Arbeitsbereiches 

84, 9. Die Generaldirektion der ÖBB er· 
widerte in ihrer Stellungnahme, daß sie die 
Ansicht des RH teile und daß das E~innerungs. 
vermögen der jeweils zuständigen Elektro­
meister die Unzulänglichkeit der. Planunter· 
lagen nicht zufriedenstellend ausgleichen kann. 
Es wurden daher bereits für eine Reihe von 
Bahnhöfen und Haltestellen die KabElIpläne 
erneuert. Diese Arbeiten werden intensiv 
fortgesetzt; trotz Fehlens oder Mangelhaftig. 
keit von Planunterlagen wären Kabelschäden 
bisher fast überall vermieden worden. 

84, 10. Beanstandet mußte ferner die wegen 
Personalmangels unterbliebene Richtig. 
stellung der FahrIeitungsüberspannungspläne 
werden, zumal diese trotz zahlreicher Ober. 
bau umgestaltungen wie Linienverbesserungen 
und Bahnhofsumbauten; noch immer den 
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Anlagenzustand des J allres 1930 ausweisen. 
Zur genauen Vorplanung und reibungsloben 
Zusammenarbeit des Bau- und Elektrodienstes 
erscheint dem RH eine Ergänzung bzw. 
überarbeitung sämtlicher Fahrleitungs­
überspannungspläne dringend erforderlich, 
weshalb er für diese Tätigkeit die vorüber­
gehende Zuteilung eines geeigneten Be­
diensteten anregte. 

84, 11. Die Generaldirektion der ÖBB ent­
gegnete hiezu, daß bei den gegebenen Personal­
schwierigkeiten die Zuweisung eine" eigenen 
Bediensteten für die Neuanlage von Fahr­
leitungsüberspannungsplänen nicht möglich sei. 
Auf Weisung des vorgesetzten Fachdienstes 
der Generaldirektion hätte jedoch der mit 
diesen Aufgaben betraute Bedienstete schon 
vor einiger Zeit die· bezüglichen Arbeiten in 
verstärktem Maße wieder aufgenommen. Für 
die Strecke Innsbruck-Brenner wären die ge­
samten überspannungspläne bereits neu er­
stellt, die Bearbeitung der übrigen Planunter­
lagen würde möglichst rasch fortgesetzt werden. 

84, 12. Weiters wurde ein erheblicher Er­
haltungsrückstand bei der Anstricherneuerung 
der eisernen Fahrleitungsmaste festgestellt, 
der auf die unzureichenden Kreditmittel, zum 
Teil aber auch auf das geringe Interesse ein­
schlägiger Firmen an diesen im Zeitlohn zu 
vergebenden Aufträgen zurückzuführen ist. 
Die nur für kurze Zwischenzeiten möglichen 
Abschaltungen des Fahrleitungsstromes zwin­
gen zu langen Wartezeiten und beschränken 
damit auf den dicht befahrenen eingleisigen 
Strecken die tatsächliche Arbeitszeit in er­
heblichem Ausmaß. Der RH empfahl die 
Bildung eigener Anstrichpartien bei der Dienst­
stelle, damit wenigstens die.. dringendsten 
Erhaltungsarbeiten ausgeführt werden. 

84, 13. Die Generaldirektion der ÖBB teilte 
hiezu mit, daß sie wegen der gegenständlichen 
Erhaltungsrückstände selbst sehr besorgt sei 
und selbstverständlich in der "Streichsaison " 
auch geeignete Bedienstete der Elektro­
streckenleitung für diese Arbeiten heranziehe. 
Die Bildung eigener Partien sei hiefür nicht 
erforderlich und würde auch keine Vorteile 
bringen. Im übrigen werden eigene Schutz­
vorrichtungennunmehr Streicharheiten ohne 
Schaltpausen ermöglichen. 

84, 14. Nach den Aufschreibungen der 
Fahrleitungsmeister in den Arbeitsbüchern der 
Jahre 1963 und 1964 wurden bei Zeitunter­
suchungen und Trassenbegehungen zahlreiche 
Mängel an der 55 kV:Fernleitung sowie an 
Fundamenten und Masten festgestellt, wovon 
jedoch nur 30% bis zum Ende des .Jahres 1964 
behoben worden waren. Auch bei der llO kV­
Übertragungsleitung wurden im vorerwähnten 
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Zeitraum l1urrund 17% aller festgestellten 
Mängel behoben, sodaß sehr bedeut6nde Er­
haltungsrückstände entstanden sind. Ferner 
mußte der RH bemängeln, daß die in der 
"Bedienungsvorschrift für die Leitungsan­
lagen der elektrisch betriebenen Haupt-, 
Neben- und Anschlußbahnen", Am'gabe 1956 
(DV EI 52), vorgesehenen halbjährlichen über­
prüfungen dieser Anlagen nur einmal jährlich 
erfolgten; überdies unterblieb die Aufstellung 
von Revisionsplänen. 

84, 15. Hiezu bemerkte die Generaldirekt.ion 
der ÖBB, daß die Nichterstellung VOll Revi­
sions- und Zeitplänen der Dienststel1e ent­
sprechend vorgehalten und diese angewiesen 
wurde, die einschlägigen Bestimmungen der 
DV EI 52 zu beachten. Schäden; welche eine 
unmittelbare Gefährdung oder eine Störung 
des Betriebes befürchten lassen, würden sofort 
behoben werden. Die nicht behobenen 
Mängel betrafen durchwegs Schäden, die 
die Sicherheit nicht berühren; die Unt.er­
lassung oder Verspätung ihrer Behebung 
mußte wegen der damals starken Überlastung 
der Elektrostreckenleitung Innsbruck hinge­
nommen werden. Die Dienststelle wurde aber 
ange\liesen, trotz der großen Arbeitsüber­
lastung alle vorgeschriebenen Begehungen 
durchzuführen. 

84, 16. Nach eingesehenen Befunden 
über die Untersuchungen von Steuer­
batterien in Unterwerken sind die mit einer 
einschlägigen Kontrahentenfirma vertraglich 
vereinbarten halbjährlichen Überprüfungen 
dieser Einrichtungen und die Übermittlung 
entsprechender schriftlicher Berichte an die 
zuständigen Stellen größtenteils unterblieben. 
Wegen der Wichtigkeit des einwandfreien 
Funktionierens vorerwähnter Batterien für 
den Betrieb empfahl der RH, geeignete 
Anordnungen zur zeitgerechten Durchführung 
der vereinbarten überprüfungen zu treffen. 

84, 17. Nach den Ausführungen der General­
direktion der ÖBB hätten die jahrelangen 
praktischen Erfahrungen gezeigt, daß mit 
einer jährlich einmaligen Untersuchung der 
Steuerbatterien durch die Firma das Auslangen 
gefunden werden kann, zumal. regelmäßig 
auch Überprüfungen durch das ÖBB-Personal 
vorgenommen werden. Die gegenständliche 
Abmachung wird nunmehr entsprechend abge­
ändert werden. 

84, 18. Bei der überprüfung der Gebarung 
mehrerer Fahrleitungsmeister wurde u. a. fest­
gestellt, daß die Eintragungen und Kont.ierun­
gen geleisteter Arbeitsstunden nach Leistungs­
und Baukontennummern in den Arbeits- bzw. 
Schichten büchern bei den einzelnen Fahrlei­
tungsmeistern uneinheitlich vorgenommen wor-
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den sind. Die Feststellung, daß ein Fahrleitungs­
meister z. B. im Jahre 1965 mit der Revision 
von Fahrleitungen, Schaltgerüsten, Erdungs­
stangen u. ä. beträchtlich im Rückstand wa.I', 
veranlaßte den RH, auf die Notwendigkeit 
der ständigen Betriebsbereitschaft der Einrich­
tungen hinzuweisen. Hinsichtlich einer Reihe 
zum Teil seit längerer Zeit unbewegter 
Materialbestände bei mehreren der vorerwähn­
ten Stellen regte der RH deren Beschränkung 
auf ein ökonomisch vertretbares Maß an bzw. 
sollte durch gegenseitige Materialaushilfe eine 
Vorratsminderung herbeigeführt werden. 

--_ .. ~-------------

bindliehe Unterlage für ihre bezuglichen Arbei­
ten zugehen werden. Auch bei den Elektro­
meistern würden in Hinkunft keine zusätz­
lichen Arbeitsbücher mehr zu führen sein; 
hinsichtlich der seit längerer Zeit unbewegt 
lagernden Materialien wird der· Beschaffungs­
dienst in gleicher Weise vorgehen wie bei den 
Fahrleitungsmeistern. 

84, 22. Weder der Einsatz des Werkstätten­
personals noch der von der Zentralwerkstätte 
für spezifische Aufgaben im gesamten Direk­
tionsbereich verwendeten verschiedenen 
Trupps ist nach Arbeitsplänen geregelt; ledig-

84, 19. In ihrer Stellungnil'hme gab die lich einmal im Jahr wird ein Arbeitsbericht 
Generaldirektion der ÖBB den Rückstand der an die Elektrostreckenleitungerstattet. Der 
Revisionsarbeiten zu, verwies aber darauf RH empfahl, im Sinne der bezüglichen Dienst~ 
daß wegen des dichten Zugverkehrs auf de~ anweisung solche Berichte in Hinkunft mehr­
fast zur Gänze eingleisigen Streckenabschnitten mals im Jahr zu verfassen. Desgleichen 
Zug- und Schaltpausen für Revisionen nur sehr fand er die Eintragungen in den Arbeits- und 
schwer zu gewinnen seien ; die Betriebs- Schichten büchern als sehr unterschiedlich und 
sicherheit der Anlagen sei aber durch die über- teilweise mangelhaft, weshalb eine einheitliche 
prüfungen anläßlich laufender Streckenbe- und ordnungsgemäße Führung dieser Unter­
fahrungen gewährleistet. Die Dienststelle sei lagen seinerseits für dringend erforderlich 
jedoch trotz aufgezeigter Schwierigkeiten zur und zweckmäßig erachtet wurde. Der Dienst­
termingerechten Durchführung vorgeschrie- stellenvorstand hat der Werkstättenleitung 
bener Revisionen beauftragt worden. Zudem gegenüber bereits in den Jahren 1959.und 1963 
wurde die Dienststelle angewiesen, in Hinkunft in diesbezüglichen Schreiben auf eine Reihe 
nur noch Schichtenbücher und keine zusätz- unnötiger Eintragungen sowie auf verschiedene 
lichen Arbeitsbücher zu führen. Hinsichtlich unklare Aufzeichnungen, die viele Rückfragen 
der durch längere. Zeit unbewegten Material- bedingten,. hingewiesen. Ferner ergaben> sich 
bestände sei bei einer Reihe von Positionen beispielsweise bei der übertragung der im 
umgehend eine entsprechend anderweitige Ver- Schichtenbuch der Zentralwerkstätte vom 
wendung bzw. Abverfügung durch den Be- August 1965 bei den -einzelnen Leistungs­
schaffungsdienst erfolgt i bei Materialanfor- positionen richtig ausgewiesenen Arbeitsstun­
derungen wird von diesem überprüft, ob der den in die "Zusammenstellung der Stunden 
Bedarf nicht durch gegenseitige Aushilfen bei I nach Leistungen" durch den Rechnungsdienst 
der Dienststelle oder aus verfügbaren Lager- mehrere Abweichungen bzw. Unstimmigkeiten, 
beständen anderer Dienststellen gedeckt werden die seitens der Dienststelle nicht begründet 
kann. werden konnten und daher nach Ansicht des 

84,. 20. Die Überprüfung eines Elektro­
meisters ergab u. a. das Fehlen von Revisions­
und Arbeitsplänen, die nacli einer bezüglichen 
Dienstanweisung zu erstellen gewesen wären; 
weiters wurde auch eine uneinheitliche Führung 
der Arbeitsbücher festgestellt. Ferner sind 
a.uch bei dieser Stelle größere Mengen seit 
Jahren unbewegter Materialien vorgefunden 
worden, weshalb der .RH eine Verringerung 
der Bestände auf das unumgängliche Ausmaß 
empfahl. 

84, 21. Nach den Ausführungen der General­
direktion der ÖBB wurde die Dienststelle beauf­
tragt, sofort Arbeitspläne zu erstellen. Beim 
Elektrodienst würden derzeit neue Richtlinien 
für die Erhaltung des betriebs- und unfall­
sicheren Zustandes der Starkstromanlagen 
unter Bedachtnahme auf das Elektrotechnik­
gesetz,BGBI. Nr. 57/1966, ausgearbeitet, die 
den Elektrostreckenleitungen sodann als ver-

RH eine mangelhafte Gebarung erkennen 
lassen. 

84, 23. Nach Mitteilung der Generaldirek­
tion der ÖBB ist die geprüfte Dienststelle auf 
Grund der bestehenden Dienstanweisung und 
unter Hinweis auf die bezüglichen Anordnungen 
bei der jährlichen Hinausgabe der Kredite 
beauftragt worden~ umgehend Arbeitspläne zu 
erstellen. Ferner haben die Werkstätten­
partien sowie auch die Bautrupps statt beson­
derer Arbeitsbücher in Hinkunft nur mehr 
Schichtenbücher in einfacher Ausführung vor­
schriftsmäßig zu führen, die zwecks jederzeit 
möglicher EinsichtnahmeduI'ch die zuständigen 
Bediensteten in der Rechnungskanzlei 
aufzubewahren . sind. Die· vom RH fest,­
gestellten Unstimmigkeiten 'bei der· Ver­
rechnung von Arbeitsstunden sind den ver­
antwortlichen Bediensteten nachdrücklich vor­
gehalten worden; im Wiederholungsfalle wurde 
ihnen Be3trafung angedroht. 
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84, 24. Abweichend vom Bau- und Bahn­
erhaltungs- sowie Signal- und Fernmeldedienst 
wurden bei der Elektrostreckenleitung Inns· 
bruck keine Leistungsnac'hweise und Geld· 
bewertungsübersichten, sondern lediglich 
Schichtenbücher und verschiedene formlose 
Zusammenstellungen geführt. Leistungsnach. 
weise bilden aber die Grundlage der Monats· 
abrechnung, in der die nach Arten (Leistungs. 
nummern) getrennten Eigenleistungen mit den 
tatsächlichen .Arbeitsstunden und Material. 
kosten nachzuweisen sind. Da das Schichten· 
buch nicht als vollwertiger ErBatz für den 
Leistungsnachweis angesehen werden kann, 
mußten diese Aufschreibungen als unzurei· 
chend. bezeichnet werden. Um auch beim 
Elektrodienst eine weitgehende Einheitlichkeit 
bei der Abrechnung der innerbetrieblichen 
Leistungen zu erreichen, wurde empfohlen, 
die bisher' verwendeten Abrechnungsunter. 
lagen denen der vorerwähnten Dienste ehest· 
möglich anzupassen. 

84, 25. Nach ihren Ausführungen ist die 
Generaldirektion der ÖBB schon seit längerer 
Zeit bemüht, die Betriebsabrechnungen der 
einzelnen Dienstzweige soweit wie möglich zu 
vereinheitlichen und eine vereinfachte Ab· 
rechnung mit Hilfe der Großrechenanlage 
einzuführen. Voraussichtlich werde in abseh· 
barer Zeit mit den praktischen Erprobungen 
begonnen werden können. 

84, 26. Bei der Überprüfung der Fahrten· 
bücher der der Dienststelle zur Verfügung 
stehenden Einsatzfahrzeuge wurde festgestellt, 
daß häufig die Unterschriften' der Auftrag. 
geber fehlten, obwohl der Leiter der Dienst· 
stelle der Zentralwerkstätte gegenüber u. a. in 
einem Schreiben vom April 1963 auf diesen 
Mangel besonders hingewiesen hat; auch 
waren Stehtage nicht immer eingetragen. 
In einer Reihe von Fällen ist der durch· 
schnittliche Kraftstoffverbrauch pro 100 km 
weder errechnet noch zum Monatse~de ausge· 
wiesen worden. Der RH regte im übrigen an, 
bei übermäßigem Kraftstoffverbrauch den Ur· 
sachen unverzüglich nachzugehen und ent· 
sprechende Veranlasfmngen zu treffen. Schließ· 
lieh wurde auf Unzweckmäßigkeiten und 
Doppelgleisigkeiten bei der Abfassung der 
Fahrtaufträge und der Kraftwagenfahrtbe. 
richte hingewiesen. 

84, 27. Die Generaldirektion der ÖBB 
bemerkte hiezu, die Dienststelle sei nach· 
drücklich zur Einholung der Unterschriften 
der jeweiligen Auftraggeber sowie zur Ein­
tragung der Steh tage im Sinne der einschlägigen 
Vorschriften angewiesen. worden; desgleichen 
wurde verfügt, daß in Hinkunft Aufschreibun. 
gen über den' monatlichen durchschnittlichen 
Kraftstoffverbrauchgeführt werden. Schließ· 
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lieh sind der Dienststelle die vom RH aufge. 
zeigten Mängel bei der Ausfertigung der Fahrt· 
aufträge und Kraftwagenfahrtberichte mit 
dem Hinweis vorgehalten worden, in Zukunft 
.streng auf die Einhaltung der einschlägigen 
Bestimmungen zu achten. Überdies ist nach 
Klärung zwischen den beteiligten Fachdiensten 
eine Intensivierung der Kontrolle gegenständ. 
licher Unterlagen durch den Elektrodienst 
veranlaßt worden. 

84, 28. Im Holzlager der Zentralwerkstätte 
lagerten zum Teil nicht verwendbare Eichen-, 
Eschen· und Buchertpfosten unterschiedlicher 
Stärke. Diese qualitativ nicht entsprechenden 
Pfosten sind der Dienststelle über das Material. 
magazin Linz zugestellt worden. Nach Ansicht 
des RH sollten in Hinkunft qualitätsmäßig 
nicht entsprechende Materialien nicht mehr 
angenommen. werden, zumindest aber wären 
Mängelnoten zu verfassen. 

84, 29. Nach den Ausführungen der General. 
direktion der ÖBB treten bei der Trocknung 
von Hartholz Risse und . Zerrungen auf, sodaß 
stets ein Teil der getrockneten Ware nur noch 
beschränkt verwendbar ist. Das teilweise hohe 
Ausmaß der beanstandeten Liefermengen sei 
darauf zurückzuführen, daß der Vorratslager. 
führer der Zentralwerkstätte auch Ware mit 
Luftrissen, die die Verwendbarkeit nicht beein· 
flußten, bemängelt hatte. Die für Zwecke der 
Zentralwerkstätte nicht verwendbaren Hölzer 
wurden inzwischen an den Hochbaubahn· 
meister Innsbruck zur geeigneten' Weiterver· 
wendung abgegeben. 

84, 30. Hinsichtlich der ohne Schutzdach 
auf dem Freigelände der Zentralwerkstätte 
lagernden Erdkabel verschiedener älterer 
Typen, die aus technischen Gründen nicht 
mehr verwendbar sind, unterstützte der RH 
die bisherigen Bemühungeri der Dienststelle 
nach Abstoßung dies'es nicht mehr gängigen 
Materials und empfahl dessen Abgabe zwecks 
anderweitiger Verwendung. Weiters regte er 
eine umfassende .Instandsetzung der durch die 
Lagerung im Freien sehr in Mitleidenschaft 
gezogenen hölzernen KabeltrommeIn sowie die 
Anbringung eines Flugdaches zu deren Siehe· 
rung gegen Witterungseinflüsse an. 

84, 31. Die Eisenbahnverwaltung bemerkte 
hiezu, daß die Erdkabel älterer Bauart inzwi· 
sehen anderwärts Verwendung fanden. Aus 
wirtschaftlichen Gründen werde getrachtet, 
veraltete Kabelsorten möglichst nicht als 
Altstoffe auszuscheiden, s<mdern noch einer 
geeigneten Verwertung zuzuführen; hiedurch 
ergebe sich zwangsläufig eine längere Lagerung 
solcher Begtände. Durch die Abgabe größerer 
Holzmengen an den Hochbaubahnmeister 
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Innsbruck sei im Flugdachschuppen nunmehr 
Platz für die Lagerung des größten Teiles der 
Kabeltrommein. 

Gemeinnützige Eisenbahn· 
siedlungsgesellschaft m. b. H., 
Villach 

85, 1. Die Gemeinnützige Eisenbahnsied­
lungsges. m. b. H. hat ihren Sitz in der Bundes­
bahndirektion Villach und befaßt sich mit 
der Schaffung von Wohnraum für Eisenbahn· 
bedienstete in den Bundesländern Kärnten 
und Steiermark. Sie verwaltete zur Zeit der 
Einschau rund 2700 Wohnungen, von denen 
der überwiegende Teil in den letzten beiden 
Jahrzehnten errichtet worden ist. Die Über­
prüfung der Bauunterlagen ergab, daß von den 
in den letzten Jahren fertiggestellten 36 Wohn­
häusern 17 von der gleichen Firma gebaut 
wurden. Lediglich bei 5 Bauvorhaben erhielt 
diese Klagenfurter Firma den Zuschlag als 
Billigstbieter im Rahmen einer Ausschreibung. 
Alle übrigen Projekte wurden ihr als sogenannte 
Fortsetzungsbauten, also ohne Ausschreibung, 
auf der Preisbasis ähnlicher bereits durchge­
führter Bauten, unter Berücksichtigung der 
mittlerweile eingetretenen Lohn- und Material· 
preiserhöhungen übertragen. Bei drei Fort­
setzungsbauten wurden zwar Kontrollaus· 
schreibungen vorgenommen, jedoch wurde in 
zwei Fällen die gegenständliche Firma hiezu 
nicht eingeladen. Es ist ihr nur das Aus­
schreibungsergebnis bekanntgegeben und der 
Zuschlag zum Preis des billigsten Bieters 
erteilt worden. Im dritten Fall stand das 
Anbot dieser Firma nur an dritter Stelle, der 
Billigstbieter wurde jedoch wegen nicht be. 
friedigender Leistungsfähigkeit und der Zweit­
billigstbieter wegen einer nachträglich tele­
phonisch mitgeteilten Preiserhöhung ausge­
schieden. Die Geöchäftsführung meinte hiezu, 
daß sich ihrer Ansicht nach in der Praxis bei 
Neuausschreibungen höhere Anbotsummen 
ergeben hätten als durch bloße Anerkennung 
der inzwischen eingetretenen Lohn· und Preis­
erhöhungen, da die meisten Firmen bei Neu­
anbotstellung von vornherein höher kalkuc 
lieren. Sie stellte jedoch in Aussicht, in 
Hinkunft mehr Kontrollausschreibungen vor­
zunehmen. Bei einem Bauvorhaben für die 
Stadtgemeinde SpittaljDrau wies die Gesell­
schaft darauf hin, daß der Zuschlag auf 
Wunsch des Bürgermeisters nicht an den 
Billigstbieter, eine ortsansässige Baufirma, 
sondern an eine auswärtige Baufirma erfolgte. 

85, 2. Zu der Bemängelung des. RH, daß 
der erwähnten Klagenfurter Firma trotz Über. 
schreitung der Fertigatellungsfrist bis zu einem 
Jahr das vertraglich vereinbarte Pönale in 
einem Fall herabgesetzt und in einem anderen 
ganz erlassen wurde, vertrat die Geschäfts-

führung die Meinung, daß es dem Ermessen 
der Gesellschaft überlassen bleiben müsse, 
nach dem Ergebnis der Prüfung der Gründe 
für die Verspätung von der Einhebung eines 
vertraglich vereinbarten Pönales ganz oder 
teilweise abzusehen. In seiner Gegenäußerung 
vertrat der RH die Auffassung; daß in solchen 
Fällen die Gründe für den Nachlaß eines ver­
traglich vereinbarten Pönales schriftlich fest­
gehalten werden sollten. 

85, 3. Bei mehreren Bauvorhaben, die von 
dieser Klagenfurter Firma ausgeführt worden 
waren, ergaben sich nach Prüfung der Schluß­
rechnungen erhebliche Überzahlungen. Diese 
Mehrzahlungen kamen dadurch zustande, daß 
die Gesellschaft noch ungeprüfte Schluß­
rechnungen akontierte, zum Teil ohne Bedacht­
nahme auf den Deckungsrücklaß. Sie hätten 
bei Anwendung angemessener Sorgfalt ver­
mieden werden können, zumal sich schon bei 
der Prüfung früherer Schlußrechnungen dieser 
Firma große Abstriche ergeben hatten. Hiezu 
teilte die Gesellschaft mit, daß sie infolge 
Arbeitsüberlastung nicht in der Lage gewesen 
sei, die Rechnungen rechtzeitig zu prüfen. Sie 
würde jedoch dafür Sorge tragen, daß solche 
Überzahlungen in Hinkunft nicht mehr vor­
kommen. 

85,4. In einem Villaeher Neubau wurden sieben 
Geschäftslokale gegen Leistung von Baukosten­
beiträgen vermietet. Obwohl alle anderen Ge­
schäftsinhaber ihre Baukostenanteile im 
wesentlichen bereits längst beglichen hatten, 
war die Klagenfurter Baufirma, welche dort 
ebenfalls vor drei Jahren ein Lokal bezogen 
hatte, den größten Teil ihres Beitrages noch 
immer schuldig geblieben. Außerdem war 
kein schriftlicher Mietvertrag vorhanden. Hie­
zu wurde von der Gesellschaft mitgeteilt, daß 
der Mietvertrag in der Zwiscpenzeit abge­
schlossen worden sei und der Baufirma für ihre 
Schuld Zinsen angerechnet wurden. 

85, 5. In zwei Bauten wurden an Stelle 
einer Zentralheizung 72 bzw. 32 Etagen­
heizungen eingebaut. Mangels ausreichender 
Kalkulationsgrundlagen konnte nicht fest­
gestellt werden, ob der Einbau von Etage;n­
heizungen wirtschaftlicher ist. Die Gesellschaft 
teilte mit, daß der Einbau einer Zentralheizung 
mit Rücksicht auf die Höhe der Baukosten 
bzw. der daraus resultierenden Mietzinsbildung 
von der Generaldirektion der ÖBB nicht be­
willigt worden war. 

85, 6. Die in den letzten Jahren fertig­
gestellten Waschküchen wurden mit Wasch­
automaten ausgestattet, die von einer Groß. 
handelsfirma zum vollen Listenpreis bezogen 
wurden. Aus welchen Gründen die Gesellschaft 
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nicht den im Großhandel üblichen Rabatt 
verlangte, war nicht festzustellen. In der 
Stellungnahme teilte die Geschäftsführung 
lediglich mit, daß sie der Anregung des RH 
entsprechen werde. 

85, 7. Inden letzten Jahren war eine starke 
Erhöhung des Repräsentationsaufwandes fest­
stellbar, was von der Gesellschaft mit .der er­
höhten Bautätigkeit begründet wurde. Bei 
überprüfung der Personalunterlagen ergab 
sich, daß mit den Angestellten keine schrift­
lichen Dienstverträge abgeschlossen worden 
waren. Auch eigene Personalakten wurden 
V'ermißt. Hiedurch war es nicht möglich, 
die Richtigkeit der angerechneten V ordienst­
zeiten zu prüfen. Anläßlich des 20jährigen 
Bestandes der Gesellschaft wurde an das Perso­
nal eine Jubiläumsgabe ausgeschüttet, von der 
ein großer Teil auf die Geschäftsführer entfiel. 
Es wurde darauf hingewiesen, daß Jubiläums­
gaben lediglich anläßlich des 25jährigen Be­
standes eines Unternehmens üblich seien, und 
bemängelt, daß die Beträge ohne Steuerabzug 
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gezahlt worden sind. Hiezu teile die Gesell­
schaft mit, daß die Nachversteuerung beim 
zuständigen Finanzamt veranlaßt wurde. 

85, 8. Hinsichtlich der Dienstfahrten wurde 
bemängelt, daß einer der beiden Geschäfts­
führer, obwohl er eine Dienstfreikarte der ÖBB 
besitzt und zwischen Villach und Wien eine gute 
Bahnverbindung besteht, mit seinem eigenen 
PKW fuhr und hiefür Kilometergeld verrech­
nete. Außerdem wurde beanstandet, daß ihm 
die Garagierungs- und Versicherungskosten 
separat vergütet wurden, obwohl sie im Kilo­
metergeld enthalten sind. Hiezu teilte die 
Geschäftsführung mit, daß es sich ihrer An­
sicht nach um eine zu. ätzliehe Entschädigung 
für die Fahrleistung und das Fahrzeug­
lenkerrisiko des Geschäftsführers handle. 

85, 9. Schließlich wurden Vereinfachungen 
bei der Mietenabrechnung und -einhebung 
empfohlen. Hiezu teilte die Gesellschaft mit, 
daß sie versuchen werde, mit den ÖBB ein 
übereinkommen über die Einhebung der 
Mieten im Gehaltsabzugswege zu erzielen. 

Internationales Sekretariat der Obersten Rechnungskontrollbehörden 

über die Tätigkeit des beim RH eingerichte­
ten Internationalen Sekretariates der Ober­
sten Rechnungskontrollbehörden (kurz Int.S. 
der ORKB) wurde in den Tätigkeitsberichten 
der vergangenen Jahre (zuletzt im TB 1965, 
1. Teil, Seite 212 f.) laufend berichtet. 

über die weitere Tätigkeit wird an Hand 
der Beschlüsse des im Juni 1965 in Jerusalem, 
Israel, abgehaltenen V. Internationalen Kon­
gresses der Obersten Rechnungskontrollbehör­
den (kurz Int. K. der ORKB) nachstehender 
Bericht erstattet: 

1. (Beschluß B, 1, a) Weiterfiihrung des Auf­
baues und der Entwicklung des Informations­
und Dokumentationszentrums der ORKB: _. 

Aus dem vorhandenen Informations- und 
Dokumentationsmaterial hat das Int. S. d. 
ORKB die Antworten auf den im Jahre 
1963 ausgesendeten "Fragebogen zur Er­
hebung der rechtlichen und organisatorischen 
Grundlagen der ORKB" ausgewertet und das 
Ergebnis in einem fast 600 Seiten starken 
Band "Finanzkontrolle - international ge­
sehen" herausgegeben. Dies ist die erste um­
fangreichere Veröffentlichung seit der Heraus­
gabeder Protokolle des IV. Int. K. d. ORKB; 

sie enthält die Antworten der ORKB aus 
69 Ländern zu insgesamt 89 Einzelfragen 
sowie eine rechtsvergleichende Darstellung. 

2. (Beschluß B, 1, b) Weiterführung der 
BemühUngen, die Fachausdrücke auf dem 
Gebiet des öffentlichen Finanz- und Rechnungs­
kontrollwesens zu vereinheitlichen: 

Dem Int. S. d. ORKB obliegt diese Aufgabe 
gemeinsam mit der Generaldirektion für öffent­
liche Finanzkontrolle der Ungarischen Volks­
republik, die vom V. Kongreß in Jerusalem 
zum Vorsitzenden der mit dieser Aufgabe 
betrauten Sonderkommission V bestimmt 
wurde. 

Schwierigkeiten, die nicht beim Int. S. d. 
ORKB gelegen sind, haben es bisher verhin­
dert, sich dieser Aufgabe intensiver zu widmen. 

3. (Beschluß B,l, c) Zusammenarbeit mit 
der ORKB jenes Landes, in dem der nächste 
Kongreß stattfinden wird, bei der Festlegung 
der auf diesem Kongreß zu beratenden Themen: 

Die Beratungsthemen de3 für Mai 1968 in 
Tokio anberaumten VI. Int. K. der ORKB 
wurden auf der 1. Tagung des Präsidiums des 
Int. S. der ORKB (10. bis 12. }\'[ai 1966 in 
Wien) festgelegt. Sie lauten: 
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Thema 1: Methoden und Prüfungsverfahren 
der ORKB. 

Thema 2: Die Technik der Berichterstattung 
durch die ORKB. 

Thema 3: Oberste Rechnungskontrolle und 
Fachkenntnisse. 

Thema 4: Die Preisprüfung durch die ORKB 
bei Verträgen der öffentlichen Hand. 

über die Zusammenarbeit bei der Fest­
legung der Themen hinaus besteht zwischen 
dem Board of Audit of Japan und dem Int. S 
der ORKB eine intensive Zusammenarbeit 
hinsichtlich der Vorbereitung des VI. Kon­
gresses selbst. 

4. (Beschluß B, 1, d) Erleichterung des 
Erfahrungsaustausches zwischen den ORKB 
in der. Zeit zwischen den Kongressen durch 
laufende Informationen, durch schriftliche DIS­
kussionen und, wenn möglich, durch Heraus­
gabe eine.r Informationszeitschrift : 

Es ist beabsichtigt, die derzeitigen vier­
sprachigen Rundschreiben des Int. S. der 
ORKB, die im wesentlichen nur technisch­
organisatorische Angelegenheiten enthalten, 
sowohl inhaltlich - durch die Einbeziehung 
von fachlichen Beiträgen - als auch in der 
äußeren Form zu einem ständigen Organ aus­
zubauen, das den Arbeitstitel "State Auditor's 
Digest" tragen soll. 

5. (Beschluß B, 1, e) Einrichtung einer 
Auskunftszentrale für Informationen über ge­
suchte und angebotene AusbildungsmögJich­
keiten im Rahmen· der gegenseitigen Hilfe­
leistung unter den ORKB: 

Das Int. S. der ORKB fungiert als derartige 
Auskunftszentrale ; größere Projekte (Kurse, 
Seminare u. dgl.) konnten jedoch - vor 
allem wegen finanzieller und sprachlicher 
Schwierigkeiten bei den einzelnen ORKB -
bisher nicht verwirklicht werden. 

6. (Beschluß B, 1, f) Hilfeleistung bei der 
Organisation der regionalen Zusammenarbeit 
zwischen den ORKBsowie Unterstützung für 
deren Funktionieren: 

Das Int. S. der ORKB ist bemüht, die 
Zusammenarbeit der ORKB auf regionaler 
Basis zu fördern. In Südamerika ist -diesel' 
regionale Zusammenschluß bereits sehr fort­
geschritten; eine Arbeitsgemeinschaft der euro­
päischen Rechnungshöfe, deren Sekretariat der 
französische Rechnungshof führen wird, ist 
in Gründung. -

Daneben bestehen ~ ohne Mitwirkung des 
Int. S. der ORKB zustandegekommene - re­
gionale Arbeitsgruppen, vor allem in den 
skandinavischen Ländern, in der Bundes-

republik Deutschland (mit Einbeziehung der 
Landesrechnungshöfe), bei den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft so­
wie bei den Ländern des britischen Common­
wealth. Ob und inwiew~it diese auf regionaler 
Basis bzw. in einem bestimmten Rechtsbereich 
tätigen Arbeitsgruppen in einen festen organi­
satorischen Zusammenhang mit dem Int. S. 
der ORKB gelangen werden, kann derzeit 
noch nicht gesagt werden. 

'" * '" 
über die organisatorische Stellung des Int. S. 

der ORKB ist noch zu sagen: 

Das Int. S. der ORKB ist formell Bestandteil 
der "Internationalen Organisation der Ober­
sten Rechnungskontrollbehörden", die den 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch auf dem 
Gebiete der öffentlichen Rechnungs- und 
Gebarungskontrolle zwischen allen in oberster 
Instanz mit der Kontrolle der öffentlichen 
Haushaltsführung betrauten Institutionen der 
ganzen Welt, wie immer diese bezeichnet, 
zusammengesetzt oder organisiert sind, zu· 
fördern zum Ziele hat. 

Die Förderung dieses fachlichen Gedanken­
und Erfahrungsaustausches erfolgte in den 
Jahren 1953-1962 im wesentlichen durch die 
Internationalen Kongresse der ORKB, die alle 
drei Jahre veranstalte,t wurden (1953 La Haba­
na, 1956 Brüssel, 1959 Rio de Janeiro und 1962 
Wien). Nach dem IV. Int. K. der ORKB, bei 
dem der österreichische RH mit der Führung 
der Geschäfte des Int. S. der ORKB beauftragt 
wurde, wurde in den Kreisen der ORKB der 
Wunsch laut, die internationale Zusammen­
arbeit der ORKB auf eine breitere Basis 
zu stellen. Das Int. S. der ORKB hat darauf­
hin einen Statutenentwurf für die erwiihnte 
"Internationale Organisation der ORKB" aus­
gearbeitet -und diese dem V. Kongreß in 
Jerusalem (1965) vorgelegt; der V. Kongreß 
hat sodanil das Int. S. der ORKB beauftragt, 
diesen Statutenentwurf gemeinsam mit dem 
bei diesem Kongreß eingesetzten Präsidium 
des Int. S. der ORKB zu beraten, den 
inzwischen bekanntgewordenen Änderungs­
und Ergänzungswünschen der ORKB Rech­
nung zu tragen und als neuen Entwurf den 
ORKB -zur Stellungnahme z~zusenden. 

Dieser neue Statutenentwurf wurde unter 
der Bezeichnung "Entwurf einer Geschäfts­
ordnung der Internationalen Organisation der 
Obersten Rechnungskontrollbehörden" vom 
Int. S. der ORKB ausgearbeitet, bei der 
1. Tagung des Präsidiums im Mai 1966 in 
Wien beraten und anschließend allen ORKB 
zur Stellungnahme zugesendet j bei der 2. Ta-
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gung des Präsidiums im September 1967 wurde 
über diese Stellungnahmen neuerlich beraten 
und ein endgültiger Wortlaut des Geschäfts­
ordnungsentwurfes festgelegt, der dem VI. Kon­
greß in Tokio zur Beschlußfassung vorgelegt 

. werden wird. 

Nach dieser Geschäftsordnung besteht die 
Interna.tionale Organisation der ORKB aus 
folgenden Gliedern: 
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lungsergebnisse wiedergeben und wird recht­
zeitig vor dem Kongreß in Tokio fertiggesteHt 
werden. 

4. Es bestehen Aussichten, die Frage der 
akademischen Ausbildung vom Prüfungs­
beamten einer baldigen Lösung zuzuführen. 

1). Die Förderung der regionalen Zusammen­
arbeit in Europa, besonders in Skandinavien 
und im Kontaktausschuß der sechs EWG- ' 

a) dem Kongreß, Länder, macht Fortschritte. 

b) dem Präsidium, 6. Die Förderung der regionalen Zusammen-
c) dem Internationalen Sekretariat" arbeit in Lateinamerika. hat dank der Initia-
d) den Ständigen Kommissionen sowie den tive Präsident Pietris im letzten Jahr wieder 

regionalen Arbeitsgruppen. l einen bedeutenden Fortschritt erzielt. 

Zur Regelung des Ablaufes der Kongresse 7. Die Arbeiten an der Vereinheitlichung der 
sowie des Ablaufes der Tagungen des Präsi- Fac~sprac~e sollten ~urch Sammlung und 
diums - die nach Bedarf in der Regel einmal Ve~offenthch~ng de~ bIsher vorhandene? Ma­
im Jahr in Wien, am Sitz des Int. S. der tenals, SOWeIt es sICh aus der synoptIschen 
ORKB, abgehalten werden - wurden geson- Darstellung der Verhandlu~gsprotokolle d~s 
derte Verfahrensordnungen entworfen. IV. und V. Kongresses SOWIe durch VergleI­

Gemäß der "Verfahrensordnung für den 
Ablauf der Tagungen des Präsidiums" wurde 
- wie im TB 1965, 1. Teil, Seite 213, bereits 
erwähnt - vom 10. bis 12. Mai 1966 die 
1. sowie vom 4. bis 8. September 1967 die 
2. Präsidialtagung in Wien abgehalten. 
Beide Tagungen standen unter dem Vorsitz 
des State Comptrollers of Israel; der Präsident 
des österreichischen RH fungierte als erster, 
der Präsident des japanischen RH als zweiter 
Stellvertreter. ' 

Die Ergebnisse der Präsidialtagung 1967 
wurden in der Schlußsitzung vom 8. September 
1967 wie folgt zusammengefaßt: 

1. Der Vortrag von Hochschulprofessor 
Dipl.-Ing. Dr. Pietsch "Die elektronische 
Massenermittlung im Hoch- und Tiefbau", 
der Dialog zwischen Präsident Dr. Taus und 
Ministerialrat Dr. Fuchs über "Probleme der 
Führung und Prüfung von wirtschaftlichen 
Unternehmungen" sowie die ,Besichtigung des 
Rechenzentrums Graz waren eine wertvolle 
Bereicherung des Programms der 2. Präsidial­
tagung. 

2. Das vom Internationalen Sekretariat 
herausgebene Buch "Finanzkontrolle - inter­
national gesehen" ist ein bedeutendes 
Handbuch für alle Rechnungshöfe. Es sind 
gemäß den Zusagen von Präsident Pietri, 
Präsident Leonard und Präsident Bouttefeux 
bereits Bestrebungen im Gange, dieses Buch 
auch in spanischer und französischer Sprache 
herauszugeben. 

3. Das Protokoll des V. Kongresses 196ri, 
Jerusalem, wird in synoptischer Darstellung 
in drei Sprachen die vollständigen Verhand-

chen mehrsprachiger Veröffentlichungen des 
Internationalen Sekretariates und anderer 
Institutionen ergibt, begonnen werden. 

8. Die "Presseschau" der 2. Präsidialtagung 
sollte als Muster für die beabsichtigte Heraus­
gabe einer Fachzeitschrift bzw. des "State 
Auditor's Digest" dienen. 

9. Das Präsidium spricht der Tätigkeit des 
beim österreichischen Rechnungshof einge­
richteten Internationalen Sekretariates Dank 
und Anerkennung aus. Das Präsidium unter­
stützt damit auch die Bestrebungen, Wien 
den Sitz dieser internationalen Vereinigung zu 
erhalten. 

10. Das Präsidium spricht der Republik 
Österreich für die Bereitstellung der für die 
Tätigkeit des Internationalen Sekretariates 
und für die Abhaltung der Präsidial tagungen 
erforderlichen finanziellen Kosten seinen 
Dank aus. 

11. Die Geschäftsordnung der Internatio­
nalen Organisation wird vom Internationalen 
Sekretar~at in der von der 2. Präsidialtagung 
beschlossenen Fassung in allen vier Arbeits­
sprachen ausgearbeitet und dem VI. Kongreß 
in Tokio vorgelegt werden. 

12. Als Berichterstatter des VI. Kongresses 
werden die Obersten ,Rechnungskontrollbe­
hörden folgender Länder fungieren: 

Thema 1: Senegal; 
The'ma 2: Kanada; 
Thema 3: Bundesrepublik Deutschland; 
Thema 4: Venezuela; 
Generalberichterstatter : Frankreich. 

13. Wenn die kanadische Regierung sich 
bereit erklärt, daß der VII. Kongreß 1971 

631 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 155 von 156

www.parlament.gv.at



156 

in Kanada abgehalten wird, wird das Präsi­
dium diesen Antrag dem VI. Kongreß Tokio 
mit Empfehlung zur Annahme unterbreiten. 
Sollte dies nicht der Fall sein, wird ein anderer, 
von Präsident NebenZahl, Präsident Kan­
dutsch und Präsident Yamasaki einstimmig 
zu fassender Vorschlag dem VI. Kongreß 
Tokio unterbreitet werden. 

14. Das Präsidium empfindet es als ehren­
volle Auszeichnung, daß der Internationalen 
Organisation der Obersten Rechnungskontroll­
behörden der Beratende Status, Kategorie B, 
als Nichtregierungsorganisation des Wirt­
schafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen 
zuerkannt wurde. Das Präsidium ist über~ 
zeugt, daß sich eine nützliche Zusammenarbeit 
mit dem Wirtschafts- und Sozialrat ergeben 
wird. . 

15. Die nächste Präsidialtagung wird am 
Vortag der Eröffnung des VI. Kongresses in 
Tokio stattfinden. 

16. Im Anschluß an den Kongreß in Tokio 
wird dort eine weitere Sitzung des Präsidiums 
stattfinden, bei der die laut Geschäftsordnung 
notwendigen Veränderungen in der Zusammen­
setzung des Präsidiums durchgeführt werden. 

17. Es erscheint zweckmäßig, eine Abkür­
zung für ,;Internationale Kongresse der Ober-

* * 

sten Rechnungskontrollbehörden" zu finden. 
Laut Vorschlag des japanischen Rechnungs­
hofes soll diese "ICOSAI" lauten. 

* * * 
Der RH hielt es für angebracht, dem Hohen 

Haus auch über seine Tätigkeit im Zusammen­
hang mit der Führung der Geschäfte des 
Int. S. der ORKB ausführlich zu berichten. 
Das bisher gezeigte Verständnis und die ge­
währte Unterstützung seitens des N ational­
rates, der Bundesregierung, besonders des 
BMfür Auswärtige Angelegenheiten, sowie 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft faßt der RH als Unterstützung seiner 
Bestrebungen auf, an der Schaffung einer welt­
weiten Fachorganisation mitzuarbeiten, die für 
Österreich nicht zuletzt auch von außen­
politischer Bedeutung ist, und spricht hiefür 
seinen Dank aus. 

In diesem Zusammenhang erlaubt sich der 
RH, besonders auf die Tatsache zu verweisen 
(siehe' auch Punkt 14 der Ergebnisse der 
2. Präsidialtagung), daß der Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen mit Be­
schluß vom 5. Juni 1967 der Internationalen 
Organisation der ORKB den Beratenden 
Status, Kategorie B, als Nichtregierungs­
organisation des Wirtschafts- und Sozialrates 
der Vereinten Nationen zuerkannt hat. 

* 

Bei der Berichterstattung über seine Kontrolltätigkeit im Verwaltungsjahr 1966 war der 
Rechnungshof bemüht, dem Hohen Haus einen Überblick zu geben, der sich jedoch auf eine Aus­
wahl aus dem umfangreichen Erhebungsmaterial beschränken mußte. Diese Auswahl berücksichtigt 
nur die wesentlichen Mängel und Wahrnehmungen. Es konnten jedoch unter verständnisvoller 
Mitwirkung der überprüften Stellen teils im Zuge der Prüfung, teils im Anschluß daran viele 
Mängel an Ort und Stelle bereinigt oder die Durchführung von Empfehlungen eingeleitet werden. 

Wien, am 10. Oktober 1967 

Der Präsident: 

Dr. Kandutsch 
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